
Die

Kkiiikjndk-NkmiillW
der

Wien
im Wbee 1897.

Bericht des Bürgermeisters Dr. Karl Lueger.

Wien . 1900.

In Commission bei Wilhelm Vraumül ler,
k. u . k. Hof - und Universitäts - Buchhändler.





Inhalt
Seite

Kundgebungen , Feste und Feierlichkeiten , Begrüßungen . XIX _ XXIX
I. Kemekndegeviet . .

Fläche und Benützungsart des Gemeindegebietes (S . 1). — Neu¬
nermessung des Gemeindegebietes (S . 1). — Änderung der
Gemeinde - und der Gemeindebezirksgrenzen (S . 2t.

II . Bevölkerung . . j
Heimatrechtverleihungen (S . 3 u. 4). — Bestimmungen , betreffend
die Regelung der Heimatverhältnisse (S . 3). — Bürgerrechtsver-
lcihungen (S . 4.) — Auswanderung (S . 4t.

III . Verwallungs -Hrganisnius und Geschäftsführung . 5—36
Gemeinderath . g —8

1. Allgemeine Bestimmungen . g —7
2. Wahlen der Gemeinderaths-Functivnäre. 7—8
3. Gemeinderathswahlen . 8
4. Geschäftsführung des Gemeinderathes . 8

3. Stadtrath . 8
0. Bezirksausschüsse . 9—12

1. Bezirksausschusswahlen. 9—10
2. Wahlen der Bezirksvorsteherund Borsteher-Stellvertreter . . . 10—12
3. Geschäftsführung der Bezirksausschüsse . 12

0 . Magistrat . 12—36
1. Organisatorische Bestimmungen. 12 —20

a ! Allgemeine Bestimmungen (S . 12  ff,). — Verlängerung der Wirksamkeit
des bauämtlichen Bureaus für die Verfassung eines General -Regu-
liernngsplanes (S . 12). — Bestimmungen über die Unfall - und
Krankenversicherung der bei den städtischen Bauleitungen für die
Wienflussregulierung und die Sammelcanäle verwendeten Beamten
und Bediensteten (S . 12). — Bevorzugung in Wien heimatberech¬
tigter Bewerber bei Besetzung erledigter Stellen (S . 13). — Be¬
stimmungen betreffend das Urlaubsnormale (S . 13). — Abänderung
des A 14 des Organisationsstatutes für die Feuerwehr (S . 13). —
Prüfung für die Aufnahme als Executions -Accessist (S . 13). —
Reverse bei Verleihung von Diurnistenstellen (S . 14).

b) Bestimmungen betreffend die Neusystemisierung oder Reorganisierung
von Dienstesstellen (S . 14 ff.). — Anstellung eines Gastechnikers
)S . 14). — Anstellung eines Ingenieurs für die Arbeiten der
Gasrohrlegung iS . 14). — Systemisierung des Personales für den
Betrieb der Kühlanlage in der Großmarkthalle (S . 14). — Kostgeld
für Krankenträger (S . 15). — Aufnahme zweier Krankenwärterinncn



IV Inhalt.

Leite
sür die allgemeine Versorgungsanstalt im IX. Bezirke iS . IS ). —
Slistemisierung von zwei Thorwüchterstellen für die allgemeine
Versorgungsanstalt im IX. Bezirke (S . IS ). — Ansseher für die
Schöpfwerke im XIX. Bezirke (S . 15). — Maschinenwärter für die
Pumpstation in Kaisermühlen im II. Bezirke (S . 15). — Kutscher
sür die Sanitätsstation im XIV. Bezirke (S . 15). — Flnrwächter
in den ländlichen Bezirken (S . 15).

c , Bestimmungen , betreffend die Vermehrung spstemisierter Stellen iS . 16).
— Magistratsrathsstellen extra atatum (S . 16). — Vermehrung
des Dampfkesselpersonales iS . 16) . — Bauausseher für den Dienst
beim Ban der Wienflnssreguliernng (S . 16, . — Ausmesser für
das bauämtliche General -Regulierungsbureau (S . 16). — Gehilfen
und Taglöhner für die Baumschule in Albern iS . 16). — Ver¬
mehrung der Reservekntscher der städtischen Feuerwehr (S . 16).

ä ) Bestimmungen , betreffend die Regelung der Bezüge der Bediensteten
>S. 16 sf.>. — Erhöhung der Adjuten sowie der Bezüge der An¬
gestellten in den unteren Rangclassen iS . 16). — Zulagen für
Mitarbeiter des General -Regulierungsbureaus , sür den Leiter der
IV. Section der Wienslnssregulicrung , sür den Verwalter des städt.
Röhrendepüts , sür den mit dem Schleppausladedienste betrauten
Osficial im Lagerhause , für den Leiter der Baumschule in Albern,
sür den Fvrstausseher des Bürgerspitalfondsgutes Spitz an der
Donau (S . 17 und 18). — Monatslvhu für den zweiten Maschi¬
nistengehilfen der elektrischen Anlage im Rathhause <S . 18). —
Erhöhung des Monatslohnes für den Maschinisten im Theresien-
bade im XII. Bezirke und für den Unterschasfer bei der Stadt¬
säuberung (S . 18). — Beheizung der Naturalwvhnung der Auf¬
seher der Unrathsabladestation im Erdbergermais (S . 18). — Ent¬
lohnung sür die Besorgung des Schuldienerdienstes an der Doppel¬
volksschule XIX., Wiegandgassc 39 )S . 18 >. — Quartiergeldbeitrag
für den Hausbesorger an der Knaben - und Mädchenschule
XVIII ., Epblergasse 4 (S . 18). — Bezüge der bei den Wien¬
flussarbeiten beschäftigten Ausmesser (S . 18 ). — Zulagen für
die im Stadtbaunmte ständig beschäftigte» Ausmesser und
Ansmessergehilfen (S . 19, . — Bcheiznngs - und Beleuchtungs¬
pauschale für den Wasserleituugsaufseher und Maschinisten in
Stixenstein <S . 19). — Ilberstnnden -Entlohnung für den Portier
des Nussdvrfer Schlachthauses (S . 19). —̂ Erhöhung des Tng-
geldes sür den zweiten Strastenaufseher im III . Bezirke , des
Heiztaglvhnes für Beheizung der Lokalitäten des Gemeindehauses
im III . Bezirke und des Heizpauschales für das Amtshaus im
X. Bezirke iS . 19). — Taggeld der Anshilssdiener (S . 19). —
Montur der Flurwächter (S . 19, . — Lohnerhöhung für die Arbeiter
im städtischen Steinbruche am Exelberg (S . 19.) — Regulierung
der Bezüge der städtischen Kranken - und Leichenträger (S . 20). —
Entlohnung für die Reinigung und Beheizung der Bezirksausschuss-
Lokalitäten im XIII . Bezirke (S . 20). — Wvchenlohn der Kutscher beim
Regiefuhrwerke im Xll . Bezirke (S . 20). — Entlohnung für die
Reinigung und Beheizung der Armeninstituts - und Executionsamts-
Localitäten im XII . Bezirke (S . 20). — Taglvhn der Waschfrauen
im Rathhause iS . 20).
Gesammtzahl der systemisierten Stellen der Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeindc , JahresauSlnge für die Bezüge . . . 20

2. Personalien . . . 21—22



Inhalt. V

3. Geschäftsführung.
Beitritt der Gemeinde znm Check- und Clearingverkehre der k. k.
Postsparkasse )S . 22). — Vertretung der Gemeinde bei dem k. k.
Verwaltungsgerichtshofe (S . 23). — Rechtsgeschäfte, deren Aus¬
fertigung eine Planansertigung oder bücherliche Durchführung er¬
fordert (S . 23). — Form des Hauptvoranschlages und des Haupt-
rcchnungsabschlusses (S . 23). — Ersatzzustellungspflicht der Gemeinde
<S. 23). — Aufnahme und Zustellung von Wohnungsaufkündi¬
gungen (S . 24). — Niederlegung und Ausfolgung gerichtlicher
Schriftstücke (S . 24). — Adjustierung von Rechnungen der Bezirks¬
vorsteher (S . 24) . — Ausnahme der Offertverhandlungen im Amts¬
blatte der Stadt Wien (S . 24). — Veräußerung von Altmaterialien
(S . 24) . — Lieferung der Tuchwaren für die städtische Feuerwehr
(S . 24). — Lieferung von Lustern für die Einführung des Auer ' schen
Glühlichtes in Schullocalitäten (S . 24).
Geschäftsbewegung .
Magistrat und magistratische Bezirksämter (S .° 25 ). — Agenden
des selbständigen und übertragenen Wirkungskreises (S . 25 , 26).
— Stadtbauamt (S . 27). — Buchhaltung (S . 27). — Haupt-
cassa )S . 28, 29) . — Steueramt und Executionsamt (S . 29 , 30).
— Conscriptionsamt (S . 30 ff.). — Kanzlei (S . 35 , 36). —
Registratur <S . 36).

u . Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.
IV. Auszeichnungen.

Taxfreies Bürgerrecht iS . 37). — Bürgerrecht mit Nachsicht der
Taxen )S . 37). — Salvator -Medaille (S . 37 , 38).

V. Ainnnzen .
Hauptergebnisse der finanziellen Gebarung (S . 39). — Investitionen
für das Gemeindegut (S . 39 , 40 ). — Tilgung der Gemeindeschuld
(S . 40). — Activa des Gemeindevermögens (S . 40). — Passiva
des Gemeindevermogens (S . 40 , 41). — Wert des Gemeindegutes
(S . 41). — Angles 'sches Anleheu )S . 41). — 35 Millionen
Krvuenanlehen der Stadt Wien (S . 41 , 42). — 60 Millionen
Kronenanlehen (Gasanleheu ) sS . 42 , 43). — Rentensteuerpflicht
der städtischen Aulehen (S . 43). — Einhebung eines Zuschlages
zur staatlichen Abgabe von Einsätzen bei Wettrennen , Regatten re.
(S . 43 , 44). — Kosten des übertragenen Wirkungskreises (S . 44).
— Convertierung bzw. llnificierung von Anlehen (S . 44).

VI. Aonbe und Stiftungen.
H. Hilfsfond zur Unterstützuug und Versorgung der durch den Brand des

Ringtheaters nothleidend gewordenen Personen.
L. Dienstboteukrankencassa.

. Verhandlungen bezüglich einer neuen Dienstbotenordnung für Wien
L. Stiftungen.

1. Stiftungen für Heiratsausstattnngen.
2. Stiftungen für verschiedene Zwecke.

VII. Steuerwesen.
tl . Directe Steuern und Umlagen.

Vollzugsvorschriften zu dem Gesetze, betreffend die directen Personal¬
steuern )2 . 50). — Wahlen in die Erwerbsteuer -Commissionen
sS . 51 ff.). — Procentuelles Ausmaß der staatlichen Steuern
(S . 61 ). — Mietziuserträgnis )S . 54). — Steuerabschreibungen
wegen Wohnungsleerstehungen lS . 54). — Erträgnis der Staats¬
steuern )S . 54). — Erträgnis der Landesnmlagen )S . 55). —

Seite
22—24

25—36

36
37—38

39—44

45 - 58

45 - 46
46

46 —49
49
49
49

50 —57
50—56



VI Inhalt.

Erträgnis der städtische» Steuerzuschläge , Verzugszinsen , Executions-
gebiircn , Militäreinquartierungsbeiträge , Canalräumungs - nnd
Wasserleitungsgebüren iS . 55). — Einnahine an Handels - und
Gewerbekammerbeiträgen (S . 56). — Einnahmen an Beiträgen zur
Erhaltung der Gewerbeschulen und der Gewölbwache , Commissions-
gebnren für die Intervention staatlicher Beamten (S . 56). — Ge-
snmmtbetrag der beim städtischen Steueramte geleisteten Ein¬
zahlungen iS . 56).

U. Verzehrungssteuer.

VIII . Aechtsangekegenheilen.
Städtisches Lagerbuch.

6 . Verträge und sonstige Urkunden .
Grunderwerbiingen iS . 58 , 59). - Veräußerungen (S . 59 ». —
Miet - und Pachtverträge iS . 69). — Recurse gegen Tabular-
bescheidc iS . 59).

L. Prvcesse.
I). Anßerstreitiges Verfahren.

a) Richtigstellung der Grundbücher.
d) Verlassenschaften .

L . Angelegenheiten vor dem k. k. Berwaltungsgerichtshose.
ll . Rechtsgutachten.
O. Geschwornenlisten.

IX . Ämtsgeväude.
a) Das neue Rathhaus.
b) Sonstige Amts - und Anstaltsgebäude . . . . . . . . . . .

Erweiterung nnd Umgestaltung der Steueramtslocalitäten in
den Bezirken II.—XIX. HS. 67 ff.). — Verlegung des magistratischen
Bezirksamtes für den IX. Bezirk (S . 69 , 70). — Städtisches
Polizei -Gefangenhaus (S . 72).

X . Verkehrswege und Verkehrsmittel.
-V Verkehrswege . .

a) Gemeindestraßen.
1. Straßeubenennungen.
2. Herstellung und Erhaltung der Straßen.

Flächenmaß der in der Erhaltung der Gemeinde stehenden Straßen,
Gassen und Plätze (S . 75 >. — Wichtigere Straßenherstellungen
(S . 76, 77). — Gepflasterte Straßen (S . 77 ». — Ausmaß aller
Pflasterflächen (S . 77 ». — Neupflasterungen und Umpflasterungen
,S . 77, . — Herstellung von geräuschlosem Pflaster (S . 78). — Aus¬
gießen der Steinsugen )S . 78). — Kosten für die Herstellung nnd
für die Erhaltung gepflasterter Straßen HS. 78). — Nicht ge¬
pflasterte Straßen (S . 78). — Städtischer Schotterbruch am Exel-
berg (S . 79).

3 . Säuberung und Bespritzung der Straßen . - . . .
Straßeusäuberung (S . 80). — Schneesäuberung (S . 80 , 81). —
Einsammlung und Abfuhr des Haus - und Marktkehrichts (S . 81).

- Kehrichtverwertung (S . 81). — Auslage für die Straßensäu¬
berung <S . 81). — Straßenbespritzung (S . 81 , 82). — Fläche der
bespritzten Straßen und Plätze (S . 82). — Kosten der Straßen¬
bespritzung (S . 82).

b) Sonstige Straßen.
o) Eisenbahnen.

Seite

57

58 - 65
58

58 - 69

59 - 60
60—62
60 - 61
61—62

63
63 - 64
64 —65

66—72
66 - 67
67—72

73 —116
73 - 107
73—82
73—75
76—80

80—82

82
83 92



schalt. VN

1. Locvmotivbahnen.
Wiener Stadtbahn (S . 83 , 84). — K. k. Stnatsbahnen (S . 84). —
— K. k. priv . österr .-ungar . Staatseiseubahn -Gesellschaft (S . 84).
— Aktiengesellschaft der Wiener Localbahnen (S . 85). — Dainpf-
tramway -Gesellschaft vormals Krauß L Cie. (S . 85) . — Kahlenberg-
Eisenbahn -Gesellschaft System Rigi iS . 85). — Localbahn Wien—
Manerbach —Judenau (S . 85). — Materialbahnen und Jndustrie-
geleisc (S . 85).

2. Elektrische Straßenbahnen.
3. Pferdebahnen.

Wiener Tramway -Gesellschaft (S . 87 ss.). — Wagentypcn (S . 87).
Übcrfüllungsverbot (S . 88). — Änderungen der Geleise (T . 88i.
— Haltestellen und Wartehallen (S . 88). — Fahrordnnngen
(S . 89 , 90). — Strike der Tramwaybediensteten (S . 90). — Tarif¬
angelegenheiten iS . 90 , 91). — Statistische Daten (S . Ol) .
Neue Wiener Tramway -Gesellschaft (S . 91 ff.) . — Geleiseändernngen
(S . 91). — Haltestellen iS . 91) . — Fahrordnungen (S . 92). —
Statistische Daten (S . 92).

6) Brücken.
Ban von Brücken (S . 92 ff.). — Umbau der Franzeilsbrücke
(S . 92 , 93). — Brücke im Zuge der Marxergasse iS . 93 >. —
Überbrückung der Westbahn (S . 93) . — Erhaltung bestehender
Brücken (S . 94). — Brücken über den Donaucanal und den Wien¬
fluss )S . 94). — Sonstige Brücken (S . 94) .

s) Wasserstraßen . .
1. Donaureguliernng.

Neuherstellungen (S . 94 ff.) . — Finanzielles (S . 97) . — Realitäten
des Donauregulierungsfondes (S . 98 , 99).

2. Donaucanalregulierung.
3. Wienflussregnlierung.

Arbeiten in Weidlingau (S . 101 , 102). — Arbeiten im Stadtgebiete
)S . 102 ff.) . — Wienflnss -Sammelcanäle )S . 106 , 107) . — Oberes
Wienflussgebiet (S . 107i.

ö . Verkehrsmittel.
a) Lohnsuhrwerk . .
b) Verkehr ans dem Wiener Dvnancanale.

L. Strnßenpolizei.
Regelung des Straßenverkehres (S . 111). — Bestimmungen bezüglich
des Radfahrens auf öffentlichen Straßen und Wegen (S . 111 ff.).
— Benzin -Motorwägen (S . 113). — Trottoir -Bespritzung und
Reinigung (S . 114 ff.). — Benützung städt. Straßengrundes durch
Private (S . 116). — Straferkenntnisse <S . 116).

I) . Telegraphen -, Telephon -, Rohrpostanlagen.

XI. Wallerkeitniigen.
^4. Kaiser Franz Joses -Hochgnellenleitung.

a) Erweiterung der Hochqnellenleitung -. . .
Verhandlungen über Einbeziehung neuer Quellen (S . 117 , 118).
— Wasserleitungsbauten im Nasswalde (S . 118). — Maßnahmen
zur Beschaffung des nothwendigen Wassers für das erweiterte
Gemeindegebiet <S . 118).

K> Hochguellenleitung von den bisherigen Bezugsquellen bis Wien . .
Pottschacher Schöpfwerk (S . 118) . - Definitive Abdichtung der
Thalübersetznngen (S . 118 , 119).

Leite
83 - 85

85—87
87—92

92 - 94

94 —107
94 - 99

100
100—107

108 —110
108 - 110

110
111—116

116

117 - 135
117—126
117—118

118- 119



VIII Inhalt.

o) Hvchqucllenleitung innerhalb des Gemeindegebietes.
Rohrlegungen (S . 119). — Brunnen (S . 119). — Hydranten
(S . 120). — Pissoir- und Rinnsalspülungen (S . 120). — Trink¬
wasserzufuhr(S . 120). — Wasserabgabe an auswärtige Gemeinden
und Anstalten )S . 120). - Ausbau des Rohrnetzes sowie der
Reservoirs und Wasserabgabe in den Bezirken XI—XIX iS . 120,
121). — Wasserwerk in Favoriten iS . 121). — Wassermesser
(S . 121, 122). — Hausreservoirs <S . 122>.

cki Sonstige, auf die Hochquellenleitung Bezug habende Vorkommnisse .
1. Einrichtung einer städtischen Säge im Nasswalde (S . 122).
2. Umlegung des Nassbaches und Cassierung der Saurüssel¬
brücke<S . 122, 123). — 3. Hochwasserschäden(S - 123, 124). —
4. Städtischer Forstbesitz im Hochquellengebiete<S . 124 sf.). —
Forstculturarbeiten (S . 124). — Forstbetriebseinrichtungen(S . 124).
Forstnutzungen iS . 124, 125). — Eigenjagdbetrieb <S . 125). —
Sonstige bemerkenswerte Ereignisse (S . 125, 126>.

U. Ältere Wasserleitungen . . .
Albertinische Wasserleitung (S . 126). — Pötzleinsdorfer Wasser¬
leitung (S . 126). — Liebhartsthal-Wasserleitnng (S . 126). —
Nutzwasserleitung für den Dornbacher Friedhof (S . 126). — Nutz¬
wasserleitung vom Lagerhaus-Schöpfwerk für den Centralvieh¬
markt iS . 127).

L. Wienthal-Wasserleitung.

XII. Kanäle .
4 . Bau und Erhaltung der Canäle.

L, Normative Bestimmungen.
I>) Größere Canalbanten.

1. Canalisieruug der Calonie Kaisermühlen im II. Bezirke(S . 136,
137). — 2. Ban eines Pnrallelcanales behufs Entlastung des
Lttakringerbach-Canales iS . 137 ff.I. — 3. Canalisiernng von
Hietzing iS . 139). — 4. Einwölbung des Gaisbaches und Luchten-
grabens (S . 139). — 5. Einwölbung des Lainzerbaches iS . 139).
— 6. Ban der Hauptsammelcanäle beiderseits des Donaucanales
(S . 140). — Hauptsammelcanal am linken Ufer des Donaucanales
(S . 140). — Hauptsammelcanal am rechten Ufer des Donau¬
canales >2 . 140, 146l.

c) Anzahl und Gattung der Canalbanten.
Länge der Hauptcanäle und der Hauscanäle iS . 153). — Aus¬
lagen für den Bau und die Erhaltung der Canäle (S . 153) .

O. Canalräumnng und Unrathsabfnhr.
Vergebung der Canalräumnngsarbeiten HS. 153). — Revisionen
der Canalräumung (S . 154). — Räumungslänge der Haupt¬
canäle iS - 164>. — Senkgruben iS . 154). — Kosten für die Canal-
und Senkgrubenräumnng iS . 164).

XIII. Korstöellh und Karten«,tragen.
4 . Forstbesitz.
L. Gartenanlagen.

Ausmaß der der Gemeinde gehörigen öffentlichen Gartenanlagen
iS . 161) — Ausmaß der von der Gemeinde erhaltenen öffent¬
lichen Gartenanlagen (S . 161). — Aufwand für die currente Er¬
haltung und Pflege der städtischen Gartenanlagen iS . 161). -
Auslage für die Herstellung neuer Gartcnnnlagen iS . 161).

Seite
119—122

122—126

126—127

127—135

136—154
136—153

136
136- 146

146—152

153—154

155—161
165

156- 161

XIV. Monumente 162—163



Inhalt. IX

XV. Mekeuchtungswesen.
.V Gasbeleuchtung . . .

a) Geschäfte, welche aus der Überwachung der gehörigen Erfüllung der
Gasbeleuchtungsverträge sich ergeben.

Überwachungsacte (S . 164). — Untersuchung der Gaswerke >2 . 164).
— Ablehnung des Anerbietens der Jmperial -Continental -Gas-
Association , betreffend die Übergabe ihrer Gaswerke (S . 165). —
Einführung des Auer 'schen Glühlichtes bei der öffentlichen Straßen¬
beleuchtung (S . 166).

d) Geschäfte, welche aus der Wahrung des wirtschaftlichen Interesses der
Gemeinde bei der Gasbeleuchtung hervorgehen.
1. Bau städtischer Gaswerke . .
2. Öffentliche Beleuchtung . . .

Zahl der Flammen und Jntensivbrenner (S . 169). — Gascvnsum
für die öffentliche Beleuchtung (S . 170). — Gesammtauslage für
die öffentliche Beleuchtung (S . 170 ). — Beleuchtungsausführungen
größerer Art (S . 170 ff.>. — Einbauung von Carburations-
Apparaten (S . 171). — Ergänzung des Gasregulatives (S . 172).
— Herstellung von Acetylengas )S . 172).

3 . Beleuchtung der städtischen Gebäude.
c) Geschäfte, welche aus der Handhabung der für die Ausführung von

Gasrohrleitungeu und Beleuchtungsanlagen geltenden Vorschriften ent¬
springen .

L. Elektrische Beleuchtung . .
a) Verträge mit den Elektricitäts -Gesellschaften.

Gesammttraceulänge der Kabel (S . 175). — Dieustinstructivn für
den Kabellegnngsaufseher (S . 175 ff.). — Abgabe der Elektricitäts-
Gesellschaften an die Gemeinde )S . 176). - Geschäftsbewegung,
betreffend Angelegenheiten der Kabelleitungen (S . 176).

K) Wirtschaftliche Angelegenheiten . . .
1. Städtische Elektricitätswerke . .
2 . Öffentliche Beleuchtung mit elektrischem Lichte.
3 . Elektrische Beleuchtung in städtischen Gebäuden und Anstalten . .
4 . Überwachung der elektrischen Privat -Jnstallationen.

Bestimmungen hinsichtlich der Behandlung der elektrischen Beleuch¬
tungsanlagen in Privattheatern und Vergnügungsetablissements
(S . 178 ff.).

XVI. Markt- und Approvistanierungswestn.
.4. Organisation und Geschäftsführung des Marktamtes . . . . .
8 . Maßnahmen gegen die Lebensmitteltheuerung.

Verhandlungen mit den Inhabern der Fleischverkaufsstände (S . 181) .
— Markthalle im XVIII . Bezirke (S . 182). — Errichtung einer
städtischen Vieh- und Fleischmarktcassa (S . 183 >. -- Städtische Grvß-
schlächterei (S . 183). — Rückvergütung der Verzehrungssteuer für
nicht zum Verkaufe gelangte Schweine (S . 183) . — Biehtransport
(S . 183).

0 . Märkte.

a) Centralviehmarkt zu St . Marx.
Viehzufuhr (S . 183 ff.). — Marktordnung >S . 185). — Aus¬
gestaltung der Markteinrichtungen (S . 186 , 186). — Sonstige
bauliche Herstellungen <S . 186). — Vergrößerung der Feuerwehr-

Seite
164 —180
164 —174

164—166

166—174
166 - 169
169—172

173 —174

174

174—180
174 —177

177
177
177
177

178—180

181 - 200
181

181 - 183

183 —190
183—188



X Inhalt.

filiale (S . 187i. — Vergrößerung des Viehmarktareales (S . 187).
Errichtung eines neuen Contumazmarktes (S . 187). — Errichtung
eines Wachpostens der k. k. Sicherheitswache (S . 187). —
Markierung der Rinder, Schweine und Schafe (S . 187, 188).

d) Großinarkthalle.
Kühlanlagen (S . 188). — Erweiterung der GroßmarkthalleiS . 188).
- Fleischmarkt in der Großmarkthalle (S . 189).

c) Markthalle in der Station Michelbeuern im XVIII. Bezirke . . . .
>1) Offene Märkte.

Währinger Märkte (T . 189). — Obstmarkt im IV. Bezirke(S . 19t».
— Errichtung eines neuen Marktes im XVIII. Bezirke (S . 1901. —
Errichtung eines Marktes im XIII. Bezirke iS . 190).

o) Städtischer Pferdemarkt.
II. Schlachthäuser.

Zahl der geschlachteten Thiere (S . 190). — Schlachtgebüren
iS . 191). — Schlachthauszwang für Pferde (S . 191). — Er¬
weiterung des St . Marxer SchlachthausessS. 191). — Errichtung
einer Kühlanlage im Schlachthause St . Marx (S . 192).

ll. Markt- und Lebensmittelpolizei.
Lebensmittelgesetz(S . 192). — Untersuchungsanstaltenfür Lebens¬
mittel )S . 193). — Prüfung von Futtermitteln (S . 193). — Verkauf
unreifer Kälber (S . 193). — Strafamtshandlnngen (S . 193).

ll. Lnndescnlturangelegenheiten.
Wildschadenersatz(S . 193). -— Forstnufsichtsbezirke in Niedervster-
reich iS - 194). — Maßregeln gegen das Überhandnehmen der
Feldmäuse (S . 194). — Flurenpolizei (S . 194). — Fischereirevier-
Ausschnss (S . 194, 195). — Schonzeit für Fische lS 195).

O. Lagerhaus der Stadt Wien.

XVII . KesiindHektsrvesen.
.4. Gesundheitspolizei.

a) Organisation des Gemeinde-Sanitätsdienstes , Städtisches Sanitäts¬
personale .

Ärztliche Stellen in den einzelnen Bezirken (S . 201). — Bestellung
eines neuen Prosectors (S . 202). — Zahl der Agenden des Stadt-
physikates (S . 202). — Sanitätsaüfseher (S . 202). — Zahl der
Sanitätspersonen (S . 202). — Neuwahlen in die Ärztekammer
(S . 203). — Evidenzhaltung der Zahnärzte (S . 203). — Ärztetarif
(S . 203). — Apotheken iS . 203). — Instruction für die Hebammen
,S . 203).

b) Prophylaktische Vorkehrungen.
Sanitäre Verhältnisse der bei den Wiener Verkehrsanlagen be¬
schäftigten Arbeiter (S . 204). — Ban der Sanitätsstation im
II. Bezirke (S . 204). — Bettgeherwesen(S . 204). — Vorkehrungen
anlässlich der Überschwemmungen(S . 204, 205). — Vleningitis
cerebrospinalis epidemica >S . 205). — Ilorbus miliaris (S . 205).
— Epidemische Bindehautentzündung <S . 205, 206). — Varicellen
(S . 206). — Blattern und Flecktyphus (206). — Dysenterie
(S . 206). — Masern (S . 206). — Scharlach (S . 206). —
Evidenzhaltung von Infektionskrankheiten in den Schulen (S . 206).
— Meldepflicht bezüglich der Erkrankungen der Bademeister und
Wasserleitungsausseher(S . 206). — Blattern , Milzbrand (S . 206).
— IZ'pbus abdominalis (S . 206, 207). — Todesfälle infolge von
Scharlach, Diphtheritis , Masern, Genickstarre und Pnerperal-
erkrankunge» (S . 2071.

Seite

188—189

189
189- 190

190
190—192

192—193

193—195

195—200

201—232
201—213

201—203

203- 207



Inhalt.

c > TesinfeetivnSwesen.
ck> Impfwesen . .

l . Öffentliche Impfung.
2 Schulkinderimpfung.
8. Schutzimpfung gegen Wuth (Lisch) .
4. Diphtheriebehandlung niit Heilserum.

e) Verkehr mit Nahrungs - und Genussmitteln sowie anderen Gebrauchs¬
gegenständen . .

t) Apotheken.

Z) Exhumierungen , Obduktionen.
I>) Todtcnbeschau.

ö . Anstalten und Einrichtungen für Gesnndheits - und Krankenpflege . . .
a) Städtische Badeanstalten . .

1. Donaubäder . .
Städtisches Bad am rechten Donnnufer l,S. 213) . — Bassin nächst
der Kaiser Franz Josefs -Brücke (S . 213). — Städtisches Donau¬
freibad am linken Donaunfer (S . 214).

2. Bolksbäder.
3 . Theresienbad in Meidling im XII . Bezirke.
4. Badanstalt in Hütteldorf im XIII . Bezirke.
5. Errichtung eines städtischen Freibades im Wiener -Nenstädter Canale

im XI . Bezirke.
b) Bedürfnisanstalten.
o) Kranken- und Leichentransport , Rettungswesen.

Reform des Kranken - und Leichentransportwesens (S . 217 ff.). —
Auflassung der SanitätSdepüts (S . 217). — Erweiterung des
Wirkungskreises der Sanitätsstation V., Untere Branhausgnsse Nr . 61
(S . 218). — Reformen im Betriebe der Sanitätsstation XIV.,
Pillcrgasse Nr , 21 (S . 218 , 219) . — Auflassung des Sanitätsdepöts
im XIII . Bezirke (S . 219) . — Auflassung der Sanitätsstation I.,
Am Schanzl ('S . 219). — Sanitätsstation II., Gerhardusgasse Nr . 1
(S . 219). — Sanitätsdepüt XVI., Thaliagasse Nr . 113 (S . 220).
— Begnartierung des Kranken- und Leichenträgerpersonales (S . 221).
Aufhebung der Traggebüren (S . 221 —223) . — Subventionen an
die am Rettungsdienste sich freiwillig betheiligenden Corporation « !
(2 . 224 ). — Auslagen für Rettnngskästen , Tragbahren w. (S . 224).

ck) Heilanstalten.

L . Begrübniswesen . . .
a) Begrabniswesen im allgemeinen.
k) Erweiterung von Friedhöfen . .

Centralfriedhof (S .225). — Hietzinger-, Baumgartner -, Simmeringer -,
Dornbacher -, Heiligenstädter -, Unter-Mcidlinger -Friedhof (S . 226).

e) Auflassung von Friedhöfen.
ä ) Bemerkenswerte Vorkommnisse aus einzelnen Friedhöfen.

1. Wiener Centralfriedhof.
Überlassung eines Platzes zur Ausstellung des Sachsen -Denkmales
(S . 227) . — Erbauung einer Leichenbeisetz- und einer Wartehalle
(S . 227) . — Herstellung eines Flugdaches zum Unterstellen von
Wirtschaftswägen (S . 227). — Graberhaltnngswidmungen (2 . 227).
- - Ehrengräber (S . 228). — Arkadengrüfte (S . 228). — Zahl der
Beerdigungen (S . 228).

Xl

Seite
207

208 —209
208

208 —209
209
209

210 - 211
211—212
212 —213

213

213 - 225
213—215
213 —214

214 - 215
215
215

215
215—217
217- 224

224 —225

225 —229
225

225 —226

226 - 227
227—229
227 —228



XII Inhalt.

Seite

2. Die übrigen Friedhöfe im Gemeindegebicte . 228—229
Wiederbelegung verfallener Gräber (S . 228, 229). — Änderung der
Friedhofsordnung für den Neustister Friedhof (S . 229). — Auf¬
stellung von Auslaufbrunnen auf den Friedhöfen (S . 229). —
Ausstellung von Gruppen- und Reihenständern, sowie von Grab-
nummerntafeln zum Zwecke leichterer Orientierung (S . 229).

I). Veterinärpolizei . 229—232
a) Thierseuchen . . 229 -231

Thiersenchenaus dem Centralviehmarkte iS . 229, 230). — Thier¬
seuchen in den stabilen Nutzviehbeständen(S . 230, 23l ). — Vieh¬
bestand iS . 231). — Nutzviehhandelsverkehr iS . 231).

d) Städtische Wasenmeisterei . 231—232

XVIII . Wenttiche Sicherheit . 233- 234
Die k. k. Civil-Sicherheitswache . 233

8. Schubangelegenheiten . 233—234

XIX . Armenwesen . 235—265
^4. Organisation der Armenpflege . 235—237

Systemisiernng der Zahl der Armenrathsstellen (S . 235). — Ver¬
mehrung der Zahl der Funktionäre bei den Armeninstituten(S . 235).
— Bestimmungen über die Neuwahl der Armenräthe (S . 236). —
Zahl der Armenräthe, Waisenväter und Waisemuütter, Bewegung
im Stande der Armenräthe (S . 236). — Geschäftsführung der
Armeninstitute (S . 236, 237). — Couserenz der Obmänner der
Armeninstitute (S . 237). — ArmenärztlicherDienst i.S . 237).

8. Fonde und Stiftungen für Zwecke der öffentlichen Armenpflege . . . . 237 —247
a) Fonde der öffentlichen Armenpflege . 237—246

1. Allgemeiner Versorgungsfond . 238- 240
2. Bürgerladfond . . 240—241
3. Bürgerspitalfond . 241—243
4. Johannesspital - und Großarmenhaus-Stiftungsfond . 244
5. Landwehrfond . 244—245
6. Waisenfond . 245

Zuschüsse aus dem n.-ö. Landessonde . 245—246
k) Armenstiftungeu . 246
c) Legate und Schenkungen für Zwecke der öffentlichen Armenpflege . . 246—247

6 . Armenbetheilung . 247—250
a) VorübergehendeArmenbetheilung . 247—249
d) Periodisch wiederkehrende(zeitliche und dauernde) Armenbetheilung . 249—260

1. Pfründen aus Gemeindemitteln . 249
2. Pfründen ans dem Bürgerladfonde . 250
3. Pfründen aus dem Bürgerspitalfonde . 260
4. Pfründen aus dem Landwehrsonde . 250
5. Pfründen aus dem Hofspitalfonde . 250
6. Dauernde Betheilung aus Stiftungsinteressen . 250

II. Sorge für obdach- und arbeitslose Arme . 251—252
8. Armenkrankenpflege . 252—256

a) Armenkrankenpflege außerhalb der Heilanstalten . 252—255
1. Armenärztliches Personale . 252—253
2. Unentgeltliche Betheilnng mit Medicamenten . 25S
3. Betheilung mit Bandagen und Lptikerwaren . 253
4. Betheilung mit Bndeanweisungen . . 253



Inhalt. XIII

. 5. Unterbringung armer Kranker in Heilbädern.
K. k. Wohlthätigkeitshaus in Baden (S . 253 ). — Hermann
Todesco 'sches Hospiz in Weikersdvrf bei Baden (S . 254 ). — Armen-
Badspital in Hall )S . 2541. — Spital für arme scrophulose Kinder
in Baden (S . 254). — Kaiserin Elisabeth -Kinderhospital zu Hall
(S . 254 ). — Seehospiz in Grado (S . 254 ). — Seehospiz in Triest
iS . 255 ). — Maria Theresia -Seehospiz in San Pelagio )S . 255).
— Kaiser Franz Joses -Kinderhospiz in Sulzbach bei Ischl (S . 255 ).

k) Armenkrankenpflege innerhalb der Heilanstalten.
St . Josef von Arimathäa -Verein (S . 256 ).

k'. Armenkinderpflege.
a) Armenkinderpflege außerhalb der Anstalten .

Betheilung Mit Unterstützungsbeiträgen (S . 257 ). — Betheilung mit
Waisenpfründen iS . 257). — Unterbringung von Kindern bei
Pflegeparteien gegen Zahlung eines Kostgeldes (S . 257). — Be¬
kleidung armer Kinder (S . 257). — Benützung der städtischen
Bolksbäder von magistratischen Kostkindern (S . 258). — Betheilung
armer Kinder aus Mitteln der Privatwohlthätigkeit (S . 258).

k) Armenkinderpflege innerhalb der Anstalten.
1. Städtisches Asyl für verlassene Kinder.
2. Städtische Waisenhäuser.
3. Verpflegung von Kindern in nicht städtischen Hnmanitätsanstalten

NiederösterreichischeLandes -Findelanstalt (S . 260). — K. k. Waisen¬
haus (S . 260). — K. k. Blinden -Erziehungsinstitut (S . 260 , 262). —
K. k. Tanbstnmmen -Jnstitut «S . 261 , 262). — Allgemeines österreichi¬
sches israelitisches Tanbstummen -JnstitutlS . 261). — Asyl „Stephanie-
Stiftung " in Biedermannsdorf (S . 261). — Franz Josef -Jngendasyl
in Weinzierl (S . 261). — Sonstige Anstalten , in welchen Kinder
gegen Bezahlung eines Kostgeldes seitens der Commune untergebracht
waren (S . 261). — Städtische Kinderbewahranstalt (S . 261 ). —
N.-ö. Landes -Blindenschnle in Purkersdorf (S . 262). — Landes-
Taubstnmmenschule im XIX. Bezirke (S . 262). — Wirken der Privat-
wohlthätigkcit auf dem Gebiete der Armenkinderpflege innerhalb
der Anstalten (S . 262).

6 . Armenversorgung.

а) Grundarmenhäuser . .
k) Grundspitälcr.
c) Armenhäuser der ehemaligen Vorortegemeindeu . . .
б) VersorgungShänser.

XX . Baupolizei.

Normativ -Bestimmungen . . .

Entwurf einer neuen Bauordnung (S . 266). — Schaffung eines
Enteignungsgesetzes zu Gunsten der Gemeinde Wien (S . 266 , 267 ).
— Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes , betreffend die Be¬
stimmung von Baulinien und Niveaux (S . 267 ). — Herstellung
von Erkeranlagen , die zur Vergrößerung der anstoßenden Räume
dienen (S . 267). — Durchführung der Unfallversicherung bei den
Bangewerben (S . 268) . — Vorschriften über das Ausräuchern
(Ansschwcfeln) von Wohnungen (S . 268). — Benützung unge¬
eigneter Souterrainlocalitäten (S . 268). — Überwachung von
Privatbauführungen (S . 268). — Bestimmungen über die Her¬
stellung und den Betrieb von Personen - und Lastenaufzügen (S . 268).

Seite
253 - 255

255 —256

256 —262
257 —258

258 —262
258

258—260
260 —262

262 —265
262
263
263

263 —265

266—276

266 - 268



XIV Inhalt.

6. Bauthätigkeit und Handhabung der Baupolizei.
Zahl der behördlich genehmigten Bauten iS . 268). — Zahl der
thatsächlich ansgcführten Bauten )S . 269). — Zahl der Häuser,
Wohnungen und Wohnbestandtheile(S . 270). — Wichtigere Bauten
(S . 270). — Wichtigere Industriebauten HS. 271). — Baulinien-
bestimmnngen (S . 271, 272). — Straftenniveaubestimmungen
iS . 273). — Parcellierungen (2 . 273). — Prüfung und Zulassung
von Baumaterialien (2 - 274). — Strafamtshandlnngen wegen
Übertretung der baupolizeilichen Vorschriften iS . 275). — Städtische
Prüfungsanstalt für hydraulische Bindemittel (S . 275, 276).

XXI. Aeuerkoschwelen und Vorkehrungengegen KSersthwemmungen.
Feuerlöschwesen . . .
a) Normativ-Bestimmungen . .

Überwachung der Privattheater und Vergnügungs-Etablissements
(S . 277). — Ausräucherung iAusschwefeln) von Wohnungen und
sonstigen Lokalitäten (S . 278). — Benützung der Telephvnstation
der städtischen Feuerwehr (S . 278). — Beiträge der Versicherungs¬
anstalten zu den Kosten des Wiener Feuerlöschwesens(S - 278). —
Unterirdische Sprengmitteldepüts (S . 278, 279).

d) Städtische Feuerwehr . .
1. Lrganisation .

Administrative Angelegenheiten(S . 279). — Lieferung der Tnchwaren
(2 . 279). — ActenznstellnngswagensS . 279). — Amtswage in der
Feuerwehr-Centrale (S . 279). — Beschaffungund Verbrauch von
Brennmaterial (Z . 280). — Verkehr von Hausierern und Agenten in
den Lokalitäten der städtische» Feuerwehr (S . 280). - Ver¬
änderungen im Pcrsvnnlstande(2 . 280 ff.). — Meldewesen(S . 285).
Regnisitenwesen (2 . 285). - Bespannnngswesen iS . 286). —
Unterknnftsloealiräten<2 . 286).

2. Thätigkeit der Feuerwehr.
8. Größere Brände im Jahre 1897 .
4. Spenden und Stiftungen für die städtische Feuerwehr . . . .
5. Freiwillige Feuerwehren.
6. Auslagen für das Feuerlöschwesen.

» Vorkehrungen gegen Überschwemmungen.

XXII . Huklus, Kheangekegenheileuund Watrikensühruug.
-4. Cnltnsangelegenheitcn . .

а) Patronatsangelegenheiten.
K) Herstellungen an städtischen Patrvnatskirchen und Psarrhösen . . .
o) Bauherstellnngen an Kirchen, bzw. Psarrhösen fremden Patronates . .

Pfarrkirche zum heil. 'Nikolaus in JnzersdoH (S . 290). — Pfarrhof
in Jnzersdorf (S . 291).

б) Ausnahme eines Annnitäten-Anlehens für den Bau neuer Kirchen und
Pfarrhöse .

e) Bau neuer Kirchen.
Kirche in Lttakring im XVI. Bezirke(S . 293). — Kirche in Breitensee
(S . 294). — Herz Jesn-Basilika unter den Kaisermühlen)S . 295). —
Kirche in Simmering (L . 296). — Kirche in Breitenfeld (S . 297).
Kirche zum heil. Anton von. Padua in Favoriten (S . 297). —
Kirche in Rudolssheim (S . 297).

k) Evangelische Gemeinde A. B. in Wien.
tz! Armenisch orientalische Glaubensgenossen in Wien.

Leite
268—276

277—289
277- 288
277 - 279

279- 288
279—286

286—287
287

287—288
288
288

288—289

290—301
290—299

290
290

290—291

292—293
293—298

298
298



Inhalt. XV

Seite
Ii) Wcsleh 'anische Methodisten nnd Anhänger der katholisch-apostolischen

Gemeinden (Jrvingianer ) . 299
3 . Eheangelegenheiten . 299—300

aa Normative Bestimmungen . 299 —300
1>) Eheaufgebote und Eheschließungen vor dem Magistrate . 300

L. Matrikenführung . 301
a> Normative Bestimmungen . 301
k ) Matrikenführung des Magistrates . 301

XXIII . Unterricht . 302 —326

IV Schulbehörden . 302 —303

Bezirksschulrath (S . 302). — Schnlinspeetionsbezirke (S . 303). —
Lrtsschulräthe (S . 303). — Geschäftsführung des Bczirksschnlrathes
nnd der Ortsschulräthe (S . 303).

3 . Fände und Stiftungen für Ilnterrichtszwecke . 304 —305
a > Lehrerpensionsfond . 304
d > Stiftungen für Ilnterrichtszwecke . . . 304 —305

L. Städtische Volksschulen . 305 —320
-o Schulbauten , Schulgebäude und Schuleinrichtung . 305 —314

Bau der Schule II., Wittelsbachstraße Nr . 6 (S . 305 ). — Bau
der Schule II., Trenstraße Nr . 9 (S . 306 ). — Ban der Schule
IX., Galileigasse Nr . 5 >S . 306 ). — Bau der Schule XIII ., Speisinger¬
straße Nr . 44 (S . 306 ). — Bau der Schule XVI., Gaullacher¬
gasse Nr . 49 (S . 307) . — Bau der Schule XVIII ., Schopenhaner-
straße Nr . 79 (S .307). — Umänderungen an Schulgebäuden (S . 308 ).
— Grundsätze für zukünftige Schulbauten (S . 309). — Zahl der
Schulgebäude und der Schulen (S . 310). — Exenrrendo -Schul-
station in Jvsefsdorf am Kahlenbergs (S . 310). — Überzählige
Elasten (S . 311). — Ausmaß der Naturnlwvhnnngen der Schulleiter
(S . 311 ). — llmgangnahme von der Herstellung von Schulleiter¬
wohnungen (S . 311). — Beleuchtung der Schulgebäude (S . 312 ).
— Einführung eines Normal -Lehrmittelverzeichniffes sür die Bolks-
und Bürgerschulen (S . 313). — Einführung von Stenographie-
cnrsen an Bürgerschulen (S - 313). — Eigene Physiksäle für Bürger¬
schulen (S . 314 ). — Ausrüstung der Volks - und Bürgerschulen
mit Christus - und Kaiserbildern (S . 314 ). — Neue Amtssiegel sür
die Schulen (S . 314 ). — Clvset- nnd Pissoirbespülung in den
Schulen (S . 314).

d) Lehrpersonen in den städtischen Volksschulen . 314—318
Anwendung des Substitutivnsnormales auf die provisorische Be¬
setzung vacanter Lehrstellen (S . 314 , 315). — Präsentationsrecht
der Gemeinde mit Rücksicht auf das Geschlecht der präsentierten
Lehrpersonen (S . 315 ). - Normale sür Wegentschädigung der
Religionslehrer )S . 315). — Wagengeldcr für die Bezirksschul-
iuspectoren (S . 316 ). — Termin der Anweisung der höheren Bezüge
von beförderten Lehrpersonen (S . 316) . — Flüssigmachung aller im
Substitutionsnvrmale geregelten Substitutionsgebüren nnd Re¬
munerationen in zehnmonntlichenRaten (S .316) .— Stabilisierung von
Bezirks -Anshilsslehrerstellen iS . 316 ). — Veränderungen im Stande
der definitiven Lehrpersonen (S . 316). — Früheren Einlass der
Schulkinder in die Schulhäuser während der rauhen Jahreszeit
iS . 317).



XVI Inhalt.

Seite
c) Schüler der städtischen Volksschulen . 318
ä > Beiträge zur Bekleidung und Ausspeisnng armer Schulkinder . . . 318
c) Anschaffung von Lernmitteln für arme Schulkinder . 319 —320
tj Lehrer- und Schüler -Bibliotheken , Lehrmittelsammlungen . 320
L) Finanzielles . 320

I) . Städtische Kindergärten . 321
Unterrichtsanstalten für nicht vollsinnige Kinder . 321—322

13 Städtische Mittelschulen . 322
O. Das städtische Pädagogium . 323
H. Gewerbliche Lehranstalten . 323 —326

XXIV . Städtische Sammlungen und Archiv . . . 327—330
-1. Bibliothek . 327 - 328
3 . Historisches Museum . 328—329
c . Archiv . 330

XXV . Die Wfandkeihanstakt der Kemeinde und die Wiener Eommunak -Sparcassen . 331 —335
.-1. Die Pfandleihanstalt der Gemeinde Wien im XlV . Bezirke . 331 —333
3 . Die Wiener Commnnal -Sparcaffen . 333 —335

XXVI . Weichsraths und Landtagsmahren . 336 —338
.1. Reichsrathswahlen . 336 —338
3 . LandtagSwahlcn . 338

XXVII . Kcwerbemelen . 339 - 357

.V Gewerbeangelegenheiten im engeren Sinne . 339 —350
a) Reformen im Gewerbewesen . 339 —340

Änderungen bezüglich des Lehrlingswesens und der Gewerbegenossen¬
schaften (S . 339 ). — Erlag der Genossenschafts-Einverlcibungs-
gebüren (S . 339). — Ausschuss des genossenschaftlichen Verbandes
als Beirath der politischen Bezirksbehörde sS . 339 ). — Detail¬
handelsgewerbe (S . 840). — Einführung von Gewerbegerichten
(S . 340 ). — Strafrechtliche Bestimmungen bezüglich der Aus¬
wanderungsgeschäfte (S . 340 !.

b) Arbeiterschutz . 340 —341
Regelung der Sonntagsruhe <S . 340 , 341). — Regelung der Arbeitszeit
(S . 341 ).

c) Handelsverträge . 341
ä > Umfang und Ausübung der Gewerbe . 341 —343
e > Genossenschaften . 343 —347

Zahl der Genossenschaften )S . 343). — Änderung der Statuten der
Genossenschaften und Gehilfenversammlungen <S . 344). — Behörd¬
liche Erlässe , betreffend die Genossenschaften (S . ,844 !. — Gehilfen-
krankencassen (S . 345). — Lehrlingskrankencnssen (S . 346 >. —
Meistcrkrankencassen >S . 346 , 347).

k> Privilegien -, Marken - und Musterschutz-Angelegenheiten . 347
8) Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschasten, Aktiengesellschaftenund sonstige

der öffentlichen Rechnungslegung unterliegende Unternehmungen . 347—348
k) Hausierwesen . 348 —349
i) Städtisches Lehrlingsstellen -Nachweiseamt . 350
k) Feilbietungen . . . 350



Inhalt. XVII

3. Unfall- und Krankenversicherung .
a) Unfallversichening.

Sanierung der Unfallversicherungsanstalten(S . 350). — Unfall¬
verhütung (S . 351). — Durchführung der Unfallversicherungbei
den Bangewerben (S . 351). — Gewerbsmässigbetriebene Waren¬
lager-Unternehmungen(S . 352). — Unfallsanzeigen und Unfalls-
erhebungen(S . 352). — Zahl der eincntaslrierten nnfallversichernngs-
Pflichtigen Betriebe (S . 353). — Entscheidungen, Bervrdnnngen
und Erlässe, betreffend die Unfallversicherung(S . 353).

b) Krankenversicherung. . . . .
Reform des Krankenversicherungsgesetzes)S . 353). — Einwirkung
der neuen Civilprocessordnnngauf die Schiedsgerichte der Kranken¬
kassen(S . 354). — Befreiung von der Krankenversicherungspflicht
iS . 354). — Wiener Bezirkskremkencassa(S . 355). — Betriebs-
krankencassen(S . 366). — Baukrankencassen(S . 356). — Vereins-
krankencassen iS . 356). — Hilfscassen (S . 366). — Strafamts-
handlnngen iS . 357). — Normative Erlässe und Entscheidungen
(S . 357).

XXVIII . Wikitärangelkgenheiten.
.4. Normative Bestimmungen.

a) In Bezug ans das Heer und die Landwehr.
b) In Bezug ans den Landsturm.
c) In Bezug auf Eingnartiernngs- und Borspannsangelegenheiten . .

3. Ergänzung des Heeres und der Landwehr.
a) Stellung der Einheimischen.
d) Stellung der Fremden . .' .

L. Evidenzhaltnng der nicht nctive» Mannschaft des Heeres und der Landwehr
v . Landsturm.
3 . Eingnartiernngs - und Borspannsangelegenheiten.

a>Einguartiernngsangelegenheiten.
Kasernenlrage 363).

b) Borspannsangelegenheiten.
ci Pferdeclassification und Fnhrwerkszählung.

? . Militärtaxwesen.

Seite
360- 357
350- 353

353—357

358- 371
358—362
358—360
360- 361
361- 362
362- 364
362—363
363—364
364—365
366—367
367—370
367- 360

369
369- 370
370- 371





Kundgebungen , Feste und Feierlichkeiten,
Begrüßungen.

Im Gegensätze zu der dreijährigen Periode des letzten Berichtes bot dos Jahr 1897
der Gemeindevertretung nur selten Gelegenheit , den patriotischen Gefühlen der Bevöl¬
kerung der Reichshoupt - nnd Residenzstadt aus Anlass von bemerkenswerten Ereig¬
nissen im Allerhöchsten Kaiserhanse Ausdruck zu verleihen.

Bei Gelegenheit der Feier des 70 . Geburtstages Seiner k. und k. Hoheit
Erzherzog Rainer  brachte der Bürgermeister Strobach  mündlich die Glückwünsche
der Stadt Wien zum Ausdrucke.

Als am 4 . Mai die Schwester Ihrer Majestät der Kaiserin in Paris einem
schrecklichen Unglücke zum Opfer gefallen war , eröffnete der Bürgermeister Dr . Karl

Lueger  die außerordentliche Gemeinderathssitzung vom 7 . Mai mit folgender Ansprache:
„Meine sehr geehrten Herren ! Am 4 . Mai d. I . fand bekanntlich in Paris ein Fest statt,

dessen Erträgnis dazu dienen sollte , die Thrünen der Armen zu trocknen , nnd Niemand konnte
ahnen , dass dieses Fest bestimmt war , vielen seiner Theilnehmer grässliche Leiden , ja den qual¬
vollen Tod zu bringen nnd unsäglichen Jammer in den betroffenen Familien hervorzurufcn.

Und dennoch war es so . Die Flamme zuckte auf , das Feuer breitete sich ans , die mordende
Angst ergriff die Anwesenden , und der Tod hielt reiche Ernte.

Die Kunde dieses entsetzlichen Unglückes ruft überall Theilnahme und innigstes Mitgefühl
hervor , und Wien , die Stadt , welche vor nicht allzu langer Zeit selbst der Schauplatz einer
ähnlichen Katastrophe gewesen , theilt diese allgemeine Trauer.

An dem Feste nahm auch Ihre kön . Hoheit Herzogin Sophie von Alenqon und Nemours
theil . Längere Zeit meinte man , sie werde wiederkehren ; da fand man im Schutte den Ehering
der Herzogin , und nun wusste man , dass auch sie den Tod gefunden hat , dass sie in Ausführung
eines hehren Wohlthätigkeitsactes ein Opfer der Flammen geworden ist.

Um die Herzogin weinen die Armen , denen sie im Leben so oft eilt Engel des Trostes
nnd der Hilfe gewesen , um sie weinen Gatte und Kinder , um sie weint ihre Schwester , Ihre
Majestät unsere Kaiserin , um sie trauert ihr Schwager , Seine Majestät unser allergnädigster
Kaiser und Herr.

Die Bewohner Wiens nehmen innigsten Antheil an dem Schmerze unseres Kaiserpaares.
Wir beugen uns vor dem unerforschlichen Rathschlusse Gottes und bitten , er möge Trost senden
in diesen bitteren Stunden , und es möge endlich das Maß der Leiden voll sein , welche unserem
geliebten Herrscherhause zu tragen bestimmt sind.

Ich habe unmittelbar nach dem Bekauntwerden dieses erschütternden Ereignisses au
Seine Excellenz den Staatsrath Freiherr » von Braun die Bitte gerichtet , aus diesem Anlasse das
innigste Beileid der Stadt Wien zur Allerhöchsten Kenntnis Seiner Majestät bringen zu wollen.

Die innigen Beziehungen , welche den Monarchen mir seiner Reichshaupt - und
Residenzstadt verbinden , gelaugten auch in diesem Jahre wieder darin Hum Ausdrucke,
dass Seine Majestät den Ball der Stadt Wien am 8 . Februar durch Allerhöchstseiuc
Anwesenheit auszeichnete.
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Bald darauf , am 12 , Februar , hatte die Vertretung der Gemeinde Wien Gele¬

genheit , ihren patriotischen Gefühlen dadurch Ansdruck zu verleihen , dass sie anlässlich
des hundertsten Gedenktages der ersten Aufführung der Volkshymne Vvn Josef Haydn
eine Festvorstellnng im Karltheater veranstaltete , welche in eine begeisterte Ovation für
den anwesenden Monarchen ausklang.

Am 21 , September unternahm der Gemeinderath mit dem Bürgermeister

Tr , Lu eg er an der Spike und den beiden Vice -Bürgermeistern einen Ausflug in das Gebiet
der Hochgnellenleitnng , wobei vom Kaiserbrnnnen ans ein Huldignngstelegramm an
Se , Majestät abgesendet wurde.

Unter den hohen Persönlichkeiten , welche als Gäste Seiner Majestät des Kaisers
unsere Stadt betraten , war es , wie bereits mehrfach in frühere » Jahren , abermals
Seine Majestät der deutsche Kaiser , an dessen Empfange sich der Bürgermeister
Dr , Karl Lueger am 21 , April betheiligte.

Mehrere in Wien tagende Cvngressc und Versammlungen , sowie Besuche
Vvn Eorporationen boten der Gemeindevertretung Gelegenheit , ihre Gastfreundschaft

durch mündliche Begrüßung seitens des Bürgermeisters oder durch feierlichen Empfang
der Theilnehmer in den Festränmen des Rathhanses zu beweisen , so am 25 , Mai der
dentsch -österreichisch -nngarische Verbandstag für Binnenschiffahrt , am 20 , August der
Besuch des Vereines „Heidelberger Sängerkranz " , am 28 , Augnst die Versammlung der
niederösterreichischen Landwirte ans dem Viertel unter dem Mannhartsberge , am
2tz . September der VI , internationale Congress der Gesellschaften vom Rothen Kreuze
und am 7 , October der internationale Congress für gewerblichen Rechtsschutz,

Bald nach Beginn des Jahres hatte die Stadt Wien Gelegenheit , die hundertste
Wiederkehr des Geburtstages eines ihrer berühmtesten Söhne , des Tonkünstlers Franz
Schubert , in glänzender Weise zu feiern , indem sie im Künstlerhause eine Ausstellung
von Erinnerungen an Schubert und seine Zeitgenossen veranstaltete . Dieselbe wurde am
20 , Jänner durch Seine Majestät den Kaiser eröffnet , welchen der Bürgermeister
Strobach  mit folgender Ansprache begrüßte:

„Euere k, und k. Apostolische Majestät , allergnüdigster Kaiser und Herr!
Die Vaterstadt Franz Schubert ' s hat ans Anlass des hundertsten Gedächtnistages der Geburt

dieses großen Tondichters nebst anderen Festlichkeiten die gegenwärtige Ausstellung zu dem Zwecke
veranstaltet , um die Erinnerung an die Zeit , in welcher der berühmte Österreicher und große
Lohn der Stadt Wien , Franz Schubert , gewirkt und unsterbliche Werke geschaffen hat , dem heutigen
Geschlechts lebendig vor Augen zu führen.

Euere k. und k. Apostolische Majestät geruhten diesem Unternehmen huldvollste Förderung
angedeiheu zu lassen.

Durchdrungen von dem ehrfurchtsvollsten Danke für diese Allerhöchste Gnade Euerer Majestät,
erlaube ich mir als Bürgermeister der Reichshanpt und Residenzstadt Wien die unterthänigste
Bitte zu stellen : Eure k. und k. Apostolische Majestät mögen geruhen , der Feier die Weihe zu
geben und die Ausstellung allerguädigst zu eröffnen ."

Leine Majestät der Kaiser geruhte hierauf Folgendes zu erwidern:
„Ich bin Ihrer heutigen Einladung um so lieber gefolgt , als sie einer echt österreichischen

Feier gilt.
Wohl gehört Franz Schubert , der Vertreter reinster Kunst , der Schöpfer edelsten Gesanges,

längst der ganzen civilisierten Welt an . Wir aber dürfen ihn mit Stolz den Unseren , Wien ins¬
besondere ihn einen seiner größten Söhne nennen.

Ich kann Archer das Unternehmen , die hier gesammelten Zeichen liebevoller Erinnerung au
den großen Meister der Öffentlichkeit vor Angen zu führen , nur voll Anerkennung begrüßen , und
erkläre damit die Schubert -Ausstellung für eröffnet ."
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Die Ausstellung umfasste neben einer reichen Auswahl llvn Portraits und Manu¬

skripten Schuberts auch Werke seiner Zeitgenossen , der Maler Moriz von Schwind,
Josef Tannhanser und Leopold Kupelwieser , welche theils ans den städtischen Samm¬
lungen , theils aus den Sammlungen Seiner Majestät des Kaisers nnd zahlreicher Fürsten,
öffentlicher Institute nnd Privatpersonen herrührten . An die Ausstellung schloss sich eine
Reihe anderer würdiger Festlichkeiten an , so eine begeisterte Ovation des niederöster¬

reichischen Sängerbundes vor dem Schubertdenkmale im Stadtpark , ein Festgottesdieust
in der Lichtenthaler Kirche , bei welchem unter Mitwirkung des Vereines „ Schubert-
Bund " Schnbert ' s K-äur -Messe zur Aufführung kam , ferner ein Volksconcert des nieder¬
österreichischen Sängerbundes im Arkadenhofe des Rathhauses , ein Festcvmmers und
vier Festcvneerte in den Musikvereinssälen.

Der Arkadenhof des Rathhauses , welcher bereits mehrmals als herrlicher Platz
für Eoneerte gedient hatte , bewährte sich am 12 . Juni znm erstemnale mit seiner
tadellosen "Akustik als prächtiger Rahmen für eine dramatische Aufführung , und zwar
der kirchlichen Dichtung „Das große Welttyeater " von Ealderon.

Am 18 . Juni wohnte der Bürgermeister Dr . Lueger der feierlichen Eröffnung
der neuen Centralstation der Wiener freiwilligen Rettnngsgesellschaft bei.

Gelegentlich der am 21 . Oktober erfolgten Übertragung der Leiche des ehemaligen
Bürgermeistes Dr . Andreas Zelinka aus dem alten Hundsthurmer Friedhofe in das
vom Gemeinderathe gewidmete Ehrengrab auf dem Eentralfriedhofe ergriff Bürgermeister
Dr . Lueger das Wort zu einer Ansprache au die Theilnehmer der Trauerfeier.

Ungewöhnlich zahlreich ist die Liste der im Berichtjahre Verstorbenen , deren vor
dem versammelten Gemeinderathe gedacht wurde.

Am 30 . Juli verschied der Ehrenbürger von Wien Dr . "Alfred Ritter von Arneth,
k. u . k. Haus - , Hof - und Staatsarchivar , dessen Verdienste als Geschichtschreiber , ins¬
besondere durch Eröffnung der Schätze des k. u . k. Haus - , Hof - und Staatsarchivs,
der Bürgermeister Tr . Lueger  in der Gemciuderathssitzung vom 10 . "August würdigte.

Die Gemeinderathsitzuug vom 4 . März wurde vom Bürgermeister Strobach
mit folgenden Worten eröffnet:

„Es ist Ihnen und auch mir die Nachricht zugckvmnien , dass gestern nachmittags 3 Uhr
Herr Dr . "Albert Richter  aus dem Leben geschieden ist.

Herr Dr . "Albert Richter  war vom Jahre 1885 bis znm Jahre 1896 Mitglied deS Wiener
Gemeinderathes und vom 6 . Mai 1891 bis 14 . Mai 1895 zweiter , respective erster Vice -Bürger-
meister der Stadt Wien

Angesichts des Todes möge die politische Gegnerschaft ruhen . Wenn auch viele von uns sich
in ihrem Innersten verpflichtet gefühlt haben , den Politiker Dr . Albert Richter  zu bekämpfen , so
wollen wir alle doch heute nur des unermüdlichen Fleißes nnd der Hingebung gedenken , mit
welcher Herr Dr . Albert Richter  seine Pflichten erfüllt hat.

Er war ein genauer Kenner der Verwaltung der Stadt Wie » , ein Rufer im Streite , nnd
wenn er vorzeitig ans dem Leben abbernfen wurde , so ist dies wohl zum Thelle eine Folge der
unermüdlichen Thätigkeit , welche er seiner Überzeugung gemäß im Interesse seiner Partei entwickelt
hat , nnd deshalb stehen wir alle , ob Freunde oder Gegner , erschüttert an der Bahre des Dnhin-
gcschiedenen nnd rufen ilnn die christlichen Trostworte zu : Er ruhe in Frieden !"

Als am 17 . August der ehemalige Bürgermeister Tr . Julius Ritter von Newald
verschied , richtete der Bürgermeister Tr . Lueger,  da der Gemeinderath wegen der
Sommerfcrien keine Sitzungen abhielt , ein Condolenzschreiben au die Hinterbliebenen
und nahm mit dem Viee -Bürgermeister Dr . Nenmaper  und zahlreichen Gemeinde - und
Ttadträtheu an dem Leichenbegängnisse theil.
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stieben diesen der Gemeindeverwaltung nahestehenden Personen brachte das Berichts¬
jahr den Tod dreier Künstler , welche ans verschiedenen Gebieten in Wien den Höhepunkt
ihrer Leistungen erreichten und deren Thätigkeit untrennbar mit dem Namen der Stadt
Wien verknüpft ist.

Die Gemeinderathsitzung vom !). April wurde vom Bice -Bürgermeister Dr . Lueger
mit folgenden Worten eröffnet:

„Wenige Monate sind verflossen , seit wir Anton Bruckner das letzte Geleite gegeben haben.
Nun hat der Tod wieder einen Meister dahingerafft : Johannes Brahms , einen Tondichter , der in
den Bahnen des gewaltigen Beethoven und des genialen Schubert gewandelt ist.

Mil ihm ist abermals einer von den großen deutschen Meistern geschieden , die in unserer
Stadt gelebt und gewirkt haben und durch deren Schöpfungen Wien eine hervorragende Stellung
in der Geschichte der Musik erlangt hat . Wie Beethoven war auch Johannes Brahms  kein Ein¬
geborener , aber unsere Stadt ist ihm ebenfalls zur zweiten Heimat geworden . Sie war für
seine Musik , wie sür jene seiner berühmten Vorgänger , ein ergiebiger Boden , auf dem das Edle
und Schone stets gediehen ist und ans dem auch in Zukunft die Früchte echter Kunst und wahrer
Wissenschaft zeitigen werden . Wie das Andenken aller Großen , die zum Ruhme Wiens hier gelebt
und geschaffen haben , werden wir auch die Erinnerung an Johannes Brahms  in Ehren halten,
der sich durch seine Werke für alle Zeiten eilt unauslöschliches Denkmal gesetzt hat.

Er ruhe in Frieden !"

Am 17 . September galt ein warmer Nachruf des Bürgermeisters Dr . Lueger
dem in Krnmpeudorf am Wörthersee verstorbenen Wiener Genremaler Professor Alois
Schönn , von welchem mehrere das Wiener Marktleben darstellende Gemälde mich dem
städtischen Museum angchören.

Ter dritte Künstlername , dessen Trägerin den Ruhm eines unserer ersten Kunstinstitnte
weit über die Grenzen der Stadt hinaus verbreitete , wurde von Bürgermeister Tr . Lueger
iu der Sitzung des Gemeinderathes vom 18 . Juni mit folgenden Worten erwähnt:

„Charlotte Wolter,  die große deutsche Künstlerin , hat ihren irdischen Lebenslauf vollendet.
Nach langem Ringen hat der Tod ihre Kraft gebrochen , und nun ruht sie, die uns die Macht der
Kunst so lebendig verkörperte , in kühler Erde , und ihre für alles Schöne und Edle vollglühendc
Seele ist eingezogen in das Reich des ewigen Friedens . Was die deutsche Schauspielkunst , was
unser Burgtheater , was Wien an ihr verloren , fühlt Jeder , dessen innerstes Wesen durch ihre
Gebilde ans das mächtigste ergriffen wurde . Ihr Name wird in der Geschichte der dramatischen
Kunst ewig sortleben , wie jener ihrer berühmten Borgängerin Sophie Schröder , deren künstlerisches
Erbe Charlotte Wolter  als die einzige Auserwählte unter vielen Berufenen angetreten hatte . Wie
jene unserem größten österreichischen Dichter Franz Grillparzer das erste Geleite auf die Bühne
gegeben , so hat Charlotte Wolter  die Gestalten der Sappho und Medea im Greisenalter des
Dichters zu neuem Leben erweckt und so durch ihre Kunst mitgewirkt , das Unrecht vergangener
Zeiten an dem damals halbvergessenen Meister zu sühnen . Der Glanz ihres Ruhmes , der sich auch
auf das Institut ergossen , dem sie länger als 30 Jahre angehörte , wird nie erbleichen , und Wien,
die Stadt , in der das deutsche Schauspiel in seiner Entwicklung die edelste Pflege gefunden , wird
das Andenken Charlotte Wolter ' s  stets in Ehren halten ."

Nicht dem Ruhme und dem Wöhle der Stadt Wien allein , sonder » der Bedeutung
und Machtstellung unseres gesammten Vaterlandes galt das Wirken eines Mannes , dessen
Andenken in der Gemeinderathsitznng vom 7 . December gefeiert wurde , des Admirals
Maximilian Freiherrn von Sterneck , der ein thatenreiches Leben der Entwicklung der
k. und k. Kriegsmarine gewidmet hat.

Tie internationale Bedentung des Wirkens zweier Ausländer rechtfertigte es , dass
ihr Heimgang dem versammelte » Gemeinderathe mit theilnehmenden und anerkennenden
Worten des Vorsitzende » zur Kenntnis gebracht wurde . Dies war der geniale deutsche
Reformator des Postwesens , Heinrich von Stephan,  und der durch seine Naturheil¬
tunst allenthalben bekannte schlichte bayerische Tvrst ' farrer Sebastian Kneipp . —
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Ei » schwerer Schicksalsschlag , der viele Bewohner der Stadt materiell schädigte

und auch den Fortschritt der Banarbeiten an den Verkehrsanlagen in bedauerliche Weise

beeinträchtigte , das Hochwasser  der letzten Tage des Juli , lieferte wieder den Beweis,

wie alle bedeutsamen Vorgänge in der Residenzstadt das Interesse Seiner Majestät des

Kaisers erregen , indem er am 5 . und 6 . August die durch das entfesselte Element

verursachten Schaden in Augenschein nahm und sich von der Wirkung der eingeleitete»

behördlichen Vorkehrungen überzeugte . —

In der Sitzung vom 19 . Mai 1897 beschloss der Gemeinderath eine Deputation,

bestehend aus dem Bürgermeister , den beiden Vice -Bürgermeistern und den Schrift¬

führern , an Seine k. und k. Apostolische Majestät mit dem Aufträge zu entsenden,

die folgende Adresse an den Stufen des Allerhöchsten Thrones » iederznlegeu:

„Euere k. uud k. Apostolische Majestät ! Allerguädigster Kaiser und Herr ! Die Allerhöchste

Thronrede , mit welcher Euere Majestät den Reichsrath allergnädigst zu eröffnen geruhten , hat bei

den Völkern Österreichs und so auch bei den allzeit getreuen Bewohnern Wien ' s die freudige

Hoffnung erregt , dass die Vertretung des Reiches zu einer für alle Stände des Volkes frucht¬

bringenden Thätigkeit berufen sein werde.
Konnte sich ja doch niemand der Erkenntnis verschließen , dass die wirtschaftliche Lage jener

Stände , welche als die Stützen des Reiches bezeichnet werden müssen , eine solche ist, dass schnelle

Hilfe als ein Gebot der Nothwendigkeit erscheint.

Die Lage des Gewerbestandes fordert gebieterisch eine Änderung der Gewerbeordnung im

Sinne eines wirksamen und ausgiebigen Schutzes gegen unsolide Concnrrcnz und den Ausbau

jener Institutionen , durch welche eine starke Organisation derselben ermöglicht wird.
Der Stand der Landwirte leidet unter schwerer wirtschaftlicher Bedrängnis , insbesondere

auch unter dem Drucke einer wüsten Specnlation , von welchem er befreit werden muss , wenn nicht

dieser Grundpseiler des Staates dem sicheren Verderben preisgegeben werden soll . Auch hier

muss die Gesetzgebung rasch und entschieden eingreifen.
Ebenso ist es unbedingt nothwendig , den Arbeiter im engeren Sinne des Wortes vor Aus¬

beutung zu schützen , für sein Alter , seine Invalidität zu sorgen und seine hilflosen Hinterbliebenen

vor der Roth des Hungers und Elends zu bewahren.
Ebenso harren die Staats - und Privatbeamten und sonstigen Angestellten einer endlichen

Abhilfe ihrer dringenden Beschwerden durch den Staat.

Sehnsüchtig erwarten alle diese arbeitende » Stände , dass die gesetzgebenden Factoren ihrer

Roth gedenken und die zur Abstellung schreiender Missstände erforderlichen Maßregeln ergreifen.

Allein , ihr Sehnen wurde bisher nicht erfüllt , obwohl eine Reihe wichtiger Anträge dies¬

falls im Abgeordnetenhause vvrliegen und auch Regierungsvorlagen theils verheißen , thcils

bereits Angebracht wurden.
Die Reichshnupt - und Residenzstadt Wien wird genöthigt sein , an Regierung und Reichsrath

mit der Bitte heranzutreten , jene Gesetze zu bewilligen , durch welche es allein möglich sein wird,

eine rationelle Umgestaltung der Stadt dnrchzuführen , die Verkehrsanlngen ausznbauen , die Donau¬

regulierung zu beenden.

Die Wetterstürze der letzten Zeit haben über ausgedehnte Landstriche ungeheuren Schaden

gebracht und die Bewohner derselben verlangen durch ihre Abgeordneten , dass dem Nothstande

abgehvlfen werde , damit sie nicht dem wirtschaftlichen Tode ausgeliefert sind.

Statt fruchtbringender Arbeit aber toben Stürme im Abgeordnetenhaus ^ In wilder Leiden¬

schaft stehen sich die Parteien gegenüber und es ist ein Ende des Streites schwer abznsehen.

Die Ursache desselben ist der unheilvolle Sprachen und Nationalitütenkampf , welcher unserem

Laterlande schon tiefe Wunden geschlagen hat , und in dieser Form fortgesetzt , geeignet ist , dasselbe

zu schwächen und die ihm nach Eultur und Geschichte znkvmmende Stellung zu beeinträchtigen.

Wien vergisst nicht , dass es eine deutsche Stadt ist und wird stets für berechtigte Beschwer¬

den der deutschen Stammesgenossen in Österreich eintreten.
Wien ist sich aber ebenso auch der ernsten Pflicht wirtschaftlicher Arbeit voll bewusst , welche

durch den gegenwärtigen Kampf im Vertretnngskörper lahmgelegt wird.
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Tie Spitze dieses Kampfes aber ist dagegen gerichtet, dass die Regelung der Sprachensrage
in Bübinen und Mähren nicht im ibesetzgebungswege erfolgt ist.

Darum wagt es der Gemeinderath der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, Non
patriotischer Pflicht gedrängt, den Stufen des Allerhöchsten Thrones zu nahen und im festen Ver¬
trauen ans die Weisheit und Gerechtigkeit Euerer Majestät, zu welcher die Völker Lsterreichs in
Liebe und Verehrung cmporblicken, jene Bitte vorzntragen, von deren Gewährung die Beseiti¬
gung der derzeitigen Wirren zu hoffen ist.

Euere k. u. k. Apost. Majestät geruhen allergnädigst anzuordne», dass unter Aufhebung
der für Böhmen und Mähren erlassenen Sprachenverordnungen die Sprachenfrage in unserem
Vaterlande Lsterreich im Gesetzgebungswege geregelt werde.
Euer k. u. k. Apostolischen Majestät treu ergebenster Gemeiudcrath der k. k. Reichshnupt- nud

Residenzstadt Wien."
Tie Gewaltseenen, welche sich in den letzten Tagen des November im Abgeord-

netcnhanse des Neichsrathesereigneten, sowie die damit im Zusammenhänge stehenden
Straßendemonstrationen veranlassten den Gemeinderath in seiner Sitzung am 30. No- -
vember zn einer Kundgebung, womit Seiner Majestät dem Kaiser der ehrfurchtsvollste
Tank für die Allerhöchste Entschließung vom 28. November, betreffend die Demission des
Ministeriums Baden!, ausgedrückt wurde. Tie weiteren Theile des Gemeinderaths¬
beschlusses lauten:

Ter Gcmeinderath spricht die bestimmte Erwartung aus , dass das uen zn bildende Mini¬
sterium seine Aufgabe darin erblicken werde, durch die Beseitigung der die Rechte der Deutschen
miss Tiefste schädigenden ungesetzlichen Sprachenverordnunge», sowie durch Beseitigung des durch
den als angenommen erklärten Antrag des Grasen Falkenhahn  geschaffenen Zustandes eine
parlamentarischeBehandlung von für die Bevölkerung ersprießlichen Vorlagen zn ermöglichen.

Indem der Gemeinderath bedauert, dass nicht sämmtliche deutschen Abgeordneten in dein
Widerstande gegen die Sprachenvervrdnnngen und in der Vcrtheidignng der parlamentarischen
Freiheiten die Sache des deutschen Volkes in Ssterrcich vertrete» haben, vielmehr ein Theil der
clericalen deutschen Abgeordneten an dem Zustandekommen der sogenannten „l.ex Falken Hayn"
thätigen Antheil genommen hat, spricht der Gemeinderath den übrigen deutschen Abgeordneten
den Tank für die bisherige Haltung und die zuversichtliche Erwartung ans , dass dieselben in dem
Kampfe für die Beseitigung der Sprnchenverordnnngen, in dem Kampfe gegen den über Antrag
des Grafen Falkenhahn  angeblich gefassten Beschluss deS Abgeordnetenhauses, sowie endlich in
dem Kampfe gegen das derzeit dem Abgeordnetenhanse vorgelegte Ausgleichsprovisoriumunermüdlich
verharre» und denselben auch mit den äußersten parlamentarischenMitteln durchführen werden.

Ter Gemeinderath der Stadt Wien spricht seine Entrüstung über die gesetzwidrige Ver¬
wendung von Polizeiorganen im Parlamente behufs gewaltsamer Entfernung frcigewählter Volks¬
vertreter ans.

Der Gemeinderath der Stadt Wien spricht seine Missbilligung darüber ans , dass durch
das rücksichtslose Einschreiten einzelner Polizeiorgane die persönliche Sicherheit von ganz nnbethei
ligten Personen gefährdet wurde, so dass ganz unabsehbares Unglück sich ans dieser Art des Ein¬
schreitens Hütte ergeben können.

Tic Berändernngen, welche in der dreijährigen Periode des letzten Vcrwaltungs-
berichtes in den leitenden Personen der Genieindeverwaltung vor sich gegangen waren,
fanden iin Jahre 1897 ihren Abschluss durch die neuerlich vollzogene und von Seiner
Majestät dem Kaiser bestätigte Wahl des bisherigen Vice-Bürgermeisters Tr. Karl
Lueger  zum Bürgermeister. Ter Bedeutung dieser Thatsache als Ende einer be¬
wegten Übergangszeit entsprechend, fand die Beeidigung des neuen Oberhauptes der
Geineindeverwaltnng am 20. April in ungewöhnlich feierlicher Form statt. In dem
mit Blumen, sowie den Standarten und Wimpeln der Genossenschaftenreich geschmückten
Festsaale des Nathhanses hatten die Vorsteher zahlreicher(ffeuossenschaften und Vereine
Aufstellung genommen und sich außerdem die Bezirksausschüsse, die Bezirksschnlräthe
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und -Injpeetvreii , die Lrtsschulrathc und die Armeiiräthc , Bertrcter der Adpvcatcn - ,

stiotariats - und Ärztekammer , der Patrvnatspfarreu , aller städtischen Anstalten , des

Ringtheater - Cnratarinms , des Franz Joseph - Jugendasyles , der Kaiser Franz Jvseph-

Stiftnng und der Ban -Teputativn , endlich die Amtsvorstände und zahlreiche Magistrats-

beamtc eiiigefundeli.

Bvm Bürgermeister Tr . Lueger , Vice -BiirgermeisterDr . Neumayer  und den

Schriftführern des Gemeinderathes geleitet , betrat der Statthalter Graf Kiel maus egg

die Estrade und richtete an die Gemcindcräthe folgende Ansprache:

„Hochgeehrte Herren ! Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerliöchster Ent¬

schließung vom 16 . April d. I . der Wahl des ersten Vice -Biirgermeisters Dr . Karl Lueger zum

Bürgermeister der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien die Allergnüdigste Bestätigung zu cr-

thciten geruht.

Ich begrüße somit in Ihnen , hochgeehrter Herr Bürgermeister , das neue überhaupt der

Gemeinde Wien und beglückwünsche Sie gleichzeitig zn der erlangten Würde , deren Übernahme

Sie nun durch einen feierlichen Eid besiegeln werden.

Das Amt , das Sie nach einem Vorgänger übernehmen , der dasselbe während seiner Ge¬

schäftsführung mit Umsicht und Hingebung verwaltet hat , ist reich an Ehren , aber auch an Mühe

und Verantwortung ! Tenn es handelt sich dabei um die Leitung eines Gemeinwesens mit einer

großen historischen Vergangenheit , der Residenzstadt des Allerhöchsten Kaiserhauses , der anderthalb
Millionen Einwohner zählenden Reichshanptstadt . Wien will seine ruhmreichen Traditionen dhna

stischer Treue und Patriotischen Biirgersinncs wahren , es soll ein aufstrebendes Cenlrum der Cultnr

und des wirtschaftlichen Verkehres bleiben , und es muss den Wettstreit mit anderen Großstädten

in allen diesen Richtungen erfolgreich bestehen tonnen.

Wie aber das vom Toppelaar bekrönte ehrwürdige Wahrzeichen der Metropole weithin

erglänzt durch das Land bis an die fernen Wälder und die schneebedeckten Berge , so ist es , soll dieses

Ziel erreicht werden , nothwendig , dass der Blick hinnnSreiche über den begrenzten Gesichtskreis

der heimatlichen Scholle und sich zur Höhe jener Anschauungsweise erhebe , welche allein den durch

die hervorragende Stellung Wiens bedingten Pflichten und Rücksichten , zn deren Wahrung die

Gemeindevertretung berufen ist, gerecht werden kann.

Sie , hochgeehrter Herr Bürgermeister , werden gewiss gewillt sein , in diesem Sinne zn

wirken und der Hebung des Gemeinwesens Ihre erprobte Arbeitskraft und bewährte Leitungs

gäbe voll und nngetheilt zn widmen . Seit mehr als zwanzig Jahren der Gemeindevertretung

nngehörend , sind Sie ein gewiegter Kenner des weitverzweigten Ürganismus der städtischen

Verwaltung und dadurch in den Stand gesept , das geistige und wirtschaftliche Wohl aller

Inwohner dieser Stadt zielbewusst zu fördern.

Allein eine wirklich fruchtbringende Thätigkeit und ein nachhaltiger Erfolg wird nur dann

zn gewärtigen sein , wenn alle Factoren in der Gemeindeverwaltung ihre Bemühungen in ein-

müthigcm Zusammenwirken mit Ihnen , hochgeehrter Herr Bürgermeister , vereinen.

Und da möchte ich diesen Anlass benützen , um die Herren Gcmeindevertreter zn begrüßen

und Ihnen ans Herz zn legen , Ihrem thatkräftigen Herrn Bürgermeister in der Erfüllung seiner

verwaltenden Thätigkeit bestens zn unterstützen . Vor Ihnen , meine hochgeehrten Herren , liegt eine

Fülle Positiver Arbeit , die in der nächsten Zeit bewältigt werden muss . Bor allem drängt die schon

seit der Einverleibung der Vororte bei der Statthaltcrei anhängige Verhandlung wegen Vermehrung

der bestehenden Pfarrsprengcl und die Erbauung neuer Kirchen zn einem baldigen Abschlüsse , und

wird es nur mehr von der Üpferwilligkcit der Gemeindevertretung abhängen , diese im Interesse

der Pflege des religiösen Gefühles so überaus wichtige Frage durch Zusammenwirken mit den

anderen Cvncnrrenten der ehesten wünschenswerten Lösung znznführen.

Ter fortschreitende Ban der Wiener Stadtbahn erfordert die Ergänzung der letzteren durch

die Hebung des übrigen Verkehrswesens und besonders die Einsührnng deS Radinlverkehres.
Deshalb wird die sehr wünschenswerte Errichtung elektrischer Bahnen die Stadtvertretnng in der

nächsten Zeit beschäftigen,.
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Die bauliche Ausgestaltung der Stadt lässt die Schaffung einer neuen Bauardnnng,
als ein uiiansschiebliches Bedürfnis erscheinen, und wird es daher Sache der Gemeinde sein, der
Legislative durch die nvthmendigenVorarbeiten die Erlassung eines solchen Gesetzes baldigst zu
ermöglichen.

Ein besonderes Gewicht muss auch auf die endliche Verbesserungder Approvisionierung der
Stadt gelegt werden, da nur durch Einführung von Reformen auf diesem leider noch immer im
Argen liegenden Gebiete die Existenzbedingungen der Bewohner dieser Stadt erleichtert und
Zustände geschaffen werden können, welche den wirtschaftlichenInteressen entsprechen und der
Stellung einer Großstadt vom Range Wien's würdig sind.

Diese hvchbedeutsamen fragen , welche neben einer Reihe kleinerer, gleichfalls der Erledigung
harrender Angelegenheiten, meiner Ansicht nach, Ihre Thätigkeit in der nächsten Zeit in Anspruch
nehmen müssen, sind streng sachlicher Natur , und darf ich daher gewiss die Erwartung anssprechen,
dass sich ans diesem Boden ernster Arbeit alle Mitglieder der Gemeindevertretungohne Unterschied
der Partei im Interesse des Wohles der gestimmten Bevölkerung zu einträchtigem Zusammenwirken
vereinigen werden.

Sie sind, hochgeehrter Herr Bürgermeister, gleich mir überzeugt von dem hohen Werte
eines rasch und verlässlich fnnctionierenden Verwaltungs-Apparates . Ich erwarte daher mit voller
Zuversicht, dass Sie als Vorsteher der politischen Behörde erster Instanz für Wien die Statthalterin
bereitwilligst unterstützen werden. Die Erfüllung der Ihnen in dieser Eigenschaft obliegenden
Pflichten erscheint übrigens um so leichter, als Ihnen in den magistratischen Ämtern ein
Beamtenkörper zur Verfügung steht, der sich durch Pflichttreue, genaue Beobachtung der Gesetze
und Unparteilichkeit stets anszeichnetc.

Den Intentionen unseres allgeliebten Monarchen folgend, AUerhöchstwelcherder Rendenzstadt
Wien seine väterliche Fürsorge seit jeher in der huldvollsten Weise angedeihen ließ, wird es die
Staatsverwaltung nicht daran fehlen lassen, die im allgemeinen Interesse liegenden Bestrebungen
der Gemeinde mit Wohlwollen zu verfolgen und thatkräftigst zu fördern; und namentlich ich als
Landeschef werde jederzeit gerne bereit sein, durch freundliches Zusammenwirken mit der Gemeinde¬
verwaltung die schwebenden Fragen ihrer Lösung näher zu bringen.

Das kostbare Vermächtnis des Gemeinsinnes, welches die Vorfahren in dieser Stadt uns
überliefert haben, soll uns erhalten bleiben, und dies wird geschehen, wenn wir alle, getragen von
Patriotischer Begeisterung, uns nur von dem einen Leitsterne lenken lassen: der Liebe zu unserer
herrlichen Kaiserstadt!

Nunmehr schreite ich zu der Entgegennahme des Vvrgeschriebenen Eides und lade Sic,
Herr Bürgermeister, ein, diesen Eid in meine Hände abznlegen."

Nach Ablegung des Eides ergriff Tr . Lueger  das Wart zu folgender Rede:
„Euere Excellenz! Es ist die Erfüllung einer Pflicht und ich folge zugleich dem Drange

meines Herzens, wenn ich meine Thätigkeit als gewählter und beeideter Bürgermeister der
Reichshaupt- und Residenstadt Wien damit beginne, dass ich dem innigsten Danke Ausdruck gebe,
welchen ich Seiner Majestät unserem nllergnädigstenKaiser und Herrn für die allergnädigstc
Bestätigung der auf mich gefallenen Wahl schulde.

Ich danke Euerer Excellenz für die Intervention bei dem feierlichen Aete der Beeidigung
und für die freundlichen Worte des Lobes und die Anerkennung, welche Euere Excellenz bei diesem
Anlasse meinem Vorgänger für dessen Amtsthütigkeit zollten, sowie für den Ausdruck der
Hoffnungen, welche Euere Excellenz in meine Person setzen.

Ich versichere Euere Excellenz, dass ich alles daran setzen werde, um den Wünschen des
Volkes gerecht zu werden, durch dessen Votum ich zu dieser hohen Stelle berufen wurde, und dass
ich mich bei meiner Thätigkeit von der treuen Liebe zu jener Stadt leiten lassen werde, welche ich
mit Stolz meine Vaterstadt nenne und an welche mich alle Erinnerungen meines Lebens,
insbesondere die an meine unvergesslichen Eltern, mit unsichtbaren und unzerreißbaren Banden ketten.

Ich danke Alle», welche durch ihre Anwesenheit die heutige Feier zu einer so glänzenden
gestaltet haben, zu einer machtvollen Bekundung des Willens, von welchem alle Wiener ohne
Ausnahme durchdrungen sind und der dahin geht, dass sie das hohe Gut der freie» Bürger¬
meisterwahl, welches ihnen die Gnade deS Kaisers verliehen hat, mit aller Kraft festzuhalten und
zu wahren entschlossen sind.
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Euere Excellenz hatten recht , als Sie hervorhoben , dass das Amt , welches ich mit heutigem
Tage antrete , ein hohes , aber auch verantwortungsvolles Amt ist, welches dem Träger desselben
schwere Pflichten anfcrlegt . Ich bin mir dessen voll und ganz bewusst und bin auch willens , den
Anforderungen gerecht zu werden , so weit meine Kräfte reichen.

Es ist eine Erkenntnis menschlicher Schliche , wenn ich mir den Beistand Gottes erbitte,
und ich erachte es in einer Zeit , in welcher der Glaube an Gott und das öffentliche Bekennen
desselben vielfach bespöttelt wird , für meine Pflicht zu erklären , dass der Eid , den ich heute
geschworen , für mich nicht eine leere gesetzliche Formel ist, sondern die Anrufung Gottes bedeutet,
dem alle Menschen uuterthan sind.

Euere Excellenz hatten die Güte , in Ihrer Ansprache einzelne Fragen zu berühren , an deren
glücklicher Lösung Ihnen viel gelegen ist.

Ich begrüße es mit Ihnen , Euere Excellenz , als ein glückliches Zeichen christlicher Gesinnung
der Bevölkerung Wiens , dass die bestehenden Gotteshäuser zu eng werden und den religiösen
Bedürfnissen des Volkes nicht genügen . Ich glaube nicht sehlzugehen , wenn ich der Hoffnung
Ansdruck gebe , dass der Gemeinderath der Stadt Wien das Seine dazu beitragen wird , um den
Ban neuer Kirchen zu ermöglichen.

Haben wir ja doch bisher immer das Unsere , und zwar mehr als unsere Pflicht ist, zu
solchen Zwecken beigetragen und den Hohn und Spott unserer Gegner ruhig ertragen.

Euere Excellenz verzeihen aber gewiss , wenn ich bei dieser Gelegenheit an die Pflichten
Derjenigen erinnere , welche Gott mit Glücksgütern gesegnet hat , und wenn ich hoffe , dass der
Staat , welcher ja durch die Eonsiscation der Kirchengüter auch die ans diesen lastenden moralischen
Pflichten übernommen hat , in Würdigung der hohen Bedeutung , welche die Pflege religiösen
Sinnes gerade für eine Monarchie hat , das Seine dazu leisten wird.

Euere Excellenz haben recht , wenn Sie den derzeitigen Zustand des Verkehrswesens unserer
Stadt sür einen ungenügenden halten . In der gleichen Erkenntnis hat ja auch die Stadt Wie»
ihre Zustimmung zu den schmerzvollen Opfern gegeben , welche ihr der Bau der sogenannten
Verkehrsanlagen anserlegt . Aber selbst wenn diese ansgebaut sein werden , wird dem localen
Bedürfnisse nicht zur Gänze Rechnung getragen . Euere Excellenz kennen so gut wie ich, wo der
Sitz des Übels ist. Jahrelang habe ich den Kampf gegen eine Gesellschaft geführt , welche in
monopolistischer Weise das öffentliche Vcrkehrsbedürfnis ausbcutete und sich zu einem förmlichen
Staate im Staate ausbildete ; ich bin leider unterlegen . Ter Vertrag ist ein förmlicher Wall um
die Zwingburg , und er sollte nach dem Willen dessen , der durch seinen Einfluss ihn durchsetzte,
derart sein , dass auch seine Gegner , wenn sic zur Macht kommen , daran nichts zu ändern
vermögen . Wenn ich demnach hoffe , diesen Wall bezwingen zu können , so beruht diese Hoffnung
darauf , dass sich endlich die Überzeugung Bahn brechen wird , dass die öffentlichen Gewalten
nicht zu dem Zwecke vorhanden sind , sich gegenseitig zu befehden , sondern um im einmüthigen
Zusammenwirken den berechtigten Forderungen des Volkes zum Siege zu verhelfen . Tie elektrische
Kraft wird uns hier zum Siege verhelfe » , und ich rechne auf die Unterstützung Euerer Excellenz
und aller staatlichen Behörden in dieser für Wien hochwichtigen Frage.

Bevor ich diesen Gegenstand verlasse , gestatten mir Euere Excellenz , den Dank der
Bevölkerung für Ihre letzten Maßnahmen in Sachen der Überfüllung der Tramwah und der
Verbesserung des Verkehres auszusprechen.

Die Schaffung einer neuen Bauordnung , welche den veränderten Verhältnissen entspricht,
wird der Gegenstand unausgesetzter Aufmerksamkeit sein . Es muss verhindert werden , dass Grund
und Boden bis zum letzten Quadratmeter unbarmherzig ausgeschrotet wird : es muss verhindert
werden , dass bei Regulierungen und Parcellierungen die Gemeinde alle Lasten zu tragen hat , der
Private aber alle Bortheile einheimsen kann ; es muss Platz für Licht und Luft gelassen werden.
Es muss verhindert werden könne » , dass unsere schöne Stadt durch unglaubliche Geschmacks -Ver¬
irrungen verschandelt werde ; es muss eine vernünftige , den historischen Eharakter der Stadt wahrende
Regulierung durch ein entsprechendes Expropriationsgesetz ermöglicht werden . Ta all dies nur
im Gesetzgebungswege möglich ist , so ist auch ans diesem Gebiete ein einträchtiges Zusammenwirken
aller öffentlichen Factoren nvthwendig , und ich werde gewiss das Meine hiezu beitragen.

Eine alte Klage bilden die Mängel in dem Approvisionierungswesen . Die verschiedensten
Interessengruppen stehen sich hier feindlich gegenüber . Seit jeher war ich der Meinung , dass das
llbel in dem unberechtigten Zwischenhandel zu suchen ist, dessen Träger sich ans Kosten des
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Prvdneenten und Eonsnnienten bereichern n »d eine beinahe unbeztvingbar scheinende Macht bilden,

welche ja bereits einmal dem Staate eine Niederlage bereitet hat . Mögen die staatlichen Behörden
einmal den Mnth finden , diesen Schädigern des Gemeindewvhles mit aller Energie entgegen, ; » -

treten ! Mögen sie durch eine entsprechende Qrgnnisation des Bauernstandes jene Qrgane schaffe» ,

welche den direeten Verkehr mit de» Pradncenten ermöglichen . Meiner freudigsten Unterstützung
ans einem solchen Wege können sie sicher sein , und die Gemeinde wird gern alle Institutionen
schassen » nd alle Maffnahmen treffe » , welche geeignet sind , ans diese »! Gebiete endlich Wandel
zu schaffen.

Aber noch Vieles , Vieles ist außerdem zu schassen , und cs wird der ganzen Hingebung

Aller bedürfen , welche zur Mitwirkung berufen sind.

Die Qrgnnisation der straßenpflegc lasst Vieles zn wünschen übrig . Es muss daran gegangen

werden , dieselbe so zn gestalten , dass den berechtigten » lagen abgeholfen wird . Ein groster Dbeil
der öffentlichen Gartenanlagen ist gewiss znm Leidwesen aller Wiener anlässlich des BaueS der

Verkehrsanlagen in unbarmherziger Weise zerstört worden . Jener Dhcil der Gürtelstrnffe , welcher
in weiser Erkenntnis der Bedürfnisse einer Groffstadt für Gartenanlagen bestimmt war , wird nun
mehr znm größten Theile von einem großen stein - und Ziegclhaufen , genannt Gürtelbahn , in

Anspruch genommen und dort , wo der Arbeiter nach des Dages Mühe und Plage Hütte frische
Luft athmen sollen , werden rauchende Lokomotiven mit ihrem Qualm die Luft verpesten.

Die Frage der Ergnnznng der Hochgnellenleitnng dnich Einleitung neuer Quellen wird von
Dag zn Dag drängender . Tie Armenversorgnng bedarf einer Neorganisation , aber nicht etwa im
Linue einer sklavischen Nachäffung auswärtiger Einrichtungen , sondern in dein sinne , dass auch

der wahrhaft Arme als ein Mensch behandelt werde , dass erkannt werde , dass Bettelbetrüge , die

man als Pfründen gibt , den Bettel nicht hindern , sondern sördcrn : cs muss gesorgt werden , dass
dem unverschämten , arbeitsfähigen Bettler die Spekulation auf dcu Wohlthätigkeitssinn verhindert
wird . Die Entlohnung der im Dienste der Stadt stehende » Arbeiter ist keine genügende » nö sollte

erhöht werden . Die Beamteukörper der stadt bedürfen einer neuen Regelung . Die Zahl der höheren
stellen muss in ein entsprechendes Verhältnis zn der der unteren gebracht werden , damit der Be
amte nicht trostlos in die Zukunft blickt. Mit der sogenannten Praktikanten - und Tiurnisten -Wirt-

schaft muss gebrochen werden . Die Arbcitsvermittlnng muss von der Stadt in die Hand genommen
werden . Ter öffentliche Gesundheitsdienst muss erweitert werden , soll er der großen Aufgabe ent¬

spreche » , welche er in einer Großstadt zn erfüllen hat.

All dies erfordert aber Geld , viel Geld . Nimmt man dazu den Entgang an Einnahmen,
welchen die stadt durch die neuen stenergesetze erleiden wird , nimmt man dazu , dass das neue

Heimatgesetz gewaltige Lasten der stadt ausbürden wird , zieht man ferner die Auslagen in Betracht,
welche der stadt durch die Beitragsleistnng zn den Verkehrs »» lagen anfgebürdet werden , dann

muss man zur Überzeugung kommen , dass der stadt neue und bedeutende Einnahmsgnellen An¬

geführt werden müssen , soll sie ihren Pslichten gerecht werde » . Wohl hoffe ich, dass die städtischen
Gasanstalten , wenn sie einmal im Betriebe sein werden , der Gemeinde eine beträchtliche Einnahme

znführcn werden . Ich glaube , dass auch die Verstadtlichung des Versicherungswesens und des
Ereditwesens neue Einnahmen znsühren oder doch die bisherigen Lasten der Bevölkerung erleichtern

kann . Ich erwarte , dass der Staat zur Überzeugung gelangen wird , dass es nicht angeht , die leider
reichlichen Einnahmen ans den» traurigsten Geschäfte , dein Versntzgeschüste , einzelnen Privaten zn

znsühren , sondern dass dieselben der Versorgung der Armen zu widmen sind.

Aber all dies ist Zukunftsmusik und auch nicht genügend . Der Staat muss hier Helsen. Er

allein kann es , und er hat die Pflicht dazu.

Will er durch beinahe jedes neue Gesetz der Gemeinde neue Pflichten auferlegen , so muss

er endlich auch daran denken , die Gemeinden finanziell zn stärken . Die Überlassung der Verzehrungs¬

steuer fordern wir und werden sie fordern , bis endlich dem gerechtfertigten Verlangen entsprochen
wird . Mögen auch Euere Exeetlenz diese Frage einem genauen Studium und einer wohlwollenden
Benrtheilnng unterziehen , und ich bi » gewiss , dass sie zn dem gleichen Schlüsse gelangen und

Ihre Bemühungen mit den unseren vereinen werden , um unserem Verlangen znm Durchbruche zn

verhelfen.
Noch einige Worte über die Qrganisntion der Gemeinde . Das Statut hat sich in vielen

Punkten als lückenhaft erwiesen . Die für Wien neue Institution des Ltadtrathes hat sich nicht bc-
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währt. Er ist mit Kleinigkeiten überbürdet und stellt ein Denjenigen, der in denselben gewühlt
wird, ungeheure Anforderungen und legt die Arbeitskraft der übrigen Mitglieder des Gemeinde-
rnthcs geradezu lahm. Diese Institution zu beseitigen, werde ich als meine Hauptaufgabe betrachten.

An deren Stelle sollen Arbeitsnbtheilnngen treten, deren Sbinänncr für die klaglose Durch¬
führung der zugewiesenenGeschäfte verantwortlich zu machen sind. Das Institut der Bezirksaus¬
schüsse muss durch Zuweisung entsprechenderAgenden ansgebildet werden. Der Magistrat muss
wieder Erecntillorganwerden, welches innerhalb des festen Rahmens von Bervrdnnngen die laufenden
Geschäfte erledigt.

Euere Excelleuz hatten die Güte, auch der Stellung des Magistrates als politische Behörde
erster Instanz zu gedenken. Im Namen der Beamten danke ich für die Anerkennung, welche Euere
Excellenz denselben zollten und welche dieselbe auch verdienen. Ich füge das Versprechen bei, dass
auch in Zukunft den Anforderungen in dieser Richtung voll und ganz entsprochen wird. Bei dieser
Gelegenheit sei es mir aber auch gestattet, der gewerblichen Fragen zu gedenken.

Ich bin voll und ganz von dem Gedanken durchdrungen, dass der Gewerbestand eine der
Hauptstütze» des Staates und dass eS eine der ersten Pflichten der Behörde ist, ihn zu schützen.
In diesem Sinne werde ich auch handeln. Die Herren Genossenschaftsvorstände werden bei mir
stets ein offenes Ohr für ihre Wünsche finden, und wenn ich kann, werde ich gewiss helfen.

Ter Ernst der Lage legt mir die Verpflichtung auf, auch die Politik mit einigen Worten
zu streifen.

Ich bin ein Deutscher und werde treu zu meinem Volke stehen. Nationales Denken und
Fühlen ist die Pflicht eines Jeden. Hand in Hand mit demselben muss aber auch das Denken »nd
Fühlen für unser Vaterland Listerreich gehen.

Nie darf der nationale Kampf, wie es leider öfter schon geschehen, etwa dazu benützt werde»,
um die sociale Reform in den Hintergrund zu drängen. Der Schutz der arbeitenden Stände ist
zugleich ein Schutz des deutschen Volkes. Nie darf der nationale Kampf znm einseitigen Vortheile
einer einzelnen politischen Partei ausgcnützt werden, am allerwenigsten jener, welche bisher dem
deutschen Volke nicht genützt, sondern eher geschadet hat.

Und nun richte ich an Sie Alle, an Euere Excellenz, au meinen Freund Vice Bürgermeister
Dr. Neun , atz er , an meine geehrten Eollegen im Stadtrathe und Gemeinderathe, an die Herren
Bezirksvoisteherund Stellvertreter, an alle Bezirksausschüsse, an die Herren Armeurüthe, Bezirks-
und Lrtsschnlräthe, an die Herren Genossenschaftsvvrsteher, an Sie , Herr Mngistratsdirectvr, und
alle Beamte des Magistrates und seiner Hilfsnmtcr, an Sie, Herr Oberbuchhalter, und an alle
Beamte der Buchhaltung die Bitte, mich zu unterstützen. Möge eS uns allen vergönnt sein, ge¬
meinsam zu wirken, znm Wähle unserer geliebten Stadt ! Jedem von unS ist die Treue zu Kaiser
und Reich angeboren, und wir werden sie bewahren, so lange wir leben. Wir sind verpflichtet, für
die Grütze unseres Vaterlandes Österreich zu wirken und für sein Erstarken auch unter widrigen
Verhältnissen eiuzutreten. Fremden Einflüssen werden wir mit Matz, aber auch mit voller Ent--
schiedeuheit entgegentreten. Wir wollen freie Lsterrcicher sein.

Mit unserer kaiserlichen Tpnastie durch Liebe ans das innigste verbunden, theilen wir mit
ihr Freud und Leid.

Wir gedenken dankend der immerwährendenFürsorge unseres Kaisers für Seine Reichs-
Haupt- und Residenzstadt Wien. Möge Gott der Herr unseren Kaiser segnen und schützen!

So schließe ich mit dem Rufe : Se. Majestät unser allergnädigster Herr und Kaiser Franz
Josef I. lebe hoch!"
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I. Geineindegebiet.

Das Geineindegebiet der Stadt Wien, welches seit der auf Grund des Gesetzes
Vom 19 . December 1890 , L. G .-Bl . Nr . 44 , erfolgten Einverleibung der Bororte¬
gemeinden bei einem Umfange von 63 Kilometer 17 .812 17 Hektar umfasst , hat im
Jahre 1897 hinsichtlich der Gesammtfläche keine Änderung erfahren.

Von derselben entfallen:

auf den Gemeindebezirk
in absoluter Zahl

Hektar
in Procenten zur

Gesamiutfläche
I (Innere Stadt ) . 282 84 1 59

II (Leopoldstadt ) . 3 .100 07 17 41

III (Landstraße ) . 603 71 3 39

IV (Wieden ) . 179 68 101

V (Margarethen ) . 254 20 1 43

VI (Mariahilf ) . 138 75 0 78

VII (Neubau ) . 145 -79 0 82

VIII (Josefstadt ) . 104 -58 0 59

IX (Alsergrund. 264 71 1 49

X (Favoriten. 2 .175 95 12 22

XI (Simmering ) . 2 .211 17 12 41

XII (Meidling ) . 752 66 4 22

XIII (Hietzing ) . 2 .387 56 13 40

XIV (Rudolfsheim ) . 207 -77 1 17

XV (Fünfhaus ) . -127 32 0 71

XV ! (Ottakring ) . 875 36 4 91

XVII (Hernals ) . 968 93 6 44

XVIII (Währing ) . 854 -42 4 79

XIX (Döbling ) . 2176 70 1222

Mit Rücksicht auf die Art der Benützung entfallen von der Gesammtfläche:
in absoluter Zahl in Procenten

Hektar
auf die verbaute Fläche (Häuser und Hofräume) 2 .258 -22 12 68

„ Gärten und öffentliche Anlagen 2 .271 52 12 -75

„ Weingärten. 593 50 3 .33

„ Waldungen. 2 .319 38 13 02

„ Äcker, Wiesen und Weiden. 7.341 45 41 -22

„ Begräbnisplätze und unproductive Flächen . 330 93 1 86

„ Straßen und Wege . . . . 1.557 27 8 -74

Eisenbahnen. 577 -50 3 24
Gewässer. 562 40 3 16

DerwaltungSbericht der Stadt Wien. 1
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Die Veränderungen infolge des Stadtbahnbaues , der Wienflussregnlierung und
der Umgestaltung des Donaucanales erscheinen in den vorstehend angeführten Ziffern
noch nicht ausgenommen und werden erst nach Vollendung dieser Arbeiten und Durch¬
führung der hiebei erfolgten Grundtransactionen nachgewiesen werden.

Über die Art der Benützung der Grundflächen in den einzelnen Gemeinde¬
bezirken geben die im III . Abschnitte der Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien
enthaltenen Angaben Aufschluss.

Die Verhandlungen wegen Neuvermessung des erweiterten Gemeinde¬
gebietes  haben im Jahre 1897 keine Förderung erfahren.

Über den Statthalterei -Erlass vom 18 . Juni 1897 , Z . 54 .441 , betreffend die
Vornahme eines Localaugenscheines am 2 . Juli 1897 wegen Erörterung der Frage
einer Änderung der Grenze des Wiener Stadtgebietes nächst dem k. k. Linienamts¬
gebäude beim Rosenhügel beschloss der Stadtrath in der Sitzung vom 1. Juli 1897 die
bei dem obigen Localaugenscheine intervenierenden Vertreter der Gemeinde zu der
Erklärung zu ermächtigen, dass die Gemeinde Wien dermalen einer Änderung der
Gemeindegrenze nächst dem Linienamtsgebände am Rosenhügel nicht zustimmen kann,
sondern sich vorbehält , diese Angelegenheit seinerzeit gleichzeitig mit der nach mehrfachen
Richtungen nothwendig werdenden sonstigen Änderung des Gemeindestatutes der Erle¬
digung zuzuführen , umsomehr als ein Grund zur dringlichen Behandlung der angeregten
Frage nicht vorliegt , da durch das Commissionsprotokoll vom 25 . Juni 1894,
ack Statth .-Z . 50 .103 , bereits festgestellt wurde , dass die fragliche Straßenstreck e in der
Verwaltung des Bezirksstraßen -Ausschnsses Hietzing-Umgebung verblieben ist und sonach
die Kosten für die Erhaltung derselben von diesem getragen werden müssen.

Im übrigen behalte sich die Gemeinde bei der seinerzeitigen Übernahme dieser
Straßenstrecke die Beanspruchung einer dem längeren Flächenausmaße und der höheren
Erhaltungskosten entsprechenden Entschädigung vor.

Gleichzeitig wurde der Magistrat beauftragt , baldigst Anträge über Änderung der
Bezirks - und Gemeindegrenzen vorzulegen.
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II. Bevölkerung.

Veränderungen im Ztande der heimatberechtigten Bevölkerung.
(Heimat- und Kürgerrechts-Nerleihungen— Auswandermgen.)

Die Bestimmung des Z 10 der Heimatgesetznovclle vom 5 . December 1896,
R .-G .-Bl . 222 , durch welche der Kreis jener Personen , die im Falle ihrer definitiven
Anstellung mit dem Antritte ihres Amtes das Heimatrecht in der Gemeinde ihres
Amtssitzes erwerben , auch auf Gemeinde - und Bezirksvertretungs -Beamte , auf die k. k.
Notare , sowie auf die bei Hof-, Staats -, Landes -, Gemeinde-, Bezirksvertretungs - und
öffentlichen Fonds -Ämtern definitiv angestellten Diener erweitert wurde , bewirkte im
Berichtsjahre ein erhebliches Anwachsen der Zahl der heiinatberechtigten Bewohner.

Nach dem Erlasse der Magistrats -Direction vom 19 . Februar 1897 , Z . 30 .942,
erlangten die k. k. Notare , sowie die Angehörigen der vorbezeichneten Dienerkategorien,
welche am Tage des Eintrittes der Wirksamkeit des bezeichneten Gesetzes (19 . De¬
cember 1896 ) bereits in Activität standen, mit diesem Tage das Heimatrecht in Wien
und sind diesen Personen in heimatrechtlicher Beziehung die Angehörigen der k. k.
Sicherheitswache gleichzuhalten.

Von den Angestellten der k. k. Finanzwache (Respicienten , Oberaufseher , Auf¬
seher re.) sind nach dem Erlasse der Magistrats -Direction vom 16 . März 1897,
Z . 88 .753 , blos diejenigen als definitiv angestellte und somit in Wien heimatberechtigke
Organe zu betrachten , welchen die dauernde Aufnahme in den finanzwachämtlichen
Dienst bewilligt und der ständige Amtssitz in Wien angewiesen wurde.

Zufolge Erlasses der Magistrats -Direction vom 23 . August 1897 , Z . 158 .464,
besitzen jene Organe der k. k. Polizei -Direction , welche dem k. k. Polizci -Commissariate
Floridsdorf Angewiesen sind, als Zugehörige der genannten Direction ihren ständigen
Amtssitz in Wien und sind demnach als in Wien heimatbcrechtigt anzusehen.

Laut Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 28 . December 1897 , Z . 95 .266,
gebürt denjenigen Personen , welche eine systemisierte Dienerstelle in einer Wiener k. k.
Krankenanstalt definitiv  verliehen wurde , das Heimatrecht in Wien . — Schließlich
ist hier noch der Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 5. März 1897 , Z . 89 .810,
zu erwähnen , wornach solche Personen , welche die ungarische Staatsbürgerschaft durch
mehr als zehnjährige ununterbrochene Abwesenheit von Ungarn verloren , eine ander¬
weitige Staatsbürgerschaft aber nicht erworben haben , in den ungarischen Staatsver¬
band wieder zurückgenommen werden , wenn sie keinen Unterstand haben , oder die
Frage ihrer Versorgung sich aufwirft.

1*
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Im Jahre 1897 wurde 4473 Inländern und 646 Ausländern, zusammen daher
5119 Personen über ihr Ansuchen das Heimatrecht in Wien verliehen. Außerdem
wurden 54 Findlinge gegen Taxerlag und 40 als heimatslos zugewiesene Personen in
den Heimatverband ausgenommen.

Bon den 5213 Aufgenommenen waren 4256 männlichen und 957 weiblichen
Geschlechtes.

Da den Aufgenommcnen 3634 Frauen und 8492 Kinder in der Heimatberechti¬
gung folgten, beträgt die Gesammtzahl der in Wien heimatberechtigt gewor¬
denen Personen  17 .339.

Über das Alter, den Familienstand, die Confessio», die frühere Heimat und über
den Beruf der Personen, welchen das Heimatrecht verliehen wurde, gibt der Abschnitt VI
der Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien Aufschluss.

Die Einnahme der Gemeinde an Taxen für die Verleihung des Heimat¬
rechtes  betrug 105 .285 fl.

Das Bürgerrecht  wurde gegen Erlag der vorgeschriebenen Taxe (gegen¬
wärtig 25 fl. 20 kr.) im Jahre 1897 von 516 Personen erworben.

Bezüglich der Personalverhältnisse der neu aufgenommenen Bürger kann hier auf
den Abschnitt VI der Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien verwiesen werden.

Die Einnahme an Bürgerrechts -Verleihungstaxen  betrug im Jahre 1897
17.312 fl. 40 kr.

Bezüglich der Auswanderung in Wien heimatberechtigter Personen
ist zu bemerken, dass die Behörde nur in jenen Fällen in die Kenntnis solcher Aus¬
wanderungen kommt, in welchen die Pflicht zur behördlichen Anzeige der Auswanderung
vorgeschrieben ist. Da eine solche Anzeigepflicht gegenwärtig nur für die im militär¬
pflichtigen Alter stehenden Personen besteht, ist die Anzahl der behördlich angezeigten
Answanderungsfälle naturgemäß eine geringe.

Im Jahre 1897 sind 54 männliche und 21 weibliche, im ganzen daher 75
selbständige Personen ansgewandert. Ta mit denselben 35 Frauen und 61 Kinder
das Heimatrecht in Wien verloren, beträgt die gesammte Abnahme in der Zahl der
Heimatberechtigteninfolge der behördlich angezeigten Auswanderungen 171.

Von den selbständig Ausgewanderten standen im Alter  bis zu 20 Jahren 7,
von über 20 bis zu 40 Jahren 36 , von über 40 bis zu 50 Jahren 17, von über
50 Jahren 15; nach der Confessio»  waren : katholisch 44, evangelisch 14, Angehörige
anderer Confessionen 17; nach dem Familienstande waren: ledig 21, verheiratet 35,
verwitwet 6, geschieden 13; nach dem Berufe waren: Kaufleute, Gewerbsinhaber,
Agenten 19, Realitätenbesitzer und Private 15, Beamte 5, Ingenieure , Architekten,
Baumeister 4, Künstler 5, Hilfsarbeiter beim Handel und Gewerbe 4, Angehörige
sonstiger Berufszweige 15; bei 8 Ausgewanderten fehlt die Angabe des Berufes.

Als Ziel der Auswanderung  hatten von den Auswandernden angegeben:
Ungarn 35, Deutschland 32 , Frankreich 3, Schweiz 1, Rumänien 1, England 1; ohne
Angabe des Zieles waren ausgewandert 2.
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III. Verwaltungs - Organismus und Geschäfts¬
führung.

Gemeinderath.
1. Allgemeine Kestimmungen.

Zur Überwachung des Betriebes des städtischen Steiubruches am Exelberg
wurde mit Gemeinderathsbeschluss Vvm 12 . Jänner 1897 eine ständige Commission,
bestehend aus fünf Gemeinderäthen , eingesetzt.

Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses vom 22 . Jänner 1897 wurde ans dem
Gemeinderathe eine Commission von 10 Mitgliedern gewählt , die sich mit der Ver¬
wertung des Rathhauskellers  zu befassen hatte und nach drei Monaten über ihr
Wirken dem Gemeinderathe Bericht zu erstatten , eventuell Anträge zu stellen hatte.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 29 . Jänner 1897 wurde die Wahl einer
15gliedrigen Commission zur Überwachung der Humanitären Anstalten  der
Gemeinde genehmigt . Die Geschäftsordnung für diese Commission wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 2 . Juli 1897 genehmigt . Dieselbe lautet:

1. Jedem Mitgliede der Commission steht das Recht zu , die städtischen Humanitätsanstalten
jederzeit ohne vorhergehende Anmeldung zu besuchen, die Verwaltung in denselben im allgemeinen
und im besonderen die sanitären Vorkehrungen , die Reinhaltung der Gänge , Zimmer , Schlafsäle re.
zu prüfen und nach seinem Ermessen nach etwaigen Mängeln zu forschen.

Über jeweiliges Verlangen des Commissionsmitgliedes hat ein Beamter der Verwaltung sich
bereitzuhalten , um die gewünschten Auskünfte zu ertheilen oder Aufklärungen zu geben.

Es ^ bleibt übrigens jedem Commissionsmitgliede unverwehrt , sich mit den einzelnen
Pfründnern , Zöglingen oder Pfleglingen in direkten Verkehr zu setzen und deren allfällige Wünsche
und Beschwerden entgegenzunehmen.

2. Hinsichtlich der Waisenhauszöglinge haben die Commissionsmitglieder mit den Lehrkräften
an jenen Schulen das Einvernehmen zu Pflegen, welche von den Zöglingen besucht werden.

3. Die Commissionsmitglieder haben auch das Recht, die Kost zu versuchen, sowie es ihnen
sreisteht, die eingekausten Lebensmittel und sonstigen Vorräthe auf Qualität und Preiswürdigkeit
zu prüfen.

4. Die Commissionsmitglieder sind überhaupt berechtigt, alle jene Maßnahmen zu treffen,
die geeignet sind, eine klare Erkenntnis der moralischen und physischen Beschaffenheit der Insassen
und Pflegebefohlenen der städtischen Hnmanitätsanstalten zu erlangen.

5. Die Commissionsmitglieder haben sich jedoch bei ihren Wahrnehmungen den Bewohner»
der Anstalten gegenüber aller Bemerkungen zu enthalten , welche die Autorität der Anstaltsleitung
schädigen könnten.

6. Die Commissionsmitglieder versammeln sich regelmäßig einmal im Monate , um über
ihre Wahrnehmungen zu berichten und die ihnen geeignet scheinenden Anträge zu stellen.
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In besonders dringlichen Fällen hat jedes Mitglied das Recht, sich im Einvernehmen mit
dem Obmanne der Commission an den Bürgermeister zu wenden und ihn um Abstellung allfälliger
Übelstände zu ersuchen. Die bei diesem Anlasse gemachten Wahrnehmungen sind jedoch in der
nächsten Sitzung der Commission zur Kenntnis zu bringen.

7. Die innerhalb der Commission gestellten Initiativanträge sowie die aus Grund der zum
Bortrage gebrachten Referate von der Commission gefassten Beschlüsse werden an den Bürger¬
meister geleitet.

8. Im übrigen gelten für die Berathungen dieser Commission die allgemeinen in der
Geschäftsordnung für den Gemeinderath §8 49 ^50, 51 und 52 diesfalls vorgesehenen Bestimmungen.

Zur dringlichen Berathung aller auf ein elektrisches Bahnnetz in Wien Bezug
habenden Fragen wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 29 . Jänner 1897 eine
Commission von nenn Mitgliedern eingesetzt, bestehend aus dem Gemeinderaths-Präsidium
und je drei Mitgliedern des Gemeinderathes und des Stadtrathes.

Den Berathungen der Commission ist ein Vertreter des Magistrates und des
Stadtbanamtcs mit berathenderStimme, und in gleicher Weise ein Vertreter der
Stadtbuchhaltung dann beizuziehen, wenn es sich um die Begutachtung der vorliegenden
Projekte vom finanziellen Standpunkte und überhaupt um finanzielle Fragen handeln wird.

Behufs Ausübung des dem Gemeinderathe im Sinne der HZ 47 und 48 des
Gemeindestatutes zusteheuden Sberanfsichtsrechtes wurden mit Gemeinderathsbeschluss
vom 9. April 1897 für die einzelnen Bezirke Commissionen zur Controle des in den
XIX Bezirken Wiens befindlichen gesammten unbeweglichen Vermögens der Gemeinde
Wien, sowie des unbeweglichen Vermögens der unter der Verwaltung der Gemeinde
Wien stehenden Fonde eingesetzt.

Diese Commissionen werden bezirksweise gewählt, bestehen aus je einem Stadtrathe
und aus vier Gemeinderäthenfür den I. Bezirk und aus je einem Stadtrathe und
zwei Gemeinderäthen für die Bezirke II bis XIX.

Die Mitglieder dieser Commissionen werden in der Weise gewählt, dass die
Mitglieder des Stadtrathes und Gemeinderathes ans der Mitte der bezüglichen Cor-
porationeu entsendet werden.

Tie Commissionenhaben über ihre Wahrnehmungen dem Bürgermeister, beziehungs¬
weise dem Stadtrathe Bericht zu erstatten.

Für die Mitglieder dieser Commissionen wurde mit Stadtrathsbeschluss vom
2. Juli 1897 nachstehende Instruction genehmigt: ^

8 1. Im Sinne der 88 47 und 48 des Gemeindestatuts werden zur Ausübung des dem
Gemeinderathe zustehenden Oberaufsichtsrechtes zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 9. April 1897
für die einzelnen Bezirke Commissionen eingesetzt zur Controle des gesammten in Wien befindlichen
unbeweglichen Vermögens der Gemeinde Wien sowie des unbeweglichen Vermögens der unter
ihrer Verwaltung stehenden Fände.

Die bezirksweise gewählten Commissionen bestehen aus je einem Stadtrathe und vier
Gemeinderäthen für den I. und aus je einem Stadtrathe und zwei Gemeinderäthen für die
Bezirke II bis XIX.

§ 2. Sämmtliche Commissionsmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Obmann , zwei
Obmann -Stellvertreter und zwei Schriftführer ; desgleichen wird für die einzelnen Bezirks-
Commissionen je ein Obmann gewählt.

8 3 . Den einzelnen Bezirks -Commissionen , sowie deren einzelnen Mitgliedern obliegt es,
genaue Nachschau zu halten , in welchem Zustande sich die einzelnen Objecte der Gemeinde und der
Fonde im Bezirke befinden , welche nothwcndigcn Herstellungen erforderlich sind, um den ordentlichen
Bestand zu erhalten ; die Commissionen aber haben Auslagen , welche nicht ökonomisch sind, zu
verhüten.
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Es wird auch darauf zu sehen sein, ob die einzelnen Immobilien entsprechend ihrem Ankaufs¬
preise, beziehungsweise dem dermaligen Werte entsprechend crtragsfähig sind, insbesondere sind die
auf die Hebung der Ertragsfähigkeit zielenden Vorschläge zu machen, eventuell darüber zu berichten,
wie dieselben für andere städtische Zwecke besser verwertet werden können.

8 4. Es wird zunächst nothwendig sein, dass sich die Bezirks -Eommissionen über die unter
ihrer Controle stehenden Realitäten genau informieren , dieselben eingehend besichtigen, um auf
Grund der diesbezüglichen Erfahrungen den jedem Commissions -Mitgliede zugesendeten Fragebogen
ausfüllen zu können ; der Fragebogen ist nach erfolgter Ausfüllung der allgemeinen Commission
einzusenden.

Z ö. Behufs Erlangung einer leichteren Übersicht und Erreichung einer zweckmäßigen Controle
wird es zweckmäßig sein, jeden Bezirk in Rayons zu theilen . Diese Eintheilung wird durch die
einzelnen Bezirks -Commissionen vorgenommen.

8 6. Die gewonnenen Erfahrungen werden theils in den einzelnen Bezirks -Commissionen
unter dem Vorsitz des Lbmannes der Bezirks -Commission, den Conferenzen der Bezirks -Lbmünner
unter dem Vorsitze des Lbmannes der ganzen Commission , endlich in der Vollversammlung der
Commissionen berathen.

Tic seitens der einzelnen Abtheilungen der Commission oder der Vollversammlung der
Commissionen beschlossenen Vorschläge werden dem Bürgermeister schriftlich zugemittelt . In dringen¬
den Fällen und bei besonders crassen Übelständen und wahrgenommenen Unregelmäßigkeiten ist
schleunigst dem Bürgermeister eventuell mündlich Bericht zu erstatten.

Z 7. Den Commissions -Mitgliedern steht es nicht zu, selbständige Anordnungen zn treffen.
8 8. Als Ausweise erhalten die Commissions -Mitglieder vom Bürgermeister ausgestellte,

auf ihre Functionen bczughabende Legitimationen.
8 ö. Der Magistrat , die Bezirksämter , die Hilfsämter nnd die übrigen städtischen Anstalten

werden von dem Wirkungskreise der Commissionen verständigt und angewiesen , den Commissionen,
beziehungsweise deren Mitgliedern zur Förderung ihres Zweckes an die Hand zu gehen ; insbesondere
sind die städtischen Ämter gehalten , bei geplanten baulichen Veränderungen den Lbmann der

Bezirks -Commissionen zu verständigen , welcher zu den abzuhaltenden Localaugenscheins -Verhandlungen
die einzelnen Mitglieder delegiert.

8 10. Um ein vollständiges Bild über die Thätigkeit der Commissionen zu gewinnen , sind
mit 31 . Lctober jeden Jahres die gesammelten statistischen Daten der Bezirks -Commissionen dem
Lbmanne der Commission behufs Verfassung des Rechenschaftsberichtes einzusenden.

Zur Stellung von Anträgen, betreffend die Errichtung einer städtischen Groß¬
schlächterei in Verbindung mit einem städtischen Übernahmsamte wurde mit Gemeinde-
rathsbeschlnss vom 18. Juni 1897 eine aus 7 Mitgliedern des Gemeiuderathes
bestehende Commission eingesetzt, welcher der Magistratsreferent für Approvisionierungs-
Angelegenheiten sowie der Marktdireetor und der städtische Thierarzt mit berathender
Stimme beizuziehen sind. Der Commission ist das Recht eingeräumt, sich durch Experten
zu verstärken nnd alle nothwendigen Erhebungen zu Pflegen.

2. Mahlen-er Gemeiuderathg-Funetionäre.
Wahl des Bürgermeisters . Nach der am 31. März erfolgten Resignation

des Bürgermeisters Josef Strobach  wurde am 8. April zur Bürgermeisterwahl ge¬
schritten und der 1. Vice-Bürgermeister Tr. Karl Lueger  mit 93 Stimmen gewählt.
Die Bestätigung erfolgte mit Allerhöchster Entschließung Sr . k. und k. Apost. Majestät
vom 16. April und wurde am 20. April die Beeidigung des Bürgermeistersdurch
Seine Excellenz den Statthalter, wie in dem Abschnitte Kundgebungen, Feste re. erwähnt
wurde, in feierlicher Weise vorgenommen.

In Gemäßheit des ß 52, lit. c des Gemeindestatutes für die Reichshanpt- und
Residenzstadt Wien wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 11. Mai 1897 dem Bürger¬
meister vom Tage seiner Beeidigung auf die Tauer seiner Amtsführungs) eine Functions-
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gebür von jährlich 12 .000 fl. ; b) die Amtswohnung im Rathhause sammt Beleuchtung
und Beheizung ; c) ein Wagenpauschale von jährlich 4000 fl., sowie die Benützung der
für den Bürgermeister bestimmten, von der Gemeinde angeschafften Wägen sammt hiezu
gehörigen Utensilien ; ä > die Beleuchtung und Beheizung der Festränme bei von ihm
veranstalteten Festlichkeiten bewilligt.

Die unter a) angeführte Gebür , ferner das unter c) genannte Wagenpauschale ist
in vorhinein fälligen Monatsraten flüssig zu machen.

Wahl des I. Vice - Bürgermeisters.  Am 27 . April wurde der znrückgetretene
Bürgermeister Josef Strobach  mit 93 Stimmen zum 1. Vice-Bürgermeister gewählt.

Mit Gemeinderathsbeschlnss vom 30 . April 1897 wurde dem I . Vice-Bürgermeister
auf die Dauer seiner Amtsführung eine in vorhinein fälligen Monatsraten flüssig zu
machende jährliche Functionsgebür von 4000 fl. bewilligt.

Wahl der Schriftführer des Gemeinderathes.  Gemeinderath Karl Johann
Schuh legte am 16 . März infolge seiner Wahl in den Stadtrath das Mandat als
Schriftführer nieder und wurde für diese Stelle am 30 . März Gemeinderath Josef
Leitner  gewählt.

Am 4 . Juni erfolgte die Neuwahl der Schriftführer  und wurden als solche
die Gemeinderäthe Josef Bärtl,  Karl Lehofer,  Josef Leitner  und Josef Obrist
gewählt.

3. Gemeiu-rrathswahleu.
Gestorben  sind die Gemeinderäthe : Dr . Otto Gesselbaner,  k . k. Notar (am

5 . Juli ) ; Josef Stastnik,  Bürger und Hauseigenthümer (am 2 . September ) ; Anton
Einsle,  Bnchhändler (am 1. October ) und vr . Angustin Kupka,  Hof - und Gerichts-
advocat (am 17 . Novembers.

Ihr Mandat haben vor Ablauf der Fnnctionsperiode zurückgelegt
die Gemeinderäthe : Eduard Hauke,  k . k. Landwehr -Major i. P . (am 15 . October)
und Tr . Phil . Josef Pommer,  k . k. Gymnasial -Professor (am 16 . November ).

Gemeinderathswahlen  haben im Jahre 1897 nicht stattgefunden.

4. Geschäftsführung des Gemeinderathes.
Im Jahre 1897 betrug die Zahl der au den Gemeinderath gelangten Geschäfts¬

stücke 2395 , erledigten Geschäftsstücke2355 , öffentlichen Plenarsitzungen 67 , vertraulichen
Plenarsitzungen 45 , Commissions- und Comitesitzungen 49 , Localcommissionen, bei
welchen Gemeinderäthe intervenierten , 310 , im Präsidial -Einreichungsprotokolle einge¬
laugten Geschäftsstücke 4509 , von der Präsidialkanzlei expedierten Schriftstücke 43 .200.

8. Ztadtrath.
Am 30 . December 1896 legte Tr . Augustin Kupka  sein Mandat als Stadtrath

nieder und wurde am 19 . Februar 1897 Gemeinderath Karl Johann Schuh  zum
Stadtrathe gewählt.

Über die Geschäftsführung des Stadtrat hes  während des Berichtsjahres
geben die folgenden Angaben Aufschluss. Es betrug die Zahl der an den Stadtrath
gelangten Geschüftsstücke 12 .700 , erledigten Geschästsstücke 12 .111 , Sitzungen 179,
Commissionen, bei welchen Mitglieder des Stadtrathes interveniert haben , 628.
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6. Bezirksausschüsse.
1. Bezirksausschuss«̂ !«!.

Über eine Beschwerde mehrerer Mitglieder des Bezirksausschusses Rudolfsheini,
womit dieselben gegen die Art der Behandlung der Agenden des Bezirksausschusses
durch den Bezirksvorsteher protestierten und ihre Mandate niederlegten , wurde in der
Sitzung des Stadtrathes vom 19 . Februar 1897 beschlossen, den Bezirksausschuss
Rudolfsheim aufzulösen. Die Geschäfte des aufgelösten Bezirksausschusses besorgte einst¬
weilen der städtische Kanzleileiter Gustav Wagner.

Die Neuwahlen für den Bezirksausschuss des XIV . Bezirkes wurden innerhalb
der im H 88 des Wiener Gemeindestatutes vom 19 . December 1890 festgesetzten
Frist von sechs Wochen ausgeschrieben und fanden für den 3 . Wahlkörper am 10 . Mai,
für den 2 . Wahlkörper am 13 . Mai , für den 1. Wahlkörper am 17 . Mai 1897 statt.

Gleichzeitig haben in den Bezirken I bis VII , IX , XII , XIII , XV und XVII bis
XIX , infolge Ablaufes der Mandatsdauer die Neuwahlen für den Bezirksauschnss statt¬
gefunden . Im 3 . Wahlkörper des II. und XIII . Bezirkes erfolgte zum erstenmal
die Zuweisung der Wähler zu den einzelnen Wahllocalitäten , beziehungsweise Wahl-
commissionen nach ihrer territorialen Zugehörigkeit und wurden die Wahllocalitäten
mit besonderer Kundmachung Verlautbart.

Von den für die Wahlen des 3 . Wahlkörpers im II. Gemeindebezirke bestimmten
acht Sectionen bildeten die Sektionen 1— 6 jede für sich einen Sprengel des Terri¬
toriums Leopoldstadt , die Sectionen 7 und 8 je einen Sprengel des Territoriums
Brigittenau.

Im XIII . Bezirke bildete jede der drei bestimmten Sectionen für sich einen
Sprengel dieses ganzen Bezirksterritoriums.

Engere Wahlen haben nur im 1. Wahlkörper stattgefunden und zwar im III .,
IV. und VII. Bezirke für je ein Mandat.

Die in der Zeit vom 10 . bis 19. Mai 1897 vorgenommenen Wahlen für die
Bezirksausschüsse der Gemeindebezirke I bis VII , IX , XII bis XV und XVII bis XIX
wurden in der Plenarsitzung des Gemeinderathes vom 4 . Juni 1897 anerkannt.

Nach Abschluss der vorgenannten Wahlen war im 2 . Wahlkörper des IX . Bezirkes
und im 3 . Wahlkörper des XIX . Bezirkes durch Ablehnung je ein Mandat neuerlich
unbesetzt. Die Neuwahlen für diese zwei Mandate wurden für den 30 . Juni 1897
angeordnet . Die Verificierung dieser Wahlen fand in der Gemeinderathssitzung vom
9 . Juli 1897 statt.

Da in der zweiten Hälfte des Jahres 1897 die Mandate der 18 Bezirksaus¬
schüsse des X. Bezirkes abgelaufen waren , wurden in diesem Bezirke die Neuwahlen
vorgenommen . Als Wahltage wurden für den 3 . Wahlkörper der 29 . November , für
den 2 . Wahlkörper der 2 . December und für den 1. Wahlkörper der 6 . December 1897
bestimmt.

Engere Wahlen kamen vor am : 4 . December 1897 im 2 . Wahlkörper für 6
und am 9 . December 1897 im 1. Wahlkörper für 2 Mandate.

Gegen die Wahl im 2 . Wahlkörper wurden mehrere Proteste eingebracht, jedoch
sämmtliche Wahlen aller drei Wahlkörper in der Plenarsitzung des Gemeinderathes vom
28 . December 1897 anerkannt.
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Nähere ziffermäßigeAngaben über die Bezirksausschusswahlen, insbesondere über
die Zahl der Wahlberechtigten und der bei der Wahl erschienenen Wähler für die ein¬
zelnen Gemeindebezirke, über die Berufsverhälinisse der gewühlten Bezirksausschüsse,
enthält der Abschnitt „ Bezirksansschusswahlen" in den Statistischen Jahrbüchern der
Stadt Wien.

2. Wahlen der Lnirksnorsteher und Vorsteher-Stellvertreter.

Im Jahre 1897 wurden gewählt:

im 1. Bezirke:

zum Bezirksvorsteher : Anton Picker , Cartonnagewaren-Erzeuger (am 25 .Juni,
bestätigt am 30. Juni ) ;

zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Franz L. Pleban , Magister der
Pharmacie , Apotheker und Hanseigenthümer (am 25 . Juni , bestätigt am
30. Juni ) ;

im II. Bezirke:

zum Bezirksvorsteher : Josef Mumb , Bürger , Gasthof- und Hanseigenthümer
(am 25 . Juni , bestätigt am 30. Juni ) ;

zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Heinrich Ruziczka , Hanseigenthümer
(am 25 . Juni , bestätigt am 30 . Juni ) ;

im III. Bezirke:

zum Bezirksvorsteher : Paul Spitaler , Bürger , Vorsteher der Genossenschaft
der Milchmeier, Landtagsabgeordneter (am 22. Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;

zum Bezirksvorsteher -Stellvertreter : Anton Kinast , Gas - und Wasser¬
leitungs -Installateur (am 22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;

im IV. Bezirke:

zum Bezirksvorsteher : Franz Rienößl , Hanseigenthümer (am 25 . Juni,
bestätigt am 30 . Jnni ) ;

zum Bezirksvorsteher -Stellvertreter : Johann Stipani , Gemischtwaren-
Verschleißer (am 25 . Juni , bestätigt am 30 ., Juni ) ;

im V. Bezirke:

zum Bezirksvorsteher : Josef Schwarz , Bürger , Kaffeesieder und Hauseigen-
thümer (am 22. Juni , bestätigt am 25. Juni ) ;

zum Bezirksvorsteher -Stellvertreter : KarlPalisa , Baumeister (am 22. Juni,
bestätigt am 25. Juni ) ;

im VI. Bezirke:

zum Bezirksvorfteher : Franz Josef Schädel , Bürger und Buchbinder (am
22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni );

zum Bezirksvorsteher -Stellvertreter : Josef Nitl , Bürger und Federn-
schmücker(am 22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni );
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im VII. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Franz Weidinger , Bürger und Hauseigenthümer (am

22. Juni , bestätigt am 25. Juni ) ;
zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Franz Zeiniuger , Tapezierer (am

22 . Juni , bestätigt am 25. Juni ) ;

im IX. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Franz Löblich , Bürger , k. und k. Hoflieferant, Vor¬

steher der Genossenschaft der Kupferschmiede und Hauseigenthümer (am
17. Juli , bestätigt am 20. Juli ) ;

zum Bezirksvorsteher -Stellvertreter : Josef Schwanzar , Bürger , Sattler
und Hauseigenthümer (am 2. August, bestätigt am 8. August) ; nach dem
am 1. October erfolgten Ableben des Bezirksvorstehers Franz Löblich wurde
am 12. October der Bezirksvorsteher-Stellvertreter Josef Schwanzar zum
Bezirksvorsteher gewählt (bestätigt am 14. October) ; zum Bezirks¬
vorsteher -Stellvertreter wurde am 3. November der Bezirksausschuss
Anton Oerley , Bürger, Tischler und Hauseigenthümer, gewählt (bestätigt
am 5. November) ;

im XII. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Josef Kasson , Bürger und Gastwirt (am 25. Juni,

bestätigt am 30. Juni );
zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Karl Donner , Kaufmann und Haus¬

eigenthümer (am 25. Juni , bestätigt am 30. Juni ) ;

im XIII. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Georg Gusenleithner , Haus- und Grundeigenthümer

(am 25. Juni , bestätigt am 30. Juni ) ;
zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Anton Kargt , Realitütenvermittler

und Hauseigenthümer (am 25. Juni , bestätigt am 30. Juni );

im XIV. Bezirke:
zum Bezirksvvrsteher : Eduard Kunz, ' Sattler und Hauseigenthümer (am

25. Juni , bestätigt am 30. Juni ) ;
zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Franz Zoder , Bürger , Maurer¬

meister und Hauseigenthümer (am 25. Juni , bestätigt am 30. Juni ) ;

im XV. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Dr . Josef Mattis , Hof- und Gerichtsadvocat und

Hauseigenthümer (am 22. Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;
zum Bezirksvorsteher -Stellvertreter : Anton Hirtum , Gürtler und Bronce-

arbeiter (am 22. Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;

im XVI. Bezirke:
daselbst wurde an Stelle des am 27 . Jänner verstorbenen Bezirksvorsteher-Stell-

vertreters Karl Leidinger der Bezirksausschuss Franz Priedl , Gemischt-
wareuverschleißerund Hauseigenthümer, zum Bezirksvorsteher - Stellver¬
treter gewählt (am 16. Februar , bestätigt am 19. Februar);
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im XVII. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Franz Helbling , Oberingenieur a. D . und Haus-

eigenthümer (am 22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;
zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Karl Gassenmeier , Bürger , Fleisch¬

selcher und Hauseigenthümer (am 22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;

im XVIII . Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Anton Baumann , Gastwirt , Hauseigenthümer,

Landtagsabgeordneter , Mitglied der Commission für Verkehrsanlagen (am
22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;

zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Hermann Pacher , n.-v. Landes-
Oberbuchhalter i. P . (am 22 . Juni , bestätigt am 25 . Juni ) ;

im XIX. Bezirke:
zum Bezirksvorsteher : Peter Langweber , Bürger und Conditor (am

17 . Juli , bestätigt am 20 . Juli ) ;
zum Bezirksvorsteher - Stellvertreter : Ferdinand Greiner , Weinschänker

und Hauseigenthümer (am 17 . Juli , bestätigt am 20 . Juli ) .

3. Geschäftsführung der Leiirksausschüffr.
Dieselbe gestaltete sich im Berichtsjahre , wie folgt . Es betrug die Zahl : der

Geschüftsstücke 93 .275 , der Verbuchungen 88 .642 , der öffentlichen Ausschusssitzungen
196 , der vertraulichen Ausschusssitzungen 249 , der Commissionen 7055.

Von der Gesammtzahl der Geschäftsstücke entfallen 38 .732 — 41 '52 "/g aus den
selbständigen und 54 .543 — 58 '48 "/o auf den übertragenen Wirkungskreis.

Über die Zahl der Geschäftsstücke, Verbuchungen , Sitzungen und Commissionen
der Bezirksausschüsse in den einzelnen Gemeindebezirken gibt der Abschnitt „Geschäfts¬
führung der Gemeindeverwaltung " in den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Wien
Aufschluss.

0 . Magistrat.
1. Organisatorische Krümmungen.

u) A l l g e INe i n e B e st i m INu n g e n . — Die Wirksamkeit des bauümtlicheii
Bureaus für die Verfassung eines General -Regulierungsplanes , sowie für Baulinien-
Angelegenheiten wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 26 . October 1897 vorläufig
aus die Dauer von 2 Jahren vom 19 . November 1897 an verlängert und alle bisher
festgesetzten Systemisieriingen in Bezug auf die Zahl der Hilfskräfte , auf die Ausmesser,
den Bureaudiener , die Bezüge und Credite auch für diese 2 Jahre genehmigt.

Gleichzeitig wurde der Magistrat beauftragt , mindestens V, Jahre vor dem Abläufe
dieses Termins wegen endgiltiger Systemisierung des erwähnten Bureaus Anträge
vorzulegen.

Bezüglich der Unfall - und Krankenversicherung der bei den städtischen
Bauleitungen für die Wienflussregulierung und die Sammelcanäle verwendeten Beamten
und Bediensteten wurden mit den Gemeinderathsbeschlüssen vom 23 . Juli , 24 . September
und 22 . December 1897 folgende Bestimmungen getroffen:
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1. Es ist von der Unfallversicherung der definitiv angestellten städtischen Beamten abzusehen;
dagegen ist in das Pensionsnormale (an die Spitze des Absatzes IV ) folgende Bestimmung aufzu¬
nehmen : „Wenn einen städtischen Beamten oder Diener in einem von der Gemeinde aus ihre
Rechnung oder auf Rechnung der Commission für Verkehrsanlagen ausgeführten unfallversicherungs¬
pflichtigen Betriebe ein Unfall trifft , so haben er und seine nach dem Gesetze vom 28 . December
1887 , Nr . 1 R .-G .-Bl . für 1888 , anspruchsberechtigten Angehörigen mindestens die gleichen Ent¬
schädigungen zu erhalten , wie sie in den § Z 6 und 7 des citierten Gesetzes normiert sind."

2. Den bei unfallversicherungspflichtigen Betrieben beschäftigten Gemeindebediensteten (auch
Arbeitern ), welche nicht den allgemeinen Pensionsvorschriften unterworfen sind, sowie den nach
dem Unfallversichcrungsgesetze anspruchsberechtigten Angehörigen dieser Personen steht beim Ein¬
tritte eines Betriebsunfalles an die Gemeinde Wien der Anspruch auf eine Pension zu, welche den
in den ZZ 6 und 7 des Unfallversicherungsgesetzes vom 28 . December 1887 , R .-G.-Bl . Nr . 1
1888 festgesetzten Entschädigungen gleichkommt, vorausgesetzt , dass diesen Bediensteten , beziehungs¬
weise den obenbezeichneten Angehörigen derselben nicht auf Grund anderer Bestimmungen der
Anspruch auf eine höhere Unfallsentschädigung zukommt. (Punkt 2 wurde mit dem Gemeinderaths-
beschlusse vom 7. Februar 1899 theilweise abgeändert .)

3 . Den bei der Wienflussregulierung und bei dem Baue der Sammelcanäle in Verwendung
stehenden, nicht definitiv angestellten Personen (wie Hilssingenieuren , Zeichnern , Bauaufsehern,
Schreibern und Figuranten ) wird das Recht auf Fortbezug des Gehaltes , bezw. des Lohnes im
Krankheitsfalle für 20 Wochen unter der Voraussetzung zugesprochen, dass dieselben ihre Zustimmung
zu der in Gemäßheit des Art I . des Gesetzes vom 4. April 1889 , R .-G.-Bl . Nr . 39 , anzusuchenden
Befreiung von der Kraukenversicherungspflicht ertheileu.

Zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 16 . Februar 1897 haben bei Besetzung
erledigter Stellen im städtischen Dienste in Wien heimatberechtigte Bewerber  den
Borzug zu erhalten.

Die Bestimmungen des Z 2, Absatz 3 des Urlaubsnormales  sind nach dem
Beschlüsse des Stadtrathes vom 19 . Mai 1897 dahin auszulegen , dass bei Beamten,
welche früher in provisorischer Eigenschaft bei der Gemeinde Wien dienten , hinsichtlich
der Berechnung der Dienstzeit für den Anspruch des Urlaubes der Antrittstag des
provisorischen Dienstes in Betracht zu kommen hat.

Dieselbe Auslegung hat auch bei den Dienern , welche früher in provisorischer
Eigenschaft der Gemeinde Wien Dienste geleistet haben , und bei sonstigen Angestellten
platzzugreifen.

In der Sitzung vom 9. Juli 1897 beschloss der Gemeinderath in theilweiser
Abänderung des zweiten Absatzes des Punktes 2 des Urlaubsnormales , dass den ehemals
im Staatsdienste gestandenen und anlässlich der Vereinigung der Vororte mit Wien in
den städtischen Dienst übernommenen Beamten die im Staatsdienste zugebrachte Dienstzeit
bei Bemessung der Urlaubsdauer anzurechnen sei.

Die vom Stadtphysikate beantragten Urlaube für die städtischen Sanitäts¬
aufseher  wurden mit Stadtrathsbeschlnss vom 14 . Juli 1897 unter Belastung der
Löhne unter der Bedingung bewilligt , dass der Dienst unter keinen Umstünden leiden darf.

Der ß 14 des Organisationsstatutes für die Feuerwehr  der Stadt Wien
wurde dahin abgeändert , dass nach dem Gemeinderathsbeschlusse vom 29 . Jänner 1897
als zweites Alinea einzuschalten ist : „Bewerber um die Stelle eines Obermaschinisten
haben noch insbesondere eine längere Verwendung im Gewerbe der Maschinenschlosserei,
sowie die Ablegung der gesetzlich vorgeschriebenen Heizer - und Maschinistenprüfung für
Dampfkessel- und Maschinenbedienung mit gutem Erfolge nachzuweisen."

Für die Aufnahme als Exe cutions -Accessist  ist zufolge Gemeinderaths¬
beschlusses vom 31 . August 1897 die gegenwärtig für die Ausnahme in den Kanzlei¬
dienste vorgeschriebene Prüfung einzuführen.
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Bezüglich der Verleihung von Diurnistenstellen wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 2. April 1897 angeordnet, von Bewerbern nm Diurnistenstellen, welche
mit den erforderlichen Studien für eine definitive Anstellung im städtischen Dienste nicht
ausgestattet sind, die Ausstellung eines entsprechenden Reverses vor ihrer Aufnahme in
den städtischen Dienst zu verlangen.

b) Bestimmungen betreffend die Nensystemisierung oder Reorgani¬
sierung von Dienstesstellen.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 15. October 1897 erfolgte die Genehmigung
der definitiven Anstellung eines Gastechnikers für den Bau städtischer Gas¬
werke mit dem Jahresgehalte von 240.0 fl., 600 fl. Quartiergeld und jährlich 300 fl.
Wagenpauschale, bei Anrechnung einer Dienstzeit vom 12. November 1888 , Unterstellung
unter die Dienstpragmatikund Pensionsvorschrift für die städtischen Beamten und Diener
und seinerzeitiger Bemessung der Pension nach den für die technischen Beamten des
Stadtbauamtes gütigen Normen.

Am 22. Jänner 1897 beschloss der Gemeinderath die definitive Anstellung
eines Ingenieurs für die Arbeiten der Gasrohrlegung mit einem Jahres¬
gehalte von 2800 fl., einem Qnartiergelde von 700 fl. und 2 Quinquennien 400 fl.
Bezüglich der Systemisierung des Personales für den Betrieb der Kühl¬
anlage in der Großmarkthalle im III. Bezirke wurde mit Gemeinderathsbeschlnss
vom 30 . März 1897 folgendes festgesetzt.

Für die Kühlanlage in der Großmarkthalle im III . Bezirke ist folgendes Personale zu
systemisieren:

1. Ein Maschinist mit dem Jahresbezuge von 1000 fl. und 300 fl. Quartiergeld . Außerdem
erhält derselbe eine Dienstkleidung , bestehend aus zwei blauleinenen Blousen und ebensolchen Bein¬
kleidern pro Jahr.

Die Bestellung erfolgt provisorisch gegen eine beiden Theilen jederzeit zustehende einmonatliche
Kündigung . Die Bestellung und Entlassung des Maschinisten erfolgt durch den Stadtrath.

Wegen Besetzung dieser Stelle ist ein Concurs auszuschreiben , und haben die Bewerber
um diese Stelle eine längere Werkstättenpraxis als Maschinenschlosser und Monteur , sowie die mit
gutem Erfolge abgelegte staatliche Prüfung als Maschinenwärter und Kesselheizer nachzuweisen.
Außerdem haben die Bewerber den Nachweis über eine entsprechende Schulbildung , und zwar
über die Absolvierung einer Volksschule und einer gewerblichen Fortbildungsschule , eventuell einer
Staatsgewerbeschnle (Maschinenfachschule, Werkmeisterschule) zu erbringen . Dem Gesuche sind der
Nachweis über die österreichische Staatsbürgerschaft und die militärdienstlichen Verhältnisse des
Bewerbers anzuschließen.

2 . Ein Maschinenwärter mit 75 fl. Monatslohn und dem Bezüge der obenbezeichneten
Dienstkleidung gegen eine beiden Theilen jederzeit zustehende vierzehntägige Kündigung.

3. Ein Kesselheizer mit 14 fl. Wochenlohn und dem Bezüge der bezeichnet« : Dienstkleidung
gegen eine beiden Theilen jederzeit zustehende achttägige Kündigung.

4. Der Maschinenwärter und der Kesselheizer müssen sich gleichfalls über die abgelegte
staatliche Prüfung als Maschinenwärter und Kesselheizer ausweisen

5 . Die Aufnahme und Entlassung des Maschinenwärters erfolgt durch den Magistrat und
die Aufnahme und Entlassung des Kesselheizers durch den bauämtlichen Betriebsleiter.

8. Der bauämtliche Betriebsleiter wird für das erste Betriebsjahr ermächtigt , im Falle des
dringenden Bedarfes Hilfspersonale aufzunehmen , wobei zur Deckung dieser Auslagen und der
eventuellen Auslagen für Überstunden rc. vorläufig der Betrag von 1000 fl. fixiert wird.

Für das Aushilfspersonale wird der Taglohn für einen Maschinisten mit 3 fl. 50 kr., für
einen Maschinenwärter mit 2 fl. 50 kr., für einen Kesselheizer mit 2 fl. bemessen.

Dieses Personale wird ohne Festsetzung einer Kündigung , (somit lediglich im Taglohuver-
hältnisse ) ausgenommen.
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7. Dem mit der Leitung und Aufsicht betrauten Bauamtsbeamteu (Betriebsleiter ) lvird
widerruflich ein Betrag von 390 ft. jährlich als Vergütung unter der Bedingung bewilligt , dass
die Aufrechnung von Wagengebüren , Kostgeldern und dergleichen für die Inspektion der Kühl¬
anlage und für die Intervention bei Commissionen zu entfallen hat , dann gegen dem, dass der
betreffende Bauamtsbeamte ein im Stadtbauamte aufliegendes kurzes Gestions -Protokoll über
seine Wahrnehmungen und Verfügungen bei den,Inspektionen und ein in der Kühlanlage
aufliegendes , von ihm jeweilig zu fertigendes Anwesenheits -Protokoll zu führen hat.

8 . Für die Aussicht und Reinigung in den Kühlräumen , sowie zur Bedienung der elektrischen
Beleuchtung daselbst werden zwei Markthallendiener mit dem Taglohne von je 1 fl. SO kr. aus¬
genommen.

9. Das Betriebs - und Anfsichts-, beziehungsweise Reinigungspersonale ist bei der Arbeiter-
llnfallversicherungsanstalt für Niederösterreich und bei der Bezirks -Krankencassa zu versichern.

Die Verfügung des landesfürstlichen Commissärs vvm ' 11 . September 1895,
Z . 162 .570 , womit sechs Aushilfs -Krankenträger mit dem Taglohue von 1 fl. 50 kr.
ausgenommen wurden und den vier ständigen Krankenträgern  der Sanitätsstationen
II ., Gerhardusgasse 1 und XVIII ., Sommarngagasse 4 , ein tägliches Kostgeld von je
80 kr. bewilligt worden ist, wurde zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 5 . Februar 1897
bis zur definitiven Regelung des Krankentransportes für das ganze Gemeindegebiet
aufrechterhalten . Die hieraus sich ergebenden Ausgaben betragen 4465 fl. 20 kr.

Anlässlich der Eröffnung zweier neuer Krankenzimmer in der Allgemeinen Ver¬
sorgungsanstalt im IX . Bezirke, Spitalgasse Nr . 23 , wurde mit Gemeinderathsbeschluss
vom 23 . März 1897 die Aufnahme zweier Krankenwärterinnen  genehmigt . Die
Auslagen für den Monatslohn von je 13 fl. betragen 312 fl., jene für die zu berech¬
nende Verpflegung zusammen 482 fl. jährlich.

Für dieselbe Anstalt wurden in der Sitzung des Gemeinderathes vom 11 . Februar
1897 zwei Thorwächterstellen  mit den Bezügen der zweiten Classe der Diener,
d. i. 550 fl. Gehalt , Anspruch auf zwei Qninquennien von je 50 fl., Natnralwohnnng,
beziehungsweise entsprechendem Qnartiergelde und Montur systemisiert.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 12 . Jänner 1897 erfolgte die Bestellung eines
Aufsehers für die Schöpfwerke  bei der Grinzingerkirche und in der Feilergasse im
XIX . Bezirke für die Dauer der Bespritznngssaison (1. April bis 15 . October ) mit
einem Taglohne von 1 fl. 50 kr.,

Für die Pumpstation in Kaiscrmühlen  im II . Bezirke wurde mit Gemeinderaths¬
beschluss vom 16 . Juli 1897 die Stelle eines Maschinenwärters systemisiert. Mit
derselben ist ein Taggeld von 2 fl. und der Genuss einer Naturalwohnung verbunden;
außerdem ist für jede Überzeit ein Pauschale von 1 fl. täglich und für den Nachtdienst
in der Zeit von 9 llhr abends bis 6 Uhr früh für  die halbe Nacht ein Betrag von
1 fl. 50 kr., für die ganze Nacht von 2 fl. 50 kr. separat zu vergüten.

Anlässlich der Einführung der Eigenregle der Bespannung in der Sanitätsstation
XIV ., Pillergasse 21 , wurden mit Gemeinderathsbeschluss vom 14 . December 1897 die
Stellen von zwei Kutschern mit einem Taglohne von 1 fl. 50 kr., dem Bezüge der für
die städtischen Sanitätsdiener systemisierten Montur und Dienstqnartier , systemisiert.

Für die Zeit , in welcher sich der Flurschutz  als nothwendig erweist, wurden mit
.Gemeinderathsbeschluss vom 30 . April 1897 in den ländlichen Bezirken Flurwächter
mit einem Taglohn von 1 fl. 50 kr. auf Kosten der Gemeinde bestellt , und zwar für
den X ., XI ., XII . und XVII . Bezirk je 2 , für den XVIII . Bezirk 3 , für den XVI.
Bezirk 4 , für den XIII . Bezirk 6 und für den XIX . Bezir 7. ,.
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c) Bestimmungen , betreffend die Vermehrung systemisierter Stellen . —
Mit Gemeinderathsbeschluss vom 22 . December 1897 erfolgte die Creierung von
zwei Magistratraths stellen der VII . Rangsclasse mit den systcmisierten Bezügen
extra statum.

Bezüglich der Vermehrung des Dampfkessel - Personales wurden in
der Sitzung des Gemeinderathes vom 14 . Deceinber 1897 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Das ständige Personal für die Dampfkesselanlage im neuen Rathhause wird sowohl
für die Heizperiode 1897/98 , als auch für die künftigen Heizperioden um einen Maschinisten¬
gehilfen mit dem Monatslohne von 70 fl. und um zwei geprüfte Tampskesselheizer mit dem
Monatslohne von je 60 fl., das Aushilfspersonale für die Winterperiode (210 Tage ) um zwei
Heizergehilsen (Kohleusührer ) mit dem Taglohne von 1 fl. 30 kr. vermehrt , welches Personale
vom Stadtbauamte nach Maßgabe des Bedarfes gegen vierzehntägige Kündigung und Verrechnung
des Lohnes und der allfälligen Überstunden mittels Wochenlisten ausgenommen werden darf.

2 . Dem Maschinistengehilfen und den zwei Heizern sind jährlich zwei blauleinene Hosen
und zwei ebensolche Blousen auszufolgen.

3 . Die anlässlich dieser Vermehrung des Heizpersvnales entstehenden Mehrauslagen im
Jahresbetrage von circa 3000 fl. sind bei dem Ilmstande , als sie sich als eine Folge der Ein¬
führung der elektrischen Beleuchtung im Rathhause darstellen , nicht bei Präliminar -Rubrik IV 3
„Beheizung ", sondern bei Präliminar -Rubrik IV4 „Beleuchtung der Amtslocalitäten " zu verrechne» .

Für den Aufsichtsdienst beim Bau der Wienflussregulieruug wurden mit
Gemeinderathsbeschluss vom 22 . Jänner 1897 weitere vier Bauaufseher in
provisorischer Eigenschaft gegen eine beiden Theileu zustehende einmonatliche Kündigung
mit dem im nachhinein fälligen Monatsbezuge von 70 fl. und einer monatlichen Bau¬
zulage von 20 fl. bestellt ; die entfallende Auslage ist zu Lasten der Wienflussregulierung
zu verrechnen , wobei hinsichtlich der Gebüren für den Nachtdienst die geltenden Normen
Anwendung zu finden haben.

Zur Aufnahmeund Entlassung dieser Bauaufseher wurde der Bürgermeister ermächtigt.
Mit dem Gemeiuderathsbeschlusse vom 2 . Juli 1897 wurde die Ausnahme eines

dritten Ausmessers für das bauämtliche General - Regulierungsbureau mit
dem Taggelde von 1 fl. 70 kr. und einem Stiefelpauschale von 18 fl. jährlich gegen
vierzehutägige Kündigung bewilligt.

Der provisorische Leiter der städtischen Baumschule in Albern wurde mit
Gemeinderathsbeschluss vom 3 . September 1897 ermächtigt , sofort 4 Gehilfen mit
einem Wochenlohne von je 8 fl., 8 Taglöhner mit einem Taglohne von je 1 st. 20 kr.
und 2 Weiber mit einem Taglohne von je 70 kr., sämmtliche mit dem Genüsse freier
Wohnung auf die Dauer des Bedarfes aufzunehmen.

Die Zahl der Reservekütscher bei der städtischen Feuerwehr wurde dem
Gemeiuderathsbeschlusse vom 18 . Juni 1897 entsprechend durch Neuaufnahme von
vier Kutschern III . Classe von 3 auf 7 erhöht . Da die hieraus erwachsenden jährlich
wiederkehrenden Auslagen von 2361 fl. 96 kr. im Budget für das Jahr 1897 nicht
vorgesehen waren , hatte die Standesvermehrung erst mit 1. Jänner 1898 platzzugreifen.

ci) Bestimmungen , betreffend die Regelung der Bezüge der Be¬
diensteten.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 22 . December 1897 erfolgte eine Erhöhung
der Adjuten sowie der Bezüge der Angestellten in den unteren Rangclassen . Der
Beschluss lautet:

I . 1. Die Adjuten der Concepts - sowie der Bauamtspraktikanten werden mit 700 fl., nach
vollendeter zweijähriger Dienstzeit aber mit 800 fl. festgesetzt
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2 . Das Anfangsadjutum der Rechnuugspraktikauten bleibt 500 fl. ; diejenigen Rechnungs¬
praktikanten , welche bereits länger als zwei Jahre in städtischen Diensten sich befinden, erhalten
600 fl. jährliches Adjutum.

3. Die Gehalte der städtischen Beamten in der XI . Rangsclasse werden festgesetzt mit
800 fl., beziehungsweise 900 fl.

4 . Die Gehalte der städtischen Beamten in der X. Rangsclasse , 2. Kategorie werden mit
1000 fl., beziehungsweise 1100 fl. und 1200 fl. festgesetzt.

5. Die sud 1 bis 4 erwähnten Bestimmungen haben Nom 1. Jänner 1898 an zu gelten.
II. Der Gemeindcrath nimmt den grundsätzlichenBeschluss des Stadtrathes , wonach die

Eintheilung der Beamten in die verschiedenen Rangsclassen derart zu erfolgen habe , dass ein
entsprechendes, die Beförderung der einzelnen Beamten leichter ermöglichendes Verhältnis zwischen
den oberen und den unteren Stellen hergestellt werde, und womit zur Feststellung dieses Ver¬
hältnisses ein Comits , bestehend aus dem Präsidium und drei Mitgliedern des Stadtrathes , ein¬
gesetzt wurde , welches längstens binnen zwei Monaten die entsprechenden Anträge dem Stadtrathe
vorzulegen hat — zur Kenntnis und ertheilt dem Stadtrathe die Ermächtigung , in finanzieller
Beziehung die infolge der Änderung der Rangsclassen -Eintheilung nothwendig werdenden Be¬
förderungen als vom 1. Jänucr 1898 erfolgt anzusehen.

Den beiden ersten Mitarbeitern des General - Regnlierungsbureaus aus dem
Stande des Bauamtes wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 26 . October 1897 als
Entlohnung für ihre außerordentliche dienstliche Inanspruchnahme und für auswärtige
Erhebungen , Mitwirkung bei commissionellen Verhandlungen und sonstige mit dieser
Geschäftsführung verbundenen Amtshandlungen , wofür den Beamten Wagendiäten w.
gebüren , unter Aufhebung derselben auf die Dauer dieser Verwendung eine monatliche
Zulage von 60 fl. zugewiescn. Mit demselben Beschlüsse wurde für zwei von den sechs
Dienststellen des Bureaus für die Verfassung eines General -Regulierungsplanes , für
welche ein Taglohn von 2 fl. 50 kr. festgesetzt ist, das Taggeld auf 3 fl. erhöht.

Dem mit der Leitung der IV. Section der Wienflussregulierung betrauten
städtischen Ingenieur wurde mit Stadtrathsbeschluss vom 26 . März 1897 eine Bau¬
zulage von 120 fl. monatlich bewilligt . Den bei der III . Section der Wienfluss-
regnlierung beschäftigten Bauaufseheru und Zeichnern wurde mit den Gemeinderaths¬
beschlüssen vom 1. und 29 . Oktober 1897 eine Bauzulage von 10 fl. monatlich bewilligt.

Dem Verwalter des städtischen Röhrendepöts wurde mit Gemeiuderathsbeschluss
vom 9. April 1897 unter Belassung der bisherigen übrigen Bezüge , als : Natural-
guartier , 360 fl. Zehrungsbeitrag , 90 fl. Heizpauschaule und 1200 fl. Gehalt , eine in die
Pension einrechenbare Persvnalzulage jährlicher 300 fl. vom 1. Jänner 1897 an bewilligt.

Für den mit dem Schleppausladedienste im Lagerhause jeweilig betrauten Osficial
wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 3. September 1897 als Entlohnung für die
mit diesem Dienste verbundene Mehrarbeit eine in die Ruhe - oder Versorgungsbezüge
nicht anrechenbare Zulage vyn monatlich 25 fl. für die sechs Monate April bis
September jeden Jahres vom Jahre 1897 an bewilligt.

Dem provisorischen Leiter der städtischen Baumschule in Albern wurde
mit Gemeinderathsbeschluss vom 12 . November 1897 als Entlohnung für die mit
der Leitung der städtischen Baumschule verbundene Mühewaltung ein Betrag von
monatlich 126 fl., und zwar vom 21 . Juli 1897 ab, zahlbar in monatlichen im nach¬
hinein -fälligen Raten , zuerkanut und demselben außerdem eine Provision von 2 Procent
des Bruttoerlöses für die aus der Baumschule in Albern seitens der Gemeinde ver¬
kauften Bäume und Gesträuche bewilligt.

Berwaltungsbericht der Stadt Wien. 2
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Dem Forstausseher des Bürgerspitalsondsgutes Spitz an der Donau wurde mit
Gemeinderathsbeschluss vom 8 . Jänner 1897 vom Jahre 1897 an ein in die Pension
nicht einrechenbares Reisepauschale von jährlich 60 fl. bewilligt.

Bei dem Betriebspersonnle der elektrischen Anlage im RathHanse wurde
mit Gemeinderathsbeschluss vom 14 . December 1897 vom Jahre 1898 angefangen
außer für den ersten auch für den zweiten Maschinistengehilfen ein Monatslohn von
70 fl., anstatt 60 fl., bewilligt ; in der Entlohnung der übrigen drei Gehilfen trat keine
Änderung ein.

Der Monatslohn für den Maschinisten im Theresienbade im XII . Bezirke wurde
mit Gemeinderathsbeschluss vom 11 - Juni 1897 von 58 fl. auf 66 fl. 66 5 kr. erhöht

Für den Ilnterschaffer bei der Stadtsäuberung wurde mit Gemeinderathsbeschluss
vom 22 . December 1897 unter Belastung des bisherige » Qnartiergeldes jährlicher 210 fl.
der Monatsgehalt , vom 1. Jänner 1898 angefangen , von 60 fl. ans 65 fl. erhöht.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 14 . December 1897 wurde der Magistrat
ermächtigt , die Beistellung einer Fuhre Nusskohle (32 3 Metercentner ) und einer Fuhre
weichen Scheitholzes (8 Raummeter ) zur Beheizung der Natnralwohnnng der beiden
Aufseherder Unrathsabladestation im Erdbergermais für die Wintermonate mit einem
Kostenerfordernisse von 80 fl. in Hinkunft von Fall zu Fall zu bewilligen oder aber
ein dementsprechendes Quantum altes Holz ans dem städtischen Materialdepot den
erwähnten Aufsehern als Brennmaterial ausfolgen zu lassen.

Bezüglich der Regelung der Entlohnung für die Besorgung des Schuldienerdienstes
an der Toppelvolksschule XIX ., Kahlenbergerdorf , Wigandgasse 39 , wurde mit Gemcindc-
rathsbeschlnss vom 4 . Mai 1897 festgesetzt:

1. Es sei in theilweiser Abänderung des Gemeinderathsbeschlusses vom 25 . August
1896 , die Entlohnung für den Heizdienst in der bezeichneten Schule von jährlich
16 fl. auf jährlich 30 fl. zu erhöhen und für die Hausbesorgnng daselbst eine
Jahresbestallung von 36 fl. festznsetzen, so dass sich die Entlohnung für den Schuldiener¬
dienst daselbst von jährlich 96 fl. ans jährlich 146 fl. erhöht.

2 . Die Entlohnung für den Heizdienst ist in verfallenen Monatsraten in der
Heizperiode (15 . Oktober bis 15 . April ), die übrige Entlohnung während des ganzen
Jahres in 12 gleichen verfallenen Monatsraten auszubezahlen.

3 . Die Ausbezahlnng hat wie bisher durch den Schulleiter zu erfolgen , zu dessen
Händen der Gesammtbetrag von jährlich 146 fl. flüssig zu machen ist.

4 . Diese Verfügung tritt mit dem Tage des diesfälligen Gemeinderathsbeschlusses
in Kraft.

Dem Hausbesorger an der Knaben- und Mädchenschule XVIII ., Ehblergasse 4
wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 25 . November 1897 bis auf weiteres ein jährlicher,
in zwölf verfallenen Monatsraten zahlbarer Quartiergeldbeitrag von 60 fl. bewilligt.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 1. Oktober 1897 wurde bestimmt, dass der Tag¬
lohn der bei den Wienflussregulierungsarbeiten beschäftigten Ausmesser nach einjäh¬
riger zufriedenstellender Dienstleistung von 1 fl. 50 kr. auf 1 fl. 70 kr. zu erhöhen ist.

Den bezeichneten Ausmessern ist jährlich eine Dienstkleidung, bestehend aus einer
Kappe , zwei Kitteln und zwei Hosen ans ungebleichtem Gradl zu bewilligen . Für
diese wurde eine einjährige Tragdauer normiert , nach welcher Zeit sie in das Eigen-
thnm des Bezugsberechtigten übergehen.
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Den beim Stadtbauamte ständig beschäftigten zwei Ausmessern und vier Aus¬
messergehilfen ist nach dem Gemeinderathsbeschlusse vom 22 . Jänner 1897 eine Zu¬
lage zum Taglohne per 50 kr. täglich als Wegentschüdigung dann zu gewähren , wenn
diese Bediensteten im II. Bezirke, und zwar in dem am linken Donaustromufer gelegenen
Bezirkstheile oder in der Freudenau , im ganzen X ., XI ., XII . und XIII . Bezirke
oder in den außerhalb der Vorortelinie der Wiener Stadtbahn gelegenen Theilen der
Bezirke XVI bis XIX , welche in den Bestimmungen für die Entfernungsgebüren mit
XVIb , XVIIb , XVIIIb und XlXb bezeichnet sind, dienstlich verwendet werden.

Dem Wasserleitungsaufseher und Maschinisten in Stixenstein wurde mit

Gemeinderathsbeschluss vom 29 . Jänner 1897 ein Beheizungs - und Beleuchtungspauschale
von 10 fl. monatlich für die sechs Wintermonate jeden Jahres , vom October 1896
angefangen , bewilligt.

Der Portier des Nussdorfer Schlachthauses erhielt zufolge Gemeiuderaths,
beschlusses vom 5 . November 1897 für jene Arbeitsstunden , welche er über die nor¬
male Arbeitszeit zur außergewöhnlichen Bedienung des Schöpfwerkes leisten muss , eine
llberstuuden -Entlohnung in der Höhe von 10 Percent seines Bezuges.

Das Taggeld für den zweiten Straßenaufseher im III . Bezirke wurde zufolge
Gemeinderathsbeschlusses vom 15 . September 1897 von 1 fl. 50 kr. auf l fl. 80 kr. erhöht.

Der Heiztaglohn für die Beheizung der Localitäten des Gemeindehauses
im III . Bezirke, Gemeindeplatz 5 , wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 4 . Mai 1897
von I fl. 30 kr. auf 1 fl. 60 kr. erhöht.

Das Heizpauschale für das Amtshaus im X . Bezirke wurde mit Gemeinderaths¬
beschluss vom 22 . Jänner 1897 , vom 1. Jänner 1897 angefangen von 1 fl. 10 kr.
ans 1 fl. 30 kr. pro Tag erhöht.

Bezüglich des Taggeldes der Aushilfsdiener wurde mit Gemeinderaths¬
beschluss vom 11 . Februar 1897 bestimmt, dass dieselben bei der Aufnahme einen Tag¬
lohn von 1 fl. 30 kr., nach zurückgelegtem dritten Dienstjahre einen solchen von 1 fl. 50 kr.
zu erhalten haben , wogegen der Qnartiergeldbeitrag zu entfallen hat . Die neuen Bezüge
haben mit 1. Jänner 1897 ins Leben zu treten.

In theilweiser Abänderung des Gemeinderathsbeschlusses vom 30 . April 1897
wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 21 . Mai 1897 bestimmt, dass die Montur der
Flurwächter  aus : 1 Lodenrock, 1 Tuchhose (mit zweijähriger Tragdauer ) , 1 Blouse,
1 Hose von Löschmanngradl , 1 Dienerkappe (mit einjähriger Tragdauer ), dann Seiten¬
gewehr sammt Kuppel , Huppe sammt Umhängschnur (mit unbestimmter Tragdauer ) zu
bestehen habe , und dass sämmtliche Monturen am Ende der Flurzeit an die magistra¬
tischen Bezirksämter abgegeben werden.

Den A r beitern im städtische n Stein bru che am Exelb erg  wurden mit Gemeinde¬
rathsbeschluss vom 2 . Juli 1897 folgende Lohnerhöhungen vom 31 . Mai 1897 an bewilligt:

1. den Steinbrechern mit 1 fl. 50 kr. täglich, eine Erhöhung von 30 kr. pro
Tag , für die Zeit vom 15 . März bis 30 . September;

2 . den mit 1 fl. 10 kr. und 1 fl. 20 kr. täglich bestellten Taglöhnern , für die

gleiche Zeit , eine Erhöhung von je 10 kr. pro Tag;
3 . dem Kutscher ein Wochenlohn von 11 fl. 20 kr. ;
4 . den Schläglern eine Erhöhung um 20 kr. per Cubikmeter auf den bisherigen

Accordpreis von 70 kr. per Cubikmeter für das ganze Jahr.
2«
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Als Arbeitstage wurden die Werktage des Jahres , und zwar dam 15. März bis
30 . September von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends, während der übrigen Zeit von
7 Uhr früh bis zur eintretenden Dunkelheit, einschließlich einer einstündigenMittagspause
und je einer vor- und nachmittägigen halbstündigen Panse festgesetzt.

Bezüglich der Regulierung der Bezüge der städtischen Kranken - und Leichen¬
träger wurden in der Sitzung des Gemeinderathes vom 22 . October 1897 folgende
Beschlüsse gefasst:

1. Die bisher den städtischen Kranken- und Leichenträgern zngewiesenen Traggebüren werden
mit 31 . October 1897 aufgehoben.

2. Aus diesem Grunde ist vom 1. November 1897 ab der Bezug dieser Traggebüren sowie
sonstiger Nebengebüren durch die städtischen Kranken - und Leichenträger einzustellen.

3. Vom 1. November 1897 ab sind sämmtlichen Kranken - und Leichenträgern , welche fortan aus¬
nahmslos die Bezeichnung „Sanitätsdiener " zu führen haben , unter Belassung in ihren provisorischen
Dienstverhältnissen Monatslöhne von je 55 fl. nebst zwei vom 1. November 1897 ab zu berechnen¬
den Quinquennalzulagen ä 5 fl. pro Monat , den Führern der SanitätSstationen unter den gleichen
Modalitäten Monatslöhne L 60 fl. nebst zwei Quinquennalzulagen ä 5 fl. pro Monat zu bewillige ».

Außerdem beziehen die städtischen Kranken - und Leichenträger die bisher systemisiert gewe
senen Monturen und das Stieselpauschale . Auch wird dem Führer der Sanitätsstation I., Am
Schanzl , das ihm all personam mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 23. September 1887
bewilligte Quartiergeld von 200 fl. belassen.

4 . Ist die unverzügliche Einstellung sämmtlicher wie immer gearteten Nebenbeschäftigungen
der städtischen Kranken - und Leichenträger ausnahmslos anzuordnen.

Der Hausbesorgerin im städtischen Hause XIII., Fasholdgasse 8, wurde mit Ge¬
meinderathsbeschlussvom 26. October 1897 für die Reinigung und Beheizung
der Bezirksausschuss -Localitäten die Entlohnung von monatlich 10 fl. vom
1. Jänner 1897 an, für die Zeit vom 15. April bis 15. October jeden Jahres auf
monatlich 24 fl. und für die Zeit vom 15. October bis 15. April jeden Jahres
auf monatlich 30 fl. erhöht.

Der Wochenlohn der bei dem Regiefuhrwerke im XII. Bezirke beschäftigten Kutscher
wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom 8. October 1897 von 10 fl. auf 12 fl. erhöht.

Zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 14. December 1897 sind dem Hausbesorger
im Theresienbade im XII. Bezirke für die demselben überlassene Vornahme der Reini¬
gung und Beheizung der im bezeichneteu Gebäude befindlichen neuen Armeninstituts- und
Executivnsamts-Localitäteu in den Sommermonaten, das ist in der Zeit vom 15. April
bis 15. October, monatlich5 fl. und in den Wintermouatenmonatlich 11 fl. auszubezahleu.

Der Taglohu der Waschfrauen im Rathhause wurde mit Gemeindcrathsbeschluss
vom 14. September 1897 von 90 kr. auf 1 fl. erhöht.

Die Gesammtzahl der systemisierteu Stellen der Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinde bezifferte sich am Ende des Jahres 1897 mit 4855 ; die
Jahresauslage für die Bezüge betrug 4,513 .770 fl. 42 kr. In den Auslagen
sind nicht enthalten die Auslagen für die Montur und das Stiefelpauschale der städtischen
Dienerschaft und der Feuerwehrmannschaft; die Auslagen für Architekturzeichner, für
welche, ohne Fixierung der Zahl derselben, jährlich 5800 fl. veranschlagt werden; ferner
die in den Voranschlägen nicht besonders bezifferten Werte von Dienstwohnungen, Holz-
depntaten oder Beheizung gewisser Dienstwohnungen, von Benutzungsrechten ans Wiesen,
Ackergründe rc. Nähere Angaben über den Stand der Gcmeindebediensteten und deren
Bezüge enthält das Statistische Jahrbuch der Stadt Wien im Abschnitte„Personale und
Geschäftsführungder Gemeindeverwaltung".
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2. Personalito.
Im Personalstande der Magistratsräthe und Secretäre , dann der Vorstände und

oberen Beamten der städtischest Ämter und Anstalten sind im Jahre 1897 folgende Ver¬
änderungen eingetreten:

RechtskundigeBeamte.

In den Ruhestand wurden versetzt : die Magistratsräthe : Josef Lekisch
<11. März ) und Eduard Maly (15. October).

Gestorben ist der Magistrats-Secretär Karl Wagner (16. April).

Ernannt wurden:
zu Magistratsrüthen : die Magistrats-Secretäre Josef Victorin (12. Mai)

und Tr . Victor Plason (22. December); '

zu Magistratsräthe » extra statum : die Magistrats-Secretäre Edmund Posselt
und Heinrich Roßner (22. December).

zu Magistrats - Secretären : die Magistrats-Commissäre Karl Ritter v. Ma-
tiegka , Franz Narozny (12. Mai) und Victor Gemperle (22. December).

Ltadtbauamt.

In den Ruhestand wurden versetzt : der Ober-Ingenieur Karl Schlag,
Ritter v. Scharhelm (17. November).

Ernannt wurde:
zum Ober -Ingenieur : der Ingenieur Josef Klingsbigl (10. December).

Lanitätspersonale.

In den Ruhestand wurde versetzt : der städtische Bezirksarzt der VIII. Rang-
classe Tr . Emanuel Kohn (10. März).

Ernannt wurde:
zum städtischen Bezirksarzte der VIII. Rangclasse: der städt. Bezirksarzt der

IX. Rangclasse Tr . Karl Groß (22. Juni ).

Hauptcassa.

In den Ruhestand wurden versetzt : der Director Karl Richter (31 . Mürz)
und der Ober-Controlor Karl Kemetter (81. März);

Ernannt wurden:
znm Director : der Ober-Controlor Anton Seifert (30 . April) ;

zu Ober - Controloren : die Controlore Anton Steiner (29. Februar) und
Joses Sedlaczek Freih . v. Lichtenhofen (30. Juni ).
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Steueramt.

In den Ruhestand wurden versetzt : die Obercontrolore Alvis Wicken-
hanser und Mathäus Bayer (23 . Februar ) .

Ernannt wurden:

zu Ober - Controloren : die Controlore Franz Rainer und Josef Voit,
(30 . April ) .

Der Titel „Ober -Controlor " wurde verliehen dem Controlor Karl Deubler.

3. Gkschiistssührms- ^
Von den im Laufe des Jahres 1897 getroffenen , die Geschäftsführung des

Magistrates und der Ämter berührenden Verfügungen sollen hier die folgenden ange¬
führt werden.

Die Gemeinde Wien ist auf Grund des im letzten Verwaltungsberichte auf
Seite 67 bereits erwähnten Gemeinderathsbeschluffes vom 4 . September 1896 und
auf Grund der mit Stadtrathsbefchluss vom 8. Jänner 1897 festgesetzten Durchfüh¬
rungsbestimmungen am 1. Februar 1897 dem Check - und Clearingverkehre der
k. k. Postsparcassa beigtffreten.

Die Auszahlung von Beträgen durch die Gemeinde erfolgt derart , dass ent¬
weder die Parteien , wenn sie selbst Mitglieder der Postsparcassa sind, ihren Rech¬
nungen die eigenen Posterlagscheine beilegen oder , wenn dies nicht der Fall ist, bei
Überreichung von Rechnungen die Anweisung derselben per Postsparcasse verlangen.
Nach erfolgter Prüfung der Rechnungen werden die liquidierten Beträge sofort im
ersten Falle durch Erlag auf dem Conto des Rechnungslegers , im zweiten Falle mittels
einer Zahlungsanweisung des Postsparcassenamtes bei dem der Wohnung des Rech¬
nungslegers nächstgelegenen Postamte angewiesen . Zahlungen an die Gemeinde können
mit dem der Zahlungsaufforderung beigelegten Erlagscheine der betreffenden städtischen
(Lasse, an welche die Einzahlung zu leisten ist, bei jedem Postamte bewerkstelligt
werden . Die Rückseite der Erlagscheine kann gegen Auskleben einer 2 Kreuzermarke
zu Mittheilungen über die gezahlte Gebür benützt werden.

Bei Überweisungen im Clearingwege ist an die städtische Casse, an welche die
Zahlung geleistet wurde , ehestens eine Mittheilung über die Art der Gebür mit genauer
Angabe der Daten des Zahlungsauftrages zu richten.

Empfangsbestätigungen über eingezahlte Beträge werden nur auf Verlangen der
Parteien erfolgt und ist in diesem Falle der vom Postamte bestätigte „Empfangschein"
vorzulegen , der sodann eingezogen wird.

Im übrigen enthalten die vom Magistrate ausgefertigten Zahlungsaufträge die
näheren Bestimmungen für einzelne Fälle . Für die Einzahlung von Steuern bestehen
eigene Steuereinzahlungsscheine (grün ), lautend auf den Checkconto des Centralsteuer¬
amtes Wien ; diese sind in allen mit dem Verkaufe von Postwertzeichen sich be¬
fassenden Verschleißstellen in Wien zum Preise von 5 kr. per Stück erhältlich.

Mit denselben kann bei jedem beliebigen Postamte die Steuer eingezahlt werden.
Für die Einzahlung von Steuern mit Stenereinzahlnngsscheinen ist kein Porto zu-
cntrichten . —



III. Verwaltungs -Drganismus rc. — O. Magistrat. 23

In der Plenarsitzung vom 1. März 1897 fasste der k. k. Verwaltungsgerichtshof
im Grunde des Z 31 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex

1876 , dann der HZ 18 und 44 des Gemeindestatutes der Reichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien den Beschluss, dass zur Vertretung der Gemeinde Wien bei diesem Gerichts¬
höfe, sei es als Beschwerdeführerin , sei es als mitbetheiligte oder als mitbelangte
Partei , nur hiezu bevollmächtigte Advocaten , oder speciell zur Vertretung bevollmäch¬
tigte Mitglieder des Gemeinderathes zugelassen werden können.

Dadurch wird jedoch selbstverständlich das der Gemeinde gemäß 8 30 des

citierten Gesetzes zustehende Recht, in jenen Fällen , in welchen dieselbe als belangte
Behörde erscheint, einen Vertreter nach eigener Wahl zu entsenden, nicht beeinflusst.

Mit Beschluss vom 10 . September 1897 bestimmte der Stadtrath , dass bei
allen zwischen der Gemeinde Wien und Privaten , juristischen Personen u. s. w. abzu¬
schließenden Rechtsgeschäften, deren schriftliche Ausfertigung eine Plananfertigung oder-
bücherliche Durchführung erfordert , die Kosten dieser Plananfertigung , und zwar sowohl
der Planverfassung , als der Vervielfältigung (Druck, Copiatur ) , sowie die baareu Kosten

der bücherlichen Durchführung seitens der Gemeinde grundsätzlich die Parteien zu tragen
haben , wenn sie es nicht vorziehen , die erforderlichen Planparien durch einen behördlich
autorisierten Civil -Jngenienr unfertigen zu lassen und die bücherliche Durchführung
selbst oder durch einen Rechtsfreund zu bewerkstelligen.

Von diesem Grundsätze darf nur in Ausnahmsfällen abgegangen werden und ist
seitens der Fachdepartements und magistratischen Bezirksämter in die Verhandlungen
über Grnndtransactioneu , Pachtverhandlungen rc. stets auch die Frage über die Kosten
der Plananfertigung und der eventuellen bücherlichen Durchführung einzubeziehen, daher

schon bei der Aufnahme der Protokolle über Käufe und Verkäufe von Grundtheilen
einer Realität , über Schadloshaltungen und über Bauverhandlungen , wenn bei einem
Neubau städtischer Grund für Risalite oder Arrondierungen zu Realitäten einbezogen
wird , über Pachtverträge u . dgl . nach Thunlichkeit die Parteien zu der Erklärung zu
veranlassen sind, ob sie die Plananfertigung und die bücherliche Durchführung selbst
besorgen oder gegen Ersatz der Kosten durch die Gemeinde vornehmen lassen wollen.

Bezüglich der Form des Hauptvoranschlages und des Hanptrechnungs-
abschlusses  wurde zur Vermeidung des großen leeren Raumes , der sich bisher in diesen
beiden Werken befand , mit Gemeinderathsbcschluss vom 9 . April 1897 Folgendes angeordnet:

1. Sowohl im Hauptvoranschlage , wie auch im Hanptrechnnngsabschlusse haben
bei jeder Rubrik zuerst sümmtliche Eiunahmsposten , dann daran anschließend sämmtliche
Ausgabspostcn und darauf die Gegenüberstellung der Summen von beiden mit dem

hieraus sich ergebenden Resultate zur Nachweisung zu gelangen . Am Schlüsse einer
jeden Verwaltungsgruppe ist eine summarische Recapitulation sümmtlicher in die be¬
treffende Gruppe gehörigen Rubriken in der bisher eingehaltenen Weise zu geben.

2 . Die zu den einzelnen Rubriken und Posten gehörigen Bemerkungen , beziehungs¬
weise Erläuterungen sind im Budget unmittelbar dem Texte der betreffenden Post mit
den vorgeschlagenen größeren Lettern nachzusetzen, im Rechnungsabschlüsse aber von den

textlichen und ziffermäßigen Nachweisen getrennt in ein spccielles Heft anfzunehmen . —
Zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 30 . Juli 1897 wurden die Gerichtsbehörden

ersucht, ihre Diener strengstens anzuweisen, den Zustellungsd  ienst mit vollster Genauig¬
keit zu besorgen, so dass die Ersatzzustellungspflicht der Gemeinde wirklich nur subsidiär
einzutreten hat.
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Bezüglich der Verlängerung des Übereinkommens mit der Justizverwaltung wegen
Aufnahme und Zustellung Vvn Wohnungsaufkündigungen wurde vom Stadlrathe in
der Sitzung vom5. November 1897 beschlossen, demmit der Gemeinde abgeschlossenenÜber¬
einkommen vom 27. Juli 1892 , betreffend die Aufnahme und Zustellung der Viertel¬
und halbjährigen Wohnungsanfkündigungen durch städtische Organe gegen Leistung eines
Jahresbetrages von 4000 fl. auf unbestimmte Zeit unter der Bedingung zuzu¬
stimmen, dass für beide vertragschließende Theile eine vierteljährige Kündigungsfrist
festgesetzt werde. —

Mit Kundmachung des Magistrates vom 4. December 1897 wurde zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht, dass in Gemäßheit des ß 1 der Verordnung des Justiz¬
ministers vom 7. October 1897 , R .-G.-Bl . Nr. 245, die Niederlegung und Ausfolgung
der gerichtlichen Schriftstücke in Wien bei der Kanzlei der Bezirksvorstehung des
Gemeindebezirkes, innerhalb dessen die Zustellung erfolgen soll, und zwar während der
gewöhnlichen Amtsstundeu, das ist an Werktagen zwischen8 llhr früh und 2 Uhr nach¬
mittags, an Sonn - und Feiertagen zwischen 9 Uhr früh und 12 Uhr mittags, statt-
sinden wird. Die Ausfolgung der Aktenstücke erfolgt nur gegen Jdentitätsbescheinigung. -

In Abänderung des Genleinderathsbeschlussesvom 26. Jänner 1864 beschloss
der Gemeinderath in seiner Sitzung vom 31 . August 1897 , dass die Bezirksvor¬
steher Rechnungen über Betrüge von mehr als 10 fl. (anstatt, wie bisher, über mehr
als 5 fl.) vor ihrer Auszahlung der städtischen Buchhaltung zur Adjustierung vorzu¬
legen haben. —

Nach dem Stadtrathsbeschlusse vom 15. December 1897 haben in Hinkunft sowohl
die bei den Offertverhandlungen eingelangten Offerte sammt Bezeichnung der Offerenten,
sowie der angebotenen Nachlässe oder verlangten Aufzahlungen, als auch die Vergebung
der Arbeiten und Lieferungen im Amtsblatte in einer eigenen Rubrik zu erscheinen. —

Die Berlins ; erung von Altmaterialien hat zufolge Stadtrathsbeschluffes vom
11. März 1897 in erster Linie durch allgemeine öffentlicke Offertverhandlungeu zu er¬
folgen; wenn bei denselben für einzelne Gegenstände gar keine oder keine entsprechenden
Anbote erzielt werden, sind für diese Gegenstände Minimalpreise in Antrag zu bringen,
zu welchen dieselben von der betreffenden Materialverwaltung, bzw. vom Stadtbauamte
abgegeben werden dürfen. -

Bezüglich der Lieferung der Tuchwaren für die städtische Feuerwehr
beschloss der Stadtrath in seiner Sitzung vom 18. Mai 1897 den tz 19, Al. 1 der
Lieferungsvorschriftin nachstehender Weise abzuändern:

„Die Lieferung der Leinenwaren, des Lodens und der Nebenmaterialien hat
binnen vier Wochen, die der Stiefel , Schuhe und Kappen binnen sechs Wochen, die
Lieferung der Tuchwaren aber binnen neun Wochen vom Tage der seitens des Feuer-
wehrcommandos erfolgenden Anschaffung zu erfolgen." —

Mit Stadtrathsbeschluss vom 1. Juni 1897 wurde der Magistrat ermächtigt, in
Hinkunft die Lieferung von Lustern für die Einführung des Auer ' schen Glüh¬
lichtes in Lehrzimmern und anderen Räumlichkeitender städtischen Schulen, insofern
die Gesammtkosten dieser Lieferung den Betrag von 200 fl. nicht überschreiten und
budgetmäßig bedeckt sind, durch das Stadtbanamt im Handeinkaufe besorgen zu lassen,
wobei die einseitige Berücksichtigung einzelner Firmen oder Geschäftsleute thunlichst zu
vermeiden ist.
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Über die Geschäftsbewegung beim Magistrate , den magistratischen Bezirks¬
ämtern und jenen Ämtern und Anstalten , deren Gestion nicht in einem der folgenden
Abschnitte besprochen wird , sind folgende Daten anzuführen.

Magistrat und magistratische Bezirksämter.
Zur Beurtheilung der Geschäftsführung des Magistrates und der magistratischen

Bezirksämter im Jahre 1897 mögen die im Folgenden verzeichneten Daten dienen.
Es betrug die Zahl der eingelangten Geschäftsstücke : bei der Magistratsdirection

3240 , beim Einreichungsprotokolle des Magistrates und bei den besonderen Einreichungs¬
protokollen einzelner Departements 278 .527 , bei den magistratischen Bezirksämtern
912 .131 , im ganzen daher 1,193 .898 , also um 43 .343 mehr , als im Vorjahre.

Plenarsitzungen wurden 96 , Senatssitznngen 115 , Comitesitznngen 7 abgehalten;
außerdem fanden 6 Conferenzen der Leiter der magistratischen Bezirksämter statt . In
den Plenarsitzungen wurden 1013 , in den Senatssitzungen 1204 Geschäftsstückeerledigt.

Ilm einen näheren Einblick in die Geschäftsführung zu gewähren , werden in der
folgenden Übersicht die vorstehend ausgewiesenen Geschäftsstückenach dem selbständigen und
übertragenen Wirkungskreise der Gemeinde getrennt und innerhalb jedes dieser Wirkungs¬
kreise nach den Hauptagenden geordnet ausgewiesen , wobei den Angaben des Berichts¬
jahres jene für das Jahr 1896 zum Vergleiche gegenüber gestellt erscheinen.

I. Selbständiger Wirkungskreis der Gemeinde.

Localpolizeiliche Agenden.

Reinlichkeitspolizei.
Gesundheitspolizei.
Feuerpolizei.
Marktpolizei.
Baupolizei.
Straßcnpolizei.
Sonstige localpolizeiliche Agenden.

8 . Andere Agenden des selbständigen
Wirkungskreises.

Anzahl der Geschäftsstücke
im Jahre

1896 1897
7.377 5 .327

10 .040 9 .094
7 .197 6 .363

12 .366 21 .026
24 .466 15 .100
19 .305 20 .046
11 .592 11 .204

Gemeindeverband (mit Einschluss der Bürgerrechtsverleihungen,
jedoch mit Ausschluss der Verhandlungen wegen Staats¬
bürgerschaft) . 12 .654 12 .606

Wahlen für den Gemeinderath und die Bezirksvertretungen 2 .578 1.200
Personalien (mit Ausschluss der in die nächste Post gehörigen

Agenden) . . 10 .590 12 .818
Gemeinde-Schulangelegenheiten (mit Einschluss der Stiftungen

für llnterrichtszwecke) . 6.307 2 .773
Kirchenangelegenheiten . 3.183 2 .682
Rechtsangelegenheiten . 6 .206 5.691
Armenpflege (mit Einschluss der Armenstiftungen ) . . . . 82 .408 80 .851
Verwaltung der städtischen Realitäten . 8 . 159 7 .810
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Anzahl der Geschästsstücke
im Jahre

1896 1897
7 .922 7 .012

805 1.008
2 .455 3 .308

616 883
920 446

13 .226 12 .735
367 666

1.527 1 .220
715 598
993 1.534

Angelegenheiten betreffend:

Straßen.
Beleuchtung.
Canal - und Wasserbauten.
Brücken.
Brunnen.
Wasserleitungen.
Bäder . . .
Friedhöfe , Leichenkammern, Wasenmeisterei rc.
Gartenanlagen , Alleen rc.

Approvisionierungsangelegenheiten.
Einhebung van Taxen , Gebüren , Rückersähe» rc. für die Ge¬

meinde (mit Einschluss der Hundesteuer ) . . . . . . 39 .841 49 .534
Locomotiv- und Pferdeeisenbahn -Angelegenheiten . 659 642
Dienstboten -Krankencasse . 6.546 2 .241
Sonstige hieher gehörige Agenden . 36 .396 38 .528

Summe I. . . . 336 .416 334 .946

>l. Kbrrtragener Wirkungskreis der Gemeinde.
Kundmachung der Gesetze und Verordnungen . 4 .435 4 .289
Steuerangelegenheiten . 101 .213 116 .479
Gewerbe - und Hausierangelegenheiten:

a) in Verbindung mit Steuersachen . 77 .313 87 .419
b) sonstige . 47 .854 34 .250

Privilegien -, Marken - und Musterschutzangelegenheiten . . . 930 848
Militürangelegenheiten:

a) Conscriptions - und Militärangelegenheiten . 233 .749 238 .798
b) Einquartierung und Vorspannswesen . 1.713 1.590
o) Militärtaxangelegenheiten . 89 .130 78 .042

Austragung streitiger Heimatrechte . 5 .416 5 .643
Verhandlungen wegen Staatsbürgerschaft , Ein - u . Auswanderung 5 .174 3 .777
Matrikenangelegenheiten . 8 .819 9 .619
Eheangelegenheiten . 5 .033 4 .576
Geschwornenlisteu . . . 83 72
Landtags - und Reichsrathswahlen . 1.456 11 .881
Legalisierung , Vidimierung und Bestätigung von Urkunden . 4 .147 5 .143
Schubwesen . 7.379 10 .956
Schulbezirksangelegenheiten (mit Ausschluss der Agenden des

Bezirks - und der Lrtsschulräthe ) . 6.176 6 .309
Locomotiv- und Pferdeeisenbahn -Angelegenheiten . 348 1 .715
Sanitätsangelegenheiten . 16 .124 15 .276
Einhebung fremder Gebüren , als : Steuern , Taxen , Strafbeträge rc. 88 .821 88 .898
Veranlassung von Zustellungen für fremde Behörden . . . 40 .347 35 .871
Unfall - und Krankenversicherung . 49 .826 58 .588
Sonstige Agenden des übertragenen Wirkungskreises . . . . 18 .653 38 .913

Summe II . . . . 814 .139 858 .952

Hauptsnmme . . . 1,150 .555 1,193 .898
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Bon der Gesammtzahl der Geschäftsstücke entfallen
auf den

im Jahre selbständigen übertragenen
Wirkungskreis

1896 . 29 24°/g 70 76"/g
1897 . 28 05°/g 71 95«/g

In der früher ausgewiesenen Anzahl der Geschäftsstücke sind die bei den magi¬
stratischen Bezirksämtern separat verbuchten llrsprungscertificate für Waren , Legalisie¬
rungen , Bestätigungen und Ausfertigungen von Urkunden rc. nicht mitinbegriffen;
die Gesammtzahl derselben betrug im Jahre 1897 : 16 .212 (gegen 19 .790 im
Jahre 1896 ) .

Stadtbauamt.
Dasselbebesteht gegenwärtig außer derBauamts -Direction aus 11 Abtheilungen ,u .zw.:

Abtheilung
im I .—IX.

Abtheilung VIII (Beleuchtung)
„ IX (Baupolizei

Bezirke)
„ X (Baupolizei im X .— XIX.

Bezirke)
„ XI (Straßenpflege ).

I (Studienbureau)
II (Hochbau u)

III (Hochbau b)
IV (Straßen - und Canalbau)

V (Wasser- und Brückenbau)
VI (Wasserbeschaffung)

VII (Wasserverth eilung und
-Verwendung)

Außerdem befinden sich bei den magistratischen Bezirksämtern der Bezirke X — XIX
Bauamts -Abtheilungen , welche die ihnen instructionsgemäß zngewiesenen Bauangelegen¬
heiten zu besorgen haben.

Fällt ein Act in den Wirkungskreis zweier oder mehrerer Bauamts -Abtheilungen,
so obliegt jener Abtheiluug , welcher der Act zugewieseu wurde , die Erledigung desselben.

Die Zahl der zur Erledigung eingelangten Actenstücke  betrug im Jahre 1897:
bei der Bauamts -Direction 7836 , bei der Bauamts -Abtheilung I : 394 , II : 6178,
III : 4492 , IV : 7567 , V : 1365 , VI : 384 , VII : 8294 , VIII : 8030 , IX : 21 .836,
X : 1748 , XI : 1561 ; bei der Bauamts -Abtheilung für den X . Bezirk 3310 , für den
XI . Bezirk 2757 , für den XII . Bezirk 4900 , für den XIII . Bezirk 6339 , für den
XIV . Bezirk 3949 , für den XV . Bezirk 2318 , für den XVI . Bezirk 6850 , für den
XVII . Bezirk 4618 , für den XVIII . Bezirk 3862 , für den XIX . Bezirk 4110 , im
ganzen daher 112 .698.

In den dem Stadtbauamte unterstehenden Prüfungsaustalten wurden Proben  in
folgender Zahl vorgenommen:

Druckproben im städtischen Röhrendepot (Gas - und Wasserleitnngsrohre ) 153 .480 , '
Wassermesserproben 5497 , Leuchtgasproben 1096 , Proben elektrischen Lichtes 1288,
Proben hydraulischer Bindemittel 9814.

Luchhaltmig.
Dieselbe besteht infolge der mit den Gemeinderathsbeschlüssen vom 29 . und

30 . November 1892 genehmigten Reorganisierung aus 14 Departements.
Über die Geschäftsbewegung geben nachstehende Angaben Aufschluss. Es betrug

im Jahre 1897 die Zahl der Bücher 934 , der Conten 204 .731 , der Vorschreibungs¬
posten aus Videnden und sonstigen Actenstücken 568 .965 , der Abstattnngsposten 964 .465,
der Äußerungen und Berichte 39 .119 , der Adjustierungen und Liquidierungen 94 .787.



28 NI. Verwaltungs-Vrgamsnnis rc. — I). Magistrat.

Hailptlassa.

Zur Beurtheilnng der Cassabewegung sollen folgende Angaben dienen:
Bei der Cassabewegung im baren betrug

bei den eigenen Geldern.

der Empfang die Ausgabe
Gulden österreichischer Währung

. 45,876 .058 27 46,639 .508 95 .̂
beim Versorgungsfonde. 1,628 .596 02 .z 1,628.596 02 .5

„ Biirgerladfonde. -28.085 19.., 33 .819 27 z
„ Bürgerspitalfonde. 1,115 .92178 992 .740 80

bei den Depositen. 6,113 .269 -40 5,980 .650 76
beim Ringtheater-Hilfsfondc . . . . . . 62 .081 -21 59.362-10
bei der Schwestern Fröhlich-Stistung . . . 7.780 60 7.774-34
beim Ansspeisefonde für arme Schulkinder

a) zur Gründung eines Fondes 3.200 .— 3 197 66
b) „ augenblicklichen Verwendung 30 .560-28 32 .754 77

beim 35 Millionen Kronen-Anlehen . . 2,232 .837 '73.z 1,896.198 58

im ganzen 57,098 .390 49 .5 57,274 .603 -26 .z
Die Summe des Empfanges und der Ausgabe bezifferte sich daher mit fl. 114,372 .993 76.

Bei der Cassabewegung in Obligationen betrug
der Empfang: E.-M. ö. W.

bei den eigenen Geldern. 20 .900 --
beim Versorgungsfonde. 270 -- 46 .080 46

„ Biirgerladfonde. 10.102 63
„ Bürgerspitalfonde. 86.277 -46

bei den Depositen. 10.280 — 7,301 673 46
beini Ringtheaterhilfsfonde. 42.941 06
bei der Schwestern Fröhlich-Stistung . 3.280 04
beini Ansspeisefonde für arme Schulkinder zur Gründung

eines Fondes. 3.100 —

im ganzen 10.550 — 7,514 .355 .11

die Ausgabe: C.-M. ö. W.

bei den eigenen Geldern. 6.000 —
beim Versorgungsfonde. . . . 550 — 133.515 74

„ Biirgerladfonde. 102 35
„ Bürgerspitalfonde. 18.108 16

bei den Depositen. 5,576 .236 64
beim Ringtheater-Hilfsfonde. 73 177-19
bei der Schwestern Fröhlich-Stistung . . . . 3.021 78
beim 35 Millionen Kronen-Anlehen . . . . 1,825 .400 —

im ganzen 1.100.— 7,635 .561 86
Tie Summe des Empfangs und der Ausgabe bezifferte sich

daher mit . . 11.650 '— 15,149 .916 97



III. Verwaltniigs -Brgailismus rc. — v . Magistrat. 29

Von den vorstehenden Barbeträgen entfallen
Empfang Ausgabe  Zahlder

auf die in Gulden österr. Währung Parteien

1. Empfangscassa. 54,913 .919 14 z — 46.420
2. Ausgabscassa . - 44,801 .066 13.5 63.296
3. Lehrercassa . — 5,543 .401 06 9.615
4. Pensivnscassa . — 636 .907 63 10.293
5. Anlehenscassa. — 4,337 .565 40 7.618
6. Taxabtheilungscassa . 2,184 .471 35 1,276 .089 02 56.756
7. Pfründnercassa . . — 679 .574 02 67.892

Summe . . 57,098 .390 49.5 57,274 .603 26.5 261 .890

Steucramt und Errcutionsamt

Die Gesammtgebarnng  der städtischen Steueramts -Abtheilungen betrug im
Jahre 1897 : 57,184 .990 fl.

Von diesem zur Einzahlung gelangten Betrage wurden 43,739 .108 fl. an die
Staats - und Fondscassen bar abgeführt, dagegen ein Betrag von 13,348 .445 fl. durch
das k. k. Postsparcassenamt überwiesen. Es wurde nämlich im August 1897 die Ein¬
richtung getroffen, die von den außerhalb des Rathhauses befindlichen Steueramts-
Abtheilungen vorzunehmendeu Geldabfuhren an die Centrale im Wege des k. k.
Postsparcassenamteszu leisten, wodurch die Centrale nicht nur die bei den k. k. Post¬
ämtern von Parteien eingezahlten Stenerbeträge, sondern auch die Geldabfuhren der
erwähnten Bezirksabtheilungen an die einzelnen bezugsberechtigten Cassen zu über¬
weisen hatte.

Die Verrechnung der Einzahlungen erfolgte unter Verwendung von 893 .883
Journalartikeln und 578 .934 Cassaposten.

Mit Ende des Jahres 1897 betrug der Stand der Conten  im ganzen 237 .400.
Hievon entfallen auf die Conten der Hauszinssteuer 32.782, der 5 °/gigen Steuer 15.325,
der Hausclaffensteuer306 , der Grundsteuer 20.244, der Erwerbsteuer 100.100, der
Einkommensteuer 68.643.

Auf diesen Conten, welche in 640 Hauptbüchern enthalten waren, wurden zu
Anfang des Jahres 223 .060 Gebüren-Vorschreibungen und im Laufe des Jahres 186.834
nachträgliche Vor- und Abschreibungenvon Gebüren vorgenommen. Anlässlich der
Übersiedlung von Steuerträgern in andere Bezirke erfolgten 3650 Conto-Überweisungen.

An die städtischen Steueramts -Abtheilungen gelangten 215 .904 Acten zur amtlichen
Behandlung; weiters wurden 24.558 Anfragen an das Central-Meldungsamt der k. k.
Polizei-Direction behufs Eruierung des Wohnortes, ferner 16.432 Erwerbstenerscheine
und 138.468 Zahlungsaufträge ausgefertigt und 4269 Anzeigen in Steuerangelegen¬
heiten an die magistratischen Bezirksämter erstattet.

Die Ausweisung des aushaftenden Steuerrückstandes und der darauf geleisteten
Zahlungen wurde bei 6632 Gesuchen um Bewilligung der ratenweise,: Berichtigung der
Steuerschuld vorgeuommen.
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Der Postsparcasseverkehr gestaltete sich lebhafter ; es wurde mit 15 .357 Ein¬
zahlungsscheinen ein Betrag van 2,413 .525 fl. bei der k. k. Postsparkasse erlegt . Steuer¬
zahlungen bei nicht zuständigen Abtheilungen (Conto oorrsnt -Zahlungen ) wurden in
11 .708 Fällen im Betrage von 516 .800 fl., ferner Zahlungen bei Cassen außerhalb
Wiens für Rechnung des Wiener Steneramtes in 478 Fällen im Betrage von 8346 fl.
19 kr. geleistet.

Zur Einbringung rückständiger Steuern  wurden 205 .494 executive Mah¬
nungen , 107 .028 Pfändungsanfträge und bei der Gebäudesteuer 2454 Sequestrations¬
aufträge ausgefertigt ; ferner wurden 3220 Requisitionsschreiben an auswärtige Behörden
um Einbringung von Steuern von den außerhalb Wiens wohnhaften Steuerschuldnern
gerichtet.

Tie eingeleiteten Executionsschritte zweiten Grades  hatten folgendes
Resultat . Zum Vollzüge gelangten 24 .311 Mobiliarpfändungen . Zu Händen der mit
der Execntionsdurchführung betrauten Organe wurde in 79 .895 Fällen ein Betrag von
2,143 .278 fl. eiubezahlt . In 846 Fällen wurde die Transferierung der gepfändeten
Mobilien und in 281 Fällen die executive Veräußerung der Pfandobjecte vorgenommen.
Durch die zwangsweise Veräußerung wurde ein Betrag von 9346 fl. eingebracht.
Wegen Verarmung der Steuerschuldner mussten in 28 .782 Fällen die weiteren Exe¬
cutionsschritte eingestellt werden.

Die Zahl der durchgeführten politischen Mietzins -Sequestrationen betrug 192,
der hiedurch eingebrachte Steuerbetrag 30 .178 fl. 10 kr. Außerdem wurden in 261
Concursfällen die Steuerrückstände der k. k. Finanz -Procuratur behufs Einbringung der¬
selben aus der Concursmasse ausgewiesen.

Couslriptionsamt.

Dasselbe besteht ans den Abtheilungen:

a) für die Evidenzhaltung der Bevölkerung und für das Recrutierungswesen,
b) für die Evidenzhaltung der nichtactiven Mannschaft des Heeres und der Landwehr,
ej für Militär -Einquartierungs - und Vorspanns -Angelegenheiten,
ck) für Militärtax -Angelegenheiten und
e) für das Beerdigungswesen.

Außerdem befinden sich bei den magistratischen Bezirksämtern der Bezirke I —XIX
conscriptionsämtliche Abtheilungen , welche die ihnen instructionsgemäß zugewiesenen ein¬
schlägigen Agenden zu besorgen haben.

a) Abt Heilung für die Evidenthaltung der Bevölkerung und
für das Recrutierungswesen.

Zur selbständigen Erledigung durch das Ein - ^
reichungs-Protokoll zugewiesene Geschüftsstücke . ^

In den Abtheilnngen bei den Bezirksämtern be- ^
handelte Geschäftsstücke . j

Centrale 40 .880

Bezirksämter I—XIX 268 .825
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Zur Äußerung und Berichterstattung von Magistrats-
Departements , den magistratischen Bezirksämtern,
der k. k. Polizei -Direction , den k. k. Bezirks-
Polizei -Commissariaten und den Krankenhaus¬
verwaltungen unmittelbar eingelangte Geschäfts¬
stücke .

Ausgefertigte Heimatscheine und Zuständigkeitsbe¬
stätigungen für Passzwecke.

Ausgefertigte Arbeitsbücher für Einheimische und
Fremde.

Einschreiten um Heimatscheine für Fremde . . .

An Parteien verabfolgte Zuständigkeitsbestätigungen (
in Armensachen, für Humanitätsanstalten rc. . . ^

Bom Amte selbst im kurzen Wege gepflogene Corre - ^
spondenzen . j

Anfgenommene Meldungen Stellungspflichtiger . ^
Aufgenommene Meldungen Landsturmpflichtiger
Directe Postexpeditionen.
Verschiedene Eintragungen.
Zur fachgemäßen Behandlung eingelangte Matriken - l

Auszüge über dieim Jahre 1879 geborenen männ- s
lichen Individuen . . I

Centrale 29 .395

Centrale 6639

Bezirksämter I— XIX 9992
Centrale 176

Bezirksämter 1— XIX 44 .647

Bezirksämter I— XIX 830
Centrale 9176

Bezirksämter I— XIX 2195

Centrale 18 .989

Centrale 1992

Bezirksämter l— XIX 26 .520

Bezirksämter I—XIX 35 .612
Centrale 20 .239
Centrale 8547

Centrale 21 .740

Hiezu kommen noch die Arbeiten , welche die Führung des Populationscatasters
für Einheimische erfordert , die Vorarbeiten für die Militürstellung , die Verfassung der
Losungs - und der Stellungsliste , die Arbeiten der Evidenthaltung des Catasters der
einheimischen Landsturmpflichtigen und jenes der einheimischen meldepflichtigen Land-
sturmmäimer , die Evidenthaltung der Landsturmrollen , die Evidenthaltung der entho¬
benen und der zu besonderen Dienstleistungen für Kriegszwecke designierten Landsturm¬

pflichtigen und die Verfassung der Sturmrolle für den jährlich neu zugewachsenen
Jahrgang der Landsturmpflichtigen.

Alle diese Arbeiten , die ziffermäßig nicht ausgedrückt werden können, werden von
der Centrale allein besorgt.

b) Abtheilung für E v i d e n z h a l t u n g der nicht activen Mann¬
schaft des Heeres und der Landwehr.

Zur selbständigen Erledigung durch das Ein¬
reichungs -Protokoll zugewiesene Geschäftsstücke .

Zur Äußerung nnd Berichterstattung von Magistrats-
Departements , den magistratischen Bezirksämtern,
dem k. u . k. Ergänzungsbezirks -Commando Nr . 4
in Wien , dem k. k. Landwehr -Ergänzungsbezirks-
Commando Nr . 1 in Wien rc. unmittelbar ein-

gelnngte Geschäftsstücke.

Centrale 25 .893

Centrale 137
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An- und Abmeldungen , sowie Meldungen über
Wohnungsveränderungen von Personen der nicht
activen Mannschaft des Heeres , der Kriegsmarine
und der Landwehr.

Einberufungen zur activen Dienstleistung , Waffen¬
übung , besonderen Nachcoutrole u . dgl. . . .

Von den magistratischen Bezirksämtern zur Vor¬
merkung im Evidenzcataster und Bekanntgabe
der Meldedaten eingesendete Geschäftsstücke

Anfragen , Parteienvorladungen und vom Amte l
selbst im kurzen Wege gepflogene Correspondenzen I

Polizeiliche Ausforschungen.
Verschiedene Eintragungen.
Directe Postexpeditionen.
Von der controlpflichtigen Mannschaft des Heeres I

der Kriegsmarine und der Landwehr sind auf !>
den Wiener Controlsplätzen erschienen . . . I

Angelegenheiten.
(Alle Agenden dieser Abtheilung sind centralisiert .)

Centrale, >
Bezirksämter II— VII > 149 .017

und X - XIXi) I

Centrale 14 .635

Centrale 30 .051

Centrale 23 .137

Centrale 15 .056
Centrale 10 .790
Centrale 10 .347

40 .893

:ungs - und Vor spannS -

G e s ch ä f t s g e b a r u n g.

Geschäftsstücke . 1391
Postnummern des Einquartierungs -Protokolles . 3200

„ „ Vorspanns -Protokolles . 94
„ „ Rückstands-Protokolles . 264

Verbuchungen im Geldhauptbuche , Cassa- und Depotjournale sowie im Conto¬
buche . 10 .623

Verbuchungen in dem Unterofficiers -Mietzinsjournale . 1372
Amtshandlungen anlässlich der Ausbezahlung von Mietzinsen . . . . 3428

C a s s a g e b a r u n g.

Einquartierungs -Cassa-Journal.
Verlag vom Jahre 1896 überwiesen pro 1897 . 346 fl. 93 5 kr.
an ärarischen Gebüren und Landeszuschuss wurden einbezahlt 51 .476 „ 41

zusammen . . 51 .823 fl. 34 -5 kr.
Hievon wurden:

an die städt . Hauptcassa abgeführt . . 27 .500 fl. 30 kr.
an Militärpersonen , die sich selbst bequar-

tiert hatten , ausbezahlt . 23 .789 „ 65
als Cassaverlag pro 1898 überwiesen . 533 „ 39 5 „

st Die Behandlung der schriftlichen Meldungen, sowie die Entgegennahmeder Meldungen der
in den Bezirken I , VIII und IX wohnhaften Personen der nicht activen Mannschaft erfolgte
in der Centrale.
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Unterofficiers -Mietzins -Journal.

Verlag vom Jahre 1896 überwiesen pro 1897 .
an ärarischen Miet - und Möbelzinsbeträgen wurden einbezahlt

zusammen . .
Hievon wurden:

verausgabt au Miet - und Möbelzinsbe¬
trägen . 42 .106 sl. 92 5 kr.

als Cassaverlag pro 1898 überwiesen . 409 „ 35
Vorspanns -Protokoll:

Einnahme an Vorspannsgebüren.
Hievon wurden:

rückvergütet . 12 fl. — kr.
an die städt . Hauptcassa abgeführt . . 1.228 „ 77

505 ft. 45 kr.
42 .010 „ 82 5 „
42 .616 fl. 27 -5 kr.

1 .240 fl. 77 kr.

ck) Abtheilung für Militärtax - Angelegenheiten.

Geschäftsgebarung.

Es betrug die Zahl : der zugewiesenen Geschäftsstücke 1444 , neu angelegten Militär-
tax-Bemessnngsbögen 3188 , Executionsanzeigen 11 .715 , in Evidenz geführten Militär-
taxpflichtigen 23 .375 , journalisierten Posten (Einzahlungen ) 11 .712 . An Militärtaxen
wurden neu vorgeschrieben 69 .373 sl., eingezahlt 65 .430 fl. Die Summe der aus Anlass

von Auslands -Reisebewilligungen und Auswanderungen erlegten Depots bezifferte sich
mit 6862 fl.

Die Vorbereitung des Materiales für die Militärtax -Bemessnngs -Commissionen
bliegt den conscriptionsämtlichen Abtheilnngen der magistratischen Bezirksämter , wäh¬

rend die Militärtax -Abtheilnng des Conseriptionsamtes die Zusammenfassung und
Verbuchung der Resultate der von den einzelnen Commissionen vorgenommenen Militär-

tax-Bemessungen, die Verrechnung der bei der städtischen Hauptcassa und bei den Haupt-
eassen-Abtheilnngen der magistratischen Bezirksämter einbezahlten Militärtnxbeträge und
die Einleitung der Executionsführnng zu besorgen hat.

e) Abtheilung für das Beerdigungswesen . Z

Geschäftsgebarung.

Zugewiesene Geschästsstücke.
Postnnmmern des Beerdigungsgebüren - Rückstands- s

Protokolles . ^
Verfasste Auszüge aus dem Todtenprotokolle k

über männliche Verstorbene bis zum Alter 1
von einschließlich 24 Jahren . s

Centrale
Centrale

Bezirksämter X I—XIX

Centrale

Bezirksämter XI —XIX

4740
4659
2855

5032
2812

>) Die in den Wirkungskreis des Conseriptionsamtes gehörigen Geschäfte in Todfalls - und
Beerdigungsangelegenheiten werden , insoserne sie ihrer Natur nach centralisiert zu behandeln sind,
ferner , soweit es in den Bezirken I—X Verstorbene betrifft , endlich ohne Rücksicht auf den Sterbe-
vrt in allen Fällen , in welchen die Beerdigung auf dem Centralfriedhose stattzusinden hat , in der
eonscriptionsämtlichen Centralabtheilung für Beerdigungsangelegenheiten besorgt . In den Be¬
zirken XI —XIX bildet das Beerdigungswesen eine Agende der conscriptionsämtlichen Abtheilungeu
der magistratischen Bezirksämter.

Die Anzahl der auf das Beerdigungswesen Bezug habenden Geschäftsstücke dieser Abthei¬
lungen ist in der Gestion der magistratischen Bezirksämter enthalten.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 3
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Verabfolgte gedruckte Verzeichnisse über Ver¬
storbene:

a) an Abonnenten.
b) an städt. Ämter, Behörden und An¬
stalten rc. . . .

Eintragungen der Sterbefälle in das
Protokoll.

Grabstell -AnWeisungen für:

gemeinsame Gräber.

Einzelgräber.

Arkadengrüfte.

fertige Doppelgrüfte.

fertige einfache Grüfte .

ausgemauerte Grüfte ohne Steinbelag

Doppelgruftplätze.

einfache Gruftplätze.

Todten- (

l
s
l

s
l
l
l
l
j

' l
Beilegungs -Anweisungen für:

Einzelngräber.

Arkadengrüfte

Doppelgrüfte

einfache Grüfte.

Anweisungenzur Verwendung der Leichen-Versen-
knngs- Apparate bei Einzeln-Gräbern und
Grüften.

Ausgefertigte Beerdignngs-, beziehungsweise Ein¬
segnungs-Anweisungen .

Centrale 17.875

62.050
Centrale 23.601

Bezirksämter XI—XIX. 12.265

Centrale 16.254
Bezirksämter XI—XIX 9129

Centrale 1901
Bezirksämter XI- XIX 1844

Centrale 2
Bezirksämter XI—XIX 2

Centrale 3
Bezirksämter XI—XIX 16

Centrale 61
Bezirksämter XI—XIX 49

Centrale —
Bezirksämter XI—XIX 4

Centrale 6
Bezirksämter XI—XIX 10

Centrale 2
Bezirksämter XI—XIX 23

Centrale 1.386
Bezirksämter

XI - XIX 782
Centrale 3

Bezirksämter
XI - XIX 11
Centrale 17

Bezirksämter
XI- XIX 75
Centrale 83

Bezirksämter
XI - XIX 99

Centrale 2.328
Bezirksämter

XI - XIX 1.081
Centrale 16.545

Bezirksämter
XI - XIX 12 .058
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Ausgefertigte Exhuiuieruugs - Anweisungen . .

Anweisungen für die Bestattung Non Särgen
mit Leichentheilen.

Anweisungen zur Einsegnung von Jnfections-
leichen auf dem Central -Friedhofe . . . .

Anweisungen für die Friedhofsorgane zur Vor¬
merkung des Erlages der Renovationsgebür
und der Gebür für die Erwerbung des
Benützuugsrechtes auf die Dauer des Fried¬
hofsbestandes .

Vormerkungen über angemeldete Todesfälle behufs
Vornahme der Leichenbeschau.

Verständigungen der Psarr - , beziehungsweise
Matrikelämter zum Zwecke der Coutrole hin¬
sichtlich des Einlangens der Beerdigungs-
(Einsegnungs -) Anweisungen.

Eintragungen in die Einzeln -Gräber - und Grüfte-
Protokollc .

Journalartikel des Cassa -Journals.

An die Verwaltung des Central -Friedhofes abge¬
sendete Telegramme.

Centrale 195
Bezirksämter

XI — XIX 138

Centrale 1194

Centrale 921

Centrale 976

Bezirksämter
XI — XIX 271

Centrale 18 .951

Bezirksämter
XI - XIX 12 .969

Centrale 18 .951

Bezirksämter
XI — XIX 8 .608

Centrale 3 .464

Bezirksämter
XI - XIX 2 .403

Centrale 25 .856

Centrale 2 .460

Cassagebarung.

Gesammteinnahmen . Centrale 286 .929 fl. 98 kr.

Gesammtausgaben (Rückvergütungen aus verschie¬

denen Titeln ) . Centrale 577 fl. 78 kr.

Bei den magistratischen Bezirksämtern XI — XIX besorgen die conscriptionsämtlicheu
Abtheilungen die Anweisung zur Einzahlung der Beerdigungsgebüren , während deren
Empfangnahme den Hauptcassen -Abtheilungen obliegt.

Die Gesammteinnahmen bei den magistratischen Bezirksämtern XI — XIX betrugen
251 .628 fl. 73 kr., die Ausgaben 11 .864 fl . 54 kr.

Kanzlei.

Über die Geschäftsführung in den der Kanzleidirection unterstehenden Ämtern
geben die folgenden Angaben Aufschluss.

Im magistratischen Einreichungsprotokvlle betrug im Jahre 1897 die Zahl
der eingelangten Geschäftsstücke 248 .016 , jene der girierten Geschäftsstücke 5296.

3»
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In der Mcigistratskanzlei wurden 87.410 Geschäftsstückemnndiert; die Zahl
der einzelnen Ausfertigungen betrug 217.230, jene der Videnden 51.649 ; 83.483 Akten¬
stücke wurden an die Registratur abgegeben. Im ganzen gelangten 112.770 Aktenstücke
zur amtlichen Behandlung in die Kanzlei.

Für das Mundierungswesenstanden in der Kanzlei 4 Steinpressen und 3 Zink-
prcssen zur Verwendung, welche im Jahre 1897 1,026.490 Druckseiten lieferten.

Registratur.
In der Haupt-Registratur wurden im Berichtsjahre 113.514 Acten registriert

und 13.506 Acten ausgehoben. In der Registratur der magistratischen Polizci-Abtheilung
wurden 2517 Acten registriert.

e. Amtsblatt derk. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Das Bureau der Redaction des Amtsblattes der k. k. Reichshaupt- und

Residenzstadt Wien hat im Berichtsjahre weder hinsichtlich der Agenden, noch des
zngetheilten Personales eine Veränderung erfahren.

Zufolge Stadtrathsbeschlussesvom 19. October 1897 sind vom 1. Jänner 1898
angefangen die im Amtsblatte monatlich erscheinenden Ausweise über den Realitäten¬
verkehr vorläufig versuchsweise in der Richtung zu ergänzen, dass auch der Rechtstitel
der Erwerbung sowie der Kauf- oder Tauschpreis anzugeben ist.

Mit Beschluss des Stadtrathes vom 15. December 1897 wurde angeordnet,
dass nach jeder Offertverhandlung die eingelangten Offerte sammt Bezeichnung der
Offerenten, sowie die angebotenen Nachlässe oder Aufzahlungen im Amtsblatte zu
publicieren sind.

Im Jahre 1897 betrug die Zahl der : Jahresabonnenten 217 (gegen 179 im
Jahre 1896), Halbjahrsabonnenten 396 (gegen 385 im Jahre 1896), Freiexemplare
1362 (gegen 1349 im Jahre 1896).
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IV. Auszeichnungen.

Ter Gemeinderath hat in Anerkennung hervorragender Verdienste von Mitbürgern
nm den Staat , die Gemeinde oder auf humanitärem und gemeinnützigem Gebiete im
Berichtsjahre folgende Auszeichnungen verliehen:

das taxfreie Bürgerrecht der Stadt Wie « :

dem Magistratsrathe Josef Lekisch, anlässlich seines Übertrittes in den bleibenden
Ruhestand, in Anerkennung seiner nahezu 52jährigen , oftmals belobten, ausgezeichneten
Dienstleistung (16. März) und dem Vorsteher des XVII. Bezirkes Franz Helbling,
in Würdigung seines 25jährigen öffentlichen verdienstvollen Wirkens (10. December) ;

das Bürgerrecht mit Wachstcht der Haren:

dem Bürgerschuldirector Karl Rohne , anlässlich seines Scheidens aus dem activen
Dienste, in Anerkennung seines vieljährigen ersprießlichen Wirkens (am 22. Jänner ) ;
dem Privatier Wenzel Nowak , für sein vieljähriges Wirken ans humanitärem Gebiete
(am 2 Februar) ; dem pensionierten städt. Steueramts -Obercontrolor Matthäus Bayer,
in Würdigung seiner vieljährigen ersprießlichen Dienstleistung (am 23 . März); dem
städt. Oberlehrer Josef Menzel , im Hinblicke auf seine langjährige ununterbrochene
und oft belobte Thätigkeit als Lehrer und Schulleiter, sowie in Anerkennung seines
ersprießlichen und eifervollen Wirkens auf humanitärem Gebiete (am 28. Mai) ; dem
Vorsteher des XII. Bezirkes Adalbert Schkorepa , in Würdigung seines langjährigen
verdienstlichen Wirkens ans öffentlichem Gebiete (am 25. Juni ); dem Director des Leopold¬
städter Communal-Real- und Obergymnasiums Johann Halm sch lag,  anlässlich der
Übernahme der von ihm geleiteten Anstalt in die Verwaltung des Staates in Aner¬
kennung seiner vicljährigen, eifervollen und oft belobten Thätigkeit als Professor und
Director der erwähnten Anstalt und der Verdienste, die er sich in dieser Stellung um
die Commune Wien erworben hat (am 2. Juli ) ; dem pensionierten städt. Oberlehrer-
Mathias Fei gl, in Würdigung seines langjährigen eifrigen Wirkens im Lehramte und
als Leiter der Volksschule XII., Bischoffgasse 10 (am 3. December) ;

die große goldene Sakvalormedaille:

dem Pfarrer bei St . Florian in Matzleinsdvrf Josef Grünwald,  in Würdigung
seines vieljährigen und verdienstvollen Wirkens auf dem Gebiete der Seelsorge (am
9. April) ; dem pensionierten D̂irector der städtischen Hauptcassa Karl Richter , in
Anerkennung seines hingebenden Diensteifers, seiner umsichtigen und ersprießlichen Ge-
schäftsleitnng, sowie seiner strengen Rechtlichkeit als Director der städt. Hauptcassa (am
9. April) ; dem Vorstande der Genossenschaft der Graveure Johann Schwerdtner , aus
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Anlass des 50jährigen Jubiläums seiner Berufsthätigkeit , in Würdigung seiner hervor¬
ragenden Verdienste ans kunstgewerblichem und genossenschaftlichem Gebiete und seines
selbstlosen gemeinnützigen Wirkens (am 11 . Mai ) ; dem Bezirksvorsteher des XIII . Be¬
zirkes Franz Hanselmayer , in Würdigung seines langjährigen und verdienstvollen
Wirkens als Gemeindeausschuss und Bürgermeister in der Gemeinde Hietzing, sowie seit
der Einbeziehung derselben in das Wiener Gemeindegebiet als Vorsteher des XIII . Be¬
zirkes (am 11 . Juni ) ; dem Pfarrer von Döbling Dr . Wilhelm Hulesch , in Anerkennung
des vieljährigen und verdienstvollen Wirkens auf dem Gebiete der Seelsorge , sowie der
Humanitütspstegc (am 2 . Juli ) ; dem Ehrendomherrn , f. e. geistlichen Rathe und Pfarrer
zu St . Josef ob der Laimgrnbe Jakob Leber , in Anerkennung seines langjährigen und
verdienstvollen Wirkens , sowohl auf dem Gebiete der Seelsorge , als auch auf dem Ge¬
biete der privaten Wohlthätigkeit , anlässlich seines 50 jährigen Priesterjnbiläums (am
25 . Juni ) ; dem gewesenen Bürgermeister von Währing Anton Klettenhofer , für sein
vieljähriges und verdienstvolles Wirken auf öffentlichem Gebiete (am 9 . Juli ) ; dem
Vorsteher der Kürschnergenossenschaft Franz Zickero , in Würdigung seines langjährigen
gemeinnützigen Wirkens (am 9 . Juli ) ; dem Pfarrer zu St . Josef im II. Bezirke Heinrich
Steinbach , aus Anlass seines 50jährigen Priesterjubiläums , in Würdigung seines ver¬
dienstvollen Wirkens als Priester (am 10 . August) ; dem Vorsteher des XVI . Bezirkes
Johann Hofinger , in Anerkennung seines hervorragenden verdienstlichen Wirkens ans
öffentlichem communalen und auf humanitärem Gebiete (am 10. December ) ; dem
Badhausinhaber im VI . Bezirke Josef Prcsl , in Würdigung seiner Verdienste auf dem
Gebiete der Privntwohlthätigkeit (am 22 . December ) und dem Magistratsrathe Franz
Trabauer , in Würdigung seiner vieljährige » ersprießlichen Wirksamkeit auf humanitärem
und gemeinnützigem Gebiete (am 28 . December ) ;

die goldene Sakvatormedailler
dem gewesenen Bezirksausschüsse und Armenrathe Josef Langkammer ( 19 .Februar ) ;

dem Armenrathe Anton Fctzmann (21 . April ) ; den Gründern der freiwilligen Feuerwehr
RudolfshügclJosefSch m idtundJohann Simon , dann demHauseigenthümer Karl Syrowy
(14 . Mai ) ; dem Armenrathe des V . Bezirkes Heinrich Zirinn (21 . Mai ) ; den Armen-
räthen des IV. Bezirkes Leopold Augustin  und Anton Löw (28 . Mai ) ; dem Armeu-
rathe des IV . Bezirkes Josef Weinwnrm  und dem Armenrathe des VI . Bezirkes
Josef Weiß (4 . Juni ) ; dem Armenrathe des II . Bezirkes Jakob Wacha (11 . Juni ) ;
dem Feuerwehr -Hauptmanu in Ilnter -Sievering Josef Spieß (16 . Juli ) ; dem Hanpt-
mann der freiwilligen Feuerwehr in Heiligenstadt Anton Mandahus (10 . August) ;
dem Feuerwehr -Hauptmanu Johann Marschner  und dem Directvr der Communal-
Sparcassn im Bezirke Hernals Johann Winkler (31 . August ) ; dem Hauptmanne der
freiwilligen Feuerwehr in Währing Franz Riedl (3 . September ) ; dem Gandenz-
dorfer Männerchor „Einigkeit" (24 . September ) ; dem Armenrathe des VII.
Bezirkes Josef Trabauer (1 . Dctober ) ; dem katholischen Jünglingsverein im
IX. Bezirke (15 . Dctober) ; der „Währinger Liedertafel" (5 . November) ; dem
Kreuzerverein zur Unterstützung von Wiener Gewerbsleuten (25 . November ) ;
dem Cassier des Armeninstitntes im XVI . Bezirke Franz Albert  und dem Armenrathe
des XVI . Bezirkes Wenzel Landknmmer (10 . December ).
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V. Finanzen.

Im Folgenden sollen unter Hinweis auf den Haupt -Rechnungsabschluss, welcher
über die rubrikenmäßige Gebarung mit den eigenen Geldern der Gemeinde Aufschluss
gibt , bloß die Hauptergebnisse der finanziellen Gebarung im Berichtsjahre
dargestellt werden.

Es betrugen (nach der Abstattung ) im Jahre 1897
die ordentlichen Einnahmen . 35,716 .280 fl 29 kr.
die außerordentlichen Einnahmen . 13,761 .603 „ 34 .s „
daher die Einnahmen im ganzen . 49,477 .883 „ 63 .s.„
die ordentlichen Ausgaben betrugen . 33,251 .247 „ 63 .s „
die außerordentlichen Ausgaben . 15,377 .363 „ 59 .s „
daher die Ausgaben im ganzen . 48,628 .611 „ 23 „

Der Erfolg (nach der laufenden Gebür ) war gegenüber dem Voranschläge ziffer¬
mäßig günstiger  um 3,160 .606 fl. 98 .s kr. In den vorstehend ausgewiesenen Ausgaben
sind namhafte Betrüge enthalten , die einerseits eine Vermehrung des Gemeinde-
Vermögens  und eine Verminderung der Gemeindeschuld  herbeiführten , ander¬
seits aber nennenswerte Investitionen für das Gcmeindegnt  ermöglichten . Zu
diesen Ausgaben gehören beispielsweise:

für Herstellungen im neuen Rathhausc . 27 .700 fl.
„ Schnlhausbauten . 600 .895 „
„ den Ban eines neuen Amtshauses im XI . Bezirke . 6.499 „
„ den Ankauf von Realitäten , ohne die für Straßenerwciterungszwecke

erworbenen . 124 .182 „
.. die Erweiterung des magistratischen Bezirksamtes im X. Bezirke . 19 .471 „
„ die Errichtung eines magistratischen Bezirksamtes im IX . Bezirke . 17 .384
„ die Erwerbung von Linienwallgründen und früheren Linienamts¬

gebäuden vom k. k. Ärar . 30 .397,,
als Vergütung an das k. n . k. Militärärar für die Übergabe der

Getreidemarktkaserne in den freieigenthümlichen Besitz der Gemeinde 210 .000 „
für die Errichtung städtischer Gaswerke . 6,242 .253 „

„ die Eweiterung der Feuerwehrfiliale im k. k. Prater . 5 .093 „
„ die Errichtung neuer und Reconstruction der bestehenden Schöpfwerke

zur Straßenbespritzung . 9 .095 „
„ Investitionen für den Betrieb der städtischen Steinbrüche am Exelberge

im XVII . Bezirke . 33 .942 „
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für den Ankauf van Realitäten und Gründen und für Einlösung von
Grundparcellen zur Straßenverbreiteruug . 1.304 .564 fl.

„ die Ausarbeitung und Ausführung des Wienfluss-Regulierungs-Projectes 5,218 .448 „
„ die Erbauung einer neuen Brücke über den Donaucanal au Stelle

der. Franzensketteubrücke. 5.250 „
„ die Verlegung des städtischen Reservegartens in den k. k. Prater 71.214 „
„ den Ankauf sämmtlicher Gehölze und Pflanzen der ehemaligen

I . C. Rosenthal'schen Baumschule in Albern . 17.013 „
„ den Ausbau der Hochquellenleitung . . . . ' . 604 .789 „
„ den Bau eines Schlauchtrommelwagen-Depots und eines Wohnhauses

beim Schöpfwerke im städtischen Lagerhause . 5.792 „
„ den Bau von Sammelcanäleu längs des Wiener Donaucanales . . 723.638
„ die Ausgestaltung der Markteinrichtungeuam Centralviehmarkte . . 96 .545 „
„ die Errichtung einer Kühlanlage in der Großmarkthalle . . . . 87 .471
„ die Errichtung von neue» Sanitätsstationen . 40.708 „
„ die vierte Erweiterung des Centralfriedhofes. 22.710 „
„ die Erweiterung anderweitiger Friedhöfe, beziehungsweise Erwerbung

von Gründen zu Friedhofsanlagen . 61.440 „
„ die Errichtung eines Volksbades im XVI. Bezirke . 25.667 „

Die Ausgaben für die Ausarbeitung und Ausführung des Wienfluss-Regulierungs-
Projectes und für den Bau von Sammelcanälen längs des Donaucanales wurden von
der Commission für Verkehrsanlagen in Wien rückersetzt; diese Beträge sind daher auch
unter den außerordentlichen Einnahmen enthalten.

Für die Tilgung der Gemeindeschuld wurden verausgabt, und zwar für die
Tilgung der Communalanlehen 1,549 .608 fl., des Angles'schen Anlehens 561 fl. 67 kr.,
der Donauregulierungsanlehen179.300 fl., der Privat -Passivcapitalien285 .420 fl. 37 kr.

Die Hauptsumme der Activa des Gemeiudevermögens  betrug am Ende des
Jahres 1897 : 95,729 .682 fl. 87 kr.

Hievon entfallen auf das Stammvermögen  81,604 .920 fl. 88 kr.; auf das
currente Vermögen  14,124 .761 fl. 99 kr.

Von den Activen entfallen
beim Stammvermögen:  auf das unbewegliche Vermögen . . . . 79,417 .566 fl.
auf die Wertpapiere (Courswert ) . 1,517 .362 „
„ „ Activforderungen . 23.453 „
„ „ Gerechtsame . 200 .100 ,.
„ „ Bestände der Gelder des 35 Millionen Kronen-Anlehens . . 437 .181 „
„ „ Bestände der Gelder für die Errichtung städtischer Gaswerke

(60 Millionen Kronen-Anlehen) . 9.259 „
beim currenten Vermögen  entfallen auf den Cassarest . . . . 1,268 .758 ,.
auf Activrückstäude . 7,215 .950 „
„ die Einrichtung und sonstigen Juventarialgegenstände . 5,573 .054 „
„ „ Activforderungen . 67.000 „

Die Hauptsumme der Passiva des Gemeindevermögeus  bezifferte sich zu
Ende des Jahres 1897 mit 89,836 .224 fl. 41 kr.

Davon entfallen auf das Stammvermögen  87,661 .941 fl. 73.s kr.
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Bon den Passiven des Stammvermögens entfallen

aus Anlehen . 54,786 .900 fl.
„ Domestical -Passivcapitalien und Steuerredimierungs -Eapital 7.995
„ denAntheilderGemeindeander SchulddesDonaurcgulierungs -Fondes 2,947 .293 „
„ „ Antheil der Gemeinde an dem gemeinsamen Anlehen für öffent¬

liche Verkehrsanlagen in Wien . 9,640 .700 „
„ „ Antheil der Gemeinde am sogenannten Angles 'schen Anlehen . 97 .300 „
„ Privat -Passivcapitalien . 11,993 .334 „
„ Passivforderungen . 8,191 .419 „

Das reine Activum des Gesammtvermögens  betrug im Jahre 1897:
5,893 .458 ft. 83 kr.

Der Wert des Gemeindegntes  bezifferte sich zu Ende des Jahres 1897 mit
87,989 .000 sl.

In Betreff der im Sinne des Artikel VI des Landesgesetzes vom 19 . Tecember
1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 , mit den Gemeinden Jnzersdorf am Wienerberg , Oberlaa
und Kledering geführten Verhandlungen , welche, da das Begehren dieser Gemeinden
bezüglich der finanziellen Auseinandersetzung mit Gemeinderathsbeschlnss vom 16 . März
1893 — wie bereits im Verwaltungsberichte pro 1889 — 1893 erwähnt wurde —
abgelehnt worden war , dem Landesausschusse nach Artikel VI des genannten Gesetzes
behufs Entscheidung durch die Landesgesetzgebung vorliegen , ist eine Entscheidung bisher
nicht erfolgt.

Angles ' sches Anlehen.  Der Antheil der Gemeinde (Vs) nn diesem, von den
niederösterreichischen Ständen im Jahre 1809 aufgenommenen Anlehen betrug 431 .591 fl.
Wiener Währung . Nach der auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 18 . Mai 1893
erfolgten Convertierung der niederösterreichischen Domesticalschnld in 4"/gige nieder¬
österreichische Landes -Schuldverschreibungen , beträgt die Schuld der Gemeinde zum
Course von 22 '68 "/g 97 .884 fl. 84 kr. österr . Währ ., beziehungsweise nach Abzug des
nach dem Tilgnngsplane für die 4°/yige Landesanleihe vom 1. November 1896 per
1,028 .200 sl. von dem im Jahre 1897 znrückbezahlten Betrag per 5900 fl. verhältnis¬
mäßig auf die Schuld der Gemeinde entfallenden Betrages von 562 fl. 67 kr., mit
Ende 1897 rund 97 .300 fl.

Das 36 Millionen Kronen - Anlehen der Stadt Wien.  Im Jahre 1897
wurden Obligationen im Nennwerte von 3,660 .800 Kronen begeben, so dass im
ganzen von diesem Anlehen mit Ende des Berichtsjahres Obligationen im Nennwerte
von 30,426 .800 Kronen begeben waren und Obligationen im Nennwerte von 4,573 .200
Kronen unbegeben verblieben.

Die reellen Einnahmen ans der Begebung des 35 Millionen Kronen -Anlehens
der Stadt Wien bezifferten sich in den Jahren 1894 bis einschliesslich 1896 mit
13,037 .190 fl. 13 kr. und im Jahre 1897 mit 1,821 .407 fl. 79 kr., zusammen mit
14,858 .597 fl. 92 kr. Unter Hinzurechnung der durchlaufenden Einnahmen (in den
Jahren 1894 bis einschließlich 1896 per 3,051 .523 fl. I .s kr. und im Jahre 1897
per 354 .216 fl. 56 kr., zusammen per 3,405 .739 fl. 57 .5  kr .) betrug die Gesammt-
summe der Einnahmen 18,264 .337 fl. 49 .s kr.
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Tie reellen Ausgaben beliefen sich in den Jahren 1894 bis einschließlich 1896
ans 13,897 . 187 ft. 24 kr. und im Jahre 1897 auf 586 .164 fl. 16 .s kr., zusammen
auf 14,483 .351 fl. 40 .s kr. Zuzüglich der durchlaufenden Ausgaben in den Jahren
1894 bis einschließlich 1896 per 2,154 .271 fl. 46 .5 kr. und im Jahre 1894 per
1,252 .821 fl. 3 kr., zusammen per 3,407 .092 fl. 49 .5 kr., bezifferte sich die Gesammt-
fnmme der Ausgaben auf 17,890 .443 fl. 90 kr., so dass bei diesen Anlehensgeldern
der bare Cassarest mit Ende des Jahres 1897 373 .893 fl. 59 .5 kr. betrug.

Das 60 Milliancn Kronen - Anlehen der Stadt Wien (Gasanlehen ) .
Wegen Aufnahme dieses Anlehens im Höchstbetrage von 60 Millionen Kronen , aus
dessen Erlöse die Gesammtkosten des Baues der städtischen Gaswerke zu decken sind,
wurde über Verfügung des lf. Commissärs vom 6. Februar 1896 , an den nieder-
österreichischen Landtag das Ansuchen gestellt. Ter vom niederösterreichischen Landtage
beschlossene Entwurf eines Gesetzes, mit welchen! der Gemeinde Wien die Aufnahme
eines Anlehens von 60 Millionen Kronen bewilligt wird , hatte mit Allerhöchster Ent¬
schließung vom 17 . September 1896 die Sanetion erhalten.

Ta der Ban der Gaswerke ungesäumt in Angriff genommen werden musste,
fasste der Gemeinderath in seiner Sitzung vom 22 . Tecember 1896 folgende Beschlüsse:

1. Der Gemciudcrath beschließt, eine schwebende Schuld im Betrage von 5 Millionen Gulden
für den Ban städtischer Gaswerke aufzunehmen, von welcher nur nach Maßgabe des Bedarfes
Gebrauch zu machen ist.

Die Rückzahlung erfolgt aus dem Erlöse des 60 Millionen Kronen-Anlehens.
2. An den niedervsterreichischen Landtag ist im Sinne des Z 52, I des Wiener Gemeinde-

statutcs die Bitte um Bewilligung zur Aufnahme einer schwebenden Schuld bis zum Betrage von
5 Millionen Gulden zum Zwecke der Erbauung städtischer Gaswerke gegen Rückzahlung derselben
aus dem Ertrage des 60 Millionen Kronen-Aulehens zu stellen.

3. Der Gemeinderath beschließt, an die Regierung eine Petition zu richten, in welcher um
Einbringung einer Gesetzesvorlage gebeten wird, durch welche der Gemeinde Wien für das aufzu-
nehmende 60 Millionen Kronen-Anlehen

a) die Stempel- uad Gebürenfreiheit der Schuldverschreibungenund Coupons,
ln die Steuerbefreiung bezüglich der Zinsen,
<0 die Zulassung der Schuldverschreibungenzur fruchtbringendenAnlegung von Capitalien der

Stiftungen, der unter ämtlicher Aufsicht stehenden Anstalten von Pupillen-, Fideicvmmiss-
und Depositengeldernund zum Börsencourse, jedoch nicht über den Nennwert, zu Dienst-
und Geschästscautionengewährt wird.
4. Mit der Durchführung sämmtlicher vorstehender Beschlüsse wird der Bürgermeisterbetraut.

Tie Bewilligung zur Aufnahme der in Punkt 1 bezeichneten schwebenden Schuld
erfolgte mit dem Landesgesetze vom 22 . Februar 1897 , L.-G .-Bl . 12.

Zufolge der Gemeinderathsbeschlüsse vom 25 . Juni , 22 . October und 14 . Decem-
ber 1897 wurden sohin von der I. österr . Sparcasse in Wien und von den Wiener
Eommunal -Sparcassen in Hernals , Rudolfsheim , Döbling und Währing Theilbeträge
von zusammen 4,950 .000 fl. ausgenommen . Mit Stadtrathsbeschluss vom 12 . Jänner
1897 wurde genehmigt , dass zur Bestreitung der Auslagen für den Bau städtischer
Gaswerke nach Bedarf Vorschüsse ans den eigenen Geldern gegen Rückersatz aus dem
Gasanlehen , beziehungsweise aus der bis zur Emission des letzteren aufgenommenen
schwebenden Schuld entnommen werden . Die im Jahre 1897 an die Gelder für die Er¬
richtung städtischer Gaswerke gegebenen Vorschüsse wurden in demselben Jahre bis ans
den Betrag von 1,300 .000 fl. rückersetzt.
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Im Berichtsjahre betrugen die reellen Auslagen für den Bau der städtischen
Gaswerke 6,785 .483 fl. 2.5 kr., welchen reelle Einnahmen im Betrage von
543 .227 fl. 55 .5 kr. (darunter 521 .395 sl. 14 kr. als Erlös für abgegebene
Ziegel ) gegenüberstehen . Es beziffert sich daher das Nettoerfordernis mit
6,242 .255 fl. 47 kr.

Nach Hinzurechnung der Auslagen von 430 .086 fl. 91 .5 kr., welche aus den
eigene» Geldern der Gemeinde bestritten worden waren und nach dem Gemeinderaths-
beschlusse vom 10 . April 1894 als für Zwecke der Errichtung städtischer Gaswerke
gegebene Vorschüsse zu behandeln und aus dem für den bezeichnten Zweck aufge¬
nommenen Anlehen zu refundieren sind (die Refundiernng erfolgte am 5 . März 1898 ),
betragen die für den Bau der städtischen Gaswerke bis zum Ende des Berichtsjahres
ausgelaufenen Nettonnslagen im ganzen 6,672 .342 fl. 38 .5 kr., wovon auf Vorauslagen
171 .656 fl. 58 .5 kr., auf Grunderwerbungen 339 .091 fl. 74 kr. und auf Baukosten
6,161 .594 fl. 6 kr. entfallen.

Bezüglich der Renten steuerpflicht der städtischen Aule Heu beschloss der
Gemeinderath in seiner Sitzung vom 14 . December 1897:

1. Es sei an das k. k. Finanzministerium die Aufforderung zu richten, die Zinsen des
25 Millionen Gulden -Aulehens der Stadt Wien vom Jahre 1867 in Bezug auf die Rentensteuer
als renteusleuerfrei zu erklären , da dieselben laut der auf Grund Allerhöchster Entschließung
erlassenen Verordnung des k. k. Finanzministeriums vom 26 . Marz 1867 , R .-G.-Bl . Nr . 58 , von
der Einkommensteuer frei zu belassen sind.

Bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieser Angelegenheit wird der Coupon ohne Abzug
der Rcntensteuer ausbezahlt.

2 . Bezüglich des 10 Millionen Gulden - (sogenannten Gold -) Anlehens vom Jahre 1874
ist bei dem Umstande , als im Texte der diesbezüglichen Obligationen die Gemeinde Wieu sich ver¬
pflichtet, die Zinsen ohne jeden Steuer -, Gebürcn - oder sonstigen Abzug auszubezahlen , die
2 percentige Rentensteuer ans den eigenen Geldern der Gemeinde zu bezahlen und die städtische
Hauptcaffa anznweisen , die bezüglichen Coupons voll , d. i. ohne Abzug einer Rentensteuer
einzulöscn.

3. Bon den Zinsen des 35 Millionen Kronen -Anlehens vom Jahre 1894 , deren Titres eine
ähnliche Verpflichtung der Gemeinde nicht enthalten , ist die 2 percentige Rentenstener abzuziehcn
und ein diesbezüglicher Auftrag an die städtische Hauptcaffa zu erlassen.

Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses von: 9 . April 1897 sind für die in das
Gemeindegebiet von Wien einbezogenen Gebietstheile der ehemaligen Gemeinden Ober¬
und Ünter -Laa , Kaiser-Ebersdors , Kledering nnd Auhof , beziehungsweise für die daselbst
befindlichen, ans Grund des Gesetzes vom 5 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 13 haus-
zinsstcuerpflichtigen Gebäude die für das übrige Gemeindegebiet jeweilig bestimmten,
derzeit mit 9 '/« kr. per Zinsgulden normierten Zins - und Schulkreuzer unter Gewährung
einer zehnjährigen Übergangsperiode in der Weise zu berechnen, dass im Jahre 1898
nur ein Zehntel und in jedem folgenden Jahre ein Zehntel mehr von diesem Betrage
vorgeschrieben , sohin erst im Jahre 1907 das für das übrige Gemeindegebiet geltende
Ausmaß an Zins - und Schulkreuzern erreicht werde.

Auszuschließeu von dieser Begünstigung sind jene Gebäude , welche nach dem
Jahre 1897 in dem in Rede stehenden Gemeindegebiete neuerrichtet werden.

Bezüglich der Erwirkung eines Landesgesetzes , wodurch der Gemeinde das Recht
zur Einhebung eines Zuschlages zur staatlichen Abgabe von Einsätzen bei
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Wettrennen , Regatten re. eingeränmt wird , hat der Gemeinderath in seiner Sitzung
vom 5 . Februar 1897 folgende Beschlüsse gefasst:

1 . Es ist sofort ein Landesgesetz zu erwirken , durch welches der Gemeinde Wien das Recht
zur Einhebung eines lOOpcrcentigen Zuschlages zu der im Z 7 des Gesetzes vom 3t . März 1890,
R .- G .-Bl . Nr . 53 , normierten 5percentigen staatlichen Abgabe von den Einsätzen bei Wettrennen,
Regatten u . dgl . eingeränmt wird.

2 . Die k. k. Regierung ist zu ersuchen , in der Durchführungsverordnung zu obigem
Gesetze zu bestimmen , dass die Bemessung und Einhebung dieses städtischen Zuschlages unter
einem mit der diesfälligen Staatsgebür durch das k. k. Eentrnl -Tax - und Gebürenbemessnngsamt
in Wien , bzw . dessen Cassa erfolge.

Der von dem niederösterreichischen Landtage beschlossene Entwurf des in Punkt 1
bezeichneten Gesetzes erhielt nicht die Allerhöchste Sanction.

In der Sitzung des Gemeinderathes vom 29 . October 1897 wurde über den
Gegenstand neuerlich berathen und beschlossen:

1 . Es sei ein Landesgesetz zu erwirken , durch welches der Gemeinde Wien zu Gunsten d esWiener
allgemeinen Bersorgungsfondes das Recht zur Einhebung eines 40percentigen
Zuschlages zu der im H 7 des Gesetzes vorn 31 . März 1890 , R .- G .-Bl . Nr . 53 , normierten
Uperceutigen staatlichen Abgabe von den Einsätzen bei Wettrennen , Regatten und dgl . (d . i.
2 Percent vom Einsätze ) eingeräumt wird.

2 . Ausgenommen von der Wirksamkeit dieses Gesetzes sind alle jene Wettrennen , Regatten
und dgl ., deren Ausschreibung bereits vor dem Jnslebentreten dieses Gesetzes erfolgt ist.

3 . Die k. k. Regierung sei zu ersuchen , in der Durchführungs -Verordnung zu diesem Gesetze
zu bestimmen , dass die Bemessung und Einhebnng dieses städtischen Zuschlages unter Einem mit
der diesfälligen Staatsgebür durch das k. k. Central -Taz - und Gebürenbemessnngsamt , bzw.
dessen Cassa erfolge.

(Die Bewilligung des Zuschlages erfolgte mit dem Gesetze vom 22 . März 1898,
R .- G .-Bl . Nr . 15 .)

Die Kosten des übertragenen Wirkungskreises . In Ausführung des
Gemeinderathsbeschlnsses vom 29 . December 1897 stellte der Magistrat unter Berufung
auf die am 28 . Februar 1895 dem Ministerpräsidenten Dr . Alfred Fürsten zu Wtn-
dischgrätz und den beiden Häusern des österreichischen Reichsrathes überreichte Petition
des österreichischen Städtetages an Se . Excellenz den Ministerpräsidenten Dr . Paul
Gautsch Freiherrn von Frankenthurn am 22 . Jänner 1898 die Bitte , den
in der Thronrede bei Eröffnung des Abgeordnetenhauses im Jahre 1897 ange-
kündigtcn Gesetzentwurf , betreffend die Vergütung der den Städten durch die Besorgung
der Geschäfte des übertragenen Wirkungskreises , speciell jener einer politischen Behörde
I . Instanz erwachsenden Auslagen in der nächsten Session des Abgeordnetenhauses zur
verfassungsmäßigen Behandlung einzubringen.

Bezüglich der Convertierung der älteren Communal -Anlehen , sowie der llni-
ficierung der gelegenheitlich der Vorortevereinigung übernommenen Schulden , bezie¬
hungsweise Convertierung der übernommenen Privat -Passivcapitalien wurden im Jahre
1897 die erforderlichen Schritte noch nicht eingeleitet.
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VI. Fonds und Stiftungen.

Da van den Fanden und Stiftungen , welche bei der städtischen Hnnpteasse ab¬
gesondert verwaltet werden , die meiste » entsprechend ihrer Widmung in den Abschnitten
„Armenwesen " und „Unterricht " zur Darstellung gelangen , werden hier nur jene
Fände und Stiftungen besprochen , welche mit Rücksicht ans ihre Zweckbestimmung in
keinem anderen Abschnitte behandelt werden können.

Lilfsfond zur Unterstützung und Versorgung der durch den Brand
des Ringtheaters nothleidend gewordenen Personen.

Anlässlich des Brandunglückes , welches am 8 . December 1881 das Wiener

Ringtheater vernichtete , wurde ein Fond zur Unterstützung der Verunglückten oder ihrer
Angehörigen aufgebracht . Derselbe wird durch ein aus 12 Mitgliedern bestehendes
Curatorium verwaltet , dessen Obmann der jeweilige Bürgermeister von Wien ist ; ständige
Mitglieder sind der Oberbuchhalter und der Armenreferent der Gemeinde Wien ; die
übrigen Mitglieder werden von dem Bürgermeister , dem Statthalter für Niederösterreich,
dem Schriftstellerverein „ Concordia " und von der Wiener Börsekammer ernannt . Die

Fondscapitalien werden bei der städtischen Hanptcassa als gewidmetes Zweckvermögen
abgesondert verwaltet , die Bureau - und Kanzleigeschäfte von Gemeindebeamten besorgt.

Die aus dem Fonde unterstützten Personen wurden in zwei Gruppen eingetheilt.
Zur ersten Gruppe , der Kinderassociation , gehören alle jene Unterstützten , welche am
8 . December 1881 noch nicht das 24 . Lebensjahr erreicht hatten ; jedem Mitglied«
der Kinderassociation wurde ein Capital von 6000 fl . Notenrente zugeschrieben , dessen
Zinsen zu seiner Erhaltung und Erziehung verwendet werden sollten , während das Capital
ihm erst nach Erlangung der Großjährigkeit anszufolgen war . Wurden einem Mitgliede
außer den Capitalzinsen noch andere Unterstützungen gewährt , so wurden diese Beträge
mit 40/0  Verzinsung dem Capitalsconto des Mitgliedes zur Last geschrieben und bei
der Ausfolgung des Capitals,in Abzug gebracht . Die zweite Gruppe der Unterstützten
umfasst jene Personen , denen zeitliche oder lebenslängliche Rentenbezüge angewiesen
wurden . Diesen können in berücksichtigungswürdigen Fällen auch außerordentliche Unter¬
stützungen bewilligt werden.

Stirbt ein Mitglied der Kinderassociation vor dem 24 . Lebensjahre , so fällt sein
Capitalansprnch an den Fond zurück . Die auf diese Weise , sowie durch Wegfall von
Renten freigewordenen Capitalien werden seinerzeit unter die noch lebenden Mitglieder
der Kinderassociation vertheilt werden.
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Im Jahre 1897 waren noch 107 Mitglieder der Kinderassociation vorhanden,
von denen 56 bereits die Großjährigkeit erreicht hatten . Die Zahl der übrigen unter¬
stützten Personen betrug 122 , u. zw. bezogen 82 Renten auf Lebenszeit , 40 Renten
auf bestimmte Zeit.

Die Mitglieder der Kinderassociation bezogen im Jahre 1897 an Capitalzinsen
12.602 fl. 10 kr., außerdem an Unterstützungen zu Lasten ihrer Capitalconti 3724 fl. 20 kr.

Die lebenslänglichen Renten betrugen im Berichtsjahre 25 .560 fl., die zeitlichen
Renten 10 .480 fl., die außerordentlichen Unterstützungen 3362 fl. 81 kr.

Die Verwaltungsanslagen beliefen sich ans 1064 fl. 72 kr.
Das gesammte Vermögen des Jondes betrug 5393 fl. 6.5 kr . in barem Gelde,

1,272 .936 fl. 48 kr. in Wertpapieren und 43 .613 fl. 6 kr . in Ersatzforderungen an
die Capitalconti der Mitglieder der Kinderassocintion wegen der ihnen gewährten Unter¬
stützungen.

8. Dienstboten-Lrankencasia.
Bei der städtischen Dienstboten -Krankencassa, deren Einrichtung im letzten Ber-

waltnngsberichte eingehend besprochen wurde , waren im Jahre 1897 60 .080 Dienst¬
boten ganzjährig versichert; gegenüber dem Vorjahre , in welchem 57 .611 Dienstboten
versichert waren , ergibt sich ein Zuwachs von 2469 versicherten Personen.

Die Gesammteinnahmen bezifferten sich im Berichtsjahre mit 64 .674 ft. 56 kr.;
hievon entfallen auf die Versicherungsbeiträge 60 .079 fl. 50 kr. und auf die Büchel-
gebüren 725 fl. 10 kr.

Die Gesammtausgaben betrugen 57 .093 fl. 94 .5 kr ., wovon 48 .651 fl. 98 kr.
auf Verpflegskosten entfallen.

Der Gebarungsüberschuss betrug 7580 fl. 61 .5  kr.
Gegenüber den Ergebnissen des Vorjahres ist bei den Einnahmen eine Steigerung

um 2752 fl. 17 kr., bei den Ausgaben eine solche um 6741 fl. 98 .^ kr. zu verzeichnen.
Der Gebarungsüberschuss ist gegenüber jenem des Vorjahres um 3789 fl. 81 .g kr.

kleiner. Der Grund hiefür ist darin zu suchen, dass im Jahre 1897 ein namhaft
höherer Betrag für Verpflegskosten zu entrichten war , als im Vorjahre.

Der Vermögensstand der Dienstboten-Krankencassa bezifferte sich am Ende des
Berichtsjahres mit 97 .635 fl. 94 .s kr. und zwar 6797 fl. 8 .s kr. in Barem und
90 .838 fl. 86  kr . an Wertpapieren und Sparcasseeinlagcn , war daher um 7580 fl. 61 kr.
höher als im Vorjahre.

Im Berichtsjahre wurde , gleichwie im Vorjahre , eine Versicherungsprämie von 1 fl.
für jeden ganzjährig versicherten Dienstboten und der Betrag von 10 kr. für die Aus¬
fertigung eines Büchels eingehoben.

Die Taxe für die Verpflegung von Kranken in sämmtlichen k. k. Wiener Kranken¬
anstalten nach der III . Classe betrug wie im vorhergegangenen Jahre 1 fl. per Kopf
und Tag.

An dieser Stelle sollen auch die Verhandlungen bezüglich einer neuen
Dienstbotenordnnng für Wien  besprochen werden.
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Während für Niederösterreich mit Ausschluss von Wien die auf moderner Gründe
läge beruhende Dienstbotenordnung vom 22 . Jänner 1877 , L.-G .-Bl . Nr . 6 , in Wirk¬
samkeit steht, gilt für das Wiener Gemeindegebiet noch immer die mit dem kaiserlichen
Patente vom 1. Mai 1810 erlassene Gesindeordnung.

Allgemein ist die Überzeugung , dass diese Gesindeordnung mit ihren unzeitgemäßen,
den Bedürfnissen der Jetztzeit nicht mehr entsprechenden, zum Theile unverständlichen
Bestimmungen vollkommen veraltet und dass die Einführung einer neuen , den modernen
Verhältnissen angepassten Dienstbotenordnung dringend geboten sei.

Es wurde bereits im Jahre 1883 über Auftrag der k. k. n.-ö. Statthaltern
von der Wiener Polizei -Direction der Entwurf einer neuen Tienstbotenordnung für
Wien und die im Wiener Polizei -Rayon gelegenen Gemeinden ausgearbeitet und vom
Magistrate einer eingehenden Begutachtung unterzogen.

Dieser Entwurf , in welchen die Bestimmungen der Lss; 10 und 152 der Gesinde¬
ordnung vom Jahre 1810 über die Stempel - und Gebürenfreiheit in Dienstboten
angelegenheiten keine Ausnahme gefunden haben , stieß ans den Widerstand des n.-ö. Landes¬
ausschusses, welcher erklärte , dass er auf die Stempel - und Gebürenfreiheit ein so
großes Gewicht lege, dass er die Fortdauer des derzeitigen Rechtszustandes der Erlassung
einer neuen Dienstbotenordnung ohne Bestimmungen über Stempel - und Gebüren¬
freiheit vorziehe. Die Aufnahme solcher Bestimmungen in den Gesetzentwurf wurde
indess von der Regierung mit der Motivierung , dass dieselben im Wege der Landes¬
gesetzgebung nicht beschlossen werden können, abgelehnt.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei beauftragte hierauf mit dem Erlasse vom 23 . Sep¬
tember 1887 , Z . 45 .326 , die Wiener Polizei -Direction , sich im Einvernehmen mit dem
Wiener Magistrate darüber zu äußern , ob es sich bei der geschilderten Sachlage nicht
empfehlen würde , von der Erlassung einer neuen Tienstbotenordnung gänzlich nbzusehen.

Der Magistrat , von der Polizei -Direction um seine Äußerung ersucht, hat sich
mit aller Entschiedenheit für die Ersetzung der derzeit geltenden Gesindeordnung durch
eine neue , den Bedürfnissen der Jetztzeit entsprechenden Dienstbvtenordnung ausgesprochen.
Bezüglich der Stempel - und Gebürenfreiheit empfahl der Magistrat die Erwirkung
eines Reichsgesetzes. Zugleich unterzog der Magistrat den vorgelegten Gesetzentwurf
einer neuerlichen Begutachtung und übermittelte seine Anträge am 31 . October 1880
der Wiener Polizei -Direction.

Gleichzeitig hat der Magistrat üher diese Angelegenheit an den Gemeinderath
einen Bericht erstattet , welcher nach der Nenconstituierung der Gemeindevertretung an
den Stadtrath geleitet wurde.

Von dem Stadtraths -Referenten wurde unter Zugrundelegung des vom Magi¬
strate begutachteten Gesetzentwurfes ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet , in welchem

>insbesondere die neueste Literatur über diesen Gegenstand Berücksichtigung gefunden hat.
Zufolge des an den landesfürstlichen Commissär ergangenen Statthalterei -Erlasscs

vom 21 . December 1895 , Z . 112 .820 , wurde dieser Referentenentwnrf zunächst in
einem aus vier Beiräthen gebildeten Comite .einer eingehenden Vorberathung unter¬
zogen, worauf die Angelegenheit im Beirathe zur Verhandlung gelangte.

Der aus den Berathungen des Beirathes hervorgegangene Entwurf einer neuen
Dienstbotenordnung wurde mit dem Magistratsberichte vom 18 . Jänner 1896 der k. k.
n .-ö. Statthalterei vorgelegt.
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Bezüglich der in diesem Entwürfe zum Ausdrucke gelangten allgemeinen Grund¬
sätze ist Folgendes zu bemerken.

Während aus manchen Kreisen der dienstbotenhaltenden Bevölkerung Rufe nach
einer Verschärfung der auf die Dienstboten bezughabenden Strafbestimmungen der
Dienstbotenordnung laut wurden , geht im völligen Gegensätze hiezu die Tendenz der
modernen socialen Bewegung dahin , die Dienstbotenordnungen , insbesondere aber die
durch dieselben eingeführten Dienstbotenbücher , die Polizeiaufsicht re. rc. gänzlich zu be¬
seitigen und die aus dem Dienstvertrage entstehenden Rechtsverhältnisse einfach dem
geltenden gemeinen Rechte zu unterstellen.

Das Dienstverhältnis ist nun allerdings zunächst als ein Vertragsverhältnis zu
benrtheilen , auf welches die einschlägigen Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches Anwendung zu finden haben.

Allein die engen häuslichen Beziehungen , in welche hier die vertragschließenden
Theile durch den Eintritt des Dienstboten in die Hausgenossenschaft des Dienstgebers
zu einander treten , ferner der Umstand , dass die Dienstbotenfrage sich als eine in das
Familienleben tief einschneidende, zum Theile auch die öffentliche Sittlichkeit berührende
Angelegenheit darstellt , lassen es auch derzeit noch gerechtfertigt erscheinen, dass neben
den Bestimmungen des gemeinen Rechtes besondere öffentlich-rechtliche Vorschriften in
Dienstbotenangelegenheiten erlassen werden.

Anderseits liegt aber auch ein begründeter Anlass zu einer Verschärfung der
polizeilichen Executions - und Strafgewalt nicht vor.

Der vorbezeichnete Entwurf einer Tienstbotenordnung lehnt sich enge an die
Bestimmungen der für Niederösterreich mit Ausschluss von Wien geltenden Dienstboten¬
ordnung an. Wo Abweichungen Vorkommen, sind dieselben durch die Verschiedenheit der
localen Verhältnisse und örtlichen Gewohnheiten bedingt . In zwei Punkten besteht jedoch
eine grundsätzliche Verschiedenheit.

Der erste Punkt betrifft die im Entwürfe enthaltene Einschränkung der Polizei¬
lichen Executions - und Strafgewalt . Eine Strafbarkeit tritt nach dem Entwürfe nur
in zwei Fällen ein.

Erstens , wenn der Dienstbote aus seinem Verschulden der Verpflichtung zum
Eintritt in das eingegangene Dienstverhältnis nicht nachkommt und zweitens , wenn er
vor Ablauf der Dienstzeit widerrechtlich den Dienst verlässt . Ebenso beschränkt sich die
Strafbarkeit des Dienstgebers auf die culpose Mitwirkung bei einem dieser beiden Delicte.
Alle übrigen Strafen wurden im Entwürfe als vollkommen unpraktisch und ihren Zweck
verfehlend beseitigt.

Die zweite grundsätzliche Verschiedenheit bezieht sich auf die Eintragung des
Tienstzeugnisses in das Dienstbotenbnch.

An Stelle der obligatorischen Eintragung des Zeugnisses in das Dienstbotenbuch
wurde im Entwürfe die facultative Eintragung — auf Verlangen des Dienstboten —
normiert.

Was die Anordnung (Aufeinanderfolge ) der einzelnen Bestimmungen im Entwürfe
anbelangt , so erfolgte dieselbe nach der genetischen Entwicklung eines concreten Dienst¬
salles.
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Dieser Entwurf bildete die Grundlage für die seitens der k. k. n.-ö. Statt¬
halterei ausgearbeitete Gesetzesvorlage , welche von der genannten Behörde am 19 . No¬
vember 1897 dem n .-ö. Landesausschusse zur Begutachtung übermittelt wurde.

Das Zustandekommen der neuen Dienstboteuordnung wird wesentlich dadurch er¬
leichtert, dass die angestrebten Gebürenbegünstigunge » in Dienstbotenangelegenheiten mittler¬
weile durch das Reichsgesetz vom 13 . Juni 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 95 , eingeräumt
worden sind.

6. Stiftungen.

1. Stiftungen für Keiratsausstattungen.
Als solche erscheinen im Haupt -Rechnungsabschlusse für das Jahr 1897 : 16 mit

einer Einnahme von 17 .050 fl. 34 kr., einer Ausgabe von 14 .587 fl. 45 kr. und
einem schließlichen Cassareste von 8 .274 fl. 62 .z kr. ausgewiesen.

Der Vermögensstand (in Wertpapieren ) bezifferte sich im Jahre 1897 mit
256 .765 fl. 96 kr.

2. Stiftungen für verschiedene Zwecke.
Nach dem Rechnungsabschlüsse betrug mit Ausschluss der dort ebenfalls mit¬

gezählten Dienstboten -Krankencassa und des Lehrerpensionsfondes im Jahre 1897 die
Zahl dieser Stiftungen 130.

Es bezifferten sich die Einnahmen aus denselben mit 223 .908 fl. 66 kr. , die
Ausgaben mit 215 .168 fl. 13 .,, kr. und der schließliche Cassarest mit 45 .883 fl. 9 kr.

In den Einnahmen und Ausgaben erscheinen auch jene Beträge verrechnet,
welche sich durch die Realisierung von Wertpapieren ergeben.

Der Vermögensstand dieser Gruppe von Stiftungen bezifferte sich am Ende des
Jahres 1897 an Realitäten mit dem Betrage von 69 .440 fl. und in Wertpapieren mit
dem Betrage von 1,871 .482 fl. 41 kr.

Ein Theil dieser Stiftungen ist zur Errichtung von Kinderbewahranstalten , Asylen,
Kindergärten , Armen- und Siechenhäusern , zur Erbauung von Kirchen und Kranken¬
anstalten bestimmt, ein anderer Theil als Fond zur Ausspeisung armer Kinder , zur
Unterstützung verunglückter Feuerwehrmänner , als Einquartierungs -, Mobilisierungs - oder
Reservisten -Foud bezeichnet.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 4
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VH. ^ teuerwesen.

Directe Steuern und Umlagen.
Im Laufe des Berichtsjahres wurden vom k. k. Finanzministerium die Vollzugs-

vorschriften zu den sechs Hauptstücken des Gesetzes vom 25 . Oktober 1896 , R .-G .-Bl.
Nr . 220 , betreffend die directen Personalstenern , sowie einige Nachträge zu diesen
Vollzugsvorschriften erlassen und im Reichsgesetzblatte (Nr . 35 , 108 bis 110 , 125 und
171 , dann Nr . 172 , 173 , 252 und 271 ) kundgemacht. Ferner erfolgte mittelst
Kundmachungen desselben Ministeriums die Verlautbarung der Veranlagungsbezirke zur
allgemeinen Erwerbsteuer (R .-G .-Bl . dir . 117 ) und der Personaleinkommensteuer-
Schätzungsbezirke (R .-G .-Bl . Nr . 233 ). Aus den bezüglichen Verzeichnissen ist nebst
dem Umfange der Bezirke und dem Sitze der Commissionen auch die Ânzahl der zu
bestellenden Commissionsmitglieder und ihrer Stellvertreter , aus dem Verzeichnisse der
Schätzungsbezirke zur Personaleinkommensteuer überdies auch die Zahl der für jeden
Bezirk zu bestellenden Vertrauensmänner ersichtlich. Die Anzahl der Mitglieder der
Personaleinkommenstener -Bernfungscommissionen wurde mit der Ministerialkundmachung
R .-G .-Bl . Nr . 268 bekannt gegeben. Werden noch die kais. Verordnung vom 19 . Juli
1897 , R .-G .-Bl . Nr . 181 , betreffend eine für größere Städte nicht in Betracht
kommende Abänderung des Gesetzes selbst, dann die kais. Verordnung vom 31 . December
1897 , R .-G .-Bl . Nr . 307 , betreffend die bedingte Straflosigkeit der vor dem 1. Jänner
1898 begangenen Zinsverheimlichungen, und die Finanzministerial-Verordnnug vom
15 . December 1897 , R .-G.-Bl . Nr . 297 , über die Durchführung der im Gesetze über
die directen Personalstenern angeordneten Nachlässe an den Realsteuern erwähnt , so
erscheinen alle in den Bereich der Steuerreform gehörigen Vorschriften allgemeiner Natur
aufgezählt.

Die Gemeinde Wien hatte auf diesem Gebiete nur insoferne Gelegenheit zu einer
Stellungnahme , als sie vor Festsetzung der Personaleinkommensteuer - Schätzungsbezirke
Wien 's und der auf die einzelnen Bezirke entfallenden Anzahl von Vertrauensmännern
um ihre gutächtliche Äußerung angegangen wurde . Die bezüglichen Vorschläge wurden
vom Magistrate nach Einvernahme der Bezirksvorstehungen erstattet.

Umsomehr wurde die Mitwirkung der Gemeinde bei jenen auf die Steuerbemessung
für das Jahr 1898 abzielenden Maßnahmen in Anspruch genommen, welche behufs
rechtzeitigen Vollzuges dieser Bemessung schon im Vorjahre vorgenommen werden
mussten und demgemäß nach Art . XIV des am 1. Jänner 1898 in Wirksamkeit
getretenen Gesetzes über die directen Personalsteuern schon vom 1. Juli 1897 an zu
vollziehen waren . Es sind dies die Bemessung der allgemeinen Erwerbsteuer und
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gewisse Vorarbeiten für die Veranlagung der Personaleinkommensteuer. In ersterer
Beziehung war es insbesondere die erstmalige Durchführung der Wahlen in die
Erlverbsteuercommissionen der Steuergesellschaften III. und IV. Classe, welche an die
Gemeinde nicht geringe Anforderungen stellte. Diese Wahlen fanden unter der Leitung
von Mitgliedern des Gemeinderathes als Wahlcommissären am 18. und
21 . Octvber 1897 statt. Daran reihten sich die Wahlen der Erwerbsteuergesellschaften
II . und I . Classe , welche unter der Leitung von k. k. Staatsbeamten als Wahlcommissären am
23 . und 26. Oktober 1897 vorgenommen wurden. Als Besonderheit dieser Wahlen
ist zu bezeichnen, dass bei ihnen die relative Stimmenmehrheit entscheidet und
Beschwerden gegen das Wahlverfahren unzulässig sind. Über die Wahlbetheiligung
gibt die nntenfolgende Zusammenstellung Aufschluss. Zu derselben wird bemerkt, dass
sich die Angaben bei der Stenergesellschaft der I. Classe und den Steuergesellschaften
der Veranlagungsbezirke Nr. 2 und 6 der II. Classe ans den ganzen Umfang des
Veranlagungsbezirkes, also auch ans die außerhalb Wien's gelegenen Theile desselben
beziehen.

Von der in der Tabelle auf Seite 52 und 53 angeführten Anzahl der Commissions¬
mitglieder war nur die Hälfte zu wählen, während die andere Hälfte vom Finanzminister
ernannt wurde. Gleichzeitig mussten aber auch für die durch Wahl zu berufenden
EommissionsmitgliederStellvertreter in gleicher Anzahl gewählt werden.

Diese Wahlen erfolgten ans vier Jahre . Nach zwei Jahren scheidet die
Hälfte aus, so dass in Zukunft jedes zweite Jahr eine Wahl mit vierjähriger Amts-
daner der Gewählten vorzunehmen ist.

Zu den Vorarbeiten für die Personaleinkommensteuer-Bemessung gehört die
Wahl der Vertrauensmänner. Diese sind nach dem Gesetze zur Mitwirkung bei der
Verzeichnung der vermuthlich einkommensteuerpflichtigen Personen berufen. Ihre Bestellung
erfolgt auf unbestimmte Zeit, und zwar in Wien durch Wahl seitens der Gemeindever¬
tretung. Die Wahl dieser Personen (im ganzen 1553) wurde in der Gemeinderaths¬
sitzung vom 12. November 1897 durch Genehmigung der namhaft gemachten Ver¬
trauensmänner vollzogen.

Außerdem mussten im Berichtsjahre vom -Magistrate jene dienstlichen Ein¬
richtungen getroffen werden, welche infolge der Steuerreform bereits zu Beginn des
Jahres 1898 nothwendig waren. Hieher gehörte nebst der Vorsorge für eine an¬
gemessene Erweiterung der Steueramts - und Executionsamtslocalitäten und für die
Beschaffung sonstiger sachlicher Erfordernisse die Erlassung von Vorschriften für den
Dienst der magistratischen Bezirksämter und der städtischen Steueramts -Abtheilungem

Der Schaffung einer zehnjährigen Übergangsperiode, betreffend die Entrichtung
der Zins- und Schulkreuzer für die hauszinssteuerpflichtigen Gebäude in den einver¬
leibten Gebietstheilen der ehemaligen Gemeinden Ober- und Untertan, Kaiser-Ebersdors,
Kledering und Auhof, wurde bereits im Abschnitte„Finanzen" Erwähnung gethan.

Das percentuelle Ausmaß der directen Staatssteuern und der sämmtlichen
Zuschläge der Zins- und Schulkreuzer, der sonstigen den Hausbesitz treffenden
communalen Abgaben und aller Nebengebüren blieb im Berichtsjahre unverändert. Die
Bemessung der Staatssteuern und die Berechnung der Zuschläge und aller Gebüren
erfolgte mithin nach den für das Jahr 1896 geltenden, im Verwaltungsberichte über
die Jahre 1894 bis 1896 ans Seite 99 und 100 uachgewiesenen Ansätzen.

4«
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Wahlen in dir Erwerbsteller-Commisstouen im Jahre 1897.

Veranlagungsbezirk Zahl der

Nr. llinfa n g

Sitz der
Commission

das Wahlrecht
Ausübenden

'^ 8 absolut in "/»

für die Steuergesellschaft I. Classe

1.
Handelskammerbezirk

Wien,
(ganz Nieder -Österreich)

Steueradm . f. d.
I. Gemeindebez.

12 590
(492 ) -)

381
(318) ')

64-6

für die Steuergesellschast II. Classe

1. Wien , I. Gcm .-Bezirk Steueradm . f. d.
I. Gem .-Bez.

12 2178 987 45 3

2.

Wien II. Gem -Bez. sammt
den Bezirken der auf dem
linken Donauufer gelege¬
nen Bezirkshauptmann¬

schaften: Floridsdorf,
Horn , Oberhollabrunn,

Korneuburg , Krems,
Mistelbach , Waidhofen,

Zwettl

Steueradm . f. d.
II. Gem .-Bez.

12 846
(587) -)

600
(442 ) -)

709

3. Wien , III ., IV., V., X. u.
XI. Gem .-Bez.

Steueradm . f. d.
IV., V. u . X.

Gem .-Bez.
12 1014 592 58 4

4. Wien , VI., VII., VIII.
und IX. Gem .-Bez.

Steueradm . f. d.
VI. u. VII.
Gem .-Bez.

12 1424 651 45-7

5.

Wien , XII .—XIX. Gem .-
Bez . und die Bezirke der
auf dem rechten Donau¬
ufer gelegenen Bezirks¬

hauptmannschaften:
Wiener Neustadt , Baden,
Mödling , Bruck a. d. L.,

Hietzing , Neunkirchen,
St . Pölten , Lilienfeld,
Melk , Scheibbs , Tulln

Steueradm . s. d.
XII . u . XIII.

Gern -Bez.
12 1390

(753) ')
395

(315 ) -)
28'4

<) Die in der Klammer beigesetzten Ziffern bezeichnen die Anzahl der auf das Wiener Gemeindegebiet ent-
allenden Personen.
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Wahlen in dir Erwerbstener-Commisfionen im Jahre 1897.
(Fortsetzung .)

Veranlagungsbezirk! Zahl der

Nr. ^ Umfang
Sitz der

Commission
das Wahlrecht
Ausübenden ^ 05»ZL Q^

Wahl-̂ berech¬tigten

das Wahlrecht
Ausübenden

! ! absolut in °/o
L)

absolut in °/o
s. d. Steuergesellschaften III. u.IV. CI. f̂.d.Steuergesellschaften III.Cl. f.d.Steuerg esellsch asten IV.Cl.

1.
l Wien,
! I.

Gem.-Bez.

Steueradm.
f. d. i.

Gem.-Bez.
12 3930 1721 43-8 12 3371 676 20-1

2.
Wien,

!II. Olein-Bez.
^(Ger.-Bez. I)

Steueradm.
f. d. II.

Gem.-Bez.
8 1035 602 48'5 10 4404 2801 63'6

3.
! Wien,
!II. Gem.-Bez.
!(Ger.-Bez.II)

Steueradm.
f. d. II.

Gem-Bez.
6 1303 595 45'7 8 3615 2207 61-1

13.
Wien,

III. u. XI.
Gem.-Bez.

Steueradm.
f. d. III. u.XI.

Gem.-Bez.
8 1646 528 32-1 12 5257 1274 24-2

14.
Wien,
IV.

Gem.-Bez.

Steueradm.
s. d. IV., V. u.
X. Gem-Bez.

1084 247 22-8 8 3223 854 26'S

15.
Wien,

V.
Gem.-Bez,

Steueradm.
f. d. IV.,V.n.
X. Gem.-Bez.

1184 346 292 10 4727 969 20S

16.
Wien,

X.
Gem.-Bez.

Steueradm.
f. d. IV., V. n.
X. Gem.-Bez.

6 865 237 27-4 8
>

3246 740 22-8

17.
Wien,

VI.
Gem.-Bez.

Steueradm.
f. d. VI.u.VII.

Gem.-Bez.
8 1364 284 20-6 10 !

>
4097 618 16-1

18.
Wien,
VII.

Gem-Bez.

Steueradm.
s.d. VI.u.VII.

Gem.-Bez.
8 1628 369 22-7 10 ^

>
4948 860 17-4

19.
Wien,

VIII. u. IX.
Gem.-Bez.

Steueradm.
f.d.VIII.u.IX.

Gem.-Bez.
8 1780 761 42-8

I
12

i
6471 1590 24 s

20.
Wien,

XII. u. XIII.
Gem.-Bez.

Steueradm.
s.d.XII.u.XIII.

Gem.-Bez.
8 1543 691 44'8 10 4892 1524 31-2

21.
Wien,

XIV. u. XV.
Gem.-Bez.

Steueradm.f.
d.XIV.u.XV.
Gem-Bez.

8 1571 628 40'v
!

10 4945 732 14-8

22.
Wien,
XVI.

Gem.-Bez.

Steueradm.f.
d.XVI.u.XVII.

Gem.-Bez.
8 1196 363 304

>

12 5740 1345 23-4

23.
Wien,XVII.

Gem.-Bez.

Steueradm.f.
d.XVI.u.XVII.

Gem.-Bez.
6 808 397 49-1 10 3868 1228 31-7

24.
Wien,

XVIII.u.XIX.
Gem.-Bez.

Steuerad.f.d.
XVIII.u XIX.

Gem.-Bez.
8 1172 226 19-S 10

>
4300 734 17-1

^ . > ! ! >
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Das vvn den Stenerbemessungsbehörden nnf Grund der Zinsertragsbekenntnisse
berechnete Erträgnis der Mietzinse betrug 98,286 .454 fl. 23 kr. und hat sich
gegen das Vorjahre uni 3"/g erhöht.

Bon diesen! Mietzinserträgnisse unterlagen 92 .913 .042 fl. 53 kr. der 26 /̂g obigen
und 5,373 .411 fl. 70 kr. der 20 "/gigen Hanszinssteuer.

Die Hauszinssteuer gelangte jedoch nur von dem Betrage per 49,267 .658 fl. 66 kr.
zur Einhebung , während der Betrag von 49 .018 .795 fl. 57 kr., welcher theils ans
zeitlich von der Hauszinssteuer befreite Gebäude und Gebäudetheile , theils auf die
Erhaltnngs - und Amortisationskosten der Gebäude entfiel, für die Einhebung der
Staatsstener nicht in Betracht kam.

Von dem oberwähnten Mietzinserträgnisse entfiel ein Betrag von 32,399 .488 fl.
19 kr. auf Häuser mit 12jähriger Steuerfreiheit , ein Betrag von 7,328 .532 fl. 18 kr.
auf Häuser mit 18jähriger Steuerfreiheit und auf Stadterweiternngsgründe , ferner ein
Betrag von 1280 fl. 13 kr. ans Arbeiterhäuser.

Tie Abschreibungen an Staatssteuern sammt Landes - und Gemeindenmlagen
und an Zins - und Schulkreuzern wegen Wohnungsleerstehungen , Demolierung von
Gebäuden und nachträglicher Bewilligung der Steuerfreiheit betrugen bei der : Hans¬
zinssteuer steuerbarer Gebäude 1,316 .133 fl. 61 kr., bei der 50/oigen Steuer vom Ertrage
hanszinsstenerfreier Gebäude 62 .456 fl. 25 kr., bei der Hausclassensteuer 9 fl. 41 kr. und
zwar wurden aus diesen Titeln in Abschreibung gebracht : von der vorgeschriebenen
Staatsstener per 14,486 .113 fl. 92 kr. ein Betrag von 666 .430 fl. 50 kr., von den
vorgeschriebenen Landesumlagen per 4,258 .001 fl. 92 kr. ein Betrag von 163 .651 fl.
6 kr. und Vvn den vorgeschriebenen Gemeindeumlagen (einschließlich der Zins - und
Schulkreuzer ) per 14,189 .134 fl. 65 kr. ein Betrag von 548 .517 fl. 71 kr.

In letzterem Betrage find auch die für die am kaiserlichen Hoslager beglaubigten
Gesandtschaften in Abrechnung gebrachten Zins - und Schulkreuzer per 15 .737 fl. 66 kr.
enthalten.

Infolge von Wohnnngsleerstehungen wurde in 14 .945 Fällen die Abschreibung
der Steuer vorgenommen.

Das Erträgnis der Staatsstenern  war an : Grundsteuer 125 .767 fl. 98 kr.,
Hanszinssteuer 12,532 .341 fl. 52 kr., 50/giger Steuer vom Ertrage hanszinsstenerfreier
Gebäude 1,341 .723 fl. 39 kr., Hausclassensteuer 1216 fl. 15 kr., Erwerbsteuer
3,649 .606 fl. 60 kr., Einkommensteuer 13,335 .773 fl. 74 kr., daher zusammen
30,986 .429 fl. 38 kr. Ferner wurden für Rechnung des Staates eingehoben : Verzugs¬
zinsen für rückständige Staatssteuern 91 .481 fl. 55 kr., Strafgebüren wegen Entziehung
von der Steuerpflicht , Nichtüberreichung der Steuerbekenntnisse , Verheimlichung des
Mietzinses und des Einkommens 23 .260 fl. 20 kr., Gebüren für die Evidenthaltung
des Grundstenercatasters 920 fl. 8 kr., Taxen für Gewerbe -Anmeldungen und Firma-
Protokollierungen 16 .455 fl. 92 kr., Executionskosten 18 fl. 43 kr. Die Gesammt-
Einzahlnng an Staatssteuern und Gebüren  betrug somit 31,118 .565 fl. 56 kr.
Die Gebändestenern weisen eine Steigerung  um rund 518 .000 ft. auf , und zwar
einerseits infolge der Erhöhung des Mietzins -Erträgnisses , anderseits infolge günstigerer
Einzahlung , wodurch sich auch die Rückstände mit Ende des Jahres um 57 .000 fl.
verminderten . Die Einnahme an Erwerbsteuer war um rund 45 .000 fl. geringer.
Die Ursache dieses Rückganges ist hauptsächlich darin zu suchen, dass durch günstigere
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Einzahluugsresultate in den Vorjahren sich die Rückstände für vergangene Jahre ver¬
mindert hatten . In der Einkommensteuer hat sich das Erträgnis neuerdings um
1.582 .000 fl. erhöht und zwar infolge der Steigerung des steuerpflichtigen Einkommens.

Die Einzahlung an Landes -Umlagen war gegen das Vorjahr um rund
810 .000 fl. günstiger ; dieselbe betrug bei der : Grundsteuer 25 .158 fl. 26 kr., Haus¬
zinssteuer 4,032 .225 fl. 78 kr., 50/oigen Steuer vom Ertrage hauszinssteuerfreier
Gebäude 70 .311 fl. 98 kr., Hausclasseusteuer 845 fl. 79 kr., Erwerbsteuer 544 .756 fl.
13 kr., Einkommensteuer 2,014 .509 fl. 67 kr., zusammen daher 6,687 .307 fl. 51 kr.

An städtischen Zuschlägen wurden einbezahlt znr : Grundsteuer 26 .421 fl. 73 kr.,
Hausziussteuer 4,499 .199 fl. 29 kr., i>o/oige» Steuer vom Ertrage hauszinssteuerfrcier
Gebäude 16.500 fl. 2 kr., Hansclassensteuer 363 fl. 27 kr., Erwerbstener 761 .080 fl.
57 kr., Einkommensteuer 2,827 .706 fl. 17 kr., zusammen daher 8,131 .271 fl. 5 kr.

An Mietzins - Umlagen (Zins - und Schulkreuzern ) wurden 9,178 .524 fl. 65 kr.
einbezahlt.

Gegenüber dem Vorjahre erhöhte sich die Einnahme an Gemeinde -Zuschlägen um
rund 403 .000 fl., insbesondere bei der Gebäude - und bei der Einkommensteuer , und zwar
aus den bei den Staatssteuern angeführten Ursachen. Die Eingänge an Zins - und
Schnlkreuzern betrugen um rund 318 .000 fl., d. i. um 3 6 "ch mehr als im Vorjahre.

In den oben ausgewieseneu Mietzins -Umlagen sind Zins - und Schulkreuzer ini
Betrage von 1153 fl. 62 kr. enthalten , welche nicht zu Händen der Hauseigenthümer
entrichtet, sondern infolge Zahlnngsweigerung von den säumigen Mietparteien direct
eingehoben werden mussten . Mit Ende des Jahres verblieb au solchen Mietzins-
Umlagen ein Rückstand von 326 fl. 81 kr.

Auster den vorangeführten Umlagen wurden als Bezirksstrasten-Eoncurrenzbeitrag
171 fl. 13 kr. und als Bezirks -Schulfvnds -Beitrag 476 fl. 85 kr. einbezahlt . Diese
Beiträge betreffen Rückstände in den ehemaligen Vororten aus der Zeit vor deren
Einverleibung.

An Verzugszinsen für rückständige Gemeinde -Umlagen wnrden 29 .638 fl. 43 kr.,
an Executionsgebüren (mit Ausschluss der Transferierung ?- und Jeilbietnngskosten
sowie der Seguestrationsgebüren ) 109 .058 fl. 76 kr. eingehoben. Bei den Verzugszinsen
und Executionsgebüren zeigt sich ein Rückgang im Betrage von rund 5200 fl., welcher
auf eine termingemästere Einzahlung der Stenern hindeutet.

Gleichzeitig mit der Hauszinsstener werden von den Steueramts -Abtheilungen
jene Abgaben eingehobeu , welche unmittelbar die Hauseigenthümer treffen . Die Ein¬
zahlungen an diesen Abgaben sind folgende : Militär - Einqnartierungs - Beitrüge
98 .920 fl. 73 kr., Canalräumungs - Gebüren 283 .752 fl. 78 kr., Wasserbezugs-
Gebüren (für den normalen Bedarf ) 1,210 .145 fl. 81 kr.

Die Einnahme an Militär -Einguartiernngs -Beiträgen erhöhte sich gegen das Vorjahr
um rund 3000 fl., die Einnahme an Canalränmnngs -Gebüren um rund 5800 fl.
infolge der Steigerung des Mietzinses . Das Erträgnis an Gebüren für den Wasser¬
bezug war um rund 59 .000 fl. grösser, und zwar infolge des Zuwachses an
neuen Bauten.

Die Summe aller vorangeführteu für Rechnung der Gemeinde eingehobeueu
Abgaben betrug 19,041 .960 fl. 19 kr. und erhöhte sich gegen das Vorjahr um 784 .092 fl.
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Außerdem wurden an Ordnungsstrafen , welche von den Steuerbemessungs -Behörden
wegen Nichteinbringung von Erwerbsteuer -Erklärungen gemäß H 250 und Art . XIV
des Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , verhängt wurden , 110 fl.
eingehoben und dem allgemeinen Versorgungsfonde zngeführt.

Tie Einnahme an Beiträgen für die n.-ö. Handels - und Gewerbekammer
betrug bei der Erwerbsteuer 35 .184 ft. 27 kr., bei der Einkommensteuer 108 .630 fl. 79 kr.,
zusammen daher 143 .815 fl. 6 kr.

Zur Erhaltung der Gewerbeschulen wurden von de» Erwerbsteuerträgern
138 .984 ft. 67 kr. eingehoben.

An Beiträgen für die Erhaltung der k. k. Gewvlbewache im I. Bezirke
wurde ein Betrag von 59 .566 fl. 58 kr. eingezahlt.

Ferner wurde an Commissions - Gebüren für die Intervention staatlicher
Beamten zur Feststellung von Mietzins -Erträgnissen ein Betrag von 50 fl. 40 kr. ein¬
gehoben.

Die gesammten beim städtischen Steueramte geleisteten Einzahlungen
betrugen mit Einschluss der Landes - und Gemeinde -Umlagen , Verzugszinsen und
Erecutivnsgebüren : an Grundsteuer 178 .841 sl. 31 kr., an Hauszinssteuer (einschließlich
der Strafen und Commissionsgebüren ) 21,114 .061 fl. 03 kr., an 5"/giger Steuer vom
Ertrage hauszinssteuerfreier Gebäude (einschließlichder Strafbeträge ) 1,430 .946 fl. 25 kr.,
an Hausclassensteuer 1932 fl. 25 kr., an Erwerbsteuer (einschließlichder Handelskammer-
und Gewerbeschulbeitrüge , sowie der Strafbeträge ) 5,279 .677 fl. 77 kr., an Einkommen¬
steuer (einschließlich der Handelskammerbeitrüge und Strafen ) 18,337 .534 fl. 89 kr.,
an Taxen 16 .455 fl. 92 kr., somit an Stenern sammt Zuschlägen und Nebengebüren
znsammmen 46,359 .449 fl. 42 kr., an Zinskreuzern 4,712 .856 fl. 20 kr., au Schul¬
kreuzern 4,465 .668 fl. 45 kr., zusammen 55,537 .974 fl. 7 kr. Ferner : an Militär-
Einquartierungs -Beiträgen 98 .920 fl. 73 kr., an Canalränmungs -Gebüren 283 .752 fl.
78 kr., an Wasserbezugs -Gebüren 1,210 .145 fl. 81 kr., an Gewölbwach -Beiträgen
59 .566 fl. 58 kr. Tie gesammte Einzahlung betrug daher 57,190 .359 fl. 97 kr., mithin
um 3,087 .596 fl. mehr , als im Vorjahre.

Von den Einzahlungen an Staatssteuern sammt Zuschlägen und Nebengebüren entfielen:
ans den Staat . 31,118 .615 fl. 96 kr. oder in Percenten 67 .,z
„ das Land . 6,687 .307 ., 51 . 14.
., die Gemeinde . 8,270 .726 „ 22 „ „
„ die Handels - und Gewerbekammer 143 .815 „ 06 „
„ die Gewerbeschul -Evmmission . . 138 .984 .. 67 „

Tie Einnahme der Gemeinde an Steuerzuschlägen sammt Zinsen und Executions-
gebüren vcrtheilt sich auf die einzelnen Steuergattungen in folgender Weise. Es entfallen:

17 .84
0 zi
0 so

aus die Grundsteuer . 26 .884 fl. 40 kr. oder in Percenten O.gg
„ „ Gebäudesteuer 4,544 .529 „ 25 „ 54 .gz
„ „ Erwerbsteuer . . . . . . 859 .073 „ 84 „ „ " " 10 gg
„ „ Einkommensteuer . . . . 2,840 .238 ,. 73 „ „ „ 34 -3«

Von der Gesammt -Einnahme der Gemeinde an Steuerzuschlägen und Mietzins-
llmlagen entfielen auf Steuerzuschläge 47 .^ mif Zins - und Schulkreuzer 52 .gg°/o-



VII. Steuerwesen . — 8 . Verzehrungssteuer. 57

8. Verzehrungssteuer.
Infolge eines Ansuchens der Genossenschaften der concessionierten Branntwein-

schänker und der Spirituosen- und Branntweinhändler in Wien wurden mit Zustimmung
der Gemeinde Wien mit der Verordnung der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 3. März 1895,
Z. 94.720, Erleichterungenhinsichtlich der Rückvergütung der Gemeinde-Abgabe bei der
Ausfuhr von gebrannten geistigen Flüssigkeiten ans dem Wiener Verzehrungssteuergebiete
auf Grund des im Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministeriumerflossenen Erlasses
des k. k. Ministeriums des Innern vom 24. November 1894, Z . 26.071 , versuchs¬
weise auf die Dauer eines Jahres  gewährt.

Diese Erleichterungenwurden über Antrag des Magistrates laut der Verordnung
der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25. Mai 1897, Z . 46.243, auf Grund des im Ein¬
vernehmen mit dem k. k. Finanzministerium erflossenen Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 15. Mai 1897, Z . 13.461, ohne zeitliche Beschränkungen in
lüraft gesetzt. Der Reinertrag der städtischen Zuschläge zur staatlichen Linienverzehrungs-
stcuer und der communalen Abgabe von gebrannten geistigen Flüssigkeiten, also der ab¬
gestattete Betrag nach Abrechnung der restituierten Beträge und der Auslage für die
bei der Einhebung der communalen Spritsteuer erforderlichen Messapparate war im
Jahre 1897 5,236 .290 fl. 41 kr.
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VIII. Rechtsangelegenheiten.

städtisches Lagerbuch.
Die Anzahl der La gerb uchvp erate , d. h. Aufzeichnungen über alle städtischen

Realitäten , Einläsungcn von Straßengrnnd und die erworbenen dinglichen Rechte der
Gemeinde betrug mit Ende des Jahres 1897 für die städtischen Häuser und Grund¬
stücke 1400 , über Rechte der Gemeinde 158 mit 2654 Eintragungen , über Straßen-
grnndeinlösnngen 116 mit 3211 Eintragungen.

8. Verträge und sonstige Urkunden.
Im Berichtsjahre betrug die Zahl der Verträge über die Erwerbung von

Realitäten 187 , der Verträge über die Veräußerung von Realitäten 41 , der Miet-
nnd Pachtverträge 46 , der Graberhaltungsverträge 76 , der sonstigen Urkunden (Reverse,
Löschungserklärungen , Aufsandungserklürnngen rc.) 199 , der gerichtlichen Eingaben
(einschließlich der Recurse) 303.

Bon Grnnderwerbnngen sind hervorznhcben : der Ankauf des Hauses
IX., Währingerstraße Skr. 39 , um 168 .000 sl., zur Unterbringung des magistratischen
Bezirksamtes für den IX . Bezirk ; der Ankauf mehrerer Realitäten zur Erweiterung des
Baumgartner Friedhofes und des Simmeringer Ortsfriedhofes mit einem Kostenanfwande
von rund 80 .000 fl. ; der Ankauf der Rosenthal ' schen Baumschule in Albern und
Schwechat um 135 .000 fl. aus den Mitteln des Versorgnngsfondes und des Hauses VI.,
Mariahilferstraße Nr . 25 , um 273 .000 fl. für den Wiener Bürgerspitalfond ; die Erwerbung
einer größeren Grundarea im X . Bezirke um 57 .127 fl. für den projectierten Ban
eines Pferdeschlachthanses ; der Ankauf des Hauses V., Wienstraße Nr . 53 , um 55 .000 fl.
zu Schulzwecken, des Hauses Vl ., Magdalenenstraße Nr . 57 , um 42 .500 fl. zur Durch¬
führung der Wäschergasse und des Hauses V., Matzleinsdorferstraße Nr . 64 , um
55 .000 fl. zur Durchführung der Spengergasse ; der Ankauf mehrerer Realitäten im
V. Bezirke zum Zwecke der Eröffnung der unteren Bräuhausgasse und Durchführung
der Kohl- und Stoltberggassc ; die umfangreichen Erwerbungen der zur Durchführung
der Alsbacheinwölbung und des Alsbach-Boulevards (Alszeile) erforderlichen Realitäten
und Gründe ; die Erwerbung der Goldberger 'schen Stiftnngshänser in der Johannesgasse
im I. Bezirke um 150 .000 fl. zur seinerzeitigen Durchführung der Akademiestraße; dieGrund-
erwerbnngen zur Ausgestaltung des Michaelerplatzes , zur Ausgestaltung des Platzes vor
der Karlskirche, zur Regulierung der Bieberbastei und Postgasse, zur Regulierung des
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Neuen Marktes (anlässlich des Abbruches des fürstlich Schw arzenberg 'schen Palais ), zur
Regulierung des Theiles des IX. Bezirkes nächst dem Franz Jvsefs-Bahnhofe (anlässlich
des Abbruches des fürstlich Liechtenstein 'schen ehemaligen Bräuhanses Lichtenthal),
ferner die behufs Regulierung des Fünfhauscr lvürtels im Tauschwege dnrchgeführten
Erwerbungen von der Wimberger 'schen Realität und vom Erzherzogin Sophien-
Spitale ; der Ankauf von Grundstücken zur Erweiterung der Steinbrüche i» Mauthansen
und zur Arrondierung des Fondsgutes in Spitz a. d. Donau.

Von bedeutenderen Veräußerungen sind zu erwähnen: Der Verkauf des
Bürgerspitalfondshauses am Stefansplatz (sogenanntes Lazanskyhans) um 292 .500 fl.,
der Verkauf des ehemaligen Armenhauses in Heiligenstadt um 45 .000 fl., des Schil-
lein 'schen Stiftnngshanses III., Schimmelgasse dir. 10, um 27.000 fl., der Verkauf des
Theresia Gvschl'schen Stiftnngshanses im III. Bezirke, Sechskrügelgasse, um 36 .200 fl.,
der Verkauf mehrerer städtischer Baustellen, sowie einer Reihe der vom k. k. Ärar
übernommenenLinienwallgründe.

Bon den im Jahre 1897 abgeschlossenen Miet - und Pachtverträgen sind zu
erwähnen die Verträge über die Vermietung: des Cursalons im Stadtparke, des
Restaurationsgebäudes im Türkenschanzparke, des sogenannten Schönbornpalais im
VIII . Bezirke an die Justizverwaltung , des Hauses XIII . Bezirk, Diesterweggasse Nr . 10,
an den Gymnasiumbauvereinin Hietzing, von Localitäten im alten Rathhanse an das
k. k. Ministerium des Innern und an das k. k. Handelsministerium für Zwecke des Postamtes
und der Postsparcassa; ferner über die Verpachtung der Gemeindejagdeninnerhalb des
Gemeindegebietes, die Verpachtung der Simmeringer Haide an das Militärärar , die
Verpachtung der Wasenmeisterei, sowie die Pachtung eines Grnndcomplexes des Stiftes
Klosterneuburg im II. Bezirke und anderer Gründe für Zwecke der Mistablagerung.

Von den Recursen gegen Tabularbescheide sind insbesondere jene gegen
bewilligte Untertheilungen ohne banbehördlichenConsens (in 26 Fällen) zu erwähnen,
welche übrigens meist abweislich beschieden wurden, nachdem die Gerichte den Stand¬
punkt vertreten, dass die in der Bauordnung vorgeschriebene Parcellierungsbewilligung
nicht Voraussetzung der grnndbücherlichen Theilnng von Liegenschaften ist.

6. procesie.
Im streitigen Verfahren nehmen, wie in früheren Jahren , die Klagen der Gemeinde

wegen Einbringung von rückständigen Wasserverbrauchsgebüren, Miet- und Pachtzinsen
ihrer Zahl nach die erste Stelle ein.

Diese Processe wurden, soweit dies nach den Bestimmungen der neuen Civil-
processordnnng zulässig ist, von den rechtskundigen Beamten des Magistrates, und zwar
meist mit Erfolg durchgeführt.

Bei jenen Activ- und Passivprocessen, in welchen die Intervention eines Advocaten
erforderlich war , wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 10. Juni 1897 von
der Bestellung eines städtischen Anwaltes für sämmtliche Processe abgegangen und
von Fall zu Fall durch Beschluss des Stadtrathes ein Vertreter bestellt. Dieser Vorgang
erwies sich insoferne vortheilhaft für die Gemeinde, als hiedurch eine den Erfolg
sichernde größere Raschheit in der Durchführung erzielt wurde.
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Von wichtiger» Streitsachen mögen nachfolgende besondere Erwähnung finden:

1. Der Präjudicialprocess gegen die Jmperial -Continental -Gas -Association wegen
Erlöschens der von den ehemaligen Vorortegemeinde » mit dieser Gesellschaft geschlossenen
Gasbeleuchtnngsverträge ; derselbe wurde im Berichtsjahre in erster Instanz zu Ungunsten
der Gemeinde entschieden.

2 . Die Klage derselben Gesellschaft gegen die Gemeinde Wien wegen Besitzstörnng
durch das Legen der Gasrohre im Bezirke Simmering ; dieselbe wurde in allen Instanzen
abgewiesen.

3 . Tie von Georg Demski  bezüglich des Hauses VII . Bezirk , Zollergasse Nr . 1,
von Jakob Egg bezüglich des Hauses VI . Bezirk, Mariahilferstraße Nr . 67 , von Donat
Zifferer  bezüglich des Hauses VII . Bezirk , Lerchenfeldcrstraße Nr . 71 , von Rudolf
Hörandner  bezüglich des Hauses VIII . Bezirk, Bennoplatz Nr . 8 und von Josef
Kalas  bezüglich des Hauses III . Bezirk, Hauptstraße Nr . 106 im streitigen Verfahren
geltend gemachten Entschädigungs -Ansprüche für erfolgte Straßengrnndabtretnng wurden
im Vergleichswege erledigt.

Anhängig blieben  mit Ende des Jahres 1897 unter anderen Streitsachen
die folgenden:

1. Die über Aufsorderungsklage der Jmperial -Continental -Gas -Association von
der Gemeinde Wien eingebrachte Klage wegen Umlegung der dieser Gesellschaft gehö¬
rigen Rohre am Rennwege;

2 . die Processe der Gemeinde Wien gegen die Versicherungs -Gesellschaft „Equitable"
wegen Schadloshaltnng im Betrage von 462 .226 fl. für den vom Hause I. Bezirk,
Stock-im-Eisenplatz Nr . 3 abgetretenen Straßengrund und gegen die Eheleute Roth-
berger,  betreffend die Entschädigung von 145 .700 fl. für den zum Hause I. Bezirk,
Goldschmiedgasse Nr . 2 einbezogeuen Straßengrund.

3 . Der Process der österreichischen Gasbelenchtnngs -Actien-Gesellschaft gegen die
Gemeinde wegen der probeweisen Beleuchtung eines Dheiles von Gaudenzdorf mit
Wassergas.

v. Außerstreitiges Verfahren.
s) Richtigstellung Grundbücher.

Im Berichtsjahre wurden die in den vorangegangenen Jahren begonnenen Richtig¬
stellungen der Grundbücher über den den ehemaligen Vorortegenieinden zugeschriebenen
Grundbesitz fortgesetzt.

Hiebei wurde insbesondere aus alle in den Grundbüchern bisher nicht enthaltenen
unproductiven Gründe , an welchen nicht von dritten Personen Besitzrechte ausgeübt
wurden , die Einverleibung des Eigenthnmsrechtes zu Gunsten der Gemeinde erwirkt.
Auch im alten Gemeindegebiete wurden in verschiedenen Fällen Eigenthumsansprüche
der Gemeinde oder dingliche Rechte im Verhandlungswege und anßerstreitigen Verfahren
mit Erfolg geltend gemacht.

Die wichtigeren dieser Angelegenheiten sind:
1. Die Eigenthumsanerkennung seitens der Südbahn -Gesellschaft an dem Vorplätze

des Linienamtes Favoriten;
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2 . die Austragung der Eigenthumssrage bezüglich der ehemaligen Vorgärten in der
Alserstraße . An einem Theile dieser Vorgärten wurde das Eigenthumsrecht der Gemeinde
Wien anerkannt , während bei den übrigen die Servitut , diese Gründe als öffentlichen
Weg benützen zu lassen, zu Gunsten der Gemeinde grundbücherlich sichergestellt wurde.

3 . Die Anerkennung des Eigenthumsrechtes der Gemeinde an einzelnen Theilen
der Area des alten Blindeninstitutes im VIII . Bezirke.

4 . Die Anerkennung des Eigenthnmsrcchtes der Gemeinde an einem die Area
der n.-ö. Landes -Jrrenanstalt im IX . Bezirke durchquerenden ehemaligen Gehwege.

5 . Das Eigenthum an den an das Wilhelminenspital in Ottakring angrenzenden
Gemeindegründen wurde durch Vermarkung der Spitalsrealität , sowie der angrenzenden
Parcellen sichergestellt.

6 . Wegen Sicherstellung des Eigenthumsrechtes der Gemeinde an dem sogenannten
Flötzersteige in Ottakring (theilweise auf Grund älterer von der Gemeinde Ottakring
abgeschlossener Verträge ) wurden Verhandlungen mit den Anrainern eingeleitet.

7 . Anlässlich der Erbauung der neuen Hochschule für Bodencultur auf der
Türkenschanze wurde der Eigenthumsansprnch der Gemeinde auf einen Theil der in
die neuangelegte Hochschulstraße fallenden Grundflächen mit Erfolg geltend gemacht.

8 . Ein Theil der aufgelassenen Bachgasse in Ottakring war bereits vor der
Bereinigung Ottakrings mit Wien von den anrainenden Grundbesitzern occnpiert und
bei Neuanlegung der Grundbücher mangels eines Einspruches der Gemeindevertretung
Ottakring den angrenzenden Realitäten zugeschrieben worden . Die Besitzer dieser Grund¬
flächen wurden veranlasst , das Eigenthnmsrecht der Gemeinde anznerkennen und ent¬
sprechende Tabularerklärungen ansznstellen.

b) Nerlaffeuschafteo.
Von den im Jahre 1897 anhängigen Verlassenschaften, in welchen die Gemeinde

oder von derselben verwaltete Fonde und Stiftungen als Erben oder Legatare erscheinen,
sind folgende zu erwähnen.

1. Die Verlassenschaft nach Adelheid Melcher , welche die Gemeinde Wien zur
Erbin ihres mit 43 .000 fl. inventierten Nachlasses einsetzte. Seitens der gesetzlichen
Erben wurde gegen die Gemeinde ein Process wegen Ungiltigkeitserklärung des Testa¬
mentes angestrengt ; eine Entscheidung ist im Jahre 1897 nicht erflossen.

2 . Der Nachlass der im Jahre 1896 verstorbenen Lida Jahn (im Betrage von
14 .000 fl.) wurde dem allgemeinen Versorgnngsfonde eingeantwortet.

3 . Zum Nachlasse der im Juni 1897 verstorbenen Privatlehrerin Julie Knb erna  t,
welche ihr Vermögen von rund 1700 fl. den städtischen Waisenhäusern hinterließ , wurde
die Erbserklärung abgegeben . Ebenso zu der Verlassenschaft nach Katharina Wicturna,
welche den Wiener Armenfond und Waisenfond zu Erben ihres mit 8000 fl. inventierten
Vermögens einsetzte.

4. In der Verlassenschaft nach Franz Sigmnndt  in Graz wurde der von der
Gemeinde Wien für das städtische Waisenhaus im VII . Bezirke als Substitntionserben
im Vergleichswege angenommene Betrag von 10 .000 fl., von welchem der Erbin das Frucht¬
genussrecht znsteht, durch Erlag im k. k. Civilgerichts -Depositenamte in Graz sichergestellt.

5 . Der Nachlass nach Maria Tautz (für eine Stiftung für Bürgerund Bürgerinnen
von Wien) wurde realisiert und nach Berichtigung der Legate und Gebüren in Wert¬
papieren im Werte von 16 .400 fl. angelegt.
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6. Von Bernhard Pechkranz wurde znin fideicommissarischen Erben seines mit
120.000 fl. inventierte» Nachlasses eine Stiftung für Arme eingesetzt.

7. In der Verlassenschäst Alois Dräsche in Brünn wurde der Gebürenausweis
erstattet und die Zahlung der Gebüren in 10 Jahresraten erwirkt.

8. In der Verlassenschaft nach der im Jahre 1896 verstorbenen Anna Holzinger,
welche dem Versorgungsfonde 20 .000 fl. legiert hatte, kam es in dem von den gesetz¬
lichen Erben gegen die Giltigkeit des Testamentes angestrengten Processe zu einem
Ausgleiche, nach welchem der Wiener Versorgungsfond einen gebüren- und abzugsfreien
Betrag von 7600 fl. sammt 5"/g Zinsen vom Todestage erhielt.

9. Ter von Marie Eibel der Bachmann -Stiftung für das Armenhaus im
V. Bezirke als Sublegatarin vermachte Betrag von 4000 fl. wurde auf dem Hause
Huudsthurmerstraße Nr . 55 sichergestellt.

Weiters wurden der Gemeinde Wien zu Stiftungszwecken legiert und die legierten
Beträge zum Theil auch bereits bei der städtischen Hauptcassa erlegt:

Von Hermine Essler 20 .000 fl. zu einer Stiftung für Studierende der Wiener
Universität, 20.000 fl. für angehende Künstler, 10.000 fl. für angehende Lehrerinnen
oder Kindergärtnerinnen und 10.000 fl. für Zöglinge der Balletschule; von dem
Privaten Ferdinand Czermak  nebst einem Betrage von 2600 fl. zur Vertheilung
au Wiener Volksküchen und Wärmestuben 3000 fl. dem Bürgerversorgungshause und
dem allgemeinen Versorgungshause in der Spitalgasse zur Aufbesserung der Pfründen,
18.000 fl. zur Unterstützung armer, kranker christkatholischer Familien und 2500 fl. zur
Unterstützung armer, kranker Familien ohne Unterschied der Religion; von Katharina
Biraghi  wurde von ihrer Besitzung E.-Z. 42 in Lainz und 9 in Speising das soge¬
nannte Sommerhaus mit dem dazu gehörigen Parke, beziehungsweiseder durch Verkauf
dieser Realität erzielte Erlös zur Errichtung einer Stiftung für Arme von Lainz
legiert; weiters von Friederike Bäuerle,  nebst einem Legate von 150 fl. für die Armen
des II. Bezirkes, ein Betrag von 7000 fl. für eine Stiftung zur Unterstützung einer
armen Schriftstellerswitwe oder Waise; von Franz Löblich  30 .000 fl. zur Gründung von
Thee- und Suppen -Anstalten im IX. Bezirke; von Caroline Bimminger  6000 fl. zu
einer Stiftung für ledige Bürgerstöchter ; von Dr . Emanuel Bunzl  4000 fl. für
arme Blinde; von Franz Stark  2000 fl. zu Stipendien für Philologen; von Josef
Klemm  1000 fl. für arme Familien des III. Bezirkes; von Margarethe Sonntag
1000 fl. zu einer Weihuachtsbetheiluugs-Stiftung für Grinzing; von Lader  1000 fl.
für arme Schuhmacherswitwen.

Ein im Jahre 1883 von dem Oberstlientenant Tapawitza -Nowak für  eine
Armenstiftung legiertes Capital per 14.000 fl. wurde durch das Ableben der Fruchtgenuss¬
berechtigten für die Stiftungszwecke frei; ebenso ein im Jahre 1862 von Fr . Dengler
dem „Armenhaus Hütteldorf" legiertes Stiftuugscapital per 8000 fl., ferner ein Theil
des von Johann Buresch  im Jahre 1880 für Stipendien legierten Stiftungscapitales
per 32 .000 fl. und das Stiftuugscapital der Marie und Conrad Wöhr 'schen  Armen-
stistung per 6000 fl.

Zu erwähnen wäre schließlich noch der im Jahre 1897 durchgeführte theilweise
Umbau des Carl M ißl 'schen Stiftungshauses für arme christliche Gewerbetreibende
im II. Bezirke, Taborstraße Nr . 39 (Bayrischer Hof) mit einem Kvstenaufwande von
rund 281 .000 fl.



VIII. Rechtsange legeich eiten — V. Angelegenheiten rc. — V. Rechtsgutachten. 63

Angelegenheiten vor demk. k. Verrvaltungsgerichtshofe.
Vor dem k. k. VerwaltungsgerichtshvfeWare» im Jahre 1897 anhängig:
1. Die Beschwerde der Gemeinde gegen die Entscheidung des k. k. Finanzmini¬

steriums vom 3. April 1896 , Z. 15.203, betreffend die Besteuerung der Schulleiter-
Wohnung in Kaiser-Ebersdorf. Dieselbe wurde mit Erkenntnis vom 16. Juni 1897,
Z . 10.831 , abgewiesen.)

2. Die Beschwerde der Firma Straßnitzky  in Ober-Döbling wegen Entschädigung
des von der Realität in Ober-Döbling, E.-Z . 726, abgetretenen Straßengrundes . (Der¬
selben wurde Folge gegeben.)

3. Die Beschwerde der Firma Gustav Chaudoir  L Co. gegen den Beschluss
des Wiener Stadtrathes vom 5. Jänner 1897 wegen Vorschreibung einer Canaleiu-
mündungsgebür und

4. die Beschwerde der Wienerberger Ziegelfabriks-Actien-Gesellschaft gegen die
Borschreibungeiner Canaleinmündungsgebiir für das Hernalser Ziegelwerk. (Diese zwei
Beschwerden blieben im Berichtsjahre unerledigt.)

ss. Rechtsgutachten.

Rechtsgutachten, beziehungsweise gutächtliche Äußerungen in verschiedenen, das
Interesse der Gemeinde berührenden Angelegenheiten wurden seitens des Rechts-
departcments im Laufe des Jahres 1897 unter anderen nachstehende verlangt,
beziehungsweise abgegeben:

1. Vorschläge über Vereinfachungen in der Geschäftsführung des Magistrates;
2. über das Eigenthnmsrecht der Gemeinde an der in das alte Rathhaus ein¬

gebauten sogenannten Salvatorkapelle (altkatholische Kirche);
3. über die Berechtigung der Gemeinde zur Einhebung von Angenscheinstaxen

bei Anbringung von Plakattafeln;
4. über die Beitragspflicht des Bürgerspitalfondes zum Findelanstalts-, Gebär-

anstalts- und Jrrenhansfonde;
5. über die Berechtigung der Gemeinde zur Entziehung einer dem Lehrlingsheini

für eine Reihe von Jahren bewilligten Subvention;
6. über die Stempelpflicht der Gesuche um Nachsicht der Hundesteuer;
7. über die Frage, ob die Auszahlung von Erziehungsbeiträgen von dem Nach¬

weise des regelmäßigen Schulbesuches abhängig gemacht werden kann;
8. über das Organisationsstatut einer von den Hausbesitzern Wiens zu errichtenden

Sparcassa für Hausbesitzer von dem Gesichtspunkte der gesetzlichen Zulässigkeit;
9. über die Mitwirkung der städtischen Ämter bei Werterhebungen über Realitäten

z»m Zwecke der Gebürenbemessung;
10. über die Klagbarkeit subskribierter Beiträge zum Baue einer Kirche (in

Rudolfsheim); *
11. über das Mietverhältnis rücksichtlich des Bezirksgerichtes Meidling;
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12 . über das Vermögen der im Jahre 1848 aufgelösten Bürgermilitärcorps;
13 . über die Behandlung von „herrenlosen " (verlaufenen oder zurückgelassenen)

Schlachtthieren am Wiener Centralviehmarkte;
14 . über die Stempelpflicht der Gesuche städtischer Beamten in internen Dienst¬

angelegenheiten;
15 . über die Frnctificate aus den in der Verwahrung des Magistrates befindlichen

Fundgegenständen , bezw. deren Erlös;
16 . über die Steuerfreiheit des Auersperg -Palais im VIII . Bezirke, beziehungs¬

weise die Verpflichtung der Gemeinde zum Rückersatze der dem Fürsten Auersperg
vorgeschriebenen Hauszinssteuer für seine Realitäten im VIII . Bezirke (der Anspruch des
Fürsten gründet sich auf ein im vorigen Jahrhunderte zwischen dem Magistrate und
einem seiner Besitzvorgänger geschlossenes Übereinkommen) ;

17 . über die Rechte und Pflichten des Grundeigenthümers im Falle der Ban¬
linienänderung nach erwirktem Parcellierungsconsens und vor erfolgter Verbauung;

18 . die Prüfling des Statuts der in der Bildung begriffenen sogenannten „Jnner-
städter Sparcassa " ;

19 . über die Zulässigkeit der Jncameriernng von nicht behobenen Cautionen;
20 . über die Geltendmachung von Regieauslagen städtischer Betriebe in der

Steuerfassion als Abzugsposten.
Zn erwähnen wären außerdem die Vorarbeiten , welche die mit 1. Jänner 1898

ins Leben tretende neue Civilprocessordnung nothwendig machte. Diese Vorarbeiten
umfassten die Erlassung der nöthigen , den Geschäftsgang der Executivorgane der Ge¬
meinde betreffenden Weisungen an die städtischen Ämter , die Anpassung der in Ver¬
wendung stehenden Formularien an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen , sowie die
Verfassung der Listen derjenigen Personen , welche sich zur Übernahme von richterlich
verfügten Zwangsverwaltungen fremder Vermögenschaften eignen.

6. Geschwornenlisten.
In Ausführung des Gesetzes vom 23 . Mai 1873 , R .-G .-Bl . Nr . 121 , betreffend

die Bildung der Geschwornenlisten in Orten mit eigenen Statuten wurden im August
und September 1897 die Urlisten für das nächstfolgende Kalenderjahr vom Central-
Stener - und Wahlcataster verfasst und die Richtigstellung der aufgelegten Listen nach
Ablauf der zur Einbringung von Reclamationen behufs Löschung, beziehungsweise Auf¬
nahme in denselben gegebenen achttägigen Frist (vom 9 . bis inclusive 16 . October 18971
vorgenommen.

Die Anzahl der in den Geschwornenlisten enthaltenen Personen betrug vor der
Reklamationsfrist 25 .177 . Während der erwähnten Frist langten 40 Reclamationen ein,
und zwar behufs Löschung wegen : Überschreitung des 60 . Lebensjahres 3 , Unentbehr¬
lichkeit im Berufe 32 , körperlicher Gebrechen 5.

Außerdem wurden von amtswegen gelöscht wegen : Ablebens 25 , Concurseröff-
nung 1, Übersiedlung außerhalb Wiens 3 , Steuerherabsetzung , beziehungsweise Ab¬
schreibung oder anderer Ursachen 21.

Die Anzahl der in der Urliste enthaltenen und zum Geschwornendienste zu be¬
rufenden Gemeindemitglieder betrug 25 .087 (gegen 24 .229 im Jahre 1896 ).
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Die Zahl der von den Bezirksvertretungen zum Geschwornenamte als vorzüglich
geeignet Bezeichneten betrug 3733 ; hievon wurden für die Ausübung des Geschwornen-
amtes während des nächstfolgenden Jahres von der vom k. k. Landesgerichte in Straf¬
sachen eingesetzten Commission 785 als Haupt- und 200 als Ergänzungs-Geschworue
bezeichnet.

Aus diesen Personen wurden monatlich jene ausgelost, welche den Geschworuen-
dienst im betreffenden Monate zu versehen hatten.

Aus der Bevölkerung der zum LaudesgerichtssprengelWien gehörigen, außerhalb
des Gemeindegebietesvon Wien liegenden Ortschaften wurden zur Bildung der Jahres¬
dienstliste der Geschwornen 15 Personen herangezogen.

Ende October 1897 wurden die Urlisten der Geschwornen und die Verzeichnisse
der zum Geschwornenamte vorzüglich Geeigneten sammt allen Beilagen dem k. k. Landes¬
gerichte als Schwurgericht vorgelegt und zugleich jene Gemeinderäthe bezeichnet,
welche zur Theilnahme an der Commission wegen Bildung der Haupt- und Ergänzungs¬
dienstliste designiert worden waren.

Nähere Angaben über die Bildung der Geschwornenlisten enthält der Abschnitt
„Rechtspflege" in den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Wien.

BerwaltuügSbericht der Stadt Wie«.
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IX . Amtsgebäude.

a) Das neue Äathhaus.

Bezüglich der Frage der Verwertung des Rathhauskellers beschloss der Gemeinde¬
rath in seiner Sitzung vom 22 . Jänner 1897:

Es sei ans dem Gemeinderathe eine Commission von 10 Mitgliedern zu wählen,
welche sich mit der Verwertung des Rathhanskellers zu befassen und nach drei Mo¬
naten über ihr Wirken dem Gemeinderathe Bericht zu erstatten oder eventuelle Vor¬

schläge zu machen hat . Die Anträge dieser Commission seien im Sinne des § 70 des
Gemeindestatutes dem Stadtrathe zur Vorberathung zuzuweisen.

Während des Berichtsjahres wurden im neuen Rathhause nur solche Herstel¬
lungen vorgenommen , welche sich ans den jeweiligen Bedürfnissen im Hause als noth-
wendig ergeben hatten . Einen merklichen Fortschritt machten die Jnstallationsarbeitcn

zur Umgestaltung der Gasbeleuchtung in eine Beleuchtung mittels elektrischen Lichtes.
Von anderen Herstellungen sind die folgenden erwähnenswert.
Der Belag der Präsidialstiege vom Ebenerdgeschoße bis einschließlich 1 . Stock

mit Linoleum . Die Kosten hiefür betrugen rund 482 fl.
Die Beseitigung einiger kleiner Gebrechen am den Pylonenthürmen der Hanpt-

fagade des Rathhauses machte deren Eingerüstung und theilweise Renovierung noth-
wendig , welche Arbeiten mit einem Kostenaufwande von rund 1900 fl . durchgeführt
wurden.

Ans Anlass der Abtragung der Elisabethbrücke wurden die dortigen acht Stand¬
bilder in den Arkadenhof des Rathhauses überführt und sammt den Postamenten

daselbst aufgestellt . Die Kosten hiefür betrugen 840 fl.
Die schadhafte Plafondmalerei und Vergoldung im nördlichen Ecksalon der Fest¬

räume wurde mit einem Kostenbeträge von 711 fl . erneuert.
Das Rathhaus bildete so wie in den Vorjahren einen Anziehungspunkt für Ein¬

heimische und Fremde und wurde im Berichtsjahre von 7076 Personen besucht.
Mit den Personenanfzügen  wurden im Jahre 1897 268 .307 Personen be¬

fördert.

Die Festraume  des neuen Rathhauses wurden für folgende Zwecke in Anspruch

genommen : am 8 . Jänner für de» Ball der Stadt Wien , am 20 . April für die feier¬
liche Beeidigung des Bürgermeisters , am 20 . August für die Bewirtung des Heidel¬
berger Sängerbundes , ani 23 . September für die IV . internationale Conferenz der
Vereine vom Rothen Kreuze und am 7 . October für den Empfang des Rechtsschutz¬
vereines.
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Der Arkadenhof wurde in Anspruch genommen: am 31 . Jänner für das volks-
thümliche Concert des Gesangsvereines „Schubertbund", ans Anlass der 100jährigen
Schubertgedenkfeier, am 8., 10. und 13. Juni für die von Ihrer Durchlaucht der
Prinzessin Alexandrine Windisch -Grätz zu wohlthätigen Zwecken veranstalteten theatra¬
lischen Vorstellungen, und am 25 . und 27. Juni für das vom Tnrngaue Hernals und
Umgebung abgehaltene Schauturnen.

Die Volkshalle diente außer zu Versammlungenvon Genossenschaften und Ver¬
einen auch zu mannigfachen anderen Functionen. So fanden hier die Auslosungen der
Stellungspflichtigen und Militär -Controlversammlungen statt; auch wurden daselbst
öffentliche Offertverhandlungen abgehalten. Sowohl die Volkshalle, als auch die an¬
grenzenden Vestibules wurden bei Veranstaltung des Balles der Stadt Wien und von
Empfängen in die Festräume einbezogen. Außerdem fanden im Vestibüle der Fest¬
stiege I die ärztlichen Untersuchungen der Kinder des I. Wiener Feriencolonien- und
Sparvereines statt.

Auch der Vorsaal zum großen Magistratssitzungssaalediente häufig zu Vereins¬
und Genossenschaftsversammlungen, ferner zu öffentlichen Offertverhandlungen; auch
wurden daselbst die Ziehungen der Communallose vorgenommen.

Die Beleuchtungsanlage im neuen Rathhause erscheint im Capitel XV , „Beleuch¬
tungswesen", eingehend besprochen.

Mit Stadtrathsbeschluss vom 5. August 1897 wurde das Hausieren , das
Agentieren mit jeglicher Art von Gegenständen und die Ausübung von Wander¬
gewerben in den städtischen Ämtern vollständig verboten.

Die Verabreichung von Lebensmitteln im Rathhause für das sogenannte
zweite Frühstück hat nach dem Beschlüsse des Stadtrathes vom 30. September 1897
künftighin bei den zu diesem Behnfe in den Corridoren des Rathhauses aufzustellenden
sieben Buffets durch die hiefür im Wege einer öffentlichen schriftlichen Offertverhand-
lnng zu bestellenden Unternehmer auf Grund der unter einem genehmigten Vorschrift
zu geschehen.

Die Berechtigung zur Aufstellung solcher Buffets erfolgt gegen Einhebung eines
durch die Offertverhandlung festzustellenden Platzzinses und gegen Erlag einer Caution
von 50 st. per Buffet, behufs Sicherstellung der dem Unternehmer obliegenden Ver¬
pflichtungen; zur Gewinnung geeigneter Unternehmer wurde eine öffentliche, schriftliche
Offertv erh andlung ausgeschrieb en.

b) Sonstige Amts- und Austaltsgebändr.
Infolge der Einführung der Steuerreform mit Beginn des Jahres 1898 mussten

im Jahre 1897 die Localitäten fast sämmtlicher städt. Steuerämter erweitert und um¬
gestaltet werden.

Hiedurch wurde die Verlegung anderer Amtslocale in den meisten magistratischen
Bezirksämtern nothwendig, weshalb in diesen Amtsgebäuden mehrfache Adaptierungen
ausgeführt und die Einrichtung derselben ergänzt werden musste.

Im II. Bezirke , woselbst das Steueramt im Gemeindehause II. Kleine Sperl-
gasse Nr . 10 untergebracht ist, mussten behufs Erweiterung desselben die bisher den
städtischen Ärzten zugewiesenen Räume verwendet und für die städtischen Ärzte andere

5*
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Localitäten außerhalb des Gemeindehauses , und zwar im Hause Talwrstraße Nr . 14
gemietet werden . Tie bisher von den städtischen Ärzten benützt gewesenen Räume wurden zu
jenen der städtischen Hauptcassa - Abtheilung einbezogen ; ein Theil der bisher vom letz¬
teren Amte benützten Räume wurde abgetrennt und zur Erweiterung des Steuer¬
amtes verwendet.

Die hiebei nothwendig gewesenen Adaptierungsarbeiten bestanden der Wesenheit
nach in der Cassierung einer Stiege vom 2 . Stockwerke zum Dachboden , Umgestaltung
dieses Stiegenhauses in Kanzleirüume durch Herstellung einer Decke, Ausführung mehrerer
neuer Scheidemaueru und Abtragung bestandener Wände , ferner im Umstellen einiger
Glaswände , in der Herstellung von Cassaschaltern , sowie Ausführung cassamäßiger Ab¬
schlüsse für die neuen Steueramts - und Hanptcassa -Localitäteu.

Die Gesammtkosten einschließlich der Auslagen für die Ergänzung der Einrich¬
tung des neuen Steueramtes betrugen 3940 fl.

Im III . Bezirke waren die zur Erweiterung des Steueramtes erforderlichen
Localitäten im Gemeiudehause III ., Gemeindeplatz Nr . 3 , nicht vorhanden und musste
für diesen Zweck ein Lehrzimmer der au das Gemeindehaus anstoßenden Bürgerschule
III ., Sechskrügelgasse in Anspruch genommen werden.

Dasselbe wurde durch Vermauerung der Classenthüre von den übrigen Schnl-
ränmen abgetrennt , durch Herstellung einer Communicationsvffnung in den Feuer¬
mauern dieser zwei Gebäude mit den alten Steueramtslocalitäten verbunden und ent¬
sprechend eingerichtet . Zur Ausführung dieser Arbeiten wurde ein Kostenbetrag von
1200 fl. genehmigt.

In diesem Bezirksamte erwiesen sich auch die Localitäten der Hauptcassa -Abthei-
lung zu beschränkt; znm Zwecke der Erweiterung derselben musste ebenfalls ein Lehr¬
zimmer , n . zw. von der Mädschenschule III ., Rochusgasse Nr . 16 , verwendet werden.

Dasselbe wurde durch Mauerdurchbrüche mit den alten Cassalocalitäten ver¬
bunden ; letztere wurden durch Aufstellung einiger Glaswände entsprechend untertheilt;
sämmtliche Locale wurden renoviert und mit cassamäßigen Abschlüssen versehen.

Für diese Ausführungen ist ein Kostenbetrag von 1140 fl. kr. bewilligt worden.
Ferner erwies sich die Renovierung der Hoffapade dieses Gemeindehauses als

nothwendig , wofür ein Kostenbetrag von 1214 fl. 40 kr. bewilligt wurde.

Im Gemeiudehause des IV . Bezirkes wurde die nothwendige Erweiterung
der Steueramtslocalitäten durch Einbeziehung einer bisher vermietet gewesenen Woh¬
nung und durch Verschiebung einiger Amtsabtheilungen , beziehungsweise Zuweisung an¬
derer Locale erreicht. Für die bezüglichen baulichen Veränderungen , Renovierungen und
die Ergänzung der Einrichtung wurde ein Kostenbetrag von 1700 fl. bewilligt.

Ferner wurde in diesem Gemeindehanse zufolge Stadtrathbeschlusses vom 3. Sep¬
tember 1897 eine Neucintheilung der Amtsräume des Bezirks -Ausschusses und die
Renovierung der betreffenden Locale , sowie die Beistellung einiger neuer Einrich¬
tungsstücke genehmigt und für diese Zwecke ein Betrag von 1310 fl. bewilligt.

Im Gemeindehause des V. Bezirkes wurde behufs Erreichung der Erwei¬
terung der Steueramtslocalitäten , wofür ein Kostenbetrag von 2000 st. bewilligt
worden war , eine andere Eintheilung der Amtsränme vorgenommen.
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Hiebei mussten die vom k. k. Bezirksschulinspector benützten Legalitäten einbe¬
zogen werden. Als Ersatz hiesür wurden einige Amtsräume im Hanse V. Bezirk,
Hundsthnrmerstraße Nr . 87 gemietet.

Ferner wurde in diesem Amtshause die Renovierung mehrerer Räume, insbe-
sonders des Stiegenhaufes und der Gänge, die Umgestaltung der vorhandenen Gas¬
beleuchtungs-Gegenstände und die Anbringung von Auerbrennern mit dem Kostenbeträge
von 2140 fl. genehmigt.

Im Gemeindehanse im VI . Bezirke , Amerlinggasse Nr . 11, waren behufs
Erweiterung des Steueramtes nur geringfügige Adaptierungs- und Renovierungs¬
arbeiten sowie die Verschiebung einiger Amtsabtheilungen nothwendig.

Im VII . Bezirke , woselbst das Steueramt nebst der Executions-Abtheilung in
einem ebenerdigen Hoftracte des Gemeindehauses VII ., Neubaugasse 25, untergebracht
war, wurde zum Zwecke der Vergrößerung des elfteren Amtes die Executions-Abtheilung
in eine bisher vermietet gewesene Wohnung dieses Hauses verlegt und der ebenerdige
Tract durch Ausführung eines Zubaues bis zur Realitätsgrenze vergrößert.

Im alten Tracte wurden Adaptierungen ausgeführt, welche hauptsächlich in der
Einbeziehung eines Lichthofes zu den Kanzleiräumen, Kassierung einer Abortgruppe und
einiger Scheidemauern, Neuanfführung mehrerer Trennungsmauern, Aufstellen von
Glaswänden mit Cassaschaltern und der Renovierung sämmtlicher Räume bestanden.

Die bezüglichen Kosten mit Einschluss jener für die Ergänzung der Einrichtung
stellten sich auf 3227 fl.

Zum Zwecke der Verlegung des magistr . Bezirksamtes für den IX . Bezirk,
welches früher im neuen Rathhanse untergebracht war, wurde- das fürstlich Liechten-
stein'sche Palais , IX ., Währingerstraße Nr . 39, um den Betrag von 168.000 fl. durch
die Gemeinde Wien angekauft. Dieses 3 Stock hohe Gebäude besteht aus einem Gassen-
doppeltracte, 2 Seitentracten und einem 2 stückigen Hofguertracte. Die Communication
in dem ausgedehnten Gebäude wurde außer einer nur bis zum I. Stocke des Gassen-
tractes führenden dreiarmigen Stiege durch eine freitragende Stiege im Hauptgebäude
und eine schmale steinerne Wendeltreppe im rückwärtigen Tracte vermittelt.

Mit Rücksicht ans die nunmehrige Bestimmung dieses Hauses mussten zur Erzielung
besserer Communicationcn und günstigerer Ausnützung der Räumlichkeiten eine zweite
bequeme Stiege durch Ausbau der ersterwähnten Stiege vom 1. bis zum 3. Stock¬
werke angelegt und umfangreiche Adaptierungen vorgenommenwerden. Diese bezweckten
die Umgestaltung der vorhandenen Localitäten zur Unterbringung der nachstehend ange¬
führten Amtsabtheilungen.

Im Parterre wurden hergestellt: Räume für die Hauptcassa-Abtheilung und das
Veteriuäramt, Amtsräume für die städtischen Ärzte, Depots für sichergestellte Effecten
und eine Hausbesorger-Wohnung.

Die Räume des I. Stockwerkes wurden dem Steueramte und der Executions-
Abtheilung zngewiesen. Im 2. Stockwerke wurden die Kanzleien des magistr. Bezirks¬
amtes und die Conscriptionsamts-Abtheilung untergebracht. Die Räume des 3. Stock¬
werkes wurden einstweilen für Wohnzwecke hergerichtet und sollen dieselben solange ver¬
mietet werden, bis sich die Nothweudigkeitzur Erweiterung dieses Bezirksamtes er¬
geben wird.
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Im Jahre 1897 ist der größte Theil der Adaptierungs-Arbeiten, welche ein¬
schließlich der erforderlichen Deckenreconstructionen, Renovierungen und der Beistellung
von Amtseinrichtung einen Kostenbetrag von rnnd 31.000 fl. erforderten, ausgeführt
worden. Die Vollendung sämmtlicher Arbeiten und Lieferungen wurde für den Anfang
des Jahres 1898 in Aussicht genommen.

Durch die Verlegung dieses Bezirksamtes in den Bezirk, für den es bestimmt
ist, und in die unmittelbare Nähe des Gemeindehauses wurde einem lang gehegten und
lebhaften Wunsche der Bevölkerung dieses Bezirkes entsprochen.

Im X. Bezirke sind die zur Vergrößerung des Steueramtes , sowie überhaupt
die zur Erweiterung des magistr. Bezirksamtes im GemeindehauseX., Keplerplatz Nr. 5,
erforderlichen Räume durch die Ausführung eines Znbaues sowie durch Adaptierungen
in den alten Tracten gewonnen worden. Dieser Znbau ist zu dem ebenerdigen Hof-
tracte, in welchem ein Kindergarten untergebracht war, ausgeführt und sind gleichzeitig
auf den alten Tract zwei Stockwerke aufgesetzt worden.

Von den in diesem Zubaue gewonnenen Räumen wurden jene des Erdgeschosses
dem Kindergarten wieder zur Benützung übergeben und ergaben sich daselbst auch noch
Amtslocale für das Marktcommissariat.

Die Räume der zwei Stockwerke wurden dem magistr. Bezirksamte zugewiesen, in
welchem eine entsprechende Vertheilung sämmtlicher Räume stattgefundenhat, wodurch
auch die zur Erweiterung des Steneramtes erforderlich gewesenen llbicationen gewonnen
wurden. Die Kosten dieses Zubaues uud der Adaptierungen betrugen rund 27 .500 fl.

Im XI . Bezirke waren, nachdem in dem neuen Amtsgebäude entsprechende
Räumlichkeiten für sämmtliche Amtsabtheilnngen in ausreichendem Maße vorhanden
waren, keinerlei bauliche Veränderungen nothwendig.

Im XII . Bezirke wurde die Erweiterung der Steueramts -Abtheilung inr Erd-
geschoße durch die Verlegung der Hauptcassa-Abtheiluug in das erste Stockwerk des
Amtshauses XII ., Meidlinger Hauptstraße Nr . 4, bewerkstelligt.

Die Kosten der hiedurch erforderlich gewordenen baulichen Herstellungen und Re¬
novierungen beliefen sich auf 1378 fl.

Anlässlich dieser Verlegung und Vergrößerung der bezeichneten Amtsabtheiluugeu
mussten die Räume des Armenrathes und jene der Executions-Abtheilung in das There-
sienbad-Gebäude, Meidlinger Hauptstraße Nr . 6, verlegt und daselbst einige Umge¬
staltungen und Renovierungen vorgenominen werden, welche einen Kostenbetrag von
398 fl. erforderten.

Zur Erzielung entsprechender Steneramtslocalitäten im XIII . Bezirke wurden
im Amtshause, Wattmanngasse Nr. 12, die Steueramtslocalitäten vom Erdgeschoße in
das zweite Stockwerk verlegt und zwar in jene Räume, welche durch die im Jahre 1896
erfolgte Übersiedlung des Bezirksausschusses in das städtische Haus , Fasholdgasse Nr . 8
verfügbar geworden waren. Diese Räume wurden entsprechend adaptiert und eingerichtet.

Das Amtslocale des städtischen Bezirksarztes musste in das städtische Haus , Fas¬
holdgasse Nr . 8 verlegt worden. Die bisher im ersten Stocke des Amtshauses unterge¬
brachte Conscriptionsamts-Abtheilung wurde in die ehemaligen Steueramtslocalitäten
im Erdgeschoße verlegt, wodurch die Aufführung mehrerer Gipsdielenwände nothwendig
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wurde. Außerdem wurden die neuen Steueramtslocalitäten mit cassamäßigen Abschlüssen
versehen. Die obgenannten, mit Stadtrnthsbeschluss vom 30 . October 1896 genehmigten
Herstellungen erforderten einen Kostenaufwandvon 1414 fl. —

Lant Stadtrathsbeschlusses vom 20. October 1897 wurde die Erweiterung der
Armeninstituts-Localitäteu des XIII. Bezirkes im städtischen Hause, Fasholdgasse Nr . 8,
genehmigt und wurden zu diesem Zwecke die aus Zimmer und Küche bestehende Haus¬
besorgers-Wohnung und ein Gang zu obigen Lokalitäten einbezogen, die Gasbeleuchtung
und die Möbel entsprechend vermehrt. Diese Herstellungen erforderten einen Kostenauf¬
wand von 657 fl.

Schließlich wnrde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 5. Mai 1896 das im
städtischen Hause, Linzerstraße Nr .399, untergebrachte Feucrlöschrequisiten-Depot mit einem
dritten Ausfahrtsthore und mit Klinkerpflaster versehen, welche Herstellungen einen
Kostenaufwandvon 935 fl. erforderten. —

In den magistr . Bezirksämtern für den XIV. und XV. Bezirk , welche im
Amtshause, XV., Gasgasse Nr . 8 und 10, untergebracht sind, wurden zur Vergrößerung
der Steueramtslocalitäten einige bis dahin von anderen Amtsabtheilungeu benützte
Räume verwendet. Dieselben wurden dem neuen Zwecke entsprechend hergerichtet und
die ans denselben entfernten Amtsabtheilungen in anderen Räumen dieses Hauses unter¬
gebracht.

Im magistr . Bezirksamte des XVI. Bezirkes , Abelegasse Nr . 29, wurden
behufs Erweiterung der Steueramtsräume von der im selben Hause untergebrachten
Volksschule4 Zimmer abgetrcnnt, entsprechend adaptiert, eingerichtet und dem Steuer¬
amte zugewiesen. Zur Durchführung der bezüglichen Adaptierungen, Renovierungen
und Ergänzung der Amtseinrichtung war ein Kostenbetrag von 1605 fl. genehmigt
worden.

Im Amtshanse des XVII. Bezirkes , Elterleinplatz Nr. 14, mussten zur
Gewinnung entsprechender Localitäten für das Steueramt die in diesem Hause im Erd¬
geschosse untergebrachte k. k. Finanz- und Depositencassain das zweite Stockwerk und
die im letzteren Geschoße bestandene Bnuamts-Abtheilung i» das dritte Stockwerk ver¬
legt werden. Für die Ausführung der bezüglichen Adaptierungen und die Beistcllung
der erforderlichen Amtseinrichtungwurde ein Betrag von 3223 fl. bewilligt.

Im Amtshause des XVIII. Bezirkes , Martiustraße Nr. 100, mussten eben¬
falls zur Vergrößerung des Steueramtes kleinere Adaptierungen vvrgenommenwerden,
wofür ein Kostenbetrag von 447 fl. bewilligt worden ist.

Ferner ergab sich daselbst die Nothwendigkeit, die Cvnscriptionsamts-Abtheilung zu ver¬
größern, was durch Einbeziehung der bisher den städtischen Ärzten zugewiesenen Amts-
rüume erfolgte. Den städtischen Ärzten wurden die Locale der Markt- und Veterinüramts-
Abtheiluug nach Vornahme einiger kleiner Adaptierungsarbeiten, die einen Kostenbetrag
von 462 fl. erforderten, zugewiesen.

Die Markt- und Veterinäramts-Abtheilungen wurden in dem in unmittelbarer
Nähe des Marktes befindlichen städtischen Zinshause, XVIII., Gertrudplatz Nr . 3,
untergebracht. Zn diesem Zwecke wurde eine im Parterregeschvße gelegene Wohnung
und ein Theil einer zweiten Wohnung entsprechend adaptiert und eingerichtet. Die Kosten
dieser Herstellungen stellten sich ans 346 fl.
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Zur Erweiterung der infolge der Einführung der Steuerreform zu vergrößernden
Steueramtslocalitäten im Amtshause des XIX. Bezirkes , Gatterburggasse Nr. 14,
wurde ein Zimmer im Hochparterre, in dem die Executionsamts-Abtheilung unter¬
gebracht war einbezogen, der Executionsamts-Abtheilung ein Theil der bisherigen Haus¬
besorger-Wohnung zugewiesen und letztere durch Einbeziehung eines bis dahin von der
Feuerwehr benützten Locales ergänzt.

Städtisches Polizei -Gefangenhaus.  In dem letzten Verwaltungsberichte
erscheint der Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 22. Juli 1896 , Z. 8281 , erwähnt,
womit vorgeschlagen wurde, die Angelegenheit wegen des seitens der Gemeinde ge¬
forderten Abschlusses eines vom 1. Jänner 1892 an laufenden Mietvertrages bezüglich
der für Zwecke der Staatspolizei benützten Räume des städtischen Polizei-Gefangen¬
hauses und Zahlung eines Mietzinses im Vergleichswegeauszutragen.

Der Stadtrath hat nun mit Bezug auf diesen Erlass in seiner Sitzung vom
17. September 1897 folgenden Beschluss gefasst:

Es sei der k. k. n .-ö. Statthalterei bekannt zu geben, dass die Gemeinde , insbesondere mit
Rücksicht auf Z 40 des Wiener Gemeindestatutes (Landesgesetz vom 19. December 1890 L.-G . und
B .-B . Nr . 48) ein Benutzungsrecht des Staates an dem städtischen Hause , VI. Bezirk, Theobald¬
gasse 2 , oder irgend ein anderes Recht nicht anerkennt und , da alle Versuche der Gemeinde , die
ihr zustehenden Rechte im Wege von Verhandlungen zur Geltung zu bringen , bisher vergeblich
waren , die staatlichen Behörden auffordert , das genannte Gebäude unverzüglich zu räumen und
der Gemeinde zu übergeben , sowie die entsprechende Entschädigung für die Zeit vom 20 . December 1890
bis zum Tage der faktischen Übergabe zu ersetzen, dies alles binnen 14 Tagen , widrigenfalls die
Gemeinde die Klage bei dem kompetenten Gerichte übeneichen wird.

Mit diesem Stadtrathsbeschlusse wurde auch ein von den Hauseigenthümern in
der Windmühlgasseim VI. Bezirke um Verlegung des Polizei-Gefangenhauses einge-
brachtes Ansuchen als erledigt erachtet. Seitens des Staates wurden die für staatliche
Zwecke benützten Räume des städtischen Polizei-Gefangenhauses über die im Sinne des
vorangeführten Stadtrathsbeschlusses erfolgte Aufforderung nicht geräumt und wurde
sohin die ganze Angelegenheit dem Hof- und GerichtsadvocatenDr . Brzobohaty  zur
Durchführung, bezw. Abgabe eines Rechtsgutachtens übertragen. Im Berichtsjahre ist in
dieser Angelegenheit nichts weiter veranlasst worden und blieb deren Austragung in
Schwebe. Auf Grund des Statthalterei -Erlasses vom 23 . Juli 1897 , Z. 58 .223,
betreffend die Frage der Bestreitung der für die Beleuchtung der Stiegen und Gänge
im Polizei-Gefangenhause in der Zeit vom 1. Jänner 1892 bis einschließlich April 1897
aufgelaufenen Kosten von 4219 fl. 94 kr., hat der Stadtrath am 17. September 1897
den Beschluss gefasst, dass die Gemeinde die Bezahlung der Kosten für die Beleuchtung
des Polizei-Gefangenhauses principiell ablehnt.
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X . Verkehrswege und Verkehrsmittel.

Verkehrswege.

a) Gemeiildestraßen.

1. Ltraficilbenemmngeli.

Im Jahre 1897 wurden neu benannt;

Im I. Bezirke : Der Kaiser Ferdinands - Platz , gegenüber der Ferdinands¬
brücke, zur Erinnerung an weiland Sr . Majestät Kaiser Ferdinand.

Im II . Bezirke : Die Donaueschingenstraße , die in der Donaustadt zwischen
der Traisen - und Kampstraße längs den Baugruppen der Reihe X gelegene Längen¬
straße , nach dem Ursprünge der Donau in Donaueschingen ; die Freilagergasse , die
zwischen der Helenengasse und der Franzensbrückenstraße gelegene, bei Or .-Nr . 20
Helenengasse abzweigende Quergasse , zur Erinnerung an das daselbst bestandene Frei¬
lager ; die Gredlerstraße , die bei Or .-Nr . 11 Taborstraße eröffnete Quergasse , nach
dem durch seine patriotische Haltung in den Jahren 1849 und 1859 bekannten Advo-
caten , Dr . Andreas Freiherrn von Gredler ; die Greifensteinstraße , die bei der Bau¬
gruppe 7̂ der Reihe V in der Donaustadt zwischen dem Handelsquai und der Wehli-
straße gelegene Längenstraße , nach der Burgruine Greisenstein ; die Wachaustraße,
die zwischen der Ennsgasse und Hillerstraße längs der Baugruppen der Reihen XX
und XXI in der Donaustadt gelegene Längenstraße , nach der Wachau ; die Walcher-
straß e, die bei der Baugruppe der Reihe XVII der Donauregulierungsgründe zwischen
der Ley- und Eugerthstraße , nächst dem Erzherzog Carl -Platz gelegene Längenstraße,
nach dem im Jahre 1803 verstorbenen Director der mathematischen und physikalischen
Wissenschaften an der Wiener Hochschule, Josef Walcher.

Im III . Bezirke : Die Kaisergartenstraße , die zwischen der Rudolfsgasse und
der verlängerten Barmherzigengasse befindliche neue Gasse, zur Erinnerung au den ehe¬
maligen Kaisergarten im III . Bezirke ; die Kärchergasse , die Längengasse, welche sich
von der Kölblgasse längs der Verbindungsbahn bis zum Landstraßer Gürtel hinzieht,
zur Erinnerung an Elisabeth Kärcher , welche ein Haus zu einer Stiftung für verarmte
Geschäftsleute des III . Bezirkes gewidmet hat ; die Weissenbergergasse , die zwischen
der Boerhavegasse und der verlängerten Eslarngasse gelegene neue Gasse, nach dem
ehemaligen langjährigen Gemeinderathe und Bezirksvvrsteher Carl Weissenberger.
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Im IV . Bezirke : Die Tilgnerstraße , die infolge der Parcellierung der Rea¬
lität Or .-Nr . 20 Favoritenstraße eröffnete neue Straße zwischen der Favoritenstraße
und dem daselbst hergestellten neuen Platze , nach dem Bildhauer Victor Tilgner.

Im X . Bezirke : Der Antonsplatz , in der Himbergerstraße , nach der neuen
Kirche, welche dem heiligen Antonius von Padua geweiht und St . Antonius -Kirche
benannt werden wird ; die Braunspergengasse , die dritte Parallelgasse zur Triester-
straße , nach der nahegelegenen Ried Brannspergen ; der Friesenplatz , der zwischen
der Neilreich- und Fernkorngasse , sowie der Angeli - und Hardtmuthgasse entstandene
Platz , nach dem im Jahre 1814 verstorbenen Mitbegründer der deutschen Turnkunst,
Friedrich Friesen ; die Kundrntstraße , die von der Triester Neichsstraße zum k. k.
Franz Josef -Spitale führende Zufahrtstraße , nach dem verstorbenen Fachschriftsteller
und Professor an der medicinischen Facultät , Tr . Hans Kundrat ; zur Spinnerin,
die zweite Parallelgasse zur Triesterstraße , nach der Denksäule „Spinnerin am Kreuze " .

Im XI . Bezirke : Der Gräßlplatz , der zwischen der Geiselbergstraße , der Spinn¬
gasse, der sogenannten Viehtriebstraße und dem städt . Asyl- und Werkhausc an der
Grenze des X . und XI . Bezirkes gelegene Platz , nach dem im Jahre 1896 verstorbenen
Fleischhauer Andreas Gräßl , welcher zur Schaffung dieses Platzes viel beigetragen hat.

Im XIII . Bezirke : Die Hernstorferstraße , die vom Hause Or .-Nr . 126 der
Hütteldorferstraße abzweigende vierte Quergasse , nach dem im Jahre 1864 verstorbenen
letzten Ortsrichter von Baumgarten , Leopold Hernstorfer.

Im XVI . Bezirke : Die Gerunggasse , die zweite Quergasse zwischen der
Galizin - und Liebhartsthalstraße , nach Gerung von Otokringin (Otakirin ) , Besitzer des
Ottakringer Freihofes ; der Glanberplatz , Platz oberhalb des Jannschkabrunnens an
der Liebhartsthalstraße , nach dem Ottakringer Pfarrer Nikolaus Glauber , Gründer der
Lambrechtszeche ; die Haydlergasse , von der Steinhofstraße zur Vogeltemigasse, nach
dem im Jahre 1676 verstorbenen Dorfrichter Mathias Haydler ; die Heigerlein-
straße , die Verlängerung der Enenkelstraße bei Or .-Nr . 204 Ottakringerstraße bis zur
Bezirksgrenze , nach Johannes Heigerlein , genannt Fabri , Bischof von Wien ; die
Hertlgasse , von der Steinhofstraße bis zur Galizinstraße , nach dem im Jahre 1656
verstorbenen ersten namentlich bekannten Ortsrichter von Ottakring , Michael Hertl ; die
Nauseagasse , Verlängerung der Roseggergasse bei Or .-Nr . 216 Ottakringerstraße bis
zur Bezirksgrenze , nach dem im Jahre 1551 verstorbenen Bischof von Wien, Friedrich
Nausea ; die Paltaufgasse , die bei Or .-Nr . 183 Ottakringerstraße in der Verlän¬
gerung der Römergasse gebildete Quergasse , nach Franz Paltauf , Dorfrichter von Otta¬
kring (1756 — 1768 ) ; die Pfenninggeldgasse , die zwischen der Possinger - und
Heindlgasse eröffnete, bei Or .-Nr . 103 und 105 Thaliastraße in dieselbe mündende
Quergasse , nach dem Ried Großpfenninggeld ; die Rädtnergasse , zwischen der Stein¬
hofstraße und der Vogeltenngasse , nach dem im Jahre 1682 verstorbenen Dorfrichter,
Georg Rädtner ; die Savoyenstraße , der Dornbach -Hütteldorfer Verbindungsweg
durch den Park auf den Wilhelminenberg , zum Andenken an die Fürstin Maria
Christine Montlenrt , geborene Herzogin von Savoyen ; die Spindeleggergasse , die
zwischen der Seeböck- und Esfingergasse parallel mit denselben gelegene Längengasse,
nach dem im Jahre 1867 verstorbenen Hausbesitzer und Milchmeier Simon Spindelcgger;
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die Starchantgasse , die Längengasse zwischen der Galizin- und Liebhartsthal-
straße, Parallel mit dieser von der Villa Maurer längs der Villa Zagorski bis zur
Villa Hofer sich erstreckend, nach Starchant von Ottakring, Eigenthümer des Ottakringer
Freihofes; die Thalhaimergasse , die zwischen der Brüßl- und Arltgasse eröffnete,
bei Or .-Nr . 91 und 93 Thaliastraße in dieselbe mündende Quergasse, nach Gregor
Thalhaimer, Pfarrer von Ottakring im Jahre 1484 ; die Traunergasse , die vierte
Quergasse zwischen der Galizin- und Liebhartsthalstraße, nach dem im Jahre 1664
verstorbenen Ortsrichter Hans Trauner ; die Vogeltenugasse , Promenadeweg von der
Elisabeth-Avenue bis zur Restauration Steinbruch, nach der benachbarten Wiese; die
Wanrieglgasse , die erste Quergasse zwischen der Liebhartsthal- und Galizinstraße,
nach dem Riede Wanriegl; die Winterleithengasse , die dritte Quergasse zwischen
der Liebhartsthal- und Galizinstraße, nach dem in der Nähe gelegenen Riede Winterleithcn.

Im XVII. Bezirke: Die Alszeile , die vom Hernalser Friedhofe überdeneinge¬
wölbten Alsbach in die Dornbacherstraße führende Straße.

Im XIX . Bezirke: Die Hochschulstraße , die von der Sternwartstraße längs
des Türkeuschanzparkes und des Gebäudes der Bodencultur-Hochschule bis zur Hnrt-
äckerstraße sich erstreckende Querstraße.

Abgeändert wurden:
Im III. Bezirke: Die Bockgasse in Würtzlerstraße , nach dem im Jahre 1897

verstorbenen k. k. Armenärzte Dr . Ladislaus Würtzler.

Im XIII., XIV . und XV . Bezirke: Die Schönbrnnnerstraßein Mariahilferstraße.

Im XVI. Bezirke: Ein Theil der Hasnerftraße in Bernardgasse.

Im XIX. Bezirke: Die frühere Hochschulstraße in Feistmantelstraße , nachdem
im Jahre 1871 verstorbenen Rudolf Ritter von Feistmnntel, der sich um die forst¬
wissenschaftliche Fachliteratur in hohem Grade verdient gemacht hat ; ferner der hei
der Hochschulstraße von der Gymnasiumstraßebis zur Blaasstraße, bezw. dem dort Pro¬
jezierten Häuserblocke in Lannerstraße , nach dem im Jahre 1843 verstorbenen
Walzer-Componisten Josef Lanner.

2 . Herstellung und Erhaltung der Straßen.

Das Flächenmaß der in der regelmäßigen Erhaltung der Gemeinde stehenden
Straßen , Gassen und Plätze, einschließlich der Trottoire, Gehwege und Neitsteige betrug
am Ende des Jahres 1897 10,569 .953 m ,̂ wovon 7,735 .922 auf Fahrbahnen,
Plätze, Spiegel, Talus rc. und 2,834 031 m2 auf Trottoire , Gehwege und Reitsteige
entfallen.

Der Zuwachs an Straßenslächen gegenüber dem Jahre 1896 beträgt insgesammt
89 .537 in? und ist durch die Eröffnung neuer und die Verlängerung und Verbreiterung
bestehender Straßen und Gassen sowie durch die entgeltliche Abtretung von Gründen
aus Anlass von Hänsernmbauteu entstanden. Hiebei ist zu bemerken, dass der bczeichnetc
Zuwachs sich nur auf solche Straßenflächen bezieht, welche im Laufe des Berichts¬
jahres durch Pflasterung oder Beschotterung für den allgemeinen Verkehr benützbar
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gemacht wurden , während jene Flächen , die infolge von Parcellierungen größerer Grund-

eomplexe als Straßengriinde zur Abschreibung gelangten , aber noch nicht den Charakter
von öffentlichen Commnnicationen besitze» , nicht zugerechnet wurden.

Fasst man die einzelnen Bezirke ins Auge , so zeigt sich, dass an dem Straßen¬
zuwachse hauptsächlich die Bezirke II , Levpoldstadt , (mit 14 .853 m?) , XVI , Ottakring,
(mit 8721 in ?), XVII , Hernals , (mit 11 .974 m )̂ und XVIII , Währing , (mit 17 .079 m ?)
betheiligt sind , und dass im allgemeinen in den ehemaligen Bezirken I bis X ein

Zuwachs von 38 .736 in ?, iu den neu angegliederten Bezirken XI bis XIX ein solcher
von 50 .801 m ? stattfand.

Von wichtigeren Straßenherstellungen und anderen für die Verbesserung der
Communicationsverhältnisse dienenden Ausführungen im Jahre 1897 sind folgende
hervorzuheben:

Im III . Bezirke wurde die Ungargasse in dem Theile vor den Häusern Nr . 8
bis 16 bedeutend verbreitert , im Niveau reguliert und das einfache Geleise der
Pferdebahn zu einem Doppelgeleise ausgestaltet.

Im IV . Bezirke wurden die Frankenberggaffe bis zur Wieduer -Hauptstraße und
die Mühlgasse bis zur Schleifmühlgnsse verlängert.

Im VI . Bezirke wurde die Köstlergasse neu eröffnet und fahrbar hergestellt;
weiters erfolgte am Mariahilfergürtel , welcher theilweise auch im XV . Bezirke liegt,
die Regulierung des Terrains und die Beseitigung von Resten des ehemaligen Linienwalles.

Im VII . Bezirke konnten für den Verkehr sehr wichtige Straßenverbreiterungen
und Niveauregulierungen in dem ansteigenden Theile der Mariahilferstraße vom
Getreidemarkt bis zur Stiftgasse , dann in der Neustiftgasse von O .-Nr . 18 bis 30 vor¬
genommen werden , nachdem die daselbst befindlichen Häuser zum Umbau gelangt waren.

Im X . Bezirke erfolgte in der Simmeringerstraße zwischen der Hausergasse und
Absberggasse , dann in letzterer Gasse selbst eine bedeutende Trottoir - und Niveau¬
regulierung und Pflasterung , wodurch dieser für die Verbindung mit dem XI . Bezirke
wichtige Straßenzug eine wesentliche Verbesserung erfuhr.

Im XI V . Bezirke wurden längere Strecken der Sueßgasse , Jllekgasse und Wurmser-
straße reguliert und für den allgemeinen Verkehr eröffnet.

Im XVI . Bezirke erfolgte die Regulierung und Fahrbarmachuug der Kopp-
straße , von der Kreitnergasse bis zur Arltgasse , ferner musste die Ottakringerstraße be-
der Kreuzung mit der Stadtbahn (Vorortclinie ) auf eine längere Strecke im Niveau
reguliert werden.

Im XVII . Bezirke konnten die Arbeiten für die Fortsetzung der Alszeile vom

Dornbacher Friedhofe bis Einmündung in die Dornbacherstraße zum größten Theile
vollendet werden ; weiters wurden die Waldegghofgasse und die Verbiudungsstraße von
dieser zur Promenadegasse in Dörnbach , dann Theile der Römergasse und Kainzgasse
neu hergestellt.

Im XVIII . Bezirke wurde das ausgedehnte Areale der ehemaligen Zwangs¬
arbeitsanstalt in Währing parcelliert . Aus diesem Anlasse wurden die Schulgasse,
Schopenhauergasse , Klostergasse und Viucenzgasse über diese Realität verlängert ; die
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Staudgasse wurde wesentlich verbreitert , tveiterS wurden Theile der Wallriß - und
Witthauergasse reguliert und als Straßen ausgebildet.

Im XIX . Bezirke wurde die Cvttagegasse in der Strecke von der Prinz -Eugeugasse
bis zur Lnnnergasse eröffnet und reguliert.

Gepflasterte Straßen . Normative Bestimmungen hinsichtlich der Ausführung
von Pflasterungen wurden im Berichtsjahre nicht getroffen.

Bezüglich der Haftpflicht für currente Pflasternngsarbeiten auf den durch Um¬
bauten zugewachsenen Straßengrundtheilen hat der Stadtrath mit Beschluss vom
10 . August 1897 angeordnet , dass in Hinkunft die ständigen städtischen Unternehmer
für die currenten Pflasterungsarbeiten , welche in dieser Eigenschaft Pflasteruugsarbeiten
auf durch Umbauten zugewachscnen Straßengrundtheilen ausgeführt haben , zur nnentgelt-
licheu Behebung von Schäden in diesen Pflasterflächen aus dem Titel der in Z 14
der Bestellungsvorschrift bedungenen Haftung dann nicht Verhalten werden sollen, wenn
die Pflasterung vor Ablauf eines Jahres nach Vollendung des Hausumbaues statt¬
gefunden hatte , und die Schäden durch Setzungen im Straßengrnnde entstanden sind.

Das Ausmaß aller Pflasterfläche»  auf den von der Gemeinde Wien
erhaltenen Straßen , Gassen und Plätzen betrug am Ende des Jahres 1897 : 5,154 .201 ir>2,
wovon 3,250 .414 auf Fahrbahnen , Plätze , Zwischenplätze und Spiegel und
1,903 .787 m? auf Trottoire entfallen.

Das Flächenmaß der im Berichtsjahre hergestellten Neupflasterungen  betrug
46 .756 m2 (42 .321 m2 Fahrbahnen und 4435 ,»2 Trottoire ) , wobei zu bemerken ist,
dass unter der Bezeichnung „Neupflasterung " nicht nur die Pflasterung einer bisher
ungepflasterten , sondern auch einer bereits gepflasterten Straße verstanden wird , wenn bei
letzterer durchaus neues Materiale zur Verwendung gelaugt.

Gelegentlich dieser Neupflasterungen waren Flächen im Ausmaße von 23 .295 m2
(18 .411 m2 Fahrbahnen und 4884 m2 Trottoirs ) umzupflastern.

Außerdem kamen noch Umpflasterungen  im Ausmaße von 35 .378 in2 zur
Ausführung , wovon 32 .036 m2 auf Fahrbahnen und 3342 m2 auf Trottoire entfallen;
hiebei ist zu bemerken, dass in den angeführten Ziffern jene zahlreichen Pflaster¬
reparaturen , die im currenten Wege von den Ämtern und Bezirksvorstehern mittels
Bestellscheinen, also nicht auf Grundlage genehmigter Kostenanschläge ausgeführt wurden,
nicht inbegriffen sind.

Die detaillierten Angaben über die auf jeden einzelnen Bezirk entfallenden Flächen
der Neu - und Umpflnfternngen und die hiezu verwendeten Pflasterungsmaterialien sind in
dem Statistischen Jahrbuche derStadt Wien imAbschnitte „Straßenwesen " ersichtlich gemacht.

Vergleicht man das Ausmaß der im Jahre 1897 zur Ausführung gelangten
Pflasterungen mit jenem der Vorjahre , so ergibt sich, dass im Berichtsjahre eine sehr
bedeutende Verringerung eingetreten ist, was seine Begründung in dem Umstande
findet , dass behufs Einlegung der Gasrohre des städtischen Gaswerkes , welche
bereits im Jahre 1896 begann und in den Jahren 1897 bis 1899 zu Ende geführt
werden wird , die sämmtlichen Straßen ansgebrochen werden müssen ; infolge dessen
wurden die Pflasterungen möglichst eingeschränkt, bezw. auf die Zeit verschoben,
zu welcher die Legung der Gasrohre und die Herstellung der Abzweigungsleitnngen
vollendet sein wird.
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Aus demselben Grunde wurde im Berichtsjahre auch keine Straße mit einem
geräuschlosen Pflaster (Asphalt , Holz oder Mctallic ) neu belegt ; die bezüglichen
Herstellungen beschränkten sich theils auf die Erneuerung von schadhaft gewordenen
derlei Pflasterungen , theils auf die Belegung von solchen Flächen , welche durch die
vorgekommenen Straßenverbreiterungen bei Hänsernmbauten zugewachsen sind.

Im ganzen wurden daher auch nur Flächen im Ausmaße von 6206 mit
sogenanntem geräuschlosen Pflaster hergestellt , und zwar 2048 mit Asphalt,
4019 in? mit Holzstöckeln und 139 mitMetallic ; 5434 n>2 entfallen hievon ans die
Erneuerung von schadhaft gewordenen derlei Pflasterungen.

Hinsichtlich der Anzahl und Gattung der im Berichtsjahre verwendeten Pflaster¬
steine, sowie bezüglich des Schotter - und Sandverbrauches , dann der aus den städtischen
Steinbrüchen in und bei Mnuthausen eingelieferten Pflastersteine soll hier auf das
Statistische Jahrbuch der Stadt Wien hingewiesen werden.

Zur Verwendung für Pflasterungen von besonders stark befahrenen Straßen
wurden auch im Berichtsjahre ans mehreren Brüchen in Oberösterreich und Böhmen
Granitsteine , welche härter sind, als die gewöhnlichen Mauthausener Steine , bezogen
und zwar 330 .000 Stück Würfelsteine und 9000 Stück halbe Würfel (sogenannte
Zwickelsteine).

Dem Stadtrathsbeschlusse vom 23 . September 1892 entsprechend, wurden bei
den mit durchaus neuen Würfelsteinen ausgeführten Umpflasterungen am Opernring und in
der Praterstraße die Steinsägen mit Kunstasphalt ausgegossen.

Ein Ansgießen mit hydraulischem Kalkmörtel fand nur bei Trottoirpflasterungen statt.
Im Jahre 1897 bezifferten sich die Kosten für die Neuherstellung gepflasterter

Straßen mit 94 .186 fl. 50 kr., für die Erhaltung gepflasterter Straßen mit 424 .143 fl.
78 kr. Im Vorjahre waren für die bezeichneten Zwecke 281 .281 fl. 89 kr., beziehungs¬
weise 634 .507 fl. 52 kr. verausgabt worden.

Nicht gepflasterte Straßen . —Das  Ausmaß der nicht gepflasterten (macada-
misierten oder beschotterten) Flächen auf den von der Gemeinde erhaltenen Straßen,
Gassen und Plätzen betrug am Ende des Jahres 1897 5,415 .752 m?, wovon
4,485 .508 ans Fahrbahnen , Plätze und Zwischenplätze und 930 .244 m2 auf Geh¬
wege und Reitsteige entfallen.

Bezüglich der im letzten Verwaltungsberichte erwähnten Art der Herstellung
neuer Schotterstraßen ist im Berichtsjahre keine Änderung zu verzeichnen.

Zur Erhaltung der Schotterstraßen wurden im Jahre 1897 124 .572 Schotter-
verbraucht , darunter 71 .019 Gebirgsschlägel - und Rieselschotter, welcher zur Erhal¬
tung der wichtigeren Straßen Anwendung fand ; der Rest entfällt aus Rund - und Wien-
flussschotter, sowie auf Grubenschotter , welcher in einzelnen Bezirken bei Bauten gewonnen
und von den Bezirksvorstehern bei Erhaltung minder wichtiger Straßen verwendet wird.

Zum Comprimieren des ausgebrachten Schotters standen wie in den Vorjahren
12 große Walzen mit Pferdebespannnng zur Verfügung.

Die Auslagen für die Neuherstellung ungepflasterter (macadamisierter ) Straßen
betrugen im Jahre 1897 150 .228 fl. 66 kr., jene für die Erhaltung der ungepflasterten
Straßen 559 .209 fl. 64 kr. (gegen 195 .118 fl. 99 kr., beziehungsweise 449 .313 fl.
31 kr. im Jahre 1896 ) .
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Um wenigstens einen Theil des Schotterbedcirfes zu decken und die Kosten für
die Beschaffung des Schotters zu verringern, wurde der städtische Schotterbrnch am
Exelberge (bei Neuwaldegg) auf Grund des G.-R.-Bl. vom 12. Jänner in die eigene
Regie übernommen und eine entsprechende Ausgestaltung desselben angebahnt.

Der betreffende Beschluss lautet:
1. Es werde mit 15. Februar 1897 im städtischen Steinbruche am Exelberge die eigene

Regie eingeführt . Dieselbe habe sich bloß auf die Arbeiten im Bruche selbst zu beschranken und wäre die
Abfuhr des Schotters in eigener Regie einem späteren Zeitpunkte Vvrzubehalten.

2. Dem bisherigen Werkleiter wäre sofort zu kündigen und mit ihm wegen des Ankaufes
der ihm gehörigen , im Steinbruche verwendeten zwei Cabspserde und der im Steinbruche von ihm
gemachten Anschaffungen (Werkzeuge rc.) zu verhandeln.

3. Für die neu zur Besetzung gelangende Stelle eines Werkleiters im städtischen Steinbruche
am Exelberge werde ein Concurs ausgeschrieben.

Von den Bewerbern wäre nachznweisen eine längere Thätigkeit als Werkleiter in einem
Steinbruche , sowie die Kenntnis einfacher technischer Schreib - und Rechnungsarbeiten . Gediente
Geniefeldwebel oder Militär -Bauwerkmeister und nach Wien Zuständige hätten den Vorzug vor
den übrigen.

4. Dem Werkleiter wären ein Gehalt von 1000 fl. jährlich , Naturalquartier und 50 fl. jähr¬
liches Heizpauschale zu genehmigen.

Die Bestellung hätte erst nach Ablauf einer Probezeit (in der Dauer eines Jahres vom
Tage der Aufnahme an) gegen halbjährige Kündigung z» erfolgen ; während des Probejahres
stünde beiden Theilen ein lltägiges Kündignngsrecht zu.

5. Für die Schlägler im Bniche werde ein Accordlohn von 70 kr. Per Cubikmeter, für die
Steinbrecher von 1 fl. 50 kr. täglich , für die beim Cabsfnhrwerk bediensteten Taglöhner von 1 fl.
10 kr. per Tag genehmigt.

6. Es werde mit Rücksicht auf das nicht befriedigende Resultat der Erhebungen von der
Eröffnung des Steinbruches im Mittereck Abstand genommen und unter einem der Magistrat be¬
auftragt , die Lösung des Pachtvertrages der k. k. Forst - und Domänendirectivu in Wien zur
Kenntnis zu bringen.

7. Es werde zur Überwachung des Betriebes des städtischen Steinbruches am Exelberge
eine ständige Commission , bestehend aus fünf Gemeinderäthen , seitens des Gemeinderathes eingesetzt.

8. Diese Uberwachungscommission , beziehungsweise Vertreter derselben wären den aus
Anlass der zu beginnenden Jnvestitionsarbeiten und Förderanlagen stattfindenden commissionellen
Vorerhebungen , sowie den Besprechungen über die zur Genehmigung vorzulegenden Projekte
beizuziehen.

Zunächst wurde ein neues Arbeiterwohnhaus mit einem Kostenaufwande von
8550 fl. errichtet. Das bezügliche Project wurde vom Gemeiuderathe am 16. März
genehmigt.

Sodann wurde mit dem Gemeiuderathsbeschlussevom 25. Juni die maschinelle Ein¬
richtung(Benzinmotor, Schotterbrechmaschine re.) mit einem Erfordernisse voll 17.100 fl.
genehmigt. Die Lieferung dieser Anlage wurde der Firma Joh. Hopf  übertragen.

Während das Arbeiterwohnhaus im Jahre 1897 vollendet und in Benützung
genommen wurde, konnte der maschinelle Betrieb in diesem Jahre nicht mehr begonnen
werden. Die Anlage selbst wurde fast ganz fertiggestellt.

Es wurde daher im Jahre 1897 die Schottererzengung nur mit Handschlägelung
und im geringen Umfange betrieben. Im Jahre 1897 wurden in diesem Bruche rund
4300m^ Schotter erzeugt. Der größte Theil der Arbeitskräfte musste dazu verwendet
werden, die für den Maschinenbetrieb nöthigen Umgestaltungen im Bruche vorzubereiten.
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Zur Beschleunigung der Erweiterung des Bruches wurde die Abdeckung desselben
au der Seite gegen die Mnschineuanlage au einen Unternehmer übertragen und für
diese Arbeiten ein Betrag van 5760 fl. genehmigt, welcher im Berichtsjahre fast ganz
zur Verwendung gelangte.

». Säuberung und Bespritzung der Straßen.

Straßeusäuberung . — Das zur Ausarbeitung eines Organisationsstatutes für
die Straßensäuberung eingesetzte gemeiuderäthliche ComitH legte im Berichtsjahre dem
Stadtrathe den Entwurf eines solchen Statutes zur Beschlussfassung vor. Dieser
Entwurf wurde jedoch vom Stadtrathe dem Magistrate mit dem Aufträge übermittelt,
das Gutachten der Bezirksvorsteherüber denselben einzuholen, wobei den Bezirksvor¬
stehern mitzutheileu ist, dass der Stadtrath der Anschauung ist, dass die Controle über
das Straßeusäuberungswesen und die Straßenerhaltung den Bezirksvorstehern, bezie¬
hungsweise Bezirksausschüssen zu überlassen sei.

Am Ende des Berichtsjahres waren noch nicht sämmtliche Gutachten abgegeben.
Um die eigene Regie bei der Straßensäuberung zu erweitern, wurde zufolge

Gcmeinderathsbeschlusses vom 30 . April 1897 der Bau eines Straßensäuberungs-Depäts
für die Bezirke I, II, VIII und IX auf den städtischen Realitäten, II. Bezirk,
Obere Augartenstraße Nr. 14 und 16nnter Einbeziehung der vor diesen Realitäten
und dem benachbarten k. u. k. Militär -Verpflegsmagazine befindlichen Zwischenplätze
als Wagenaufstellungsplatz projektiert.

Wegen Nichterlangung des hiezu erforderlichen Bauconsenses stand der Gemeinde¬
rath von diesem Projecte ab und beschloss am 3. September 1897 , auf den städti¬
schen Realitäten, II. Bezirk, Obere Augartenstraße Nr . 14 und 16, ein Straßensäube-
rungs-Depot zu errichten, welches bloß für Zwecke des I. und II. Bezirkes, jedoch mit

Ausschluss der Bezirkstheile Brigittenau, Kaisermühlen und Zwischenbrücken, bestimmt ist.
Am Schlüsse des Berichtsjahres wurde mit dem Ban dieses Depots noch nicht

begonnen.
Die Säuberung der Straßen und Plätze wurde in sämmtlicheu Bezirken in

gleicher Weise durchgeführt wie im Vorjahre.
Ende 1896 kaufte die Gemeinde eine Schlammabzugmaschinevon Ernst Ger¬

batsch in Nimpsch an, welche der Eigenregie der Straßensänberung des XII. Be¬
zirkes zur Benützung zugewiesen wurde, weit daselbst viele und verkehrsreiche Schotter¬
straßen vorhanden sind. Mit dieser Maschine wurden sehr günstige Erfahrungen ge¬
macht, so dass sich eine vermehrte Verwendung von derlei Maschinen empfehlen dürfte.

Bei der Straßensäuberung des I. Bezirkes wurde eine von R . Czer mack in
Teplitz offerierte Kehrmaschine„Modell Schönau" durch drei Monate erprobt; mit
Rücksicht auf das ungünstige Resultat wurde vorläufig von der Einführung dieses
Kehrmaschinen-Systems abgesehen.

Die Säuberung der Straßen des VII. Bezirkes wurde in der Zeit vom
1. Mai bis 31 . October 1897 mit dem gleich günstigen Resultate wie in den Vor¬

jahren zur Nachtzeit durchgeführt.

Schneesäuberung . — Die Planierung des Schnees auf den Abladeplätzen
des I. Bezirkes erfolgte, wie in den Vorjahren, in eigener Regie oer Gemeinde.
Leider verlor die Gemeinde infolge der Regulierungsarbeiten beim Wienflusse und
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Dvnaucanale sowie infolge der Stadtbahnbauten gerade die am günstigsten gelegenen
Abladeplatze gänzlich oder theilweise; dies erhöhte die Verstihrnngsdistanzen, somit
anch die Kosten und Schwierigkeiten der Schneebeseitignng bedenkend. Da sich dieser
Umstand in Zukunft noch fühlbarer machen wird, erscheint es nothwendig, andere Mittel
zur Beseitigung des Schnees zu suchen.

Das ökonomisch vortheilhaftestedürfte der Einwurf des Schnee's in die Straßen¬
canäle sein. Infolge des abnorm geringen Schneefalles war es aber nicht möglich, die Ver¬
suche des Vorjahres in dieser Richtung auch im Jahre 1897 fortzusetzen, um weitere
Erfahrungen zu gewinnen. Aus demselbeu Grunde konnte auch der Versuch mit dem Major
Evian 'schen Schneeschmelzapparate nicht zur Durchführung gelangen.

Die Zahl der Schneepflüge wurde neuerdings vermehrt und betrügt die Ge-
sammtzahl derselben bereits 127, wovon 122 nach System Schmid und 5 nach
verschiedenen älteren Constructionen hergestellt sind.

Einsammlung und Abfuhr des Haus - und Marktkehrichtes . — Die
Einsammlung des Haus- und Marktkehrichtes erfolgte, wie im Vorjahre, im I. und
XII . Bezirke in eigener Regie mit den der Gemeinde gehörigen Wagen und Pferden,
während in den übrigen Bezirken die Einsammlung und Abfuhr Contrahenten über¬
tragen war.

Im 1. Bezirke standen zur Eiusammlung des Haus- und Marktkehrichtes gewöhn¬
liche Deckelwagen in den übrigen Bezirken entweder Wagen mit dem Patentaufsatze
„Ohler L Nossian " oder Patentwagen der allgem. österr. Transportgesellschaft, im
XII . Bezirke ein Twala 'scher Patentwagen in Verwendung.

In einem Theile des I. Bezirkes begann am 1. October ein auf sechs Monate
genehmigter Versuch zur Einsammlung des Straßenkehrichtes mit den Gefäßen und
Wagen des Alexander Hartwich 'schen Systems, der am Ende des Berichtsjahres noch
nicht abgeschlossen war.

Kehrichtverwertung . — In der Verwertung des Kehrichtes ist im Berichts¬
jahre keine Änderung eingetreten. Im I. Bezirke wurde die Verwertung des Keh¬
richtes vom 15. Jänner bis 31. Mai in eigener Regie betrieben, wobei aber der
Erlös des sortierten Kehrichtes die Kosten der Sortierung nicht zur Gänze deckte. Die
im letzten Berichte auf Seite 154 erwähnten Verhandlungen mit den Gemeinden
Stammersdorf und Orth wegen käuflicher Überlassung von Kehricht wurden mit Rück¬
sicht auf das ungünstige Resultat der Probeverfrachtung des Kehrichtes im Berichts¬
jahre nicht fortgesetzt.

Die Gesammtanslage für die Straßensäuberung bezifferte sich im Jahre
1897 mit 1,507.579 fl. 24 kr. (gegen 1,746 .144 fl. 86 kr. im Jahre 1896).

Straßenbespritzung . — Für die Straßenbespritzung waren im I. Bezirke die
im Vorjahre beschafften vier Sprengwagen des Systems Fischer L Wawrosch wäh¬
rend der ganzen Bespritzungsperiodein zufriedenstellender Weise in Verwendung. Auch
im IX. Bezirke stand ein Wagen dieses Systems im Gebrauche.

Im Übrigen wurden nur Fasswagen mit Schleuderbrause verwendet.
Im sanitären Interesse wurde wieder eine Anzahl von Straßen in die Be¬

spritzung neu einbezogen und viele Strnßentheile täglich zweimal statt einmal bespritzt.
6Derwaltnngsbericht der Stadt Wien.
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Im Jahre 1897 sind für die Bespritzung mit Fasswagen 120.414 i»2, für die
Bespritzung mit Hydranten 35.617 im ganzen daher 176 .031 n,2 Straßenflache
zngewachsen.

Die absolute Fläche aller bespritzten Straßen und Plätze ist infolge
dieses Zuwachses auf 6,779 .104m2 gestiegen.

Die K o st en d er Straßenbespritznng betrugen im 'Jahre 1897 : 351 .811 fl.
42 kr. (gegen 346 .730 fl. 89 5 kr. im Jahre 1896).

Nähere ziffermäßige Details über die Straßenfläche», Säuberung und Bespritzung
der Straßen sind im Abschnitte„Straßenwesen" des Statistischen Jahrbuches der Stadt
Wien enthalten.

b) Sonstige Straßen.

Außer den der Gemeinde Wien gehörigen Straßen bestehen im Gemeindegebiete
von Wien noch Straßen , welche im Eigenthnme des k. k. Straßenärars (Reichsstraßen)
und im Eigenthnme des k. n. k. Hofärars (Hofstraßen) sich befinden.

Die in der Administration des k. k. Straßenärars stehenden Straßen im Ge¬
meindebezirke von Wien sind:

1. Die Kagraner Reichsstraße, welche von der Kronprinz Rudolfsstraße über die
ärarische Kronprinz Rndolfsbrückedurch den Bezirkstheil Kaisermühlen bis zur Gemeinde¬
grenze führt.

2 . Die Pressburger Reichsstraße, von der ehemaligen St . Marxerlinie durch
Simmering bis zur Gemeindegrenze.

3. Die Ödenburger Reichsstraße, von der ehemaligen Favoritenlinie durch den
X. Bezirk (Laxenburgerstraße) bis zur Gemeindegrenze.

4. Die Triester Reichsstraße, von der ehemaligen Matzleiusdorferlinie durch den
X. Bezirk bis zur Gemeindegrenze.

5. Die Linzer Poststraße, von der ehemaligen Mariahilferlinie durch Theile des
XV ., XIV . und XIII . Bezirkes bis zur Gemeindegrenze führend.

Diese Straßen , welche zusammen eine Länge von 24 68 Kilometer besitzen, werden
mit Ausnahme der Linzer Poststraße in der 3218 in langen Strecke von der ehe¬
maligen Mariahilferlinie bis zum Ende des Pflasters in Penzing vom k. k. Straßen¬
ärar erhalten und gesäubert, und sind bezüglich der zu diesem Behnfe von der Ge¬
meinde zu tragenden Leistungen die Bestimmungen des Reichsstraßengesetzes maßgebend.
Die obgenannte Strecke der Linzer Poststraße wird auf Grund eines besonderen Über¬
einkommens von der Gemeinde gegen eine vom k. k. Straßenärare zu leistende Ent¬
schädigung von 2700 fl. pro Jahr gesäubert. Die Erhaltung dieser Straßenstrecke
obliegt aber dem k. k. Straßenärare.

Weiters befinden sich im Eigenthnme des k. u. k. Hofärars : Die Straßen im k. k.
Prater von der Ausstellnngsstraße rechts bis gegen den Wiener Donancanal und die
Kaiser Josefstraße im II. Bezirke, die Hohenberggasse im XII. Bezirke, dann die
Schönbrunner Schlossstraße, Schönbrunner Hofallee und die Straße entlang des so¬
genannten Borparkes von der Schönbrunner .Hofallee bis zum Marktplatz in Rudolfs¬
heim (im XIII. Bezirke).

Diese Straßen haben zusammen eine Länge von 19 09 Kilometer und erfolgt
die Erhaltung und Säuberung derselben auf Kosten des k. u. k. Hosärars.
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o) Eisrnbahllku.
1. Locomotivbahncn.

Wiener Stadtbahn. — Die im Jahre 1896 eingeleiteten Verhandlungen wegen
Ausführung einer Tiefbahn anstatt der projectierten Hochbahn in der flussaufwärts der
Augartenbrücke befindlichen Strecke der Tonancanallinie führten zu dem Ergebnisse, dass
die k. k. Baudirection für die Wiener Stadtbahn über Auftrag des k. k. Eisenbahn-
Ministeriums für diese Strecke und die Verbindnngscurve zur Gürtellinie auf Grund
der mit der Gemeinde getroffenen Vereinbarungen ein neues Detailproject ausarbeitete,
bezüglich dessen jedoch die endgiltige Beschlussfassung im Berichtsjahre nicht mehr er¬
folgte. Nach diesem neuen Projekte soll die Donaucanalliuie auch in der Strecke fluss¬
aufwärts der Augarteubrücke als Tiefbahu geführt werden und zwar bis zur Brigitta¬
brücke im gedeckten, von da ab weiter flussaufwärts im offenen Einschnitte.

Die Trace der ursprünglich projectierten Hochbahn wurde au der Nassauer - und
Spittellauerlände im wesentlichen auch für die Tiefbahu beibehalten : die Station Brigitta¬
brücke liegt demnach unmittelbar neben dem Treppelwege des Donnucanales.

Die Einmündung der Verbindnngscurve in die Gürtellinie erfolgt jedoch abweichend
von dem ursprünglichen Projecte nicht in der Haltestelle Nussdorferstraße , sondern in
der currenten Strecke der Gürtellinie , zwischen dieser Haltestelle und der Heiligenstädterstraße.

Der gedeckte Einschnitt zwischen der Augartenbrücke nud der Brigittabrücke (an
der Rossauerlände ) soll, sowie es auch für die Theilstrecke am Franz Josefs -Quai ge¬
plant ist, gegen den Donaucanal zu seitlich offen gelassen werden ; der zwischen dem Bahn¬
körper und der neben den Häusern gelegenen Straße verbleibende Gruudstreifen wird
zur Anlage einer Allee verwendet werden.

Um die gewünschte Abänderung des ursprünglichen , bereits genehmigten Projectes
und die sofortige Ausführung der im Programme für die Verkehrsanlagen nicht vor¬
gesehenen Verbindungscurve der Tonancanallinie und der Gürtellinie durchzusetzeu,
musste die Gemeinde , nebst verschiedenen minder wichtigen Concessionen, die unentgelt¬
liche Benützung aller für die Anlage der Bahn benothigten städtischen Grundflächen zu¬
gestehen und ihre Zustimmung ertheilen , dass von der Ausführung der Theilstrecke
Gumpendorf — Matzleinsdorf der Gürtellinie in der ersten Bauperiode vorläufig Abstand
genommen und der hierfür bewilligte Baucredit zur Deckung der Mehrerfordernisse für
die übrigen Stadtbahnlinien verwendet werde.

Ferner musste sich die Gemeinde damit einverstanden erklären , dass die Station
Brigittabrücke und die anschließende currente Strecke, welche nach ihren Anträgen in
die zwischen der Landstraße und dem Franz Josefs -Bahnhofe gelegenen Grundflächen
hätten verlegt werden sollen, unmittelbar an das Donaucanalufer gelegt, sowie dass
von der Aktivierung der bereits genehmigten Haltestelle „Spittelau " der Gürtellinie
abgesehen wurde.

Am 8. April 1897 wurde das Prvject für die anlässlich des Stadtbahnbaues
nöthige Umgestaltung der Verbindungsbahn in der Strecke Hauptzollamts -Bahnhvf —
Praterstern der politischen Begehung und Enteignungsverhandlung unterzogen.

Im Laufe der Verhandlung ergaben sich bezüglich der Strecke Hauptzollamts-
Bahnhof —Donaueanal keine wesentlichen Anstände , während gegen die projectierten Her¬
stellungen in der Strecke Donaucanal — Praterstern , insbesondere wegen der beabsichtigten
weitgehenden Verschmälerung der Heleuengasse, mehrfache Einwendungen erhoben wurden.

6*
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Infolge dieser Anstande wurde das Prvject bezüglich der letztgenannten Strecke
zurückgezogen und ein neues Project ausgearbeitet, welches bei der am 8. Oktober 1897
stattgefnndenen neuerlichen politischen Begehungs-Commission und Enteignnngsverhandlung
keinem principielleu Widerspruche begegnete.

Für beide Strecken wurde noch in demselben Jahre der Bauevnseus erwirkt und
sodann die Vergebung der Arbeiten vorgenvmmen.

Da sich in Betreff der Ausführung des genehmigten Projektes für die durch
den Umbau des Hauptzollamts-Bahnhofes nöthig gewordene Umlegung des Wiener-Nen-
städtercanales Schwierigkeiten ergaben, wurde hiefür ein neues, abgeändertes Prvject
aufgestellt und am 4. August 1897 der politischen Begehungs-Commission und Eut-
eignungsverhaudlung unterzogen.

Gegen dieses neue Project , bei welchem der Canal in der Strecke von der Neu-
liuggasse bis zur Markthalle in die rechte Bahngasse verlegt und hiedurch die zweimalige
Unterfahrung des Bahnhofes durch die Canalaulage vermieden erscheint, wurde keine
Einwendung erhoben. Es konnte somit ex eommissione der Baucousens ertheilt und
mit den Bauarbeiten sofort begonnen werden.

Am 10. und 20. September 1897 fand die politische Begehungs-Commission
und Enteignungsverhandlung bezüglich des Projektes für die Anlage zur Versorgung
der Station Hütteldorf mit Nutzwasser statt; der Bauconsens hiefür wurde noch im
Laufe des Jahres ertheilt.

Außer den vorstehend angeführten wichtigeren Verhandlungen fanden noch ver¬
schiedene Commissionen, betreffend nachträgliche Enteignungen, Detailprojecte für die
Hochbauten, Übernahme fertiger Wegnmlegungenu. dgl. statt.

Infolge der zahlreichen Schwierigkeiten, welchen die Ausführung der Banher¬
stellungen begegnete, insbesondere wegen der durch das Wienflnss-Hochwasser vom 29.
und 30. Juli angerichteten Schäden, ergab sich die Nothwendigkeit einer Verschiebung
des mit Ende 1897 bestimmten Eröffnungstermines für die in die erste Bauperiode
fallenden Bahnlinien. Ende 1897 standen mit Ausnahme der Donaucanallinie und der-
Theilstrecke Gumpendorf—Matzleinsdorf der Gürtellinie sämmtliche in die erste Ban¬
periode eingereihten Linien im Baue.

Die Herstellungen an der oberen Wienthallinie, der Vorortelinie und der Gürtel¬
linie von Heiligenstadt bis zum Wienflusse waren nahezu vollendet, so dass bereits am
8. November eine Besichtigungsfahrtstattsinden konnte, an welcher nebst dem Gemeinde-
rathe auch zahlreiche Reichsraths- und Landtagsabgeordnete theilnahmen.

K. k. Staatsbahnen . — Der Errichtung einer Wartehalle in der Haltestelle
Altmannsdorf der Linie Penzing—Kaiser-Ebersdorf wurde zugestimmt.

K. k. priv . öst.-ung . Staatseisenbahn -Gesellschaft . — Die im vorjährigen
Berichte angeführten Verhandlungen, betreffend die Errichtung einer neuen Haltestelle
an der Kreuzung der nördlichen Linie mit der Simmeringer Hauptstraße und der damit
zusammenhängenden Angelegenheiten konnten auch im Berichtsjahre nicht zum Abschlüsse
gebracht werden.

In der Station Simmering der südlichen Linie wurde eine Geleisevermehrung
vorgenommen und das Anfnahmsgebände vergrößert.
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Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen . — An der Kreuzung der Linie
Wien—Guntrainsdorf mit der Donauländebahn wurde ein Ablenkgeleise eingebaut.

Im Jahre 1897 wurden im ganzen 685 .846 Personen und 222 .448 Kilogramm
Güter befördert. Die Gesammteinnahmen betrugen 175.198 fl., die Ausgaben 129.505 fl.

Dampftramway -Gesellschaft vormals Krauß L Co . — Die im vorjährigen
Berichte erwähnte Verlegung der Station Hietzing wurde im Berichtsjahre durchgeführt
und damit im Zusammenhänge ein neues Aufnahmsgebäude, eine Locomotiv-Remise und
ein Kohlenschuppen erbaut.

Im Jahre 1897 wurden auf den Linien der Gesellschaft 2,335 .451 Personen
und 4,668 .800 Kilogramm Frachten befördert. Die Gesammteinnahmen bezifferten sich
mit 374 .086 fl. und die Ausgaben mit 253 .872 fl.

Kahlenberg -Eisenbahn -Gesellschaft System Rigi . — Auf dieser Localbähn
wurden in dem Berichtsjahre 153.355 Personen und 969 .605 Kilogramm Frachten
befördert.

Die Gesammteinnahmen beliefen sich auf 59.339 fl., die Ausgaben auf 56.495 fl.

Project einer Localbahn Wien — Mauerbach —Judenau . — In Betreff
des Bahnprojectes Hütteldorf—Mauerbach—Judenau wurde mit Rücksicht darauf, dass
diese Bahnverbindung für die Approvisionierungder westlichen Wiener Bezirke von Be¬
deutung ist, beschlossen, Petitionen an die hohe Regierung, den Reichsrath und Land¬
tag zu richten.

Materialbahnen und Jndustriegeleise .— Im Jahre 1897 gab die Gemeinde
ihre Zustimmung zur Benützung öffentlichen Straßengrundes bezüglich nachstehender,
mit Dampf betriebener Bahnanlagen:

u) Für eine Rollbahn der Firma Peregrini , Calderai , Giuseppe Feltri¬
ne lli L Co. vom Schikanedersteg bis zum Tonaucanal für die' Zwecke der Wienfluss¬
regulierung.

b) Für ein Schleppgeleise der k. k. priv. Staatseisenbahn-Gesellschaft zum Bau¬
platze des städtischen Gaswerkes.

c) Für eine, der Bauunternehmung H. Rabas L F. Rummel  gehörige , die
Linzerstraße auf hölzernem Gerüste übersetzende Rollbahn entlang der Vorvrtelinie der
Stadtbahn , von der Station Penzing bis »ach Breitensee, für die Zwecke des Stadt¬
bahnbaues.

ck) Für ein Jndustriegeleise der Firma M . Wahlberg  zur Verbindung des Rangier-
bahnhofes Brigittenau der Donnunferbahn niit Baugründen der Firma.

Außerdem wurde die Einlegung einiger provisorischer Materialgeleise mit Handbetrieb
in städtischen Straßen für die Zwecke und auf die Dauer des Stadtbahnbaues gestattet.

S. Elektrische Stratzcnbahnci».

Die im Jahre 1896 genehmigte, versuchsweise Umwandlung der sogenannten
Transversallinie für den elektrischen Betrieb wurde im Jahre 1897 beendet und der
elektrische Betrieb am 28. Jänner 1897 eröffnet. Vom technischen Standpunkte ist hier¬
über Folgendes zu bemerken.
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Mit dieser Linie wurde der erste Versuch gemacht , eine moderne und bewahrte

Betriebsweise der Straßenbahnen auch in Wien zur Anwendung zu bringen.

Für diese Linie wurde das System der oberirdischen Stromzuführung gewählt.

Die ungefähr 9 7 Kilometer lange Linie wurde durch die Union -Elektricitäts-

Gesellschaft nach den Thomson - Houston - System eingerichtet und enthält einige
nennenswerte Steigungen : 38 45 "/gg auf 140 in , 32 '30/gg auf 147 in , 29 '20/gg auf

50 m u . s. w.

Die Geleise liegen mit wenigen Ausnahmen in der Mitte der Straße mit einer

Achsenentfernung von 2 ' 7 in , die Schienen sind an den Stößen außer den üblichen Laschen

noch mit kräftigen Kupferbügeln verbunden , um die Geleise für die Rückleitung des
Stromes besser geeignet zu machen und die Abweichung von Strömen in die Erde

möglichst zu verhüten.

Der Betriebsstrom wird aus der Centrale der Allgemeinen Österreichischen

Elektricitäts -Gesellschaft in der Oberen Douanstraße mittels dreier Speisekabel geliefert.

Der in einer Höhe von etwa 5 5 m über der Geleiseachse gespannte kupferne

Fahrdraht von 8 '25 mm Durchmesser wird durch 643 Stützpunkte getragen , von

welchen 312 auf Maste und 331 ans Hausrosetten entfallen.

Mit wenigen Ausnahmen haben sich die in Betracht kommenden Hausbesitzer

mit deni Anbringen der Rosetten an ihren Häusern einverstanden erklärt , so dass ver¬

hältnismäßig wenig Maste aufgestellt werden mussten . Diese sind aus Mannesmann-

Röhren gefertigt und durch übergeschobene gusseiserne Sockeln und Kappen verziert.

Bei der Aufhängung der Oberleitung findet eine doppelte Isolation gegen die
Erde statt . Die Leitung ist durch Sections -Jsolatoren in 17 von einander unabhängige

Sektionen getheilt , welche aber bei normalem Betriebe leitend mit einander verbunden sind.

Thomsvn -Houston -Blitzableiter schützen die Anlage gegen atmosphärische Entladungen.

Zum Schutze der die Bahn kreuzenden Telephonleitungeu ist der Fahrdraht an

de » kritischen Stellen knit Holzleisten bedeckt , außerdem sind in die Telephonanlagc

Abschmelzsicherungen eingeschaltet worden.

Der Verkehr begann mit 25 Motorwagen und ebensoviel Beiwagen , welche nach

der Hamburger Type erbaut sind . Seither hat der Wagenpark eine erhebliche Ver¬

größerung erfahren.

Der Wagenkasten enthält 20 Sitzplätze , die Perrons bieten Raum für 4 , beziehungs¬

weise 7 Personen . Im Innern des Wagens befinden sich 6 Glühlampen , die Perrons

werden durch je eine Glühlampe beleuchtet . Außerdem befindet sich auf jeder Seite eine

Petrolenmnothlampe.

Der Antrieb der Motorwagen erfolgt durch Thomson -Houston -Elektromvtoren . Die

Bremsung kann ans elektrischem , wie auch ans mechanischem Wege bewerkstelligt werden.

Mit dem Beschlüsse vom 22 . Jänner 1897 hat der Wiener Gemeiuderath , wie

bereits im Abschnitte III , erwähnt wurde , zur Berathung aller auf ein elektrisches

Bahnnetz in Wien bezüglichen Fragen eine besondere Commission eingesetzt.

Im April 1897 wurden dem Gemeinderathe seitens der Firma Siemens L

Halske  und seitens der Ausstellungs -Commission zwei neue Offerte , betreffend den

Bail der sogenannten Ansstellniigslinien vorgelegt . Diese Offerte wurden von den

städtischen Ämtern sowie von der Commission geprüft.



X. Verkehrswege und Verkehrsmittel. — Verkehrswege, c) Eisenbahnen. 87

Am 18. Mai 1897 beschloss der Gemeinderath, es sei mit den genannten Qffe-
renten auf Basis gewisser grundsätzlicherForderungen der Gemeinde in Verhandlung
zu treten. Außer diesen Firmen erboten sich aber auch noch andere Unternehmungen
zur Ausführung der genannten Ausstellungslinie.

Die ganze Frage der Erbauung dieser Bahnstrecken fand jedoch ihre Lösung
dadurch, dass der Wiener Tramway-Gesellschaft der provisorische elektrische Betrieb von
der Ausstellungsstraße zum Südportal der Rotunde und von der Radetzkybrücke zur
Hauptallee mit Anschluss des Ringes und des Franz Josefs-Quai gestattet wurde.

Im August 1897 stellte die Firma Siemens <L Halske der Gemeinde Wien
das Anerbieten, die Liguidieruug der Wiener Tramway-Gesellschaft und die Auflösung
des bestehenden Tramway-Vertrages herbeizuführen, falls die Gemeinde mit einer
neuen, von der genannten Firma zu bildenden Gesellschaft einen Vertrag wegen Um¬
wandlung des alten Tramwaynctzes für den elektrischen Betrieb und Bau von Er¬
gänzungslinien abschließen würde.

Gleichzeitig trat die Gemeinde in Verhandlung mit der Firma „Österreichische
Schuckert-Werke" in Wien ein, welche die Wiener Verkehrsfrage durch Erbauung eines
Concurrenznetzes gegenüber der Wiener Tramway-Gesellschaft lösen wollte.

Die diesbezüglichen Fragen und Verhandlungen wurden erst im Jahre 1898
ihrer Lösung zugesührt.

3. Pferdebahnen.

Wiener Tramway - Gesellschaft.

Wagentypen . — Von den bereits im Jahre 1896 genehmigten Jmperialwagen
der Type 1895 wurde» im Berichtsjahre noch 19 in Betrieb gesetzt.

Die von der Gesellschaft angestrebte weitere Anschaffung von 50 Wagen dieser
Art wurde nicht mehr genehmigt.

Dafür wurde die Zustimmung zur Anschaffung von 50 Wagen einer neuen Type
ohne Decksitze ertheilt. Bei dieser befinden sich im Jnncnranme auf der einen Seite
eine Längsbank mit 10 Sitzplätzen, auf der anderen 5 Querbänke mit je 2 Sitzplätzen;
Stehplätze sind daselbst nicht vorhanden. Tie vordere Plattform weist 5, die Hintere 6
Stehplätze auf. Diese Wagen können auch als Anhängewagenbeim elektrischen Betriebe
verwendet werden, in welchem Falle auf der vorderen Plattform 8 Stehplätze gestattet
sind.

Da die rechtzeitige Beschaffung dieser neuen Wagen im Jahre 1897 nicht mehr
möglich war, wurde, um den Wagenpark für den Winterbetrieb entsprechend zu ergänzen,
die zeitweilige Umgestaltung von 50 offenen Sommerivagen in geschlossene Wagen und
deren Verwendung bis zum Ablauf der Winterperiode 1897 —1898 bewilligt.

Behufs Verbesserungder bereits im vorjährigen Berichte erwähnten unzureichenden
Ventilation  der nach der Type 1895 gebauten Jmperialwagen wurde die Anbringung
seitlicher Lüftnngssenster an dem Dachanfsatze beschlossen und im Berichtsjahre noch bei
81 Wagen dnrchgeführt.

Ferner wurde eine abgeänderte Pertheilung der Stehplätze auf den einspännigen
Salonwagen genehmigt, und zwar wurden die Stehplätze im Mittelgange von zwei
ans drei vermehrt, die Stehplätze ans der rückwärtigen Plattform dagegen von sechs
ans fünf vermindert. Unter einem wurde noch die Entfernung der Mittelthüre bei
den einspännigen Wintcrwagen mit Langsitzen gestattet.
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Übersüllungsverbot . — Ein Ansuchen der Gesellschaft um Aufhebung des Über¬
füllungsverbotes bei plötzlich eintretender ungünstiger Witterung wurde van der k. k.
n .-ö. Statthalterei abschlägig beschieden.

Bau neuer Linien . — Im Berichtsjahre wurden seitens der Wiener Tramway-
Gesellschaft keine neuen Linien gebaut.

Änderungen der Geleise . — An den bestehenden Geleisen wurden mit Zu¬
stimmung der Gemeinde nachstehende Erweiterungen vorgenommen.

Ein zweites Geleise wurde gelegt in der Ungargasse vor den Häusern Or .-Nr . 7
bis 17 , in der Wiedner Hauptstraße vor den Häusern Or .-Nr . 15 — 29 , und in der
Josefstädterstraße vor den Häusern Or .-Nr . 22 — 24 und 31 — 35 , sowie in der Curve
zur Blindeugasse.

Das Doppelgeleise vor den Häusern Or .-Nr . 22 und 26 der Blindengasse wurde
verlängert.

Die bereits im Jahre 1896 genehmigten Stockgeleise für den Pendelverkehr ge¬
laugten im Berichtsjahre zur Ausführung.

Bei den Remisen Vorgartenstraße , Währing -Kreuzgasse , Simmering I und II
wurden einige unwesentliche Geleiseveränderuugen , beziehungsweise Vermehrungen vor¬
genommen . Anlässlich des Stadtbahnbanes waren verschiedene provisorische Geleise¬
verlegungen nothwendig.

Außer den vorerwähnten Geleiseverleguugen , welche nebst verschiedenen anderen
geringfügigen Abänderungen in den currenten Strecken in diesem Jahre zur Ausführung
gelangten , hat die Gemeinde noch den nachstehenden Herstellungen zugestimmt , u . zw.
der Legung eines zweiten Geleises in der Reinprechtsdvrferstraße , zwischen der Hunds-
thurmerstraße (jetzt Schönbrunnerstraße ) und Griesgasse , desgleichen in der Lerchen-
sclderstraße zwischen den Häusern Or .-Nr . 10 und 20 ; weiters der Ausführung einer
neuen Verbindungscurve zwischen der Favoritenstraße und der Marx -Meidlingerstraße
und der damit im Zusammenhänge stehenden Abänderung der Zufahrtsgeleise vor der
Favoritenstraße zum Südbahnhofe ; endlich der durch den Stadtbahnbau bedingten
Umgestaltung der Geleise in der Währingerstraße und Schnlgasse.

Verlegung von Haltestellen . — Bezüglich der Haltestellen ist nur eine einzige
Änderung eingetreteu , nämlich die Verlegung der Haltestelle in der Kronprinz Rudolfs¬
straße im II . Bezirk von dem Hause Or .-Nr . 178 zu dem Hause Or .-Nr . 194.

Wartehallen . — Ta in den Wartehallen vielfach ohne vorherige Erwirkung
der Zustimmung der Gemeinde automatische Verkaufsapparate , Wagen , Schaukästen n . dgl.
untergebracht worden waren , wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 29 . Jänner 1897
die sofortige Entfernung dieser Gegenstände veranlasst und die Verwendung der Warte¬
hallen für derlei Zwecke untersagt.

Ausnahmsweise wurde einem photographischen Atelier die Bewilligung zur An¬
bringung photographischer Schaukästen in Wartehallen auf Widerruf und unter der Be¬
dingung ertheilt , dass diese Schaukästen an keiner Stelle um mehr als 7 om über die
Wand vorspriugen dürfe » und drei Viertel des der Wiener Tramway -Gesellschaft ent¬
richteten Platzziuses an die Gemeinde abgeführt werden.
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Fahrordnungen . — Für die Winterperiode 1896 — 1897 wurden verschiedene
von einander abweichende Fahrplanentwürfe vorgelegt , die alle von der Gemeinde abge¬
lehnt wurden , weil sie deren Forderungen in keiner Weise entsprachen , indem insbesondere
weder die von der Gemeinde geforderte Ausgestaltung und Verstärkung des Pendel¬
verkehres , noch die begehrte Mindestleistung von 39 .000 Fahrtkilometer pro Tag (aus¬
schließlich des Pendelverkehres ) berücksichtigt wurden.

Seitens der k. k. n .-ö. Statthalterei wurden sodann für diese Periode provisorische
Fahrpläne , durch welche auch nicht dem Begehren der Gemeinde entsprochen wurde,
ohne weiteres Befragen der letzteren genehmigt Hiegegen wurde seitens der Gemeinde
an das k. k. Eisenbahn -Ministerium recuriert.

Einem früher geäußerten Wunsche der Gemeinde entsprechend , wurde hierauf von
der Gesellschaft ein Fahrplanentwurf für ein ganzes Jahr u . zw . vom 15 . April 1897
bis 15 . April 1898 vorgelegt , welcher in acht Abschnitte eingetheilt war.

Bezüglich dieses Entwurfes wurden in der Sitzung des Gemeinderathes vom
21 . Mai 1897 folgende Beschlüsse gefasst:

1 . Die Gemeinde Wien stimmt grundsätzlich der Ausarbeitung eines Fahrplanes für je ein
ganzes Betriebsjahr unter Berücksichtigung der wechselnden Frequenz zu . — Jedoch hält sic die
Theilnng in vier Abschnitte für völlig hinreichend , um eine genügende Anpassung an die Freqnenz-
schwankungen herzustellen und spricht sich für folgende Zeitabschnitte aus:

16 . November bis 15 . April (Winterfahrplan ),
16 . April bis 15 . Juli (Frühsvmmerfahrplan ) ,
16 . Juli bis 31 . August (Hochsommerfahrplan ) ,
1 . September bis 15 . November (Herbstfahrplan ).
Die der Tramway -Gesellschaft aufzutragende Gesammtfahrlcistung wäre auf diese vier

Abschnitte nach dem Dnrchschnittsverhältnisse der Personensrequenz , das etwa den Erfahrungen der
drei letzten Betriebsjahre entnommen werden konnte , aufzutheilen . — Gegen eine Theilnng der
Jahrcsperiode in allzuviele Abschnitte muss sich die Gemeinde schon aus dem Grunde aussprcchen,
weil dadurch eine Controle bezüglich der Einhaltung des Fahrplanes seitens der Gesellschaft
wesentlich erschwert wird.

2 . Der Vorschlag der Tramway -Gesellschaft , die Fahrleistung auf dem mit Pferdekraft
betriebenen Netze für das kommende Betriebsjahr nur um 2 75 Percent zu erhöhen , muss als ein
Versuch der Gesellschaft , ihre Leistung ans diesem Netze weit unter das erforderliche Maß herab-
zndrücken , seitens der Gemeinde mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden . — Es hat sich
die im vergangenen Betriebsjahre der Gesellschaft anfgctragene Fahrleistnng als den thatsächlichen
Bedürfnissen keineswegs genügend Herausgesteltt , was namentlich seit Erlassung des llberfüllungs-
verbotes seitens der k. k. n .-ö. Statthalterei dadurch klar wurde , dass es der Gesellschaft erfahrungs¬
gemäß nicht möglich war , den Andrang des Publikums rechtzeitig und ordnungsgemäß zu bewältigen.

Dieser Umstand allein erfordert nach Ansicht der Gemeinde gering gerechnet eine lOPercentige
Erhöhung der Fahrleistung der Gesellschaft.

Außerdem ist zu berücksichtigen , dass die Personensrequenz und demgemäß auch die Ein¬
nahmen der Gesellschaft nach den eigenen Ausweisen der Gesellschaft seit einer Reihe von Jahren
durchschnittlich um mehr als fünf Percent jährlich zngenvmmen haben , und zwar trotz der unge¬
nügenden Leistung der Gesellschaft . Es ist also mit mathematischer Sicherheit anzunehmen , dass
auch im gegenwärtigen Betriebsjahre eine gleiche Frcquenzsteigerung eintritt . Die Gemeinde
muss daher eine 15pereentige Erhöhung der Fahrleistnng der Gesellschaft auf dem mit Pferden
betriebenen Netze als das Mindest -Erfordernis bezeichnen . Es wäre demnach nach Ansicht der
Gemeinde für das mit Pferden betriebene Netz der Gesellschaft eine Jahresleistung von 12Vz Millionen
Fahrtkilometer mindestens auszutragen und diese Leistung nach der im ersten Absätze dargelegten
Weise auf die Jahresabschnitte aufzutheilen.

3 . Dementsprechend verweigert die Gemeinde für sämmtliche vorgelegten Fahrpläne die
Zustimmung , wobei noch besonders bemerkt wird , dass in denselben der Radialverkehr in ungenügen¬
der Weise ausgestaltct und der Einspännerperkehr trotz der wiederholt von Seite der Gemeinde
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ausgesprochenen Wünsche nicht einmal eingeschränkt, geschweige denn abgeschafft erscheint, und dass
auch sonstigen Wünschen der Gemeinde, so bezüglich der Verbesserung des Verkehres nach dem
alten Landgnte, nicht Rechnung getragen wurde.

4. Die Gemeinde bezeichnet es als äußerst wünschenswert, dass der Gesellschaft aufgetragen
werde, einen Frühverkchr derart einzurichten, dass es dem Publicum ermöglicht wird, mit Hilfe
der Tramway die ersten Züge auf sämmtlichen Bahnhöfen zu erreichen, ferner sei überhaupt dahin
zu wirken, dass der Betrieb in den Wintermonaten um 6 Uhr und in den Sommermonaten um
5 Uhr früh eröffnet werde. Die Tramway-Gesellschaft ist zu beauftragen, an den Bahnhöfen, wo
dies technisch durchführbar ist, Doppelgeleiseanzulegen, damit auf denselben Rcservewägensür die
stark frequentierten Züge aufgestellt werden.

5. Die Gemeinde Wien ersucht die k. k. n.-ö. Statthalterei , in geneigte Erwägung zu
ziehen, ob nicht nach den günstige» Erfahrungen, welche mit Erlassung des Überfüllungsverbotes
gemacht wurden, dasselbe auch auf die Sonn - und Feiertage auszudehnen wäre.

Seitens der k. k. n.-ö. Statthalterei wurden zunächst für einzelne Abschnitte, dann
für die ganze Periode Fahrpläne genehmigt, welche den vorstehenden Beschlüssen nicht
entsprachen. Hiegegen wurde wieder an das k. k. Eisenbahn-Ministerium der Recurs
ergriffen.

Seitens des k. k. Eisenbahn-Ministeriums wurde den Recurse» nicht stattgegeben.
Gegen letztere Entscheidung wurde, insoferne sie Fahrpläne betrifft, die ohne vor¬

herige Anhörung der Gemeinde genehmigt worden waren, die Beschwerdean den
k. k. Verwaltnngsgerichtshof ergriffen.

Strike der Tramwaybediensteten . — Am 6. Juni des Berichtsjahres
traten die Tramwaybediensteten in Strike, wodurch der Betrieb eine Einschränkung
erfuhr. Der Strike wurde jedoch im Verlaufe von 3 Tagen bcigclegt, so dass
bereits an: 9. Juni der Verkehr wieder in seinem vollen Umfange ausgenommen
werden konnte.

Tarifangelegenheiten. — Betreffs Regulierung des Tarifes wurde vom
Gemeinderathe in der Sitzung vom 3. September 1897 beschlossen, der k. k. n.-ö. Statt¬
halterei, bezw. dem k. k. Eisenbahn-Ministerium zu empfehlen, nachfolgende Regulierung
der Fahrpreise der Wiener Tramway-Gesellschaft bis auf Weiteres durchznführen.

1. Tarif,
giltig vom 1. Lctvber 1897 an bis auf Weiteres, sowohl an Wochentagen, als auch an Souu-

und Feiertagen:
Fahrpreis  5 kr. : Für jede Fahrt auf einer Radialstrecke und sür jede Fahrt auf einer

Transversalstrecke.
Fahrpreis  7 kr. : Für Benützung einer Radialstrecke und einer Transversalstrecke.
Fahrpreis  10 kr. : Für jede beliebige andere Fahrt des ganzes Netzes.
Kindertarif  5 kr. : Für das ganze Netz.
Arbeitertarif  4 kr. : Für die Fahrten in eigenen Wagen in den Morgenstunden der

Werktage auf allen Radialstreckeu,
Abouucmentkarten,  welche zu je 10 Stück ö-, 7- oder 10 kr.-Karten auszugeben sind,

gewähren eine» Nachlass von 10

2. Streckeneinthcilnng.
l. Radialstreckeu sind alle Strecken von irgend einem Endpunkte, bezw. wo ein solcher nicht

existiert, von den Einmünduiigspunktcn in die äußere Transversalstrecke an bis zur Einmündung
in die Ring- oder Quailinie.
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II . Transversalstrecken sind folgende:
1 . Die Riiig -Quailinie.
2 . die Strecke Praterstern — Wallensteinstraße — Kaiserstraße — Wallgasse.
3 . die Strecke durch die Reinprechtsdorferstraßc von der Hundsthurinerstraße an bis zur

Einmündung in die Himbergerstraße.

3 . Umsteigverkehr.

Das Umsteigen ist innerhalb aller Strecken und für jede Kartengattnng unbeschränkt zu
gestatten . —

Am Schlüsse des Berichtsjahres betrugen:
die gesummte Streckenlänge in Kilometern.
„ „ Verkehrsgeleiselänge in Kilometern . .

„ Zahl der 2spännigen Wagen . ^ ^
" " " ^ -- -- . < 'xr

„ „ „ Wagen im ganzen . § ^
„ „ „ verausgabten Fahrkarten.
„ „ „ zurückgelegten Wagenkilometer.
„ Betriebseinnahmen in Gulden ö. W.
„ Betriebsausgaben „ „ „ .

80 .761
158 .338

533
154
687

64,131 .241
17,083 .512

5,714 .019
4,836 .624

Die Verminderung der Zahl der Pferdebahnwagen gegenüber dem Stande am

Ende des Jahres 1896 erklärt sich aus dem Umstande , dass in dem Berichtsjahre auf

der sogenannten Transversallinie provisorisch der elektrische Betrieb eingeführt wurde.

Für denselben wurden 40 Motor - und 43 Anhängewagen verwendet.

Außer der oben ausgewiesenen Zahl der Wagen standen am Ende des Jahres

1897 6 Pferdetransportwagen , 64 Schwerfuhrwerke , 7 einspännige Wirtschaftswageu,

20 Wasserwagen , 71 Schneepflüge und 23 Salzstreuwagen in Verwendung.

Neue Wiener Tramway - Gesellschaft.

Geleiseäuderungen . — Anlässlich des Stadtbahnbanes wurden die Geleise

auf dem Mariahilfergürtel und in der Schvnbrunnerstraße umgelegt und hiebei die

Kreuzung derMariahilferstraße in einefürdenBetrieb vortheilhastere Richtnngslinie gebracht.

Auf der Strecke „ Lerchenfelderlinie — Ottakring " wurde die schon im letzten Be¬

richte erwähnte Umgestaltung des einfachen Geleises in ein Doppelgeleisc in dem Um¬

fange durchgeführt dass von dieser 2460 45 m langen Gesammtstrecke nur noch 400 m

eingeleisig verblieben.
Ferner hat die Gemeinde nachstehenden Geleiseänderungen , welche jedoch im

Jahre 1897 nicht mehr zur Ausführung kamen , zngestimmt und zwar : der Herstellung

eines zweiten Geleises auf dem äußeren Nenbaugürtel , zwischen der Zufahrtsstraße zum

Wcstbahnhofe und der Schmelzer Fricdhofstraße , dann der Verlegung des äußeren

Geleises zwischen der letzteren Straße und der Gvldschlagstraße im XV . Bezirke , ferner

der Einlegung zweier Verbindungscurven von den Geleisen am Gürtel zu den Geleisen

in der Mürzstraße und endlich der Verlegung der Geleise auf dem Währingergürtel,

nächst der Schulgasse im XVIII . Bezirke.

Haltestellen . — Die Haltestelle in der Arbeitergasse im V . Bezirke , Ecke der

Jvhannagasse , wurde an die Ecke der Tiehlgasse verlegt.
Für die Haltestelle am Johann Nepomuk Bcrgerplatz im XVI . Bezirke wurde

die Errichtung einer eisernen Wartehalle auf Widerruf bewilligt.
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Fahrordnungen . — Die anlässlich der Begutachtung des Winterfahrplaues
1896/97 gestellten, im vorjährigen Berichte angeführten Forderungen wurden, insoferne
ihnen nicht bereits Folge gegeben worden war, bei Vorlage der Fahrpläne für das
Jahr 1897/98 neuerlich vorgebracht und schließlich in allen wesentlichen Theilen an¬
genommen.

Besonders zu erwähnen ist, dass' auf den mit Dampf betriebenen Linien nach
Hütteldorf und Nussdorf das Zugsintervall für die Sommerperiodeauf 15 Minuten
und für die Winterperivde auf 22 1/2  Minuten herabgesetzt und dass bezüglich der
Grinziugerstraße die Aufrechthaltung des Betriebes auch in den Wintermonaten znge-
standen wurde.

Letzteres Zugeständnis wurde an die seitens der Gemeinde angenommene Be¬
dingung geknüpft, dass in der bezüglichen Strecke die Reinigung der Geleise von Schnee
und Eis durch die Gemeinde und auf ihre eigenen Kosten Vvrgenommen werde.

Am Schluffe des Berichtsjahres betrugen:
die gesamnite Betriebslängc in Kilometern(einschließlich der mit Dampf

betriebenen Linien) . 30 089
die gesammte Verkehrsgeleiselänge in Kilometern . 57 554
„ Zahl der Personenwagen . 207
„ „ „ Locomotive . 29
.Pferde . 566
„ „ „ verausgabten Fahrkarten . 11,824 .938
„ „ „ zurückgelegten Wagenkilometer. 3,241 .262
„ Betriebseinnahmen in Gulden 0. W. 966 .744
„ Betriebsausgaben „ „ „ .. 766.005

Außer der oben angeführten Wagen und Locomotiven besaß die Gesellschaft am
Ende des Jahres 1897 noch6 Salzlvwries, 1 Bordlowrie, 2 Ansspritzwngen, 2 Schnee¬
räumer für Locomotiven, 18 Schnecpflüge und 18 sonstige verschiedeneWagen.

ch Krücken.
Ban von Brücken.

Umbau der Franzensbrücke . — Überdas von der Gemeinde Wie» im Jahre
1896 an die k. k. n.-ö. Statthalterei gestellte Ersuchen, eine Herabsetzung der Con-
strnctionsunterkante der neuen Franzensbrücke an den Bogenanlänfen znzugestehcn,
fanden längere Verhandlungen statt. Dieselben führten zu einem befriedigenden Resultate,
indem mit dem Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 1. August 1897, Z. 65 .616
die von der Gemeinde angestrebte Herabsetzung der Anlauflinie der Brückenunterkante
von 4'50 m auf 4 m über örtlich Null unter der Bedingung zugestanden wurde,
dass die Gemeinde die Scheitelhöhe der Brücke auf 7'89 m über örtlich Null
vergrößert.

Dieses Zugeständnis war für die Gemeinde von besonderer Wichtigkeit, weil
hiedurch eine zweckmäßigereAusgestaltung der neuen Brücke erzielt werden konnte und
weil weiters die Herabsetzung der Constru ctionsnnterkante eine nicht unwesentliche
Herabminderung der Kosten des Brückenbaues zur Folge hatte.



X. Verkehrswege und Verkehrsmittel. — Verkehrswege. <I>Brücken. , 93

Die mit der Commission für Verkehrsanlagenin Wien in der Richtung gepflogenen
Verhandlungen, dass die Kosten für die Herstellung der Qnaimauern in der Aus¬
dehnung der neuen Brücke und für die Herstellung der Stiegenanlagen von dieser
Commission getragen werden, hatten gleichfalls ein für die Gemeinde günstiges
Ergebnis.

Die Commission für Verkehrsanlage» in Wien erklärte sich nämlich bereit, zu
den Kosten für die Herstellung der Quaimauern entlang der Brückenwiderlager einen
Beitrag von 12.000 fl. zu entrichten und weiters die Kosten für die Stiegenabgänge
an der neuen Brücke ans den Baufond für den Wiener Donancanal zu übernehmen.

Hiemit waren die Verhandlungen für die Ausarbeitung des endgiltigen Brücken-
projectes znm Abschlüsse gebracht.

Von der Bauunternehmnng E. Gaertner und der Witkowitzer Bergbau- und
Eisenhütten-Gewerkschaft wurde nunmehr im November v. I . das Tetailprvject für die
Ausführung des Brückenbaues sammt den erforderlichen Kostenanschlägen vorgelegt.

Ans Grund der mit Gemeinderathsbeschlnss vom 17. December 1897 fest¬
gesetzten Bestimmungen wurden mit den genannten Unternehmungen die endgiltigen
Vereinbarungen über die Ausführung des Brückenbaues getroffen.

Die Bauunternehmung E. Gaertner und die Witkowitzer Bergbau- und Eisen¬
hütten-Gewerkschaft übernahmen solidarisch die Haftung für die zu erbauende Brücke.

Die Herstellung der Brückenpfeiler bis zum Auflager der Eisenconstruction soll
bis 1. December 1898, die gänzliche Fertigstellung der Brücke bis 1. September 1899
erfolgen; die Arbeiten für die Montierung der Eisenconstruction sind derart einzutheilen,
dass die Legung der städtischen Gasrohre über die zu erbauende Brücke bis längstens
1. Mai 1899 stattfinden kann.

Für den gesammtcn Brückenbau wurde ein Kostenbetragvon 462 .510 fl. 42 kr.
bewilligt. Gleichzeitig wurde die Instandsetzung der Nothbrücke genehmigt, und die
Ausführung der bezüglichen Banarbeiten ebenfalls der Bauunternehmung E. Gaertner
übertragen.

Am 27. December 1897 wurde mit dem Bane der neuen Franzensbrücke
begonnen und zunächst die Erdaushebung für den linksseitigen Uferpfeiler und die
Instandsetzungder Nothbrücke in Angriff genommen.

Brücke im Zuge der Marxergasse . — Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom
15. December 1896 hatte die Gemeinde die Zustimmung zur Ausführung der Brücke
über den Hauptzollamts-Bahnhof im Zuge der Marxergasse unter verschiedenen Bedingungen
ertheilt. Die Ausführung soll durch das Stadtbahn -Unternehmen ans Rechnung der
Gemeinde erfolgen.

Da sich beim Umbaue des Hauptzollamts-Bahnhofes verschiedene Schwierigkeiten
ergaben, musste die Inangriffnahme der Arbeiten für diese Brücke auf das Jahr 1898
verschoben werden und ist auch das in dem erwähnten Gemeinderathsbeschlusse vor¬
gesehene Übereinkommen über die Bauausführung und Instandhaltung der Brücke
bis zum Ende des Berichtsjahres noch nicht formell abgeschlossen worden.

Überbrückung der  Westbahn . — Die mit der k. k. Staatsbahn -Direction Wien
gepflogenen langwierigen Verhandlungen, eine zweite Überbrückung des Westbahnhofes
im XIV . Bezirke betreffend, führten zu der Entscheidung, dass die definitive Lage der
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Übergangsbrücke im Zuge der Holocher- und Rnstengasse zu fixieren fei. Weitere Unter¬
handlungen bezüglich der speciellen Anordnung und Ausführung dieses Objectes sind
noch im Zuge.

Erhaltung bestehender Brücken.

Brücken über den Donaucanal . —- Die Auslagen für Erhaltung der
Donancanalbrückcn und des Gehweges an der Nordbahnbrücke über den regulierten
Dvnanstrom betrugen 10 .337 fl. 68 kr. An größere Reparaturen wurden vor¬
genommen : bei der Augartenbrücke die Neupflasterung der Fahrbahn im Kosten¬
beträge von 3118 fl. 72 kr., die Umlegung und theilweise Erneuerung der Bruckstren
mit einer Auslage von 1227 fl. öl kr., die Reconstruction des Gehweges dieser Brücke
mit dem Betrage von Ö18 fl. 26 ö kr. ; bei der Sofienbrücke der Neubelag des
flnssabwärtigeu Gehweges mit einer Auslage von 948 fl. 98 kr.

Brücken über den Wiensluss . — Die Auslagen für Erhaltung der Wienflnss-
brücken betrugen zusammen 5025 fl. Die durch das Hochwasser zerstörten 4 hölzerne»
Stege mussten neu hergestellt werden und betrugen die Auslagen : für den »bereu
Brauhaussteg 66ö fl. 79 kr., für den unteren Brauhaussteg 708 fl. 17 kr., für den Steg
in der Dommayergasse 691 fl. 73 kr. und für den Steg in Ob .-St .-Beit 1004 fl. 80 kr.

Sonstige Brücken . — Die Äluslagen füll Erhaltung der sonstigeuBrückenbetrugen
zusammen 3579 fl. 34 kr., worin ein Betrag von 24öö fl. für die Anstrichseruenernng
der Schmelzbrücke  enthalten ist.

s) Wasserstraßen.
1. Donauregulierung.

Im Laufe des Baujahres 1897 wurden in der niederösterreichischen Donaustrecke
von der Jspermündung bis Theben im ganzen 23 Neubauten und 27 Erhaltungs¬
arbeiten ausgeführt.

An Neubauten wurden hergestellt:
1. Zwei Buhnen für die Rollttberfuhr bei Persenbeug . Da die bisher bestandene

Dampffähre zwischen Ybbs und Persenbeug den derzeitigen Verkehrsbedürnissen zwischen
den beiden Ufern in keiner Weise mehr genügte , entschlossen sich die beiden Gemeinden,
eine auch für Fuhrwerke benützbare Rollfähre Herstellen zu lassen.

Um aber die Zufahrt zu dieser Rollfähre und somit auch den Verkehr derselben
zu ermöglichen, erschien es den Unternehmern dieser Rollfähre wünschenswert , an
beiden Ufern die Anlage von Buhnen bis an die normale Strombreite anzustreben , in
welcher Hinsicht auch ein Ansuchen an die Donauregulieruugs -Commission gerichtet
wurde . Da die Anlage dieser Buhnen aus rein stromtechnischen Rücksichten, insbesondere
deshalb wünschenswert erschien, um die an dieser Stelle bestehende Überbreite des
Stromes abzubauen , wurde dem Ansuchen der Unternehmer der Rollfähre entsprochen,
ohne dass jedoch hiemit für das richtige Functionieren der genannten Buhnen in Hinsicht
auf den nicht strombaulichen Nebenzweck, welchen nur die Unternehmer der Überfuhr
zu vertreten haben, irgend eine Gewähr übernommen wurde.

2 . u . 3 . Erhöhung der Schiffslände bei Ubbs und des Treppelweges bei Pöchlarn.
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Diese seinerzeit von der Staatsverwaltung hergestellten Uferbauten wurden bei
hohen Mittelwassern überronueu und somit unbenutzbar gemacht. Es war demnach die
Hebung derselben auf 2 50 Meter ober Null schon im Interesse der Aufrechthaltung
des Verkehres der Gegenzüge dringend nothwendig.

4. Herstellung eines Ausstreifplatzes bei Pöchlarn. Zur Ermöglichung des
Anbriugens der zahlreichen in Pöchlarn aulangeudeu Nutzhölzer war die von dieser
Gemeinde schon wiederholt erbetene Herstellung eines Ausstreifplatzes unerlässlich,
weshalb dieselbe noch im Jahre 1897 erfolgte.

5.  Herstellung von Steinwürfen zur Regulierung des Douauarmes bei Melk.
6. Ausbau der Traverse im Melker Douauarme.

Die Durchführung der Regulieruugsarbeiteu bei Melk, mit welchen bereits im
Jahre 1895 begonnen wurde, erfolgte auch im Laufe des Baujahres 1897 in der
Art, dass die Grundwürfe für die in der Abzweigung des Melker Armes herzustellenden
neuen Ufer desselben theilweise hergestellt wurden, welche Arbeit jedoch durch die
andauernd ungünstigen Wasserstände während der Bauzeit vielfach gestört und verzögert
wurde. Ferner wurde die bereits im Jahre 1896 begonnene Buhne VI im Mölker Arme,
welche gleichzeitig als Verbindungsweg mit dem eigentlichen Stromnfer dient, in diesem
Jahre fertiggestellt.

7. Erhöhung des Treppelweges bei Hof-Arnsdorf gegenüber Spitz. Zunächst dem
Orte Hof-Arnsdorf war der seinerzeit von der Staatsverwaltung hergestellte, als
Treppelweg dienende Ilferbau so nieder gelegen, dass er schon bei niederen Hochwässern
überronnen wurde und die nieder gelegenen Theile des Hinterlandes stets der Über¬
schwemmung ausgesetzt waren. Es musste daher die Hebung dieses Baues aus die
normale Uferhöhe von 2'50m ober Null erfolgen.

8. Herstellung einer Traverse oberhalb Rührsdorf . Zur Förderung der Verlan¬
dung des durch das Rührsdorfer Leitwerk abgebauteu mächtigen Strvmarmes und zur
Stütze dieses über 2 Kilometer langen Objectes war die Herstellung einer zweiten
Traverse oberhalb der bereits bestehenden unerlässlich.

9. Ausbau des Leitwerkes bei Rührsdorf . Die Fortsetzung dieses bereits in den
Jahren 1892 bis 1896 znm größten Theile hergestellteu Objectes, welches für die
Normalisierung des Stromes in dieser Strecke von hoher Bedeutnug und äußerst
dringend ist, erfolgte in diesem Baujahre bis zum Anschlüsse an die Mitterau.

10. Uferbau bei Dürnstein. Die Stadt Dürnstein befindet sich im Falle eines
ausbrechenden Schadenfeuers in großer Wasseruoth, da die Zufahrt zum Strome mit
Rücksicht auf die hohe Lage der Stadt und ihre eigene Configuration ganz abgeschnitteu
sit. Aus diesem Grunde ist die Stadt wiederholt an die Donauregulierungs-Commis-
sion mit der Bitte um Abhilfe herangetreten.

Da sich nun gleichzeitig die Herstellung eines festen Uferbaues unmittelbar ober¬
halb Dürnstein als nothwendig ergab, wurde die Herstellung eines beiden Zwecken
entsprechenden Uferbaues durch Anarbeitung des stromseitigen Grundwurfes im Berichts¬
jahre in Angriff genommen.

11. Fortsetzung des Uferbaues bei Kaiblsaum. Die Fortsetzung dieses in den Jahren
1885 bis 1887 bereits auf eine Länge von 1600 m hergestellten Uferbnues erfolgte
im Jahre 1897 auf weitere 1000 m.
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12. Verlängerung des Grundwnrfes für ein Leitwerk unterhalb der Altenwörther
Lände. Der Abbau der unterhalb Altenwörth befindliche» Stromüberbreite erschien für
die Normalisierung des Stromes dringend geboten, zu diesem Behufe wurde die bereits
im Jahre 1896 begonnene theilweise Anarbeitung des stromseitigen Grundwnrfes im
Jahre 1897 fortgesetzt.

13. Ausbau des Leitwerkes am linken Ufer gegenüber Zwentendorf. Die Fort¬
setzung des Abbaues dieses Objectes war sowohl mit Rücksicht auf den Abbau der an
dieser Stelle bestandenen Überbreite, als auch zur Ermöglichung des Verkehres zwischen
den beiden Ufern dringend nöthig.

14. Wurfherstellung für das Leitwerk Fuchshaufen-Engelssaum. Mit Rücksicht auf
die für die Schiffahrt sehr ungünstigen örtlichen Verhältnisse oberhalb Kilometer 22 war
die Herstellung eines Objectes zum Abbau des Wörderner Gschirrwassers unbedingt
erforderlich. Dieselbe wurde auch durch Anarbeitung des Grundwnrfes für ein Leitwerk
längs des Fnchshaufens zum Engelsaum in Angriff genommen.

15. Herstellung eines Abzuggrabens bei Höflein. Zur Ableitung der Niederschlags-
nnd Abfallwässer bei Höflein war die Herstellung eines Abzugsgrabens für diesen Ort
vom sanitären Standpunkte aus unerlässlich. Die Ausführung desselben wurde im Bau¬
jahre 1897 begonnen und soll demnächst vollendet werden.

16. Herstellung von drei Faschinentraversenim Kritzendorfer Gschirrwasser. Zur
Förderung der Verlandung des sogenannten Kritzendorfer Gschirrwassers sind bereits
eine Anzahl von Traversen in dasselbe eingebaut worden. Durch die Herstellung der
im Jahre 1897 ausgeführten Traversen wurde dieser Zweck wesentlich gefördert.

17. Herstellung eines Secundürdammes längs dem Mühlcanale bei Stockerau.
Die Herstellung dieses Objectes war im Sinne der für die Durchführung des Schutzes
für das Stvckerauer Gebiet gegen Überschwemmung geplanten Arbeiten dringend
nothwendig.

18. Ausbau des Alberhaufen-Leitwerkes bei Kilometer 34 unterhalb Wiens.
Zur Erleichterung des Verhaftens von Fahrzeugen am Wildungsmauer Landungsplätze,
wurde der bereits bestehende Grundwurf oberhalb Wildungsmauer auf eine Länge von
400 m ausgebant und mit Haftstöcken versehen.

19. Herstellung einer Steintraverse im Auarme gegenüber Hamburg. Die Her¬
stellung dieser zweiten Traverse durch den Auarm war sowohl mit Rücksicht auf die
Entlastung des diesen mächtigen Arm abschließenden Herrgottshanfen-Leitwerks, als auch
zur thunlichsten Förderung der Verlandung dieses Armes dringend nöthig.

20. Erhöhung und Verstärkung des rechtsseitigen Jnnndationsdammes von der
thermometrischen Fabrik bis zum Ziegelwasser. Die während der Hochwässer in den
Jahren 1890, 1892 und 1897 gesammelten Erfahrungen ergaben die dringende Noth-
wendigkeit der Erhöhung und Verstärkung dieses Dammes in gleicher Weise, wie dies
beim Marchfelder Schutzdamme in der Strecke Stadlanerbrücke-Schönauerwaffer ge¬
schehen war, umsomehr, als dieses Object ein äußerst niederes, vielfach von Gerinnen
durchzogenesHinterland besitzt.

Es wurden demnach auch die Arbeiten zur Durchführung der Erhöhung und
Verstärkung dieses Dammes mit größtmöglichster Beschleunigung sofort nach Ablauf des
Hochwasses im Jahre 1897 in Angriff genommen und ununterbrochen fortgesetzt, so
dass dieselben gegenwärtig nahezu vollendet sind und das Hinterland in zufriedenstellender
Weise sichern.
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21 . Fortsetzung des Fischamend-Schutzdammes. Die Fortsetzung der ehethunlichsten
Vollendung dieses Dammes erscheint mit Rücksicht ans den Schutz der Ortschaft
Fischamend gegen Überschwemmung unerlässlich, weshalb auch dieser Ban mit thunlichster
Beschleunigung seiner Vollendung zugeführt wird.

22 . Versicherung des Marchfeld-Schntzdammes beim Schönauer Schlitz durch
Mörtelpflaster. Die möglichste Sicherung des stromabwärtigenVorkopfes des Marchfeld-
Schntzdammes zunächst der Schönauer Schlitze ist eine in Anbetracht der daselbst eintre¬
tenden bedeutenden Wasserspiegeldifferenzen, sowie auch mit Rücksicht auf den Umstand,
dass derselbe bei Abgang eines Eisstoßes dem direkten Angriffe der Eismassen ausgesetzt
erscheint, dringende Nothwendigkeit. Durch die im Jahre 1897 erfolgte Herstellung der
Pflasterdecke des Dammes an dieser Stelle in hydraulischem Mörtel erscheint der Zweck
erreicht.

23 . Herstellung eines offenen Gerinnes von Orth bis Witzelsdorf. Durch den
Ausbau des Marchfeld-Schntzdammes von Schönau bis Witzelsdorf wurde der Fadenbach
an 9 Stellen überquert.

In den hinter dem Damme liegenden Segmenten des Fadenbaches sammelten
sich bei Hochwässern nnd großen Niederschlägen bedeutende Wassermengen, welche keinen
Abfluss fanden nnd hierdurch sanitäre Gefahren hervorriefen. Um diesem Übel zu
steuern, wurden die einzelnen Fadenbachtheile und sonstigen Niederungen hinter dem Damme
durch vier Verbindungsgräben mit einander verbunden und in den Witzelsdorfer
Donauarm eingeleitet, wodurch der Grundwasserstand sofort in genügender Weise
gesenkt wurde. Diese Arbeit wurde im Jahre 1897 bereits begonnen und im Jahre 1898
mit zufriedenstellendem Erfolge beendet.

Betreffs der Erhaltungsarbeiten wird hervorgehoben, dass dieselben infolge der
Hochwasserkatastrophe im August 1897 naturgemäß einen das gewöhnliche Maß weit¬
überschreitenden Umfang erreichten.

Finanzielles.

Im Jahre 1897 betrugen die Einnahmen 4,187 .495 fl. 18 kr., die Ausgaben
4,155 .403 fl. 53 kr., daher sich der Cassarest mit 32.091 fl. 65 kr. beziffert.

Die eigenen Einnahmen des Donauregulierungsfondes aus dem Erlöse von verlausten
Gründen, aus den Zinsen fructificierter Fondsgelder, aus den Pacht- und Mietzinsen rc.
betrugen in den Jahren 1882 bis einschließlich 1896 zusammen 6,773 .172 fl. 99 kr.,
im Jahre 1897 : 540 .387 fl. 68 kr., daher von 1882 bis einschließlich1897 im ganzen
7,313 .560 fl. 67 kr.

Von den Einnahmen sind nach den gesetzlichen Bestimmungen jährlich 300 .000 fl.
für Donauregulierungszwecke zu verwenden, außerdem sind gewisse, dieselben betreffende
Auslagen (Stenern , Straßenbrückenerhaltung, Parcellierungskostenrc.) zu decken, welche
sich im Jahre 1897 mit 248.858 fl. 62 kr. bezifferten. Es ergab sich daher im ganzen
eine Ausgabe von 548 858 fl. 62 kr., welche die Einnahme per 540 .387 fl. 68 kr.
um 8470 fl. 94 kr. überstieg. Zur Deckung dieses Abganges wurde der Überschuss
aus den Vorjahren herangezogen, der sich am Ende des Jahres 1896 mit 57.086 fl.
15 kr. bezifferte; es erübrigt daher am Schluffe des Berichtsjahres noch ein Überschuss
von 48 .615 fl. 21 kr.

Berwaltungsbericht der Stadt Wien. 7
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Die  Activen des Donau - Regulierungsfondes betrugen im Jahre 1897
1. an Activrückständen inclusive des schließlichen Cassarestes . 1.980.918 fl. 99 kr
2. an Wert der Realitäten inclusive des Hauses am Erzherzog

Earlplatz, der Kaiser Franz Jvsefbrücke. des Inventars rc. 12.368 .693 „ 19 „
zusammen . 14,349 .612 fl. 18 kr.

Der sub 2 angeführte Wert der Realitäten w. setzt sich aus nachstehenden Pasten
zusammen:

Baugründe auf dem rechten Ufer der Dvnau in Wien oberhalb der
Stadlauerbrücke.

a) Parcellierte Gründe, einschließlich der noch nicht genehmigten, aber bereits bean¬
tragten Parcellierung . 276 .521 '65 UMafter

b) Nichtparcellierte Gründe zusammen 99 .435 44 UMafter
nach Abzug der Flächen für öffentliche Straßen und Plätze
(beide mit 40"/o angenommen) . 57 .261 ' —

e) Disponible Landungsplätze . 38.046 '—
ci) Die Bäder . 14.282 —
s) Die öffentlichen Landungsplätze . 19.602 '—
k) Die öffentlichen Zugänge . 1.731—
g) Die verpachtetenLandungsplätze . 73.356 '—

Diese Flächen ergeben zusammen . 479 .799 65 UMafter
Behufs Bewertung  derselben sind vom obigen Ausmaße

abzuziehen jene Flächen, welche keinen Ertrag liefern, das sind:
a) die Bäder mit . 14.282 '— UMafter
b) ., öffentlichen Landungsplätze mit 19.602 '— „
c) „ „ Zugänge mit . 1.731 — „

also zusammen Flächen im Ausmaße von . 35.615 '— UMafter
Es bleibt demnach als Rest die Fläche von . . . . 444 .184 65 lüKlafter
Dieses Terrain umfasst:

1. verpachtete Landungsplätze im Ausmaße von 73.356 UMafter, welche einen Ertrag
von jährlich 84.800 fl. abwerfen; dieser Betrag zu 4o/o capitalisiert, ergibt eine
Capitalsumme von 2,120 .000 fl.

2 . Das übrige Terrain im Restflächenmaßevon 370.828 '65 UMafter , welches mit
15 fl. Per UMafter zu bewerten ist, ergibt den Betrag von 5,562 .429 fl. 75 kr.

8 . Baugründe am linken Ufer.
a) Parcellierte Baustellen und Gruppen beiden  Kaisermühlen 24.729 43 UMafter
b) Parcellierte Baustellen und Gruppen in Floridsdorf . . 1.663 '—
c) NichtparcellierteBaugründe bei den Kaisermühlen. 1.475 '—
ck) Nichtparcellierte Baugründe in Floridsdorf . 54 .056 '— „

Daher zusammen Baugründe am linken Ufer mit . . 81 .923 43 UMafter
Bewertet  werden diese Gründe wie folgt:

n) Die Gründe bei den Kaisermühlen per zusammen 26 .204 43 lUMafter mit 8 fl.
per UMafter ergeben die Summe von 209 .635 fl. 44 kr.

b) Die Gründe in Floridsdorf zusammen 65.719 UMafter ergeben mit 4 fl. per
UMafter die Wertsumme von 222 .876 fl.
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L.  Das rechtsseitige Terrain unterhalb der Stadlanerbrücke.

Dasselbe besteht aus folgenden Gründen:
a) Terrain der Schiffmühlenplätze.
b) „ „ öffentlichen Landungsplätze.
e) » -> . Zugänge.
ck) „ „ disponiblen Landungsplätze.
s) das Hinterland der öffentlichen Landungsplätze.
s) außerdem sonstiges Terrain unterhalb der Stadlanerbrücke bis

Kaiser-Ebersdorf . 485 .976

Die Summe dieser Fläche ergibt . 539 .548 lüKlafter

Zur Bewertung  dieser Area müssen bon derselben

abgezogen werden die ertraglosen Flächen, und zwar
unter b) per . 9.378 lsiKlafter
unter o) per . 296 „
und die Fläche des Winterhafens mit circa 200 .000 „

zusammen . . . . 209 .674 „

wonach eine Fläche von . 329 .874 lUKlafter
verbleibt, welche zu 3 fl. per IHKlafter berechnet, den Betrag von 989 .622 fl. ergibt.

v . Das Jnundationsterrain.

Dasselbe umfasst eine Fläche von 1349 Joch 881 lüKlafter und liefert nach den
gegenwärtig aus demselben gewonnenen Pachtzinsen für Grasnutzung, Jagdnutzung und
Weidengewinnung zusammen den jährlichen Betrag von circa 3000 fl., dieser Betrag
zu 40 /g kapitalisiert, gibt den Wertbetrag von 75.000 fl.

L. Terrain des alten Stromes.

Dasselbe umfasst 463 Joch 1094 lUKlafter.
Die Bewertung desselben ergibt sich in folgender Weise:
Die Einnahmen betragen an Eispachtzins . . . . 24 .950 fl.

an Pachtzins für Gondelfahrten . 1.000 „

mithin zusammen jährlich . 25.950 fl.
zu 40/g kapitalisiert, ergibt sich ein Wert von . 648 .750 fl.

v . Die Kaiser Franz Jofefsbrücke  eingestellt mit den Baukosten per 2,449 .410 fl.

6 . Das Haus des Donauregulierungs - Baufondes  am Erzherzog Carlplatz
Nr . 11 im Bauwerte (ohne Baugrund) von 72.000 fl.

H. Wert der Bauhütten , Jnventargegenstände und der Bibliothek  18 .970 fl.

Im ganzen ergibt sich daher ein Betrag von 12,368 .693 fl. 19 kr.
Bezüglich der Grundkäufe  ist zu bemerken, dass im Jahre 1897 an 11 Par¬

teien Gründe im Gesammtausmaße von 8480 89 lüKlafter um den Betrag von
569 .905 fl. 15 kr. veräußert wurden.

29.600 lUKlafter
9.378

296
4.399
9.899
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2. Donaucanalregulierung.

Durch das Ende Juli ciugetretene außerordentliche Hochwasser ist wohl bei dem
Baue der Schleuse und der Absperrvorrichtung in Nussdorf eine nahezu dreiwöchent¬
liche Unterbrechung , aber keinerlei Beschädigung der in Ausführung stehenden Arbeiten
eingetreten.

An der Absperrvorrichtung wurden im Berichtsjahre die Widerlager bis zur
vollen Höhe von 18 20 Meter über dem Uferlande , d i. bis 22 94 m über dem Null¬
wasser auf gemauert . Am 13 . Mai konnte die linke Canalhälfte für die Einfahrt in
den Donaucanal in Nussdorf wieder freigegeben werden , nachdem die Einfahrt seit
28 . November 1896 geschlossen war . Weiters wurde noch der Quaibau , die Herstellung
von Stiegen und Rampeumauern und die Verlegung des Schreibcrbach -Nothauslasses
am rechten Donaucanalufer nächst dem Wehre vollendet.

Die Herstellung der eisernen Wehrconstruction sammt der zugehörigen Brücke
wurde der Maschinenfabrik der königl. ungar . Staatsbahnen und des Diosgyöer königl.
ungar . Eisen- und Stahlwerkes , als Bestbieter bei der Offertverhandlung übertragen.

Am Schleusenbaue wurde der im Grundrisse 6566 messende Caisson für das
Schleusenunterhaupt bis auf die beabsichtigte Tiefe von 11 'Om unter Null versenkt
und das llnterhauptmauerwerk aus der Caissondecke schon während der Versenkung des
Caissons ausgeführt , der Rest nach vollzogener Senkung und Aufstellung des Caisson-
arbeitsraumes fertig gestellt. Es konnte sonach mit Ende des Jahres die Montierung
der vorbereiteten Unterhauptthore , der Schützen- und Bewegungs -Mechanismen begonnen
werden.

Die Montierung der Eisenconstruction an dem bereits früher fertig gestellten
Schleusenoberhaupte wurde im April 1897 vollendet . Nach Vollendung der Schleusen¬
häupter wurde im September au die Herstellung der Schleusenkammer geschritten. Am
Schlüsse des Jahres war die Sohle fertig und die Ausführung der Seitenwände bereits
bis zur Höhe des Gewölbeabschlusses der Ilmlaufcanäle gediehen.

Der Alimentationscanal zur Speisung des Donaucanales während des Eisstandes
ist sunctionsbereit . Der Verbinduugscanal zwischen Hauptstrom und Donaucanal ist in
dem Theile unterhalb der Schleuse , zwischen dieser und dem Douaucanale fertig gestellt.
Tie Herstellung der oberen Partie des Verbindungscanales vor der Schleuse bis zum
Hauptstrome wurde in Angriff genommen.

Von den über den Verbiudungscanal führenden Brücken war am Schlüsse des
Berichtsjahres noch die dritte , letzte Eisenbahnbrücke in Montierung.

3 . Wienflussregulierung.

Im Jahre 1897 haben nur kleinere wasserrechtliche Verhandlungen stattgefunden,
so am 17 . Mai in Angelegenheit des Schöpfwerkes beim Baumgartner Bade und am
13 . December über die Herstellung einer Betonmauer statt des ursprünglich projek¬
tierten Dammes zwischen dem Umlaufgraben und den Bassins in Weidlingau.

Außerdem intervenierte die Gemeinde Wien als Interessent »! mit Rücksicht auf
die Wienflnssregulierung bei zahlreichen wasserrechtlichen und baupolizeilichen Verhand¬
lungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes.
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Mit dem Statthalterei -Erlasse vom 10. Jänner 1897 , Z . 11.477 , wurde der
Eonsens für die Verlegung der Rollbahn zwischen der Kaiser Franz Josefs- und der
Maria -Theresienbrücke ertheilt; am 30. April fand die Begehung der Rollbahnstrecke
von der Tegetthoffbrücke bis zum Donaucanale statt, wobei der Bauconsens ex oom-
missione ertheilt wurde; die technisch-polizeiliche Prüfung dieser Strecke wurde am
12. Juli vorgenommen.

Mit Rücksicht auf die großen Schäden, die das Hochwasser vom Juli 1897 ver¬
ursacht hatte, wurde zufolge Gemeiuderathsbeschlussesvom 26. October 1897 eine
Petition an den Landtag ausgearbeitet, in der auf die dringende NothWendigkeit einer-
einheitlichen Regulierung des oberen Wienflusses und der Seitenbäche hingewiesen wurde.
Zugleich wurde zur Beaufsichtigung dieses Gebietes und Erstattung diesfälliger An¬
zeigen ein eigener Wieuflussaufseher bestellt, um dessen Beeidigung gemäß Z 65 des
Wasserrechtsgesetzes die k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Umgebung ersucht wurde.

Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 22. December1897 wurde den bei der Wien-
flnssregulierung und dem Baue der Hauptsammelcanäle beschäftigten Personen die Fortzah¬
lung des Gehaltes (Lohnes) im Krankheitsfalle durch 20 Wochen gewährleistet und
sodann, gemäß Z 4 des Krankenversicherungsgesetzes, die Befreiung von der Krankenver-
sichernngspflicht erwirkt.

Arbeiten in Weidlingau.

Die Arbeiten für die Anlagen der ersten Bauperiode in Weidlingau (Mauer-
bachbassiu, Wienfluss-Vorbassin und Ilmlaufgraben) wurden im allgemeinen termingemäß
bis 1. August 1897 zu Ende geführt und blieben nur noch einige Ergänzungen, sowie
die Behebung von Schäden, die infolge des Hochwassers von Ende Juli 1897 ein¬
getreten waren, nachzutragen.

So war unterhalb des Einlanfwehres und beim Sommerasyle in Weidlingau der
linksseitige Damm eingerissen und die zum Wienflusse führende Rampe weggeschwemmt
worden. Statt dieses Dammes wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 15. Sep¬
tember 1897 eine Betonmauer aufgeführt. Da die Krone des erwähnten Wehres durch
die großen Schottermassen, die das Hochwasser mit sich geführt hatte (circa 50 .000 m )̂,
angegriffen worden war, so wurde das Wehr zufolge Stadtrathsbeschlussesvom 20. De-
cember 1897 mit Quadern armiert.

Unterhalb der Betonbrücke über den Umlaufgrabeu im Zuge der zum Auhofe
führenden Hofjagdstraße wurde, um eine bessere Abstützung der linksseitigen Böschung
und der Aufschüttung längs der Westbahn zu ermöglichen, eine niedere Böschuugsfuß-
maner aus Beton ausgeführt.

Seitens der k. k. Staatsbahnen wurden infolge der Beschädigungen des Westbahn¬
dammes durch das mehrerwähute Hochwasser in der Nähe der Haltestelle Hütteldorf-
Bad neue Dammversicherungen hergestellt, an die sich die Arbeiten der Wienflnssregu-
lierung in ähnlicher Ausführung anschließen.

Mit der Stiftung „Sommerasyl für arme unheilbare Kranke" in Weidlingau
fanden Verhandlungen wegen Grundeinlösung zur Herstellung einer neuen Zufahrt statt,
die jedoch im Berichtsjahre noch nicht abgeschlossen worden waren.

Mit den Eheleuten Niebauer  wurde zufolge Stadtrathsbeschlussesvom 28. Sep¬
tember 1897 ein Übereinkommen über die Herstellung der Rampe zwischen den Häusern
Nr . 77 und 79 Hauptstraße in Hadersdorf-Weidlingau abgeschlossen.
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Zum Zwecke der Vergebung des iu die zweite Bauperiode fallenden Baues der
Bassins III— VII , sammt der anschließenden Strecke des Ilmlaufgrabens fand , nachdem
mit Gemeinderathsbeschluss vom 23 . Juli 1897 das Detailproject und die Bedingnisse
genehmigt worden waren , am 24 . August 1897 eine Offertverhandlung statt.

Bei derselben offerierten Doderer , Göhl  L Co . mit 1,740 .772 fl. 28 kr.,
beziehungsweise (bei Annahme eines Alternativprojectes ) mit 1,807 .268 fl. 99 kr.,
Kraus L Saliger  mit 1,758 .535 fl. 42 kr. (beziehungsweise 1,586 .605 fl. 42 kr.),
und Peregrini , Calderai , Giuseppe Feltrinelli  L Co . mit 2,738 .634 fl. 53 kr.

Nach eingehenden Verhandlungen mit den beiden erstgenannten Unternehmungen
erfolgte mit Gemeinderathsbeschluss vom 1. October 1897 der Zuschlag an die Bau¬
unternehmung Doderer , Göhl  L Co . u . zw. unter Zugrundelegung des Alternativ¬
offertes , wobei zugleich die vorgeschlagene Projectsänderung , die in der Anlage einer
massiven Mauer statt des früher vorgesehenen Trennungsdammes zwischen dem Umlauf-
graben und den Bassins bestand , genehmigt wurde . Diese Projectsänderung war durch
das Hochwasser vom Juli 1897 veranlasst worden , welches das früher vorhanden
gewesene gewachsene Terrain weggeschwemmt hatte , so dass die Aufführung eines
Dammes nicht mehr empfehlenswert erschien.

Die Projectsänderung wurde von der Commission für Verkehrsanlagen in der
Vollversammlung vom 28 . October 1897 genehmigt . Auf Grund des Ergebnisses der
am 13 . December 1897 abgehaltenen wasserrechtlichen Verhandlung wurde von der
k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Umgebung die Bewilligung zur Ausführung ex
eommissions ertheilt.

Die im k. k. Thiergarten durchzuführende Anschüttung war durch die Ausgrabung
von circa 280 .000mb Schotter und Sand ans der zur Verfügung gestellten Area
desselben , sowie durch die Verführung von circa 120 .000 Aushubmateriale für die
Bahnhofsbauten in Hütteldorf — worüber ein eigenes Übereinkommen mit der Stadt¬
bahn geschlossen wurde — wesentlich entlastet worden.

Die Gewinnung von Sand und Schotter im Thiergarten ist nunmehr abgeschlossen
und wird der Thiergarten jetzt nur mehr zur Anschüttung verwendet . Eine Theilfläche
wurde , vertragsmäßig mit Humus versehen, dem k. k. Hofärar bereits zurückgestellt.

Die im Vorjahre begonnenen Vertiefungen einer Anzahl von Hausbrunnen in
Hadersdorf -Weidlingau wurden im Berichtsjahre vollendet . Für jene Häuser (12 an
der Zahl ) , bei denen die Brunnenvertiefungen keinen Erfolg hatten , wurde die Zufuhr
von Triukwasser mittels Wägen von dem Hydranten der Hochqnellenleitung an der
Gemeindegrenze (nächst dem Wirthshause zum Wolfen in der Au) aus eiugeleitet.

Arbeiten im Stadtgebiete.

In dem Detailprojecte der Wieuflussregulierung war für das linke Ufer die Aus¬
führung von provisorischen Versicherungen , insbesondere von Trockenmauern und ge¬
pflasterten Böschungen vorgesehen , während die Herstellung der Widerlagsmaner an
diesem Ufer einem späteren Zeitpunkte (1900 ) Vorbehalten bleiben sollte.

Die Erfahrungen , die nun während der Bauarbeiten , insbesondere beim Ein¬
sturze mehrerer Tracte des Gumpendorfer Schlachthauses hinsichtlich der Beschaffenheit
des Untergrundes am linken Ufer gemacht wurden , ließen die Vermuthung als begründet



X . Verkehrswege und Verkehrsmittel — -V Verkehrswege , e ) Wasserstraßen. 103

erscheinen , dass das linke Ufergelände durch die projectierten , blas provisorischen Ver¬
sicherungen vor Abrutschungen nicht bewährt werden könnte und war zu besorgen , dass
diese Gefahr durch die Vertiefung der Flusssohle noch vermehrt würde.

Da derartige Abrutschungen schon mit Rücksicht auf den Bestand der anrainenden,
streckenweise dicht am Ufer gelegenen Realitäten vermieden werden mussten , so wurde
die sofortige Ausführung der linksseitigen Widerlagsmauer in der Strecke von der
Kaiser Franz Josefsbrücke bis zum Schikanederstege unter Vermeidung jeder provisorischen
Uferversicherung in Erwägung gezogen.

Bevor noch über diesen Gegenstand eine endgiltige Entscheidung getroffen war,
wurde zur Ermöglichung eines ungehinderten Hochwasserabflnsses mit dem Gemeinde-
rathsbeschlusse vom 30 . November 1896 die Herstellung der linken Widerlagsmaucr
in der Strecke zwischen Engelgasse und Schikanedersteg , und mit dem Gemeiuderaths-
beschlusse vom 30 . März 1897 die Herstellung dieser Mauer in der Strecke vom
Walthersteg bis zur Kaiser Josefsbrücke genehmigt . Beide Arbeiten wurden der Bau¬

unternehmung Doderer , Göhl  L Co ., auf Grund der Bedingnisse für die rechte
Mauer übertragen und sofort in Angriff genommen.

Behufs Herstellung der ganzen linken Mauer mit einem Gesammterfordernisse van
2,101 .996 fl. 63 kr., wurden mit den Bauunternehmungen Doderer , Göhl  L Co .,
sowie Carl  Schlimp L Eduard Skazil  Verhandlungen gepflogen , da es nicht zweck¬
mäßig erschien , diese Arbeit an andere Unternehmungen zu übertragen , als au jene , welche
die übrigen Regulierungsarbeiten durchzuführen hatten.

Auf Grund der gepflogenen Verhandlungen wurde zufolge Gemeiuderathsbeschlusses
vom 28 . Mai 1897 die Ausführung der linksseitigen Widerlagsmauer in der Strecke

von km 2 ' 7 bis km 5 '4 (Leopoldsbrücke bis Stiegerbrücke ) sampck der dazu gehörigen
Sammelcanalstrecke sowie die Herstellung des Schotterfanges oberhalb der Kaiser Franz-
Josefsbrücke und der Dommayergasse sammt den dazu gehörigen Wehren und Ufermauern
der Bauunternehmung Doderer , Göhl  L Co ., die Ausführung der linksseitigen
Widerlagsmauer in der Strecke vom km 5 '4 bis km 8 '0 (Stiegerbrücke bis Kaiser
Franz Josefsbrücke ) sammt der dazu gehörigen Sammelcanalstrecke der Bauuuternehmung
Carl  Schlimp L Eduard Skazil  übertragen . In zwei mit dem erwähnten Gemeinde-
rathsbeschlusse genehmigten Übereinkommen (vom 8 . Juni 1897 mit der erstgenannten,
vom 6 . Juli 1897 mit der zweiten Firma ) wurden Einzelheiten der Ausführung ge¬
regelt . Seitens der Commission für Verkehrsanlagen wurden diese Vereinbarungen
am 2 . Juni 1897 genehmigt.

Gesondert von der Vergebung der Mauerherstellung erfolgte die Sicherstellung
der hydraulischen Bindemittel mit dem Erfordernisse von 375 .491 fl. 7 kr . im Offert¬
wege . Das Resultat der am 5 . August 1897 abgehaltenen Offertverhandlung war ein
günstiges ; die Genehmigung der Vergebung erfolgte mit Stadtrathsbeschluss vom
14 . September 1897.

Die Herstellung der linken Mauer ist trotz der Schwierigkeiten , die dadurch
erwachsen sind , dass infolge des Rutschterrains die Ausführung nur in kurzen Arbeits¬
stellen (von ungefähr 6 m Länge ) erfolgen konnte , im Berichtsjahre doch in großen
Längen gediehen , so insbesondere vom Dommayersteg bis zur Hietzingerbrücke , sowie
unterhalb der Lobkowitzbrücke , dann bei der Stiegerbrücke , dem Storchenstege , zwischen
dem Waltherstege und dem Gumpendorfer Schlachthause , weiters längs des letzteren
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bis zur Moritzgasse und stückweise zwischen Nevillebrücke und Pilgrainbrücke, endlich
vom Magdalenenstege abivürts bis zum Schikanedersteg.

Um mit Rücksicht ans die zahlreichen Objecte, die durch die Ballführung gefährdet
werden konnten, die hieraus zwischen der Commission für Berkehrsanlagen und den
Bauunternehmnngen etwa entstehenden Entschädigungsfragenzu regeln, wurde in den
oben erwähnten Übereinkommen ein Schiedsgericht vorgesehen.

Eine Intervention dieses Schiedsgerichtes fand bisher nur in zwei Fällen statt.
Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 28 . Mai 1897 war der Magistrat er¬

mächtigt worden, aus Anlass des Baues der linken Mauer Beweise zum ewigen Ge¬
dächtnisse behufs Constatierung des Bauzustandes und etwaiger Baugebrechen der am
linken Wienflussufer befindlichen Realitäten aufnehmen zu lassen.

Es wurden im Jahre 1897 bezüglich 21 Häusern solche Beweise ausgenommen.
Wenn sich auch bei manchen Objecten während des Baues Risse und Sprünge

zeigten, so gelang es doch bisher, die Häuser zu halten und waren daher besondere
Einlösungen nicht nöthig.

Bezüglich der Rollbahn wäre zu erwähnen, dass zufolge Statthalterei -Erlasses
vom 10. Jänner 1897, Z . 114.777, der Consens für die Verlegung zum linken Ufer
zwischen der Kaiser Franz Josefsbrücke und Maria Theresienbrücke ertheilt wurde.

Der Endtermin für die der Bauunternehmung Doderer , Göhl  L Co. über¬
tragene Herstellung der rechten Widerlagsmauer und der Sohlenvertiefung in der Strecke
von der Kaiser Franz Josefsbrücke bis zum Schikanederstege wurde mit Übereinkommen
vom 8. Juni 1897 bis 31 . Juli 1899 verlängert.

Da infolge der Einlegung der Stadtbahn in das enge Wieuflussbett bei dem
Gumpendorfer Schlachthause die linke Mauer in die Area des Schlachthauses fällt, so
musste der oberste flussseitige Stalltract desselben demoliert werden.

In der Strecke vom Schikanederstege bis zur Tegetthoffbrücke ist ein bedeutender
Fortschritt des Baues zu verzeichnen. Es gelang der Bauunternehmung Peregrini,
Calderai , Giuseppe Feltrinelli  L Co ., im Berichtsjahre die rückwärtige Hälfte
der linken Widerlagsmaner längs der Lothringerstraße zu nahe zwei Drittheilen zu
vollenden, ebenso nahezu in der ganzen Länge den rückwärtigen Theil der rechten Widerlags¬
mauer und die Landmauer der Stadtbahn . Die Arbeiten längs der Lothringerstraße, die bei
dem geringen Abstande von den Häusern und bei der großen Fundamentstiefe (14in)
besondere Vorsicht erforderten, sind infolge fachgemäßer Arbeit der genannten Unter¬
nehmung ohne Anstand zur Durchführung gelangt.

Um die Sohlenvertiefung des Wienflusses beginnen zu können, wurde vom
Schikanederstege flussabwärts eine Verflutcunette ausgeführt, worauf im October 1897
die Sohlenvertiefung vom Schikanederstege aufwärts in der vollen Breite des Gerinnes
begonnen wurde. Bis zum Jahresschlüsse wurde die Vertiefung theilweise bis zur
Rudolfsbrücke Vollender.

Infolge der Bauarbeiter! in der unteren Strecke des Wienflnsses mussten die
vorstadtseitigen Gartenanlagen zwischen der Elisabeth- und Schwarzeubergbrücke abge¬
räumt werden; sie wurden zur Deponierung von Aushubmateriale verwendet. Dasselbe
war beim Reservegarten unterhalb der Schwarzenbergbrücke der Fall , auf dessen Fläche
Magazine und Depots errichtet wurden. Die Wohnung und Kanzlei des städtischen
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Obergärtners wurden der Bauunternehmung bedingungsgemäs; für Kanzleizwecke über¬
lassen. Auch der Kinderpark musste infolge der Arbeiten für die Stadtbahn (auf die
Dauer derselben) seinem Zwecke zum größten Theile entzogen werden.

Die Elisabeth- und Schwarzenbergbrückemussten demoliert werden, weil das
Gerinne verschoben wurde und nach der Durchführung der Sohlenvertiefung die Fundierung
nicht mehr genügend gewesen wäre.

Die Abtragung der Elisabethbrücke wurde am 20. November 1897 , die der
Schwarzenbergbrücke am 23. November 1897 begonnen.

Da die Ausführung der an Stelle der bestehenden Brücken tretenden Einwölbungs¬
ringe die Vertiefung der Sohle zur Voraussetzung hat (um die Herstellung des vorge¬
schriebenen Durchflussprofiles zu ermöglichen), die Sohlenvertiefung aber infolge ver¬
schiedener Umstände sich verzögerte, da außerdem das Flussgerinne vielfach verschoben
wurde, so mussten in den meisten Fällen provisorische hölzerne Brücken neben den alten
Brücke» errichtet werden; so die Brücke im Zuge der Lastenstraße und bei der Rudolfs¬
brücke(Schlusscollaudierung am 9. Juni 1897), das Tramwayprovisorium unterhalb
der Elisabethbrücke, die Provisorien bei der Kaiser Franz Josefs- und Schwarzenberg¬
brücke(Schlusscollaudierung 5.—23 . November 1897). In Vorbereitung waren mit
Ende des Jahres 1897 die Provisorien für die Lobkowitzbrücke, sowie für den Wacken¬
roder- und Schikanedersteg.

Bei der Maria Theresien- und Leopoldsbrücke, sowie beim Storchensteg konnte
die Herstellung von Provisorien dadurch vermieden werden, dass die bestehenden Eiscn-
constructionen in die neue Lage gehoben und verschoben wurden.

Zur Verführung der Aushub- und Baumaterialien, insbesondere des durch Bagge¬
rung im Donaucanale und im Donaustrome gewonnenen Schotters und Sandes —
wozu die Bewilligung auf Grund des am 13. Mai 1897 abgehaltenen Localaugen¬
scheines ertheilt worden war — wurde von der Bauunternehmung eine Rollbahn
hergestellt, für die der Bauconsens bei der am 30. April 1897 abgehalteneu com-
missionellen Verhandlung, der Benützungsconseus auf Grund der am 12. Juli 1897
vorgenommenen technisch-polizeilichen Prüfung von der k. k. n.-ö. Statthalterei ertheilt wurde.

Für den Bezug von Bruchstein wurde bedingungsgemäß der Bauunternehmung
der Steinbruch in Schwallenbach a. d. Donau, welcher seitens des Bürgerspitalfondes
an die Commission für Verkehrsanlagen verpachtet worden war, zur Verfügung gestellt.

Die Witterung war im ersten Halbjahre 1897 den Arbeiten im allgemeinen
günstig und haben selbst die — nicht allzuhäufigen — Gewitterregen und das Hoch¬
wasser vom 15. Mai die Arbeiten nicht besonders beeinträchtigt.

Erst das Hochwasser vom 29. und 30. Juli 1897 war so groß, dass cs eine
bedeutende Verzögerung im Baufortschritte zur Folge hatte.

Nach einem längeren Regen stieg das Wasser am Abend des 29 . Juli sehr rasch
zur Höhe von 5 30 in am Pegel der Pressgasse, in welcher Höhe es von 4 Uhr Nachts
bis nach 12 Uhr Mittags des 30. Juli blieb. Bei diesem Hochwasser war sowohl die
absolute Höhe wie auch die Dauer der Culmination eine ganz bedeutende.

Da die Bauten überall in Ausführung begriffen waren, so war naturgemäß
Gelegenheit genug zu Verklausungenvorhanden. Größere Verklausungen fanden statt
bei dem Montagegerüst der Stadtbahn im Zuge der Walthergasse, bei den hölzernen
Provisorien der Rudolfs- und Lastenstraßenbrücke, bei der Elisabeth- und Schwarzen¬
bergbrücke.
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Trotz der gewaltige» äußere» Erscheinung und trotz seiner bedeutenden Folgen
zeigte dieses Hochwasser doch nur eine Abflusscubatur von 300 und lieferte so den
Beweis, dass die Arbeiten der Wienflussregulierung mit der Annahme eines Wasser¬
abflusses von 600 mb, wozu noch die bei diesem Hochwasser gar nicht in Function ge¬
tretenen Bassins in Weidlingau kommen, eine mehr als doppelte Sicherheit verbürgen.

Auf Grund der bestehenden Beiträge waren die durch das Hochwasser an den
Bauarbeiten der rechte» Mauer in der Strecke Schikanedersteg—Hietzing verursachten
Schäden der Bauunternehmung nicht zu vergüten (eine Änderung tritt erst infolge des
Übereinkommens vom 8. Juni 1897 vom 19. August 1897 ab ein) ; dagegen waren
dieselben für die linke Mauer und in der Strecke vom Schikanederstege flussabwärts
zu vergüten. Diesbezüglich wurde anlässlich der Vergebung der Bauarbeiten der zweiten
Bauperiode in Weidlingau ein Übereinkommen mit der Bauunternehmung Doderer,
Göhl  L Co . getroffen, indem dieselbe einerseits den Rechtsstaudpunkt der Gemeinde,
wonach sich diese zur Vergütung der Schäden an den Arbeiten für die rechte Mauer
u. zw. auch in Bezug auf die Installation nicht verpflichtet hält, als berechtigt aner¬
kannte, anderseits sich bezüglich der Schäden an den Arbeiten für die linke Mauer mit
einer Pauschalentschädigung von 25 .000 fl. für befriedigt erklärte.

Eine Beschädigung der bereits ausgeführten Mauerungen ist mit Ausnahme eines
kurzen Stückes der Landmauer der Stadtbahn bei der Schwarzenbergbrücke nirgends
erfolgt. Dagegen erfolgten (größtentheils an nicht gepflasterten Stellen) Uferbrüche
auf dem linken Ufer in der Strecke von der Kaiser Franz Josefs- bis zur Franz
Karlbrücke, sowie am rechten Ufer zwischen der Franz Karl- und Rollbahnbrücke. Von
Seite zweier Hauseigenthümer oberhalb der Franz Karlbrücke wurde die Vornahme
von Beweisen zum ewigen Gedächtnisse veranlasst.

Die Herstellung eines Uferschutzes statt des vorhandenen Bruchufers in der
letzterwähnten Strecke wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 6. October 1897 der
Union-Baugesellschaft mit dem Kostenerfordernisse von 10.000 fl. übertragen.

Wienfluss -Sammelcanäle.

Im Berichtsjahre wurde der Sammelcanal am rechten Wienflussufer, der im
Jahre 1896 bis zur Dommayergasse fertig gestellt worden war, weiter aufwärts über den
Hietzinger Quai und die Hackinger Hauptstraße bis zum Ende der Bassinanlagen bei der
Haltestelle Hütteldorf-Bad fortgesetzt.

Die Erd- und Banmeisterarbeiten sowie die Lieferung der hydraulischen Binde¬
mittel wurde im Offertwege an Anton Sikora  mit einem Aufschläge von 8°/„ zum
Preise von 247 .730 fl. 32 kr. übertragen.

Infolge der Erfahrungen, die bei dem großen Hochwasser vom 1. August 1896
gemacht worden waren, wurden im Zuge des Margarethner-Gürtels , der Dunkler-,
Kobinger-, Ruckergasse und bei der Lobkowitzbrücke Ergänzungsnothausläffe ausgeführt.
Diese mit 16.097 fl. 83 kr. veranschlagten Arbeiten (einschließlich der Lieferung der
hydraulischen Bindemittel) wurden mit einer 28 "/yigen Aufzahlung an Eduard Rzehaczek
vergeben.

Die Schlusscollaudierung des Sammeleanales von der Hietzinger Hauptstraße bis
zur Dommayergaffe, wie die der Nothauslüsse längs des Hietzinger Quais fand am
9. Juni 1897 statt.
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In der Strecke von der Franzensgasse abwärts wurden die bestehenden Noth-

anslässe verlängert und mit dem regulierten Wienflusse in Verbindung gebracht ; weiters

wurden neue Überfallskammern eingeschaltet.
Mit der am 18 . December 1897 erfolgten Vollendung des obersten Theilcs

erscheint der Ban des rechtsseitigen Sammelcanales abgeschlossen.

Was den linksseitigen Wienfluss -Sammelcanal betrifft , so war es infolge der in

das Jahr 1897 fallenden Durchführung der linken Widerlagsmauer der Wienfluss-

regulieruug möglich , von dem ursprünglich projectiert gewesenen Zuge durch die Rauch¬

fangkehrer -, Ullmann - und Diefenbachgasse abzugehen und den Canal in der ganzen

Strecke von dem Ende des - Penzinger Canales bei der Wehrgasse bis zur Gürtelstraße

bei der Kaiser Josefsbrücke dicht an die linke Mauer zu legen.

Der Fortschritt dieser Theilstrecke ist naturgemäß an jenen der linken Mauer ge¬

bunden und wurden im Berichtsjahre nur einzelne Stücke flussabwärts von der Lob-

kowitzbrücke zur Ausführung gebracht.

Durch die Verbindung des Sammelcanales mit der linken Mauer wurde die

Canalisierung der längs der künftigen Quaistraße zur Verbauung gelangenden Flächen

sowie die Herstellung von Nothauslässen in genügender Zahl und mit guter Wirkung

ermöglicht.
Infolge der Ausführung der linken Blauer musste der Theil des Choleracanales

in der Magdalenenstraße zwischen der Engel - und Theatergasse , der in die Widerlager

der Wienflussregulierung fiel , umgebaut werden . Der Umbau wurde noch im Berichts¬

jahre vollendet.

Tie Rohrleitung zu der Unrathsstation in Baumgarten musste wegen der Ver¬

schüttung der Eisteiche verlängert werden und reicht nunmehr bis zu den Bassins des

Baumgartner Bades . In Zukunft soll die Spülung der Unrathsstation durch das Ab¬

wasser des Bades erfolgen . Das zur Wasserbeschaffung nothwendige Schöpfwerk , welches

auf Grund der vorangegangenen wasserrechtlichen Verhandlung mit Erlass der k. k.

Bezirkshauptmannschaft Hietzing -Umgebung vom 17 . Mai 1897 , Z . 9946 , genehmigt

worden war , ist — mit Ausnahme der maschinellen Einrichtung — im Laufe des

Jahres 1897 fertig gestellt worden.

Oberes Wienflussgebiet.

Das Hochwasser vom 29 . und 30 . Juli 1897 hatte im Wienflussgebiete oberhalb

der Regulierungsanlagen große Verwüstungen angerichtet . Da bei den diesbezüglich

von der k. k. Bezirkshanptmannschaft Hietzing -Umgebung vorgenommenen Begehungen

constatiert wurde , dass in diesem Gebiete zahlreiche Uferbrüche , Holz - und Schutt¬

ablagerungen , Baumbestände re. vorhanden sind und überhaupt der Flusslauf völlig

ungeregelt ist , so wurde zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 26 . October 1897 —

wie bereits erwähnt — eine Petition an den Landtag gerichtet , in der um die baldige

Durchführung einer einheitlichen Regulierung des oberen Wienflussgebietes gebeten wird.

Zur Überwachung dieses Gebietes und um besondere Übelstände zur Anzeige

bringen zu können , wurde ein Auffichtsorgan (Wienflussnufseher ) bestellt , das anfangs

November 1897 seinen Dienst angetreten hat.
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8. Verkehrsmittel.
a) Fohnfuhrwcrk.

Fiaker und Einspänner . — Die Revision der Betriebsordnung und insbeson¬
dere des in mehrfacher Hinsicht reformbedürftigen Taxtarifes für Fiaker und Einspänner,
welche schon im Jahre 1893 in Angriff genommen wurde , ist auch in dieser Berichts-
Periode noch nicht zu Ende geführt worden.

Fiaker . Die Anzahl der Fiakerlicenzen ist in der Berichtsperiode unverändert
geblieben, und wurde während dieser Zeit auch kein neuer Fiakerstandplatz errichtet.

Einspänner . Die Anzahl der Einspünnerlicenzen ist in der Berichtsperiode gleich¬
falls unverändert geblieben.

Folgende Einspänner - Standplätze wurden neu errichtet:
im II . Bezirke : in der Leopoldsgasse vor den Häusern Nr . 23 und 23 », ein

Wechselstandplatz für 4 Einspännerwagen des Hauptstandplatzes II ., Taborstraße , nächst
der Karmeliterkirche, an Stelle des aufgelassenen Wechselstandplatzes in der Großen
Schiffgasse, Ecke der Schiffamtsgasse ; ferner vor dem Hause Nr . 1 der Klosterneuburger¬
straße nächst dem Mathildenplatz , ein Anfahrstandplatz für 2 Wagen des Standplatzes
in der Wallensteinstraße;

im VI . Bezirke : in der Mariahilferstraße vor dem Hause Nr . 1a , ein Wechsel¬
standplatz für 2 Wagen des Hauptstandplatzes in der Stiftgaffe;

im XIII . Bezirke : an der Ecke der Häuser Nr . 24 Hütteldorferstraße und
Nr . 1 Breitenseerstraße , ein Hauptstandplatz für 3 Wagen;

im XVIII . Bezirke : vor dem Hause Nr . 40 Gymnasiumstraße , ein Hauptstand¬
platz, an Stelle des aufgelassenen Standplatzes vor dem k. k. Bezirksgerichtsgebäude in
derselben Straße;

im XIX . Bezirke : vor dem Hanse Nr . 1 Prinz Eugengasse , ein Anfahrstand¬
platz für 2 Wagen des Hauptstandplatzes XVIII ., Gymnasiumstraße Nr . 40.

Omnibus - Fuhrwerk . — Den allgemeinen Stellwagen -Verkehr besorgten in
der Berichtsperiode 9 Unternehmer unter Verwendung von insgesammt 730 Licenzcn
und zwar:

1. Die Wiener General -Omnibus -Gesellschaft mit 463 Licenzen auf 36 Linien.
2 . Die österreichische Omnibus -Gesellschaft mit 195 Licenzen auf 15 Linien.
3 . Gustav Bathelt mit 13 Licenzen auf der Linie Salmannsdorf — Hof und Sal-

mannsdorf — Währingerlinie.
4 . Rudolf Fashold mit 10 Licenzen auf der Linie Hietzing— Petersplatz.
5 . Alois Hengl mit 16 Licenzen auf der Linie Mauer — Wien (I ., Lobkowitzplatz)-
6 . Therese Kitzler 's Erben mit 16 Licenzen ans der Linie Ottakring —Hof.
7 Johann Redler mit 1 Licenz auf der Linie Fischamend—Wien (III ., Haupt¬

straße) .
8 . Math . Röhringer  mit 2 Licenzen auf der Linie Schwechat —Wien (I ., Wollzeilc ) .
9 . Rudolf Wannenmacher  mit 15 Licenzen auf der Linie Sievering — Hof.



X. Verkehrswege Mid Verkehrsmittel . — It. Verkehrsmittel , ch Lohnfuhrwerk. 109

Außerdem sind hier die Hotel-Omnibusse anzufiihren, welche jedoch lediglich die
Beförderung von Hotelgästen der nochbezeichueten Hotels von und zu den Bahnhöfen
und Dampfschiff-Stationen besorgen dürfen. Solche Omnibusse besitzen: das Grand Hotel
(2 Licenzen), ferner die Hotels Metropole, Continental, Kummer, Belvedere, Imperial
und Bristol (je 1 Licenz).

Eine nicht unbeträchtliche Erweiterung erfuhr der Stellwagenverkehr im Berichts¬
jahre durch die Eröffnung der nachbczeichneten neuen Linien:

1. Ziegelofengasse—Brigittaplatz (Österreichische Omnibus-Gesellschaft).
2 . Himbergerstraße—Westbahnhof(Wiener General-Omnibus-Gesellschaft).
3. Hetzendorf—Englischer Hof (Wiener General-Omnibus-Gesellschaft).
4. Leopoldau—Wien, I., Zedlitzgasse(Franz Thienel).
5. Ober-Döbling—Baleriestraße (Wiener General-Omnibus-Gesellschaft).
6. Laxenburgerstraße—Hernalserlinie (Wiener General-Omnibus-Gesellschaft).
7. Nordwestbahnhof—Hernalserlinie (Wiener General-Omnibus-Gesellschaft).
8. Süd - und Staatsbahnhof —Franz Josefs-Bahn (Wiener General-Omnibus-

Gesellschaft).

Verlängert  wurden:
1. Die Route Baumgarten—Johnstraße von der Johnstraße bis zum Schwender.
2. Die Route Nordbahnhof—Südbahnhof vom Südbahnhofe bis zur Laxen-

bnrgerstraße (durch die Himberger- und Simmeringerstraße).
3. Die Route Hernalserlinie—Nordwestbahn und
4. Die Route Hernalserlinie—Laxenburgerstraße von der Hernalserlinie bis zum

Standplätze in der Wichtelgasse.
ü. Die Route Südbahn—Währing, van Währing bis zur Hochschule für Bodencultnr.
Außerdem wurde der Wiener General-Omnibus-Gesellschaft die Bewilligung er-

theilt, versuchsweise mit 8 Licenzen der Route Meidling—Prater vom Stefansplatze
aus durch die Rothenthurmstraße über die Ferdinandsbrückedurch die Taborstraße zum
Nvrdwestbahnhofe zu Verkehren; weiters wurde derselben Gesellschaft bewilligt, dass die
Hälfte der auf der Linie Hietzing—Petersplatz verkehrenden Stellwagen ab Spiegelgasse
über den Stefansplatz, die Rothenthurmstraße, den Hohen Markt zur Wipplingerstraße
und zwar bis zum Hause Nr. 41 dieser Straße weiter fahren darf.

Verkehrsrücksichtenveranlassten die Umlegungen,  beziehungsweise Ab¬
änderungen  der nachbczeichneten Stellwagenrouten:

1. Betreffs der Route „Simmering—Franz Josefsbahnhof" wurde infolge Auf¬
lassung des Stellwagen-Standplatzes am Morzinplatz die Fahrstrecke dahin abgeändert,
dass die Stellwagen künftighin durch die Rothenthurmstraße über den Hohen Markt zur
Wipplingerstraße und durch dieselbe, sowie die Schlick- und Porzellangasse zum Franz
Josefsbahnhofe zu verkehren haben.

2. Betreffs der von Neugersthof zur Sofienbrücke verkehrenden Stellwagen wurde
auch für die Rückfahrt die Löwengasse und die Radetzkystraße(statt Marxergasse und
Jnvalidenstraße) bestimmt.

3. Die Auflassung des Stellwagen-Standplatzes in der Schiffamtsgasse, beziehungs¬
weise die Verlegung desselben auf den Börseplatz hatte eine Abkürzung der Route der
von Pötzleinsdorf verkehrenden Stellwagen insoferne zur Folge, als dieselben statt bis
zur Schiffamtsgasse nun nur mehr bis zur Börse Verkehren.
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Außer Verkehr gesetzt wurden die Stelllvagenlinien Banmgarten—Penzing und
Hetzendorf—Meidling (Gasthof znm Hasen).

Innerhalb des Berichtsjahres sind folgende Stellwagen-Standplätze neu er¬
richtet worden: Im I. Bezirke: Wipplingerstraße Nr . 39 —41 ; im II. Bezirke: beim
Landungsplätze der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft am Praterquai ; im XIII. Bezirke:
bei der Endstation der Dampftramway nächst der Kaiser Franz Josefsbriicke.

Zur Auflassung kamen die Stellwagen-Standplätze am Morzinplatz im I. und
in der Schiffamtsgasseim II . Bezirke.

Außer dem regulären wurde ein zeitweiliger Stellwagen -Verkehr anlässlich
der Kochkunstausstellung, des Sängerbundsestes, des Blumen- und Radfahrercorsos,
der Ruderregatta, dann zur Zeit des Gräberbesuches am 1. und 2. November von und
zu den Friedhöfen unterhalten.

d) Verkehr auf dem Wiener vonauranale.

Dampfschiffe . — Mit Statthalterei -Erlass vom 15. Jänner 1897 , Z. 1667,
war der Direction der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft aufgetragen worden, bei ihren
Dampfern auf dem Donaucanale nur mit Coaks zu feuern. Über eine Eingabe seitens
dieser Gesellschaft wurde jedoch seitens der k. k. n.-ö. Statthalterei mit Erlass vom
8. Tecember 1897 , Z . 94.129, zugestanden, auf den den Wiener Donaucanal be¬
fahrenden Dampfern bei Verwendung des Langer 'schen Rauchverzehrnngs-Apparates
auch die Kohlenfeuerung zu verwenden, insolange keine Klagen über Rauchbelästigung
erhoben werden.

Überfuhren. — Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2. Ok¬
tober 1897, Z . 85 .875 , die von der Allgemeinen österreichischen Baugesellschaft ange¬
suchte Verlängerung der mit dem Erlasse vom 30. Juli 1891, Z . 45 .801 , ertheilten
Bewilligung zum Betriebe einer Kahnüberfuhr im Wiener Donaucanale zwischen dem
IX . und II. Bezirke zur unentgeltlichen Beförderung , ausschließlich der in der Dampf¬
säge Brigittenauerlände Nr . 217 beschäftigten Beamten und Hilfsarbeiter, bis zum
31. Juli 1901 gegen Widerruf genehmigt.

Ferner wurde laut eines Erlasses derselben Behörde vom 19. April 1897,
Z . 31.610 , dem Johann Wohlmuth  die mit Statthalterei -Erlass vom 10. Februar
1896 , Z. 78.796, verliehene Concession zum Betriebe einer Personenüberfuhr über
die Donau zwischen Nussdorf und Jedlesee mittels eines Benzinmotors bis zum
31. December 1901 verlängert und gleichzeitig auf Johann Wohlmuth  und Josef
Breier  übertragen.

Ferner wurde der Theresia Lceb,  Witwe nach dem Überfuhrunternehmer Joh.
E. Leeb  über ihr Ansuchen die Bewilligung zum Betriebe einer Rollüberfuhr im
Wiener Donaucanale zwischen dem II. und III. Bezirke bei der Krieglergasse, gegenüber
dem sogenannten Schütteldurchgange im k. k. Prater bis zum 15. Mai 1900 ertheilt.

Endlich wurde mit Statthalterei -Erlass vom 31. December 1897 , Z . 114.576,
dem Wilhelm Na sch au er die Concession zum Betriebe der Personenüberfuhr mit dem
Propeller „Pfeil " im Donaucanale, zwischen der Rothenthurmstraße und der Lilien¬
brunngasse bis Ende 1898 verlängert.
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6. Uraßenpolizei.
Zur Regelung des Straßenverkehres wurden vom Magistrate im Laufe des

Berichtsjahres folgende Kundmachungen erlassen:
Mit Kundmachung vom 24. März, Z. 160.907 sx 1896 wurde das Befahren

des Marktplatzes in der Schwendergasse im XIV. Bezirke an den Markttagen wahrend
der Marktstnnden mit anderem als Marktfnhrwerk verboten.

In der Kundmachung vom 24. März Z. 167.810 sx 1896 wurde das Befahren
der Starhemberggasse im IV. Bezirke i» der Strecke zwischen der Rainergasse und
Mayerhofgasse mit Lastenfuhrwerk, welches zu, bzw. von der Wiedner Hauptstraße
verkehrt, verboten.

Am 8. Juli 1897 wurde zu Z. 120.219 in den engen, zwischen den Gassen¬
fronten der Häuser Nr. 17 und 18 gelegenen Theilen der Hechtengasseim IV. Bezirke
vom 1. August 1897 an der Verkehr von Fuhrwerk aller Art untersagt.

Das Verbot der Befahrung der Straße längs der Akademie der bildenden Künste
zwischen dieser und den Gartenanlagen am Getreidemarkt im I. Bezirke mit schwerein
Fuhrwerk wurde mit Magistratsbeschlnssvom 24 . September 1897 , Z . 215 .431 auf¬
gehoben.

Mit Verordnung der k. k. n.-ö Statthalterei vom 13. April 1897 , Z . 34.114,
wurden für Niederösterreich provisorische Bestimmungen bezüglich des Radfahrens auf
öffentlichen Straßen und Wegen  mit der Wirksamkeit vom 1. Mai 1897
erlassen. Die Fahrräder wurden dem übrigen leichten Fuhrwerke gleichgestellt, den Rad¬
fahrern wurde unter Aufhebung des Nnmmernzwanges volle Fahrfreiheit auf den Straßen
gewährt.

Bis zur Erlassung gesetzlicher, das Fahren mit dem Fahrrade auf öffentlichen Straßen und
Wegen regelnder Bestimmungen wird aus Rücksichten für die öffentliche Sicherheit und auf Grund
der bestehenden straßengesetzlichen Bestimmungen verordnet:

8 1.
Das Fahrrad in seinen verschiedenen Gestalten ist als leichtes Fuhrwerk im Sinne der

niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen vom
10. Oktober 1875 , L.-G .- und V.-Bl . Nr . 62 , nnd der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung
für die Reichsstraßen vom 8. April 1888 , L.-G.- und B .-Bl . Nr . 27 , zu behandeln und genießt
dessen Rechte.

Mit dem Fahrrade dürfen , abgesehen von den in den W 3 nnd 9 festgesetzten Ausnahmen,
alle öffentlichen Fahrstraßen und Gemeindefahrwege befahren werden.

8 2.

Mit dem Zweirade dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften , abgesehen von den in den
ZK 3 und 9 vorgesehenen Fällen , auch die Straßenbanquette befahren werden.

Die Benützung von öffentlichen Fußwegen mit dem Zweirade ist nur aus Grund aus¬
drücklicher Gestattung der berufenen Behörden und Corporationen zulässig.

8 3.
Wo längs öffentlichen Straßen eigene Radfahrwege für das Zweirad vorhanden sind, haben

die Radfahrer nur diese Fahrbahn zu benützen.
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8 4.

Die Bestimmungen der KZ 10, 13 , 14, 16 , 17, 20 und 21 der »iederösterreichischen Straßen-
polizeiordnnng für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen vom 10 . Oktober 1875 , L.-G.- und
V.-Bl . Nr . 62 , beziehungsweise der KK7, 10 , 11 , 12 , 15 und 16 der provisorischen Straßen-
pvlizeiordnung für die Reichsstraßen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 8. April 1888,
Z . 19 .611, L.-G .- und V.-Bl . Nr . 27, endlich die Bestimmungen des Z 21 der Verordnung der
n .-ö. Statthalterei vom 1. December 1891 , L.-G .- und V.-Bl . Nr . 53 , betreffend die Betriebs¬
ordnung für die Zweispänner (Fiaker ) und Einspänner im Wiener Polizeirayone haben auf das
Fahren mit dem Fahrrade analoge Anwendung zu finden.

8 6.
Radwettsahren auf öffentlichen Straßen sind als den Verkehr auf denselben behindernd

(K 13 der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen,
beziehungsweise K 10 der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung für die Reichsstraßen ) im
allgemeinen verboten.

Eine ausnahmsweise Bewilligung kann über ein die Zustimmung der betreffenden Straßen-
verwaltung nachweisendes Ansuchen im Polizeirayon Wien von der Wiener Polizeidirection,
außerhalb desselben aber von den zuständigen politischen Bezirksbehörden unter den erforderlichen,
in jedem einzelnen Falle festzusetzenden Bedingungen ertheilt werden.

8 6.
Alle Gattungen Räder müssen mit einer sicher wirkende» Handbremse versehen sein (K 10

der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen,
beziehungsweise Z 7 der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung für die Reichsstraßen ), welche
an der Lenkstange in solcher Weise angebracht ist, dass sie sofort in Thätigkeit gesetzt werden kann.

Vom Beginne der Dunkelheit bis zur Morgendämmerung müssen alle Gattungen Fahr¬
räder mit einer beleuchteten Laterne versehen sein (K 20 der niederösterreichischen Straßenpolizei¬
ordnung für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen , beziehungsweise K 15 der niederösterreichischen
Straßenpolizeiordnung für die Reichsstraßen ), welche am Kopfe der Maschine vor dem Körper des
Fahrers angebracht sein muss und keine särbigen Gläser haben darf.

An anderen Stellen des Rades dürfen beleuchtete Laternen nicht angebracht sein.
Außerdem muss jedes Fahrrad bei der anderen Handhabe der Lenkstange mit einer laut

tönenden Glocke versehen sein.
8 7.

a) Der Radfahrer hat langsam , das ist in einem solchen Tempo , welches ein rüstiger Fuß¬
gänger noch enthalten kann , zu fahren : Beim Einbiegen ans einer Straße in eine andere
und beim Übersetzen von Straßenkreuzungen innerhalb geschlossener Ortschaften , oder wo
sonst größere Menschenansammlungen , insbesondere auch Trnppenaufzüge , feierliche Umzüge,
kirchliche Functionen , Leichenbegängnisse rc.. es nothwendig machen.

k) Der Radfahrer darf innerhalb geschlossener Ortschaften oder in sonst frequenten Straßen
nur mit der Lenkstange in beiden Händen , die Füße auf den Pedalen , mit dem Fahrrade
fahre ».

o) Schnellfahren , das ist ein das Tempo eines im frischen Trabe fahrenden Wagens über¬
schreitendes Fahren , ist innerhalb der geschlossenen Ortschaften verboten.

ci) Der Radfahrer hat auf Fußgänger , Reitpferde , Zug - und andere Thiere im Falle des
Vorfahrens , insbesondere beim Einbiegen in Straßen und beim Kreuzen der letzteren, zu
achte» und das Warnungssignal mit der Handglocke stets rechtzeitig zu geben. Bei stärkerer
Straßenfrequenz , namentlich in geschlossenen Ortschaften, dürfen die Radfahrer nur einzeln,
einer hinter dem anderen , fahren.

e) Die Mitnahme von kleinen Kindern auf dem Fahrrade ist verboten.
Ebenso ist es untersagt , Hunde mit einer Leine an das Rad zu binden und nachlausen

zu lassen.



X. Verkehrswege und Verkehrsmittel . — L. Straßenpolizei. 113

8 8.

Rahmen , Speichen und Felgen , sowie die Laternen aller im öffentlichen Verkehre zn
verwendenden Radfahrzenge dürfen weder in der Weise poliert , noch so vernickelt sein, dass sie in der
Sonne glitzern.

8 s.
Der k. k. Polizei -Tirection in Wien nnd den Ortspolizeibehörden bleibt es Vorbehalten , aus

einzelnen Fahrstraßen innerhalb der geschlossenen Ortschaften , dann wenn die Straßen besonders enge und
gleichzeitig stark frequentiert sind, für die Zeit des starken Verkehres oder aus sonstigen öffentlichen
Rücksichten, das Fahren sowie eventuell auch das Schieben der Fahrräder ganz oder für eine
bestimmte Zeit zu verbieten.

Durch solche Verbote darf jedoch der Durchgang durch ganze Orte oder auch nur durch
Lrtstheile , sowie die Znbringnng von Fahrrädern in die in solchen Ortstheilen gelegenen Häuser
nicht unmöglich gemacht werden (H 20 des Gesetzes vom 19 . April 1891 , L.-G.- und V.-Bl .Nr . 20,
betreffend die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen, nicht ärarischen Straßen und Wege, und
Z 26 , Punkt 3 der niederösterreichischen Gemeindeordnung vom 31. März 1864 , L.-G .- u . V.-Bl . Nr . 6).

Derlei Fahrverbote sind in Wien von der k. k. Polizei -Direction in der üblichen Weise
kundzumachen. In allen anderen Orten des Landes sind dieselben an den einzelnen in Betracht
kommenden Straßen und Plätzen aus Anschlagtafeln ersichtlich zn machen.

8 10
Bei Beanständungen durch Sicherheits - oder Straßenanfsichtsorgnne ist der Radfahrer

verpflichtet , sofort abzusitzen.

Übertretungen der Vorschriften dieser Radfahrordnung sind, insoferne sie nicht unter das
allgemeine Strafgesetz fallen , oder nach Maßgabe der für das Erzherzogthum Österreich unter der
Enns gütigen Straßenpolizeiordnungen vom 10. Oktober 1875 , L.-G.- und B .-Bl . Nr . 62 , und
vom 8. April 1888 , L.-G .- n. B .-Bl . Nr . 27 , zu ahnden sind, nach der Ministerialverordnnng
vom 30 . September 1857 , R .-G .-Bl . 198 , zu bestrafen.

Radfahrer , welche bei der Beanstandung sich über ihre Identität nicht dokumentarisch
(Pass , Legitimationskarten , Arbeitsbuch n . dgl.) auszuweisen vermögen , sind verbunden , dem
beanständenden Organe , das Rad schiebend, in das nächstgelegene Amtslocale der zuständigen
Sicherheitsbehörde zu folgen und über Aufforderung dieser die Sicherstellung des Strafbetrages,
eventuell durch Zurücklassung des Fahrrades , zu leisten.

8 11-
Alle activen Personen der bewaffneten Macht und der Gendarmerie sind den Vorschriften

dieser Radfahrordnung nur insoferne unterworfen , als sich dieselben außer der militärischen Action
befinden oder sich beim Radfahren der Civilkleidnng bedienen.

Aber auch in diesen Fällen ist sich bei Beanständungen ans die Erstattung der Anzeige gn
die zuständige Militärbehörde zu beschränken.

8 12.
Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1897 in Kraft und werden mit diesem Zeitpunkte alle

mit derselben nicht im Einklänge stehenden, für einzelne Gebietstheile Niederösterreichs erlassenen,
das Radfahren betreffenden Bestimmungen (Radfahrordnnngen u. s. w.) außer Wirksamkeit gesetzt.

Specielle Anordnungen für den Wiener Polizeirayon hat die k. k. Polizei -Direction
auf Grund des H 9 der vorbezeichneten Verordnung mit Kundmachung vom 26 . April
1897 erlassen , die hauptsächlich das Verbot des Befahrens einzelner Straßen und
Plätze unbedingt oder für eine bestimmte Tageszeit betreffen.

Die k. k. Polizei -Direction Wien hat nach mit dem Wiener Magistrate gepflogenem
Einvernehmen die Inbetriebsetzung von zwei Benzin - Motorwägen,  System
Benz  L Co . in Mannheim , in den Straßen Wiens mit Ausnahme des dnrch die innere

8Verwaltungsberichtder Stadt Wien.
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Seitenfahrbahn der Ringstraße und dem Franz Josefs -Quai begrenzten Theiles der
Inneren Stadt , dann der k. k. Hof-Alleen und Hofstraßen und des k. k. Praters mit
Note vom 8 . Februar 1897 , Z . 16,109 , unter folgenden Bedingungen gestattet:

1. Hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeit ist sich an die für den Wagenverkehr überhaupt
geltenden Bestimmungen zu halten und sind die allgemeinen Fahrvorschriften auch bezüglich des
Vorfahrens , des Ausweichend , des Schrittfahrens an bestimmten Stellen , und der Wagenbeleuch-
tnng zur Abend - und Nachtzeit — unter Ausschluss der Verwendung farbiger Gläser — genau
zu beachten.

2. Der Lenker des Wagens hat aus die ihm entgegenkommenden Reit - und Wagenpferde
zu achten und wenn er ein Stutzigwerden (Schenwerdent derselben wahrnimmt , mit der Fahrt so
lange einzuhalten , bis jede Gefahr beseitigt ist.

3 . Der jeweilige Lenker des Wagens hat sich vor einer von der k. k. Polizei -Direction ein-
zuberuscnden Commission einer mit einer Probefahrt verbundenen Praktischen Prüfung zu unter¬
ziehen, bei welcher er die volle Kenntnis des Motors und seiner Bedienung , namentlich aber
eine vollkommen zureichende Fertigkeit in der Lenkung des Wagens nachzuweisen hat.

Die Kosten der Commission haben die Gesuchsteller zu tragen.

Jeder geprüfte Lenker hat das Certisicat , mit welchem ihm die Fahrbercchtignng bestätigt
worden ist, bei seinen Fahrten stets bei sich zu tragen und auf Verlangen Aufsichtsorganen Vvr-
znweisen.

4. Die Inbetriebsetzung von weiteren Benzin -Motorwägen desselben Spstemes und der¬
selben Tppen unterliegt auch fernerhin der polizeilichen Bewilligung.

Die k. k. Polizei -Direction behält sich für jeden einzelnen Fall die Entscheidung vor , ob,
insofern es sich um bereits erprobte Typen handelt , von einer besonderen cvmmissionellen Prüfung
abgesehen werden kann.

5. Desgleichen behält sich die k. k. Polizei -Direetivn vor , die Bestimmungen dieser Bewilli¬
gung nach Umständen abzuändern , eventuell bei sich ergebenden Umständen diese Bewilligung
ganz zurückzuziehen.

Nachträglich wurde zufolge Note der k. k. Polizei -Direction Wien vom 8 . März
1897 , Z . 28 .561 , die Beobachtung der folgenden Borschrift anfgetragen:

Das Nachfüllen des Benzinbehälters im Wagen mit frischem neuen Benzin darf niemals
ans der Straße , beziehungsweise an einem dem öffentlichen Verkehre dienenden Orte stattfinden.

Das Nachfüllen hat bei Tag und an einem vom öffentlichen Verkehre abgeschlossenen
feuersicheren Lrte zu geschehen. Diese Vorsichtsmaßregel ist wegen der außerordentlich leichten Ver¬
flüchtigung des Benzins , der leichten Entzündlichkeit desselben und der raschen Bildung explosibler
Gemenge genauestens einzuhalten . Weiters wird behufs Vermeidens des Ausströmens von Benzin-
dämpfen auf den sicheren und dichten Verschluss des am Wagen selbst untergebrachten Benzin¬
gefäßes und des sogenannten Vergasers zu achten sein.

Bezüglich der Trottoir - Bespritzung und Reinigung  wurde von dem
Magistrate am 24 . März folgende Kundmachung erlassen:

Auf Grund des Circulares der k. k. n .-ö. Landesregierung vom 28 . April 1799 , und des Z 93
des Gemeindestatutes für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 19. December 1890,
L.-G .-Bl . Nr . 45, werden die Eigenthümer , Administratoren oder Besorger der Häuser , der Bau¬
gründe oder sonstigen Plätze sowohl in der Inneren Stadt , als auch in den übrigen Gemeinde¬
bezirken, in den Bezirken XI , XII , XIII , XIV, XV, XVI, XVII, XVIII und XIX nur innerhalb der
verbauten , geschlossenen Bezirkstheile verpflichtet , die Fußwege in der ganzen Ausdehnung ihrer
Realität , und zwar ohne Unterschied, ob dieselben gepflastert oder ungepflastert sind, in der Zeit
vom 15. April bis 15. Oktober bei trockener Witterung täglich zweimal , und zwar vormittags
zwischen 7 und 8 Uhr , nachmittags zwischen 2 nnd 3 Uhr bespritzen, bei nasser Witterung aber
vom Kothe reinigen zu lassen. Bon dieser Verfügung sind auch die Fußwege vor den öffentlichen
Gebäuden nicht ausgenommen.
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Das Reinigen (Kehren) der Fnßwege ist bei trockener Witterung erst nach dem Bespritzen
dieser Wege vorznnehmen.

In engen Gassen, in denen keine abgegrenzten Fußwege bestehen, ist längs der betreffenden
Realität ein Fiächenraum in der Breite von mindestens 1 25 in zu bespritzen, beziehungsweise zu
reinigen.

In jenen Theilen des X. bis XIX. Bezirkes , in welchen dem Eigenthümer der Realität
das zur Bespritzung erforderliche Wasser nicht zur Verfügung steht, kann der Bezirksamtsleiter nach
Bedarf von der Verpflichtung zur Bespritzung der Fußwege entheben.

Die Nichtbefolgnng der Anordnung dieser Kundmachung wird vom Magistrate nach dem
erwähnten Circulare der k. k. n .-v. Landesregierung und nach Z 93 des Gemeindestatntes mit
einer Geldstrafe bis zum Betrage von 200 fl. ö. W. oder mit einer Arreststrafe bis zu 14 Tagen
geahndet.

Zur Vermeidung Vvu Uuglücksfälleu, welche bei Schneefall oder Glatteis für
die Fußgeher entstehen konnten, wurde vom Magistrate mit Kundmachung vom 7. Ok¬
tober 1897 , auf Grund der Regierungsverordnung vom 14 . Jänner 1837 , Z . 2879
und des ß 93 der Gemeiudeordunng für Wien Folgendes verordnet:

1. Die Cigenthümer , Administratoren , Pächter oder Besorger der Häuser , der Baugründe
oder sonstigen Plätze in sämmtlichen Bezirken Wiens , in den Bezirken X bis inclusive XIX nur
innerhalb der verbauten , geschlossenen Bezirkstheile , haben bei einem Schneefalle das Trottoir oder
den Gehweg längs ihrer Realität schleunigst vom Schnee reinigen und sohin , wenn das Trottoir
oder der Gehweg gepflastert ist, allsogleich mit Sand oder Asche bestreuen zu lassen. Bei Glatteis
ist das Trottoir oder der Gehweg jederzeit allsogleich mit Sand oder Asche bestreu^ zu lassen.

Ist das Trottoirpflaster über 2 m breit , so ist von Seite der Hauseigenthümer , Admini¬
stratoren , Pächter oder Hausbesorger dasselbe nur in einer Breite von 2 m von der Hausflncht
gegen die Straße vom Schnee und Eis reinigen und mit Sand oder Asche bestreuen, bei Glatteis
aber das Trottoir in seiner ganzen Breite bestreuen zu lassen.

In Gassen, wo keine eigentliche Trottoirpflasterung besteht, ist von Seite der Hauseigen¬
thümer , Administratoren und Pächter ein Fußweg von mindestens 1'25m in der Breite längs
ihrer Realität reinigen und bei Glatteis bestreuen zu lassen.

2. Bei einem während der Nacht eingetretenen Schneefalle , Frost oder Glatteise hat die
Reinigung , Ansehung oder Bestreuung jedesmal zeitlich früh , und zwar längstens bis 7 Uhr mor¬
gens , bei fortdauerndem Unwetter aber auch wiederholt während deS Tages , und zwar in der
Art zu geschehen, dass die Trottoirs und Gehwege stets gefahrlos begangen werden können.

3. Der Schnee aus den Realitäten und von den Dächern darf nicht auf die Straße ab¬
gelagert werden , sondern ist, wenn kein anderer Privatplatz zur Verfügung steht, aus die ange¬
wiesenen Abladeplätze zu bringen . Der Transport hat in der Weise zu geschehen, dass ein Her¬
abfallen des Schnees auf die Straße vermieden wird.

Das Herabwerfen des Dachschnees hat mit aller nvthigen Vorsicht gegenüber den Passanten
und zu einer Zeit zu erfolgen , in welcher die Passage eine weniger frequente ist.

4 . Die Nichtbefolgung dieser Anordnung wird von den magistratischen Bezirksämtern nach
der erwähnten Regierungsverordnung und nach K93 des Gemeindestatutes vom 19. December
1890 , L.-G.- und B .-Bl . Nr , 45 , mit einer Geldstrafe bis znm Betrage von 200 fl. ö. W. oder
mit einer Arreststrafe bis zu 14 Tagen an dem Schuldtragenden geahndet . Nach Maßgabe ein-
tretcnder Umstände wird in Fällen der unterlassenen Ansehung , sowie der unterlassenen Bestreuung
die Anzeige an das competente Strafgericht geleitet und in allen Fällen dieser Unterlassungen die
nöthige Verfügung auf Gefahr und Kosten der Säumigen getroffen werden.

Die k. k. Sicherheitswache ist beauftragt , damit die am Morgen vorzunehmende erste Reini¬
gung und Bestreuung der Gehwege rechtzeitig erfolge , auf ihrem in den frühen Morgenstunden
vorzunehmenden Rundgange die Verpflichteten etwa durch Läuten an der Hausglocke an ihre
diesfällige Obliegenheit zu erinnern und Zuwiderhandelnde zur Strafamtshandlung anzuzeigen.
Den städtischen Aufsichtsorganen steht das gleiche Anzeigerecht zu.

8
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Benützung städtischen Straßengrnndes durch Private . — Zur Anbrin¬
gung von Gewölbsportalen , Schaukästen , Sonnenschutzplachen, Gewölbsportat -Laternen,
welche städtischen Straßengrund in Anspruch nehmen , beziehungsweise in den Luftraum
der öffentlichen Straßen hineinragen , ist die Bewilligung des Magistrates erforderlich.
Solche Bewilligungen wurden ertheilt zur Anbringung von : Gewölbsportalen mit
Plachen 173 , Gewölbsportalen ohne Plachen 90 , Schaukästen 185 , Sonneuschutz-
plachen 127 , Gewölbsportal -Laternen 558.

Die Zahl der vom Magistrate , beziehungsweise den magistratischen Bezirksämtern
gefüllten Straferkenntnisse wegen Übertretung von straßen -, sicherheits- und rein-
lichkeits-polizeilichen Vorschriften bezifferte sich im Jahre 1897 mit 7649.

o. Telegraphen-, Telephon-, Rohrpost-Anlagen.
Das für den dienstlichen Verkehr der Gemeinde Wien bestehende Netz von Tele¬

graphen -, Telephon - und Signalleitungeu , wovon der größte Theil in den Dienst der
Feuerwehr gestellt ist, hat im Berichtsjahre eine Erweiterung von 38 km erfahren,
wovon 10 km auf Luft - und 28 km auf Kabel-Leitungen entfallen . Der Gesammt-
bestand der städtischen Telegraphen - und Telephon -Leitungen betrug Ende des Jahres
1897 : 652 km . Die Gesammtzahl der Feuerwehr -Telephonstationen belief sich zur
selben Zeit auf 197.

Tie bereits im Jahre 1896 mit der k. k. Post -Direction , beziehungsweise dem
k. k. Handelsministerium begonnenen Berathungen wegen Benützung städtischen Grundes
zur Herstellung von Telegraphen - und Telephonleitungen wurden fortgesetzt, haben
jedoch im Berichtsjahre noch nicht ihren Abschluss gefunden.

Am Ende des Jahres 1897 war die Gemeinde Wien Abonnentin von 63 staat¬
lichen Telephonsprechstellen.

Behufs Bewilligung von Kabellegungen , Aufstellung von Leitungsmasten , Kabel¬
thürmen re. auf städtischen Gründen wurden im Laufe des Jahres 1897 13 Local-
Commissionen und 50 Erhebungen vorgenommen.

Die Rohrpostanlagen haben in diesem Jahre keine Erweiterung erfahren.
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XI . Wasserleitungen.

Kaiser Franz Iosef-Lochquellenleitung.

a) Erweiterung der Hochguelleuleiiung.

Die auf die Erweiterung der Hochquellenleitung bezughabeudeu Angelegenheiten
betreffen insbesondere die Verhandlungen über die Einbeziehung der neuen

Quellen und die Durchführung des Wasserleitungsbaucs im Nafswalde.

1. Verhandlungen über die Einbeziehung der neuen Quellen . Im

Jahre 1896 hat die Gemeinde Wien die letzte der ihr obliegenden Bedingungen für

die Bewilligung der Ableitung eines limitierten Wasserquantums von 36 .400 pro

24 Stunden aus dem Quellengebiete oberhalb des Kaiferbrnnnens erfüllt , nämlich die

Durchführung der Regulierung des Bewässerungsansleitungen , welche am Kehrbache zum

Zwecke der Cultivierung der dort bestehenden großen Wiesenflächen angelegt sind.

Die Collaudierung dieser Herstellungen hatte bereits am 10 ., 11 . und 12 August

1896 stattgefunden , die behördliche Entscheidung hierüber ist jedoch erst mit dem

Erkenntnisse der k. k. Bezirkshauptmannschaft Nennkirchen vom 22 . März 1897 , Z . 1086,

gefällt worden.

Die Gemeinde Wien wurde beauftragt , über Wunsch der betreffenden Interessenten

einige geringfügige Abänderungen an den durchgeführten Herstellungen vorzunehmen und

die Erwerbung einiger Grundflächen durchzuführen , die nachträglich benöthigt worden

sind. Die Vornahme der Abänderungen an den Bewässerungsansleitungen übernahm der

Ileitha - Fischa- Wasserwerksverein als Contrahent der Gemeinde Wien bei diesen

Arbeiten unentgeltlich und führte dieselben auch im Frühjahre 1897 in befriedigender

Weise durch; die nachträglichen Grnnderwerbungen , deren Kosten mit nur 55 fl. 60 kr. '

präliminiert waren , wurden auf Grund des Gemeinderathsbeschlnsses vom 21 . April 1897

im Jahre 1897 gleichfalls dnrchgeführt und schließlich wurde die Frage des ursprünglich

für die Durchführung der Regulierung der in Rede stehenden Bewässerungsansleitungen

als nothwendig erkannten Grnnderwerbes in der Weise erledigt , dass sich die betreffenden

Grundeigenthümer bereit erklärten , die hiefür ans Grund der behördlich angesetzten

Ausmaße und Preisansätze gerichtlich deponierten Beträge entgegenzunehmen , ohne in

eine detaillierte Vermessung der abgetretenen Grundflächen einzugehen. Hiermit

erscheinen die sämmtlichen Verhandlungen über die Einbeziehung der neuen Quellen

oberhalb Kaiserbrunn beendigt.
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2 . Wasserleitungsbauten im Nasswalde . Der Stand der Wasserleitungs¬
arbeiten in der Strecke Hölleuthal -Singerin -Nasswald war zu Ende des Jahres l 896
der , dass außer den hier in Betracht kommenden Hauptguellen , als den Quellen beim
„Großen Höllenthale " , der „ Fnchspassquelle " , „ Reisthalquelle " und der „ Wasseralm-
qnelle " , auch noch von den sogenannten „ kleineren Quellen des Naßwaldes"  die
„Albertquelle " , die „ Schütterquelle " und die „ Übelthalquelle " bereits eingeleitet waren
und die Arbeiten zur Fassung und Zuleitung der noch erübrigenden kleineren Quellen,
nämlich der „ Schifsauerquelle " , der „ Sonnleithenquelle " und der „ Lettiuggrabenquellen"
bereits in Ausführung standen , nachdem die Beschaffung der hiezu erforderlichen Rohre
mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 1. Jänner 1897 genehmigt und mit dem Beschlüsse
vom 28 . Jänner 1897 deren Lieferung vergeben worden war.

Im Jahre 1897 blieb somit nur die Vollendung der Arbeiten bei den letzt¬
genannten drei Quellengruppcn übrig , welche auch thatsächlich im Herbste dieses Jahres
abgeschlossen wurde . Hiemit erscheint das bedeutende Werk dieser Erweiterung der
Hochquellenleitung vollständig beendet und es stand der Gemeinde Wien in der Winter¬
periode 1897/8 bereits das Wasser der sämmtlicheu in die Erweiterung einbezogenen
Quellen zu Gebote.

Hiebei hat es sich gezeigt , dass das limitierte Tagesquantum durch die Ergiebigkeit
der einbezogenen Quellen nicht nur stets gedeckt war , sondern sich auch noch ein Über¬
schuss ergab.

Im Jahre 1897 wurde von den Quellen oberhalb Kaiserbrunn an 298 Tagen
ein Gesammtquantnm von 104,142 .170 bl in den Aquäduct eingeleitet.

3 . Maßnahmen zur Beschaffung des nothweudigen Wassers für das
erweiterte Gemeindegebiet.  Die bereits seit einer Reihe von Jahren in Hinsicht
auf die Ergänzung der Hochquellenleitung bis zur vollen Ausnützung des Leitungs-
Vermögens des Aquäductes und in Hinsicht auf die Errichtung einer zweiten , selbst¬
ständigen Hochquellenleitung durchgeführten Erhebungen und Beobachtungen in den
Qnelleugebieteu der Mürz , der Schwarza und ihrer Nebenbäche , der Traisen und der
Salza wurden auch im Jahre 1897 weiter fortgesetzt.

d) Kochqllrllknlcitllngvon den bisherigen Kriugsquellen bis Wien.

1 . Pottschacher Schöpfwerk. — Das Pottschacher Schöpfwerk stand im Jahre
1897 an 120 Tagen im Betriebe und es wurde hiebei ein Gesammtwasserquautum

» von 11,014 .924 Hektoliter in den Aquäduct der Hochquellenleitung gefördert.
Umfangreiche Erhaltungsarbeiten , sowie Neuherstellungen wurden bei diesem

Schöpfwerke im Jahre 1897 nicht ausgeführt.

2 . Definitive Abdichtung der Thalübersetzungen . — Tie  definitive Abdich¬
tung der Aquäducte mit Boschiu -Asphalt war bereits im Jahre 1896 beendet und hat
die diesbezüglich vorgeuommene Schlussesllaudierung ein befriedigendes Resultat ergeben.

Da jedoch die Arbeiten bereits seit einer längeren Reihe von Jahren in Aus¬
führung standen und nicht in derselben Reihenfolge hergestellt werden konnten , als sic
bewilligt worden waren , hätte der Unternehmer für eine große Zahl von Objecten eine
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unverhältnismäßig lange Haftzeit übernehmen müssen, wenn die normierte dreijährige
Frist für alle Objecte erst vom Tage der Schlusscollaudierung an hätte gerechnet
werden sollen.

Der Stadtrath hat sich daher über Ansuchen des Unternehmers bestimmt gefunden,

mit Beschluss vom 26 . November 1896 den Ablauf der Haftzeit für sämmtliche Objecte
mit dem 1. August 1897 zu fixieren, wenn bis dahin die sich noch ergebenden kleineren
Mängel klaglos ansgebessert sein würden.

Nun ergab sich, dass im Frühjahre 1897 an den Aqnäducten von Mödling,
Liesing, Mauer und Speising solche kleine Mängel constatiert werden konnten, dass es

jedoch bis znm Ablaufe der Haftzeit und auch im weiteren Verlaufe des Jahres 1897
wegen ungünstiger Wasserznflüsse nicht mehr möglich war , zum Zwecke der Vornahme

der erforderlichen Reparaturen den Wasserleitungscanal zu entleeren.
Der Magistrat hat sich sohin in Würdigung der vorliegenden Umstände und im

Einvernehmen mit dem Unternehmer veranlasst gesehen, mit Beschluss vom 31 . Juli 1897,
Z . 140 .821 , anznordne », dass dem letzteren die erliegenden Cautionen am 1. August
1897 bis ans einen Betrag von 100 fl. auszufolgen seien, welch letzterer Betrag dafür

zu haften hätte , dass der Unternehmer die bis 1. August 1897 an den genannten
Objecten constatierten Schäden auf seine Kosten zu gelegener Zeit repariere.

Die geeignete Zeit für die Vornahme dieser Reparaturen ergab sich erst im
Mai 1898.

e) kiochqukllcnlrituug innerhalb des Gemrin-rgebiktes.

Rohrlegungen. — Im Berichtsjahre 1897 wurde der Ausbau des Rohr¬
netzes im ganzen Gcmeindegebiete fortgesetzt und ist hiedurch die Rohrlänge um 37 .606 m

gestiegen, so dass am Ende des Jahres die Gesammtlänge des Rohrnetzes 753 .461m
mit einer Lichtweite von 26 bis 950 mm betrug.

Hievon liegen außerhalb des erweiterten Gemeindegebietes 1110m , im Central-
sriedhofe 26 .950m , am Centralviehmarkte 5913m , in den öffentlichen Gartenanlagen
3933 m.

Brunnen. — Die Anzahl der Anslausbrunncn gewöhnlicher Gattung auf den

Straßen und Plätzen hat sich im Berichtsjahre durch Ncuaufstcllnng solcher in den
Bezirken I bis III , VI, VII , XI , XIII und XVI bis XIX um zusammen 39 Stück ver¬

mehrt ; dagegen wurden ' von den bereits bestehenden und hauptsächlich infolge der
mittlerweile erfolgten Einleitung des Hochguellenwassers in die Häuser des XI . bis XIX.

Bezirkes entbehrlich gewordenen Brunnen 113 Stück aufgelassen.

Weiters wurde die an der Fa ^ade der k. k. Hofburg angebrachte und vom Bild¬

hauer Professor Helmer  modellierte plastische Brunnengruppe , darstellend „Tie Macht
zu Lande ", enthüllt und ans der Hochguellenleitung dotiert.

Am Ende des Jahres 1897 waren im Gemeindegebiete 537 Anslaufbrunnen,
10 Springbrunnen und 22 Bassins vorhanden , welche aus der Hochguellenleitung ge¬

speist wurden . Außerdem waren 14 ans anderen Wasserleitungen gespeiste Auslauf¬

brunnen vorhanden.
Bei den außerhalb des Gemeindegebietes befindlichen, aus der Hochguellenleitung

gespeisten Anslausbrunncn ist keine Veränderung eingetreten und beträgt die Anzahl
derselben wie bisher 55 , darunter 10 in Baden und 45 in Neunkirchen.
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Hydranten . — Die zur Bespritzung der Gartenanlagen in Verwendung stehenden
Hydranten haben sich im Jahre 1897 durch die Neuaufstellung von 3 solchen Hydranten
am Gersthofer Friedhofe und eines Hydranten auf der Praterspitzwiesevermehrt, wo¬
gegen 16 Hydranten im Kinderparke und im ehemaligen Reservegarten im III. Bezirke
und im Wienflussparke im IV. Bezirke infolge Baues der Stadtbahn cassiert wurden
und betrug somit die Anzahl der Gartenspritzhydranten mit Ende des Jahres 1897 : 468.

Die Zahl der zur Bespritzung von Straßen und Alleen dienenden Hydranten ist
im Berichtsjahre von 632 auf 680 gestiegen.

Bei den Trottoirsprenghähnen, deren Anzahl 35 beträgt, ist im Laufe des Be¬
richtsjahres keine Berändernng eingetreten.

Die Anzahl der öffentlichen Feuerhydranten hat sich im Jahre 1897 um 34 Stück
erhöht und beträgt deren Gesammtzahl mit Ende des Jahres somit 1197 Stück, wovon
1161 einfache und 36 Doppelhydranten sind.

Bei den in den Häusern befindlichen Normal-Feuerhydranten ist eine Erhöhung um
79 Stück eingetreten, so dass die Anzahl derselben mit Ende 1897 : 1318 betrug, welche
sich auf 176 Gebäude vertheilen.

Pissoire und Rinnsalspülungen . — Die Zahl der mit Wasserspülung aus
derHochquellenleitung versehenen öffentlichen Pissoire betrug am Ende des Jahres 1897 :84;
außerdem wurden zwei Rinnsalspülungen am Stefansplatze mit Wasser aus der Hochqnellen-
leitung versorgt.

Trinkwasserznfuhr . — Die Zufuhr von Trinkwasser im Jahre 1897 blieb
auf Theile der Brigittenau, u. zw. nur auf die Dauer der niederen Donauwasserstände,
dann in den Sommermonaten auf Theile der ehemaligen Vororte Ober-St . Beit, Otta¬
kring, Dornbach, Neuwaldegg, Gersthof, Pötzleinsdorf und Grinzing beschränkt und konnte
gegen Ende des Jahres in den sämmtlichen vorgenannten Gebietstheilen eingestellt werden,
so dass die Zufuhr nur in Theilen des X. Bezirkes (Rudolfshügel und Himberger-
straße) und des XIX. Bezirkes (Sievering und Heiligenstädterlände) erforderlich erschien.

Wasserabgabe an auswärtige Gemeinden und Anstalten. — In dem
Wasserbezuge der auswärtigen Gemeinden haben sich insoferne Veränderungen ergeben,
als für Hydranten beim Krankenhause in Baden ein Wasserquantum von 50 bl pro Tag
vom 1. November 1897 an bewilligt wurde, wodurch sich nunmehr die Abgabe ans
7800 kl per Tag im Winter und 9236 kl per Tag im Sommer stellt.

Für eine Anzahl von Realitäten in Hadersdorf—Weidlingau fand die Zufuhr von
Trinkwasser auf Rechnung der Wienflussregulierung statt und wurde das durchschnittlich
erforderliche Wasserquantum von 57 kl pro Tag im Winter und 109 kl pro Tag im
Sommer aus dem beim Linieuamte Hütteldorf befindlichen Hydranten entnommen.

Ausbau des Rohrnetzes , sowie der Reservoire und Wasserabgabe
in den neuen Bezirken XI. bis XIX. — Der Ausbau des Rohrnetzes in den Be¬
zirke» XI — XIX wurde im Jahre 1897 mit thunlichster Beschleunigung fortgesetzt.
"Außer den infolge Eröffnung neuer Straßen erforderlichen Rohrlegungen erfolgte die
Legung des 870 mm weiten Verbindungsrohrstranges zwischen dem Wasserbe¬
hälter bei der amerikanischen Windmühle und dem Reservoir am kleinen Schafberg,
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welches im Jänner 1897 in Betrieb gesetzt werden konnte; die Rohrlegnngen in den
ehemaligen Gemeinden Simmering (Baulos XII ) und Ober - St . Veit , Hacking und
Hütteldorf (Banlos XIII ) wurden gänzlich fertig gestellt.

Nach Maßgabe des Fortschrittes der Rohrlegungen wurde die Einleitung des
Hochqnellenwassers in die Häuser der neuen Bezirke XI bis XIX fortgesetzt und im
Jahre 1897 bei 1257 Häusern vorgenommen , so dass selbe mit Jahresschluss bereits
bei 9933 Häusern dieser Bezirke durchgeführt war.

Für die Lieferung und Ausstellung der maschinellen Einrichtung des projectierten
Wasserwerkes in Favoriten  war am 15 . Jänner 1897 eine öffentliche schriftliche
Offertverhandlung anberanmt , wobei sich fünf Maschinenfabriken betheiligten und von
den betreffenden Firmen einschlägige Projecte nebst Kvstenüberschlägen überreicht
wurden.

Zur Prüfung derselben wurden laut Stadtrathsbeschlusses vom 24 . Februar 1897
drei Experten : Radinger  Johann , Edler von, k. k. Hofrath und Professor an der
technischen Hochschule, Köstler  Hugo , k. k. Banrath und Pfeuffer  Franz , Oberingenieur
der priv . Staatsbahn -Gesellschaft, bestimmt, welche bereits am 5 . März 1897 ihr
technisches Gutachten dahin abgegeben hatten , dass keines der eingelangten Projecte zur
Ausführung geeignet sei, sondern diese unter Zugrundelegung der von den Experten
ausgestellten Bedingungen einer Umarbeitung unterzogen werden müssten.

Hiezu wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 22 . April 1897 nur die Firma
I . L . Komarek  anfgefordert , welche ihr abgeändertes Project am 9. Juni 1897 über¬
reichte. Dieses wurde von den Experten neuerdings geprüft , worauf dasselbe am
10 . August 1897 vom Stadtrathe dem genannten Maschinenfabrikanten zur Ausführung
übertragen wurde.

Unterdessen waren vom Stadtbauamte die für die baulichen Objecte des Wasser¬
werkes in Favoriten erforderlichen Detailpläne , Kostenanschläge und Bedingnisse verfasst
worden , die am 25 . November 1897 die Genehmigung des Stadtrathes erhielten , worauf
wegen Vergebung der Baumeister - und sonstigen Professionisten -Arbeit am 30 .Deceniber 1897
eine öffentliche Offertverhandlung stattgefunden hat.

Wassermesser. — Nachdem die im Jahre 1896 bestellten und gelieferten 3000 Stück
neuen 13 mm Waffermesser probiert , übernommen und bis auf eine 5 och ige Reserve
eingebaut worden waren , erfolgte im Monate November 1897 eine neuerliche Bestellung
von 3500 Stück geaichter Waffermesser; es wurden bestellt:

H. Manoschek in Wien . . . . . 1300 13 Stück mm System Schinzel,
Leopolder und Sohn in Wien . . 1080 13 „ „ „ Leopolder,

„ ,, ,, ,, - 20 25 ,.
G . Bernhardt 's Söhne in Wien . . 1000 13 „ „ „ Bernhardt,
National -Meter -Comp . New -Aork . 100 13 „ „ Empire.

Von diesen neu gelieferten Wassermessern wurden in den Monaten November und
December 593 Stück probiert und mit Ausschluss von 39 Stück übernommen.

Von den bereits in Hausleitungen eingeschalteten, wegen Beanstandungen aus¬
gewechselten und reparierten Wassermessern wurden 2862 Stück Probiert , hievon 362
Stück ausgeschlossen und 2500 Stück als den Übernahmsbedingungen entsprechend über¬
nommen.
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Systemproben mit neuen , der Gemeinde zur Verfügung gestellten Musterapparaten
wurden mit 25 Exemplaren vorgenommen.

Von den wegen Hausdemolierungen , Einstellung des Wasserbezuges oder anderer
Ursachen ausgeschalteten Wassermessern wurden in der Station 1934 Stück den Studien¬
proben unterzogen und ein großer Theil hchvon behufs Constatierung der Ursachen
des Stillstandes , der Unempfindlichkeit rc. zerlegt und untersucht.

Wegen angezeigtem Wassermehrverbrauch wurden über Verlangen der Parteien
133 Stück Wassermesser commissionell geprüft , wobei 122 Stück innerhalb der vorge¬
schriebenen Fehlergrenze von 5o/g funktionierten , 8 Stück diese Grenze überschritten
und 3 Stück wegen eingetretenem Stillstände nicht probiert werden konnten.

Im ganzen wurden im Jahre 1897 5497 Stück Wassermesser probiert und da
mit den neu gelieferten Wassermessern je 6 Übernahmsproben , mit den reparierten je
4 und mit den Studienwassermessern je 3 Proben gemacht wurden , zusammen
20 .791 Proben vorgenommen.

Hansreservoirs . — Bei den bestehenden alten Wasserleitungs -Einrichtungen mittels
Zumessung des Wassers in Reservoirs wurden im Jahre 1897 sechs Qbjecte mit directem
Zuflüsse ans der Hochgnellenleitung versehen, bzw. die alten Einrichtungen kassiert.

cl) Sonstige, auf die Kochqurllenleitmig bemghabende ilorkommniste.

1. Einrichtung einer städtischen Säge im Nasswalde . — Die Gemeinde
Wien war anlässlich der Zuleitung der Quellen aus dem Nasswälde genöthigt , das
ehemalige Hubmer 'sche Hammerwerk im Nasswalde einznlösen.

Die Baulichkeiten und die dazu gehörigen Wasserkrastanlagen wurden an Stelle
des aufgelassenen Hammerwerkes zu einer Säge und einem Wohnhause für zwei Parteien
adaptiert , zu welchem Zwecke von dem Stadtrathe mit Beschluss vom 4. Juli 1896
ein Betrag von 5000 fl. bewilligt worden war . Tie Herstellungen waren im April
1897 beendet . Die Anlage enthält ein Sägegatter uud eine Circularsäge und soll zur
Verarbeitung der ans dem städtischen Forstgebiete im Nasswalde zu gewinnenden
Hölzer dienen.

2 . Umlegung des Nassbach es bei der „ Saurüsselklamm " und Cassiernng
der „Saurüsselbrücke ". — Tie „Saurüsselklamm " ist eine enge von stellen Felswänden
eingeschlossene Schlucht im Nasswalde , oberhalb des Qberhofes , welche früh er vom Nassbache
durchflossen war und durch welche in der Flussrichtnng des Baches eine ungefähr 60 m
lange hölzerne Straßenbrücke , die „Saurüsselbrücke " , führte.

Diese Brücke war im Jahre 1896 bereits sehr reconstructionsbedürftig ; da sie
vielfache Reparaturen erforderte uud die Ständer derselben auch der Holztrift hinderlich
waren , so wurde in Erwägung gezogen, ob man diese Brücke durch eine ans eisernen
Querträgern ohne senkrechte Stützen ruhende Fahrbahn ersetzen solle oder ob es
angezeigt erscheine, die Brücke ganz zu cassieren, den Bach durch einen Tunnel an der
Klamm vorüber zu leiten und die Klamm selbst zu verschütten, wobei die Straße durch
die Klamm in normaler Weise hindurch zu führen wäre.

Tie letztere Variante erwies sich als vortheilhafter und erforderte wegen der
günstigen Verhältnisse bloß einen Tunnel von beiläufig 60 m Länge mit einer lichten
Breite , bzw. Höhe von 2 '8 und 2 3m.
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Von Einfluss ans die Wahl dieser Variante war auch der Umstand, dass sich
bei Ausführung eines solchen Stollens für die städtische Bauleitung im Nasswalde die
Gelegenheit ergab, in Anbetracht des Umstandes, dass bei der weiteren Ausgestaltung
der Wasserversorgung Wiens die Nothwendigkeit der Herstellung langer Alpentnnnels
nicht ausgeschlossen ist, zum Zwecke des Studiums eine maschinelle Tnnnelbohrung
versuchsweise dnrchznführen.

Da seitens der Firma Siemens L Halske in Wien eine vielversprechende
elektrische Schlagbohrmaschine construiert wurde, die im Bergbau schon mehrfache
Verwendung gefunden hatte, und da im Nasswalde die Verhältnisse insoferne günstig
lagen, als für eine elektrische Betriebsanlage die Wasserkraftanlage der in der Nähe
befindlichen städtischen Säge zur Verfügung stand, entschied man sich bei der in Aussicht
genommenen maschinellen Tnnnelbohrung für den elektrischen Betrieb mit der neuen
Maschine der Firma Siemens L Halske.

Mit Stadtrathsbeschlnss vom 30. März 1897 wurde für die Cassiernng der
alten Saurüsselbrücke und die Umlegung des Nassbachcs mittelst eines Tunnels, sowie
für die versuchsweise elektrische Tnnnelbohrung der Betrag von 5750 fl. bewilligt.

Die Firma Siemens L Halske kam bei dieser Versuchsbohrung der Gemeinde
bereitwillig entgegen und stellte sowohl zwei elektrische Bohrmaschinen, als auch die
erforderliche Dynamomaschine, die Drahtleitung und alle erforderlichen Apparate ohne
jede Leihgebür, nur gegen Vergütung der durch den Transport und die nothwendigen
Reparaturen w. anflanfenden Selbstkosten bei. Die Arbeiten wurden im Monate Juli
1897 in Angriff genommen und im Herbste beendet.

Bei dem elektrischen Tnnnelbetriebe hatte das Stadtbanamt Gelegenheit, sich mit
allen Einzclnheiten eines solchen Betriebes vertrant zu machen, die Vorzüge der
elektrischen Bohrmaschinen sowohl, als auch die denselben noch anhaftenden Mängel
kennen zu lernen und sein Augenmerk auf alle jene Umstünde zu richten, die bei der
Forcierung eines längeren Alpenstollens für Wasserleitungszwecke in Frage kommen können.

Die Arbeiten waren daher sehr instrnctiv; dieselben wurden auch von dem
Gemcinderathe anlässlich der am 20. September 1897 in das Onellengebiet unter¬
nommenen Excnrsion desselben eingehend besichtigt.

3. Hochwasserschäden . — Das durch die anhaltenden Regengüsse im Schwarza¬
gebiete am 29. und 30. Juli 1897 eingetretene ungewöhnlich große ' Hochwasser
richtete bedeutenden Schaden an den Ufergelünden und Brücken, sowie an Wasser-
sührungsobjccten w. an, wodurch auch die Hochquellenleitung in Mitleidenschaft gezogen
wurde. — Die Objecte der Leitung selbst wurden zwar durch das Hochwasser in keiner
Weise beschädigt, wohl aber wurden an den der Gemeinde Wien gehörigen Uferschntz-
bauten, den Deponiestützmanern im Höllenthale:c. mannigfache Verwüstungenangerichtet
und auch die zum Wasserschlosse der Fnchspassquellc führende Fahrbrücke sowie der für
den Fnßverkehr dorthin hergestellte Steg demoliert.

Der Stadtrath bewilligte mit dem Beschlüsse vom 5. August 1897 zur sofortigen
Behebung der dringendsten Schäden den Betrag von 3000 st., und weiterhin mit
dem Beschlüsse vom 10. December 1897 noch einen Credit von 1200 fl.

Sämmtliche im Bereiche der Aqnäductstrecke der Hochquellenleitung eingetretenen
Hochwasserschäden wurden mit einer Auslage von 3693 st. 6 kr. repariert, mit Ausnahme
der Wiederherstellung der Fahrbrücke znm Wasserschlosse der Fuchspassqnelle.
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Hier wurde nur ein provisorischer Nothsteg errichtet und die uothwendige Neu¬
herstellung der Fahrbrücke einer späteren Zeit Vorbehalten , da diese Brücke nicht von
der Gemeinde Wien allein , sondern auch von der gräfl . Hoyos 'schen Gutsinhabnng
Gutenstein benützt wird , welch' letztere dort aus städtischem Grunde ein Jägerhaus besitzt,
ans welchem Grunde wegen einer Beitragsleistung zu dem Brückenumbaue Verhandlungen
mit der bezeichnten Gutsinhabnng zu pflegen sind.

4 . StädtischerForstbesitz im Hochquellengebiete . — Ter Besitz der Gemeinde
im Hochqnellengebiete umfasste , wie im Vorjahre , 8123 Joch und 1156 lüKlafter.

Forstcnlturarbeiten . — Im Jahre 1897 wurden in den Revieren Kaiserbrunn,
Wasserhof, Oberhof und Hinter -Nasswald zusammen 252 ' 130 Stück 3jährige Fichten,
Lärchen, Weißföhren , Schwarzföhren , Rothbuche » und Ahornpflanzen verpflanzt ; mit
diesen Setzlingen wurde eine Fläche von 29 237 Hektar neu aufgeforstet und eine solche
von 55 '5 Hektar ausgebessert.

Zur Aussaat in den Pflanzgärten wurde eine Samenmenge von 49 /̂z Kilo
Fichten, Lärchen , Weistföhren und Schwarzföhren verwendet ; zur Erzielung einer Rasen¬
decke auf Schotterdeponie -Plätzen und Steinbrüchen wurden 50 Kilo Grassamen angebant;
die Kosten betragen mit Einschluss der Instandhaltung der Pflanzgärten über den
Sommer 2882 fl. 16 '5 kr.

Die ausgesetzten Pflanzen , welche alle aus den städtischen Pflanzgärten bezogen
wurden , sind mit Raupenleim beschmiert und mit Creolin gegen Wildverbiss bespritzt
worden , nachdem diese Procedur sich bis jetzt noch als das beste Vorbeugungsmittel
bewährt hat . In dieser Beziehung ist ein Erfolg nicht zu leugnen ; dagegen ist es nicht
möglich, sich des Wildschadens ganz zu erwehren , da in den mit Jagdservitnt belasteten
Revieren ein nennenswerter Abschuss des Hochwildes nicht stattfindet.

In den Revieren der Eigenjagdrechts -Ausübung ist bezüglich der nusgeführten
Forstcnlturen sowohl in der Ebene , als in hoher Lage ein ganz zufriedenstellendes
Wachsthum zu verzeichnen.

Forstbetriebseinrichtnng . — Die Arbeiten für die Forstbetriebseinrichtung in
dem ausgedehnten Besitze, bestehend in Neuaufnahmen , Vermessungen, Bestanvans-
fcheidungen, Bonitierungen , Aufnahmen und Auszählung der Probeflächen , Bestimmung
von Altersklassen , Holzmassenermittlnngen , Kartierungen und Mappierungen re., wurden
im Jahre 1897 fortgesetzt und znm großen Theile beendet.

Für fliese Arbeiten , welche bei dem Umstände , als cher laufende Dienst und die
Wirtschaftsführung das Personale vollauf beschäftigen, nur partienweise abgewickelt
werden konnten, wurden im Jahre 1897 : 627 ft. 95 kr. verausgabt.

Forstnutzungen . — Im Laufe des Berichtsjahres wurden durch Aufarbeitung von
Wind - und Schneebrüchen , Windfällen , Dürrlingen und theilweise Durchforstung
146 705 Festmeter Nutzholz und 1847 10 Raummeter Brennholz , n . zw. 650 4 Raum¬
meter von den Parteien selbst gegen Bezahlung des Stockzinses und 1196 70 Raum¬
meter in Eigenregie mit dem Kostenaufwands von 1827 fl. 65 kr. in den Revieren
Kaiserbrunn , Wasserhof, Oberhof und Hinter -Nasswald gewonnen.
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Abgegeben wurden von diesem und von dem ous dem Vorjahre erübrigten

Holze, u . zw. : ans dem Jahre 1896:

a) vom Nutzholze au Parteien 65 530 Festmeter;

b) vom Brennholze an Parteien 1241 10 Raummeter im Werte von 1287 fl. 99 kr. ;

aus dem Jahre 1897:

a) vom Nntzholze an Parteien 25 499 , für den Eigenbedarf (für die Draht¬
zaunreparaturen in Kaiserbrunn und für Reparaturen von Wasserschäden in Nasswald
nud Kaiserbrunn ) 4 '461 , zusammen daher 29 960 Festmeter;

b) vom Breunholze : für Deputate des Forstpersonales und für die Forstkanzlei 100,
an verschiedene Parteien 257 5 , zusammen daher 357 5 Raummeter im Gesammtwerte
von 915 fl. 75 kr.

Die Einnahmen aus der Grasgewinnung , für Streu - und Klaubholz betrugen
im Jahre 1897 : 308 fl. 80 kr.

An Miet - und Pachtzinsen für die städtischen Objecte und Pachtgründe wurde
eine Einnahme von 1640 fl. 44 kr. erzielt.

Der Eigenjagdbetrieb hatte folgendes Resultat . Im Jahre 1897 wurden
21 Stück Hochwild, 17 Rehböcke, 12 Gemsböcke, 2 Waldhasen , 2 Birkhähne und
1 Geier abgeschossen.

Die Einnahmen für verkauftes Wildpret und Wilddecken betrugen im Jahre 1897
556 fl. 51 kr., die Jagdbetriebsauslageu nebst Landesabgaben belaufen sich auf 470 fl.
92 kr., so dass ein Ertrag von 85 fl. 59 kr. erübrigt.

Für das der Gemeinde gehörige Fifchereirecht im oberen Theile des Nassbaches

welches dem Fischereirevier der Herrschaft Gutenstein zugewiesen ist, wird von dieser
per Jahr ein Pachtzins von 20 fl. bezahlt , welcher in der Summe für Pacht - und
Mietzinse mit inbegriffen erscheint.

Sonstige bemerkenswerte Ereignisse . — Mit Stadtrathsbeschluss vom

11 . September 1896 war , nachdem im städtischen Besitze Kreuzottern und Vipern in

großer Anzahl sich vorfinden , für die Tödtung , bzw. Einlieferung eines solchen Reptils
eine Prämie von 25 kr. genehmigt worden ; im Jahre 1897 wurden von den

bezeichneten Schlangen 119 Stück getödtet und hiefür als Prämien 29 fl. 75 kr.
ansbezahlt.

Der am 18 . März 1897 über ganze Länderstriche heremgebrochene orkanartige
Sturm hat auch in den städtischen Forsten des Hochquellengebietes an den Holzbeständen
manchen Schaden angerichtet , indem in sämmtlichen Revieren ein großer Windwurf-
und Windbruchschaden stattfand , infolge dessen 800 Raummeter Holz anfgearbeitet
wurden . Mit Beschluss des Stadtrathes vom 28 . August 1897 wurde für die Auf¬
arbeitung dieser Windschäden ein Betrag von 1120 fl. bewilligt.

Das am 30 . Juli 1897 infolge von starken Regengüssen in den Seitenbächen
und in der Schwarza selbst eingetretene Hochwasser hat im städtischen Grundbesitze im

.Hochquellengebiete, an Objecten und Gründen Schäden angerichtet , für deren Reparatur
mit Stadtrathsbeschluss vom 19 . August 1897 der Betrag von 500 fl. genehmigt
worden ist.
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Die Arbeiten bestanden in Schutzvorrichtungen bei den Häusern Nr . 62 und 82
im Nasswalde während des Hochwassers, in der Bindung und Befestigung der durch
den Regen verursachten Erdabrutschungen im Heufuß - und Rainbachl , in der Pilotiernng
und Verschalung der Ufer des Nassbaches beim Hause Nr . 82 in Nasswald , in der
Räumung und Reinigung der Schwarza -Ufer , in der Herstellung der Pflanzschnle in
Kaiserbrunn , welche total überschwemmt, daher verschottert und versandet worden war,
wobei die Einplankung theils abgerissen, theils fortgetragen und die Pflanzen aus-
geschwemmt wurden . Für diese Arbeiten wurden im ganzen 496 fl. 13 kr. verausgabt.

Das im Saugraben am Schneeberge , Revier Kaiserbrnnn , durch eine nieder¬
gegangene Lawine geworfene und im Jahre 1896 hergerichtete Holz konnte wegen
ungünstiger Schneeverhältnisse im Jahre 1897 nicht zu Thale gebracht werden ; da ein
Transport dieses Holzes mit Kosten verbunden wäre , die den Verkaufspreis weit über¬
steigen, und das Holz bereits morsch geworden ist, erübrigt nichts anderes , als dasselbe
in Humus verwandeln zu lassen.

Schließlich wird noch bemerkt, dass der im Jahre 1896 begonnene Bau der
Bahn auf den Schneeberg im Jahre 1897 fortgesetzt wurde.

8. Ältere Wasserleitungen.

Albertiuische Wasserleitung . — Durch die Eröffnung des Wasserzuflusses
ans dieser Leitung für die Arbeiter -Barake der Bahuerhaltungs -Section Wien I der
k. k. Staatsbnhneu in Baumgarten mit dem täglichen Quantum von 12 KI im Winter
und 25 KI im Sommer , ferner infolge der Redncierung der Wasserabgabe für ein
Privathaus in Hütteldorf von 57 KI auf 15 kl pro Tag in den Wintermonaten , ergab
sich der Stand der Wasserabgabe aus der Albertinischen Wasserleitung am Ende des
Jahres 1897 mit 1755 kl pro Tag im Winter und 1910 kl pro Tag im Sommer:
hiezu ist zu bemerken, dass das Schöpfwerk für die Straßenbespritzung bei der Franz
Josefsbrücke im XIII . Bezirke, welches zum Theil mit dem Nberschusswasser aus der
Albertinischen Wasserleitung gespeist wurde , anlässlich der daselbst im Zuge befind¬
lichen Wienflussregulierungsarbeiten kassiert werden musste.

Pötzleinsdorfer Wasserleitung . — Mit dem Stadtrathsbeschlusse vom
29 . Mai 1897 wurde die Einbeziehung eines Theiles des reconstruicrten Rohrnetzes
der Pötzleinsdorfer Wasserleitung in das Rohrnetz der Hochquellenleituiig , die Auf¬
stellung eines Auslaufbrunnens der elfteren in der Julienstraße genehmigt . Die dem
Rohrnetze der Hochquellenleitung hiedurch zugewachsene Länge von 270 m wurde bereits
bei den Angaben suk cs „Rohrlegungen " berücksichtigt.

Sonstige nennenswerte Vorkommnisse sind nicht zu verzeichnen.

Bei der Liebhartsth alwasserleitnng im XVI . Bezirke wurde der Rohrstrang
in der Arnethgasse auf eine Länge von 96 m und bei der Nutzwasserleitung für
den Dornbacher Friedhof  im XVII . Bezirk in der Alszeile auf eine Länge von
496 m umgelegt.
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Nutzw asserleitnng vom Lagerhausschöpfwerk für den Centralvieh¬
markt . —- Dieselbe musste im Jahre 1897 durch 192 Tage im Betriebe gehalten
werden, innerhalb welcher Zeit ein Gesammtwasserqnantumvon 3,572 .949 Kl geschöpft
wurde, was einer durchschnittlichen Tagesleistung von 18.605 kl entspricht.

Bei den übrigen älteren Wasserleitungen sind keine Veränderungen eingctreten.

6. wieiilbal-wasierleitung.

Wie bereits im letzten Verwaltungsberichte(S . 225) erwähnt worden ist, hatte,
nachdem in der Herstellung der Wienthal-Wasserleitungsanlagewegen mangelnder Finan-
ciernng längere Zeit ein Stillstand eingetreten war, die belgische Firma Lompagnie ckes
kaux äs Vienne als Rechtsnachfolgerin des ursprünglichen Concessionärs Franz
Zailner v. Zaillenthal , Fabriksbesitzers in Penzing, die Arbeiten in Angriff
genommen, n. zw. wurde am 20. Mai 1895 mit der Anlage des Wolfsgrabe„-Reser¬
voirs in Tnllnerbach begonnen, das am 23. September 1897 fertig gestellt wurde.

Außerdem wurden in derselben Zeit 10 Kilometer des Hauptrohrstranges in der
Strecke vom Reservoir bis zur Gemeindegrenze von Wien nächst dem Gasthaus „znm
Wolfen in der Au" gelegt.

Die weitere Rohrlegung in der Linzer Reichsstraße vom „Wolfen in der An" an,
und in der Mariahilferstraße bis zum Marinhilfer-Gürtel wurde Ende December 1897
hergestellt und in Betrieb gesetzt.

Von der Staatsverwaltung wurden die Unternehmer der Wienthal-Wasserleitung
stets mit ausgesprochenemWohlwollen behandelt, was schon darin zum Ausdrucke
kam, dass trotz der Verwahrung der Gemeinde Wien der auf sechs Monate nach
erfolgter Rechtskraft der Banbewilligung festgesetzte Endtermin für die Inangriffnahme
der Bauarbeiten durch mehr als ein Jahrzehnt hindurch immer wieder verlängert
wurde. Einer viel weniger wohlwollenden Behandlung hatte sich dagegen seitens der
staatlichen Behörden die Gemeinde Wien zu erfreuen.

Die Natur des Unternehmens der Wienthal-Wasserleitung bringt es mit sich, dass
bei den Arbeiten städtischer Straßengrund in Anspruch genommen werden musste. In
der Concessionsurkunde vom 1. Juni 1880 war die Bestimmung enthalten, dass vor
Inangriffnahme der Rohrlegungsarbeiten mit den Gemeindevorstehungenein Überein¬
kommen auf Grund anszuarbeitender Pläne zu treffen sei; da die Gemeinden znm
Abschlüsse eines solchen Übereinkommens nicht verpflichtet waren, konnten sie auch die
Zulassung der Rohrlegungsarbeiten ganz verweigern oder an ihnen beliebige Bedin¬
gungen knüpfen. Gleichwohl wurde seitens der Unternehmung der Versuch gemacht,
dieses Recht der Gemeinden zu beseitigen.

In der auf ein Einschreiten der Concessionäre erfolgten Entscheidung der k. k.
BezirkshanptmannschaftHietzing-Umgebung vom 31. August 1891, Z . 27 .289 , heißt
es (Punkt 22) nicht mehr, dass mit den Factoren, denen das Verfügungsrecht über die
Straßen zusteht, ein Übereinkommen zu treffen,  sondern bloß, dass das Ein¬
vernehmen zu pflegen  sei.
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Damit war natürlich die Pvsition der Gemeinde Wien bedeutend verschlechtert,
indem durch diese Entscheidung ihr Recht, über die Gemeindestraßen frei zu verfügen,
empfindlich angetastet wurde . Einem gegen diese Entscheidung von der Gemeinde Wien
ciugebrachten Recnrse wurde mit Erlass des k. k. Ackerbau-Ministeriums vom 13 . März 1892,
Z . 1051 , insofern stattgegeben , als die Bestimmung der Coucessionsurkunde , es sei mit
der Gemeinde Wien noch vor Inangriffnahme der Rohrlegungsarbeiten in den Gemeinde¬
straßen ein Übereinkommen  zu treffen , wieder hergestellt wurde.

Dagegen stieß in dem Eingangs erwähnten Falle die Gemeinde Wien in Ver-
theidigung ihres Rechtes auf die freie Verfügung mit ihren Straßengründen ans Wider¬
stand seitens der Staatsbehörden . Im Jahre 1896 hatte die derzeitige Concessions-
inhaberin , die Lompagnie lles llaux äs Vienne an die k. k. Bezirkshauptmnnnschaft
Hietzing-Umgebung ein Gesuch gerichtet, dessen Begehren im wesentlichen auf eine Plan-
answechslung rücksichtlich der in die Wiener Gemeindestraßen zu legenden Rohre und
auf Herstellung eines Compensationsreservoirs in Breitensee gerichtet war . Die k. k.
n .-ö. Statthalterei bezeichnet« mit dem Erlass vom 13 . Jänner 1897 , Z . 2062 , die
k. k. Bezirkshanptmannschaft Hietzing-Umgebung als diejenige Behörde , welche über das
Ansuchen der Gesellschaft die Erhebungen im Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate
zu Pflegen und die Entscheidung zu fällen habe.

Ein Anlass , diese Entscheidung zu fällen , lag nicht vor , denn es war nicht ein¬
zusehen, warum die k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Umgebung über die Bewilli¬
gung von Anlagen , welche bloß auf dem Wiener Gemeindegebiete allein hergestellt
werden sollten, als Wasserrechtsbehörde zu entscheiden haben sollte. Eine Wasserlei¬
tung ist keine einheitliche Anlage , sondern besteht ans einem Complex sehr verschieden¬
artiger selbständiger Anlagen (Reservoire , Rohrnetz , Dampfkessel, Maschinenhäuser re.) ;
ebensowenig ist das Rohrnetz der Gesellschaft eine untheilbare Einheit , vielmehr ließe
sich der in das Wiener Gemeiudegebiet zu legende Theil dieses Rohrnetzes ganz gut
von dem Reservoir der Gesellschaft in Tnllnerbach isolieren, und einer ganz anderen
Wasserleitung angliedern . Tie einzelnen Theile der Wiener Hochquellenleitung wurden
immer rücksichtlich ihrer wasserrechtlichen Behandlung als vollkommen selbständige
Objecte seitens der Staatsbehörden angesehen und behandelt , und die Wasserrechts-
consensc ohne jede Delegierung seitens der k. k. n .-ö. Statthalterei immer von jener
k. k. Bezirkshanptmannschaft in erster Instanz ertheilt , in deren Sprengel das einzelne
Object hergestellt werden sollte. Die Gemeinde Wien durfte also mit Recht darüber
befremdet sein, dass die unzweifelhafte alleinige Competenz des Wiener Magistrates
im besprochenen Falle als Wasserrechtsbehörde , gerade als es sich um die Wienthal-
Wasserleitnng handelt , angetastet wurde.

Da die Gemeinde Wien den Magistrat für die allein competente Wasserrechts-
behörde 1. Instanz in diesem Falle betrachtete , ergriff sie gegen obige Verfügung der
k. k. n.-ö. Statthalterei den Recurs an das k. k. Ackerbau-Ministerium , welcher aber
mit Erlass vom 2 . Februar 1897 , Z . 3456 , abgewiesen wurde ; auch die hierüber
beim k. k. Verwaltungsgerichtshofe eingebrachte Beschwerde hatte keinen Erfolg.
Das k. k. Ackerbau-Ministerium drang mit seiner Anschauung durch, alle Objecte der
Wienthal -Wasserleitung zusammen seien ein einheitliches Ganzes und auch die Rohr¬
legung der Unternehmung in Wien eine Anlage , welche über mehrere Verwaltungs¬
bezirke des Landes Niederösterreich sich erstrecke.
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Inzwischen hatte die k. k. BezirkshauptmannschaftHietzing-Umgebung mit Edict
vom 18. Jänner 1897 , Z. 1628 und 1934 , also noch ehe der vorerwähnte Recurs
seine Erledigung gesunden hatte, nnd ohne das ihr mit dem Erlasse der k. k. n.-ö.
Statthalterei vom 13. Jänner 1897 , Z . 2062 , aufgetragene Einvernehmen mit dem
Wiener Magistrate als Politische Behörde vorher gepflogen zu haben, die Lvcalcom-
mission über das Gesuch der Gesellschaft ans den 23 . bis 27 . Februar 1897 aus¬
geschrieben, weshalb sich die Gemeinde bestimmt fand, auch gegen diese Verfügung der
k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Umgebung zu recnrieren. Diese Berufung wurde
von der k. k. n.-ö. Statthalterei mit Erlass vom 1. Februar 1897, Z . 3547 , mit dem
Bemerken zurückgewiesen, dass es der Gemeinde Wien unbenommen bleibe, ihre Einwen¬
dungen gegen das Verfahren bei der Verhandlung selbst anzubringen.

In der dieser Erledigung beigegebenen Recursbelehrung wurde der Gemeinde
Wien bedeutet, dass gegen dieselbe der Recurs an das k. k. Ackerbau-Ministerum offen
stehe, jedoch— gegen den Sinn und Wortlaut des Z 9 k des n.-ö. Wasserrechtsgesetzes—
ohne aufschiebende Wirkung,

Nachdem über die Behandlung des bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-
Umgebung am 25. September 1896 eingebrachteu Plananswechsluugsgesuches der
OompuKnie ciss Uaux cis Visnns mit Erlass der k. k. n-ö. Statthalterei vom 13. Jänner
1897 , Z . 2062 , in der soeben gekennzeichneten Art bereits entschieden war, überreichte
die Gesellschaft am 18. Jänner 1897 bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-
Umgebung ein zweites Gesuch mit der Bitte um Zuziehung zweier Sachverständiger
zur Schätzung der Servituten für die Rohrlegung in den Straßen Wiens. Obwohl
die k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Umgebung erkennen musste, dass sie zur Er¬
ledigung dieses Ansuchens nicht competent sei und auch seitens der k. k. n.-ö. Statt¬
halterei zur Erledigung dieses Ansuchens nicht berufen wurde, unterließ sie doch, das
Gesuch n limine abzuweisen, sondern gab vielmehr dem Begehren — ohne die Ge¬
meinde Wien oder den Magistrat als politische Behörde I. Instanz früher eiuzuver-
nehmen— in der Weise statt, dass sie in die commissionelte Verhandlung auch die
Schätzung der an den Wiener Gemeindestraßen seitens der Gesellschaft angestrebteu
Servituten cinbezog; obwohl über die Vorfrage, ob die Bestellung solcher Servituten
statthaft sei, noch gar nicht entschieden war.

Die Gemeinde Wien war daher gezwungen, in die Verhandlung eiuzutreteu.
Der Gemeinderath beauftragte mit Beschluss vom 19. Februar 1897 die Vertreter der
Gemeinde folgende Erklärung abzugeben:

„1. Die Gemeinde Wien hält an der von ihr in den Berufungen gegen den Erlass der
hohen k. k. n.-v. Statthalterei vom 13. Jänner 1897, Z. 2062 , und vom 18. Jänner 1897,
Z. 1628 , geltend gemachten Rechtsanschanung , dass die k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Um¬
gebung weder zur Ausschreibung und Abhaltung der commissionellen Verhandlung , noch zur
Fällung der Entscheidung in der in Rede stehenden Frage competent ist, fest und wird im Ver¬
folge dieser ihrer Rechtsanschanung gegen die Entscheidung des k. k. Ackerbau-Ministeriums vom
2. Februar 1897 , Z . 2456/152 , innerhalb der gesetzlichen Frist die Beschwerde an den hohen
k. k. Verwaltungsgerichtshof ergreifen.

2. In der Erwägung , dass der Gemeinde Wien nicht allein ans Grund ihres Eigenthums
an den Gemeindestraßen , sondern , und zwar zunächst in erster Linie in Ausübung des ihr nach
ZK 39 und 93 des Wiener Gemeindestatutes znkommeuden Wirkungskreises als Straßen - und
Sicherheitsbehörde einzig und allein das Recht znsteht, über die Verwendung sowohl der Ober¬
fläche der Straßen als des Untergrundes zu verfügen , sowie in der Erwägung , dass nach den
generellen Bestimmungen (I) für die Rohrleitungen (0 ) Punkt 7 der CvncessionSurknnde für die

BerwaltungSbericht der Stadt Wien. 9
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Wicnthal -Wasserleitung bei Rohrlegungen in den Gemeindestraßen , Gassen, Wegen und Plätzen
vor Jnangrifsnahine der Arbeiten mit der Gemeindevorstehung ein Übereinkommen zu treffen ist,
welches Übereinkommen bisher jedoch noch nicht abgeschlossen wurde , besteht die Gemeinde auf der
Forderung , dass die Entscheidung derjenigen Behörde , welche schliesslich rechtskräftig zur Interven¬
tion als Wasserrechtsbehörde berufen sein wird , lediglich die Zulässigkeit der Ausführung der
beiden vorliegenden Projekte vom wasserrechtlichen Standpunkte aus zum Inhalte haben , niemals
aber der Lompsgme äss Icaux cke Vienne als Concessionärin der Wienthal -Wasserleitung das
Recht zur Benützung städtischer Straßengründe ohne vorher eingeholte Zustimmung der Gemeinde,
insbesondere auch nicht durch Bestellung von Servituten zur Legung von Wasserleitungsröhren
im Verwaltungswege in Gemäßheit der ZK 27, lit . b und 36 des n .-ö. Wasserrechtsgesetzes vom
28 . August 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 66 , einräumen , oder die in den ZZ 39 und 93 des Wiener Ge¬
meindestatutes begründete Evmpetenz der Gemeinde zur Erlassung von Vorschriften im Interesse
der öffentlichen Sicherheit oder des Verkehres anlässlich der Ausführung dieser Projekte im Wiener
Gemeindegebietc alterieren könnte.

3 . Die Gemeinde Wien verwahrt sich dagegen , dass die Bedingungen , unter welchen die
Inanspruchnahme städtischer Straßengründe zu Zwecken der Wienthal -Wasserleitung erfolgen soll,
bei der commissionellen Verhandlung zur Sprache gebracht werden und dass die politische Behörde
in das zwischen der Gemeinde und der Lompagnie cles Laux cls Vienne rücksichtlichder Straßen¬
gründe eventuell zu schassende Rechtsverhältnis überhaupt eingche.

4. Vorsichtsweise , unter nochmaliger Verwahrung gegen die Annahme eines Präjudizes,
erklärt die Gemeinde Wien für den Fall , als die Benützung ihrer Straßen für Wasserleitnngs-
zwecke überhaupt rechtskräftig gestattet werden sollte, außer den in die Competenz des Stadtrathes
fallenden noch folgende Bedingungen zu stellen:

a) dass die Lompagnis ckes Laux cke Vienne per Currcntmeter Leitung 20 kr. jährlich , per
Object jHhdrant rc.l 10 fl. jährlich , für jede Entleerungsleitung 6 fl. jährlich und für die
Entleerungleitung in den Ameisbachcanal 5 fl. per Currentmeter jährlich zu bezahlen und
überdies 10 Percent des Brutto -Ertrages für das im Gemeindegebietc abgegebene
Wasser an die Gemeinde Wien jährlich abznsühren hat;

b) dass der Tarif für die Wasserabgabe im Gemeindegebiete von Wien der Gemeinde zur
Genehmigung vorzulegen und dass die Gesellschaft verpflichtet ist, der Gemeinde Wien das
von ihr eventuell benöthigte Wasser um 50 Percent billiger als an Private abzngeben;

c) dass der Gemeinde Wien das Heimfallsrecht nach Ablauf der Concessionsdaner ein-
gerüumt wird ."

Mit Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 22 . Sctober 1897 , Z . 94 .742 , welcher
in seinen wesentlichen Theilen mit Erlass des k. k. Ackerbau-Ministeriums vom 21 . Jänner
1898 , Z . 26 .435/1502 ex 1897 bestätiget wurde , war der Compagnie ckes Laux cke
Vienne das Recht zuerkannt worden , in den znr Einlegung ihrer Rohre benöthigte»
Straßen der Gemeinde Wien im Expropriationswege sich Servituten bestellen zu lassen,
daher die Gemeinde Wien gegen diese Entscheidung die Beschwerde an den Ver¬
waltungsgerichtshof ergriff . In dem mit der Gemeinde Wien abgeschlossenen Vertrage
Art . III hatte die Gesellschaft ausdrücklich anerkannt , dass ihr ein Recht, in den
Straßenplätzen u . s. w. des Gemeindegebietes von Wien Röhren einzubetten , ohne
ausdrückliche Zustimmung der Gemeinde Wien nicht zustehe, und dass sie aus dem
Bestände und der Benützung dieser Rohrleitung während der Concessionsdaner ein ihr
etwa aus dem Rechtstitel der Ersitzung oder Verjährung gegen die Gemeinde Wien
Zustehendes Recht an deren Straßengründen nie ableiten könne und dürfe.

Da hierdurch die Fortsetzung des Streites mit der Staatsverwaltung zwecklos
wurde , zog die Gemeinde Wien ihre beim k. k. Verwaltungsgerichtshofe Angebrachte
Beschwerde zurück.

Inzwischen hatten die Unterhandlungen zwischen der Gemeinde Wien und der
Compagnie ckes Iraux cke Vienne begonnen , und am 6. October 1897 wurde der
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Verwaltnngsrath Lucien Oninvtte seitens der Gesellschaft zum Vertragsabschluss
mit der Gemeinde wegen Abgabe van Wasser ans der Wienthal -Wasserleitung bevoll¬
mächtigt . Es dauerte noch bis zum September 1898 , bis der Vertrag perfect wurde;
doch zeigte sich das bessere Verhältnis , in das die Gemeinde zur Gesellschaft getreten
war , bald nach obigem Datum an einem Beschlüsse , der in der Gemeinderathssitzung
vom 5 . November 1897 gefasst wurde . Es war nämlich die Wienthal -Wasserleitungs-
llnternehmnng nach ihrer Eoncession verpflichtet , eine gegrabene Cunette an der Sohle
des Wienflusses anznbringen ; da aber eine Änderung der Verhältnisse durch die Wien-
slnssregulierung eingetreten war , suchte sie bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-
Ilmgebung , welche dann wieder von der k. k. n .-ö. Statthalterei delegiert wurde , im
Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate als politische Behörde erster Instanz zu
entscheiden , an , von dieser Verpflichtung enthoben zu werden . Es war nun eine
Localcommission ausgeschrieben , anlässlich welcher die Gemeinde Wien sowohl von
ihrem eigenen Standpunkte aus , als auch von ihrem Standpunkte als Vertreterin der
Verkehrsanlagen - Commission eine Äußerung abzugeben hatte.

Der erwähnte Beschluss lautet:

„Die Gemeinde Wien möge unpräjndicierlich ihrer in dem gegen die Edictsansschrcibnng
an die k. k. n .-ö. Statthalterei gerichteten Recnrse ausgesprochenen Rechtsanschanung über die
theilweise Inkompetenz der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing -Ilmgebnng zur Amts¬
handlung über das Gesuch der Wienthal -Wasserleitungs -llnternehmung bei der am 9 . November
1897 stattsindenden commissionellen Verhandlung gegen die Gewährung der Bitte der Wienthal-
Wasserleitung um Enthebung von der Verpflichtung , eine gegrabene Cunette im Wienflussbette
herzustellen und zu erhalten , soweit es den eingewölbten Theil des Wienflnsses , d. i . die Strecke
von der Einmündung des Lainzerbaches bis zum Donaucanale betrifft , eine Einsprache nicht
erheben . Was jedoch die Strecke von der Einmündung des Lainzerbaches flussaufwärts
betrifft , wären die Eoncessionsbestimmungen strenge aufrecht zu halten und das Gesuchsbegehren
abzuweisen ."

Im Sinne dieses Beschlusses wurde auch bei den commissionellen Verhandlungen
am 9 . November 1897 und 27 . Juni 1898 die Erklärung seitens der Vertreter der
Gemeinde Wien abgegeben . Über den weiteren Verlauf der Verhandlungen wird im
Berwaltungsberichte pro 1898 berichtet werden.

Eine andere Frage , welche für die Bevölkerung Wiens von schwerwiegender Bedeu¬
tung ist , betrifft das sogenannte Tullnerbach -, auch Wolfsgraben - Reservoir , dessen
Bestand von vielen Seiten als eine ernste Gefahr für Wien dargestellt wurde.

Schon in denSiebzigerjahreu , als sich das Consvrtium Zaillner v . Zaillenthal
uni eine Eoncession für eine Wienthal -Wasserleitnng bewarb , hat die Gemeinde Wien
dagegen Stellung genommen , dass der Wienfluss durch einen sogenannten Staudamm,
dessen Zerreißen immer im Gebiete der Möglichkeit liegt , abgesperrt und durch eine
Reservoiranlage für Wien ein gewisses Maß von Gefahr bereitet werde . Die Gemeinde
hat diesen Standpunkt sowohl der k. k. Bezirkshauptmannschaft Sechshaus gegenüber einge¬
nommen , als auch gegenüber den Entscheidungen der k. k. n .-ö. Statthalterei den Recurs
an das k. k. Ackerbau -Ministerium ergriffen , aber auch dieses Ministerium hat die Ein¬
wendungen der Gemeinde unberücksichtigt gelassen und die Eoncession zur Anlage und
zum Betriebe einer Wasserleitung zur Versorgung der westlichen Vororte Wiens mit
Nutz - und Trinkwasser aus dem Gebiete des Wienflusses und seiner Nebenbäche ober¬
halb Hütteldorf ertheilt.

9
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Der Bau des Tullnerbach -Reservoirs wurde im Jahre 1895 in Angriff genommen.

Es zeigte sich aber , dass die beruhigenden Versicherungen , mit denen die k. k. Regierung

alle ausgesprochenen Befürchtungen als unbegründet hinzustellen bemüht war , mit den

Thatsachen nicht völlig im Einklang standen . Am 11 . Mai 1897 wurde nämlich eine

Deformation des Dammes wahrgenommen , bestehend in einer Setzung im oberen und

einer Ausbauchung im unteren Dammtheile nach der Wasserabseits gelegenen Seite des

Dammes . Wenige Tage später , am 15 . Mai , trat Hochwasser ein , und wenn auch

der Tamm dem Wasserdrücke Stand hielt , so wurde doch der Gemeindeverwaltung die

Gefahr eines Dammbrnches und die sich daraus ergebenden furchtbaren Conseqnenzen

für Wien und seine Einwohnerschaft neuerdings lebhaft vor Augen gerückt . Tie

Gemeindevertretung erachtete es als ihre Pflicht , in dieser für Wien hochwichtigen Angelegen¬

heit ihre warnende Stimme zu erheben . Über Auftrag der k. k. n .-ö. Statthalterei

hatte die k. k. Bezirkshanptmannschaft Hietzing -Ilmgebnng eine Localcommission beim

Reservoir in Tnllnerbach ausgeschrieben , zu welcher sämmtliche Interessenten behufs

Erstattung von Vorschlägen über Vorkehrungen zur Abwendung jeder künftigen Gefahr

eingeladen waren . Nachdem in den Gemeinderathssitznngen vom 28 . Mai und 9 . Juni

1897 der Sachverhalt klar und ausführlich dargclegt worden war , wurden mit Stimmen-

einhclligkeit nachstehende Erklärungen zum Beschlüsse erhoben:

1 . Im Namen der Gemeinde Wien:
Durch den bei der commissionellen Verhandlung vom 17 . Mai 1897 genommene » Local¬

augenschein wurden an dem Damme des Reservoirs der Wienthal -Wasserteitung im Tullnerdach

Gebrechen konstatiert , welche zeigten , dass die Eonstruction dieses Dammes eine unzulängliche und

die Gefahr eines Dnrchreißens desselben und des Abströmens der im Reservoir aufgespeicherten

Wasserncassen bis zu zwei Millionen Cnbikmeter über die untenliegenden Gegenden nicht aus¬

geschlossen sei. Es werden dadurch jene Befürchtungen gerechtfertigt , welche die Gemeinde Wien

bereits anlässlich der Berhandlungen über die Eoncessioniernng des Unternehmens wiederholt und

dringend geäußert hat , und welche sie veranlassten , der k. k. Staatsverwaltung die Nichtertheilung
der erbetenen Wasserleitungscvncession zu empfehlen.

Die Bedenken der Gemeinde Wien wurden aber nicht beachtet und namentlich ihre Befürch¬

tung von Dammbrüchen bei den Reservoiren in der Entscheidung des k. k. Ackerbau -Ministeriums
vom 5 . Mai 1882 , Z . 7102 , mit folgenden Worten zurückgewiescn : „Was die Olefahr aus dem

allgemeinen Bersten eines Reservoirs oder Reißen eines Dammes betrifft , so war diese Frage

Oiegenstand sorgfältiger Erwägungen seitens der Techniker , sowohl bei den Erhebungen , als auch
vor den Entscheidungen . Wie aus dem Projekte hervorgeht , sind die Thalsperren (Reservoirdämme!

mit der ansehnlichen Hohe von 11 bis 18 m ansznführen beantragt und wird der Seitendrnck

welchen das Wasser gegen dieselben ansübt , ein enormer sein . Ta aber diese Lbjecte nach den

neuesten diesbezüglich gemachten Erfahrungen projektiert sind , überdies die Unternehmung im

eigenen Interesse der Ausführung derselben die größte Sorgfalt znzuwendcn und dieselben durch

angemessene Fundierung auf Felsen , Herstellung eines Dammkerncs aus wasserdichten Letten und

gemauerten Übersallswehren mit möglichster Solidität herznstellen beabsichtigt , so sind alle Vorsichten

getroffen , um einer Katastrophe vorzubeugen ."

Ferner sei hier auf die generellen Bestimmungen Ic16 der Eoncession verwiesen , worin es

heißt : „Für die fortwährende Erhaltung der Anlage in gutem Stande , sowie für jeden ans der

Anlage resultierenden Schaden an fremdem Eigenthnme ist die Unternehmung verantwortlich,

und hat selbe die zur Abwendung solcher Schäden geeigneten Herstellungen über Auftrag der

k. k. Politischen Behörden jederzeit auf eigene Kosten zu veranlassen " .

Die Gemeinde Wien sieht sich bei diesem Sachverhalte daher nicht veranlasst , über die von

der k. k. Staatsverwaltung der Unternehmung behufs Abwendung der bei der commissionellen

Verhandlung vom 17 . Mai 1897 constatierten drohenden Gefahr des Berstens des vorgenannten

Dammes anfgetragenen oder auszutragen beabsichtigten Herstellung eine Äußerung abzugeben , und

dadurch , wenn auch nur indirekte und moralisch für die Zweckmäßigkeit solcher Herstellungen eine
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Garantie zu übernehmen; sie behält sich im Gegeutheile den ihr sowohl als den Bewohnern der
Gemeinde Wien aus der vorcitierten Concessionsbestimmung zustehenden Ersatzanspruch rücksichtlich
jeden Schadens, welcher aus dem Bestände oder dem nicht entsprechenden Functionieren des in
Rede stehenden Reservoirdammes entsteht, ausdrücklich vor, und erklärt die Staatsverwaltung und
deren Behörden ausschließlich für die aus der Ausführung der von ihr ertheilten WasserleitungS-
Eoncession entstehenden lluglückssälle und Beschädigungen von Personen und Eigenthum für
verantwortlich. Die Gemeinde muss an der berechtigten Anschauung sesthalten, dass auch durch
Reconstructionsversuche der Damm keine absolute Sicherheit gegen Bruch und die dadurch veraulasste
Überschwemmungsgefahr bieten werde. Wien muss aber eine absolute Sicherheit gegen die Mög¬
lichkeit eines Tammbruches begehren, weil es sich hier nicht bloß um einen ungeheuren materiellen
Schaden, der durch Geld gut gemacht werden kann, sondern um vielleicht Tausende von Menschen¬
leben handelt. Eine absolute Sicherheit kann aber nur durch die vollständige Entfernung des
fraglichen Dammes gefunden werden.

Die Gemeinde richtet daher an die Regierung die ernste Mahnung und die dringliche
Bitte , dieselbe möge den Bau des Reservoirs in Tullnerbach sofort sistieren und raschesteus Maß¬
regeln zur Abtragung desselben anordnen.

2. Im Vollmachtsnamcu der Commission für Berkehrsanlagcn in Wien,  und
zwar vorbehaltlich der Genehmigung seitens dieser Commission:

Es hat sich zu wiederholtenmalenereignet, dass durch das plötzliche Ablassen des Wassers
ans dem Tullnerbach-Rescrvoir und das hiedurch veraulasste plötzliche Abströmen großer Wasser¬
massen in die unteren Gegenden die Arbeiten, Werkzeuge, Geräthschaften, Herstellungenu. s. w.,
welche anlässlich der Wienflussregulierung seitens der Commission für die Wiener Berkehrsanlagen,
respective im Vollmachtsnamen für dieselbe seitens der Gemeinde Wien unternommen wurden,
beschädigt, weggeschwemmt oder ganz zerstört wurden und begegneten die seitens der Bauunter
nehmnngen für die Wiener Berkehrsanlagen (Wienflussregulierung) an die LompaKnio ckss Laux
ils Vienna diesfalls gestellten Entschädigungsansprüche Schwierigkeiten.

Es wird nun seitens der k. k. BezirkshauptmanuschaftHietzing-Umgebung beabsichtigt, der
Wienthal-Wasserleitungs-llnternehmung die Einführung eines Avisodienstes aufzutragen, und stellt,
salls es dazu kommt, die Gemeinde Wien das Ersuchen, zu veranlassen, dass wenigstens eine Stunde
vor jedem Ablassen des Wassers aus dem Reservoir in Tnllnerbach sowohl das Stadtbauamt , als
die Bauunternehmungen Doderer L Göhl, Wien, V., Hundsthurmerstraße 87, Schlimp Skazil,
I., Mapsedergasse4, dann Peregrini , Calderai L Feltriuelli, IV., Gusshausgasse 9, telegraphisch
oder telephonisch verständigt werden. Au der Erlassung eines solchen Auftrages an die Wienthal-
Wnsserleitungs-Unteruehmung sind nicht nur die Bauunternehmer der Wienflussregulierungs-Arbeitcn,
sondern auch dirccte die Commission für die Wiener Berkehrsanlagen interessiert, da letztere, wenn
Schäden durch Wasserstünde entstehen, die eine bestimmte Höhe übersteigen, Regressansprüchcn seitens
der Bauunternehmungen ausgesetzt ist.

Ta diese Erklärungen an maßgebender Stelle nicht von Erfolg begleitet waren,
wurde in der Stadtrathssitznng vom 22 . Juli 1897 folgender Beschluss gefaßt:

„Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der Regierung einberufene Com¬
mission über die von der Gemeinde ausgesprochenen Bedenken und Warnungen zur Tagesordnung
übergegaugen ist und dass somit die Regierung neuerlich alle moralische und materielle Verant¬
wortung für die Consegucnzen ihrer Beschlüsse übernommen hat."

Auch ans Anlass der Wahl der Rohrtypen  für den Hauptrohrstrang und das
Vertheilungsnetz der Wienthal -Wasserleitung sah sich die Gemeinde Wien in die Lage
versetzt, ihr gefährdetes Interesse gegen die Entscheidungen der Oberbehörden wahrzu¬
nehmen . Im August 1896 hatte nämlich die OompuAnis cles Uaux cts Vienne bei der
k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-Umgebung um die Bewilligung angesucht, für den
700mm im Lichten weiten Hanptrohrstrang der Wienthal -Wasserleitung eine Rohrtype
verwenden zu dürfen , die im wesentlichen dem sog. deutschen Normale entsprach; ein
gleiches Ansuchen wurde im Februar 1897 bezüglich des Vertheilungsnetzes gestellt.
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Der hier in Betracht kammende Unterschied zwischen dem dentschen und dem bei
der Wiener Hvchgnellen-Wasserleitnnggeltenden Normale besteht in der geringeren Rohr¬
wandstärke, welche das deutsche Normale vorschreibt. Dass dieses die Genehmigung
finde, lag natürlich im Interesse der Gesellschaft, da sich der Preis von Rohren mit
geringerer Wandstärke weitaus billiger stellt. Tie k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing-
Umgebung hat mit Teeret vom 17. Februar 1897 , Z. 4990 , vom wasserrechtlichen
Standpunkte ans das Ansuchen der Gesellschaft iin Wesentlichen aufrecht erledigt, sie
konnte jedoch nicht übersehen, dass nach KZ 38, 39 und 93 des Wiener Gemeinde-
statntes vom 19. Deccmber 1890 die Bestimmung über die Wandstärke der in die
Wiener Gemeindcstraßeneinzubettenden Rohre auch in den autonomen Wirkungskreis
der Gemeinde Wien falle, und hat daher ihrer Bewilligung die Einschränkung beigc-
sügt, dass hierdurch eventuell entgegenstehenden Wünschen der Strastenverwaltung nicht
präjudicicrt werden solle. Hiemit war ein Recht der Gemeinde Wien anerkannt, das
ihr, abgesehen von den erwähnten Paragraphen des Wiener Gemeindcstatntes, auch überdies in
der Concession der k. k. Bezirkshauptmannschast Sechshaus für die Wicnthal-Wasserleitung
vom 1. Juni 1880 , Z . 20.000 , sowie in der Entscheidung der k. k. Bezirkshanpt-
mnnnschaft Hietzing-Umgebung vom 31. August 1891, Z. 27.289 , hervorgehvben wurde,
indem in beiden Erlässen die Gesellschaft verpflichtet wurde, noch vor der Inangriff¬
nahme der Arbeiten mit der Gemeinde rücksichtlich der Rohrlegungen in deren Straßen
ein Übereinkommen auf Grund anszuarbeitender Pläne zu treffen und deren Weisungen
über die Heit und- Art der Durchführung einznholen.

Gegen die oben erwähnte Verfügung der k. k. Bezirkshauptmannschast Hietzing-
Umgebung wurde sowohl von der Gemeinde Wien am 10. April 1897, als auch von
der Eompngnis cles Uaux cle Vienne die Berufung ergriffen.

Tie Gemeinde bestritt die Competenz der k. k. Bezirkshauptmannschast Hietzing-
Umgebung zur Entscheidung über diese Frage, weil in jedem Falle, gleichviel ob die
Angelegenheit in den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde oder in den Wirkungs¬
kreis der politischen Behörde falle, der Wiener Magistrat in dieser oder jener Eigen¬
schaft zuständig sein müsse, da das ansznsührcnde Rohrnetz ausschließlich im Wiener
Gemeindegebiete gelegen sei.

Die Eompagnie clss Uaux äs Vienne hatte gegen die Competenz der k. k. Bezirks¬
hauptmannschaft Hietzing-Umgebung natürlich nichts einznwenden, ja sie stellte sich sogar
auf den Standpunkt, dass diese Behörde allein  berufen sei, die Entscheidung über
alle Theilprojecte der Wienthnl-Wasserleitnng zu treffen. Da diese Auffassung mit der
oben berührten Einschränkung, dass den Wünschen der Strastenverwaltung durch die
Entscheidung der k. k. Bezirkshauptmannschastnicht präjndiciert werden solle, offenbar
unvereinbar war , ergriff die Gesellschaft auch ihrerseits die Berufung.

Diese Berufung wurde von der k. k. n.-v. Statthalterei mit Erlass vom 22. März
1897, Z . 21.266 , noch bevor die Berufung der Gemeinde Wien überreicht worden
war, erledigt, u. zw. wurde das Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschast Hietzing-
Umgebung „wegen mangelhaften Verfahrens " aufgehoben und diese Behörde angewiesen,
im Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate die Verhandlungen zu pflegen und die
instanzmäßigenEntscheidungen zu fällen.

Gegen diesen Erlass ergriff die Gemeinde Wien die Berufung an das Ministerium.
Inzwischen war der oben erwähnte Recnrs der Gemeinde Wien vom 10. April 1897



XI. Wasserleitungen. — e . Wieiithal-Wafferleitimg. 135

an die k. k. u.-ö. Statthalter «» gelangt, die ihn unter Hinweisung auf ihren Erlass vvm
22. März 1807 , Z. 21 .260 , abschlägig beschied. Auch gegen diese Entscheidung wurde
von der Gemeinde Wien die Berufung ergriffen.

Beide Berufungen wurden vom k. k. Ackerbau-Ministerium mit den Erlässen vom
28. April 1807, I . 21.266 , und vom 16. Mai 1807 , Z. 11.355, abgewiesen. Das
gleiche Schicksal hatte die von der Gemeinde Wien beim Verwaltungsgerichtshofe ein-
gebrachte Beschwerde.

An der am 12. Juni 1807 von der k. k. Bezirkshauptmaunschaft Hietzing-Umgebung
abgehaltenen commissionellen Verhandlung nahmen die Vertreter der Gemeinde Wien
unter ausdrücklicher Wahrung des Rechtsstandpuuktes der Gemeinde theil und erklärten
sich für die Construction der Rohre nach dem Normale der Wiener Hochquelleu-
Wasserleitung.

Mit Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 7. Tecember 1807 , Z. 101.866,
wurde dem Ansuchen der Gesellschaft im wesentlichen stattgegeben, unter der Voraus¬
setzung, dass der Maximal-Betriebsdruck 8 Atmosphären betrage. Über die Competcuz-
frnge ist in diesem Erlasse nichts erwähnt, was die Gemeinde Wien veranlasste, neuerlich
an das k. k. Ackerbau-Ministerium die Berufung zu ergreifen und zu begehren, dass die
in dem aufgehobene» Erlasse der k. k. BezirkshauptmaunschaftHietzing-Umgebung vom
17. Februar 1807 , Z. 4000 , enthaltene Schlussclansel, in der das Recht der Gemeinde
Wien anerkannt wurde, in den angefochtenen Statthalterei -Erlass ausgenommen werde.
Aber auch das k. k. Ackerbau-Ministerium gieng in seiner Recurscrledigung (Erlass vom
7. Februar 1808 , Z. 1408) über die Competenzfrage mit Stillschweigen hinweg und
fand die Statthalterei -Entscheidüng aus den in ihr enthaltenen Gründen zu bestätigen.

Schon vorher, am 30 . November 1807, Patte der Wiener Magistrat eine allgemein
giltige Verordnung über die Miuimalstürke von Wasserleitungsrvhren, die künftig im
Wiener Gemeiudegebiete gelegt würden, erlassen. Über Betreiben der LompaZnio ckss
Laux cks Vienne hat die k. k. n.-ö. Statthalterei mit Erlass vom 10. Tecember 1807,
Z. 228 .047, diese Verordnung unter Berufung auf Z 100 des Wiener Gemeinde¬
statutes außer Kraft gesetzt, da für die Ausführung der Wasserleitungsrohranlagenaus¬
schließlich die Bestimmungendes n.-ö. Wasserrechtsgesetzes, beziehungsweise die von der
zuständigen Wasserrechtsbehörde im Entscheidungswege getroffenen Anordnungen maß¬
gebend seien.

Gegen diese Entscheidung wurde von der Gemeinde Wien der Recurs an das
k. k. Ministerium des Innern ergriffen, dessen Erledigung heute noch ausständig ist.

In dem vorerwähnten, mit ihr abgeschlossenenVertrage hatte die Gesellschaft sich
verpflichtet, alle noch zu legenden Rohre nach dem für die Wiener Hochquellen-Wasser¬
leitung geltenden Normale herzustellen, und rücksichtlich des einzigen, bisher in der
ttinzerstraße nach dem deutschen Normale gelegten Rohres die Haftung für die ganze
Eoncessionsdauer zu übernehmen; die Gemeinde zog daher ihre diesbezügliche, beim
Verwaltungsgerichtshofe eingebrachte Beschwerde zurück.
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XII . (Lanäle.

A. Bau und Erhaltung der Lanäle.
al Normativ! Lekimmungr».

Tie Bestimmungen für die Herstellung der städtischen Cancilbantcn, sowie die
Borschrist über die Bestellung von Unternehmern für den Neu- oder Umbau von öffent¬
lichen Unrathscanälen haben in der Berichtsperiode keine Abänderungen erfahren.

Die seitens der Österreichischen Schlackenccmentwerke schon seit Jahren angestrebte
Berwendnng von Schlackencement  bei städtischen Bauten, insbesondere aber bei
den Canalbanten, wurde zulässig erkannt, indem der Stadtrath mit dem Beschlüsse vom
I . September 1897 bestimmt hat, dass i» den Kostenanschlägen neben den Einheits¬
preisen für Portlandcement in allen Fällen, in welchen Schlackencement nicht im
Sinne des Stadtrathsbeschlusses vom 3. September 1896 ausdrücklich ausgeschlossen
wird, für denselben ein Einheitspreis von 5 Kronen 30 Heller bei Ablieferung in
Fässern anzusetzen ist, und dass Offerte ans Schlackencement neben jenen für Portland¬
cement zuznlasscn sind.

Die Zusammenstellung der Kostenerfordcrnissehat jedoch im allgemeinen auf
Grundlage der für Portlandcement angesetzten Preise zu geschehe».

Bezüglich der Bestimmungen über die Anwendung des Gesetzes betreffend die
Bemessung der Eanaleinmündungsgebüren,  hat sich im Jahre 1897 kein Anlass
zu einer Abänderung ergeben; anlässlich eines besonderen Falles wurde den magistratischen
Bezirksämtern die Weisung ertheilt, bei Anträgen ans Herabsetzung der nach dem Gesetze
vom 19. Jänner 1890 , äl.-G.-Bl . Nr . 9, vorgeschriebenen Canaleinmündnngsgebürenstets
auch das die Grundlage der Herabsetzung bildende Gesetz vom 9. April 1894 , L.-G.-Bl.
Nr . 14, hervorzuhebcn.

bl Größere Canalbmtrn.
Von den im Jahre 1897 ausgeführtcn Cancilbantcn sind besonders zu erwähnen:
1. Die Canalisierung der Colonie Kaisermühlen im II. Bezirke.  —

Nachdem im Jahre 1896 die Canalisiernngsarbeiten selbst znm größten Theile zum
Abschlüsse gelangt waren, erfolgte im Jahre 1897 die Einrichtung der Pumpstation.
Tie Maschinenanlagederselben besteht aus einem Gasmotor liegender Anordnung von
15 Pferdekraft und ans zwei Eentrifugalpumpen.

Mit den Arbeiten wurde am 24 . Mai begonnen und waren dieselben am 24 . Juli
soweit beendet, dass mit diesem Tage die ganze Anlage ihrer Bestimmung zugeführt
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werden konnte. Die Schlusscollaudiernngder Canäle in Kaiscrmühlen wurde am
26. und 27. März, jene des Canales im Jnnndationsgebiete, sowie der maschinellen Ein¬
richtung der Pumpstation und der Schleusenschieberam Jnnndationsdamme am 14. Oc-
tober vorgenommen.

Am 10. Tecembcr 1897 fand seitens der k. k. n.-ö. Statthalters die wasser¬
rechtliche Collaudierung der Canalisiernngsnnlage statt, wobei die vollkommen plan-
nnd consensgemäße Aussührlmg der Arbeiten constatiert und der Gemeinde Wien der
Benütznngsconsens für diese Canalisierungsanlage ertheilt wurde.

Behufs Bedienung der Pumpstation wurde, wie bereits im Abschnitte III, v
erwähnt wurde, die Stelle eines Maschinenwärters systemisiert.

2. Bau eines Parallelcanales behufs Entlastung des Ottakringcrbach-
canales. — Einen der wichtigsten Sammelcanälc des Wiener Gebietes bildet der
sogenannte Ottakringerbachcanal.

Der Ottakringerbachentspringt im Liebhartsthale am Wilhelminenbergcund gelangt
oberhalb des Schottenhofes im XVI. Bezirke in einen eingewölbten Canal, welcher in
der Ottakringerstraße, Bertolt-, Fröbelgasse und Thaliastraße geführt ist und sodann die
Gürtelstraße übersetzend, seinen Lauf durch die Lcrchenfelderstraßc, Musenmstraße',
Getreidcmarkt und Fricdrichstraße nimmt, woselbst er in den linkseitigen Choleracanal
lTammelcanal am linken Ufer des Wienflnsses) einmündet.

Tie Abflnssverhältnisse dieses Canales, welcher ein Niederschlagsgebiet von über
700 Hektar aufweist, und in welchen das ganze Canalnetz des anschließenden Gemeinde-
gebictes einmündet, sind sehr ungünstige; die in den letzten Jahren eingetretenen Hoch¬
wässer haben gezeigt, dass dieser Canal den Anforderungen bezüglich der ausreichenden
Abfuhr der Niederschlags- und Brauchwässer nicht mehr entspricht, dass diese Wässer
nicht selten unter Druck zum Abflüsse gelangen und aus den Schächten ans die Straßen-
obersläche empvrgetrieben werden, wodurch Überfluthnngcn der tiefer gelegenen Räume
der angrenzenden Häuser herbeigeführt werden. Noch häufiger pflegt es jedoch vor¬
zukommen, dass bei größeren Niederschlägen die zum Abflüsse gelangenden Canalwässer
durch die Hanscanäle in die Kellerräume der Häuser eindringen und dort namhafte
Schäden anricbten.

Bezüglich der Leistungsfähigkeit des bestehenden Ottakringerbachcanalessei darauf
hingewiesen, dass derselbe in den einzelnen Strecken von der Einmündung in den Cholera-
eanal bis zur Museumstraße, von hier in der Lerchenfelderstraßebis zur Strozzigasse,
weiters in derselben Straße von der Strozzigasse bis zur Neinhartgasse nur ein Abfluss-
Vermögen 19.„ , bczw. 24.44, 22 .g4 und 22.27 Secundenliter für den Hektar besitzt.
Es wurden daher im Laufe der Jahre Von allen maßgebenden Körperschaften Anträge
eingebracht, welche dahin abzielten, eine Abhilfe gegen die ans dem gegenwärtigen
Zustande des Ottakringerbachcanalessich ergebenden Übelstünde zu schassen.

Die Frage des Umbaues des Ottakringerbachcanales unter entsprechender Ver¬
größerung seines Profites konnte nicht in Erwägung gezogen werden, weil, abgesehen
von dem guten Bauznstande desselben, dieser Umban bei der großen Tiefenlage des
bestehenden Canales, der geringen Straßenbreite in der Lerchenfelderstraße und der
stärkeren Wasserführung in dem Canale, mit großen, kaum zu bewältigenden Schwierig¬
keiten und mit außerordentlichenKosten verbunden wäre.
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Auf Grund eingehender Studien gelangte das Stadtbauamt zu dem Anträge, zur
Entlastung des Ottakringbachcanaleseinen Paralletcanal in Ausführung zu bringen, für
welchen im Berichtsjahre das Projekt zur Vorlage gebracht wurde.

Tiefer Parallelcanal soll in der Koppstraße im XVI. Bezirke und in der Nenstift-
gasse als deren Fortsetzung im VII. Bezirke bis zur Mnsenmstraße geführt, und sonach
in der Mnsenmstraße und am Getreidcmarkteparallel zum bestehenden Ottakringerbach-
canale bis zum linksseitigen Choleracanale hergestellt werden, in welch' letzteren der zu
erbauende Canal ungefähr 10 m oberhalb der Einmündung des bestehenden Ottakringcr-
bachcanales einzumünden hat.

Bei einem Niederschlagsgebiete des zu erbauenden Entlastnngscanales von
312. Hektar,  d . i. 44.^ °/g des gestimmten Niedcrfchlagsgebietes des Ottakringerbaches
wurde die Leistungsfähigkeit des Eanales mit 43 Secundcnliter für ein Hektar des
Niederschlagsgebietes berechnet.

Das Gefälle des Eanales schwankt, je nach den natürlichen Terrainverhältnissen,
zwischen4.z„ und 14.gg"/gg. Für den zu erbauenden Canal sollen vier Profile in
Anwendung gebracht werden.

1. In der untersten Strecke bis zur Schottenhofgassel .ggm lichte Weite und
2.jy m lichte Höhe unter Herstellung einer halbkreisförmigen Sohle.

2. In der anschließenden Straße bis zur Gürtelstraßel .^ rn lichte Weite und
l .gom lichte Höhe.

3. In der Koppstraße von der Gürtelstraße aufwärts bis zur Heindlgassel .gg in
lichte Weite und l .ggm lichte Höhe.

4. In der Strecke von der Heindlgasse aufwärts 1.,g m lichte Weite und l .̂ m
lichte Höhe.

Tie Gcsammtlänge des Eanales beträgt 4904 m, wovon auf das Profil I: 876,
II: 1559, III: 1125, IV: 1344 Meter entfallen.

Ter Canal soll ans Beton mit Klinkerverkleidnng der Sohle ausgeführt werden.
Durch die Herstellung dieses Parallelcanales wird das Niederschlagsgebiet des

Ottakringerbachcanales in seiner untersten Strecke von 702 .77  Hektar ans 390.07
Hektar verringert und dementsprechend die Leistungsfähigkeitdes Ottakringerbachcanales
bis zu 80 °/g erhöht.

An der Eimnündnnc; des Ottakringerbachcanalesin den linksseitigen Choleracanal
bestehen schon gegenwärtig zwei Nothauslässe in den Wienfluss, deren Leistungsfähigkeit
jedoch eine verhältnismäßig geringe ist. Diese Nothauslässe werden in Verbindung mit
den Arbeiten für die Wicnflussreguliernng entsprechend nmgestaltet. Die Kosten des
Projekts sind mit 464.000 fl. berechnet.

Die principielle Genehmigung dieses Projektes war ans dem Grunde von besonderer
Dringlichkeit, weil der projektierte Canal die im Bau begriffene Gürtellinie der Wiener
Stadtbahn und weiters die im Ban befindliche Vorortelinie der Wiener Stadtbahn,
letztere im Gebiete des Bahnhofes der Station Ottakring unterfährt, daher es sich
empfahl, diese Canalstrecken noch vor Fertigstellungund Inbetriebsetzung der beiden
Stadtbahnlinien auszuführen, um unnöthige Erschwerungen der Bausührnng und Mehr¬
kosten zu vermeiden.
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Ter Stadtrath hat daher mit dem Beschlüsse vom 29 . Juli 1897
augeordnet, dass zunächst diese beiden Strecken des Parallelcanales in Ausführung
zu bringen sind.

Es wurden sofort die erforderlichen Berhandlnngen mit der Commission für
Berkehrsanlagen in Wien, bezw. der Baudirection für die Wiener Stadtbahn eingcleitet,
welche zu einem befriedigenden Abschlüsse führten, so dass noch im Jahre 1897 die
Vergebung der Arbeiten und Lieferungen für die beiden zunächst zur Ausführung
gelangenden Theilstrecken des Entlastnngscanales erfolgen konnte.

Über das Project im allgemeinen wurden mit dem Stadtrathsbeschlusse vom
29. Juli noch weitere Studien angeordnet, welche dahin führten, dass der Gemeinderath
in seiner Vollversammlung mit dem Beschlüsse vom 22. Tecember 1897 das vom
Stadtbanamte ansgearbeitete Project für diesen Entlastnngscanal genehmigte und weiters
den Beschluss fasste, die Ausführung dieses Paralleleanales habe auf zwei Jahre vertheilt
zu erfolge» und es sei im Jahre 1898 die Strecke dieses Canales bis zur Gürtelstraße
ausznsiihren, zu welchem Zwecke in das Budget des Jahres 1898 ein Betrag von
150.000 fl. eingestellt wurde.

8. Canalisierung von Hietzing . — Die Canalisiernng von Hietzing wurde
fortgesetzt und wurde an die Ausführung der Hauptunratscanäle der Hügel-, Kops-,
Wenzgassc, Anhosstraße, zwischen Tommayer- und Hügelgasse und Hietzinger Haupt¬
straße, zwischen der Brannschweig- und Eitelbergergasse, geschritten.

Die Gesammtkosten dieses Projectes , welches mit dem Stadtrathsbeschlusse vom
30. Juni genehmigt wurde, waren mit 34.851 fl. 79 kr. veranschlagt. Die Gesammt-
länge dieser Canäle beträgt 1412 83 m.

Der Ban wurde am 20. September 1897 begonnen, jedoch im Hinblicke ans
die vorgeschrittene Jahreszeit im Berichtsjahre nicht beendet.

4. Die Einwölbnn 'g des Gaisbaches und Lnchtengrabens . — Ter
Gcmeinderath hat mit dem Beschlüsse vom 19. Februar zum Zwecke der Durchführung
einer Straße zwischen der Promenade- und Waldegghofgasse in Dornbach der Regelung
dieser Straße unter Schaffung des gegenüber dem Hanse Nr . 108 Dornbacherstraße
projectierten Platzes unter anderem die Herstellung von Hanptunratscanülen in der
Waldegghofgasse, in der von dieser zur Promenadegasse neu zu eröffnenden Berbindungs-
straße und in der Promenadegaffe genehmigt. Die Ausführung des Canalbaues in der
Waldegghofgasse bedeutet die Einwölbnng des dort befindlichen offenen Gerinnes des
sogenannten Gaisbaches.

Ter in der neu zu eröffnenden Verbindungsstraße herzustellende Hauptunratscanal
schließt die Einwölbung des offenen Gerinnes des Lnchtengrabens in sich. Das
bezügliche Project , welches auch die Herstellung des Unratscanales in der Promenade¬
gasse, abzweigend vom Lnchtengraben bis zum Hanse Or .-Nr . 57 und im unteren
Theile zwischen dem Hanse Or .-Nr. 53 und der Knollgasse enthält, erfordert einen
Kostenbetrag von 15.549 fl. 53 kr. und wurde mit dem Gemeinderathsbeschlnssc vom
14. Mai genehmigt.

Seitens der k. k. n.-ö. Statthalterei wurde zur Entscheidungüber dieses Project
im Sinne des Wasserrechtsgesetzes die k. k. BezirkshanptmannschaftTulln delegiert.
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Die wasserrechtliche Verhandlung fand am 24 . Juni statt und wurde der Gemeinde
Wien unter Bewilligung der zur Durchführung des Projectes begehrten Enteignungen
van der genannten k. k. Bezirkshauptmannschaft am 4. Juli 1897 der wasserrechtliche
Evnsens ertheilt.

Von der Ermittlung der zu leistenden Entschädigungssummen für die begehrten
Enteignungen im Verwaltungswege konnte abgesehen werden , da hierüber auf Grund
des Stadtrathsbeschlusses vom 9. Juni mit sämmtlichen betheiligten Anrainern gütliche
Vereinbarungen zustande gekommen waren.

Der Bau wurde am 16 . August 1897 begonnen und noch im Berichtsjahre
beendet.

5 . Tie Einwölbung des Lainzerbaches . — Bezüglich der im Jahre 1896
durchgeführten Einwölbnngsarbeiten wurde die Schlussverrechnung gepflogen. Die Ab¬
rechnung wurde mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 19 . Nov . 1897 genehmigend zur
Kenntnis genommen, wobei eine bei Ausführung der Bauarbeiten eingetretene Über¬
schreitung des bestimmten Arbeitstermines von 60 Tagen um 22 ^ Arbeitstage nach-
geseheu wurde.

Tie Gesammtkosten der Bacheinwölbung in dem Theile zwischen Veitiuger - und
Fasangartengasse beziffern sich mit 50 .237 st. 17 kr.

Tie Einwölbungsstrecke zwischen der Hietzinger Hauptstraße und der Veitingergasse
wurde im Berichtsjahre nicht in Angriff genommen.

6 . Bau der Hauptsammelcanälc beiderseits des Tonaucanales.

-V Hauptsammelcanal an linken Ufer des Donaucanales . — Der seit
20 . September 1894 in seiner vollen Ausdehnung in Benützung stehende linke Hauptsammel¬
canal zwischen der Scholzgasse und Staatsbahnbrücke hat auch im Jahre 1897 anstandslos
gewirkt . Auch das im Tonaucanale in der Zeit zwischen dem 29 . Juli und dem
5 . August eingetretcne Hochwasser, welches den Hauptsammelcanal unter bedeutenden
Truck stellte, hat keinerlei Beschädigung an demselben verursacht.

Tie Abrechnung für den Ban dieses Canales ist nunmehr vollständig erledigt,
und ist auch die Haftungssrist der betreffenden Unternehmer nbgelaufen.

8 . Hauptsammelcanal am rechten Ufer des Tonaucanales. —Zu  Beginn
des Jahres 1897 waren von dem Hauptsammelcanale am rechten Ufer des Donau¬
canales die Banlose I, II, III , die Strecke von Nussdorf bis zum Kaiserbade und
den Nebensammelcanal in der Muthgasse umfassend, fertiggestellt.

Von dem Baulose IV a , welches vom Kaiserbad bis zur Nothnuslasskammer nächst
der Postgastc reicht, und eine Canallänge von 801 '28m besitzt, war zu Ende des
Jahres 1896 ein Stück von 517 m Länge hergestellt . Es erübrigte demnach noch die
Vollendung der 284 -28 m langen Strecke zwischen der Stephaniebrücke und der Rothen-
thurmstraße . Die Trace des Canales fiel zum großen Theile in altes Stadtmauerwerk,
welches theilwcise ans die volle Tiefe abgebrochen, theils unterfahren werden musste;
hiedurch, sowie durch den zu Beginn des Monates Februar eingctretenen Hochwasserstand
im Tonaucanale wurden die Banarbeiten und der Fortschritt des Baues wesentlich
erschwert. Das Gewölbe des Canales wurde am 20 . März geschlossen, so dass am
13 . März der Hauptsammelcanal in der Strecke von der Berggasse bis zum Noth-
auslasse Postgasse der Benützung übergeben werden konnte.
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Die zufließeuden Wassermengen werden provisorisch durch den Nothauslass bei
der Postgasse insolange in den Donaucanal abgeleitet, bis der Hanptcanal in seiner
Fortsetzung bis zum unteren Ende der Marxergasse vollendet sein wird. Um jedoch nicht
die gesammten Schmntzwässer des oberen Gebietes bei der Postgasse inmitten des dichtest
verbauten Stadttheiles in den Donaucanal abzuleiten, wurde die provisorische Ausmündnng
nächst der Berggasse belassen, durch welche die Abwässer des oberen Gebietes zwischen
Nnssdors und Berggasse zum Abflüsse gelangen.

Tie Banarbeiten in diesem Baulose nahmen 164 Arbeitstage in Anspruch und
wurden am 20. März beendet. Die Schlnsscvllaudierung dieser von der Union-Ban-
gesellschaft ansgeführten Arbeiten fand am 29 . April 1897 statt.

Mit der Fertigstellung dieses Banloses erschien jene Strecke der rechtseitigen
Hanptsammelcanales(Nussdorf—Postgasse), für welche seitens der k. k. n.-ö. Statthalters
der wasserrechlichc Consens am 12. April 1895 ertheilt worden war, vollendet.

Es wurde nunmehr an die Fortsetzung der Banarbeiten in der Strecke von der
Postgasse bis zur Staatsbahnbrücke geschritten, für welche ans Grund des im Jahre 1896
durchgeführtenwasserrechtlichen Verfahrens mit Erkenntnis der k. k. n.-ö. Statthalterei
vom 22. Februar 1897 der wasserrechtliche Consens ertheilt worden war.

Die Kostenanschläge für das Banlos IV, welches die Strecke von der Nothanslass-
kammer Postgasse über die Dominikanerbasteibis zur Wollzeile und nach Kreuzung der
Ringstraße bis zum Wienflusse umfasst, erhielten mit dem Stadtrathsbeschlnsse vom
29. Juli 1897 die Genehmigung.

Die Ofsertverhandlnng wegen Vergebung der Arbeiten fand am 23 . August statt,
und wurden mit dem Stadtrathsbeschlnssevom 31. August die Ausführung der Erd-,
Baumeister- und Pflasternngsarbeiten, sowie die Lieferung der hydraulischen Bindemittel
der Firma HrnLa L Rosenberg,  die Beistellung der Thvnwareu der fürstlich
Liechtenstein 'scheu Thouwarenfabrik übertragen.

Da die Tiefenlage des Hanptsammelcanales in diesem Baulvse 9—14 4 m unter
der Straßenoberfläche betrug, weiters wichtige Verkehrsstraßen zu kreuzen und
auch altes Stadtmauerwerk in größerer Ausdehnung bei Durchführung der Bauarbeiten
zu erwarten war, wurde schon bei Verfassung des Projectes die Ausführung deS
Canalbaues mittelst Minieruug in Aussicht genommen. Nach Eintritt niedriger Wasser¬
stände im Donaucanale konnten die Arbeiten am 20 . September in Angriff genommen
werden.

Zunächst wurden entlang der Canaltrace in Entfernungen von 80 —90 m sechs
Arbeitsschächte abgetäuft, von welchen beiderseits Firststollen vorgetrieben und nachfolgend
der volle Ausbruch und die Mauerung in Rinnen von 8—10 m Länge zur Ausführung
gebracht wurden.

Das Bodenmaterialebestand aus Donau-Alluvium — reiner Schotter und Sand —
was die Ausführung einer sorgfältigen Zimmerung bedingte und bei dem starken
Grundwasserzndrangegroße Vorsicht erforderte.

Eine wesentliche Behinderung erfuhren die Arbeiten infolge der Turchgnernng
der alten Stadtmauern , die in einer Länge von 200 m in die Canaltrace reichten,
und deren Manerwerk eine ganz ungewöhnliche Festigkeit besaß. Da die Anwendung
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von Sprengmitteln zur Beseitigung dieser Mauern nicht gestattet wurde , musste das
Mauerwerk in einem Ausmaße vom 883 n? mit Stemmwerkzeugen abgebrochen
werde».

Um einen rascheren Baufortschritt zu erzielen und die Arbeiten noch vor Eintritt
höherer Wasserstände sertigzustellen , wurde die Anzahl der Angriffstellen vermehrt . Zu
diesem Behufe wurden außer den vorerwähnten sechs Arbeitsschüchten noch zwei Hilfs¬
schächte abgetänft und an zwei weiteren Stellen der Bau in offenem Anshnbe durch¬
geführt.

Weiters bedingte die Überführung des linken Choleracanales über den herzu¬
stellenden Hanptsammelcanal und die Herstellung der Anschlüsse des Canales der Ring¬
straße nächst dem Wienflussbette in längerer Strecke die Bauausführung in offener
Baugrube.

Da während der Ausführung der Bauarbeite » sich der Grundwafferstand stets
über der Aushubsohle befand , war während der ganzen Bauzeit eine ununterbrochene
Wasserhaltung erforderlich , weshalb auch Elektromotoren und zwei Dampfmotoren in
Verwendung genommen werden mussten.

Sämmtliche Arbeiten wurden vom Beginne an mit Tag - und Nachtschichten zu
zehn Stunden dnrchgeführt und auch an Sonntagen nicht unterbrochen . Mit Ende des
Jahres 1897 waren von diesem Baulose 380 m Canallünge hergestellt und die restlichen
260 '33 m in der Ausführung , bzw. Vollendung begriffen.

Die bereits im Jahre 1896 begonnenen Bauarbeiten für das Baulos Vb vom
rechten Wienflussnfer bis zur Jnvalidenstraße wurden im Jahre 1897 fortgesetzt.

Tie Ausführung dieses Baues bereitete nur an der Kreuzung mit dem Wiener -Neu-
stüdter Canale bedeutende Schwierigkeiten , weil das Manerwerk des letzteren sich als
sehr schadhaft und wasserdurchlässig zeigte, und daher Wassereinbrüche befürchten ließ.

Es mussten daher besondere Sicherungsarbeiten vorgenommen und überhaupt
mit der größten Vorsicht vorgegangen werden . Ter Theil dieses Bauloses unter dem
noch benützten Viaducte der Wiener Verbindungsbahn musste mit Rücksicht auf den
Bahnverkehr einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten werden.

Die sümmtlichen Bauarbeiten in diesem eine Länge von 288 57 m besitzenden
Baulose wurden am 27 . März beendet und fand am 5 . April 1897 die Schluss-
collaudierung dieser Eanalstrecke statt . Von dem genehmigten Arbeitstcrmine von hundert
Arbeitstagen wurden bloß 86 Arbeitstage in Anspruch genommen.

Das Baulos Ve umfasste die Strecke des Hauptsammclcanales in der Marxer-
gasse von der Jnvalidenstraße bis zur Bechardgasse, und schloss sich an jene Arbeiten
au , welche als Baulos Va ini Jahre 1896 aus Anlass der Herstellung des Holz¬
provisoriums der Wiener Verbindungsbahn zur Ausführung gebracht wurden . Das
Project hiesür erhielt mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 29 . Jänner 1897 die Ge¬
nehmigung.

Mit dem weiteren Beschlüsse des Stadtrathcs vom 10 . Februar wurde die
Ausführung der Baumeister - und Pflasterungsarbeiten aus Grund der am 6. Februar
durchgeführten Ofsertverhandlung an die Firma Pittel L Bransewetter  übertragen.



XII. Lanäle . — Bau und Erhaltung der Lanäle. 143

Ter Bau wurde am 15 . Februar begvnueu und nahm einen so günstigen und
schnellen Verlaus , dass bis zum Eintritte der höheren Wasserstände im Donaucanale
auch noch die anschließende Strecke bis zur Bechardgasse in Ausführung gebracht werden
tonnte . Das bezügliche Detailproject erhielt mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 18 . März
die Genehmigung und wurde sofort in Angriff genommen, um einem wiederholt zum
"Ausdrucke gebrachten Wunsche der Bewohner der Marxergasse Rechnung zu tragen
und die mit dem Canalbanc verbundenen Behinderungen des Verkehres dortselbst auf
möglichst kurze Tauer einzuschränken.

Eine Erschwerung erfuhren die "Arbeite» bloß im Monate April und Mai wegen
des Ansteigens des Grundwasserspiegels.

Mit Rücksicht ans die in der unmittelbaren Nähe befindlichen Häuser , deren
Fundamente höher als die Canalsohle liegen, konnte sich die Wasserhaltung nur innerhalb
enger Grenzen bewegen, wenn nicht der Bestand der Gebäude gefährdet werden sollte.
"Aus diesem Grunde verzögerte sich die Vollendung des Baues und es gelang erst am
22 . Mai , das Canalgewolbe zu schließen. Dagegen war es infolge des nicht mehr zu
bewältigenden Grnndwasserzndringens unmöglich, noch im Frühjahre das Klinkerpflaster
der Canalsohle in voller Ausdehnung herzustelleu.

Von dem für dieses Banlos bestimmten Arbeitstermine von 93 Arbeitstagen
wurden im Frühjahre 68 "Arbeitstage in Anspruch genommen.

Das Banlos Vck umfasst die Ausführung des Hauptsammelcanales in der Marxer¬
gasse von der Bechardgasse bis zur Erdbergerlände , die Herstellung der Überfallkammer
des Nvthauslasses und einer provisorischen Ausmündung in den Donaucanal am unteren
Ende der Marxergasse , nächst der Sophienbrücke . Da die Durchführung des Baues in
der Strecke zwischen der Bechardgasse und Blattgasse die vorherige Demolierung der
Häuser Or .-Nr . 7, 9 und 11 in der Marxergasse , weiters die Unterfahrung , bezw.
Demolierung des Vorbaues des Sophienbades erforderte , und die Enteignungsver-
handlnngen hierüber im Laufe des Sommers noch nicht zum Abschlüsse gelangt waren,
konnte von diesem Baulose nur die Herstellung der Strecke zwischen der Blattgasse und
der Erdbergerlände in Aussicht genommen werden . Die für die letzterwähnte Strecke
erforderliche Einlösung eines Theiles der Realität Or .-Nr . 28 Marxergasse wurde
bereits im Jahre 1896 genehmigt , während die erforderlichen Vereinbarungen wegen
Demolierung der Realität Or .-Nr . 17 Marxergasse und der Abtretung des von derselben
für die Zwecke des Canalbanes benothigten Grundes mit dem Gemeinderathsbeschlusse
vom 29 . Jänner getroffen wurden.

Die Theilbehelse für die Ausführung der Canalstrecke zwischen der Blattgasse
und der Erdbergerlände erhielten mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 29 . Juli 1897
die Genehmigung und fand wegen Vergebung der erforderlichen Arbeiten und Lieferungen
am 23 . August die Offertverhandlnng statt.

Mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 31 . August wurden die Erd -, Baumeister - und
Pflastererarbeiten der Baunnternehmnng Pittel L Brausewetter,  die Lieferung des
Roman -Cementes der Firma Josef Tichy , die des Schlackencementes der Königshofer
Cementfabriks -Actiengesellschaft übertragen ; mit der Lieferung der Thonwaren wurde
die Wienerberger Ziegelfabriks - und Baugesellschaft und mit der Beistellung der Stein¬
metzarbeiten Josef Widi  in Schrems betraut.
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Die Arbeiten wurden am 20. September mit dem Erdaushube an der Straßen¬
mitte bei der Kreuzung der Rasumofskygasse gegen die Blattgasse begonnen.

Tie zweite Baustelle Nom Donaucanale bis zur Rasumofskygasse konnte mit
Rücksicht auf die hohen Grundwasserstände erst am 4. October in Angriff genommen
werden, und wurde zunächst an die Ausführung der Nothauslasskammer des Noth¬
auslasses und der provisorischen Ausmündung geschritten.

Die Herstellung der letzteren soll nach Vollendung des Hanptsammelcanales
zwischen der Bechard- und Blattgasse die Entwässerung des Bahnhofes Hauptzollamt
der Wiener Stadtbahn und weiters nach Fertigstellung des Canales unter dem Wieu-
slnss die Auflassung der derzeit noch in Benützung stehenden vorläufigen Ansmündnugen
bei der Berggasse und Postgasse ermöglichen.

Es werden dann sämmtliche Abwässer des oberhalb liegenden Gebietes vom
Hauptplatze in Nussdorf an bis unterhalb der Sophienbrücke geführt und erst an dieser
Stelle in den Douaucanal ausmünden.

Der Bau des Hauptsammelcanalesin diesem Theile der Marxergasse wurde
insbesondere dadurch erschwert, dass auf die dort befindlichen3 bis 4 Stockwerke hohen
und znm Theile nicht im besten Banzustande befindlichen Häuser Rücksicht genommen
werden musste. Diese Schwierigkeitenwurden noch dadurch wesentlich erhöht, dass der
Untergrund der Trace zumeist aus sandhaltigem Schotter bestand, und dass die hohen
Grundwasserstände eine kräftige Wasserhaltung erforderten. Auch wurden bei den
Bauarbeiten verschiedene unterirdische Leitungen bloßgclegt, welche eine besondere
Sicherung erfahren mussten. Infolge dieser ungünstigen Verhältnisse konnte erst am
26. October mit den Betonieruugsarbeiten und am 8. November mit der Herstellung
des Gewölbes begonnen werden.

Mit Schluss des Jahres waren van dieser 490 m langen Strecke 442 m in
Angriff genommen, 261 m fertiggestellt und von der Nothanslasskammer die
Umfangsmauern bis zur Höhe des Gewölbeaulaufes ausgeführt.

Nach Vollendung dieser Arbeiten erübrigte im Baulose V ci noch die Herstellung
Ver Canalstrecke zwischen der Bechard- und Blattgasse.

Wie bereits erwähnt, bedingt die Durchführung der Arbeiten daselbst die Demo¬
lierung der Häuser Or .-Nr. 7, 9 und 11 Marxergasse, sowie die Unterfahrung oder
"Abtragung des Vorbaues des Sophienbades in der Marxergasse.

In dem von der k. k. n.-ö. Statthalterei ertheilten wasserrechtlichen Consense
vom 22. Februar 1897 wurde in dieser Richtung gemäß tz 27 des n.-ö. Wasserrechts¬
gesetzes, beziehungsweiseZ 365 a. b. G -B. erkannt, dass die Eigenthümer der Reali¬
täten Or .-Nr. 7, 9 und 11 der Commission für Verkehrsanlageu die für die Zwecke
des Canalbaues erforderlichen Grundflächen ihrer Realitäten abzutretcn, und dass weiters
die Sophienbad-Actiengesellschaft der genannten Commission hinsichtlich der Sophienbnd-
Realität das Recht der Dienstbarkeit, „die Ausführung und den Bestand des Sannncl-
canales unterhalb der Cat.-Parz . 141/1 E . Z . 1089 in der Marxergasse(Vorbau des
Sophienbades) dulden zu müssen", eiuzuräumen habe.

Die für diese Grnndabtretuugen, beziehungsweise für die erwähnte Dienstbarkeit
zu leistenden Eutschädigungsbeträgewurden für den Fall , als nicht eine gütliche Ver¬
einbarung zustande kommt, einer besonderen Entschädigungsverhandlungim Sinne der
Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes Vorbehalten.
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Es wurden zunächst mit den betheiligten Grundeigenthümern über die zu lei¬
stenden Entschädigungsbeiträge gütliche Verhandlungen geführt , welche jedoch vorläufig
nur bezüglich der Sophienbad -Realität zu einem Ergebnisse führten . Behufs leichter
Durchführung des Baues des Sammelcanales wurde es als zweckmäßig erkannt , den
Vorbau der Sophienbad -Realität vor Beginn des Baues des Hauptsammelcanales
zu demolieren , und hienach den Canalbau in der Strecke zwischen der Blatt - und
Seidlgasse durchzuführen.

Die bezüglichen Vereinbarungen mit der Sophienbad -Actiengesellschaft erhielten
mit Gemeinderathsbeschluss vom 9. Juli 1897 die Genehmigung ; die genannte
Gesellschaft übernahm die Verpflichtung , den Vorbau abzutragen und am 1. April 1898
den Grund in geräumtem Zustande der Commission für Verkehrsanlagen zur Her¬
stellung des Hauptsammelcanales zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft hat sich
jedoch Vorbehalten, den Vorbau der Sophienbad -Realität über dem Hauptsammelcanale
nach Beendigung der Bauarbeiten wieder herzustellen . Der vereinbarte Entschädigungs¬
betrag belief sich auf 35 .000 fl. Da mit den Eigenthümern der Häuser Or .-Nr . 7,
9 und 11 Marxergasse ein gütliches Übereinkommen nicht zustande gebracht werden
konnte, hat die Commission für Verkehrsanlagen bei der k. k. n .-ö. Statthalterei um
die Einleitung des administrativen Schätzungsverfahrens bezüglich der bereits in Rechts¬
kraft erwachsenen Enteignungen angesucht. Die Verhandlungen hierüber wurden am
22 . Juli begonnen und fanden erst am 15 . December ihren Abschluss. Bis Ende des
Berichtsjahres war jedoch über die vorläufig zu ermittelnden Entschädigungsbeträge noch
keine Entscheidung gefällt.

Der Bau des Hauptsammelcanales in dieser Strecke war inzwischen namentlich
wegen Entwässerung des Bahnhofes „Hanptzvllamt " bereits äußerst dringend geworden,
und erschien es nach den bisherigen langsam verlaufenden Enteignungsverhandlungen
ausgeschlossen, den Sammelcanalbau zwischen der Bechard - und Seidlgasse noch zu An¬
fang des Frühjahres 1898 zu beginnen . Es wurden daher trotz des anhängigen Ent¬
eignungsverfahrens neuerlich gütliche Verhandlungen mit den Grundeigenthümern der
Häuser Or .-Nr . 7, 9 und 11 eingeleitet , welche dahin führten , dass von der Gemeinde
Wien im Vollmachtsnamen der Commission für Verkehrsanlagen zunächst die Realitäten
Or .-Nr . 7 und 9 in ihrer Gänze eingelöst wurden . Der Ablösungspreis für die
Realität Or .-Nr . 7 betrug 128 .206 fl. 25 kr., jener für die Realität Or .-Nr . 9
115 .000 fl.

Diese Grundkäufe wurden mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 10 . December
1897 genehmigt und von der Commission für Verkehrsanlagen in der Vollversamm¬
lung vom 20 . December zur Kenntnis genommen. Dagegen konnte bis Jahresschluss
eine gütliche Vereinbarung bezüglich der Realität Or .-Nr . 11 nicht erzielt werden,
weshalb für diese Realität das Enteignungsbegehren aufrecht erhalten wurde.

Um die erworbenen Häuser noch im Februar 1898 demolieren zu können, wurden
gegen Ende des Jahres 1897 mit den Mietparteien Verhandlungen wegen vor¬
zeitiger Auflösung der Mietverhältnisse eingeleitet.

Das Baulos VI umfasst die Herstellung des Nebensammelcanales an der Weiß-
gärberlände , welcher bekanntlich die Abwässer des rechtsseitigen Wiensflusssammelcanales
und jener Canäle aufzunehmen hat , welche an der Weißgärberlünde in den Donau¬
canal ausmünden . Durch diesen Nebeusammelcanal werden die Abwässer dem Hanpt-
sammelcanal unterhalb der Sophienbrücke zugeführt.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 10
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Da in der Dampfschiffstraße die Einlegung von zwei 1 20 m , weiten Gasrohr¬
strängen des städtische» Rohrnetzes in Aussicht genommen war , erschien es zum Zwecke
einer erleichterten Baudurchführung und bei der geringen Straßenbreite zweckmäßig,
den Nebensammelcanal noch vor der Einlegung dieser Gasrohrstränge herzustellcn , um
die letzteren auf das Canalmauerwerk anslagern zu können.

Das in dieser Richtung verfasste Theilproject für den Nebensammelcanal in der
Tampfschiffstraße zwischen der Hinteren Zollamtsstraße und Franzensbrücke wurde mit
dem Stadtrathsbeschlusse vom 15 . October 1897 genehmigt.

Die Osfertverhandlung fand am 29 . October statt und wurden mit dem Stadt¬
rathsbeschlusse vom 29 . October die Erd -, Baumeister - und Pflasterungsarbeiten der Bau-
nnternehmung H . Rella L Co ., die Lieferung des Roman -Cementes der Firma M.
Egger , die des Portland -Cemcntes dem Portland -Cementwerke in Kirchdorf  und die
Beistellung der Thonwaren der fürstlich Liechtenstein'schen Thonwarenfabrik übertragen.

Die Commission für Verkehrsanlagen in Wien hat in ihrer Vollversammlung
vom 18 . December dem Projecte die Zustimmung ertheilt und die bereits durchgeführte
Vergebung zur Kenntnis genommen.

Der Ban wurde am 8 . November in Angriff genommen und unter günstigen
Witterungs - und Wasierverhältnissen derart beschleunigt, dass bereits am 22 November
mit der Bestellung des Fundament -Betons und am 2 . December mit der Einwölbung
des Profites begonnen werden konnte. Bis Ende December wurden von der 295 m
langen Canalstrecke 215 m in Angriff genommen und 133 m fertig gestellt.

Die gesammten Arbeiten zusammenfassend, sei bemerkt, dass im Jahre 1897
1502 85 m des Canales (Haupt - und Nebensammelcanal ) fertig gestellt wurden , und
dass sich außerdem mit Ende December noch 523 33 m in der Ausführung befinden.

Weiters gelangten in bedeutenden Längen Straßencanäle , Wasierläufe und Haus¬
canalanschlüsse theils zum Umbau , theils zur Nenherstellung.

Zur Ausführung der Arbeiten wurden rund 75 .420 Handlanger - und 22 .800
Professionisten -, zusammen 98 .220 Tagschichten ausgewendet.

An Erdmateriale wurden in diesem Jahre 54 .965 m^ einschließlich 1494 mb alte
Stadtmauern bis zu einer Tiefe von 14 '4 m unter dem Terrain ausgehoben , bezie¬
hungsweise abgebrochen, dann theils mit Wägen verführt , theils zur Wiederanschüttuug
verwendet.

An Beton -, Ziegel -, Klinker- und Quadermauerwerk wurden 17 .217 mb hergestellt.
Hiezu wurden geliefert : 290mb  Quadern , 1,642 .000 Stück Mauer - und Gewölbe¬
ziegel, 272 .200 Stück Klinkerziegel, 5640 Metercentner Roman -Cement und 20 .810
Metercentner Portland -Cement.

Über den Bau der Wienfluss - Sammelcanüle  wurden die entsprechenden
Taten bereits in dem Abschnitte „Wienflussregnlierung " angeführt.

o) Anzahl und Gattung der Laualbauten.
Im Jahre 1897 sind 71 Canalnenbauten , 19 Canalumbauten und eine Sohlen¬

reconstruction zur Ausführung gekommen.
In der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung sind sämmtliche Canalbauten,

nach Bezirken geordnet , verzeichnet, und ist aus derselben Länge , Gefälle , Dimension,
sowie das in Verwendung gebrachte Material zu ersehen.
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tzanakherstelkungen im besonderen.
Canal-

dimensione n
..

Straße . Gasse oder Platz
LN L .Ä-S7> ö?

8 in Metern

Im Jahre  1897

») Neubauten.

I . Bezirk.
1 Kohlmarkt,  von O .-Nr . 3 und 5. Ziegel 10.25 1.10 0.80 8.0
2 Postgasse , von L .-Nr . 16 bis Kaiser Ferdinandsplatz Beton 62.87 1.26 0.84 11.5

II. Bezirk.
3 Castellezqasse. „ 21.22 1.26 0.84 3.0
4 Vorgartenstratze,  zwischen der Hiller - und Enns-

gasse. „ 257 .44 1.26 0.84 0.84
Wachaustraße. „ 7.92 1.10 0.80 10.0

„ 65.32 1.10 0.80 7.53
5 Gredlergasse. „ 65.78 1.10 0.80 8.0
6 Leitha gasse,  von der Stromstrahe aufwärts . . „ 56 .87 1.10 0.80 3.0
7 Burghartgasse. „ 36 .20 1.10 0.80 10.0
8 Wasnergasse,  zwischen der Streffleuer - und Rauscher-

gasse. „ 130 .57 1.26 0.84 3.0
9 Stefaniestraße,  von Lr .-Nr . 18 bis zur Krumm-

baumgasse . . " 41 .50 1.35 0.90 5.57

III . Bezirk.
10 Wiirzlergasse. " 81 .35 1.28 0.84 2.0

IV . Bezirk.
11 Verlängerte Starhemberg - und Schellinggasse ! "

54 .34 1.26 0 .84 43.0
7.30 1.26 0.84 20.0

12 Igel - und Seisgasse . . '. . "
^30 .41

1.26
0.84^

35.18
23 .6

13 Favoritenstraße und Schclleingasse . . . . „ 66.78 1.26 0 .84 40 .0
65.85 1.26 0.84 lOo

V. Bezirk.
14 Verlängerte Lppel gasse . . . . „ 51.30 1.26 0 .84 6.826
15 Herthergasse . . ' . „ 16.47 1.26 0.84 20.0
16 Stollberg - und Zentagasse. „ 179 .26 1.26 0.84 20 .9

121 .93 1.26 0.84 41.3

10*
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Post-Nr.

Straße , Gasse oder Platz

Materiäle

Canal¬
dimensionen

§ ! nL !
Z

in Metern
T

VI . Bezirk.
17 Verlängerte Dürergasse. Beton 35 .50 1.05 0.60 30 .0
18 Verlängerte Mittelgasse —Mariahilfergürtel . ,, 63 .20 1.26 0.81 2.0

„ 199 .21 1.26 0 .81 11 .6
19 Verlängerte Theobaldgasse. „ 31.12 1.26 0.81 61 .31
20 Damböckgasse. 35 .50 1.05 0 .60 41.72
21 Wallgasse , längs Nr . 34 —Nr . 38. " 87 .10 1.26 0 .81 10 .15

VII. Bezirk.
22 Verlängerte Neustiftgasse. » 50 .62 1.05 0.60 42.0
23 Kenpongasse — Urban Loritz - Platz — West-

bahnstraße. " 218 .21 1.26 0 .81 10.0

VIII . Bezirk.
24 Pfeilgasse. " 48 .82 1.10 0.80 12 .0

IX . Bezirk.
25 Garnisongasse —Rothe Hausgasse . . . . 130 .li 1 .26 0.81 8.0
26 Fürstengasse —Liechtensteinstraße. " 233 .11 1.26 0.81 4.13

X. Bezirk.
27 Siccardsburggasse , zwischen der Dampf - und

Landgntgasse. „ 67 .20 1.26 0.81 6.6
28 Leimäckergasse , oberhalb der Kudlichgasse . . . „ 44 .17 1.26 0.81 30.0
29 Jagd gasse , von O.-Nr . 45 bis zur Rothenhofgasse „ 64 .75 1.26 0.81 25 .0
30 Eugengasse , östlich von der Gellertgasse . . . . „ 70.09 1.26 0 .81 10 .0
31 Quellengasse , zwischen der Leibnitzgasse und Him-

bergerstraße. „ 31 .60 1.26 0.81 5.0
32 Karmarschgasse , zwischen der Rothenhofgasse und

Jnzersdorferstraße und David gasse. „ 163 .78 1.26 0 .81 30 .o
„ 46 .39 1.26 0.81 i 10.0

33 Schleiergasse , zwischen Nr . 2 und der Jnzers-
dorferstraße. „ 87 .72 1.26 0.81 2.0

34 Reisingerstraße , zwischen der Simmeringerstraße j
und Quellengasse. „ 230 .15 1.28 0 .81 j 25 .0

4.18 1.26 0.81 30 .0
35 Herzgasse , zwischen der Schröttergasse und Jnzers- I

dorferstraße . . " 43 .85 1.26 0.81 30 .0

XI . Bezirk.
36 Lorpgasse , zwischen der Hauffgasse und Geiselberg-

straße. „ 179 .19 1.26 0 .81 10.o
37 Gänsbachergasse. " 57 .20 1.26 0 .81! 10 .0
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Post-Nr.

Straße , Gasse oder Platz

! Materiale

>

Lanal-
lension

A."N
r- ^

en
6

Zin Metern

XII. Bezirk.
>

38 Mandlgasse , zwischen der Arndt- und Niederhof-
gafft. 1 Beton 138 .39 1.26 0.81 !10 .0

XIII . Bezirk.
39 Canalisierung eines Theiles der vormaligen

Gemeinde Baumgarten.
Gusenleithnergasse. „ 232 .88 1.05 0.6O 68.0
Neue Quergasse (jetzt Hernstorffergasse) . . . . „ 77.30 1.08 0.60 47.0

„ 141 .11 1.05 0.60 70 .0
Felbigergasse. „ 145 .98 1.05 0.60 12.0
Baumgartenstraße. „ 321 .62 1.05 0.60 6.0

40 Breitenseergasse , von O.-Nr. 2 bis zur Bartho-
lomäusgasse. „ 24 .38 1.05 0.60 4.9

„ 7.62 1.05 0.60 71.6
41 Nenbeckgasse . . „ 55.89 1.05 0.60 29.7
42 Canalisierung eines Theiles der vormaligen

Gemeinde Hietzing.
Hügelgasse. „ 302 88 1.85 0.90 5.0
Kopsgasse. „ 145 .30 1.05 0.60 6.0
Auhofstraße , zwischen der Dommaher- und Steck-

hovenqasse. „ 290 .11 1.05 0 .60 5.0
196 .61 1.05 0-60 7.0

Hietzinger Hauptstraße. „ 289 .62 1.26 0.81 5.0
Wenzgasse. " 188.60 1.10 0.80 6.0

XIV. Bezirk.
43 Johnstraße. 83.69 1.26 0.81 5.9
44 Wurmserqasse. „ 90.75 1.26 0.81 6.22
45 Wieningerplatz. „ 27 .82 1.10 0.80 90.0
46 Ortnergasse , zwischen der Diefenbachgasse und

Ullmannstraße. „ 61 .80 1.26 0.81 12.62
47 Jllekgasse. 44 .70 1.26 0 .81 44.0
48 Beckmann —Meise !—Flachgasse. „ 75 .20 1.26 0.81 23.99

„ 119.30 1.26 0.81 42.37
85.00 1.26 0.81 42.68

„ 175 .22 1.26 0.81 42.26
75.00 1.26 0.81 20.0

" 102 .00 1.26 0 .81 41 .86

XVI . Bezirk.
49 Hahmerlegasse , zwischen der Kopp- und Herbst-

straße . . . . " 108 .50 1.10 0.80 43.0
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Canal-
dimensionen '6

Straße , Gasse oder Platz
Q,

LN L >s

in Metern

so Wilhelminenstraße , zwischen der Watt - und
Rückertgasse. Beton 44.21 1.10 0.80 6.0

öl Klausgasse,  zwischen der Thalia - und Hasnerstraße „ 115 .06 1.10 0 .80 39.56

52 Arneth —Heigerleingasse. „ 77.10 1.10 0.80 6.0
„ 54.75 1.10 0.80 6.7

53 Degengasse,  von O.-Nr . 35 bis zur Speckbacher-
gasse. 36 .70 1.26 0.84 10.4

5^ Sandleithengasse. 56.82 1.10 0 .80 5.0
'' 49.08 1.10 0.80 12.0

XVII . Bezirk.
55 Verlängerte Benno gasse,  zwischen der Alser - und

35 .1Hernalser Hauptstraße. ,, 76 .22 1.10 0.80

56 Rokitansky - und Beheimgasse . . . . . . „ 84 .50 1.10 0.80 16 .12
141 .10 1.10 0.80 21.05

49.77 1.05 0.60 12.00

57 Zeillergasse. „ 14.06 1.05 0.60 20 .0

58 Zimmermanusplatz —Hebra gasse. „ 118 .85 1.10 0.80 30 .o

59 Gaisbach - und Luchteugrabeneinwölbung . „ 88.00 1.10 0 .80 62 .0
„ 91 .18 1.10 0.80 IIS .o

60 Promenadegasse. „ 24 .00 1.05 0.60 102 .0

61 Dornbacherstraße und Gupferliuggasse . . „ 71.88 1.05 0.60 81.0

! " 145.01 1.05 0.60 21.0

XVIII . Bezirk.

62 Währingergürtel,  nächst der Sechsschimmelgasse. „ 34 .75 1.26 0.84 49 .7
67.80 1.26 0 .84 8.44

63 Hockegasse. „ 33 .80 1.05 0.60 30.o

64 Verläng . Schul -, Kloster -, Schvpenh auergasse „ 99 .80 1.10 0.80 10.0
96 .70 1.10 0.80 50 .0
68 .96 1.10 0.80 10.0

65 Hofstattgasse,  zwischen der Carl Ludwigstraße und
Cottagegasse. „ 98 .25 1.10 0 .80 13 .0

66 Rieglergasse . . „ 46 .90 1.35 0.90 3 .0
67 Gymnasiumstraße,  von der Gentzgasse bis zur

Steniwartestraße. " 361 .00 1.26 0 .84 17.00

XIX . Bezirk.

68 Begagasse. „ 139 .51 1.10! 0.80 5.0
69 Prinz Eugengasse,  zwischen der Maas - und

Cottagegnsse. „ 119 .50 1.10 0.80 48 .0
70 Carl Ludwigstraße. „ 30 .12 1.10 0.80 10.0
71 Pfarrwiesengasse . . „ 227 .88 1.26 0.84 20 .75

„ 65.35 1.26 0.84 36.4

Summe der Neubauten . . — 10209 .79 —
>
I

! —
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Pvst-Nr.

Straße , Gasse oder Platz

Materiale

Canal-
dimensionk

in Meter

n

Gefälleperniille

b) Amvauien.

I. Bezirk.
72 Gvldschiniedgasse —Petersplatz. Beton lIO.oo 1.26 0 .84 10.0
73 Marienstiege —Schwertgasse. „ 10.10 1.26 0 .84 22 .0 .

" 38 .80 1.26 0.84 14.0

V. Bezirk.
74 Kettenbrückengasse. " 290 .41 1.26 0.84 12 .0

VI . Bezirk.
75 Aegydigasse —Strohmatz erg asse. „ 80.90 1.26 0 .84 28.0

" 168 .23 1.26 0.84 10.0

VII. Bezirk.
76 Guttenberggasse. " 138 .44 1.10 0.80 46.0

VIII . Bezirk.
77 Pfeilgasse. „ 54.00 1.10 0 .80 12 .0
78 Laudongasse von der Schlösselgasse bis zur Skoda-

gasse . . „ 518 .33 1.26 0.84 22 .0
„ 12.24 1.10 0.80 15.0

11.82 1.10 0.80 11.82
" 11.73 1.10 0 .80 22 .0

IX . Bezirk.
79 Pramergasse — Porzellangasse — Liechten-

steinstraße. " 494 .38 1.26 0.84 4.43

XII . Bezirk.
80 Rothe  Mühl - und Rosasgasse. „ 305 .07 1.26 0.84 12 .4

„ 77 .30 1.10 0.80 10.0
81 Meidling - Schönbrunnerstraße , zwischen der

Rothe Mühl- und Rosasgasse. „ 120 .07 1.10 0.80 6.2
Klinker 179 .62 1.10 0.80 7.8

!
XVI. Bezirk.

l

82 Reinhartgasse —Ottakringerstraße . . . . Beton 175 .19 1.26 0.84 6.0
„ 228 .04 1.10 0.80 6.0

83 Gansterergasse und Arnethgasse (2 Theile) „ 180 .61 1.26 0.84 7.16
„ 109 .13 1.10 0.80 13.2

36.60 1.10 0 .80 10 .0
84 Lindauergasse , von der Bach- bis zur Friedrich-

Kaisergasse. " 53 .50 1.10 0.80 9.7
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Straße , Gasse oder Platz

Canal-
dimensionen

N !-> n io'
r- 6S>s?

in Metern

I XVII. Bezirk.
85 !! Hernalser Gürtel , zwischen der Jörg er- und

Ottakilngerstraße . - . .

Hernalser Hauptstraße , von O.-Nr. 49 bis zur
Palffygasse.

Calvarienberggasse —Ottakriugerstraße . .

XVIII. Bezirk.
Johann Nepomuk  Voglplatz , von der Leiter¬

mayergasse bis O.-Nr. 5.
Lacknergasse , zwischen der Währing-Weinhauser-

s straße und der Staudgasse . . .

90 s Antonigasse,  zwischen der Leitermayer- und Hilde-
! brandgassc.
j Summe der Umbauten . . .

! v) Neconstructionen von Sedeutendem Umfange.

XIII. Bezirk.
91 Linzerstraße , von der Winckelmanngasse bis zur

Flachgasse.
Summe der Reconstructionen von bedeutendem Umfange

>!
86 j!

!
i

88 s

89

Beton

Klinker

74.88
88.98

34.76
58.10
62 .39

244.10
303.10

47.35

109.78
93.80

75.96

4597.73

1 . 10
1 .10

1 .10
1 . 10
1 . 10
1 . 10
1 . 10

1 .10

1.26
1.26

1 . 10

578.96
578.96

0 .80
0 .80

0 .80
0 .80
0 .80
0 .80
0 .80

0 .80

0 .84
0 .84

0 .80

6.0
30.0

16 .97
12 .74
12 .0

8 .8
8 .8

10.0

48.0
68.0

8 .0

Gefällepermille
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Aus der vorstehenden Zusammenstellung ist zu entnehmen , dass im Berichtsjahre
10.209'79ir>Neubauten, 4597 73m Umbauten und eine Sohlenreconstruction von 578'96m
ausgeführt worden sind.

Die Länge der Hauptcauäle  betrug am Ende des Jahres 1897 572 '88,
jene der Hauscanäle  904 '58 Kilometer.

Die Auslagen für den Bau - und die Erhaltung der Canäle  betrugen
484.299 st. 3 kr.; hievon entfallen auf:  Neubauten fl. 247.832 28, Umbauten
fl. 150 .609 14 , die Erhaltung fl. 85 .857 61.

8. Lanalräumung und Unrathsabsuhr.

Da im Jahre 1897 die Canalisierung des Gebietstheiles Kaisermühlen vollendet
wurde , musste für die Räumung der Haupt - und Hauscanäle in diesem Bezirkstheile
vorgesorgt werden . Mit Rücksicht auf die exponierte Lage des Gebietes wurde die Räumung
der Canäle in demselben abgesondert für die Zeit vom 1. Juli 1897 bis zum Ablauf
der Vertragsdauer für die Canalräumuug in den Bezirken I—X, d. i. bis 30 . Juni 1899
vergeben.

Bei dem Alserbachcanale in der unteren Strecke, d. i. vom Zimmermannsplatz bis
zur Ausmündung in den Sammelcanal am rechten Donaucaualufer , welcher bisher
theils 4mal , theils 2mal im Jahre geräumt wurde , wird nunmehr zufolge Stadtraths¬
beschlusses vom 16 . November 1897 die Räumung jährlich , wie bei den Hauptsammel¬
canälen am rechten und linken Donaucanalufer und am rechten und linken Wienfluss¬
ufer , nach Bedarf in Regie vorgenommen.

Für die Bezirke XI —XIX fand auf Grund der neuen , bereits im Jahre 1896
genehmigten Bestimmungen für die Vergebung der Canal - und Senkgrubenräumung
(siehe Verwaltungsbericht für die Jahre 1894 — 1896 , Seite 309 ) die Vergebung der
Räumungsarbeiten statt , welche ein günstiges Resultat ergab , indem die Gesammtkosten
der Räumung in allen Bezirken Wiens trotz der im Jahre 1896 eingetretenen be¬
deutenden Zuwächse von 32 '021 km Hauscanäle und 24 368 km Hauptcanäle sich
gegenüber dem Jahre 1896 nur um 10.861 fl. 64 kr. erhöhten.

Um die städtischen Unternehmer besser unter Controle stellen zu können und die
Pflichten derselben hinsichtlich der Canal - und Senkgrubenräumung unter den Haus-
eigenthümern bekannter zu machen, wurde anlässlich des Beginnes der neuen Centennals-
periode für die Canalräumung in den Bezirken XI —XIX am 23 . December 1896 eine
Kundmachung erlassen und an sämmtliche Hauseigenthümer versendet , in welcher die
wesentlichsten Bestimmungen der Vorschrift für die Unternehmer der Gemeinde enthalten
sind, soweit sie die Hauseigenthümer berühren.

Nachdem die Unternehmer der Canalräumung wiederholt Klagen über den Einwurf
von Mist , Asche, Knochen u . dgl. und das Ablassen schädlicher und explosiver Stoffe
in die Hauscanäle vorbrachten , hat der Magistrat anlässlich der Republication der



154 XII . Lauäle . — I!. Lanalräumnng und Unratbsabfuhr.

Kundmachung wegen Hintanhaltung der Verunreinigung der Straßen vom 16 . No¬
vember 1894 , Z . 119 .016 , im Punkte 8 und 9 derselben Folgendes angeordnet:

Punkt 8. Das Hineinwerfcu von Abfällen jeder Art aus den Haushaltungen und gewerblichen
Betrieben in die Hauscanäle , Wasserläufe und Aborte , sowie das Hineinwerfen thierischer Abfälle
in Senk - und Düngergruben ist untersagt und es haben insbesondere die betreffenden Gewerbs-
leute für die entsprechende, thunlichst rasche Entfernung aller unbrauchbar gewordenen animalischen
Abfälle auf die zur Ablagerung und Vertilgung bestimmten Plätze zu sorgen.

Punkt 9. Ebenso ist untersagt , sehr heiße , sauere oder alkoholische Flüssigkeiten und Dämpfe
oder andere Stoffe in die Canäle abznlassen , welche geeignet sind, die Canalwandnugen und die
Eanalsohle zu beschädigen, das Austreten von Canalgasen auf die Straße oder in benachbarte
Wohnungen oder die Entwicklung gesundheitsschädlicher Gase innerhalb der Canäle zu fördern.
Die Ableitung solcher Flüssigkeiten in die Canäle ist daher nur nach erfolgter Unschädlichmachung
derselben durch Verdünnung , Abkühlung , Sedimentiernng , Neutralisation rc. gestattet . Es ist
allgemein untersagt , flüchtige, leicht entzündbare Stoffe oder gar explosive Flüssigkeiten und solche
Rückstände in Canäle und Senkgruben abzulassen.

Die unvermutheteu Revisionen der Canalräumung  durch den Canal -Ober¬
aufseher sowie die Superrevisionen der Canalräumnng  durch Aufseher aus
fremden Bezirken sind nach den mit Gemeinderathsbeschluss vom 18 . April 1894 ge¬
gebenen Weisungen auch im Jahre 1897 vorgenommen worden.

Aus den Bezirken I—XI sind im Verwaltungsjahre an Unrathsmengen 8045
jim Durchschnitt 22 pro Tag ) auf den Unrathsabladeplatz in der Erdbergermais ge¬
führt , beziehungsweise in den Donaustrom entleert worden.

Die Räumungslänge der Hauptcanäle  betrug Ende 1897 : 351505 km,
Senkgruben  waren 6125 vorhanden.

Die Kosten für die Canal - und Senkgrnbenräumung  betrugen im Berichts¬
jahre 411 .303 fl. 20 kr.
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XIII. Lorstbesitz und Gartenanlagen.

Lorstbesttz.
Die durch die Einverleibung der ehemaligen Vorortegemeinden in das Eigenthnm

der Gemeinde Wien übergegangenen Wälder umfassen nach einer im Jahre 1893 vor¬
genommenen Vermessung eine Gesammtfläche von 267 .728 Hektar.

Der Gesammtbesitz besteht aus nicht zusammenhängenden Complexen und sind die
Haupttheile desselben : der Ober -St . Veiterwald , der Hütteldorferwald , der Ottakringer
Gemeindewald und Dornbacherwald , der Pötzleinsdorferwald und der Ober -Sieveringerwald.

Mit Rücksicht auf den Stadtrathsbeschluss vom 8. August 1894 , womit angeordnet
wurde , dass die Ertragsfähigkeit gegenüber der Erhaltung des Waldbestandes in den
städtischen Wäldern mit Rücksicht ans die hygienische Wichtigkeit desselben für die Stadt
Wien in den Hintergrund zu treten habe, ist es erklärlich, dass der Ertrag der Gemeinde¬
wälder kein solcher ist, wie er sonst aus Wäldern erzielt werden kann.

Das Erträgnis aus den Gemeindewäldern (ausschließlich der durch die Gemeinde
verwalteten Fondswälder ) belief sich im Berichtsjahre auf 1739 ft. 85 kr.

In dem letzten Verwaltnngsberichte wurde erwähnt , dass das von einer Anzahl
von Hausbesitzern der ehemaligen Gemeinde Ottakring besessene Holzbezngsrecht aus dem
Ottakringerwalde im Verhandlungswege von der Gemeinde Wien eingelöst worden ist.

Es ist aber sowohl der Ottakringer - , als auch der Pötzleinsdorferwald außerdem
noch mit Holzbezugsrechten belastet , und zwar gebürt dem Pfarramte Ottakring zufolge
Beschlusses der Vertretung der ehem. Gemeinde Ottakring vom Jahre 1812 , welcher Beschluss
mit Erlass des n .-ö. Landesausschnsses vom 31 . December 1874 , Z . 27 .462 , neuerlich
bestätiget wurde , ein Bezug für den Pfarrer von 18 Raummeter und für die Cooperatoren von
32 Raummeter Buchen- und Eichenscheitern aus dem Ottakringerwalde und dem Pfarr¬
amte in Pötzleinsdorf ein Bezug von 5 Raummeter harter Scheiter und Prügel und
2 Raummeter Bürtel aus dem Pötzleinsdorferwalde.

Außerdem müssen noch folgende Holzabgaben , welche gegen Widerruf bewilligt
sind, aus dem Ottakringerwalde gedeckt werden:

1. Dem k. k. Sicherheitswachposten am Wilhelmiuenberge werden jährlich 14 Raum¬
meter hartes Prügelholz und

2 . den beiden communalen Kinderbewahranstalten in Ottakring jährlich 40 Raum¬
meter hartes Prügelholz (Durchforstungsholz ) beigestellt.

Das Gesammterfordernis , welches aus den städt. Forsten jährlich zu decken ist,
beläuft sich daher auf 37 Raummeter harte Scheiter , 54 Raummeter Prügelholz und
2 Raummeter Bürtel.
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8. Gartenanlagen.

Auch im Verwaltungsjahre 1897 erfolgte die Neuherstellung mehrerer Gartenanlagen
nnd Baumpflanzungen ; desgleichen wurden in den bereits bestehenden Anlagen und
Alleen wesentliche Verbesserungen vorgenommeu.

Nach Bezirken geordnet , sind folgende Herstellungen erwähnenswert:

I . Bezirk.

Im Stadtparke wurde die Regenerierung der sogenannten Schubertwiese mit
einem Kostenaufwande von 670 fl. durchgeführt.

In den Alleen ans der Ring - und Lastenstraße mussten 70 Stück abgestorbene
oder kranke Bäume entfernt und durch neue ersetzt werden ; die neuen Bäume wurden
aus der städtischen Baumschule am Centralfriedhofe entnommen ; die Kosten für diese
Neupflanznngen betrugen einschließlich des Wertes der Bäume 1706 fl.

In Ausführung des Gemeinderathsbeschlusses vom 3 . November 1891 wurde im
Jahre 1897 die Herstellung von Cunetten ans der Ringstraße  sammt Rasenbelägen
fortgesetzt; dieselben wurden bei den Bäumen in der Strecke von der Zedlitzgasse bis
zur Wollzeile , am Stubenring von der Wollzeile bis zur Kunstgewerbeschule, dann am
Franzensring längs des Rathhausparkes und am Schottenring von der Hess- bis zur
Börsegasse mit einem Kostenbeträge von 8291 fl. ausgeführt.

Die im Jahre 1896 hergestellten Cunetten am Stubenring  wurden im
Jahre 1897 mit einem Kostenaufwande von 397 fl. mit Rasenstreifen belegt und besämt.

In der Parkanlage auf dem Franz Josefs - Quai  wurden auf Rechnung der
Verkehrsanlagen einige Rasenflächen mit dem Kostenbeträge von 393 fl. regeneriert.

II . Bezirk.

Mit dem Stadtrathsbeschlnsse vom 23 . November 1897 wurde die Bepflanzung
der Schiffmühlenstraße in Kaisermühlen  mit 212 Bäumen genehmigt und die
Ausführung dem Bezirksvorsteher im Einvernehmen mit dem städt . Obergärtner über¬
tragen . Die Kosten dieser Anpflanzung betrugen 1237 fl.

Sonst wurden vom Bezirksvorsteher , wie alljährlich , mehrere kleinere An¬
pflanzungen hergestellt.

Die bereits im Herbste 1896 begonnene Verlegung des städtischen Reserve¬
gartens  vom III . Bezirke, Am Heumarkt in den II . Bezirk, Vorgartenstraße wurde
beendet ; die Kosten der gärtnerischen Leistungen betrugen 3637 fl. Mit dem bereits im
Jahre 1896 hiefür verausgabten Betrage von 6840 fl. betrugen demnach die Kosten
für die gärtnerischen Herstellungen zusammen 10 .477 fl.

In diesem neuen städtischen Reservegarten  sind die erforderlichen Baulich¬
keiten im Jahre 1897 ausgeführt worden , und zwar : ein Wohngebäude , 9 Glashäuser,
ein Geflügelstall und einige Schupfen zur Unterbringung der Gartenrequisiten.

Das Wohnhaus ist einstöckig und enthält im Parterre -Geschosse 6 Wohnräume für
die Gärtnergehilfen und für den Hausbesorger . Im 1. Stocke befinden sich außer einem
Samenzimmer , welches auch als Kanzlei benützt wird , zwei Wohnungen , die zwei
städtischen Gärtnern zugewiesen sind.
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Von den 9 Glashäusern wurden eines als Warmhaus , eines als Kalthaus , zwei
als Bermehrungs - und Anzuchthäuser und die übrigen fünf als warme und kalte Kisten
verwendet . Sämmtliche Glashäuser sind auf massivem Unterbau aus Eisenconstruction
hergestellt.

Die Beheizung der Glashäuser erfolgt durch eine Warmwasser -Niederdruckheizung.
Die Kessel sind im Arbeitsraume , welcher sich zwischen den Glashäusern befindet und
38 m lang und 4 m breit ist, untergebracht.

Die Arbeiten für diesen Bau wurden Ende April 1897 begonnen und im
November desselben Jahres fertiggestellt , von welchem Zeitpunkte an die Objecte in
Benützung genommen wurden.

Für die Ausführung dieses Baues wurde ein Gesammtbetrag von 83 .348 fl. 31 kr.
genehmigt.

In diesem Bezirke wurde ferner bei dem Schulhause in der Wittelsbach-
st raste eine Gartenanlage , bestehend ans zwei Spielplätzen , zwei Schulgärten und
einem Ruheplatze , mit einem Kostenbeträge von 2000 fl. hergestellt.

III.  Bezirk.

In der Hinteren Zollamtsstraste wurden einige Bäume mit einem Kosten-
aufwande von 134 fl. gepflanzt.

In der Schlachthausgasse wurde eine Alleepftanzung hergestellt . Die Erdarbeiten
wurden seitens des Bezirksvorstehers , die gärtnerischen Arbeiten seitens des städtischen
Gartenpersonales besorgt . Die hiefür aufgelaufenen Kosten betrugen 2120 fl.

Die Baulichkeiten im ehemaligen städtischen Reservegarten am Heumarkte
wurden mit Ausnahme des Wohngebäudes demoliert und die gewonnenen Materialien
zur Wiederverwendung im neuen städtischen Reservegarten im II . Bezirke deponiert.

Das Wohngebäude wurde der Baunnternehmnng für die Wienflussregulierung für
Bureauzwecke während der Dauer der Bauausführung überlassen.

In der dem Fürsten Schwarzenberg gehörigen Gartenanlage beim Hochstrahl¬
brunnen wurde die Beleuchtung durch Umwandlung einer halb - und einer ganznächtigen
Gasflamme und Nenherstellung zweier ganznächtiger Gasflammen verbessert ; ferner
wurden in dieser Anlage bis auf weiteres 20 Gartenbänke , welche aus den abgerüumten
Gartenanlagen am Wienflnssufer genommen wurden , aufgestellt.

Die Gemeinde Wien hat die Reinigung der Wege in dieser Gartenanlage für so
lange übernommen , als die Aufstellung der Garteubänke daselbst gestattet bleibt.

V. Bezirk.

Die im Spätherbste des Jahres 1896 begonnene Anpflanzung von 210 Ahorn-
bänmen in der Steinbauergasse vom Margarethnergürtel im V. Bezirke bis zur
Aßmayergasse im XII . Bezirke, wofür mit Gemeinderathsbeschluss vom 27 . October 1896
4748 fl. bewilligt worden waren , wurde im Jahre 1897 vollendet . Die factischen
Gesammtkosten dieser Anpflanzung betrugen 3817 fl. Hievon entfallen 3196 fl. auf das
Jahr 1896 und 621 fl. auf das Jahr 1897.
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VII . Bezirk.

Zufolge Stadtrnthsbeschlusses vom 12 . October 1897 wurde die Herstellung eines
provisorische» Kinderspielplatzes auf der durch die Demolierung des Hofguertractes
des Hauses VII . Kaiserstraße 104 frei gewordenen Area genehmigt und bestimmt, dass
der Platz einfach zu beliefen, mit einem hölzernen Stakettengitter einzufriedcn und mit
der bereits bestehenden Garteuanlage durch eine mit Rasenziegel zu belegende Böschung
zn verbinden ist.

Die Herstellung des Kinderspielplatzes wurde dem Bezirksvorsteher übertragen
und hiefür ein Betrag von 470 fl. genehmigt . Tie hiefür erforderlichen Gehölze wurden
ans der städtischen Baumschule entnommen.

Die Kosten der zur Entwässerung des Platzes ausgeführten Steinzeugrohrleitung
und des hölzernen Stakettengitters betrugen 336 fl.

Ferner wurden dortselbst zwei Trogclosets mit einem Kostenaufwande von 345 fl.
hergestellt.

IX . Bezirk.

Mit dem Stadtrathsbeschlnsse vom 5. October wurde auf dem Althauplatze,
und zwar auf dem kleinen dreieckigen Platze zwischen der Porzellan - und Rothe-
Löweugasse eine Anpflanzung mit 15 Ahornbänmen genehmigt . Um diese Anlage soll
ein Würfelsaum und an der Häuserfront des Althanplatzes eine 6 m breite Fahrbahn
angelegt werden . Die Kosten für diese im Jahre 1898 auszuführende Herstellung
wurden mit 600 fl. prälimirt.

Zur Verbesserung der Beleuchtung auf dem bereits dortselbst bestehenden Kinder¬
spielplätze wurde die Errichtung einer ganznächtigen Gasflamme genehmigt.

X. Bezirk.

Auf dem Paltramplatze wurde eine mit einem Kinderspielplätze verbundene
größere Gartenanlage hergestellt.

Die Verführung des Aushnbmateriales , die Lieferung guter Ackererde, des Riesel¬
schotters und Parksandes , endlich die Herstellung der Wegflächen besorgte der Bezirks¬
vorsteher , die sonstigen gärtnerischen Arbeiten der städtische Obergärtncr.

Die für diese Herstellung aufgelaufenen Kosten betrugen 1661 fl.

XI . Bezirk.

Infolge der fünften Erweiterung des Centralfriedhofes wurde die Verlegung
der städtischen Baumschule von der Area des Centralfriedhofes zur dringenden
Nothwendigkeit ; da für diese Verlegung und nöthige Erweiterung der Baumschule keine
geeigneten städtischen Gründe gefunden werden konnten, wurde zu diesem Zwecke die
dem Kunst- und Handelsgärtner I . C. Rosenthal  gehörige Baumschule in Albern
und Schwechat im Ausmaße vou 146 .491 m? um den Betrag von 135 .000 fl. zufolge
Gemeinderathsbeschlusses vom 16 . Juli 1897 käuflich erworben.

Die Erwerbung der Gründe und sämmtlicher Baulichkeiten erfolgte für Rechnung
des allgemeinen Versorgungsfondes als Eigenthümers des Fondsgntes Ebersdorf a. d . D.
die Erwerbung der für die Gemeinde als verwendbar erkannten Pflanzen und des
llmckus instruotus ans Kosten der Gemeinde Wien.
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Auf die eigenen Gelder der Gemeinde Wien entfielen als Ankaufspreis für sämmt-
liche Pflanzen und den 5unciu8 instruotus 16 .330 fl. und der entsprechende Theil
der Übertragungsgebür im Betrage von 683 fl. 48 kr.

Das Personal dieser neuen Baumschule in Albern wurde unter Belasfung seiner
Bezüge in den Dienst der Gemeinde Wien übernommen , der frühere Eigenthümer,
I . C . Rosenthal , wurde als provisorischer Leiter dieser Baumschule mit einem
Monatsgehalt von 125 fl., dem Rechte zur Bewohnung eines Naturalquartiers im
Wohngebäude der Baumschule und gegen Zuerkennung eine Provision von 2°/g vom
Erlöse der von der Gemeinde nicht verwendbaren und daher zum Verkaufe bestimmten
Pflanzen angestellt.

Für die bauliche Instandsetzung dieser Baumschule wurde im Jahre 1897 ein
Betrag von 951 fl. bewilligt ; ferner wurde ein neuer Heizkessel um 400 fl. angekauft.

Aus der städtischen Baumschule auf dem Centralfricdhvfe wurden Bäume und
Gesträuche im Werte von 5081 fl. entnommen und sowohl in die dem Stadtgarten-
Jnspectorate unterstehenden Gartenanlagen und Alleen, als auch in die der Obsorge
der Bezirksvorsteher anvertranten Anlagen , ferner an den Centralfriedhof , sowie an
städtische Schulen und Waisenhäuser abgegeben.

Obwohl der Jnventarswert der Gehölze in der städtischen Baumschule auf dem
Centralfriedhofe die Höhe von 27 .783 fl. erreichte, steigerten sich auch in diesem Jahre
die Bedürfnisse für die sämmtlichen Gartenanlagen derart , dass sie durch die vorhan¬
denen Vorräthe nicht vollends gedeckt werden konnten. Aus diesem Grunde mussten
Gehölze mit einem Kostenaufwande von 1509 fl ans fremden Baumschulen angekauft
werden . Dieser Ankauf erfolgte im Frühjahre 1897 noch vor der Erwerbung der
Rosenthal 'schen Baumschule.

XII. Bezirk.

Auf der Zufahrtsstraße zur Haltestelle „Ober - Hetzeudorf " wurden
27 Ahornbäume durch den Bezirksvorsteher angepflanzt ; die Kosten beliefen sich ans
173 fl.

An der Kreuzung der Breitenfurtherstraße und der Draschegasse wurde
eine kleine Gartenanlage mit den Kosten von 638 fl. hergestellt . Mit der Herstellung
derselben wurde ebenfalls der Bezirksvorsteher betraut.

XIII.  Bezirk.

Zufolge eines auf Grund des Stadtrathsbeschlusses vom 2 . Juli 1897 , beziehungs¬
weise des Gemeinderathsbeschlusses vom 9 . Juli 1897 abgeschlossenen Vertrages hat
die Gemeinde Wien von Frau Rosa Wirth und Frau Louise Seyerl die denselben
zu gleichen Theilen eigenthümlichen, in den E .-Z . 1186 , 1187 , 1188 und 1178,
Grundbuch Penzing , als reservierter Straßengrnnd inneliegende» Cat .-Parzellen 603/1,
603/5 , 606/1 und 603/131 im Gesammtausmaße von 26 .514 i» 2 um den Schadlos-
Haltungs -Panschalbetrag von 25 .000 fl. zum Zwecke der Straßenverbreiterung und Her¬
stellung einer öffentlichen Gartenanlage angekauft.

Hiebei hat die Gemeinde Wien die Verpflichtung übernommen , mit der Herstellung
einer öffentlichen Gartenanlage auf den erworbenen Einlagen 1186 , 1187 und 1188,
Grundbuch Penzing , im Frühjahre des Kalenderjahres 1899 zu beginnen . —
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Zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 10 . September 1897 wurde dem Ansuchen
des Verschönerungsvereines Lainz, um Gestattung der Herstellung einer Gartenanlage
nebst Kinderspielplatz auf der Area des alten geschlossenen Lainzer Friedhofes,
unter Wahrung des Eigenthumsrechtes der Gemeinde Folge gegeben. Das Material
der Einfriedung wurde dem Verein überlassen , dagegen hat die Gemeinde die Eva¬
kuierung und Verschüttung der noch vorhandenen Grüfte übernommen . —

Weiters wurden dem Vereine die im Friedhofe noch vorhandenen Grabsteine und
Grabkreuze zur Deponierung und behufs Verkaufes aus freier Hand für Rechnung der
Gemeinde inventarmäßig überlassen.

Die Gartenanlage , welche auf Kosten des Vereines herznstellen ist, wird nach
deren Vollendung in die Aufsicht und Obhut der Gemeinde übernommen . —

Dem Verschönerungsvereine Hacking wurde auf Widerruf bewilligt , einen Prome¬
nadeweg auf der Jägerstraße in St . Veit anzulegen . Die Gartenanlage auf dem
Laurentiusplatze wurde durch Einfriedung mit einem Staketengitter , welches 113 fl.
kostete fertiggestellt.

XIV . Bezirk.

In diesem Bezirke wurden die beiden Spielplätze bei der städtischen Knaben - und
Mädchen-Bürgerschule , Heinickegasse Nr . 5, bepflanzt . Die Kosten dieser Anpflanzung
betrugen 210 fl.

Im XV . und XVI . Bezirke erfolgten im Jahre 1897 keine nennenswerten
gärtnerischen Herstellungen.

XVII . Bezirk.

In diesem Bezirke wurde eine Allee am Alsbach - Boulevard angepflanzt . Die
Kosten dieser Anpflanzung betrugen 4194 fl.

Ferner wurde nach den Vorschlägen des Stadtgarten -Jnspectorates durch den Be¬
zirksvorsteher die Erweiterung der Baumschule in Dornbach mit einem Kosten-
aufwande von 590 fl. durchgeführt.

XVIII . Bezirk.

Hier wurde die Bepflanzung der mittleren Böschung vor dem Gersth oser
Ortsfriedhofe und die Umwandlung derselben in eine vom Publicum zu benützende
Gartenanlage durchgeführt . Die im Jahre 1897 aufgelaufenen Kosten stellten sich
auf 1230 fl. Die gänzliche Fertigstellung dieser Anlage wurde für das Jahr 1898 in
Aussicht genommen.

Die Gartenanlage „Ferdinandsgarten " , deren durchgreifende Regenerierung
schon im Jahre 1886 begonnen worden war , wurde nebst den baulichen Arbeiten
und dem auf gemauertem Sockel errichteten Staketengitter fertiggestellt und gereicht
nunmehr diese Gartenanlage jenem Theile des Gürtels zur besonderen Zierde.

In welcher Weise diese Gartenanlage regeneriert wurde , ist bereits im Verwaltnngs-
berichte pro 1896 beschrieben worden.

Die Gesammtkosten der Regenerierung beliefen sich auf 9921 fl., wovon 2862 fl. ,
auf die gärtnerischen und 7059 fl. auf die baulichen Herstellungen entfallen . 3340 fl.
wurden im Jahre 1896 und 6581 fl. im Jahre 1897 verausgabt.
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XIX. Bezirk.

Tie im Jahre 1896 begonnene Gartenanlage ans dem Sonnbergplatze  wnrde
dnrch den Bezirksvorsteher fertig gestellt. Die Kosten der Anlage stellten sich auf 340 fl.

Wie alljährlich gelangten auch im Jahre 1897 neue Gartenbänke  nach dem
Muster der Ringstraßenbünke in verschiedenen Gartenanlagen zur Ausstellung; es wurden
172 neue Gartenbänke mit einer Auslage von 3334 fl. ansgestellt.

Zur Verbesserung und Erhaltung der Gehwege in sämmtlichen dem Stadtgarten-
Jnspectorate unterstehenden Gartenanlagen wurde im Jahre 1897 Maschinen-Quarzsand,
Steinfelder- Parksand und Kalbsburger- Gebirgsrieselsand verwendet. Die Kosten für
diese Sandanschaffnngenbetrugen 2800 fl.

Schließlich wird erwähnt, dass zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 21 . April 1897
für talentierte ordentliche Schüler der höheren Gartenbauschnle in Eisgrub,  welche
mittellos und nach Wien zuständig sind, für die Tauer der nächsten drei Studienjahre,
vom Jahre 1897/98 angefangen, drei Stipendien L 200 fl., zahlbar in halbjährigen
Anticipativraten, zu Beginn jeden Semesters zu Händen der Jnstitutscassa gestiftet
wurden. Tie Verleihung erfolgt durch den Stadtrath über Vorschlag des Curatoriums
der höheren Gartenbauschnle in Eisgrub , die Ausschreibung dieser Stipendien durch das
genannte Curatorium. Die Betreffenden, welchen ein solches Stipendium verliehen wird,
haben sich durch Revers zu verpflichten, auf Verlangen der Gemeinde nach Absolvierung
der bezeichneten Anstalt durch drei Jahre der Gemeinde als Gärtner zu dienen.

Das Gesammtausmaß der der Gemeinde gehörigen öffentlichen
Garteuanlagen  bezifferte sich nach dem Stande am Ende der Berichtsperiode mit
718.894m ,̂ das Ausmaß der von der Gemeinde erhaltenen öffentlichen
Gartenanlagen  mit 828 .138 m?.

Der Aufwand für die currente Erhaltung und Pflege der städtischen
Gartenanlagen und Alleen  betrug im Berichtsjahre 143.348 fl. 86 kr., die Aus¬
lage für die Herstellung neuer Gartenanlagen  107 .478 fl. 36 kr.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 11
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XIV. Monumente.

Im Jahre 1897 wurden keine öffentlichen Monumente aufgestellt und sind auch
an den bestehenden Kunstdenkmälern keine größeren Restaurierungen vorgenommen
worden.

Anlässlich der Einwölbung des Wienflusses und der dadurch bedingten Abtra¬
gung der Elisabethbrücke mussten die auf derselben aufgestellt gewesenen Monumental-
figuren historischer Persönlichkeiten (Herzog Jasomirgott , Leopold der Glorreiche,
Rudolf IV ., Niklas Graf Salm , Graf Starhemberg , Bischof Kolonitsch, I . v. Sonnen¬
fels und Fischer von Erlach ) ebenfalls abgenommen werden.

Diese Figuren wurden , wie bereits im Capitel IX „Amtsgebäude " unter a) „Das
neue Rathhaus " erwähnt wurde , im Arkadenhof des neuen Rathhauses aufgestellt.

An der Rückseite des Schmidt - Denkmals  wurde eine kleine halbkreisförmige
Anpflanzung aus Cvniferen hergestellt und im Anschlüsse an die Balustrade des
Denkmals mit einem eisernen Einfriedungsgitter umgeben . Diese Herstellung erfolgte
im Einvernehmen mit den Schöpfern des Denkmals , Baurath Julius Deininger  und
Professor Edmund von Hoffmann,  und kostete rund 990 fl.

Zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 20 . Jänner 1897 wurde das Anerbieten des
Friedrich Freiherrn von Leitenberger,  auf seine Kosten das Liebenberg - Deukmal
einer Renovierung zu unterziehen , mit Dank angenommen und genehmigt , dass die
Renovierungsarbeiteu nnter Leitung des Bildhauers Hans Silbernagl  und im Ein¬
vernehmen mit dem Stadtbauamte ausgeführt werden.

Zufolge Gemeiuderathsbeschlusses vom 28 . Mai 1897 hat die Gemeinde Wien
der geplanten Aufstellung eines Gutenberg - Denkmals  am Lugeck zugestimmt und
dem Denkmal-Comite hiezu einen Grundstreifen vor der Stirnstont des neuen Regens¬
burgerhofes überlassen. Es wurde jedoch bedungen , dass das endgiltige Project dieses
Denkmals in Situation und Ansicht der Gemeinde zur Zustimmung vorgelegt werde.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 3 . September 1897 wurde verfügt , dass das
Makart - Denkmal  im Stadtparke , und zwar in einer Bosquettgruppe in der Nähe
des Stadtparkteiches zur Aufstellung gelangen solle. Die Aufstellung des Denkmals
wurde für das Jahr 1898 in Aussicht genommen.
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Im IV . Bezirke wurde der vor der Paulanerkirche stehende Engel¬
brunnen einer Reparatur unterzogen . Die Ergänzung der Zinkgussornamente erfolgte
durch den Kunst-Erzgießer Josef Calas Her nick. Die Kosten der Reparatur beliefen
sich auf 300 fl.

Im XIII . Bezirke wurde das Bronze -Denkmal des Erzherzogs Maximilian,
nachmaligen Kaisers von Mexico , durch den Kunst-Erzgießer Josef Calas Hernick in
fachmäßiger Weise gereinigt . Die Reinigung kostete 170 fl.

Schließlich sei erwähnt , dass die Gemeinde Wien zufolge Gemeinderathsbeschlusses
vom 11 . Mai 1897 dem Bruckner - Comite in Steyr für die Anbringung einer Tafel
zu Ehren des verstorbenen Altmeisters Bruckner in der Kirche Steyr eine Subvention
von 100 fl. bewilligte.

11
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XV . Beleuchtungswesen.

Gasbeleuchtung.
sl Geschäfte, welche ans der Derwachuilg der gehörigen Erfüllung der Gasbelellchtuuggorr-
trage durch die Imperial-Coutinrntal-Gag-Affociation und durch die österreichische Gasbeleuch¬
tungs-Aktiengesellschaft, sowohl iu Kezug auf die öffentliche Straßenbeleuchtung, als auch auf

dir Lieferung von Leuchtgas für sonstige Zwecke stch ergeben
Zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Gasbeleuchtungsver-

träge wurden im Jahre 1897 vorgenommen:
81 Proben  bezüglich der Leuchtkraft und Reinheit des Gases ; 1457 Erhe¬

bungen des Gasdruckes,  sowohl bei den öffentlichen Flammen unmittelbar , als
auch mittels der in den Anmeldestationen der Jmperial -Continental -Gas -Association
und der in den städtischen Feuerwehr -Depots befindlichen Druckmessapparate ; 5641 Revi¬
sionen der öffentlichen Beleuchtung  in sämmtlichen Bezirken, bezüglich der Ein¬
haltung der Anzünde - und Auslöschzeiten, der Anzünderouten und der sonstigen für
den öffentlichen Beleuchtungsdienst bestehenden Vertragsbestimmungen ; 523 Besichti¬
gungen  der in den Bezirken I— X befindlichen Anmeldestationen der Jmperial -Conti-
nental -Gas -Association, bezüglich der Anwesenheit der Gasarbeiter , der von denselben
infolge von Anmeldungen zu besorgenden Gänge und der sonstigen Vertragsbestim¬
mungen . Eine Nachschau in den Gaswerken  wurde in 43 Fällen , eine Controls-
Nachschau über die von der Jmperial -Continental -Gas -Association und der österreichi¬
schen Gasbelenchtungs -Actiengesellschaft bei Rohrlegungen vorgenommenen Ausgrabungen
in den Straßen und über die Instandsetzung des Straßcnpflasters in 3802 Fällen vor¬
genommen.

Für die Arbeiten und Lieferungen bei Herstellung der Gasrohrleitungen  vom
Straßenrvhre bis zum Gasmesser der Privat -Consumentcn wurde wie alle Jahre der
Tarif  mit der Jmperial -Continental -Gas -Affociation vereinbart.

Die Untersuchung der Gaswerke  der Jmperial -Continental -Gas -Association
und der österreichischen Gasbeleuchtungs -Actiengesellschaft, die auf Grund der Verträge
bezüglich der Ausdehnung und des Bestandes dieser Werke, sowie bezüglich der Gas¬
erzeugung unter Intervention des Stadtrathes vorzunehmen sind, fanden im Jahre 1897
statt im Gaswerke : in Döbling und am Tabor am 19 . October , in Erdberg und in
Fünfhaus am 22 . October , am Wicnerberge und in Favoriten am 26 . October , in
Gaudenzdorf und in Baumgarteu am 29 . October . Bei der öffentlichen Beleuchtung
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sind in 56 Fällen Anstände wegen Nichteinhaltung der Vertragsbestimmungen u. zw.
seitens der Jmperial -Contincntal-Gas-Association in 49 Fällen und seitens der öster¬
reichischen Gasbelenchtungs-Actiengesellschaft in 7 Fällen erhoben worden und wurde,
wenn ein Verschulden der Organe vorlag, mit der Verhängung von Conventional-
strasen vorgegangen.

Am 15. Jänner 1897 hat der Gemeinderath den Beleuchtungsvertrag der ehe¬
maligen Gemeinde Fünfhaus mit der Jmperial -Contincntal-Gas-Association als auf¬
gelöst erklärt und diese Gesellschaft angewiesen, die Schönbrunnerstraße in der Strecke
von der ehemaligen Mariahilferlinie bis zur Haidmannsgasse nach H 1, Absatz 2 und 3
des zwischen der Gemeinde Wien und der Jmperial -Continental-Gas -Association ab¬
geschlossenen Beleuchtungsvertrages vom 22 . Mai 1875 zu beleuchten. Ungeachtet die
Jmperial -Continental-Gas -Association diese Vertragsauflösung nicht anerkannte, wurde
seit dieser Zeit täglich controliert, ob die Gesellschaft obigem Aufträge nachkam.

Desgleichen wurde die Jmperial -Continental-Gns-Association beauftragt, nnpräjn-
dicierlich des von der Gemeinde Wien eingenommene» Standpunktes, dass durch die
Borortevereinigung sämmtliche Beleuchtungsverträge der Gesellschaft mit den ehe¬
maligen Vorortegemeinden erloschen sind, das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Hei¬
ligenstadt nach dem Wiener Vertrage vom 1. September 1897 an zu beleuchten, nach¬
dem der von der Gesellschaft mit der ehemaligen Gemeinde Heiligenstadt abgeschlossene
Beleuchtungsvertrag an diesem Tage abgelaufen war.

In der Gemeinderathssitzung vom 28. Mai 1897 wurde ein neuerliches An¬
erbieten der Jmperial -Continental-Gas-Association, ihre Gaswerke sammt Rohrnetz,
Laternen, Verbindungen und Gasmesser um den Preis von IlU/o Millionen Gulden
am 1. Juli 1898 der Gemeinde Wien in das Eigenthum zu übergeben, abgelehnt, nach¬
dem die Gesellschaft auf ein Gegenanbot von 12 Millionen Gulden seitens der Ge¬
meinde nicht eingegangen war.

Die Besitzstörungsklage der Jmperial -Continental-Gas-Association gegen die Ge¬
meinde Wien wegen Verletzung der Bestimmung des Z 3 des Vertrages der Gesell¬
schaft mit der ehemaligen Gemeinde Simmering vom 31. März 1877 durch die er¬
folgte Legung städtischer Gasrohre in diesem Bezirkstheile wurde mit Urtheil des k. k.
Bezirksgerichtes Simmering vom 5. Mai 1897 , Z . 4181 , des k. k. Oberlandesgerichtes
vom 26 . Mai 1897, Z . 7445 und des k. k. obersten Gerichtshofesvom 30. Juni 1897,
Z. 7676 , somit in allen drei Instanzen abgewiesen.

Wegen Legung der städtischen Gasrohrstränge am Franz Josefs-Quai im I. Be¬
zirke und am Rennwege im III. Bezirke ergab sich die Nothwendigkeit, in diesen beiden
Straßen die bestehenden Gasrohrstränge der Jmperial -Continental-Gas-Association zum
Theile umzulegen. Über Beschluss der Commission für die Erbauung der städtischen
Gaswerke vom 23. Jänner 1897 wurde die Jmperial -Continental-Gas -Associatiou aus
Grund der Bestimmungender W ? und 12 des Wiener Vertrages aufgefordert, die
gedachten Rohrstränge nmzulegen. Die Gesellschaft hat diesen Aufträgen nicht ent¬
sprochen und wurde im Sinne des tz 32 des Wiener Vertrages mit Conventional-
strafen belegt. Außerdem hat der Gemeindcrath am 4. Mai 1897 beschlossen, die
Aufforderungsklage in noch offener Frist gegen die Jmperial -Continental-Gns-Associatiou
wegen Umlegung ihrer Gasrohre am Rennweg einzubringen.
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Über das Ansuchen der Jmperial -Continental-Gas -Association wegen Entscheidung
der Frage über die Einführung des Auer'schen Gasglühlichtes bei der ässentlichen
Straßenbelenchtilng hat der Stadtrath in seiner Sitzung am 9. December 1897 be-
schlassen, der Gesellschaft mitzutheilen, dass in Anbetracht des bevorstehenden Ablaufes
des Vertragsverhältnisses vor Eintreten desselben die Gemeinde an die Einführung
des Gasglühlichtes für die Straßenbeleuchtung nicht mehr zu schreiten gedenkt.

Das Begehren der Gemeinde Wien, dass die Vororteverträge infolge der Ver¬
einigung der Vororte mit Wien als erloschen anznsehen sind, wurde mit llrthcil des
k. k. Handelsgerichtes vom 7. December 1897, Z . 136.956, abgewiesen.

b Geschäfte, welche aus der Wahrung des wirtschaftlichen Interesses der Gemeinde bei der
öffentlichen, dann bei der Beleuchtung in den städtischen Gebäuden und sonstigen der Gemeinde

gehörigen Vbjrlten hervorgehen.
1. Bau städtischer Gaswerke

Tie erste Aufgabe der Commission zur Durchführung des Baues der städtischen
Gaswerke, deren Statut bereits im letzten Verwaltungsberichte besprochen wurde, be¬
stand darin, sich ein Programm aufznstellen, nach welchem der Bau durchzuführen war.

Vor allem war zur Frage der Beschaffung der Baumaterialien Stellung zu
nehmen. Bekanntlich war der für den Bau des Gaswerkes zur Verfügung stehende Zeit¬
raum von drei Jahren ein verhältnismäßig sehr kurzer, daher von vielen Seiten große
Bedenken darüber laut wurden, ob es überhaupt möglich sein werde, die erforderlichen
Baumaterialien rechtzeitig zu erhalten. Es ist der Commission gelungen, den gesammten
voraussichtlichenBedarf an Ziegeln (circa 50,000 .000 Stück) zu einem sehr günstigen
Preise und unter vollkommen entsprechendenLiefernngsmodalitäten sicherzustellen; in
gleicher Weise wurde die Sicherstellung der rechtzeitigen Lieferung des gesammten
Bedarfes an gusseisernen Rohren unter sehr günstigen Bedingungen bewirkt. Es
war dies eine Leistung der Commission, welche als die Basis für das Gelingen des
Werkes zu bezeichnen ist, und an welcher Bürgermeister Strobach  infolge der ziel¬
bewussten Leitung der bezüglichen Verhandlungen hervorragenden Antheil hatte.

Wenn nun auch ein vollständig ausgearbeitetes Bauproject vorlag, musste das¬
selbe einerseits infolge des seit der Verfassung desselben verstrichenen größeren Zeit¬
raumes, anderseits infolge der von den einvernommenenExperten gemachten Abände¬
rungsvorschläge, einer genauen Revision unterzogen werden.

Tie Commission prüfte an der Hand der von den AngewiesenenOrganen gemachten
Vorlagen die Projecte für die einzelnen Bauobjecte, für die Apparate und für das zu
legende Straßenrohrmetz.

In erster Linie nahm die Commission darauf Bedacht, die Anstalt zur Erpro¬
bung der Gasrohre fertig zu stellen und eine billigere und prompte Zufuhr der Ma¬
terialien durch den Bau einer Schleppkahn zu ermöglichen.

Tie Rohrprobierstation wurde im September vollendet, die Schleppkahn anfangs
April dem Betriebe übergeben.

Hinsichtlich der Vergebung der Arbeiten und Lieferungen wurde von der Com¬
mission der Grundsatz der Vergebung im Wege allgemeiner öffentlicher Offertverhand¬
lungen aufgestellt, und hievon nur in jenen Fällen Umgang genommen, in welchen
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wegen vorhandener Patentrechte eine allgemeine Concurrenz von vornherein aus¬
sichtslos war.

Die Vergebung der Öfen mit schiefliegenden Retorten nach dem Systeme Hasse-
Didier  war schon Ende des Jahres 1896 erfolgt und es war Sache der Commission,
den Bau des Ofenhauses selbst nach Möglichkeit zu beschleunigen.

Die Genehmigung des bezüglichen Detailprojectes erfolgte im Februar und im
März waren bereits die wichtigsten Arbeiten und Lieferungen (Baumeisterarbeiteu,
Lieferung der hydraulischen Bindemittel, eiserne Dachcoustruction) vergeben.

Ebenso dringend war die Inangriffnahme des Baues der vier großen Gas¬
behälter, deren jeder einen Fassungsraum von 90.000 m» hat. — Das bezügliche Pro¬
jekt, sowie die Vergebung der Erd- und Baumeisterarbeiten und der Lieferung der
hydraulischen Bindemittel war noch im Jahre 1896 erfolgt und es wurde auch sofort
mit den Arbeiten begonnen.

Große Schwierigkeiten ergaben sich beim Baue dieser Objecte infolge der nicht
günstigen Untergrundverhältnisse, welche jedoch, dank der außerordentlichen Fürsorge
der technischen Organe, glücklich überwunden worden sind.

Außerdem wurde noch im Jahre 1897 mit dem Baue der wichtigsten Apparaten-
hünser begonnen und die Bestellung der Apparate zur Reinigung und Aufbewahrung
des Gases vorgeuommen.

Nachdem die leitenden Gesichtspunkte für die Anlage des gesammten Straßenrohr¬
netzes von der Commission genehmigt worden waren, wurde mit den Arbeiten zur
Rohrlegung selbst begonnen.

Es wurde festgesetzt, dass im Jahre 1897 die Rvhrlegungsarbeiten im XI., III.
und I. Bezirke und in den Hauptstraßen der übrigen Bezirke, insoweit dies möglich
ist, dnrchzuführeu seien.

Ter Stand der Arbeiten am Schluffe des Jahres 1897 war folgender:

1. GasbelMergediillde.

Gruppe  8.

Die Gebändemauerung (Bassin- und Umfassungsmauern) war bis auf das Beton-
Hauptgesimse fertig. Die Dächer waren in der richtigen Höhe und provisorisch ver¬
setzt; der Erdaushub im Inneren des Bassins war bis auf 80 Percent gediehen; die
Schächte waren fertig, die Betonierung der Sohle war bereits begonnen.

Gruppe  H..

Die Bassiumauerung war fertig, die Dächer waren montiert und die Holzpfetten
aufgebracht.

Der Aushub im Inneren betrug ungefähr 60 Percent, die Schächte waren fertig.

An Arbeiten wurde geleistet:
Gruppe^

Erdbewegung (Aushub) . 40 .000 m»
Beton . 9.100 m»
Bassiumauerung. . . . 18 .000 m»
Gebändemauerung . . . — .

Pcrcente der Ge-
Gruppe8 Zusammen sammtleistuugeu

46 .000 m» 86 .000 m» 90
10 .500 m» 19 .600 m» 58
18 .000 m» 36 .000 m» 100
19 .200 m» 19 .200 m» 50
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Geliefert wurden:
13,500 .000 Stück Ziegel , 14,300 .000 KZ Portland - und Romancement,

237 .000 kg Traversen , 67 .500 kg Schließen , 182 .000 KZ Muffenrohre , 162 .000 KZ
Flanschen- und Faponrohre , 630 .000 KZ Dachcvnstruction , 138 .000 KZ Hansführungstheile,
8 Schieber , 1141 Werkstücke, 172 Attikagitter , 72 schmiedeiserne Pfeilerbekrönnngen,
22 .000 KZ Fenster und 143 Stück Rahmen für Aufstandsqnader (Gewicht 3500 KZ).

2. Michails.
Die Baumeisterarbeiten für die erste Ofenhaushälfte waren vollendet . In der

zweiten Ofenhaushälfte fehlten drei Viertel der Ausmauerung ober Dachgleiche, der
Wandputz im Innern und die Fapadeputzung außen.

Das Dach war bis auf geringfügige Arbeiten fertig montiert . Bon den Zimmer¬
mannsarbeiten waren 90 Percent , von den Spenglerarbeiten 75 Percent , von den
Glaser - und Schieferdeckerarbeiten 70 Percent ausgeführt.

9 Schornsteine und die Ofenmäntel für 60 Öfen waren fertig gestellt ; 31 Ofen
waren fertig gemauert ; für 10 Öfen waren die Kohlenbehälter und das Gerippe für
den Kohlentransport nebst den Beschickungsfußböden fertig.

Ein Stiegenthurm war bis auf Stiegeneinbau und Putz fertig , vom zweiten
waren die Fundamente ausgeführt . Der Wasserthurm war bis auf die Dachdecknng und
Pntzarbeit fertig . Das Wasserreservoir war vollendet.

Für den Ofenhansban waren bis Ende 1897 8,340 .000 Stück Ziegel verwendet.

3. Ztrakeural>r«etz.
An Straßenrohrleitungen wurden im Jahre 1897 fertig gestellt : Ter XI . Bezirk,

der I . Bezirk außerhalb der Ringstraße und der III . Bezirk in fämmtlichen drei Ban¬
losen, die Zufahrtsstraßen zu den Bahnhöfen im IV . und VII . Bezirke , der Bezirks-
theil Kaisermühlen und der 1100 mm Rohrstrang in der Oberen und Unteren Donan-
straße im II. Bezirke.

Zum großen Theile (bis auf 5 Percent ) wurden die Rohrstränge der Ringstraße
m I. Bezirke vollendet.

Von den 1200 mm Rohrsträngen in der Schüttelstraße im II . Bezirke wurden
30 Percent und in der Oberen Weißgärberstraße und Tampfschiffftraße im III . Bezirke
15 Percent fertig gestellt.

Mit den Arbeiten für die Legung der Rohrstränge in den Zufahrtsstraßen zu
den Bahnhöfen im II. Bezirke, dann in der Geiselbergstraße im XI . Bezirke und mit
der Herstellung des Rohrnetzes in der Brigittenau wurde noch im Jahre 1897

begonnen . 4 llohrprodierftation.
Der Betrieb der Rohrprobierstation wurde am 30 . September 1897 ausgenommen;

es wurden 26 .943 Stück Rohre im Gesammtgewichte von 9,120 .000 kg , das sind 9120
Waggons n 10 .000 kg geprüft und übernommen ; als Ausschuss wurden 571 Stück
Rohre mit einem Gewichte von 171 .500 kg , das sind circa 17 Waggons zurückgewiesen.

». Gebäudej«r llntrrbriilgunz der Apparate,
a) Condensatorengebüude.

Dasselbe war bis zu den Sockeloberkanten , d. i. bis -st 0 '39 m über dem regulierten
Terrain oder 4- 3 '59 m über dem Nullpunkte des Kaiser Ferdinandsbrücken -Pegels auf-
gemanert und waren sämmtliche Sockelquadern versetzt.
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Diese Arbeiten umfassen:
Erdaushub 2500 mb, Schlackencemeut-Betan 500m b, gemischtes Bruchsteinmauer¬

werk 750 m^, Ziegelfundameut - Mauerwerk 880 mb, Sockelmauerwerk , Ziegelrohbau
270 ir? , Sockelguader-Versetzuug 11 mb, Traversen und Schließeu -Bersetzung 4400 kg.

b) Scrubbergebciude.

Dieses Gebäude war durchschnittlich 1 m über der Kellersohle , beziehungsweise
-chl 'OOm über dem Nullpunkte des Kaiser Ferdiuaudsbrückeu -Pegels aufgemauert ; eS
waren hergestellt an : Erdaushub 2700 mb, Schlackencement-Betou 450 m ,̂ gemischtes
Bruchsteinmauerwerk 850 mb, Ziegelfundameut -Mauerwerk 300 ir? .

c) Exhaustorengebäude.
Das Fuudamentmauerwerk war bis — 0'20 unter dem Nullpunkte des Kaiser Ferdi-

uandsbrücken-Pegels hergestellt . Diese Arbeiten umfassen: Erdaushebung 1000 mb,
gemischtes Bruchsteinmauerwerk 500 mb.

6. Cmalisatisn.
Die Betoucauäle , u . zw. nach Type II mit 568 23 m Länge und nach Type I

mit 122 '38 m Länge waren vollständig fertig gestellt. Der Erdaushub für dieselben
betrug rund 1600 m ^.

7. Ziczelliefernng.
Geliefert wurden von : 1. der Union -Baumaterialien -Gesellschaft 11,745 .000,

2 . R . u. E . Herzfelder L Co . 4,000 .000 , 3 . der Wienerberger Ziegelfabriks - und
Baugesellschaft 7,872 .000 , 4 . der I. allgemeinen österreichischenBaugesellschaft 3,000 .000,
5. Kramer  in Zistersdorf 1,000 .000 , zusammen 27,617 .000 Stück.

Hievon wurden abgegeben  zum Bau : der vier Gasbehälter 13,500 .000 , des
Ofens 8,340 .000 , des Coudensatoreuhauses 1,050 .000 , des Scrubberhauses 850 .000,
des Exhaustoreuhauses 80 .000 , zu sonstigen Arbeiten (Brunnen , Canäle ) 13 .000 , im
ganzen 23,833 .000 Stück.

8. ssimdelader und Laterne» für die Stratzenbelenchtiinz.
Wegen Erlangung von Skizzen für die künstlerisch zu gestaltenden Candelabcr,

Stützen , Laternen w. wurde eine allgemeine öffentliche Concnrrenz mit dem Eudeiu-
reichungstermine bis 20 . November 1897 ausgeschrieben ; es langten 23 Projekte
hiefür ein. Die Znerkennnng der Preise erfolgte erst im Jahre 1898.

9. Gasmesser.
Wegen Beschaffung der erforderlichen Gasmesser wurde am 26 . October 1897

eine Offertverhandlnng abgehalten , über deren Resultat im Berichtsjahre noch kein
Beschluss gefasst wurde , obwohl eine eingehende Prüfung der verschiedenen Gasmesser
vorgenommen worden war.

S. Öffentliche Beleuchtung.
Nach dem Flammenstande am Ende des Jahres 1896 standen für die öffentliche

Beleuchtung im ganzen Gemeindegebiete von Wien 22 .094 gewöhnliche Gasflammen und
695 Jntensivbreuner in Verwendung.

Während des Jahres 1897 sind 573 gewöhnliche Flammen und 14 Jntensiv-
brenner zugewachsen und 57 gewöhnliche Flammen und 1 Jntensivbreuner in Abfall
gekommen, es betrug somit der Stand am Ende des Jahres 1897 22 .610 gewöhnliche
Flammen und 708 Jntensivbreuner.
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Von den Ende 1897 bestandene», für die öffentliche Beleuchtung dienenden ge¬
wöhnlichen Gasflammen waren 9148 ganznächtige (bis Tagesanbruch brennende),
13.137 halbnächtige (bis 11 Uhr 50 Minuten nachts brennende), 2 bloß bis 10 Uhr
abends brennende und 323 bloß periodisch benützte Flammen.

Mit Ausschluss der bloß periodisch benützten Flammen brannten von den Gas¬
flammen 280 (47 ganznächtige, 88 halbnächtige) mit einem Gasconsnm von 280 Liter,
22 .125 (9074 ganznächtige, 13.049 halbnächtige und 2 sogenannte 10 Uhr-Flammen)
mit einem Gasconsnm von 141 Liter per Stunde . Bei 20 ganznächtigen Flammen be¬
trug der Gasconsnm 84 6, bei 7 derlei Flammen 56 4 Liter per Stunde.

Von den 708 Jntensivbrennern sind 649 solche mit einem Gasconsnm von
840 Liter per Stunde ; bei den übrigen variiert dieser Consum zwischen 900 und 1950.

Die Jntensivbrenner sind in der Regel nur vor Mitternacht in Function, während
von da ab bis znm Morgen gewöhnliche Flammen an deren Stelle brennen.

Der gestimmte Gasconsnm für die öffentliche Beleuchtung  stellt sich im
Jahre 1897 auf 10,027 .351 m ,̂ die Kosten hiesür betrugen 702.596 fl. 64 kr. Mit
Hinzurechnungder Auslagen von 8826 fl. 74 kr. für die öffentliche Beleuchtung mittels
Petroleum in verschiedenen Theilen der neuen Bezirke und der Kosten für die elektrische
Beleuchtung des Kohlmarktes sowie der Plätze „Am Hof" und „Freyung" im Betrage
von 3504 fl. 3 kr., ergibt sich eine Gesammtauslage für die öffentliche Be¬
leuchtung  mit dem Betrage von 714 .927 fl. 41 kr., welche sich mit Einrechnung der
persönliche» Bezüge per 17.249 fl. 5 kr. ans 732.176 fl. 46 kr. erhöht.

Beleuchtungsausführnngen größerer Art  ans Straßen und Plätzen haben
stattgefunden:

Im I. Bezirke: am Stubenring;

im II. Bezirke: am Praterstern , in der Stromgaffe, Salzach-, Ley-, Vorgarten-
nnd Valeriestraße;

im V. Bezirke: am Margarethenplatz, in der Matzleinsdorferstraße, Rampers-
torffer- und Kliebergasse;

im VI. Bezirke: in der Wall- und Köstlergasse;
im VII. Bezirke: in der Neustift- uud Stuckgasse;
im IX. Bezirke: in der Währinger-, Nussdorfer- und Universitätsstraße;
im X. Bezirke: in der Schrötter-, Ettenreich-, Quellen- und Nandhartingergasse,

in der Jnzersdorfer - und Simmeringerstraße und am Paltramplatz;
im XI. Bezirke: in der Fuchsröhre»- und Simmeringer-Hanptstraße;
im XII. Bezirke: in der Elisabeth-Allee, verlängerten Steinackergasse und Breiten-

furtherstraße;

im XIII. Bezirke: in der Penzingerstraße, Wenz-, Ghelen-, Kendler- und Rasch¬
este;

im XIV. Bezirke: in der Felder- und Goldschlagstraße, in der Jaden - und
Tieffenbachgasse;
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im XV . Bezirke: in der Victoria -, Sperr - und Würselgasse und am Maria-
hilfergürtel;

im XVI . Bezirke : am Lerchenfeldergürtel , Anzengruberplatz , in der Römer -,
Paniken -, Kopp-, Gangelbauer - und Brüsselgasse;

im XVII . Bezirke : am Hernalsergürtel , in der Nichthausen- und Waldegghofstraße;

im XVIII . Bezirke : in der Höhne-, Wallrieß -, Schul - und Klostergasse und in
der Schopenhauer - und Gersthoferstraße;

im XIX . Bezirke : in der Scheiben -, Cottage - und Prinz Eugengasse , in der
Eisenbahn - und Hartäckerstraße.

Der zu Anfang des Jahres 1897 vorhandene Bestand von Hauptgasrohrsträngen
betrug 854 .807m bei der Jmperial -Continental -Gas -Association und 135 .740m bei
der österr . Gasbeleuchtungs -Actiengesellschaft, im ganzen daher 990 .547m.

Die Erweiterung des Rohrnetzes im Jahre 1897 betrug bei der ersteren Ge¬
sellschaft 13 .995m und bei der letzteren 998m , so dass am Ende des Jahres 1897
das Gasrohrnetz der Jmperial -Continental -Gas -Association eine Länge von 868 .802m,
jenes der österr . Gasbeleuchtungs -Actiengesellschaft eine Länge von 136 .738m , daher im
ganzen eine Länge von 1,005 .540m erreichte.

Die probeweise Beleuchtung der Straßen am Michaelerplatze , in der Herrengasse
und der Zufahrtsstraße zum neuen Rathhause mit Auer 'schem Gasglühlicht blieb
während des Jahres 1897 in Function und hat sich auch in dieser Beleuchtungsperiode
znr allseitigen Zufriedenheit bewährt , so zwar , dass die Gemeinde beschloss, die öffentliche
Straßenbeleuchtung aus dem städt . Gaswerke mit Auer 'schem Gasglühlicht durchzuführeu.

Anlässlich eines speciellen Falles , in welchem die Einbauuug sogenannter
Carburations - Apparate  in Gasrohrleitungen zur Aufbesserung der Leuchtkraft des
Gases ohne specielle behördliche Genehmigung erfolgte , hat der Magistrat in der Gremial-
Sitzung vom 6. Mai 1897 beschlossen, von einer principiellen Entscheidung, beziehungsweise
von der Erlassung allgemeiner Anordnungen über die Verwendung von Gas -Carbu-
rations -Apparaten Umgang zu nehmen , nachdem hinsichtlich der Einbauuug derartiger
Apparate in Gasrohrleitungen ohnedies die Bestimmungen des Gasregulativs vom
9 . Mai 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 76 , maßgebend sind.

Der Genossenschaft der Gas - und Wasserleitungs -Installateure wurden demgemäß
rücksichtlich der Einbauuug solcher Apparate die Bestimmungen des citierten Regulativs
in Erinnerung gebracht, und weiters noch jene Bedingungen bekannt gegeben, welche
seitens ihrer Mitglieder bei Einschaltung von Carburations -Apparaten in Gasrohrleituugeu
zu beobachten sind, als:

1. In jedem einzelnen Falle ist die schriftliche Anzeige an das competente magi¬
stratische Bezirksamt zu erstatten.

2 . Die Bedienung der Apparate hat von einer damit vertrauten Person zu
geschehen.

3 . Als Standort für den Apparat ist ein permanent ventiliertes Local zu wählen,
in welchem mit offenem Lichte nicht hantiert werden darf.

4 . Der Verschluss des Apparates ist öfters und insbesondere beim Nachsüllen
der Carburierungsmasse auf seine Dichtigkeit zu untersuchen.
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Über einen vom Stadtbanamte cm den Magistrat gemachten Vorschlag vom
31 . "April 1897 , Z . 90.638 , betreffend die zeitgemäße Änderung, beziehungsweiseEr¬
gänzung des Gasregnlativs vom 9. Mai 1875 , R .-G.-Bl . Nr . 76, wurde am 14. Fe¬
bruar 1898 au die k. k. n.-ö. Statthalterei Bericht erstattet.

Über einen an die k. k. n.-ö. Statthalters erstatteten Bericht, betreffend die Zu¬
lässigkeit des Handels mit Caleinm-Carbid, behufs Darstellung von Acetylengas
in gewerbcpolizeilicher Beziehung hat dieselbe mit dem Erlasse vom 15. Juni 1897,
Z . 22 .112, dem Magistrate in dieser Hinsicht, sowie bezüglich der Zulässigkeit solcher
Beleuchtungsanlagen Nachstehendes zur vorläufigen Darnachachtung eröffnet.

1. Die erforderlichen Rohrleitungen sind nach den Bestimmungen des Gasregnlativs
vor der Inbetriebsetzung der Anlage ans die Dichtheit zu prüfen. Die Verwendung von
Gummischlänchen ist ausgeschlossen.

2. Die Anfbewahrnngslocalefür das Caleinm-Carbid ist permanent zu ventilieren.
3. Die Abfälle der Gaserzeugung dürfen nicht in die Canäle gegossen werden,

und es ist dafür Sorge zu tragen, dass beim Gasometer oberhalb der Wasserschichte
eine dicht abschließende Masse Öl angebracht wird, damit das eventuell vom Wasser
anfgenommcne Acetylen nicht in bewohnte Räume gelangen kann.

4. Das Anfbewahrungslocal im Souterrain darf nur mit einer Sicherheitslampe
betreten werden.

5. Für den Betrieb der Beleuchtungsanlage ist ein im Jnstallations - und Gas¬
sache vertranter Sachverständiger als verantwortliches Anfsichtsorgan zu bestellen und
der Gewerbehörde namhaft zu machen, welcher sich bei der Inbetriebsetzung der Apparate
fortgesetzt im Locale anszuhalten hat.

6. Der Gaserzeugnngsapparat ist mit einem permanenten Zn- und Ablauf des
Wassers zu versehen, beziehungsweiseist in Ansnahmssällen der Wechsel des Wassers
durch Nachfüllen zu bewerkstelligen.

7. Das Sperrwasser im Gasbehälterbassin ist mit einem Zusätze von Kochsalz zu
versehen. Bei Apparaten, welche den Temperatureinflüssen ausgesetzt sind, ist die Sperr¬
flüssigkeit anstatt mit einer Slschichte mit einer Glyccrinschichte zu versehen.

8. Es ist eine genaue Beschreibung des Acetylengas-Erzengnngsapparates, welche
vom Constrnctenr und vom verantwortlichen Anfsichtsorgane gefertigt sein muss, der
Gewerbebehörde vorznlegen.

9. Alle Beleuchtungskörper(Luster), bei welchen der Abschluss des Gases mit
Hähnen geschieht, sind von Sachverständigen ans ihre Dichtheit zu prüfen.

10. Das Caleinm-Carbid ist in geschlossenen, gelöthetcn Blechgefäßen an einem
trockenen, möglichst gut ventilierten Orte anfznbewahren Dieser Ort darf nur von einer
Person betreten werden, welche mit dem Wesen und der Behandlung des Calcinm-
Carbids vollkommen vertrant ist.

11. Flüssiges Acetylen darf weder erzeugt, noch verwendet werden.
12. Das Acetylengas darf keinem größeren Drucke als 14/z Atmosphären ans¬

gesetzt werden.
13. Erwärmung des Acetylengases über 100 " L. darf nicht stattfinden.
14. Metalle, wie Kupfer und Silber , mit deren Salzen das "Acetylen Explosiv¬

stoffe bildet, dürfen für die "Apparate und Leitungen nicht verwendet werden.
15. Knallpräparate und andere Explosivstoffe dürfen weder im Erzengnngslocale

noch im Depötraum für das Caleinm-Carbid anfbcwahrt werden.
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3 . Beleuchtung der städtischen Gebäude.

Der Stand der  Gasflammen  in den städtischen Gebäuden betrug am Ende des
Jahres 1896 40 .364 . Im Laufe des Berichtsjahres sind 2853 Flammen zngewachsen,
2291 in Abfall gekommen, daher der reine Zuwachs 562 und der Flammenstand am
Ende des Jahres 1897 40 .926 betrügt.

Ein größerer Flammenzuwachs  hat stattgefunden:
Im II . Bezirke: in den Schulgebäuden , Wittelsbachstraße Nr . 6 und Treu-

straße Nr . 9;

im IV . Bezirke : im Bezirksamte i» der Schäffergasse;

im IX . Bezirke: in der Knabenschule, Galiläigasse Nr . 5;

im X . Bezirke : in der Doppelschnle, Qnellengasse Nr . 52;

im XII . Bezirke : in der Knabenschule, Migazziplatz Nr . 8;

im XIII . Bezirke : in: städtischen Hanse , Fasholdgassc Nr . 8 und in der Toppel-
jchule, Speisingerstraße 44;

im XVI . Bezirke : in der Mädchenschule, Gaulachergasse Nr . 49 — 51 und im
Bezirksamte in der Abelcgasse;

im XVIII . Bezirke: im Schulgebäude, Schopenhauergasse Nr . 79.

Die Anzahl der Jntensivbrenner  in den städtischen Gebäuden betrug am Ende
des Jahres 1896 1967 . Im Jahre 1897 sind 129 Jntensivbrenner zngewachsen,
56 in Abfall gekommen, daher der reine Zuwachs 73 und die Anzahl der Jntensiv¬
brenner am Ende des Berichtsjahres 2040 betrügt.

Wegen Einführung , Abänderung oder Vermehrung der Beleuchtung wurden im
Jahre 1897 447 , wegen Controls des Gasconsums 1085 und wegen Überwachung
der currenten Arbeiten 684 Erhebungen  in den städtischen Gebäuden vorgeuommeu.

Der Gasconsum in den städtischen Gebäuden  belief sich im Jahre 1897
auf 1,835 .629 wofür die Auslagen nach Abschlag des von den beiden Gas-
gcsellschaften gewährten Rabattes 174 .368 fl. 35 kr. betrugen.

Mit Hinzurechnung der Gasmesserrente per 8786 fl. 24 kr. stellen sich die
Gesammtkostcn ans 183 .154 fl. 59 kr.

Werden hiezu die Auslagen für die elektrisch? Beleuchtung mit 20 .926 fl. 36 kr.
und für die Beleuchtung mit Petroleum im Betrage von 1708 fl. 85 kr. gerechnet,
so ergibt sich als Gesnmmtauslage für die Beleuchtung städtischer Gebäude
und Anstalten  im Jahre 1897 der Betrag von 205 .789 fl. 90 kr.

Zur Messung des in den städtischen Gebäuden im Jahre  1897 ver¬
brauchten Leuchtgases  diente :: 837 für eine Flammenzahl von 3 bis 800 einge¬
richtete Gasmesser ; überdies standen 134 sogenannte Control -Gasmesser für 3— 200
Flammen zur Ermittlung des in den städtischen Gebäuden von Parteien verbrauchten
Leuchtgases in Verwendung.
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Die Beleuchtungsversuche in der Mädchenschule, Copernicusgasse Nr . 15 mit
verschiedenen Brennern für Gas - und elektrisches Licht in offener und diffuser Beleuch¬
tung wurden beendet ; in dieser Beziehung hat der Stadtrath in seiner Sitzung vom
26 . März 1897 Nachstehendes beschlossen:

1. Vorläufig ist bis auf weiteres bei dem Baue neuer Schulhäuser zur künstlichen Beleuch¬
tung directes Auer'sches Gasglühlicht mit matten Augenschützern einzurichten.

2. In der Doppelbürgerschule in der Schopenhauergasse ist in den Zeichen- und Hand¬
arbeitssälen die indirecte (diffuse) Beleuchtung mit Auer'schem Gasglühlicht in probeweise Anwen¬
dung zu bringen und hat das Stadtbauamt nach Ablauf einer Beleuchtungssaisonund nach
Einholung einer Äußerung der betreffenden Schulleitungen über die Erfolge dieser Beleuchtungs¬
art, insbesonders über die Höhe der Kosten (für Gasconsum, Instandhaltung rc.) zu berichten.

3. Im Falle der Neueinführung der künstlichen Beleuchtung oder im Falle der Beseitigung
der vorhandenen, aber unbrauchbar gewordenen künstlichen Beleuchtung in bereits bestehenden
Schulhäusern, ist vorläufig bis ans weiteres directes Auer'sches Gasglühlicht mit matten Augen¬
schützern einzurichten, hiebei ist aber innerhalb der präliminarmäßigen Grenzen nur allmälig und
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse vorzugehen.

4. Die Instandhaltung der Beleuchtungs-Einrichtung ist in eigener Regie zu führen.

c) Geschäfte, welche aus der Handhabung der für die Ausführung von Gasrohrleitungcn
und Keleuchtuugs-Anlagen geltenden Miniftrrial-Nerordnung vom9. Mai 1875, M-G.-LI. Ur. 76,

entspringen.
Im Jahre 1897 wurden durch das Stadtbauamt 23 .781 Localerhebuugen bei

den von Installateuren angezeigten Gasinstallationen vorgenommen , worunter sich 14 .332
Prüfungen von Gasrohrleituugen auf ihre Dichte und 9449 Localerhebungen in Bezug
auf sonstige Bestimmungen der im Titel erwähnten Ministerial -Verordnnng befinden.

In jenen Fällen , in welchen eine Anzeige über die Vornahme von Beleuchtuugs-
arbeiten nicht rechtzeitig erstattet wurde , sowie bei sonstigen Übertretungen des Gas¬
regulativs wurden vom Magistrate Strafen verhängt.

In den Theatern und sonstigen Etablissements sind sowohl die Gasrohrleituugen,
als auch die übrigen Gaseinrichtungen , namentlich die Gasschleusen den nothwendigen
Proben unterzogen worden.

8. Elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung,
s) Nerträge mit den Elektrmtiits-Gescllschaften.

In den Verträgen , welche die Gemeinde Wien mit der Allgemeinen öster¬
reichischen, der Wiener und der Internationalen Elektricitäts -Gesellschaft hinsichtlich
der Benützung des öffentlichen Gutes (Straßen , Gassen, Plätze , Gartenanlagen und
Brücken) zur Einlegung von Kabeln für elektrische Beleuchtung , Kraftübertragung und
sonstige Zwecke abgeschlossen hat , ist im Jahre 1897 eine Veränderung nicht eingetreteu.

Die Zahl der Elektricitäts -IInternehmnugen hat sich zwar um eine vermehrt , es
ist dies die von der Firma Robert Bartelmns L Co . errichtete Centrale in der Muth-
gasse im XIX . Bezirke, aber diese Firma liefert elektrischen Strom nur für Zwecke
der Stadtbahn und hat die Kabel nur in den Grund der Stadtbahn -Anlagen ein¬
gelegt . Gemeindegrund darf hiebei nicht in Anspruch genommen werden , da ein dies¬
bezüglicher Vertrag zwischen der Gemeinde und der Firma Robert Bartelmus L Co.
nicht geschlossen worden ist.
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Die Allgemeine österreichische, die Wiener und die Internationale Elektricitäts-
Gesellschaft haben im Jahre 1897 Kabel in einer Gesnmmttracenlänge von 38 ' 733 Icm
verlegt . Mit Hinzuziehung der zu Anfang des Jahres bestehenden Kabeltracenlänge
von 252 529 Icm ergibt sich zu Ende des Jahres 1897 eine Gesammttracenlänge
von 291 '262 Icm.

Von diesem Ausmaße entfallen auf die Internationale Elektricitäts -Gesellschaft
147 268 Icm, auf die Allgemeine österreichische Elektricitäts -Gesellschaft 102 ' 717 Icm
und auf die Wiener Elektricitäts -Gesellschaft 41277 Icm.

Die große Ausdehnung der Kabelnetze der Elektricitäts -Gesellschaften und die
Unmöglichkeit, dass das Bauamt die Arbeiten und Herstellungen der Gesellschaften mit
dem dermaligen Personale überwacht , hat dazu geführt , dass die Stelle eines Kabel-
legungsanfsehers geschaffen wurde , welcher die Kabcllegungsarbeiten überhaupt und
insbesondere die vorschriftsmäßige Instandsetzung des Straßenpflasters zu überwachen
hat . Diese Stelle wurde anfangs Jänner 1897 besetzt.

Die Dienstinstruction für den Kabellegungsausseher  war mit Stadt-
rathsbeschlnss vom 2 . December 1896 genehmigt worden . Dieselbe lautet:

Z 1. Der Kabellegungs -Aufseher wird vom Magistrate über Vorschlag des Stadtbauamtes
ausgenommen . Derselbe ist der elektrotechnischenAbtheilung des Ttadtbauamtes zugewiesen, unter¬
steht unmittelbar dem Leiter dieser Abtheilung und erhält ein Taggeld von 2 fl.

Nächtliche Dienstleistungen werden mit 1 fl. 50 kr. für die halbe Nacht und mit 2 fl. 50 kr.
für die ganze Nacht entlohnt.

Als Nacht hat die Zeit von 6 Uhr abends bis 5 Uhr früh zu gelten.

Z 2. Dem Kabellegungs -Aufseher obliegt die pünktliche und gewissenhafte Ausführung der
ihm von dem Vorstande der elektrotechnischen Abtheilung und deren Beamten ertheilten Aufträge.

Insbesondere obliegt ihm:
1. die Aufnahme von Kabeltracen aller Art für die Vertheilung von elektrischer Kraft zum

Zwecke elektrischer Beleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Verrichtungen in dem der Gemeinde
gehörigen Grunde in Straßen , Gassen, auch Plätzen , Brücken und in Gartenanlagen , sowie die
Eintragung dieser Aufnahmen in die betreffenden Pläne und sonstigen Behelfe des Stadtbauamtes;

2. die Überwachung sämmtlicher auf die Neulegung , die Umlegung oder gänzliche Beseitigung
der Leitungen in dem der Gemeinde gehörigen Grunde bezughabende Arbeiten , insbesondere in
der Hinsicht, dass die Kabellegung genau nach den von der Gemeinde hiefür erlassenen Anordnungen
und den Weisungen des Stadtbauamtes erfolge , und dass die Anzahl , Beschaffenheit und Quer¬
schnitte der Kabel mit den von den bezüglichen Unternehmungen beigebrachten , beziehungsweise
beizubringenden Ausweisen übereinstimmen;

3 . die Überwachung der Wiederinstandsetzung des Straßenkörpers , beziehungsweise der
Gehwege und städtischen Anlagen.

Uber die gemachten Wahrnehmungen , insbesondere über die Tracenaufnahmen und Eontrol-
gänge , hat der Kabellegungs -Aufseher in einem von ihm zu führenden und seinem unmittelbaren
Vorgesetzten allwöchentlich vorzulegenden Bormerkbuche genaue Aufzeichnungen zu machen.

Jede von ihm bei Kabellegungen wahrgenommene Eigenmächtigkeit oder Qrdnungswidrigkeit
oder jedes sonstige, den Bestimmungen der Verträge zwischen der Gemeinde Wien und den
betreffenden Unternehmungen oder den für den einzelnen Fall erlassenen Anordnungen der
städtischen Organe zuwiderlaufende Vorgehen ist sofort dem Vorgesetzten Beamten zu melden.

Aufträge an die Gesellschaften, beziehungsweise staatlichen Organe aus eigener Macht¬
vollkommenheit zu ertheilen , ist der Kabellegungs -Aufseher nicht berechtigt.

Außer diesen Arbeiten hat der Kabellegungs -Aufseher nach Maßgabe der während seiner
Verwendungszeit >S 5) verfügbaren Zeit bei der Anlage und Evidenthaltung der Kabelbücher
und Kabelpläne mitzuwirken und , wenn nöthig , auch andere ihm zngewiesene Bureauarbeiten
zu leisten.
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Z 3. Dem Kabellegungs -Aufseher wird zur Legitimierung gegenüber den Elektricitäts-
Gesellschaften, sonstigen Unternehmungen rücksichtlichPrivatparteien und den öffentlichen Lrgancn
eine Legitimationskarte ausgefertigt , welche derselbe stets bei sich zu tragen hat . Außerdem erhält
derselbe eiu D'ienstesabzeichen.

Z 4. Sobald der Kabellegungs -Aufseher zum Zwecke der Vornahme von Erhebungen an
dem betreffenden Lrte augelaugt ist, hat er sich bei dem die betreffende Arbeit leitenden Vertreter
der Unternehmung (rücksichtlich der Staatsverwaltung ) oder dessen Stellvertreter unter Angabe
des Zweckes seiner Anwesenheit und erforderlichen Falles unter Vorweisung seiner Legitimation^
karte zu melde».

Es wird dem Kabellegungs -Aufseher zur Pflicht gemacht, sich gegen Jedermann anständig
und höflich zu benehmen , stets nüchtern zu sei» und bei Ausübung seines Dienstes mit größter
Gewissenhaftigkeit vorzugchen.

Z 5. Für die regelmäßige Verwendung im Dienste wird die Zeit von 8 Uhr früh bis
2 Uhr nachmittags und von 4 Uhr nachmittags bis 6 Uhr abends an Werktagen , ferner von
S Uhr früh bis 12 Uhr mittags an Sonn - und Feiertagen bestimmt.

In dringenden Fällen ist jedoch der Kabellegungs -Aufseher verpflichtet , auch außer dieser
Zeit , nach Erfordernis auch in der Nacht den Dienst zu versehen.

Derselbe hat sich an Wochentagen um 8 Uhr , au Sonn - und Feiertagen um 9 Uhr vormittags
bei dem ihm unmittelbar Vorgesetzten Beamten des Stadtbauamtes zu melden und die eventuellen
Aufträge entgegenzunehmen.

Z 6. Das Dienstverhältnis des Kabellegungs -Aufsehers ist provisorisch und kann gegen eine
vierwöchentliche Kündigung seitens der Gemeinde Wien oder des Kabellegungs -Aufsehers jederzeit
gelöst werden.

Dienstvernachlässigungen geringerer Art , wenn aus denselben keine nachtheiligen Folgen
für die Gemeinde Wien oder dritte Personen entstehen , werden mit Verweisen , eventuell Lohn¬
abzügen bestraft.

Im Wiederholungsfälle oder im Falle pflichtwidrigen Benehmens oder Verhaltens , insbesondere
aber bei eigenmächtigem , unangemeldetem Wegbleiben vom Dienste , bei Verweigerung des Gehorsams
gegenüber den Vorgesetzten und bei Vernachlässigung des Dienstes , namentlich , wenn hiedurch die
Gemeinde Wien zu Schaden hätte kommen können oder gekommen ist, bei Nichtbefolgung der
ertheilten Aufträge , endlich im Falle der Geschenkannahme kann der Stadtbaudirector über Vorschlag
des Vorstandes der elektrotechnischen Fachabtheilung die sofortige Entlassung ohne vorhergcgangene
Kündigung verfügen . —

Für die Benützung des städtischen Grundes zuin Einlegen der Kabel , zum Einbau
der Vertheilnngskästen und sonstigen Apparate wurden im Jahre 1897 von den
drei obgenannten Gesellschaften zusammen 3197 fl. 97 kr. an Grundzins an die
Gemeinde gezahlt.

Von der Bruttoeinnahme des Jahres 1897 pro 2,948 .786 fl. 28 kr. leisteten
diese Gesellschaften an die Gemeinde eine Abgabe von zusammen 88 .463 fl. 59 kr.

Außerdem bezahlte die Allgemeine österreichische Elektricitäts -Gesellschaft ans
Grund einer besonderen Vertragsbestimmung als Beitrag für die Controls der Erfüllung
ihrer Vertragsverpflichtungen einen Betrag von 2454 fl. 42 kr.

Im Laufe des Jahres 1897 wurde in 1274 Fällen Nachschau bei Kabellegungen,
und zwar in 922 Fällen bei Tag und in 352 Fällen bei Nacht vorgenommen.

Außerdem waren in Angelegenheiten der Kabellegungen im Laufe des Berichts¬
jahres 145 Localcommissionen, 65 banümtliche Aufträge an die Elektricitäts -Unter-
nehmnngen , 215 bauämtliche Berichterstattungen und 400 Evidcnzhaltungen erforderlich
geworden.



XV . Beleuchtiingswesen . — v . Elektrische Beleuchtung . 177

Von den Städten Birmingham , Brünn , Innsbruck , Laibach , Linz, Moskau und
Troppau wurden in Angelegenheiten der hiesigen Elektricitäts -Unternehmungen Anfragen
an die Gemeinde Wien gerichtet und von dieser beantwortet.

Von der Gemeinde Wien wurden von den Städten Brünn und Brüssel Aus¬
künfte eingeholt.

b) Wirtschaftliche Angelegenheiten.
1. Städtische Elektricitätswcrke.

Die Frage der Errichtung städtischer Elektricitätswerke hat im Berichtsjahre keine
Förderung erfahren.

S. Öffentliche Beleuchtung mit elektrischem Lichte.
Die öffentliche Beleuchtung mit elektrischem Lichte blieb im Jahre 1897 auf die

Plätze „Am Hof " und Freiung , sowie ans den Kohlmarkt beschränkt. Es befinden sich
daselbst 11 Bogenlampen.

Die jährlichen Kosten dieser Beleuchtung betrugen im genannten Jahre , wie bereits
erwähnt , 3504 fl. 3 kr.

3. Elektrische Beleuchtung in städtischen Gebäuden und Anstalten.
Im Jahre 1897 wurden in städtischen Gebäuden und Anstalten folgende

Installationen für elektrische Beleuchtung vorgenommen:
Im I. Bezirke : im neuen Rathhause (Vermehrung ), in der Feuerwehrcentrale

„Am Hof " Nr . 9 und im Bnuamts -Permanenzdienst -Zimmer „Am Hof " Nr . 10;
im III . Bezirke : in der Großmarkthalle (Vermehrung ) ;

im V. Bezirke : Transparente Uhr am städtischen Amtshause in der Hunds-
thurmerstraße;

im X. Bezirke : Transparente Uhr an der Kirche am Keplerplatz.

Durch den Zuwachs von vier neuen Objecten stieg die Zahl der mit elektrischer
Beleuchtung versehenen städtischen Gebäude und Anstalten im Berichtsjahre ans 25.
Hiebei sind die elektrischen Installationen , welche von Parteien in städtischen Gebäude
auf eigene Rechnung ausgeführt wurden , nicht berücksichtigt.

Bis Ende 1897 waren in städtischen Gebäuden und Anstalten installierte
5783 Glühlampen , 93 Bogenlampen und außerdem 15 Elektromotoren zum Antriebe
von Maschinen für verschiedene Zwecke mit einem Gesammtstrom -Äquivalent von
4928 Pferdekraft.

Während des genannten Jahres betrug in den städtischen Gebäuden und Anstalten
der Elektricitätsverbrauch 1,336 .784 Hektowattstunden . Die diesbezüglichen Stromkosten
belaufen sich auf 20 .926 fl. 36 kr.

Die bedeutendste elektrische Beleuchtungsinstallation der Gemeinde ist jene im neuen
Rathhanse . Die elektrische Anlage im neuen Rathhause besaß zu Ende des Jahres 1897
5 Dampflichtmaschinen zu je 60 und eine Accumulatoren -Anlage zu 117 Pferdekraft
stärkste Entladung . Im Laufe des Jahres 1897 erfuhr diese Anlage durch die Auf¬
stellung einer neuen Zusatz-Dynamomaschine , sowie durch Erweiterung der Beleuchtungs¬
installation in den Räumen des I. Bauviertels eine wesentliche Vergrößerung . Die
Jnstallationsarbeiten wurden mit wenigen Ausnahmen durchwegs in eigener Regie
vorgenommen . Zu Ende des Jahres 1897 waren an das Netz der elektrischen Anlage
5556 Glühlampen , 77 Bogenlampen und 14 Elektromotoren angeschlossen.

BerwaltungSbericht der Stadt Wie». 12
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4 . Überwachungder elektrischen Privat -Jnstallationen.
Die elektrischen Installationen in privaten Gebäuden wurden in Bezug cmf Fcucr-

sicherheit und Gefahrlosigkeit vom Stadtbanamte revidiert . Insbesondere erstreckte sich
diese Thätigkeit auf die Theater und großen Vergnügungsetablissements.

Es wurden in dieser Richtung im Jahre 1897 184 Localaugenscheine und
Revisionen gepflogen, beziehungsweise Prüfungen vorgenommen.

Hinsichtlich der Behandlung und Bedienung der elektrischen Beleuch¬
tungsanlagen in Privattheatern und Vergnügungsetablissements  in Wien
wurden von dem Magistrate mit dem Erlasse vom 8 . October 1897 , Z . 154 .167,
folgende besondere Bestimmungen getroffen:

1. Die Bedienung und Überwachung dieser Anlagen ist einer fachkundigen und verlässlichen
Persönlichkeit (Beleuchtungsinspector , Oberbeleuchter oder Beleuchter rc.), welche hier kurzweg
„Beleuchter " genannt wird , unter eigener Verantwortung zu übertragen.

Dieser Persönlichkeit sind nach Erfordernis zwei oder mehrere verlässliche Hilfsarbeiter
zuzuweisen.

Der Beleuchter und dessen Stellvertreter haben den Nachweis ihrer Befähigung beizubringen.
Für den Fall der Erkrankung , Beurlaubung oder sonstiger Verhinderung des Beleuchters

ist der erste Hilfsarbeiter als Stellvertreter des Beleuchters verpflichtet, die Function des Genannten
zu übernehmen . Die Namen des Beleuchters und dessen Stellvertreters und deren Wohnorte sind
dem Magistrate bekannt zu geben.

Der Beleuchter hat sich die volle Kenntnis aller Theile der elektrischen Beleuchtungsanlage
und deren Behandlungsweise zu verschaffen und seine untergebenen Arbeiter derart zu unterweisen,
dass auch in seiner Abwesenheit der Dienst anstandslos versehen werden kann . Am Rundgange
hat der Beleuchter oder dessen Stellvertreter theilzunehmen.

2. Über die gesammte Beleuchtungsanlage ist gemäß Z 98 der Statthaltereiverordnung vom
1. Juli 1882 ein genauer und im Laufenden erhaltener Plan in der Directionskanzlei stets zur
Einsicht aufliegend bereit zu halten.

3. Änderungen an Leitungen , Ausschaltern , Sicherungen rc. dürfen nur über Anordnung
der Direction und in wichtigen Fällen erst nach erfolgter Zustimmung des Stadtbanamtes vor¬
genommen werden.

Der Beleuchter ist nicht berechtigt, bleibende Änderungen oder Ergänzungen an der Installation
selbst vorzunehmeu.

Nur Installationen für vorübergehende scenische Zwecke, welche nach Gebrauch wieder entsernt
werden , dürfen von dem Beleuchter selbst ausgeführt werden . Stellt sich aber heraus , dass letzteres
in nicht fachmännischer Weise geschieht, so kann dem Beleuchter jede Abänderung an den bestehenden
Anlagen untersagt werden.

4. Ter Beleuchter ist auch für die Beleuchtung außer der Zeit , wo Vorstellungen stattfinden,
verantwortlich und hat in dieser Richtung die Überwachung zu übe».

Während der Vorstellung hat sich derselbe vorwiegend auf der Bühne aufzuhalten und darf
sich nur in besonders dringlichen Fällen von derselben entfernen . In diesem Falle muss sein Stell¬
vertreter auf der Bühne anwesend sein, und ist der Beleuchter verpflichtet , vor dem Verlassen der
Bühne seinen Aufenthalt dem technischen Jnspectionsbeamten des Stadtbauamtes zu melden.

Der Beleuchter hat nach der Vorstellung im Vereine mit dem Feuerwachpersonale des Hauses
eine Revision sämmtlicher Theaterräumlichkeiten vorzunehmen und sich von dem ordnungsmäßigen
Zustande der Beleuchtungseinrichtung zu überzeugen.

5. Der Verlauf verdeckter elektrischer Leitungen ist im Bühnenhause durch auffallende Farben
ersichtlich zu machen. Es ist strenge darauf zu achten, dass nicht Nägel , Schrauben und dergleichen
in die Verschalungen der elektrischen Leitungen eingetrieben werden.

6. Die elektrischen Lichter müssen, wo es »othwendig erscheint, mit Drahtnetzen versichert werden.
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Bei Verwendung von Glühlampen zu verschiedenen Licht- und Fenereffecten ist die direkte
Belegung der Glühlampen mit leicht brennbaren Stoffen , wie Papier , Tüll u . dgl . zu vermeiden.
Falls aus scenischen Rücksichten ein Einlegen von Glühlampen in derartige Stoffe erforderlich wird,
so sind die letzteren entweder durch seine Drahtgitter oder durch einen zweiten Glaskörper zu sichern,
und muss bei solchen Einrichtungen für steten Zutritt der Luft und für entsprechende Abkühlung
der Glühlampen gesorgt werden.

7. Der Beleuchter hat darüber zu wachen, dass nicht unberufene Personen mit den Beleuchtungs¬
einrichtungen manipulieren.

Die Schlüssel zu den Räumen , wo sich die Hausanschlüffe , Hauptvertheiler , Batterien,
Elektricitätsmesser u . dgl. befinden , müssen an einem bestimmten Platze im Hause aufbewahrt
bleiben und dürfen nur von den zur Besorgung der Beleuchtung bestimmten Personen , den
Controlierenden , der Direktion oder den städtischen Aufsichtsorganen benützt werden.

8. Die elektrischen Leitungen sind mindestens alle Vierteljahre einmal mit einem geeigneten
Instrumente zu untersuchen. Der Befund ist in ein Buch einzutragen , welches zur Einsicht durch
die Behörden jederzeit aufliegen muss.

9. Die Hauptausschalter der Stromzuleitung dürfen im Falle eines Brandes zur Vermeidung
einer vorzeitigen Verfinsterung des Gebäudes nur über besonderen Auftrag des technischen Jnspections-
beamten oder des Commandanten der städtischen Feuerwehr geöffnet werden.

10 . Der Zuschauerranm muss schon bei dessen Eröffnung genügend beleuchtet sein.
Die Beleuchtung mit Einschluss der Nothbeleuchtung darf nicht früher ausgelöscht werden,

ehe das Publikum , beziehungsweise das Theaterpersonale das Theater gänzlich verlassen hat.
Die für den Zuschauerraum und für die Zu - und Abgänge des Publikums bestimmten

Lampen dürfen erst nach vollständiger Entleerung des Theaters gelöscht werden.
Auf der Bühne ist für die Abräumnng eine entsprechende Beleuchtung zu belassen.
11. Bei Generalproben , bei welchen Publicum anwesend ist, muss die Überwachung in

gleicher Weise wie bei den Vorstellungen stattfinden.

Bestimmungen hinsichtlich der permanenten Überwachung der Privattheater und
Vergnügungs - Etablissements in Wien.

Der Magistrat hat in der Plenarsitzung vom 18. November 1897 , Z. 63511 , nachstehenden
Beschluss gefasst:

1. Die Direktionen sämmtlicher Privattheater und sämmtlicher denselben »ach 8 113 der
Verordnung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 1. Juli l882 , Z . 4572/Pr ., beziehungs¬
weise § 40 des Gesetzes vom 15. December 1882 gleichgestellten Etablissements erhalten mit
Beziehung auf 8 95 resp. 94 der Verordnung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom
1. Juli 1882 , Z . 4572/Pr ., folgende Aufträge:

a) Das Uhren -Controlbuch ist regelmäßig zu führen und hat dasselbe die Namen der mit
dem permanenten Tag - und Nachtwachtdicnste betrauten Wächter zu enthalten.

Dieses Buch ist aufzubewahren und dem technischen Jnspectionsbeamten jeden Freitag bei
der Untersuchung der Wasserwechsel vorzulegen.

d) Diese Anordnung ist sofort in die Instructionen (Detail -Instructionen ) für die Bediensteten
aufzunehmen und sind diese ergänzten Instructionen sofort dem Magistrate zur Genehmigung nach
Z 94 des citierten Gesetzes vorzulegen.

2. Die Instruction für die mit der Leitung des Feuerwachdienstes in den Theatern betrauten
Beamten des Stadtbauamtes ist durch eine unter Punkt i aufzunehmende neue Bestimmung folgenden
Wortlautes zu ergänzen : „ob der in 8 95 der Verordnung der k. k. niederösterreichischen Statt¬
halterei vom 1. Juli 1882 , Z . 4572/Pr ., vorgeschriebene Wachdienst durch die Theaterdirectivn
entsprechend controliert wird , und dass das Uhren -Controlbuch jeden Freitag bei der Untersuchung
der Wasserwechsel den Jnspectionsbeamten vorgelegt wird ."

3. Die k. k. Polizei -Direction in Wien ist zu ersuchen:
a) Den 8 3 der Instruction für die k. k. Polizei -Jnspectionsbeamten durch eine neue

Bestimmung (P . f.) folgenden Wortlautes zu ergänzen:
„Dass das Uhren-Eoutrolbuch durch die Theaterdirectivn jeden Freitag bei der Untersuchung

der Wasserwechsel den Jnspectionsbeamten zur Einsicht vorgelegt werde."
12*
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b) Die von ihr nach Z 97 der citierten Verordnung zu genehmigenden, bezw. genehmigten
Hausordnungen dahin ergänzen zu lassen, dass die Controlstreisen der Controluhren in den
hiezu gehörigen Büchern regelmäßig eingelegt, die Namen der den Tag- und Rachtwachdienst
haltenden Wächter darin eingetragen, die Uhren-Controlbücher aufbewahrt und den Jnspections-
beamten zur Einsicht vorgelegt werden.

Mit Statthalterei -Erlass vom 12. Jänner 1898, Z. 9129, all M.-Z. 13.586 ex 1898, wurden
diese vorstehenden Verfügungen genehmigt.

Ergänzungen.
Mit dem Sitzungsbeschlusse des Magistrates vom 27. October 1898, Z. 126.722, wurde die

Instruction für die Behandlung und Bedienung der elektrischen Beleuchtungsanlagenin den Privat¬
theatern und Vergnügungs-Etablissements durch die folgenden neuen Bestimmungen ergänzt:

Der Absatz 3 des Punktes 1 lautet nunmehr: „Der Beleuchter und sein Stellvertreter haben
durch ein Zeugnis einer elektrotechnischenFachlehranstaltdarzuthun, dass sie die zur Beaufsichtigung
und Bedienung der elektrischen Anlage nothwendigen Kenntnisse besitzen, ferners haben dieselben
auch ihre praktische Befähigung in genügender Weise nachzuweisen."

Der Absatz 5 des Punktes 1 lautet nunmehr: „Der Beleuchter und sein Stellvertreter
haben ferner den Nachweis zu erbringen, dass sie sich die volle Kenntnis aller Theile der elektrischen
Beleuchtungsanlage und deren Behandlungsweise verschafft haben. Sie haben ihre untergebenen
Arbeiter derart zu unterweisen, dass auch in ihrer Abwesenheit der Dienst anstandslos versehen
werden kann. Am Rundgange hat der Beleuchter oder dessen Stellvertreter theilzunehmen.

Ergänzungen zu den Bestimmungen für die Behandlung der Gasbeleuchtungs¬
anlagen in den Privattheatern und Vergnügungs - Etablissements in Wien.

Mit dem Sitzungsbeschlusse des Magistrates vom 27. October 1898, Z. 126.722, wurden die
besonderen Bestimmungen für die Behandlung der Gasbeleuchtungsanlagen in den Privattheatern
und Vergnügungs-Etablissements in Wien durch die folgende neue, und zwar zum Absätze 1 nach
dem Worte „übertragen", ergänzt:

Als Beleuchter und als erster Hilfsarbeiter können nur jene Personen zugelassen werden,
welche das Gasinstallationsgewerbe ordnungsmäßig erlernt, beziehungsweise im Sinne des
Absatzes8 der Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 17. October 1883, R.-G.-Bl . Nr. 161,
die Befähigung hiezu nachgewiesenund durch mindestens zwei Jahre als Monteur praktisch sich
verwendet haben.

Im Jahre 1897 wurden 14 Gesuche um Verleihung von Concessionen für die
gewerbsmäßig betriebene Herstellung von Anlagen für Erzeugung und Leitung von
Elektricität neu in die geschäftliche Behandlung übernommen und von der k. k. nieder¬
österreichischen Statthalterei 13 Concessionen im Sinne der Ministerialverordnung vom
20 . December 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 188 , verliehen.
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XVI . Markt- und Approvisiomerungswesen.

Organisation und Geschäftsführung des Marktamtes.

Die folgende Zusammenstellung gibt ein Bild der Thätigkeit des städtischen
Marktamtes während des Berichtsjahres.

Vom Marktamte wurden vorgenommen:
690 .246 Revisionen in markt-, gewerbe- und sanitätspolizeilicher Hinsicht;
100 .120 Erhebungen in Steuer - und Gewerbeangelegenheiten;

6 .546 Interventionen in Streitfällen zwischen Käufern und Verkäufern;
1.005 commissionelle Verhandlungen;
6 .928 Localuntersuchungen.

Unter den vom Marktamte erhobenen Anständen waren solche wegen Über¬
tretung der
sanitätspolizeilichen Vorschriften.
marktpolizeilichen „ .
feuerpolizeilichen „ .
gewerbepolizeilichen „ .
Aichvorschriften.
Die Zahl der vom Marktamte im Jahre 1897 ansgestellten Certificate und

Ausweise betrug.

60 .111
34 .960

466
9 .011
9 .489

64 .001

Die Summe der durch das Marktamt eingehobenen Marktgebüren bezifferte sich
mit 750 .902 fl. 84 kr.

8. Maßnahmen gegen die Lebensmitteltheuerung.
In Durchführung des Gemeinderathsbeschlusses vom 9 . October 1896 wurden

vom Magistrate mit den Inhabern der bestehenden stabilen und transportablen
Fleischverkaufsstände  auf den Plätzen und Straßen im Wiener Gemeindebezirke
Verhandlungen darüber eingeleitet , ob dieselben bereit seien, bezüglich der Fleischpreise
bindende Verpflichtungen einzngehen. Bei diesen Verhandlungen mit 239 Inhabern der
bestehenden stabilen und transportablen Fleischverkaufsstände haben sich sämmtliche
Standinhaber verpflichtet, bei ihren Fleischverkaufsständen das Ochsenfleisch nach Wahl
des Käufers mit oder ohne Zuwage zu verkaufen und vier Höchstpreise, und zwar für
vorderes und für hinteres Fleisch ohne Zuwage und für vorderes und für hinteres
Fleisch mit Zuwage einzuhalten.
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Weiters darf im Falle des Verkaufes mit Zuwage die letztere ein bestimmtes
Percent des dom Käufer verlangten Fleischgunntums nicht überschreiten. Die Stand¬
inhaber haben sich ferner verpflichtet, ohne vorher erwirkte Genehmigung des Magistrates
weder eine Erhöhung der Verkaufspreise noch des Zuwageqnantnms vorzunehmen.
Ebenso haben sie sich der Bestimmung unterworfen, dass sich die Gemeinde Vorbehalt,
eine neue Preisvereinbarung mit ihnen zu treffen, wenn sie mit Rücksicht auf geänderte
Verhältnisse eine solche für nothwendig erachtet.

Gleichzeitig haben hiebei von den 239 Standbesitzern, wenn man von dem
Nachlasse von 1 kr

4 kr.
5
6
8 ,.

10 ,.
12

bis 3 kr. Pro üg absieht, nachgelassen, und zwar beim Vorderen:
54 Standinhaber
19
18
4

14
1

110 Standinhaber
diesen hat jedoch das

zusammen
99 Standinhaber haben keinen Nachlass zugestanden; bei

Marktamt die Preise als entsprechend bezeichnet.
Beim Hinteren Fleische haben, abgesehen vom Nachlasse von 1 kr. bis 3 kr. pro KZ,

nachgelassen:
4 kr. 48 Standinhaber
5
6
7

10
12

29
7
2
6
1

zusammen. 93 Standinhaber
112 Standinhaber haben in keine Ermäßigung eingewilligt; bei diesen wurden

aber die Preise vom Marktamte ebenfalls als entsprechend bezeichnet.
Aus dieser Darstellung geht hervor, dass die Fleischstände für die Fleisch-

approvisionierung der Stadt eine gewisse Bedeutung haben, da sich die Standinhaber
in einem Abhängigkeitsverhältnissezur Gemeinde befinden und daher die Gemeinde
einen directen Einfluss auf die Verkaufspreise in den Fleischständen nehmen kann.

Das Resultat dieser Verhandlungen wurde vom Gemeinderathe in der Sitzung am
18. Juni 1897 zur genehmigenden Kenntnis genommen.

Markthalle im XVIII. Bezirke . — In derselben Gemeinderathssitznngwurde
auch genehmigt, dass in der im Ban begriffenen Markthalle am Währinger-Gürtel im
XVIII . Bezirke ein Fleischmarkt mit einer Engros - und einer Detail -Abtheilung ein¬
zurichten ist, wobei für die Errichtung einer Engros -Abtheilnng der Umstand maßgebend
war, dass die Halle unmittelbar an der Gürtellinie der Stadtbahn und in einer Frachten-
station dieser Bahn gelegen ist, daher eine Zufuhr von Fleischware von auswärts
erwartet werden kann.
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Vieh - und Fleischmarktcassa . — Die vom Stadtrathe beantragte Errichtung
einer städtischen Vieh - und Fleischmarktcassa und einer städtischen Groß¬
schlächterei wurde mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 18. Juni 1897 principiell
genehmigt. In ersterer Beziehung wurde bei dem Umstande, als am 27 . Februar 1899
das mit der allgemeinen Depositenbank abgeschlossene Übereinkommen, betreffend die
Führung der Geschäfte der Wiener Vieh- und Fleischmarktcassa ans dem Centralviehmarkt
St . Marx, ablänft, an die k. k. Regierung die Bitte gerichtet, keine Verlängerung des
vorerwähnten Übereinkommens in Aussicht zu nehmen, jedenfalls aber vor Einleitnng
diesbezüglicher Verhandlungen die Äußerung der Gemeinde Wien einzuholen.

Städtische Großschlächterei . — In Betreff der Errichtung einer städtischen
Großschlächterei wurde beschlossen, dass zur Stellung der zur Durchführung dieser An¬
gelegenheit nothwendigcnAnträge eine Commission, bestehend aus sieben Mitgliedern des
Gemeinderathes, einzusetzen ist.

Die Wahl der Mitglieder dieser Commission fand in der Gemeinderathssitzung
vom 23 . Juli 1897 statt.

Rückvergütung der Verzehrungssteuer für nicht zum Consum gelangte
Schweine . — Das k. k. Finanzministerium hat mit Erlass vom 21. Mai 1897,
Z. 3992 , die Ermächtigung ertheilt, dass auf die Dauer der damaligen Veterinär-
Verhältnisse für die vom Wiener Centralviehmarkte bezogenen Schweine (Post 6 a, b
und a des Verzehrungsstenertarifes), welche umgestanden sind oder nach der Schlachtung
als zum menschlichen Genüsse ungeeignet erkannt und daher ämtlich vertilgt wurden,
die entrichteten Verzehrungsstener-Localgebüren sammt dem Gemeindezuschlage unter
gewissen Modalitäten rückzuvergüten sind.

Biehtransport . — Mit Rücksicht auf die mehrfach erhobenen Beschwerden über
Verzögerungen beim Viehtranspvrte zum Centralviehmarkte St . Marx hat der Magistrat
in einem Berichte vom 30. Decembcr 1897 die Übelstünde, welche in dieser Richtung
noch immer bestehen und wodurch auch die Approvisionierung Wiens ungünstig beeinflusst
wird, der k. k. n.-ö. Statthaltcrei neuerdings mit der Bitte zur Kenntnis gebracht,
das zur Abstellung dieser Übelstände Erforderliche veranlassen zu wollen.

0. Märkte.

a) Ccntralviehmarkt zu St. Marr.

Vichzufuhr. — Im Jahre 1897 war die Zufuhr von Mastvieh um 9355 Stücke
geringer als im Vorjahre, dagegen sind an Weide- und Beinlvieh um 8840 Stücke
mehr als im Vorjahre ans den Markt gebracht worden.

Andererseits haben die Wiener Fleischhauer außerhalb des Marktes aus den Mast-
stallnngen, jedoch mit Berührung des Marktes, gegen das Jahr 1896 um 1695 Stücke
Mastrinder mehr bezogen.

Die Verminderung der Zufuhr an besseren Schlachtviehgnalitäten ist im Jahre 1897
ziemlich fühlbar gewesen.
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Der Riuder -Export aus Österreich-Ungarn im Vergleiche zum Jahre 1896 ist
infolge der andauernden Verbreitung der Maul - und Klauenseuche neuerlich um 4920
Stücke zurückgegangen.

Die schon im Jahre 1896 durch Gewährung von Special -Einfuhrsbewilligungen
für Rinder aus seuchenfreien Gemeinden verseuchter Gebiete Österreich-Ungarns von der
Regierung geförderte Zufuhr auf den Contumazmarkt erfuhr im Jahre 1897 eine weitere
Steigerung , indem auf diesem an den Samstagen abgehaltenen Markte gegen das Vor¬
jahr um 16 .112 Rinder mehr aufgetrieben wurden.

Die Preislage auf dem Rindermarkte war gegenüber dem Vorjahre im all¬
gemeinen und namentlich in den Herbstmonaten höher.

Von lungenseuchenverdächtigem Vieh langten insgesammt 27 .791 Stücke auf dem
Centralviehmarkte an. Davon wurden 12 .002 Stücke von den Fleischhauern direct aus
den Stallungen „außer dem Markte " bezogen.

Alles lungenseuchenverdächtige Vieh stammte aus Ungarn , da in Cisleithanien
diese Seuche bereits getilgt ist.

Auf dem Jungviehmarkte gestalteten sich die Verhältnisse nicht so ungünstig , indem
um 14 .722 Kälber mehr zugeführt wurden.

Weidner Schweine zeigten eineAbnahme um3789 Stück, Weidner Schafe um 274 Stück;
bei den Lämmern ergab sich gegenüber dem Vorjahre eine geringere Zufuhr um 2230 Stück.

Der Ausfall an Weidner Schweinen ist insbesondere auf die verringerte Zufuhr
an geschlachteten Schweinen aus Serbien zurückzuführen, von wo allein um 1998 Stück
weniger auf dem Centralviehmarkte einlangten , als im Jahre 1896.

Der Schafmarkt zeigte auch im Jahre 1897 einen weiteren Rückgang der Auf¬
triebziffern . Der Ausfall gegenüber dem Vorjahre beträgt 10 .737 Stück.

Der Wiener Schafmarkt sinkt sohin allmälig zum Consummarkte herab und büßt
seine früher so hervorragende Stellung als Exporthandelsplatz ein. Die herrschenden
Seuchenverhältnisse , aber auch handelspolitische Motive hemmen jeden Export , und ist
insbesondere die in früheren Jahren blühende Ausfuhr nach Frankreich beinahe voll¬
ständig verloren gegangen . Im Jahre 1894 betrug die Ausfuhr vom Centralvieh¬
markte nach Frankreich noch 156 .635 Stücke, 1895 sank sie auf 101 .812 , 1896
betrug sie nur mehr 34 .135 Stücke und zeigt 1897 den niedrigsten bisher beobachteten
Tiefstand mit 19 .117 Stücken . Die Gesammtausfuhr aus der Monarchie ist gegen¬
über 1896 um 103 .117 Stücke gesunken. Unter solchen Umständen ist auch der be¬
obachtete Rückgang der Schafzucht erklärlich.

Der Borstenviehmarkt zeigt eine ziemlich bedeutende Steigerung der Zufuhr u . zw.
um 51 .775 Stücke. Die Fettschweine zeigten zwar eine Verminderung um 42 .948 Stricke,
doch erhöhte sich anderseits die Zufuhr an Jungschweinen um 94 .723 Stück. Von
den Wiener Fleischselchern wurden „außer dem Markte " nur 17 .350 , gegenüber
59 .047 Stücken im Jahre 1896 bezogen.

Die vermehrte Zufuhr an Jungschweincn , namentlich galizischer Provenienz , ist,
wie im Vorjahre , auf die andauernde Ausbreitung der Viehseuchen und den dadurch
verhinderten Export zurückzuführen, während die coustante Abnahme der Auftriebe an
Fettschweinen aus dem uugarländischeu Theile der Monarchie und aus dem Occupa-
tionsgebiete in dem Fortbestände der Vorschrift ihre Erklärung findet, dass Fettschweine
ans diesen Provenienzen nur mit einem Mindestlebendgewicht von 120 kg auf den Central¬
viehmarkt gebracht werden dürfen.
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Überdies war die Zufuhr von Schweinen aus Ungarn , Croatien und Slavonien
aus Anlass von Viehseuchen größtentheils nur mit vorher erwirkten Special -Einfuhrs-
bewilligungen gestattet.

Die Preise der Fettschweine bewegten sich auch im Jahre 1897 in aufsteigender
Linie und waren constant höher , als im Jahre 1896 . Nur Jungschweine waren infolge
des vermehrten Angebotes etwas billiger.

Der Export an Schweinen aus der Monarchie , der im Jahre 1895 noch
114 .665 Stücke betrug und 1896 auf 7039 , also um 107 .626 Stücke gesunken war,
bezifferte sich 1897 mit nur mehr 2254 Stücken, die nahezu ausschließlich in die
Schweiz ausgeführt worden sind.

Die Abfuhr lebender Schweine vom Centralviehmarkte zu St . Marx war auch
im Jahre 1897 nur in das Verzehrungssteuergebiet von Wien gestattet.

Marktordnung. — In der Gemeknderathssitzung vom 18 . Juni 1897 wurde
folgende Änderung der Marktordnung auf dem Centralviehmarkte St . Marx beschlossen
und mit Verordnung der k. k. Ministerien des Handels und des Ackerbaues vom
20 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 248 , genehmigt.

1. Der Z 12, al . 2 hat zu lauten:
„Käufer dürfen die Verkaufshallen nicht vor Beginn des Marktverkehres betreten " .
2. An Stelle des Z 23, al . 1 , letzter Absatz, und des al . 2 ist zu setzen:
„Der Marktverkehr beginnt um 10 Uhr vormittags und endigt um 4 Uhr nachmittags;

der Marktverkehr für den Beinlviehmarkt beginnt jedoch, insolange der letztere in der Kälberhalle
abgehalten wird , um 9 Uhr vormittags und endet gleichfalls um 4 Uhr nachmittags " .

3 . Der K3 al . 3 hat zu lauten:
„Der Marktverkehr beginnt um 9 Uhr vormittags und endigt um 4 Uhr nachmittags " .
4. An Stelle des Z 43, al . 3 ist zu setzen:
„Beide Märkte beginnen in der Zeit vom 1. April bis Ende September um 8 Uhr und

in der Zeit vom 1. October bis Ende März um 9 Uhr vormittags , endigen um 2 Uhr nachmitags
und haben während der festgesetzten Zeit ohne Unterbrechung zu dauern ".

Ausgestaltung der Markteinrichtungen des Centralviehmarktes St.
Marx. — Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 11 . Februar 1897 wurde behufs Ver¬
besserung und Ausgestaltung der Markteinrichtungen auf dem Centralviehmarkte St . Marx

a) die Demolierung der vorhandenen hölzernen (provisorischen) 8 Rinderstallungen,

b) der Ausbau der Rinderhalle zur Gewinnung eines Fassungsraumes für 6000
Rinder,

c) die Erbauung zweier neuer Rinderstallungen und die Vergrößerung des Rinder¬
stalles IX,

ck) die Herstellung einer neuen Brückenwage VI bei der Rinderhalle,

s ) die Herstellung von Anbauten an die Stallungen IV und VI , und

I) die Herstellung eines Gebäudes zur Schaffung von Localitnten für die Markt¬
parteien auf Grund der vorgelegten bauämtlichen Planskizze im Principe genehmigt
und die Vorlage des Detailprojectes angeordnet . Hiebei wurde hinsichtlich der
Durchführung dieses Beschlusses noch Folgendes bestimmt.
Die Herstellungen mit dem veranschlagten Gesammterfordernisse von 525 .000 fl.

sind ans drei Jahre zu vertheilen , u. zw. sind im 1. Baujahre nach Demolierung des
rückwärtigen Theiles der hölzernen Stallungen 2 Stallungen für 700 Stück, beziehungs-
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weise 240 Stück Rinder , die Anbauten an den Stallungen IV und VI und die Riuderwage
VI mildem Kvsteuerfordernissevan 201 .000 fl. ; im 2 . Baujahre nach Demolierung des
restlichen Theiles der hölzernen Stallungen der Ausbau der Rinderhalle , die Verlegung
der Brückenwagen I und II , die Niveanregnlierung und Pflasterung der Straße , sowie
die Herstellung neuer Gebäude zur Gewinnung von Localitäten für die Marktpar¬
teien re. im veranschlagten Kostenbeträge von 222 .000 fl. ; endlich im 3 . Baujahre die
Erweiterung des Stalles IX, u. zw. vorläufig bis zur Döblerhvfgasse , um eine Ver¬
legung derselben zu vermeiden , mit dem approximativen Kostenbeträge von 35 .000 fl.
auszuführen . Der vollständige Ausbau dieser Stallung hat erst nach Durchführung der
Gürtelstraße zu erfolgen.

Für die Bedeckung der Kosten war in den Budgets pro 1897 , 1898 und 1899
vorzusorgen und in das Budget pro 1897 für die in dieses Jahr fallenden Baufüh¬
rungen der Betrag von 201 .000 fl. einzustellen.

Die Vorlage des Detailprojectes für die in das 1. Baujahr fallenden Bauten
erfolgte am 18 . Juni 1897 . Bei Verfassung desselben wurden einige wesentliche
Abänderungen iusoferne getroffen , als sich die Notwendigkeit herausstellte , die Fourage-
kanzlei mehr in die Mitte des Marktterritoriums zu verlegen.

Zu diesem Zwecke wurde die Adaptirung der ersten Abtheilung des Rinder¬
stalles (alt XIII , neu XIV) zur Fouragekanzlei in Vorschlag gebracht.

Weiteres wurde der ursprünglich projectierte Stall mit einem Fassungsraume für
700 Rinder nicht in der ganzen Länge , wie der Stall XI , sondern in zwei Theilen,
u . zw. der eine mit 6 Abtheilungeu für 240 Stück, der andere mit 11 Abtheilungen
für 440 Stück Rinder mit einer 7'6 m breiten Zwischenstraße projectiert , da diese
Unterbrechung aus Marktbetriebs - und Sicherheitsrücksichten geboten erschien.

Außerdem wurde in der Flucht der Rinderstallungen I bis V das Stallobject VII
für 240 Stück Rinder mit Futterboden projectiert.

Die Kosten für die Herstellungen nach diesem Prvjecte bezifferten sich laut der
vorgelegten Kostenanschläge mit 218 .151 fl. 81 kr.

Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 23 . Juli 1897 wurde das Dctailproject
genehmigt und nach erfolgter Vergebung der Arbeiten am 3. September 1897 mit
der Ausführung derselben begonnen . Die Vollendung dieser Bauten fällt in das
Jahr 1898.

Sonstige bauliche Herstellungen. — Die in den alten Szallasegruppen und
den Jungschweinstallungen schon seit 4 Jahren partienweise in Ausführung gebrachten
Reconstructivnsarbeiten , bestehend in der Beseitigung des schlechten Ziegelpflasters und
in der Herstellung des Pflasters und der Schwemmen aus Beton nach dem System
der Firma G . A. Wahß  L Co . wurden fortgesetzt und für diese Arbeiten in
den Szallasegruppen I, II und IV ein Betrag von 13 .991 fl. 40 kr. und für die
Herstellung der Pflasterreconstructions - und Canalisierungsarbeiten in den Jungschwein¬
stallungen ein Betrag von 11 .983 fl. 16 kr. genehmigt.

Außerdem musste auch der hölzerne Oberbau der Jungschweiustallungen recon-
struiert werden und zwar in der Weise, dass anstatt der hölzernen Säulen eiserne
Träger verwendet wurden . Die Auslagen für diese Arbeiten , welche mit Stadtraths¬
beschluss vom 14 . Mai 1897 genehmigt wurden , bezifferten sich mit 3529 fl. 94 kr.
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Die mit Verfügung des lf. Commissärs vom 14 . Juni 1895 genehmigten Recon-
structionsarbeiteu cm den Eisenconstructioncn der vier Verkaufshallen wurden in der
dem genehmigten Projecte entsprechenden Ausdehnung , nämlich in der Schaf - und
Kälberhalle fortgesetzt und beendet. Am 9. April respective 29 . November fanden die
Schlnsscollandierungen für diese Arbeiten statt.

Die aus veterinär -polizeilichen Rücksichten angeordnete und mit Stadtraths-
beschlnss vom 18 . Juni 1897 genehmigte Herstellung von Abtheilnngswänden nach dem
System der Firma G . A. Wayß L Co . wurde in den Rinderstallnngen IX , XI,
XIV bis inclusive XVII fortgesetzt und bezifferten sich die hierfür genehmigten Kosten
mit 11 .919 fl.

Vergrößerung der Feuerwehrsiliale . — Nachdem sich die Vergrößerung
der Feuerwehrfiliale am Viehmarkte als ein dringendes Bedürfnis heransstellte,
mußten die zwei Räume , welche daselbst der Bnnamtsexpositur zur Verfügung standen,
geräumt werden und wurden letztere in dem mit Stadtrathsbeschluss vom 29 . April 1897
mit einem Kostenerfordernisse von 2797 fl. 33 kr. genehmigten Zuban beim Haus-
inspectoratsgebäude untergebracht.

Vergrößerung des Viehmarktareales . — Behufs Vergrößerung und
besserer Arrondierung des Viehmnrktareales wurden die Grundparzellen Nr . 2834/1,
2824 und 2717 angekauft.

Errichtung eines neuen Contumnzmarktes . — Die Errichtung eines
neuen Contumnzmarktes in Verbindung mit einer Seuchenhof -Abtheilung nach einem
vom lf. Commissär im September 1895 genehmigten Plane gelangte in der Wiener
Approvisionierungs -Conferenz zwar zur Verhandlung , jedoch wurde diese Angelegenheit
auch im Berichtsjahre nicht zum Abschlüsse gebracht ; vielmehr wurde mit dem Erlasse
der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 1. Juni 1897 , Z . 41 .693 , an die
Gemeinde Wien die Einladung gerichtet, die Frage der Errichtung eines besonderen,
von dem derzeit bestehenden Centralviehmarkte zu St . Marx räumlich getrennten Handcls-
viehmarktes für Schlacht- , Nutz-, Zucht- und Arbeitsvieh einer neuerlichen Erwägung
und Schlussfassung , zunächst in principieller Richtung zu unterziehen.

Die Beschlussfassung des Gemeinderathes über diese Angelegenheit erfolgte am
18 . März 1898.

Errichtung eines Wachpostens der k. k. Sicherheitswache . — In der
Stadtrathssitzung vom 6 . April 1897 wurde die Errichtung eines ständigen Sicher¬
heitswachpostens auf dem Centralviehmarkte , welche sich aus mehrfachen Gründen als
ein Bedürfnis erwies , genehmigt . Die Activierung dieses Sicherheitswachpostens erfolgte
am 1. September 1897.

Um die für die Unterbringung der k. k. Sicherheitswache erforderlichen Loca-
litäten zu gewinnen , mussten im Vorbau des Stallgebäudes III bauliche Herstellungen
im Kostenbeträge von 1793 fl. vorgenommen werden.

Markierung der Rinder , Schweine und Schafe . — Um bei Seuchen-
constatirungen die Partie , aus welcher die verseuchten Thiere stammen und die
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Provenienz derselben zweifellos feststellen zu können, hat der Magistrat mit Kundmachung
vom 5. November 1897 , Z . 9698 , Nachstehendes angeordnet:

1. Alle zu Markt gebrachten Thiere (Rinder , Schafe , Schweine ) sind unmittelbar nach ihrem
Einlangen seitens der Verkäufer mit einer rasch trocknenden Ölfarbe , unter Ausschluss der Ver¬
wendung von grüner Farbe , partienweise zu marken . Unter Viehpartie ist die mit einem Einzel¬
passe oder mehreren Biehpässen gedeckte, aus derselben Verladestation stammende und auf einen
Frachtbrief zur Aufgabe gelangte Anzahl von Thieren zu verstehen.

Die Märkung hat mittelst Märkeisens , welches nebst der Nummer der Viehpartie in 8 und
10 Centimeter hohen und entsprechend breiten Ziffern den vollen Namen , bei Schweinen und
Schafen dagegen die Anfangsbuchstaben des Verkäufers zu enthalten hat , derart zu erfolgen , dass
die einzelnen Partien desselben Verkäufers mit fortlaufenden Nummern 1, 2, 3 u. s. w. und der
obigen Namensbezeichnung zu versehen sind.

Solange sich Thiere einer bestimmten Partienummer unverkauft auf dem Markte befinden,
darf diese Nummer von dem Verkäufer dieser Thiere zur Markierung neu eingelangter Sendungen
nicht verwendet werden.

2. Die in Z 7 der Marktordnung vorgeschriebene Anmeldung hat hinsichtlich der obigen
Thiergattungen in der Weise zu erfolgen , dass von den Viehverkäufern dem Marktcommiffariat
das mit der Märkung der Viehpartien übereinstimmende Verzeichnis , enthaltend Partienummer,
Namen des Einsenders und Stückzahl der Partie , übergeben wird.

b) Großnmrkthallk.
Kühlanlagen. — Die Kühlanlage in der Großmarkthalle , mit deren Ausführung

am 13 . Juli 1896 begonnen worden ist, war Ende März 1897 fertig gestellt und
wurde am 3. April 1897 in Benutzung genommen.

Für die Überlassung und Benützung der Kühlräume sind besondere Bestimmungen
vom Gemeinderathe aufgestellt und von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei
genehmigt worden ; die zu entrichtende Gebür richtet sich nach der Größe der Zelle
und nach der Dauer ihrer Benützung.

Diese Anlage stellt sich als eine sehr zweckmäßige Einrichtung dar und hat sich
sehr gut bewährt . Die Kühlzellen sind sämmtlich in Benützung der in der Großmarkt¬
halle befindlichen Parteien und werden zumeist zur Aufbewahrung und Conservierung
von Fleisch, einige Kühlzelleu aber auch zur Aufbewahrung und Conservierung von
Wildbret und Geflügel in Verwendung genommen.

Erweiterung der Großmarkthalle. — In Betreff der mit dem Gemeinde-
rathsbeschlusse vom 10 . November 1896 genehmigten Erweiterungsbauten der
Großmarkthalle (vgl. Seite 360 des letzten Verwaltungsberichtes ) wurden die Ver¬
handlungen mit der k. k. Bauleitung der Wiener Stadtbahn fortgesetzt. Mit dem
Gemeinderathsbeschlusse vom 9. April 1897 wurden die vom Stadtbauamte ausge¬
arbeiteten Detailpläne für die im Sinne der diesfälligen Punktationen von Seite des
Bahnunteruehmens ausznführende Bahnabschlussmauer im III . Bezirk, Jnvalidenstraße
von Kilometer 4 750 bis 5 066 genehmigt . Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom
26 . October 1897 wurden die von der k. k. Bauleitung der Wiener Stadtbahn
vorgelegten Pläne für die Quaderaustheilung der Pfeiler der mit Bogenöffnungen
auszuführenden Bahnabschlußmauer in der Jnvalidenstraße , entlang welcher Mauer die
von der Gemeinde Wien geplanten Markthallenbauten hergestellt werden , mit den vom
Bauamte gemachten Änderungen genehmigt . Die weiteren Verhandlungen in dieser
Angelegenheit fallen in das Jahr 1898.
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Fleisch markt in der Großmarkth alle . — In der Stadtrnthssitzung vom
7. Juli 1897 wurde beschlossen, dass der Z 9 der Marktordnung für den täglichen Fleisch¬
markt in der Großmarkthalle (betreffend die Art des Verkaufes ) in seiner gegen¬
wärtigen Form zu belassen und durch die Marktorgane streng durchzuführen ist; ferner,
dass der Verkauf von Fleisch in der Halle ohne Knochenzuwage, und der Knochen-
Verkauf separat und zwar um einen dieser Ware entsprechenden Preis , zu
erfolgen hat.

Mit dem Stadtrathsbeschluffe vom 9. September 1897 wurde sohin den Verkäufern
auf dem Fleischmarkte als Manipulationsraum zum Zertheilen der auf den
Fleischmarkt gebrachten Thiere und Fleischwnren der untere linksseitige Pavillon der
Großmarkthalle unter der Beschränkung eingeräumt , dass die Zertheilung nur in den
Frühstunden , u . zw. in den Monaten April bis September von 5 bis 7 Uhr , in den
Monaten October bis März von 6 bis 8 Uhr stattfinden und nur von jenen Ver¬
käufern des Fleischmarktes vorgenommen werden darf , welche hiezu die gewerbliche
Berechtigung besitzen. Ein Verkauf ist im Zertheilungsraume nicht gestattet.

Unter einem wurde die auf Grund des Stadtrathsbeschluffes vom 1. Sep¬
tember 1893 den Inhabern der städtischen Fleischstände am linksseitigen Perron in
der Großmarkthalle auferlegte Verpflichtung , wonach dieselben nur Fleisch von in Wien
geschlachteten Thieren in diesen Ständen ausschroten sollten, aufgelassen. Die vorbe-
zeichnete, zur Fleischzertheilung eingeräumte Zeit wurde mit Stadtrathsbeschluss vom
25 . November 1897 um je eine Stunde verlängert , so dass das Zertheilen nunmehr
in den Wintermonaten von 6 bis 9 Uhr und in den Sommermonaten von 5 bis
8 Uhr früh stattfinden darf

Auf den täglichen Fleischmarkt in der Großmarkthalle wurden im Jahre 1897
folgende Mengen von Fleischwaren zum Verkaufe zugeführt:

14,369 .073 Kg. Rindfleisch, 1,452 .567 Kg. Kalbfleisch, 580 .188 Kg. Schnf-
fleisch, 4,402 .201 Kg. Schweinefleisch, was eine Gesammtzufuhr von 20,814 .029 Kg.
Fleisch ergibt.

Die Zufuhr an Weidnerthieren betrug : 95 .438 Kälber , 10 .516 Schafe , 55 .563
Schweine , 7436 Lämmer.

v) Markthallei« der Station Mtchelbeuer« im XVIII. Kezirke.
Nachdem das Betriebsgebäude in der Station Michelbeuern der Gürtellinie der

Stadtbahn im Jahre 1897 baulich noch nicht vollendet war , konnten die in diesem
Gebäude für eine Markthalle bestimmten Räume noch nicht an die Gemeinde über¬
geben werden.

Mit Stadtrathsbeschluss vom 29 . December 1897 wurde jedoch das Detail-
project für die auf Kosten der Gemeinde beizustellende innere Einrichtung der zu
Marktzwecken bestimmten Räume genehmigt.

ä) Offene Märkte
Währinger Märkte . — Das Ansuchen der Genossenschaft der Marktvictualien-

händler , den Verkauf von Obst und Südfrüchten auf den Währinger Märkten an
Wochentagen auch in den Nachmittagsstunden zu gestatten, wurde in der Stadtrathssitzung
vom 4 . Juni 1897 genehmigt.
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Obstmarkt im IV . Bezirke . — Nachdem sich im August 1897 die Räume
des Obstmarktes im IV . Bezirke als unzureichend erwiesen, um alle für diesen Markt
eiulangendeu Waren unterzubriugeu , wurde in der Stadtrathssitzuug vom 24 . August 1897
beschlossen, während der Weiutraubenzeit den Verkauf von Weintrauben im Resselparke,
u . zw. auf dem Platze vom Hoffmann 'schen Pavillon bis zur protestantischen Schule
bis 1 llhr nachmittags zu gestatten.

Errichtung eines neuen Marktes im XVIII . Bezirke . — In der Stadt¬
rathssitzung vom 11 . August 1897 wurde das Ergebnis der Verhandlungen wegen
Errichtung eines Lebensmittelmarktes in der vormaligen Gemeinde Gersthof im
XVIII . Bezirke zur Kenntnis genommen und der Magistrat ermächtigt , wegen käuflicher
oder bestandweiser Überlassung eines Grundes bei dem Durchlässe der Vorortelinie der
Stadtbahn in der Gentzgasse mit der Commission für Verkehrsanlagen , beziehungsweise
der k. k. Baudirection der Wiener Stadtbahn Verhandlungen einzuleiten.

Errichtung eines Marktes im XIII . Bezirke . — Die Errichtung eines
Lebensmittelmarktes im XIII . Bezirke wurde in der Gemeinderathssitzung vom 12 . Ok¬
tober 1897 genehmigt , und als Platz für die Abhaltung dieses Marktes der untere
Theil der Einwanggasse , zwischen der Penzingerstraße und der Hadikgasse, bestimmt.

s) Städtischer Uerdemarkt.
Im Jahre 1897 wurden auf dem städtischen Pferdemarkt 48 .340 Pferde auf¬

getrieben , darunter 3120 Luxus -, 29 .365 Gebrauchs - und 15 .855 zur Schlachtung
bestimmte Pferde.

o. Schlachthäuser.
Über den Geschäftsnmfang in den städt . Schlachthäusern im Jahre 1897 geben

die nachstehenden Angaben Aufschluss:

Es betrug die Zahl der geschlachteten

Schlachthause Rinder Kälber Schafe Lämmer Schweine
St . Marx 105 .826 32 .197 12 .624 1.981 6 .389
Gumpendorf 45 .292 1756 33 190 —

Meidling 56 .893 225 13 10 11 .960
An der Als 43 .479 570 — — —

Nussdorf 4 .781 — — — —

im ganzen 256 .271 34 .748 12 .670 2 .181 18 .349

Die Zahl der auf dem Centralviehmarkte geschlachteten Schweine betrug 45 .951 Stücke;
ferner wurden im Schlachthause der Productivgesellschaft der Wiener Fleischselcher im
Jahre 1897 51 .091 Schweine geschlachtet.

Die Zahl der geschlachtetenPferde und Esel bezifferte sich im Jahre 1897 mit
22 .995 , wovon ans die Pferdeschlachtbrücke zu St . Marx 11 .857 entfallen.
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Schlnchtgebüren . — In der Gemeindernthssitznng vom 9. Juni 1897 wurde
beschlossen, dass von denjenigen, welche Kälber, Schafe, Lämmer, Ziegen oder Kitze in
den städt. Schlachthäusern schlachten, eine Stechgebür von 12 kr. für ein Kalb, von
8 kr. für ein Schaf oder eine Ziege und von 5 kr. für ein Lamm oder Kitz zu ent¬
richten ist.

Mit dem Erlasse der k. k. n.-ii. Statthalterei vom 2. Jänner 1897 , Z. 121.699,
wurde die mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 18. September 1896 festgesetzte Stech¬
gebür für Schweine (50 kr. per Stück) genehmigt.

Schlachthauszwang für Pferde. — Behufs vollständiger Durchführung des
Schlachthauszwangesfür Pferde wurde in der Gemeinderathssitzung vom 14. Juli 1897
die Erbauung eines Central -Pferdeschlachthaufes  auf einem vom Wiener
Bürgerspitalfonde zu erwerbenden Grundcomplexe nächst dem Asyl- und Werkhause im
X. und XI. Bezirke nach der vom Stadtbauamte vorgelegten Projectskizze principiell
genehmigt und der Magistrat angewiesen, die diesbezüglichen Detailpläne und Kosten¬
anschläge vorzulegen.

Unter einem wurde der Kaufpreis für den Baugrund im Ausmaße von 12.695 in?
mit dem Betrage von 4 fl. 50 kr. per Quadratmeter festgesetzt und die Weisung ertheilt,
für diesen Grundverkauf das nachK 52 lit. e des Gemeindestatuteserforderliche Landes¬
gesetz zu erwirken.

Erweiterung des St . Marxer Schlachthauses. — Am 2. Juli 1897 be¬
schloss der Gemeinderath auf die von der Vorstehung der Wiener Fleischhauer-Genossen¬
schaft gemachte Anregung, betreffend die Errichtung eines neuen Central-Rinderschlacht-
hauses unter den dermaligen Verhältnissen nicht einzugehen; desgleichen wurde von der
in Anregung gebrachten Umwandlung des St . Marxer Schlachthauses in ein Central-
Rinderschlachthaus mit Rücksicht auf die Undurchführbarkcit eines solchen Unternehmens
abgesehen.

Gleichzeitig fasste der Gemeinderath den principiellen Beschluss, das Gumpen-
dorfer Schlachthaus aufzulassen und das St . Marxer Schlachthaus durch successive aus¬
zuführende Zubauten derart zu erweitern, dass die dem Schlachthause Gumpendorf
Angewiesenen Fleischhauer nach und nach in das Schlachthaus St . Marx versetzt
werden können.

Auch wurde genehmigt, dass als Ersatz für die im Gumpendorfer Schlachthause
demolierten Objecte im Schlachthause St . Marx Stallungen für zusammen 360 Rinder
zu erbauen, ferner die Arbeitshöfe in der 3. und 4. Abtheilung hallenartig einzudecken
und als Schlachthallen für Rinder einzurichten sind.

Das technische Elaborat für die vorerwähnten Ersatzbauten' wurde am 8. No¬
vember 1897 an den Stadtrath geleitet. Nach demselben wurden projectiert: 2 Stall¬
anbauten für je 112 Stück Rinder, 1 Stalltract für 220 Rinder, ferner 2 Rinder-
Schlachthallen und zwar eine mit einer Schlachteinrichtung neuesten Systems und eine
Halle nach dem alten System.

Die Gesammtkosten für diese Bauausführungen wurden mit 228 .898 fl. berechnet.
Mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 1. December 1897 wurde eine Abänderung

dieses Projektes in der Weise beschlossen, dass an Stelle des mit 3 m hoher Anschüttung
projezierten Stalles für 220 Rinder auf dem an die Mauthner 'sche  Brauerei
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angrenzenden tiefer gelegenen Gartengrnnde mit Hinweglassung der Anschüttung ein eta-
giertes Stallgebäude zu schaffen ist, dessen Souterrainlocalitäten als Magazinsräume
Verwendung finden sollen, wodurch ein Theil der jetzt im Schlnchthause als Magazine
benützten Lokalitäten zu Rinderstaltungen adaptiert werden kann.

Die weiteren Verhandlungen hierüber fallen in das Jahr 1898.

Errichtung einer Kühlanlage im Schlachthause St . Marx. — Am
3. December 1897 wurde vom Gemeinderathe die Errichtung einer Kühlanlage im Schlacht¬
hause St . Marx in Verbindung mit der Eiserzeugung genehmigt und bestimmt, dass
behufs Erlangung von Projecten und Offerten nebst Kostenanschlägen für sämmtliche
Arbeiten eine Offertverhandlung auszuschreiben ist, wobei der Termin zur Überreichung
der Offerte mit 6 Monaten festgesetzt wurde.

Die Kühlanlage wird im rückwärtigen Theile des Schlachthauses erbaut werden
und soll die Kühlhalle ohne dem Vorkühlraume eine benützbare Fläche von circa 2000m
umfassen.

Da sich in der Benützung der Schlachtstätte für Schweine in der V. Abtheilung
des St . Marxer Schlachthauses aus Verzehrungssteuerrücksichten Schwierigkeiten er¬
gaben , so wurde mit einer Eingabe des Magistrates vom 24 . Mai 1897 die Jngerenz
der k. k. n.-ö. Statthalterei beim k. k. Finanzministerium in der Richtung erbeten , dass
es ermöglicht werde , Schweine , die vom Centralviehmarkte St . Marx an die obige
Schlachtstätte eingebracht werden , im geschlachtetenZustande verzehrungssteuerfrei wieder
auf den Centralviehmarkt zurückzubringen.

Dies wurde durch das Entgegenkommen der k. k. Finanzbehörden auch erreicht,
indem solche geschlachtete Schweine nach gefällsämtlicher Abfertigung beim Linienamte
St . Marx wieder zum Verkehr auf dem Viehmarkte zugelassen werden , von wo sie
nicht nur in das Wiener Verzehrungssteuergebiet , sondern auch in die Provinz abge¬
setzt werden können.

L. Markt- und Lebensmittelpolizei.

Lebensmittelgesetz. — Das Gesetz vom 16 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 89
ex 1897 , wodurch der Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Verbrauchsgegenständen
geregelt wird , trat am 13 . October 1897 in Kraft . Den Bestimmungen dieses Gesetzes
unterliegt der Verkehr mit Lebensmitteln (Nahrungs - und Genussmitteln ) , kosmetischen
Mitteln , mit Spielwaren , Tapeten , Bekleidungsgegenständen , Ess - oder Trinkgeschirren,
sowie Geschirren und Gerätheu , die zum Kochen oder zur Aufbewahrung von Lebens¬
mitteln oder zur Verwendung bei denselben bestimmt sind, ferner mit Wagen , Maßen
und anderen Messwerkzeugen , die zur Verwendung bei Lebensmitteln zu dienen haben,
die Verwendung bestimmter Farben zur Zimmermalerei , endlich der Verkehr mit Petroleum.

Als Aufsichtsorgane im Sinne dieses Gesetzes haben die Organe der politischen
Behörden (beziehungsweise Magistrate der Städte mit eigenem Statute ) zu fungieren.

Das Verfahren und die Urtheilsfällung rücksichtlichder in diesem Gesetze vorge¬
sehenen Übertretungen steht dem Bezirksgerichte zu.
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Untersuchungsanstalten für Lebensmittel . — Durch die Ministerialver-
ordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 240 , wurde die Bestellung staatlicher
Uutersuchuugsaustalten für Lebensmittel und Gebrnuchsgegenstände der im Lebensmittel-
gesetze bczeichneten Art geregelt . Im Sinne dieser Verordnung wurden durch Mini-
sterial-Knndmachnng vom 23 . November 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 270 , als specielle staatliche
Untersuchungsstellen folgende Anstalten bestellt:

1. Die k. k. landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation in Wien für die Unter¬
suchung aller Gattungen von Lebensmitteln mit Ausnahme von Fleisch imd Fleischwaren,
sowie für die Untersuchung von Petroleum.

2 . Die k. k. physiologisch-chemische Versuchsstation in Klosterneuburg für die
Untersuchung von Wein , Obstwein , Brantwein und sonstige Spirituosen , Most und anderen
Fruchtsäftcn , Bier , Meth , Honig , Essig, frischem und conserviertem Obste und Hefe.

3 . u. 4 . Die k. k. landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstationen in Görz und Spalato.

Prüfung von Futtermitteln . — Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 5 . September 1896 , Z . 26 .093 , hat das k. k. Ackerbauministerium verfügt,
dass Mehl , Kleie und ähnliche Futtermittel auf Verfälschungen und Verunreinigungen
(einschließlich Prüfung auf Mutterkorn ) von der k. k. Samen -Control -Station und der
k. k. landwirtschaftlichen Versuchsstation in Wien um den Einheitspreis von 1 fl. für
die Probe , sowohl für die Genossenschaft der Milchmeier in Wien , als auch für alle
Landwirte überhaupt besorgt werden.

Verkauf unreifer Kälber . — Mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 25 . März 1897 , Z . 20 .065 , wurde der Erlass vom 27 . Juni 1882 , Z . 26 .441,
über den Verkauf unreifer Kälber republiciert ; in diesem Erlasse sind auch die Merkmale
der Reife beschrieben.

Strafamtshandlungen . — Im Marktdepartement des Magistrates , sowie bei
sämmtlichen magistratischen Bezirksämtern wurden wegen Übertretung der markt- und
sanitütspolizeilichen Vorschriften im Jahre 1897 im ganzen 1583 Strafamtshandlungen
gepflogen. Der Gesammtbetrag der aus diesem Anlasse verhängten Geldstrafen belief sich
auf 7648 fl.

Nähere Angaben , insbesondere auch über die vom Marktamte aus sanitären
Gründen confiscierten Lebensmittel enthalten die Abschnitte „Rechtspflege und öffentliche
Sicherheit " sowie „Gesundheitswesen " in dem Statistischen Jahrbuche der Stadt Wien.

kv Landescultur-Angelegenheiten.
Wildschadenersatz . — Da anlässlich eines speciellen Falles die Frage der

Abgrenzung der politischen und gerichtlichen Competenz in Wildschadensachen aufgeworfen
wurde , hat die k. k. niederösterreichische Statthalterei mit Erlass vom 6. October 1897,
Z . 89 .450 , eröffnet, dass Competenzbedenken nur in den Fällen Platz greifen können
wo sich der ersatzpflichtige Jagdpächter durch ein Pauschalübereiukommen abgesnnden
hat . Sind einzelne Grundbesitzer dem zu diesem Zwecke abgeschlossenen Vertrage nicht

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 13
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beigetreten , so haben sie ihre Forderungen bar der politischen Behörde geltend zu

machen, da in diesem Falle kein privatrechtlichcs Verhältnis zwischen ihnen und dem

Pächter besteht. Dies gilt auch dann , wenn die Gemeindevertretung mit dem Pächter

einen Pauschal -Vergütnngsvertrag geschlossen hat ; auch hier besteht ein privatrechtliches

Verhältnis nur zwischen dem Pächter und der Gemeinde , nicht aber zwischen de»,

Pächter und dem Grundbesitzer ; diese werden deshalb ihre Schadenersatzansprüche immer

bei der politischen Behörde anzubringen haben.

Forstaufsichtsbezirke in Niederösterreich . — Mit Kundmachung der

k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 21 . October 1897 , Z . 5504 , wurde eine

neue Eintheilnng des Erzherzogthnmes Österreich unter der Enns in staatliche Forst¬

aufsichtsbezirke festgestellt. Nach dieser Eintheilnng bestehen nunmehr die vier Forst¬

bezirke Wien , Wiener -Neustadt , Melk und Horn , und es umfasst der Wiener Forstbezirk

die politischen Bezirke Wien , St . Pölten , Tulln , Hietzing-Umgebung , Lilienfeld , Korneu-

burg , Floridsdorf und Mistelbach.

Maßregeln gegen das Überhandnehmen der Feldmäuse . — Über

Auftrag der k. k niederösterreichischen Statthalterei vom 19 . October 1897 , Z . 96 .912,

womit die Schonung der Bussarde , Eulen , Wiesel und anderer Feinde der Feldmans

dringend empfohlen wird , hat der Magistrat den Inhalt dieses Erlasses sämmtlichen

magistratischen Bezirksämtern , sowie dem Marktamte zur Kenntnisnahme und Darnach-

achtnng mitgetheilt.

Flurenpolizei . — Zur Überwachung der Felder , Fluren und Weingärten im

Wiener Gemeindegebiete waren im Jahre 1897 im ganzen 28 Flurenwüchter (gegen

26 im Jahre 1896 ) bestellt, und zwar im X ., XI ., XII . und XVII . Bezirke je 2,

im XIII . Bezirke 6 , im XVI . Bezirke 4 , im XVIII . Bezirke 3 und im XIX . Bezirke 7.

Die Auslagen betrugen im ganzen 7593 fl. 82 kr. (gegen 6368 fl. 90 kr. im Vorjahre ).

Fischereirevier - Ausschuss . — Im Sinne des niederösterreichischen Fischerei¬

gesetzes vom 26 . April 1890 , L.-G .-Bl . 1 ex 1891 , wurden mit der Kundmachung

der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 10 . Juli 1896 , Z . 59 .051 , in Nieder¬

österreich fünf Revierausschüsse mit den Sitzen in Krems , Wien , Amstetten, St . Pölten
und Wiener -Neustadt creiert.

Der Revierausschuss II (Wien) umfasst folgende Flussgebiete:

1. Die Donau von Tulln bis zur ungarischen Grenze mit . 24 Revieren;

2 . die March mit . 8

3 . die Thaya mit . 28
4 . die große und die kleine Tulln mit . 4 „

5 . den Wienfluss mit. - - 2
im ganzen 66 Reviere,

in den politischen Bezirken : Stadtbezirk Wien , Hietzing-Umgebung , Tulln , Bruck a. d.

Leitha , Foridsdorf , Waidhofen a. d. Thaya , Zwettl , Horn.

Ter Revierausschuss II besteht aus 9 Mitgliedern und 9 Ersatzmännern . Die

Wahlen für diesen Revieransschuss wurden mit dem Statthalterei - Erlasse vom
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27 . März 1897, Z. 27.154, mit dem Präclusivtcrmine bis 15. Juni 1897 angeordnet,
und fand am 23. August die Constituicrung des Ausschusses beim Magistrate statt. Die vom
Ausschüsse beschlossene Geschäftsordnung wurde mit Statthalterei -Erlass vom 5. September
1897, Z . 80.140, genehmigt. Der Revierausschussbegann am 29. September 1897
seine Thätigkeit in den Amtslocalitäten I., Hoher Markt Nr. 9.

Die Ausgabe der Fischerbüchel, welche bisher für die in Wien wohnhaften
Parteien bei de» magistratischen Bezirksämtern erfolgte, gehört nunmehr zn den Agenden
des Fischerei-Revierausschnsses.

Schonzeit für Fische. — Um anlässlich der öfters vorkommcnden Ver¬
wechslungen der Fischarteu „Brachse" und „Plainze " zu verhüten, dass Gewerbslente
durch ungerechtfertigte Confiscationen geschädigt werden, hat die k. k. niederöster¬
reichische Statthalterei mit Erlass vom 18. Februar 1897, Z . 13.525 , eine genaue
Beschreibung der Unterscheidungsmerkmale dieser beiden Fischarten gegeben und durch
eine Abbildung erläutert.

6. Lagerhaus der Stadt Wien.
Die Befürchtung, dass die Missernte in Ungarn den geschäftlichen Erfolg des

Berichtsjahres ungünstig beeinflussen werde, erfüllte sich erfreulicherweise nicht; das
erzielte Erträgnis ist sogar noch reichlicher ausgefallen, als das ohnehin sehr beträchtliche
des Vorjahres.

Den thatsächlichenEinnahmen  und den ans den Lagerbeständen haftende»
Gebüreuforderuugen von 478 .310 fl. 37 kr. stehen Auslagen  und Verpflichtungen
im Betrage von 399 .865 fl. 72 kr. gegenüber, woraus sich ein Gebarungsüber¬
schuss  von 78.444 fl. 65 kr. oder von 8 910/g des Aulagewertes  von 880 .495 fl.
8 kr. ergibt, gegen 43.519 fl. 42 kr. oder 5'910/g nach dem Durchschnitte von
1876 bis 1896.

Im Vorjahrsberichte erscheint der restliche Betrag der Errichtuugskosten, wie
dieselben im Inventar über die Zweige des Gemeindevermögens in Vormerkung ge¬
halten werden, mit 26.434 fl. 81 kr. ausgewiesen; er erhöhte sich noch um 10 fl. 55 kr.
und stellt sich laut Hauptrechnungsabschlussder Gemeinde Wien zu Ende 1896 mit
26 .445 fl. 36 kr. richtig. Dazu kommen im Jahre 1897 : für besondere Belohnungen
an Bedienstete 1300 fl., für weitere vorläufige Kosten der Einleitung des
Hochquellenwassersin die Quaiaulage 1126 fl. 33 kr. und der Verbesserung des
Gastwirtschaftsgebaudes849 fl. 51 kr., ferner für die Errichtung eines Pegels am
Landungsplätze 195 fl. 65 kr. Es belaufen sich daher die restlichen Errichtungs¬
kosten zu Ende  1897 auf 29 .916 fl. 85 kr., welcher Betrag aus obigem Gebarungs-
überschusse von 78.444 fl. 65 kr. nunmehr gänzlich getilgt wird.

Nach den vorgenommenen Abschreibungen bewertet sich der eigene Besitz des
Lagerhauses an Einrichtungsgegenständen und Geräthschaften  am 31. De-
cember 1897 mit 7094 fl. 16 kr.

Ganz anders als in früheren Jahren gestaltete sich infolge der Verhältnisse der
Welternte diesmal der Geschäftsverkehr,  der eine beträchtliche Lebhaftigkeit entwickelte.
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Schon die erste Jahreshälfte , in welcher Mais in bedeutenden Mengen ans
Ungarn , namentlich mit Schiffen , einlnngte , nahm einen günstigeren Verlauf als sonst.

In der zweiten Jahreshälfte waren Mais und Hafer die Hauptgegenstände der
ungarischen Zusendungen , neben denen nur noch Gerste und Ölsaaten in Betracht
kamen ; Roggen war spärlich vertreten und Weizen blieb fast gänzlich aus . Der unge¬
wöhnliche Zustand , dass sich die Preise in Budapest höher als in Wien stellten, förderte
das merkwürdige Ereignis zu Tage , dass Weizen vielfach von Wien nach Budapest
verfrachtet wurde , vom Lagerhanse der Stadt Wien allein 11 .023 Metercentner . An
die Stelle der Zuzüge von Brotfrüchten aus Ungarn traten — freilich in bescheidenerem
Umfange — solche ans Deutschland , die theils deutschen, theils amerikanischen, thcils
russischen Ursprunges waren , aus Russland , zusammen mit 45 .586 Metercentner
Weizen und 22 .109 Metercentner Roggen.

Im ganzen blieben trotz der Missernte in Ungarn die Ankünfte von Getreide,
Hülsenfrüchten , Ölsaaten und Mühlenerzeugnissen nur wenig hinter dem Vorjahre mit
der seither höchsten Umsatzziffer zurück; sie überstiegen die aller anderen früheren Jahre
und erreichten die Menge von 2,756 .291 Metercentner , gegen 2,864 .908 Metercentner
im Vorjahre und 1,711 .807 Metercentner im Jahre 1895.

Bemerkenswert sind die Verschiebungen , die bei den einzelnen Gattungen vor¬
kamen : von Weizen giengen um 380 .568 , von Roggen um 58 .513 , von Gerste um
67 .256 Metercentner weniger , dagegen von Hafer um 252 .993 und von Mais um
121 .611 Metercentner mehr als im Jahre 1896 ein.

Bei der Abwickelung des bedeutenden Güterumsatzes , die im übrigen anstands¬
los und glatt von statten gieng, machte sich die Unzulänglichkeit der Lagerräume und
der Mittel für das Ausladen und das Putzen des Getreides auch diesmal geltend.
Im Oktober wurde der Raum in den Magazinen , wie gewöhnlich im Herbste , knapp
und musste die Übernahme der Waren überhaupt eingeschränkt werden . Dazu stellte
sich der um diese Zeit regelmäßige Andrang von Schiffen ein, der bis zum Jahres¬
schlüsse anhielt . Es mussten die Fahrzeuge häufig über Gebür lange warten , ehe sie
Anlegeplatz finden konnten und ehe die Reihe der Ausladung an sie kam; es waren
vom October bis gegen Schluss der Schiffahrt täglich durchschnittlich 35 Schiffe mit
rund 105 .000 Metercentner zur Ausladung angemeldet , während nur 14 Schiffe
angestellt und in Anbetracht der kürzeren Arbeitszeit aus diesen im günstigsten Falle
nur 9000 Metercentner , entsprechend drei Ladungen , täglich gelöscht werden konnten.
Unter solchen Verhältnissen stand die Lagerhausverwaltung vor der Wahl , entweder
eine große Anzahl von Schiffen gänzlich zurückweisen zu müssen oder durch strenges
Bestehen aus den im Vorjahre ausgestellten Bestimmungen für die Schleppausladnng
jeder Verringerung der täglich auszuladenden Menge vorzubeugen . Sie glaubte den
letzteren Weg betreten und die Befriedigung einzelner Sonderwünsche den großen
und allgemeinen Interessen des Handels und der Schiffahrt nachstellen zu sollen ; im
entgegengesetzten Falle hätte nur etwa die Hälfte der ausgeladenen Menge bewältigt
werden können.

In anderen Waren als Getreide hielt sich der Verkehr in den beschränkten
Grenzen der früheren Jahre . Die Einlagerungen von Wein gehen infolge der dafür
wenig geeigneten Lagerräume zurück; Spiritus zeigte eine etwas größere , Zucker dagegen
eine geringere Bewegung als im Vorjahre.
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Für den III. internationalen Maschinenmarkt in Wien 1897 vollzog sich die Zu-
nnd Absendnng der Güter in der Zeit vom 26. April bis 12. Mai 1897 durch das
Lagerhaus in der gewohnten, befriedigendenWeise.

Der Wareugesammtumsatz während des Berichtsjahres beziffert sich mit
5,764 .245 Metercentner gegen 2,810 .279 nach dem Durchschnitte von 1876 bis 1896.

Die tägliche Warenbewegung erreichte in der Woche vom 27. Mai bis
3. Juni mit 26.940 Metercentncrn die größte Höhe und stellt sich im Jahresmittel
ans 19.214 Metercentner gegen 9478 Metercentner nach dem Durchschnitte von
1876 bis 1896.

Nur der Durchzugsverkehr war geringer als im Vorjahre; die zu Lager ge¬
nommenen Mengen sind um 80.600 Metercentner, die vom Lager ausgefolgten
um 176.811 Metercentner, zusammen um 257 .411 Metercentner höher als im
Jahre 1896.

Eingelangt sind 11.449 Posten, ausgefolgt wurden 29 .653 Posten, wovon
24.377 Versendungen mit der Eisenbahn oder mit Schiffen stattfand en.

Es betrugen: Metercentner im Versicherungs¬
werte von Gulden

der Lagerstand am 1. Jänner . . . . . . . 422 .102 3,858 .380
die Einlagerungen. . . . . 2,851 .127 14,711 .500

3,273 .229 18,569 .880

die Allslagerungen. . . . . 2,913 .118 15,245 .300
der Lagerstand am 31. December . . . . . . 360 .111 3,324 .580
der höchste Lagerstand. . . . . 440 .200 am 5. Jänner
der niedrigste Lagerstand. . . . . 282 .900 am 12. August
der mittlere Lagerstand. . . . . 350 .786

Der mittlere Versicherungswert der zu Ende 1897 eingelagert gewesenen
Güter berechnet sich niit 9 fl. 23 kr. für den Metercentner.

Die Vertheilung der Güterbewcgung nach Arten der Beförderung ergibt ein-
nnd ausgehend für den Eisenbahnverkehr 33.566 beladene Wagen mit 3,130 .384
Metercentner, für den Schiffsverkehr 1,794 .698 Metercentner und für das
Straßenfuhrwerk839 .162 Metercentner oder 54 '31o/g, bzw. 31 13"/g, bzw. 14-56chg
der Gesammtbewegung.

Der Umsatz mit der Eisenbahn blieb gegen das Vorjahr um 357 .039 Meter¬
centner oder 10 240/o zurück; der Umsatz mit Schiffen dagegen ist um 122.755 Meter¬
centner oder 7'34"/g gestiegen. An 250 Arbeitstagen wurden auf dem Landungsplätze
des städtischen Lagerhauses 662 Schleppe gelöscht und 83 Schleppe verfrachtet. Von
den gelöschten 662 Fahrzeugen gehörten an: 181 mit 339 .290 Metercentner der
Ersten k. k. priv. Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft in Wien; 158 mit 458 .900 Meter¬
centner der Süddeutschen Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft in Wien; 241 mit 710 .622
Metercentner der Ungarischen Fluss- und Seeschiffahrts-Actiengesellschaft in Budapest;
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65 mit 164.297 Metercentner dem Josef Eggenhofer  in Budapest; ferner 11
mit 32.366 Metercentner der Franzenscanal-Schisfahrts-Actiengesellschnft in Budapest,
4 mit 11.258 Metercentner den Herren Jakob und Moriz Weiß  in Budapest und 2
mit 7507 Metercentner den Herren Wolfinger  L Reich  in Budapest. Nur bei
Schiffen oder 31 '27°/<> gieng die Löschung auf einerlei Art vor sich; die Ladung
jedes der übrigen 455 Schiffe oder 68' 730/g wurde zum Theile eingelagert, zum
Theile auf Eisenbahnwagen oder Straßenfuhrwerke umgeschlagcn oder auf an¬
dere umgeschifft.

Die Anwendung des Reexpeditionsverfahrens  erstreckte sich nur auf 1581
Wagenladungen oder 7-76chg der gesammten mit der Bahn versandten Menge, wovon
64 Wagen oder 0'3?o/o' der gesammten Ankünfte zu Wasser den Schiffszuzügeu und
1517 Wagen oder 13'88"/o der gesammten Ankünfte ans dem Schienenwege den
Bahnzuzügen entstammen.

Im reinen Durchzngsvcrkehre  ohne Einlagerung wurden ein- und ausgehend
2,327 .180 Metercentner oder 40 37°/, des Gesammtumsatzesnbgesertigt. Bon dieser
Menge entfallen 360 .356 Metercentner ans den Bahndurchzug und 1017 Metercentner
ans den Umschlag von Bahn zu Schiff oder 32-98 und (bOR'/o der gesammten Bahn¬
ankünfte; der Umschlag von Schiff zur Bahn ist daran mit 546 .111 Metercentner,
jener von Schiff zu Schiff mit 13.833 Metercentner und jener von Schiff auf
Straßenfnhrwerke mit 242 .255 Meterccntner oder 31 88, 0 81 und 14 14"/g der
gesammten Schiffsankünfte betheiligt.

Bei der Vertheilung des Umsatzes nach Warengattungen  nehmen Getreide,
Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Mühlenerzeugnisse 96 640/g, die anderen Waren 3-36"/g ein.

Der Belchnnngsverkehr  erhob sich nicht über die Belanglosigkeit, in der er
sich sonst bewegte; die Anzahl der ausgeschriebenen Lagerscheine betrug 357 Stück oder
312 "/g der eingelagerten 11.449 Posten; es wurde jedoch nur bei 12 Lager¬
scheinen im Versicherungswertevon 26.900 fl. eine Belehnung von 13.450 fl. oder
0 09 "/g des Versicherungswertes des Gesammtlagers zur Vormerkung in die Lager¬
bücher gebracht.

Die vorgemerkten Vorschüsse wurden diesmal ausschließlich von der Anglo-
österreichischenBank in Wien gewährt; die Einrichtung der Österreichisch-ungarischen Bank,
Lagerscheine im Reescomptewege zu belehnen, fand keine Benützung. Mit Belehnungen,
die nicht zur Vormerkung in die Lagerbücher gelangten, befassten sich u. a. die Union-
Bank bei 16 Lagerscheinen im Versicherungswerte von 139.650 fl., der Wiener Bank¬
verein bei 5 Lagerscheinen im Werte von 13.700 fl. und das Bankhaus Dutschka  L Co.
bei 1 Lagerschein im Werte von 5400 fl.

Entsprechend der gesteigerten Einfuhr ausländischen Getreides zeigen auch die
Verzollungsgeschäfte eine Erhöhung. In 2550 Amtshandlungen schrieb die im Lager¬
hanse der Stadt Wien eingerichtete Abtheilung des k. k. Hauptzollamtes Wien an
Zöllen und Steuern  192 .342 fl. 18 kr. in Gold und 69.386 fl. 76 kr. in Bank¬
noten zur Einhebung von den Auftraggebern vor.
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Es bot sich keine Veranlassung , öffentliche Verkäufe im Wege der Versteigerung
abzuhalten ; trotz der verschiedensten Anstrengungen , die dafür gemacht wurden , nimmt
dieser Geschäftszweig keinen Aufschwung in Wien.

Vor dem Lagerhaus - Schiedsgerichte kam kein Streitfall zur Austragung;
über die Änderung der Schiedsgerichts -Ordnung , die die neuen Civilprocess -Gesetzc
erheischen, befinden sich die Verhandlungen noch in Schwebe.

Um den zeitweisen Güterandrang zu bewältigen , musste an 16 Sonn - oder Feiertagen
gearbeitet werden.

In Verwendung standen 27 Beamte und Hilfsbeamte und 21 Unterbeamtc
und Diener , zusammen 48 Personen mit Gesammtbeziigen von 61 .439 fl. 99 kr.
Außerdem wurden beschäftigt durchschnittlich jede Woche 83 Wochenlöhner mit einem
mittleren Wochenlohne von 10 fl. 56 kr. oder einem Gesammtjahreslohne von
45 .610 fl. 17 kr. ; ferner durchschnittlich jeden Tag 286 männliche Taglöhncr mit
einem mittleren Taglohne von 1 fl. 27 kr, oder einem Gesammtjahreslohne von
109 .044 fl. 3 kr., dann durchschnittlich täglich 104 männliche Stücklöhner mit einem
Tagesdurchschnittsverdienste von 3 fl. 30 kr. oder einem Gesammtverdienste von
85 .532 fl. 37 kr. und durchschnittlich 13 weibliche und jugendliche Arbeiter mit einem
mittleren Tagesverdienste von je 70 kr. oder einem Gesnmmtjahresverdienste von
2739 fl. 24 kr. Als Ruhe - und Versorgungsbezüge wurden an 6 Personen 2652 st. 31 kr.
bezahlt und sonach für Gehalte , Arbeitslöhne und sonstige Bezüge zusammen
307 .018 fl. 11 kr. verausgabt.

An die Wiener Bezirkskrankencasse war ein Beitrag des Lagerhauses als
Arbeitsgeber von 2441 fl. 21 . kr. zu entrichten.

Bei der staatlichen Arbeiter - Unfallversichernngs - Anstalt ermäßigte sich
infolge der Einreihung der Lagerhäuser in eine niedrigere Gefahrenelasse die Jnhres-
gebür auf 3678 fl. 17 kr. Diese noch immer sehr hohe Ausgabe dürfte in der Zukunft
gänzlich entfallen ; der Gemeinderath hat nämlich mit den Beschlüssen vom 23 . Juli
und 24 . September 1897 , Z . 6908 und 8341 , angcordnet , dass jeder Gemeinde-
bedicnstcte oder Arbeiter , den in einem von der Gemeinde ausgeführten nnfall-
versichernngspflichtigen Betriebe ein Unfall trifft , oder dessen Angehörige mindestens die
gleichen Entschädigungen zu erhalten haben , wie sie im llnfallversichernngsgesetze vor¬
gesehen sind. Auf Grund dieser Beschlüsse hört das Nnfallversicherungsgesetz auf, für
die Betriebe der Gemeinde Anwendung zu finden.

Die Geld - und Rechnungsgebarung  umfasste bei einem Bareingange von
3,356 .674 st. 59 kr., einem Barausgange von 3,315 .573 fl. 25 kr. und bei einem
Bnchnmsatzc von 13,320 .385 st. 35 kr. eine Gesammtsumme von 19,992 .633 fl. 19 kr.,
wovon durch das k. k. Postsparcassenamt 1,044 .148 fl. 48 kr., durch den Wiener Giro-
und Casscnverein 1,013 .622 fl. 25 kr. und durch die Österr .-ungar . Bank 378 .759 st. 95 kr.
nmgesetzt wurden.

Die Schreibgeschäfte  erstreckten sich aus 17 .976 eingehende und 33 .559 aus¬
gehende Briefschaften , 8158 Rundschreiben und 45 .263 Rechnungen im Betrage von
2,090 .240 fl. 38 kr.
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Die Bau arbeiten blieben im Berichtsjahre auf die Fertigstellung der Einleitung
des Hochguellenwassers in die Quaianlage , die Ausbesserung und Vervollständigung des
Gebäudes und der Einrichtungsgegenstände der Gastwirtschaft im Lagerhause und die
Errichtung eines Pegels beschränkt.

Das verheerende Hochwasser, welches die Stadt Wien in den Tagen vom 30 . Juli
bis 7. August heimsuchte, gieng glücklicherweise vorüber , ohne bedeutenden Schaden an
dem Lagerhause anzurichtcn ; die Waren blieben gänzlich unversehrt und die Beschädi¬
gungen an den Gebäuden waren nur geringfügig . Als das Wasser im Strome schon im
Fallen begriffen war , stieg in der Prateranlage das Grundwasser auf die bisher noch
nie beobachtete Höhe von 275 Centimeter über den örtlichen Nullpunkt.

Das Gesammtergebnis des Berichtsjahres , das schon unter gewöhnlichen Um¬
ständen als ein ausnahmsweise befriedigendes bezeichnet werden müsste , erhält erhöhte
Bedeutung und Wichtigkeit, wenn der ungünstige Ausfall der Ernte in Ungarn , deren
Erzeugnisse sonst den Hanptgegenstand des Wiener Getreidehandels bildeten , in Berück¬
sichtigung gezogen wird.
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XVII. Gesundheitswesen.

Gefundheitspolizei.
s) Vrganisatioll dkg Gemeindk-Sanitätsdienftes. Städtisches Sanitiitspersonale.
Im Verwnltungsjahre 1897 trat im Stadtphysikate selbst hinsichtlich der zur

Dienstleistung zugetheilten Ärzte keine Änderung ein. Das Sanitätspersonale desselben
bestand aus 1Physikus,2 Physikus-Stellvertretern, 1Bezirksarzt undZPHysikats-Assistenten.

Die Bertheilung der ärztlichen Stellen auf die einzelnen Bezirke ist aus der
folgenden Übersicht zu entnehmen. Es waren bestellt:

Für den Ge- Bezirks- Stadt.
Armen-

K. k.
Armen-

meindebezirk ärzte ärzte ärzte
I. 1 1 1

II. 3 3 3
III. 2 2 1
IV. 1 2 —

V. 1 3 )̂ 1
VI. 1 -- 2

VII. 1 12) 1
VIII. I 1») —

IX. 2 1 2
X. 2 3i) 1

XI. 1 2 —

XII. 1 4») —

XIII. 1 7i) —

XIV. 1 3 —

XV. 1 2 —

XVI. 1 5") —

XVII. 1 4 —

XVIII. 1 4«) —

XIX. 1 3 —

im Ganzen 24 51 12

0 Von denselben ist 1 mit den Agenden eines Bezirksarztes betraut.
Derselbe steht auch in einem Theile des VIII. Bezirkes in Verwendung,

ch Zugleich in einem Theile des VII. Bezirkes in Verwendung.
0 Davon 2 Provisorisch,
ö) Davon 1 provisorisch.
°) Hievon ist 1 auch im XIX. Bezirke in Verwendung.
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Es standen daher bei den magistratischen Bezirksämtern 24 Bezirksärzte und zur
Besorgung der Armenbehandlung und der Todtenbeschau 51 städt . Ärzte , für die Armen¬
behandlung allein 12 k. k. Armenärzte in Verwendung . Überdies fungierte noch 1 k. k.
Stadtarmen -Augenarzt und 1 Armen -Ohrenarzt.

Die im Jahre 1897 begonnenen Vorarbeiten für die Reorganisierung des Magi¬
strates , welche sich auch auf das ärztliche Personale erstrecken sollte, indem eine wesent¬
liche Vermehrung der Stellen der Bezirksärzte der VIII . und IX . Rangsclasse , eine Ver¬
minderung jener der X . Rangsclasse , ferner die Beförderung von mehr als eines Dritt-
theiles der städtischen Ärzte für Armenbehandlung und Todtenbeschau in die Rangs¬
classe Xa in Aussicht genommen wurde , fanden im Berichtsjahre noch nicht ihren Abschluss.

Infolge des im Berichtsjahre erfolgten Ablebens des bisherigen Prosectvrs der
Gemeinde Wien bei den sanitätspolizeilichen Obductionen , Professor Eduard Ritter von
Hofmann,  dessen Andenken seitens der Gemeinde durch Widmung eines Ehrengrabes
im Centralfriedhofe geehrt wurde , ist diese Stelle provisorisch dem ersten Assistenten der
Lehrkanzel für gerichtliche Medicin , Professor Dr . Albin Haberda  übertragen worden.

Die Zahl der beim Stadtphysikate  in der Berichtsperiode durchgeführten
Agenden  betrug in Gruppe I (Hygiene und Sanitätspolizei ) 37 .464 , in Gruppe II
(Medicinalwesen ) 65 .778 , zusammen daher 103 .242.

Die Zahl der den städtischen Bezirksärzten zugewiesenen Sanitätsausseher betrug
wie im Vorjahre 33 . Zur Bereithaltung eines geeigneten Nachwuchses wurde auch
im Jahre 1897 von dem Oberbezirksarzte Dr . Alois Grünberg  ein Curs für
Sanitätsaufseher in der Zeit von Mitte Juli bis Mitte September an 5 Tagen der
Woche von 6 — 7^ 2 Uhr abends abgehalten , an welchem sich 26 Personen betheiligten.
Hiefür wurde eine Belehrung über Entstehung und Verbreitung der Jufectionskrank-
heiten verfasst und in Druck gelegt.

Von den Frequentanten des Curses meldeten sich 13 zur Prüfung ; 12 legten
dieselbe ab, und zwar 1 mit vorzüglichem, 8 mit gutem und 3 mit ungenügendem Erfolge.
Mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. April 1897 wurde dem Stadt¬
physikate aus Anlass der Abhaltung des Curses im Jahre 1896 die Anerkennung aus¬
gesprochen.

Die Instruction der Sanitätsaufseher wurde einer Revision unterzogen und in
ergänzter , beziehungsweise geänderter Form neu aufgelegt.

8 Sanitätsaufsehern wurde das im Sinne des Gemeinderathsbcschlusses vom
7. Mai 1895 erhöhte Taggeld zuerkannt , allen Erholungsurlaube bewilligt.

Die den Sauitätsaufsehern zur Unterstützung bei der Durchführung der groben
Desinfectionsarbeiten zugewiesenen Desinfectionsdiener gehören derzeit noch dem Stande
der Straßentaglöhner der Gemeindebezirke an und betrug deren Zahl im Jahre 1897 38.

Mit Rücksicht auf die Anordnung des Stadtrathes , das Straßensäuberungspersonale
ausschließlich zur Straßensäubernng zu verwenden und im Hinblicke auf die Verschieden¬
artigkeit der Löhne der sogenannten Desinfectionsdiener wurde die Regelung der Dienstes¬
verhältnisse und der Bezüge dieses Personales in Angriff genommen . —

Über den Stand der in Wien im Berichtsjahre zur Ausübung der Praxis be¬
rechtigten Sanitätspersonen  geben die folgenden Ziffern Aufschluss. Es betrug die Zahl
der Doctoren der Medicin (der gesummten Heilkunde) 2119 , Magister der Chirurgie,
beziehungsweise Wund - und Gebnrtsärzte und der zur Ausübung der zahnärztlichen
Praxis berechtigten Personen 62 , Apotheker 106 , Hebammen 1678.
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Die Vorbereitungen für die Neuwahlen in die Ärztekammer  wurden im
Einvernehmen mit der letzteren durchgeführt.

Da bei diesem Anlasse offenbar wurde, dass manche praktische Ärzte die Wohnungs-
verändernngen nicht rechtzeitig dem Stadtphysikate angezeigt hatten, wurde dieses beauftragt,
im Falle der Constatierung der Unterlassungderartiger Meldungen die Strafanzeige an
das zuständige magistratische Bezirksamt zu erstatten.

Zur Ermöglichungder Evidenzhaltung der Zahnärzte  wurden die praktischen
Ärzte Wiens mit dem Magistratsdecrete vom 22. November 1897 anfgefordert, dem
Stadtphysikatebekanntzugeben, ob sie die zahnärztliche Praxis als Specialfach ausüben und
zahntechnisches Hilfspersonale beschäftigen und bejahenden Falles Namen und Adresse
der betreffenden Arbeiter und etwaige Änderungen im Personalstande dem Stadtphysikate
anzuzeigen.

Der seitens der Wiener Ärztekammer im März 1897 beschlossene und den Mit¬
gliedern zur allfälligen Beobachtung und Affichierung in den Warte- und Ordinations¬
zimmern bekannt gegebene Ärztetarif  hat zu vielfachen Kundgebungen aus dem Publicum
gegen die Höhe der Tarifposten Anlass gegeben. Der Stadtrath fand sich bestimmt,
gegen diesen Tarif Stellung zu nehmen, um bei der k. k. n.-ö. Statthalterei die Auf¬
hebung des betreffenden Beschlusses der Ärztekammer zu erwirken. Mit Erlass vom
26. October 1897, Z. 89.256, hat die Statthalterei dem Magistrate bekanntgegeben,
dass die Ärztekammer durch den erwähnten Beschluss ihren gesetzlichen Wirkungskreis
nicht überschritten habe und dass daher kein Anlass vorliege, gegen diesen Beschluss
einzuschreiten. Der beschlossene Tarif blieb daher in Wirksamkeit. Derselbe ist jedoch kein
bindender, so dass die Festsetzung des ärztlichen Honorars nach wie vor der freien
Vereinbarung Vorbehalten ist.

Die Zahl der Apotheken  wurde im II. und im XIX. Bezirke um je eine ver¬
mehrt und eine weitere Vermehrung um 5 Apotheken, je eine in X., XII., XIII., XVI.
und XVIII. Bezirke, -beschlossen. Vom Magistrate wurde im 24 Fällen die 5jährige
Servierzeit auf den Magisterdiplomen bestätigt und über Weisung der k. k. n.-ö. Statthalterei
Amtshandlungen wegen unberechtigter Führung des Doctortitels der philosophischen
Facultät einer ausländischen Universität seitens einzelner Apotheker durchgeführt.

Für die Hebammen  wurde mit der Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 10. September 1897 , R .-G.-Bl . Nr. 216 , eine neue Instruction erlassen.

d) Prophylaktische Norkchrungrn.

Die stetig fortgesetzte Assanierung Wiens — in den Vorjahren infolge wiederholter
Choleragefahr energisch betrieben — erhielt neue Anregung, als infolge der Ausbreitung
der Pest in Indien die Möglichkeit der Einschleppung eines Krankheitsfalles nach
Europa gegeben war.

Dies bot die Veranlassung zur Anordnung der Vornahme von Revisionen seitens
der magistratischen Bezirksämter behufs Constatierung sanitärer Übelstände und zur Ein¬
richtung einer steten Evidenzhaltung der gefundenen Übelstüude durch die städtischen
Bczirksärztc.
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Die im Interesse einer fortschreitenden Assanierung gelegene Ausgestaltung der Cana-
lisiernng konnte in allen Bezirken mit Rücksicht auf die hohen Kosten und einer Reihe
rechtlicher Schwierigkeiten in kurzer Zeit nicht durchgefiihrt werden und musste in
manchen Bezirken, wie in einzelnen Theilen des XI ., XII ., XVIII . und XIX . Bezirkes,
einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten bleiben.

Die große Anzahl der bei den Wiener Verkehrsanlagen beschäftigten
Arbeiter  erforderte , ein besonderes Augenmerk auf die sanitären Verhältnisse dieser
Betriebe zu richten, wobei Verbesserungen hinsichtlich der Unterkunftsorte , der Verkösti¬
gung , der Fürsorge für erste Hilfe, Beistellung der erforderlichen Zahl richtig vertheilter
Aborte erzielt wurden . Die Bestrebungen , auch i» anderer Richtung , so durch Errichtung
von Baraken , ärztliche Beaufsichtigung der Arbeiter , radicale Abhilfe zu schaffen, blieben
erfolglos.

Als sich wegen der ungünstigen Unterkunftsstätten vieler Arbeiter die Amtshand¬
lungen dieser Art in den Bezirken II , XI und XIII insbesondere häuften und an die
Unternehmer mit der Anregung zur Beistellung der Schlafstellen herangetreten wurde,
ergab sich ein sehr geringer Erfolg , indem nur für einen Theil der Arbeiter des
XIII . Bezirkes Baraken errichtet wurden . Das Project , die aufgelassene Franz Josefs-
Kaserne für diese Zwecke zu gewinnen , blieb erfolglos.

Die bei jedem übertragbaren Krankheitsfalle durch die städtischen Bezirksärzte ge¬
pflogenen , eingehenden Erhebungen , die genaue Evidenzhaltung der Kranken und die
Durchführung der erforderlichen prophylaktischen Maßnahmen ließen an keiner Stelle die
Entwicklung von Krankheitsherden oder die epidemische Ausbreitung von Krankheiten zu.

In den Bahnhöfen  wurde auf die Bereithaltung vonJsolierlocalitäten hingewirkt.
Seitens der Gemeinde wurde der Bau der Sanitätsstation, II ., Gerhardusgasse 3 , in
Angriff genommen, im XVIII . Bezirke ein Verbrennofen rekonstruiert , für die Bezirke
XII , XIII , XVII , XVIII und XIX der Transport der zu desinficierenden Materialien
mittels mit Pferden bespannter Wagen eingerichtet und zur Bereithaltung der erforder¬
lichen Anzahl geeigneter Sanitätsaufseher — wie bereits erwähnt — ein Unterrichts-
curs für Bewerber um solche Stellen abgehalten . —

Besondere Beachtung fanddas Bettgeherwesen;  derMagistrat hatindieserRichtung
die Bezirksämter angewiesen , die Vermietung von für Wohnzwecke ungeeigneten Loka¬
litäten , die Überfüllung von Wohnungen und Massenquartieren im Sinne des Sanitäts¬
gesetzes und des Z 93 des Gemeindestatutes , die Übelstände bei gewerbsmäßiger Be-
herbung in Gemäßheit der Gewerbeordnung abzustellen . —

Zur Hintanhaltung der Verwendung von Küchen und anderen Betriebsräumen
in gewerblichen Betrieben , welche die Erzeugung oder den Verkauf von Lebensmitteln
betreffen , wie in denjenigen der Gastwirthe , Kaffeesieder, Selcher , Fleischhauer als
Waschküchen, hat der Magistrat an die Bezirksämter , das Marktamt und die Genossen¬
schaften besondere Weisungen erlassen. —

Anhaltende Regengüsse hatten Ende Juli zu Überschwemmungen geführt , von
welchen nur wenige Bezirke ganz verschont blieben , der III ., V., VI ., IX ., XI ., XIII.
und XIX . Bezirk besonders getroffen waren.
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Der Magistrat erließ zur Bekämpfung der uachtheiligen Wirkungen im August
eineu Aufruf an die Bevölkerung , die k. k n.-ö. Statthalterei unterm 14 . August einen
Erlass zur Hiutauhaltuug vvn Schäden an Wasserlänfen , am 28 . August einen Erlass
wegen Regelung und Überwachung der aus Anlass der Überschwemmungen angevrdueten
Anstalten.

Die Bezirksärzte waren am 30 . Juli telegraphisch angewiesen worden , persönlich
und durch die Sanitätsaufseher die überschwemmten Wohnungen zu eruieren , im Einver¬
nehmen mit den Bezirksämtern , Bezirksvorstehungen und Polizei -Commissariaten auf
die Einhaltung der Vorschriften zur Begegnung der Gefahren aus der Überschwemmung
hinzuwirken, insbesondere auf die angemessene Unterbringung und Verköstigung delogierter
Parteien , auf die Sperrung verunreinigter Brunnen , Vertilgung der durch die Über¬
schwemmung verunreinigten Nahrungsmittel , Reinigung eventuell Desinfectivn und ans
die Anstrocknung überschwemmter Räume.

Wesentliche Nachtheile für die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse hatte die Wasser¬
katastrophe nicht im Gefolge.

Von den prophylaktischenVorkehrungen im Besonderen wären folgende zu erwähnen.

lAeningitis cerebrospinalis epiäemica (epidemische Genickstarre ) . —
Infolge des häufigen Vorkommens sporadischer Fälle hat das k. k. Ministerium desJnnern das
Studium dieser Jnfectionskrankheit durch eine wissenschaftliche Commission angeregt und
wurde der Wiener Magistrat mit dem Statthalterei -Erlasse vom 1. October 1897 an¬
gewiesen, über die Ergebnisse der beim Auftreten dieser Krankheit gepflogenen Erhe¬
bungen , beziehungsweise über die sanitätspolizeilichen Maßnahmen anlässlich der Vorlage
der vierwöchentlichen Ausweise über Jnfectionskrankheiten zu berichten.

kckorbus miliaris (Schweißfieber ). — Anlässlich des Auftretens des Schweiß¬
fiebers im politischen Bezirke Scheibbs , wo in 50 °/g der Krankheitsfälle ein tödtlicher
Ausgang eintrat , war mit dem Statthalterei -Erlasse vom 18 . Jänner die bereits mit
dem Erlasse vom 12 . December 1891 angeordnete Anzeigepflicht der praktischen Ärzte
in Erinnerung gebracht und die Anordnung der sofortigen Erhebung durch die Amtsärzte,
die Einleitung geeigneter Maßnahmen und die unverzügliche , allenfalls telephonische
Verständigung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei angeordnet worden.

Im Berichtsjahre trat ein Krankheitsfall in Wien auf , bei welchem der behandelnde
Arzte die Diagnose auf kckorbus miliaris gestellt hatte.

Die Krankheit verlief rapid , hatte unter Schüttelfrost mit hohem Fieber eingesetzt,
worauf sich am Stamme und an den Gliedmaßen eine conftuierende Röthung und
stellenweise Knötchen- und Bläschenbildung entwickelte. Der Tod trat am dritten Tage,
nachdem Delirien aufgetreten waren , ein. Durch die nach dem Tode vorgenommenen
Untersuchungen konnte eine andere Krankheitsform als Todesursache nicht constatiert
werden.

Epidemische Bindehautentzündung . — Das epidemische Auftreten einer
durch den äiplococus pneumoniae hervorgerufenen Bindehautentzündung unter den
Schulkindern einer Gemeinde Niederösterreichs und die Möglichkeit einer Verwechslung
dieser im allgemeinen gutartigen Krankheit mit Trachom , führte zu dem Erlasse der
k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 3. Mai 1897 , womit der Magistrat beauf-
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tragt wurde , dieser epidemischen Bindehautentzündung ein besonderes Angenmerk zu
widmen , sämmtlichc praktischen Ärzte auf diese Krankheitsform aufmerksam zu machen
und zur Anzeige bei epidemischem Auftreten zu Verhalten.

Varicellen . — Anlässlich der mnthmaßlich erfolgten Verwechslung eines Blattern¬
salles mit einer Varicellenerkranknng wurden die städtischen Bezirksärzte beauftragt,
bei jedem zur Anzeige gelangenden Varicellenfalte , welcher erwachsene, d. i. außerhalb
der Schulpflicht stehende Personen betrifft , persönlich die Erhebungen zu pflegen.

Blattern und Flecktyphus . — Mit dem Statthalterei -Erlaffe vom 22 . Fe¬
bruar 1897 wurde angeordnet , dass bei jenen Jnfectionskrankheitsformen , welche zufolge
ihres infectiösen Charakters und der Bösartigkeit ihres Verlaufes selbst bei ganz ver¬
einzeltem Auftreten eine erhöhte Beachtung erfordern , wie dies insbesondere bezüglich
der Blattern und des Flecktyphus der Fall ist, über das Ergebnis der mit größter Be¬
schleunigung zu pflegenden Erhebungen und über die getroffenen Anordnungen sofort,
in besonders dringenden Fällen aber in analoger Weise, wie dies bezüglich der Cholera
vorgesorgt ist, telegraphisch zu berichten sei.

Dysenterie . — Das vermehrte Vorkommen von Dysenterie unter der Mannschaft
des II . Corps in der Roßanerkaserne bot den Anlass , die Amtsärzte anznweisen, den
Darmerkranknngen überhaupt und dem Vorkommen von Typhus und Dysenterie eine
erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Masern . — Infolge des gesteigerten Auftretens derselben wurde über Erlass der
k. k. niederöfterreichischen Statthnlterei vom 30 . Juni 1897 die Ausstellung von Cer¬
tificate» zum Besuche der niederösterreichischen Landes -Blindenschnle in Purkersdorf , der
k. k. Waisenhäuser und anderer ähnlicher Anstalten eingestellt.

Scharlach . — Im Hinblicke auf wiederholte vorzeitige Genesungsanzeigen bei
Scharlach wurden die Amtsärzte beauftragt , bei frühzeitigen Genesnngsanzcigen den
Schulbesuch nur auf Grund persönlicher Constatiernng des Genesens zu gestatten.

Ferner seien noch folgende Maßnahmen allgemeiner Natur erwähnt:

Zur Ermöglichung der Evidenzhaltung von Infektionskrankheiten in den
Schulen wurde bei Schülern , deren Wohn- und Schulbezirk nicht zusnmmenfallen , den
Amtsärzten die wechselseitige Verständigung vorgeschrieben.

11m bei Erkrankungen im Hausstande der städtischen Bademeister und
Wasserleitungsaufseher jede Verbreitung der Krankheit hintanzuhalten , wurden
diese Organe zur Meldung jedes Krankheitsfalles in ihrer Familie verhalten.

Von Lkolsra asiatien und Flecktyphus kam im Berichtsjahre kein Fall vor;
von Blattern traten nur zwei Fälle mit dem Ausgange in Genesung auf , von Milz¬
brand ein Fall , in dem es gleichfalls zur Genesung kam.

Gesteigert war das Auftreten des T ^ pbus abllominnlis ; von den angezeigten
408 Typhuserkrankungen waren 112 fremder Provenienz und ergaben sich
84 Todesfälle.
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Bezüglich der gesteigerten Typhusbewegung wurde ein Zusammenhang mit der
importierten Milch vermnthet und wurden auch eingehende Erhebungen in Betreff der
Milchverkaufs- und Productionsstellen durchgeführt.

Von 2623 Scharlachfällen führten 235 zum Tode, von 3037 Diphtherie¬
fällen 561 ; auf 13.968 Masernerkrankungen kamen 853 Todesfälle. Von Genick¬
starre kamen 44 Erkrankungen, beziehungsweise Todesfälle vor. Auf 173 Puerperal¬
erkrankungen entfallen 102 Todesfälle.

Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 19. März 1897,
Z . 5630 , wurden Vorkehrungen behufs Verhütung der Einschleppung der Pest
durch Passagiere von aus Pestgegenden anlangeuden Schiffen angeordnet.

o) Desiuftltioilswesrn.
Das bereits im Jahre 1896 im Principe genehmigte Project einer Sanitäts¬

station für die Bezirke I, II, IX und XIX in Verbindung mit einer Desinfectivns-
anstalt kam im Berichtsjahre zur Ausführung.

Für die Desiufection kamen hauptsächlich reine Carbolsänre und Lysol, deren
Lieferung im Offertverhandlungswege sichergestellt wurde, Ätzkalk, beziehungsweise Kalk¬
milch und im geringen Ilmfange auch Formalin zur Verwendung. Für die Dampf-
desinfection kamen die stabil aufgestellten Dampfdesinfectionsapparate System Thurs-
field in den Bezirken I, II, III, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII und XIX,
ferner System Kurz , Rietfchl L Henueberg in den Bezirken V, XII und XVIII
und System der Gas- und Wasserleitungs-Gesellschaft in dem Epidemiespitale im X. Bezirke
zur Benützung.

Für die Bezirke IV und VII wurde in dem Apparate des V., für den VIII. Bezirk
in jenem des I., für den XIV. Bezirk in jenem des XV. Bezirkes desinficiert.

Die zur Verbrennung von inficiertem Bettstroh und anderen wertlofen Gegenständen
errichteten Verbrennöfen wurden im Berichtsjahre nicht vermehrt, dagegen jener des
XVIII. Bezirkes umgebaut.

Verbrennöfen waren aufgestellt im II. Bezirke für diesen Bezirk, im XII. Bezirke
für diesen und den X. Bezirk, im V. Bezirke für den IV., V., VI. und VII. Bezirk,
im IX. Bezirke für den I., VIII. und IX. Bezirk, im XI. Bezirke für diesen Bezirk,
im XIV. Bezirke für den XII., XIII., XIV. und XV. Bezirk, im XVIII. Bezirke für
den XVII. und XVIII. Bezirk.

Nur in den Bezirken XVI und XIX musste die Verbrennung von Bettstroh an
abseits gelegenen Stellen in der Nähe des Ottakringer und des Nussdorfer Friedhofes
vorgenommenwerden.

Der Transport der zu desinficierendenGegenstände wurde in den Bezirken XII,
XIII, XVIII und XIX mittels bespannter Zinkblechwagen, in den übrigen Bezirken mit

Handwagen, die mit Zinkblech ausgeschlagen sind, besorgt.
Die Desiufection besorgten die Sanitätsanfseher unter Mitwirkung der denselben

zugewiesenen Taglöhner der Straßenkehrerpartien der Bezirke.
Die Aktivierung der projectierten, im Bau befindlichen Desinfectionsanstalt wird

die Centralisierung des Desinfectionswesens nubahnen.
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61 Ampfwesra.
1 . öffentliche Impfung.

Die öffentliche Impfung wurde , wie in den Vorjahren , in den Monaten Juni,
Juli und August , beziehungsweise in jenen peripheren Bezirkstheilen , welche vor der
Einverleibung selbständige Gemeinden bildeten , in den Monaten Juni und Juli ans
66 Jmpfsammelplätzen oder bei weiterer Berücksichtigung der Impfung in 5 Wiener
Kinderspitälern , 2 Kindcrkrankenordinations -Jnstituten , der Poliklinik, dem Mariahilfer
Ambulatorium , im Schuhpocken-Hanptinstitnte (Findelanstalt ), der Jmpfanstalt des
Dr . Beuß und in 77 Jmpfstationen vorgenommen.

Die Zahl der Erstimpfungen betrug 22 .969 , die der Revaccinationen  805;
die der Jmpftage  894 . In den Jmpfsammelplätzen allein wurden durch die städtischen
Ärzte 15 .849 Impfungen vorgenommen , somit um 105 mehr als im Vorjahre ; die
Mehrzahl der Erstimpfungen betraf Personen im Säuglings - und Kindesalter Zufolge
des Stntthalterei -Erlasses vom 18 . Februar 1897 wurde dem Jmpfzustande des
städtischen Sanitätspersonales , wie jenem der Bediensteten der Privat -Krankenanstalten
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet , eine Conscription des Jmpfznstandes der Ärzte
und des Wartepersonales veranlasst und auf die Impfung , beziehungsweise Revaccination
dieser Personen , soferne dieselbe erforderlich , hingewirkt . Den bei der öffentlichen
Impfung verwendeten 85 Amtsärzten wurden seitens des Stadtphysikates Direktiven
ertheilt , welche im allgemeinen auf die Einhaltung aseptischer Heilmethoden gerichtet
waren . Der Magistrat hat am 17 . Mai 1897 eine Kundmachung erlassen, in welcher
dem Publicum die Jmpfärzte , Jmpflocalitäten und Jmpfstunden bekannt gegeben wurden;
in derselben war hervorgehoben , dass bei der öffentlichen Impfung nur animalische Lymphe
verwendet wird . Der Impfstoff wurde ausschließlich von der k. k. Jmpfstoffgewinnungs-
anstalt bezogen, in welcher zur aseptischen Verreibung desselben neuartige gläserne
Lymphmühlen zur Verwendung kamen.

Tie erzielten Erfolge waren ausgezeichnete ; abgesehen von einigen Erythemen
ergaben sich keine direct nachtheiligen Wirkungen.

Die Mitwirkung der Gemeinde hinsichtlich der Conscribierung der Nichtgeimpften,
der Feststellung und Einrichtung der Jmpssammelplätze , Zuweisung von Protokollführern,
Durchführung des Dienstes in den Jmpfsammelstellen , Beistellung des Impfstoffes , der
Drucksorten re. stimmte mit den bezüglichen Leistungen im Vorjahre überein.

Die praktischen Ärzte wurden durch eine besondere Zuschrift des Magistrates zur
Förderung des Impfwesens und zur Berichterstattung aufgefordert und wurde denselben
je 1 Bogen des Jmpfjournales und der Jmpfzeugnisse übermittelt.

Den bei der öffentlichen Impfung verwendeten Aufsichtspersonen und Schrift¬
führern wurden seitens der Gemeinde Remunerationen bewilligt.

S . Schulkinderimpfung.

Die im Jahre 1897 durchgeführte Conscription der Schulkinder bezüglich des
Jmpfmomentes ergab eine Gesammtzahl von 171 .343 Schulkindern in 387 communalen
und " 25 Privaten Volks- und Bürgerschulen.

Hievon hatten 163 .512 --- 95 43 °/g Zeugnisse über die erfolgte Erstimpfung
und waren daher 7831 --- 4 57 von den städtischen Ärzten behufs Constatierung
des Jmpfznstandes zu untersuchen. 5641 ^ 3 29 °/g zeigten deutliche Jmpfnarben,
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932 ---- 054 o/o Narben nach überstandenen Blattern, - es waren daher nnr
1258 --- 0-73 "/o ungeimpft . Bon diesen unterzogen sich 594 — 0 28 ô der
Erstimpfung , daher nur 764 --- 0 '44 0/g bei der Schulkinderimpfnng ungeimpft blieben.

Hievon wurden 344 bei der allgemeinen (öffentlichen) Impfung geimpft, so dass
am Schluffe des Schuljahres 1896/97 die Zahl der nicht geimpften Schulkinder
420 ^ 0 245 o/o der 171 .343 Schulkinder betrug . Bon 24 .796 revaccinationsbedürftigen
Schulkindern wurden nur 4690 -- 18 91 ô revacciniert , so dass 20 .106 revaccinations-
bednrftig blieben.

An der Schulkinderimpfnng betheiligten sich 71 Amtsärzte , die bei der Durch¬
führung ihrer Obliegenheiten von den Lehrkräften unterstützt wurden.

3. Schutzimpfung gegen Wuth (Lyssa) .

Die staatliche Anstalt in der k. k. Krankenanstalt Rudolf -Stiftung war vorzugs¬
weise mit von außen zugereisten Personen beschäftigt, obzwar im Jahre 1897
648 Personen im Wiener Polizeirayon Hundebisse erlitten hatten und thatsächlich von
15 als wüthend bezeichneten Hunden 3 Personen gebissen worden waren.

In der Anstalt waren im Jahre 1897 198 Personen der Schutzimpfung gegen
Wuth unterzogen worden ; hievon entfielen 9 auf die hiesige Bevölkerung . Unter den
Letzteren kam es zu einer Lyssaerkrankung nicht. Die im Berichtsjahre ansgewiesenen
2 Erkrankungen betrafen Kinder , die aus Böhmen (Kritzendorf und Wall ) zur anti-
rabischen Behandlung zugereist waren und hier an Lyssa starben.

Die Zuweisung der Verletzten in das staatliche Institut und die fortgesetzte
Überwachung der behandelten Personen für die Dauer eines Jahres erfolgte durch die
k. k. Polizeiärzte.

4 . Diphthcriebehandlung mit Heilserum.

Die Berichterstattung wurde über Weisung der k. k. n .-ö. Statthalterei geregelt
und die Sernmbehandlung in den vierwöchentlichen Rapporten ausgewiesen.

Nach den Ausweisen ist die Zahl der mit Serum behandelten Kranken bedeutend
gestiegen, was schon aus der Zunahme der in Spitalspflege gebrachten Diphtheriekranken
zu erwarten war.

In der vorwiegenden Zahl der Fälle wurde Wiener Serum verwendet . Eine
Entscheidung über den Vorzug einer oder der anderen (Behrings ) Serumart ließ sich
nicht treffen , da die Zahl der mit Behring ' schem Serum behandelten Fälle zu gering
und in einer Anzahl von Fällen die Provenienz des Serums überhaupt nicht angegeben
war . Es scheint jedoch zwischen der Leistungsfähigkeit beider Sorten ein wesentlicher
Unterschied nicht zu bestehen.

Die Mortalität bei Diphtheritis , welche in den Jahren 1892 , 1893 , 1894 35 80/g,
33-6 o/o, 34-6 o/o betragen hatte, ist in den Jahren 1895, 1896 und 1897 auf
I9 -3 °/o, 19-7 °/o, 18-57 °/g gesunken.

Die günstigen Resultate hängen wahrscheinlich mit den Fortschritten der Behand¬
lung zusammen. Wegen Betheilnng der städtischen Armenärzte mit Heilserum behufs
Verwendung bei der Diphtheriebehandlung wurde die Verhandlung eingeleitet.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 14
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v) Uerkehr»lit Nnhrungs- und Genussmitteln, sowie anderen Gebranchsgegenständen.

Das lange erwartete Gesetz gegen die Verfälschung der Lebensmittel trat in Kraft.
Für Angelegenheiten des Verkehres mit Lebensmitteln und einigen Gebranchsgegen¬
ständen wurde mit Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 1. April 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 90 , ein ständiger Beirath eingesetzt. —

Durch die Professoren Dr . August Vogl  und Dr . Johann Csokor  wurden für
Bewerber um Stellen im Marktamte Unterrichtscurse über vegetabilische Nahrungs-
und Gennssmittel und die mit denselben leicht zu verwechselnden Giftpflanzen , beziehungs¬
weise über mikroskopische Fleischbeschau abgehalten . —

Für die Handhabung des Lebensmittelgesetzes wurden mit der Ministerialverordnung
vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 234 , republiciert:

Die Ministerialverordnung vom 1. Mai 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 54 , betreffend die Ver¬
wendung von Gistfarben und gesundheitsschädlichen Präparaten bei verschiedenen Gebranchs¬
gegenständen und den Verkauf derselben ; die Ministerialverordnung vom 1. März 1886,
R .-G .-Bl . i)ir . 34 , betreffend die Verwendung von aus Anilin oder aus anderen Theer-
bestandtheilen hergestellten Farbstoffen bei Bereitung von Genussartikeln ; die Ministerial¬
verordnung vom 10 . August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 134 , betreffend das Verbot der
Einfuhr von mit Theerfarbstofsen gefärbten Weinen ; die Ministerialverordnung vom
35 . August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 136 , als Nachtrag zu der vorerwähnten Verordnung;
die Ministerialverordnung vom 19 . September 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 147 , betreffend
die Verwendung gewisser Theerfarben zur Färbung von Zuckerbäckerwaren, wie von
au sich farblosen , jedoch gewohnheitsmäßig künstlich gefärbten Liqueuren ; die hiezn
erlassene Nachtragsverordnung vom 22 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 22 ; die Ministerial¬
verordnung vom 2 . Juni 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 43 und vom 20 . November 1877,
R .-G .-Bl . Nr . 105 , betreffend die Verwendung von farbigem Papier als Einhüllnngs-
mittel für Genussmittel ; endlich die Ministerialverordnung vom 30 . November 1894,
R .-G .-Bl . Nr . 221 , betreffend das Verbot der Einfuhr , des Vertriebes und des
Zusatzes der sogenannte» Verstärkungsessenzen für gebrannte geistige Getränke.

Mit der Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 235,
wurden Bestimmungen erlassen über die Erzeugung oder Zurichtung von Ess - und
Trinkgeschirren , dann Geschirren und Gerütheu , die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
oder zur Verwendung bei denselben bestimmt sind.

Die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 236 , betraf die
gewerbemäßige Sodawasser -Erzeugung ; die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 237 , die Verwendung von Druckapparaten beim gewerbemäßigen Ansschank
des Bieres ; die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 238 , das
Verbot der als Kinderspielzeug verwendeten , mit Glasstaub bestreuten sogenannten Ein-
klebebilder ; die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 239,
das Verbot des Verkaufes und der Verwendung des „japanischen " Sternanis (Skimmi-
früchte) zu arzneilichen Zwecken und zu Genussmitteln jeder Art.

Die wesentlichste Änderung ergab sich durch die Errichtung staatlicher Unter¬
suchungsanstalten auf Grund der Ministerialverordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . dir . 240 , und durch die Bestimmungen über das Studien - und Prüfungs¬
wesen für Lebensmittel -Experten (Ministerialverordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 241 ).
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Abgesehen von der allgemeinen Lcbcnsmitteluntersnchungs-Anstalt in Wien, wurde
— wie bereits erwähnt — die k. k. landwirtschaftlich-chemische Nntersuchungsstationin
Wien für die Untersuchung aller Gattungen von Lebensmitteln mit Ausschluss von
Fleischwaren, sowie für die Untersuchung von Petroleum bestellt, ferner die k. k. Physio¬
logisch-chemische Versuchsstation in Klosterneuburg für die Untersuchung von Wein, Obst¬
wein, Branntwein, und sonstigen Spirituosen, Most und anderen Fruchtsäften, Bier, Meth,
Honig, Essig, frischem und konserviertem Obst und Hefe.

Untersuchungen wurden für die Gemeinde durchgeführt in der eben genannten
Anstalt, in der allgemeinen Lebensmitteluntersuchnngs-Anstalt und durch die sachverständigen
Organe der Gemeinde.

Von einzelnen Verhandlungen auf dem Gebiete der Lebensmittelcontrole seien
erwähnt: die Verhandlungen bezüglich des Kuchelfleisches, der sogenannten geräucherten
Blutwurst, der sogenannten Fleckeier, der Verwendung von Theerfarbstoffenzum Färben
von Mehlspeisen, Würsten und Kunstbutter und Verwertung von coufisciertem Obst und
confiscierten Kartoffeln zur Herstellung von Trinkbranntwein. Das Verbot der Anwendung
des Fachinger 'schen Mineralwassers als „specifisches Mittel " gegen bestimmte Krank¬
heiten und als „lebensverlängernd" wurde mit Erlass des k. k. Miüisteriums des
Innern vom 23 . December 1896, Z. 39.099 , bestätigt. Unter 54 Befunden der Ver¬
suchsanstalt für Obst- und Weinbau in Klosterneuburg betrafen 25 Halbweine; nur in
9 Befunden wurden überhaupt keine Mängel konstatiert.

f) Apotheke«.
Im Jahre 1897 wurden die neu bewilligten Apotheken, II., Wintergasse und

XIX., Silbergasse, nachdem die Angelegenheit im Recurswege alle Instanzen passiert
hatte, eröffnet.

Mit dem Erlasse der k. k. u.-ö. Statthalterei vom 18. August 1897 wurden
die Magistratsanträge auf Errichtung von fünf neuen Apotheken in den Bezirken X,
XII, XIII, XVI und XVIII, in den vom Magistrate vorgeschlagenen Rayons genehmigt,
die Magistratsanträge auf Errichtung je einer neuen Apotheke in den Bezirken XIV
und XVII jedoch vorläufig abgelehnt, weil ein Bedürfnis hiefür nicht vorhanden nnd
die Existenzfähigkeit der Apotheken nicht gesichert sei.

Gegen diese Entscheidung wurde zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 2. Sep¬
tember 1897 der Recurs ergriffen.

Durch Verzichtleistung kamen sechs Concessionen zur Verleihung, und zwar
I., Plankengasse Nr . 9, Lugeck Nr . 3, VI., Gumpendorferstraße Nr . 18, IX., Alser-
strnffe Nr . 12, XVII., Dornbacherstraste Nr . 42, XVIII., Gersthoferstraße Nr . 29.

Nach drei Todesfällen der Inhaber von Apotheken kam es zur Weiterführnng der
Apotheken auf Rechnung der Erben.

24 Magistern der Pharmacie wurde auf den Diplomen die fünfjährige Servier¬
zeit bestätigt; die auffällige Abnahme des pharmaceutischeu Nachwuchses wurde der
k. k. n.-ö. Statthalterei zur Kenntnis gebracht.

Eine sehr umfangreiche Arbeit bildete für den Magistrat die Erledigung der
Anmeldung der pharmaceutischeu Specialitätcn im Sinne der Ministerialverordnungvom
17. December 1894 , worüber im Aufträge der k. k. n.-ö. Statthalterei im Juli 1897
die Entscheidungen getroffen wurden, welche sowohl vom Apotheker-Hauptgremium, als
auch von mehreren Apothekern in einzelnen Punkten augefochtcn wurden.
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Eingehende Revisionen wurden zur Controle des Verkehres mit pharmacentischen
Speeialitäten vorgenommen und hierüber an die k. k. n .-o. Statthalterei berichtet.

Der Verkehr mit den sogenannten vrgaiw -therapeutischen Präparaten veranlasste
eine Reihe Vvn Amtshandlungen und Anträgen an die k. k. n .-ö. Statthalterei zur
Regelung dieser Angelegenheit.

Das Gleiche gilt von mehreren zur Hinderung der Conception und zur Behebung
der Impotenz eingeführten pharmaceutischen Speeialitäten und Artikeln.

Wegen unstatthafter Annonciernng von Medicamenten wurden mehrere Apotheker
beanständet ; ebenso wurden mehrere Amtshandlungen wegen Verkaufes von Medicamenten
durch Droguisten durchgeführt . Mehreren Thierärzten wurde die Errichtung von Medica-
menten-DePots in der Nähe von Stallungen gestattet.

Von Erlässen über die Regelung des Apothekerwesens ergiengen im Jahre 1897:
1. Der Ministerialerlass vom 20 . Jänner 1897 , betreffend die Ergänzung der

Arzneitaxe pro 1897, . rücksichtlichder mit steuerfreiem Alkohol hergestellten Präparate;
2 . der Ministerialerlass vom 19 . März 1897 , mit welchem die Verfügung vom

26 . März 1852 , auf den Zinnblättchen , welche zum äußeren Verschlüsse der Mineral¬
wasserflaschen und Krüge verwendet werden , auch die Jahreszahl der stattgefnndenen
Füllung ersichtlich zu machen, außer Kraft gesetzt wurde;

3 . der Ministerialerlass vom 14 . April 1897 , welcher den Verkauf der sogenannten
Thilophagplatten außerhalb von Apotheken untersagt;

4 . der Ministerialerlass vom 28 . April 1897 , welcher die Erlassung eines
besonderen Verbotes , betreffend den Handverkauf von Thyreoidaltabletten im Hinblicke
auf die bestehenden gesetzlichen Vorschriften für entbehrlich erklärt;

5 . der Ministerialerlass vom 19 . Juni 1897 , welcher in Betreff der Einfuhr
ausländischer Arzneiwaren mittels der Briefpost anordnet , dass an Privatpersonen
adressierte Sendungen , deren Inhalt als Arzneimittel erkannt oder vermuthet wird , an
das nächste Zollamt zu überstellen sind;

6 . der Ministerialerlass vom 20 . September 1897 , welcher Erhebungen über
Schutzmarken pharmaceutischer Präparate anordnet;

7 . der Ministerialerlass vom 4 . October 1897 , mit welchem Apotheker und
Ärzte aufmerksam gemacht wurden , dass die Verschreibung und Verabfolgung scharf
wirkender Heilmittel nur gegen ordnungsmäßig ausgefertigte ärztliche Recepte , welche
die officielle Bezeichnung, die Quantitätsangabe und Dosierung der betreffenden Arznei¬
mittel zu enthalten haben , erfolgen dürfe;

8. der Ministerialerlass vom 8 . November 1897 , mit welchem die Einfuhr des
Haarwassers „Melrvse " des Apothekers Louis Bittin in Lausanne verboten wurde.

g) Eihumierungen, Obduktionen.

Bezüglich der bewilligten Exhumierungen und Leichenüberführungen wird auf deu
Abschnitt „Begräbniswesen " im Statistischen Jahrbuche der Stadt Wien verwiesen.

Die Durchführung der sanitätspolizeilichen Obduktionen erfolgte in der vor¬
geschriebenen, bereits in früheren Verwaltungsberichten dargestellten Weise.

Da gemäß des F 17 des Gesetzes vom 14 . Mai 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 74,
betreffend Bestimmungen über die Versorgungsgenüsse der Civil -Staatsbeamten , Staats-
Lehrpersonen , dann der Diener , sowie deren Witwen und Waisen, die aus diesem Gesetze,
sich ergebenden Ansprüche der Witwen und Waisen nach einem Staatsbediensteten dadurch,
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dass der Letztere durch Selbstmord geendet hat, nicht berührt werden, erscheint der
4 der Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz vom 8. April 1857,

R .-G.-Bl . Nr. 73, betreffend die Vornahme der sanitätspolizcilichen Obdnction von
Leichen der durch Selbstmord geendeten Staatsbediensteten, behufs Constatierung der
Unzurechnungsfähigkeit aufgehoben.

ti) Todtenbrscha«.
Dieselbe wurde nach der im letzten Verwaltnngsbcrichte angeführten Instruction

unter Beibehaltung der in der vorletzten Berichtsperiode festgesetzten Rayonseintheilung
besorgt.

8. Anstalten und Einrichtungen für Geftmdheits- und Krankenpflege.
a) Städtische Badeanstalten.

1. Donaubäder.

Das städtische Bad am rechten Donauufer . — Das städtische Donaubad
am Erzherzog Karl-Platz wurde in der Saison 1897, d. i. vom 1. Juni bis 11. Sep¬
tember (95 Tage) von 47.818 (1896 : 39.614) Badenden besucht. Vom 1. bis
9. August war die Anstalt wegen Hochwasser geschlossen.

Es entfallen auf den Monat : Juni (30 Tage) 14.262 , Juli (31 Tage) 23.337,
August (23 Tage) 8118 und September (11 Tage) 2101 Personen.

Es benützten
das Schwimmbassin:

1. Classe . . . . 4 .378 männliche, 187 weibliche, zusammen 4.565 Besucher
2. „ . . . . 6.410 „ 410 „ „ 6.820

die Vollbäder:

1 Classe . . . . 4 .100 männliche, 2.712 weibliche, zusammen 6.812 Besucher
2. ,. . . . . 18.406 „ 11.161 ., .. 29 .567

die Separatbäder:
42 männliche, 12 weibliche, zusammen 54 Besucher.

Eintrittskarten zur Besichtigung der Baderäume wurden 311 Stück
(gegen 305 im Vorjahre) ausgegeben.

Schwimmlectionen wurden 2561 (gegen 2494 im Jahre 1896) ertheilt, wovon
530 auf Schüleranweisungenentfallen.

Die Einnahmen für dieses Strombad betrugen im 1897 11.018 fl. 86 kr., die
Ausgaben 23 .838 fl. 58 kr., daher sich ein Überschuss der Ausgaben im Betrage von
12.819 fl. 72 kr. ergibt.

Bezüglich der Baulichkeiten und Einrichtungen sind im Jahre 1897 nur die
gewöhnlichen Instandhaltungs -Arbeiten und Nachschaffungen vorgekommen; nur durch
das August-Hochwasser wurden mehrfache Auslagen verursacht. —

Der Bestand des noch unbenützten Bassins nächst der Kaiser Franz Josefs¬
brücke hat im Jahre 1897 keine Veränderung erfahren. Durch das Augnst-Hochwasscr
wurde ein großer Thcil der Bassin-Einplankung zerstört. —
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Das städtische Donau - Freibad am linken Donaunfer , im Jnundationsgcbiete,
welches in der bisherigen Weise durch einen Pächter betrieben wurde , hatte durch
das Ende Juli 1897 eingetretene Hochwasser sehr zu leiden.

Dieses Bad wurde im Jahre 1897 Non 35 .703 männlichen, 5684 weiblichen,
zusammen von 41 .387 Personen gegen Bezahlung der Wäschegebnr benützt, woNon
2487 mit Schüler -Freikarten versehen waren.

Die Zahl der Personen , welche das Freibad ohne Bezahlung einer Gebür benützen,
wird nicht erhoben . Die Auslagen für dieses Freibad betrugen 1293 fl. 55 kr.

S. Volksbäder.

Im Jahre 1897 ist zu den bestehenden 10 Volksbädern , von denen je eines im
II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. und XIV. Bezirke sich befindet, jenes im
XVI. Bezirke, Friedrich-KaisergasscNr. 11, hinzu gekommen. Seit der am 6. März 1897
erfolgten Eröffnung desselben sind 11 Volksbäder im Betriebe.

Das bestbesnchte Bad war jenes im X. Bezirke, in welchem im Berichtsjahre
119.993 Personen badeten. Daran reihen sich, nach der Anzahl der Bädegäste geordnet,
die Bäder im V. Bezirke mit 113 .867 , im VIII . Bezirke mit 110 .906 , im VI . Bezirke
mit 106 .276 , im III . Bezirke mit 93 .135 , im XIV . Bezirke mit 86 .323 , im VII. Bezirke
mit 83 .473 , im IV . Bezirke mit 79 .879 , im IX . Bezirke mit 79 .594 , im II . Bezirke
mit 71 .058 und im XVI. Bezirke (in den Monaten April bis December ) mit 69 .483 Personen.

Drei Anstalten hatten daher einen Jahresbesuch über 110 .000 , eine Anstalt einen
solchen zwischen 100 .000 und 110 .000 , drei Anstalten einen solchen zwischen 80 .000
und 100 .000 ; in weiteren drei Anstalten betrug die Besuchsziffer zwischen 70 .000
und 80 .000.

Der Percentsatz an weiblichen Besuchern stellt sich für das Berichtsjahr 1897,
ähnlich wie in den Vorjahren , auf rund 20 o/g aller Besucher. In den heißen Monaten
betrug derselbe rund 25 o/g, um in den Monaten geringeren Besuches bis auf 11 "/o
herabzusinken . —

Am meisten Badegäste fanden sich 1897 an einem Tage im Volksbade im
VIII . Bezirke ein , nämlich 3332 , eine Tagesbesnchsziffer von noch nie dagewesener Höhe.

Bäder mit dem größten Jahresbesuche haben im allgemeinen auch die höchste
Maximal -Tagesbesuchsziffer , vorausgesetzt , dass die Anstalten groß genug sind, was
bezüglich der Volksbäder im V ., IX . und X . Bezirke nicht mehr der Fall ist.

Der Besuch zur kalten Jahreszeit ist in allen Volksbädern ein geringer.

Wird der Jahresbesuch in Betracht gezogen, so zeigt sich in allen Bädern gegen¬
über dem Vorjahre eine Steigerung ; nur das Volksbad im VII . Bezirke macht hievon
eine Ausnahme , woran wohl dessen veraltete Einrichtung Schuld trägt.

Die Gesammtzahl der Besucher der 11 Volksbäder betrug 1897 : 1,014 .087.

Wenn erwogen wird , dass der überwiegenden Mehrzahl der Besucher das Baden
erst durch die Volksbäder ermöglicht wurde , so kann der große humanitäre Vortheil
dieser Einrichtung ermessen werden.

Vergleicht man die Anzahl der Badenden der einzelnen Volksbäder mit der
Einwohnerzahl der betreffenden Bezirke, so ergibt sich, dass im Gesammtdnrchschnitte
ans 100 Bewohner der Bezirke, in welchen Volksbäder bestehen, im Jahre rund
110 Badebenütznngen entfallen
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Bezüglich der einzelnen Anstalten ist im Berichtsjahre das Folgende zn bemerken.
Im Volksbade des II. Bezirkes war wegen Hochwasser der Badebetrieb vom

30 . Juki bis 6. Angust eingestellt. — In den Anstalten im III., IV., VI., VII., VIII.,
IX ., X . und XIV . Bezirke wurden die Zugdvuchen in solche mit Trittvorrichtung
umgeändert, so dass nunmehr die letztere, vortheilhaftere Einrichtung in allen Volks¬
bädern besteht.

Dasselbe gilt bezüglich der Anbringung von Seifenschüsselchen an den Wänden
der einzelnen Badezellen. Der Keller des Volksbades im XVI. Bezirke wurde am
28. April und 27 . Juli 1897 infolge von Wolkenbrüchen überschwemmt, was am zweiten
Tage wegen Verunreinigung des Brunnens eine Betriebsstörung verursachte.

In Bezug auf die Errichtung neuer Volksbäder wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 13. August 1897 die Errichtung eines Volksbndes im XI. Bezirke und
der Ankauf von 600 Grundfläche von den Parcellen 377 und 378 des Bürger-
spitalfondes angeordnet.

Die ordentlichen Einnahmen in sämmtlichen 11 Volksbädern betrugen im Jahre 1897
50.659 fl. 23 kr., die Ausgaben 78.636 fl. 50 kr., daher sich ein Ansgabenüberschuss
von 27 .977 fl. 27 kr. ergibt.

Bis Ende 1897 wurden für die Errichtung der städtischen Volksbäder 475 .128 fl.
99 kr. verausgabt, wovon ans dem von der Gemeinde Wien verwalteten Fonde für
gemeinnützige Anstalten im Jahre 1893 231.430 fl. 56 kr. vergütet wurden; es wurden
daher bis Ende 1897 für diesen Zweck 243 .698 fl. 43 kr. aus den eigenen Geldern
der Gemeinde verwendet.

3 . Theresicnbadin Meidling im XII. Bezirke.
Im Berichtsjahre wurden außer den gewöhnlichen Jnstandhaltungsarbeiten keine

erheblichen Herstellungen durchgeführt. Das Wannenbad wurde von 26.106, das Dampf¬
bad von 29 .102 Personen benützt, woraus sich im ganzen eine Besuchsziffer von
55.208 ergibt. Da die Einnahmen 18.806 fl. 8 kr., die Ausgaben 11.998 fl. 55 kr.
betrugen, ergibt sich ein Überschuss der Einnahmen im Betrage von 6807 fl. 53 kr-

4 . Badeanstalt im XIII . Bezirke Hütteldorf.
Dieses verpachtete Voll- und Wannenbad litt in seinem Betriebe in dem Berichts¬

jahre durch die Wienfluss-Regulierungs-Arbeiten. Infolge Zerstörung durch den Halterbach
musste gegen Ende des Jahres das Ablanfgerinne in Stand gesetzt werden, wofür
361 fl. 81 kr. genehmigt wurden.

5 . Errichtung eines städtischen Freibades im Wr .-Neustädtcrcanale im XI. Bezirke.

Dieselbe wurde zufolge Stadtrathsbeschlussesvom 13. August 1897 abgelehnt und
daselbst eine Pferdeschwemme errichtet. —

b) Ktdürfnisailstaltkn.
In der Berichtsperiode 1897 wurden von dem Unternehmer Wilhelm Beetz

folgende Bedürfnisanstalten neu ausgestellt:
Im I. Bezirke auf der Frciung, am Kärntncrring und am Morzinplatz; im

VIII . Bezirke in der Alserstraße , Ecke der Landesgerichtsstraße , im IX . Bezirke am Mnxi-

inilianplatz, im XIV. Bezirke am Rndolfsheimer Marktplatz und nächst der Schmelz¬
brücke, gegenüber der Schweglcrstraße.
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In diesen 7 Anstalten wnrde je ein öffentliches, unentgeltlich benützbares , sechsstün¬
diges Pissoir hergestellt, welches von dem Unternehmer in Stand gehalten und gereinigt
wird ; derselbe bezieht für 6 Anstalten je 240 fl. und für die Anstalt im XIV . Be¬
zirke nächst der Schmelzbrücke 800 fl. per Jahr an Subvention von der Gemeinde.
Für letztere musste aus dem Grunde ein höherer Betrag bezahlt werden , weil Wilhelm
Beetz zur Erbauung dieser Anstalt nach dem Vertrage nicht verpflichtet werden konnte.

Cassiert wurden im Jahre 1897 die mit Pissoirs nicht ansgestatteten Bedürfnis¬
anstalten am Stubenring , nächst der Aspernbrücke und am Franz Josefs -Quai , nächst
der Ferdinandsbrücke . Anstatt derselben wurden neue , mit öffentlichen, unentgeltlich be¬
nützbaren Pissoirs versehene Bedürfnisanstalten , u . zw. am Franz Josefs -Ouai gegenüber
der Ferdinandsbrücke , und am Stubenring , nächst der Aspernbrücke, an der neu
umgelegten Ringstraße aufgestellt , für welche Anstalten der Unternehmer Wilhelm Beetz
gleichfalls eine Subvention von 240 fl. per Pissoir und Jahr von der Gemeinde Wien
bezieht.

Weiters wurde im Jahre 1897 die am Praterstern an der Spitze der Garten¬
anlage bestandene Bedürfnisanstalt in derselben Gartenanlage , jedoch mit der Front
gegen die Kaiser Josefsstraße zu versetzt . Außerdem ist im IV . Bezirke die am Obst¬
markt bestandene eiserne Bedürfnisanstalt aus Anlass der Wienflnssregulierungsarbeiten
cassiert und anstatt derselben eine hölzerne Bedürfnisanstalt in nächster Nähe bei der
ehemaligen Elisabethbrücke provisorisch errichtet worden.

Es bestanden daher am Schluffe des Jahres 1897 mit Zurechnung der in der
früheren Berichtsperiode ausgewiesenen Anstalten 40 Beetz'sche und 6 städtische Be¬
dürfnisanstalten.

Von den 20 neuen Bedürfnisanstalten , welche auf Grund des zwischen der
Gemeinde Wien und dem Unternehmer Wilhelm Beetz im Jahre 1896 geschlossenen
Vertrages aufgestellt werden sollen, sind im Sinne dieses Vertrages bis Ende des
Jahres 1897 zusammen 6 Anstalten errichtet worden . Von den übrigen 14 Anstalten,
welche vertragsmäßig innerhalb 5 Jahren aufgestellt sein müssen, dürfte die größere An¬
zahl bereits im Jahre 1898 und 1899 zur Aufstellung gelangen , weil für dieselben
Plätze längs der Viaducte der Wiener Stadtbahn (Gürtellinie ) ausgemittelt worden
sind, welche infolge der Vollendung der Stadtbahnarbeiten nunmehr für die Zwecke
der Aufstellung der projectierten Bedürfnisanstalten zur Verfügung stehen werden.

Im Jahre 1897 wurden öffentliche Pissoirs neu aufgestellt : Im II . Be¬
zirke am Volkertplatz und in der Dresdncrstraße , und im XVIII . Bezirke am Bischof-
Faber -Platz . Die Instandhaltung dieser Pissoirs , sowie die Reinigung und Desinfec-
tion derselben mittels des patentierten Olverfahrens ist im Wege der mit dem Unter¬
nehmer Wilhelm Beetz von Fall zu Fall getroffenen Vereinbarung diesem Unternehmer
um den Betrag von 75 fl. per Stand und Jahr , somit für jedes dieser 3 mit 5 Ständen
versehenen Pissoirs um 375 fl. per Jahr übertragen worden.

Von den öffentlichen Pissoirs wurden im Jahre 1897 cassiert:
Im I. Bezirke die Pavillon -Pissoirs am Franz Josefs -Quai , nächst der Ferdinands¬

brücke und am Stubenring , nächst der Radetzkybrücke;
im III . Bezirke das Pavillon -Pissoir in der Jnvalidenstraße und das Wandpissvir

in der Jnvalidenstraße , Ecke der Marxergasse;
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im V. Bezirke das Wandpissoir in der Flussgasse nächst der Nevillebrücke;

im VIII . Bezirke das Pavillon -Pissoir an der Ecke der Landesgerichtsstraße und
der Alserstraße;

im IX . Bezirke das Wandpissoir am Maximilian -Platz;

im XII . Bezirke das Pavillon -Pissoir in der Meidling -Schönbrnnnerstraße nächst
der Lobkowitzbrücke.

Am Schlüsse des Jahres 1897 bestanden im Gemeindegebiete von Wien 66 eiserne
und 6 hölzerne, zusammen daher 72 Pavillon -Pissoire , und 43 eiserne, 17 hölzerne
und 23 gemauerte , zusammen daher 83 Wandpissoire.

Hievon sind 37 Pavillon - und 43 Wandpissoire mit Wasserbespülnng , und 22 Pa¬
villon- und 2 Wandpissoire mit einem Ölsyphon versehen.

Im Vergleiche zu der im Verwaltungsberichte für die Jahre 1894 — 1896 aus¬
gewiesenen Anzahl von zusammen 74 Pavillon -Pissoire und 86 Wandpissoire hat sich
im Jahre 1897 die Anzahl der öffentlichen Pissoire um 2 Pavillon -Pissoire und um
3 Wandpissoire verringert , weil aus Anlass der Ausführung der Arbeiten für die
Wienflussregulierung und für den Stadtbahnbau öffentliche Pissoire in dieser Zahl
cassiert werden mussten.

Dieser Ausfall wird dadurch ausgeglichen , dass bei den neu errichteten 7 Beetz-
schen Bedürfnisanstalten , je ein 6ständiges , öffentliches und unentgeltlich zu benützendes
Pissoir angebaut ist.

v) Kranken- und Zeichentransport, Keitungsmsen
Die in den Vorjahren begonnene Reform des Kranken - und Leichen¬

transportwesens wurde im Jahre 1897 fortgesetzt.
Im Interesse der zur Ermöglichung der exacten Besorgung und strengen Controle

des Dienstes , sowie aus ökonomischen Rücksichten gebotenen Centralisierung dieses Ver¬
waltungszweiges in einzelne größere Sanitätsstationen diente als Richtschnur, die
bestehenden Sanitätsstationen nach Maßnahme der räumlichen Verhältnisse möglichst
auszugestalten und durch die Erweiterung des Wirkungskreises jener , sowie durch die
Errichtung neuer , für mehrere Bezirke bestimmter Central -Sanitätsstationen die Auf¬
lassung der Sanitätsdepöts  zu ermöglichen.

Hand in Hand mit diesen Reformen gieng das Bestreben , die durch Sanitäts¬
diener gelenkte Räderbahre soviel als möglich durch mit Pferden bespannte Wagen zu
ersetzen und auf jene Fälle , in welchen der Zustand der Kranken die Verwendung
dieses Transportmittels vorschreibt, zu beschränken.

Endlich erforderte die Rücksicht der Sicherung einer steten Bespannungsbereit¬
schaft die Bedachtnahme ans die Ermöglichung eines directen Einflusses bei Auswahl
und Überwachung der Kutscher und des Pferdemateriales , ferner die Erwägung der
ökonomischen Interessen der Gemeinde , an Stelle der vertragsmäßigen Sicherstellung
der Bespannung die Eigenregie  einzuführen.

Von diesen Gesichtspunkten aus wurden im Einzelnen folgende Reformen theils
durchgeführt , theils angebahnt.

War durch die im letzten Verwaltungsberichte erwähnte Herstellung einer zweiten
Wagenremise in der Sanitätsstation V, Untere Brauhausgasse Nr . 61 , die Vermeh¬
rung der Transportmittel und die Trennung nach den Kategorien ihrer Bestimmung
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zum Transportzwecke Jufectionskranker und Nichtinfectionskranker ermöglicht, so konnte
nunmehr auch, da infolge der Auflassung des im Stationsgebäude bestandenen Effecten-
Sicherstellnngsdepotsjenes ausschließlich für Zwecke des Sanitätsdienstes zur Verfü¬
gung gestellt wurde, die Herstellung eines dritten Zimmers zur Kasernierung der
Sanitätsdiener , eines Kutscherzimmers und die Vergrößerung des bisher vierstündigen
Pferdestalles um zwei weitere Pferdestände ausgesührt werden.

Hiedurch war die Möglichkeit gegeben, die Station durch Vermehrung des Per¬
sonales, durch Einstellung eines dritten Pferdcpaares zu verstärken und naturgemäß
auch den Wirkungskreis der Station zu erweitern.

Hinsichtlich der Grundsätze der mit Gemeinderathsbeschluss vom 3. September 1897
erfolgten Einführung der Eigenregie der Bespannung dieser Station sei hervorgchoben,
dass die Pferde aus den Ausmusterern der städtischen Berufsfeuerwehr zu entnehmen
sind, dass die Aufnahme und Entlassung der Kutscher, die Überwachung dieser, sowie
des Pferde- und Bespannnngsmateriales dem städtische» Feuerwehr-Commando obliegt.

Die jährlichen Betriebskosten stellen sich per Pferdepaar , einschließlich der mit
1 fl. 50 kr. per Tag bemessenen Löhne der Kutscher auf beiläufig 1300 fl.,
während die Miete eines Pferdepaares durchschnittlichauf 2500 fl. per Jahr
zu stehen kam; demnach ergab die Einführung der Eigenregie — selbst bei Berücksich¬
tigung der Zinsen- und Amortisationsquoten der investierten Capitalien — ein so nam¬
haftes Ersparnis, dass trotz der wesentlichen Verbesserung, welche durch die erwähnte
Ausgestaltung der Station erzielt wurde, eine Mehrbelastung des Budgets nicht eintrat.

Da die Versuche, den X. Bezirk, aus welchem bisher sämmtliche Jnfectionskranken-
transporte , andere Krankentransporte jedoch nur aus den peripherisch gelegenen Bezirks-
theilen, durch die Sanitätsstation V besorgt wurden, dieser Station hinsichtlich sämmtlicher
Transporte zuzuweisen, an den Bedenken der weiteren klagelosen Ausführung der Kranken¬
transporte scheiterten, wurde vorläufig — bis zur Erprobung der Leistungsfähigkeit der
Station — dieser nur der benachbarte VI. Bezirk zugewiesen.

Aber auch hiebei ließ die Erwägung, diesen Bezirk nicht vollständig vom Kranken¬
trägerpersonale und den Rettungsmitteln zu entblößen, es zweckmäßig erscheinen, das
Sanitätsdepot im städtischen Gefangenhause, VI., Theobaldgasse nicht anszulasfen und
auch einen der beiden im Bezirke stationierten Sanitätsdiener dort zu belassen, während
der andere der städtischen Sanitätsstation V zngetheilt wurde.

Dementsprechend wurden die Transporte infectiös erkrankter Kinder, deren Über¬
führung durch einen Sanitätsdiener mittels des im Depdt eingestellten einspännigen
Coupewagens leicht erfolgen kann, dem Sanitätsdepöt VI belassen, alle übrigen Kranken-
und Leichentransporte aber der Sanitätsstation V zugewiesen.

Demnach waren dieser Station mit Ende dieser Berichtsperiode sämmtliche Kranken-
nnd Leichentransporte aus den Bezirken IV und V, sämmtliche Leichentransporte und
die Transporte Kranker mit Ausnahme derjenigen infectiös erkrankter Kinder, aus dem
VI . Bezirke und die Transporte Jufectionskranker ans den Bezirken III, VIII und X
zngewiesen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind der Station neun im Permanenzdienste stehende
Sanitätsdiener , 3 Kutscher und 3 Paar Pferde zngetheilt; mit der Aufsicht der Station
ist einer der Sanitätsdiener betraut.

Ähnlich waren die Reformen im Betriebe der Sanitätsstation XIV., Pillergasse
Nr . 21.
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Auch im Jahre 1897 haben die Verhandlungen behufs Verlegung dieser Station
zu keinem definitiven Ergebnisse geführt, da die zur Anlage einer Sanitätsstation in
Verbindung mit einer Desinfectionsanstalt für die Bezirke XII, XIII, XIV und XV in
Aussicht genommenenPlätze aus verschiedenen Gründen theils gar nicht, theils nicht
besonders geeignet schienen, zumal zur Schlussfassungüber die Angelegenheit die Sach¬
lage, wonach die Durchführung der das Stationsgebäude Pillergasse Nr. 21 tangierenden
Quaistraße erst in einigen Jahren erfolgen wird, nicht drängte.

Es erschien daher, namentlich im Hinblicke auf den ökonomischen Erfolg der Eigen¬
regie, noch immer an der Zeit, diese nach Art der in der Station V eingeführten ein¬
zurichten nnd zu diesem Zwecke einen bisher unbenützten Saal des als Nothspital
errichteten Gebäudes zu einem sechsständigen Pferdestalle zu adaptieren, und zwei Cabinette
als Schlafstellen für die Kutscher zu errichten.

Diese mit Gemeinderathsbeschlussvom 14. December 1897 genehmigten Ver¬
fügungen machten es möglich, der gestärkten Station zu ihrem bisherigen Wirkungs¬
kreise auch sämmtliche Kranken- und Leichentransporte aus dem XIII. Bezirke znzuweisen,
so dass die Station mit Ende dieser Berichtsperiode den gesammten Kranken- und
Leichentransportdienstin den Bezirken XII. XIII, XIV nnd XV besorgte.

Da infolge dieser Maßnahmen das städtische Sanitätsdepot im XIII. Bezirke aus¬
gelassen worden ist und die bisher in diesem Bezirke stationierten zwei städtischen
Sanitätsdicner der Station XIV zngetheilt wurden, weist diese einen Stand von
8 Sanitätsdienern , 4 Kutschern, von welchen einer zur Ablösung der übrigen Kutscher
dieser Station und der Kutscher der Station V bestimmt ist, und 3 Paar Pferden auf.

Erwähnung verdient noch, dass die Station XIV, deren Personale durch polizei¬
ärztliche Functionäre sowie durch den städtischen Bezirksarzt in der ersten Hilfe geschult
wurde, anlässlich der Wienflussarbeiten wiederholt in die Lage kam, bei plötzlichen 11n-
glücksfällen zu intervenieren.

Weitaus dringender waren die Verhältnisse hinsichtlich der Sanitätsstation I.,
Am Schanzl, deren Auflassung zufolge Mittheilung der k. k. Stadtbahn -Direction wegen
des Baues der Donaucanallinie der Stadtbahn im Jahre 1898 nothwendig werden dürfte.

Auf Grund der bereits im letzten Berwaltnngsberichte erwähnten Vorverhandlungen
wurde mit Gemeinderathsbeschlussvom 28 . Mai 1897 das vom Stadtbauamte ver¬
fasste Detailproject für die Errichtung einer vollständigen Sanitätsstation in Verbindung
mit einer Desinfectionsanstalt für die Bezirke I, II, IX und XIX ans der Area des
communalen Depotplatzes II., Gerhardusgasse Nr . 1, und der städtischen Realität,
II., Treustraße Nr. 51 und 53 mit einem Kostenaufwande von 66.000 fl. genehmigt und
der Bau der einzelnen Gebäudetracte im Laufe des Jahres 1897 bis auf das Innere
des Desinfectionsgebäudes, die Pflasterungen, Herstellung der Fußböden und die sonstige
innere Ausstattung durchgeführt. Diese Station umfasst:

1. Ein einstöckiges Administrationsgebäude gegen die Treustraße, welches eine
Kanzlei, zwei Permanenzlocalefür die Sanitätsdieuer und eine Menageküche, Wohnungen
für den Führer der Station , für den mit der Durchführung des Desinfectionsgeschäftes
betrauten Sanitätsaufseher und den Hausbesorger, daun eine Remise für Leichenwagen
nebst einer Waschküche und Keller enthält;

2. einen ebenerdigen Hoftract, einerseits mit einer Remise für Jnfectiouskranken-
wagen, andererseits mit einer solchen für Krankenwagen, zwischen welchen ein achtständiger
Pferdestall, ein Kutscherzimmer und eine Futterkammer gelegen sind;
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3 . in der Mitte des gegen die Gerhardusgasse durch eine Mauer mit zwei Thoren
und Thüren abgeschlossenen Platzes besteht ein mit einem vorspringenden Dache und
Blecheindeckung versehener Doppeltract , welcher die Desinfectionsanstalt mit von einander
vollständig getrennten Räumen für die Einbringung und Deponierung der zu desinfi-
cierenden Gegenstände und für die Herausnahme und Aufbewahrung der desinficierten
Objecte , einen Baderaum mit zwei Garderoben , weiters den Verbrennofen , ein Depot
für Brennmaterial , ein solches für Desinfektionsmittel und einen Beobachtnngsraum
enthält.

Rückwärts gegen den Stall sind Aborte angebaut und eine Düngergrube angebracht.
Die Wagenremise und die Desinfectionsräume sind mit waschbaren Wänden , Pflaster

sammt Wassereinläufen (mit Syphons ) versehen, welche in Steinzeugrohre münden.
Der mit Asphalt comprime gepflasterte Hof besteht aus zwei Theilen , deren linksseitiger
für die Ab- und Zufahrt , zum Verbrennofen und zur Jnfectionswagen -Remise dient,
während der rechtsseitige zum Depot der desinficierten Gegenstände , zur Remise für die
Krankenwägen und zur Leichenwagenremise führt.

Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht , ist die Trennung der inficierten von den
desinficierten Objecten , der zur Desinfektion und zum Jnfections -Krankentransporte
dienenden Gegenstände von den Krankentransportwägen vollständig durchgeführt.

Diese Sanitätsstation soll bis März 1898 baulich vollendet sein und wird nach
Aufstellung eines großen und zweier kleineren Dampf -Desinfectionsnpparate mit eigenem
Dampferzeuger sowohl für den Krankentransport , als auch für die Desinfektionen und
Strohverbrennungen in Benützung treten.

Durch die Activierung der Station wird die Auflassung der Sanitätsstation I.,
Am Schanzl , sowie der Sanitätsdepots im II . Bezirke, Gerhardusgasse Nr . 1 und
Tabor Nr . 6 , IX ., Rufgasse und XIX . Krottenbachgasse Nr . 76 ermöglicht und für
diese Bezirke eine definitive, den strengsten sanitären Anforderungen genügende Centrali-
sierung des Krankentransport - und Desinfectionsdienstes erzielt werden.

Die im letzten Berwaltnngsberichte angedeutete Verhandlung zur Ausgestaltung
der Sanitätsstation XVIII ., Sommarugagasse  Nr . 4, wurde in Erwägung
der ungünstigen räumlichen Verhältnisse und der Lage des ringsum verbauten Stations¬
gebäudes abgebrochen.

Vielmehr erschien es im Interesse der fortschreitenden Centralisation des Krauken-
transportwesens weitaus günstiger , an Stelle der Ausgestaltung dieser doch nur für die
nächste Zukunft hinreichenden und ausschließlich dem XVIII . Bezirke dienenden Station
die Errichtung einer solchen (nach Muster der in der Gerhardusgasse projectierten ) für
die Bezirke XVI , XVII und XVIII auf dem kommunalen Platze XVII , Karlsgasse-
Gschwandtnergasse in Erwägung zu ziehen.

Um den dringendsten Bedürfnissen zu genügen , wurden im Sanitätsdepot  XVI,
Thaliagasse Nr.  113 , zwei Schupfen zur Einstellung von Krankentrausportwagcu
zugebaut , wodurch der Ersatz der in diesem dicht bevölkerten und den meisten Spitälern
entlegenen Bezirke unzulänglichen Räderbahre durch mit Pferden bespannte Wägen er¬
zielt wird.

Durch diese, wie die früher geschilderten Reformen gelang es, den Gebrauch der
Räderbahre auf die Ausführung der Nichtinfectious -Kraukentransportc in den Bezirken
III, VII , VIII , IX , X und XVIII eiuzuschränkcu. Im X . Bezirke werden die Trans¬

porte aus entlegenen Theilen durch die Sanitätsstation V mittels bespannter Wagen
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ausgeführt . Im XI . Bezirke werden gegenwärtig die Transporte Jnfectionskranker

durch die dem Bezirke zugetheilten Sanitätsdieucr , die übrigen Krankentransporte durch
die Freiwillige Feuerwehr Simmering , gegen Vergütung der Bespannnngskosten , u . zw.
in beiden Fällen mittels bespannter Wagen besorgt.

In Ansehung des Kranken - und Leichenträger - Personales  sei vor allem
hervorgehoben , dass diese Bediensteten theils in den Sanitätsstationen (I , V , XIV)
oder Sanitätsdepots (II . Gerhardusgasse Nr . 1 , XVI . Thaliagasse Nr . 113 , XVIII.
Sommarugagasse Nr . 4 und XIX . Krottenbachgasse Nr . 76 ) kaserniert sind , theils (in
den Bezirken II (außer Brigittenaus , III , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XVII ) die Verpflich¬
tung haben , in der Nähe der k k. Polizei -Bezirks - Commissariate zu wohnen und sich
tagsüber bei diesen aufzuhalten.

Die Dienstesverhältnisse dieses Personales erfuhren im Berichtsjahre eine wesent¬
liche Reorganisation , indem die in einzelnen Bezirken bestandenen Traggebüren  auf¬
gehoben und an Stelle der nach Art und Höhe verschiedenen Bezüge einheitliche Monats¬
löhne festgesetzt wurden.

Zur Erläuterung diene ein Rückblick auf die Entwicklung des Institutes der

städtischen Kranken - und Leichenträger.

Vor Schaffung der Gemeindeautonomie oblag die Überwachung der Kranken¬
transporte der k. k. Polizei -Oberdirection ; zur Ausführung dieser Transporte bestanden
ursprünglich nur die magistratischen Siechknechte , nachmals Sesselträger genannt , in der
Inneren Stadt und die Krankenträger des allgemeinen Krankenhauses in der Alser-
vorstadt.

Mit dem Erlasse vom 22 . März 1832 hatte die n .-ö. Landesregierung die Auf¬
stellung von Krankentragbetten in den Vorstädten , die Bestellung von Krankenträgern
und weiters angeordnet , dass „ zu Trägern oder im Falle ihrer Verhinderung zu deren
Substituten die Hausmeister in der Umgebung der Tragbetten , die Leichenträger bei
den Pfarren , die Laternanzünder und in der Leopoldstadt die ohnehin im Kloster der
Barmherzigen Brüder vorhandenen Träger fürzuwählen " sind . .

Mit demselben Erlasse , sowie mit Regierungserlässen aus späteren Jahren wurden
„zur Vermeidung jeder Überhaltung in der Bezahlung , besondere , nach der Entfernung
der Wohnungen der Kranken oder Verunglückten von dem verlangten Spitale bemessene
Tragebüren " festgesetzt und im Wege des Magistrates kundgemacht , welche von den
Parteien bei den Polizei -Bezirks -Directionen zu erlegen , im Falle erwiesener Zahlungs¬
unfähigkeit vom Localpolizeifonde zu bestreiten waren.

Diese Traggebüren hatten das ausschließliche Einkommen der öffentlichen Kranken¬
träger aus dem Krankentransportdienste , für welchen sie nur nebenbei bestellt waren,
gebildet.

Mit Schaffung der Gemeindeautonomie ist das Institut der öffentlichen Kranken¬
träger in den Vorstädten verschwunden.

Hat das Gemeindestatut vom Jahre 1850 der Gemeinde die Gesundheitspolizei
im selbständigen Wirkungskreise überwiesen , so wurden die Aufgaben derselben durch
das Reichs -Sanitätsgesetz vom Jahre 1870 specialisiert und unter diese die Fürsorge
für die Erreichbarkeit der nöthigen Hilfe bei Erkrankungen und Entbindungen , sowie
für die Bereithaltung von Rettungsmitteln bei plötzlichen Unglücksfällen ausgenommen.
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I » Erfüllung dieser Verbindlichkeit hat die Gemeinde ein Personale zur Besor¬

gung der Krankentransporte in Dienst genommen. Bon da ab sind an Stelle der

städtischen Siechkncchte, beziehungsweise Sesselträger im I. Bezirke die städtischen Sanitäts¬

diener , an Stelle der öffentlichen Krankenträger in den Vorstadtbezirken die städtischen

Kranken- und Leichenträger getreten.
Zweifellos hat diese Änderung in den Verhältnissen auch die Frage der Trag¬

gebüren berührt , welche im Falle der juristischen Auffassung derselben als Gebüren
von der den Krankentransport mittels Bestellter besorgenden Gemeinde zu vindicieren,

im Falle der Auffassung als Lohntaxen  wegen des Wegfalles des Institutes , für

das sie festgesetzt, als erloschen zu erklären waren.
Diese Consequenzen wurden nicht gezogen, vielmehr erhielten die städtischen Kranken¬

träger der Bezirke II —X auf Grund der nicht mehr rechtsgiltigen Verordnungen Trag-

gebüren ansbezahlt.
Auch hat die Gemeinde die Traggebüren ausschließlich aus Gemeindemitteln be¬

stritten , da eine zwangsweise Einhebung dieser Gebüren nie geübt wurde und da ferner

die Bezahlung derselben bei den Polizei -Commissariaten vollständig außer Übung

gekommen ist.

Die Ausbezahlung der Traggebüren erfolgte in der Weise, dass die Kranken¬

träger die von den Polizei -Commissariaten liquidierten Beträge seitens der Landeshaupt-

caffa ans dem Sicherheitsfonde erhielten und dass die ausbezahlten Summen viertel¬

jährig von der städtischen Hauptcaffa refundiert wurden.
Diese Gebüren bildeten , wenn auch nicht das ausschließliche, so doch den bei

weitem größeren Theil des Einkommens der städtischen Krankenträger in den Vorstadt¬

bezirken, deren Löhne ursprünglich mit 150 fl., später mit 200 fl. und 300 fl. systemi-

siert worden sind.
Doch haben sich aus dem Gebürenbezuge vielfache Übelstände ergeben.

Ganz abgesehen davon , dass der Gemeinde , deren Organe erst anlässlich der

nach Ablauf des Vierteljahres erfolgenden Refundiernng in die Lage kamen, die Belege

zu prüfen , eine verlässliche direkte Controle über die an die Krankenträger ausznbe-

zahlenden Beträge nicht znkam, haben dieselben in den letzten Jahren eine so bedeutende

Höhe erreicht, dass sie eine namhafte Last für die Gemeinde repräsentierten.
In den letzten 3 Jahren (1894 — 1896 ) sind diese Gebüren von 10 .000 ft.

auf 14 .000 fl. gestiegen.
Die Zunahme der Bevölkerung einerseits , die Verbesserung der Krankentrans¬

portmittel andererseits ließen eine weitere Steigerung erwarten , ein Umstand, der die

budgetmäßige Veranschlagung des bezüglichen Jahreserforderniffes erschwert.

Diese Thatsache hatte sich schon im Jahre 1896 , in welchem der bezügliche Vor¬

anschlag um den Betrag von 3000 fl. überschritten worden war , gezeigt. Zudem

führten die Traggebüren , welche in Anbetracht der nunmehr zum großen Theile mittels

bespannter Wagen erfolgenden Ausführung der Krankentransporte ihre ursprüngliche

Berechtigung eingebüßt haben , zu einer Verschiedenheit des Einkommens der einzelnen

Krankenträger , welche mit der Arbeitsleistung in keinerlei ursächlichem Zusammenhänge

stand und sich lediglich aus historischen Momenten erklären ließ.
Standen schon die städtischen Sanitätsdiener des I. Bezirkes , die Nachfolger der

städtischen Siechknechte, welche nebst dem Kranken- und Leichentransporte aus dem

I . Bezirke den Dienst der Übertragung der zur gerichtlichen und sanitätspolizeilichen
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Obduktion bestimmten Leichen in das allgemeine Krankenhaus zu besorgen habe » , uicht im
Bezüge Iw» Trägergebüren , so machte sich der gerügte Übelstaud nach Einbeziehung
der Vororte noch fühlbarer , da die Kraukeuträger der bestandenen Gemeinden (außer
den Gemeinden Ottakring und Neulerchenfeld , welche den Krankenträgern den Bezug
von Traggebüren bewilligt hatten ) auf den Monatslohn von 25 fl. , beziehungsweise
36 fl . oder 45 fl . angewiesen waren.

Die hiednrch geschaffenen Gegensätze wurden noch verschärft , als in Durchführung
des Grundsatzes der Centralisation des Krankentransportdienstes die Sanitätsstationen
V und XIV errichtet und denselben allmählich die Bezirke III , IV , V , VI , VIII

und X , beziehungsweise XII , XIII , XIV und XV ganz oder theilweise Angewiesen
wurden , da bei gleichen Dienstleistungen der beiden Stationen nur das Personale jener
Trägergebüren bezog.

Diese Härten wurden durch die im letzten Verwaltnngsberichte erwähnte Erhöhung
der Löhne der Krankenträger der Bezirke XI — XIX von 25 fl . ans 36 fl ., ferner durch
die Erhöhung der Löhne in den Sanitätsstationen V und XIV auf 45 fl . und die
Bewilligung eines Kostgeldes von täglich 80 kr. an die Krankenträger der Sanitäts¬

depots II . Gerhardusgasse Nr . 1 und XVIII . Sommarugagasse Nr . 4 nicht beseitigt,
vielmehr sind hiedurch — ganz abgesehen von der dauernden Belastung des städtischen
Budgets — neuerliche Complicationen im Lohnsysteme der Krankenträger cingetrcten,
welche die im dienstlichen Interesse gebotenen Personalverschiebungen vielfach erschwerten.

Demnach erwies sich die Regelung der Dienstesverhältnisse der Krankenträger als
dringend geboten.

Im Zusammenhänge damit musste aber auch entschieden werden , ob die Gemeinde
auf Grund der erwähnten Regierungserlässe berechtigt ist, die Traggebüren von den
Parteien einzuheben , ob insbesondere die Krankencassen zum Ersätze der Krankentransport¬
kosten an die Gemeinde verpflichtet sind , ob andernfalls die Einhebnng derartiger
Gebüren im Gesetzeswege zu erwirken sei.

Die definitive Lösung dieser Frage erfolgte durch den Gemeinderathsbeschlnss
vom 22 . October 1897 , welcher folgende Anordnungen getroffen hat:

1. Die bisher den städtischen Kranken - und Leichenträgern zugewiesenen Traggebüren werden
mit 31 . October 1897 aufgehoben.

2. Aus diesem Grunde ist vom 1 November 1897 ab der Bezug dieser Traggebüren , sowie
sonstiger Nebeugebüren durch die städtischen Kranken- und Leichenträger einzustellen.

3. Vom 1. November 1897 ab werden sämmtlichen Kranken- und Leichenträgern , welche fortan
ausnahmslos die Bezeichnung „Sanitätsdiener " zu führen haben , unter Belastung in ihren
provisorischen Dienstesverhältnissen Monatslöhne von je 55 fl. nebst zwei vom 1. November 1897
ab zu berechnenden Quinguennalznlagen ä 5 fl. per Monat , den Führern der Sanitätsstationen
unter den gleichen Modalitäten Monatslöhne ä 60 fl. nebst zwei Quinguennalznlagen ä 5 fl. per
Monat bewilligt.

Außerdem beziehen die städtischen Kranken - und Leichenträger die bisher systemisiert gewesenen
Monturen und das Stiefelpauschale . Auch wird dem Führer der Sanitätsstation I. Am Schanzl
das ihm all perscmam mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 23. September 1887 bewilligte
Qnartiergeld per 200 fl. belasten.

4. Ist die unverzügliche Einstellung sämmtlicher wie immer gearteter Nebenbeschäftigungen
den städtischen Kranken - und Leichenträgern ausnahmslos anfzutragen.

5. Der Antrag des Magistrates , es sei ein besonderes Referat behufs Einhebung einer
Gebür unter Bedachtnahme auf eine nicht hohe Rückvergütung zu erstatten , wird abgelehnt und
wird vielmehr von der Einhebung einer solchen Gebür überhaupt Umgang genommen . —
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Auch in diesem Jahre wurden seitens der Gemeinde Wien den am Rettungsdienste
sich freiwillig betheiligenden Corpvrationen Unterstützungen zutheil , indem der Gemeinde¬
rath nachstehenden Vereinen Subventionen für das Jahr 1897 bewilligte:
1. Der freiwilligen Rettungsgesellschaft in Ober -St . Veit im XIII . Bezirke . 500 fl.
2 . der freiwilligen Feuerwehr im XI . Bezirke Simmering . 1200 „
3 . der freiwilligen Turnerfeuerwehr im XII . Bezirke Meidling . 700 „
4 . der österreichischen Gesellschaft für Gesundheitspflege . 200 „
5 . der freiwilligen Feuerwehr im XVI . Bezirke Neulerchenfeld eine einmalige

Unterstützung von . 350 „
6 . der freiwilligen Feuerwehr im X. Bezirke Rndolfshügel eine einmalige

Unterstützung von . 300 „
Ferner wurde an den österreichischen Hilfsverein vom rothen Kreuz der Mitglieds¬

beitrag pro 1898 per 50 fl. bezahlt.
Die im letzten Verwaltungsberichte angeführte Verhandlung wegen Organisierung

des städtischen Rettungsdienstes in inniger Verbindung mit dem Feuerwehrdienste wurde
gegen Ende dieser Berichtsperiode abgeschlossen und sind die diesfälligen Vorschläge
dem Stadtrathe erstattet worden.

Die Auslagen für Rettungskästen , Tragbahren und kleinere Utensilien der Rettungs¬
anstalten , Verbandsstoffe , Medicamente , Anschaffung und Reparatur von Rettungs¬
schiffen, Remunerationen , Belohnung der k. k. Sicherheitswnche für Hilfeleistungen
betrugen im Jahre 1897 9113 fl. 78 kr.

ch Heilanstalten.

Im städtischen Epidemiespitale im X . Bezirke , Triesterstraße , wurden Deckenaus¬
wechslungen , Reparaturen an Fenstern und Thüren , wie die Instandsetzung der Ein¬
friedungsplanke mit dem Kostenaufwande von 1921 fl. 48 kr. genehmigt und theilweise
ausgeführt.

Dem Karoline Riedl 'schen Kinderspitale im IX . Bezirke wurde mit Erlass der
k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . December 1897 die Bewilligung ertheilt , die neu
errichteten Bauobjecte als Jnfectionspavillon , Ambulatorium und Secierkammer zu
benützen.

Über Ermächtigung der k. k. n.-ö. Statthalterei hat der Magistrat die provisorische
Bewilligung ertheilt , dass die von dem k. u . k. geheimen Rathe und Kämmerer Karl
Grafen Lanckoronsky - Brzezic  in Ober -Sanct Veit am Gemeindeberg aufgeführten,
für die Zwecke des unter der Bezeichnung „Faniteum " eingerichteten Reconvalescenten-
haufes gewidmeten Gebäude zur Verpflegung von 12 der Genesung entgegensehenden
Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren verwendet werden.

Mit Statthalterei -Erlass vom 29 . Mai 1897 wurde der Mathilde Schubert
die Bewilligung zur Errichtung einer Abtheilung für Wasserkuren in ihrer Badeanstalt
„Katharinenbad ", XVI,  Dampfbadgasse Nr 7, beziehungsweise zur Verwendung der
in Aussicht genommenen Räumlichkeiten für den vorgedachten Zweck auf Grund des vor¬
gelegten ärztlichen Programmes und mit Ausschluss der elektrischen Bäder unter der
Bedingung ertheilt , dass die elektrischen Euren nur durch den behandelnden Arzt Per¬
sönlich vorgenommen werden.



XVII . Gesundheitswesen . — L . Begräbniswesen. 225

Mit dem Statthalterei - Erlasse vom 28 . November 1897 wurden der Dianabad-

Actienunternehmung die Bewilligung zum Betriebe einer Abtheiluug für Soolzerstäubnng
und einer solchen für pneumatische Euren unter ärztlicher Leitung in der genannten
Badeanstalt ertheilt.

Zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 12 . October und Gemeinderathsbeschlusses vom
15 . October 1897 wurde das Statut des Cnratoriums für die Verwaltung des zur
Errichtung und Erhaltung eines Josesine von Königswarter 'schen Kinderspitales
bestimmten Kapitales , rücksichtlich des künftigen Kinderspitales genehmigt.

In Angelegenheit der Georg Kellermann ' schen Kinderspitalstiftnng wurde zu¬
folge Stadtrathsbeschlusses der k. k. n .-ö. Statthaltern folgende Erklärung der Gemeinde
abgegeben:

Die Gemeinde Wien verzichtet im Falle der nach dem Stiftbriefentwurfe beabsichtigten Er¬
richtung und künftigen Persolvierung der Georg Kellermann 'schen Kinderspitalstiftung bei dem
Wiener k. k. Krankenanstaltenfonde auf das vom Erblasser dem jeweiligen Bürgermeister von Wien
zugedachte Recht der Ernennung des jeweiligen Directors für dieses Kinderspital sowie auf das
der Gemeinde Wien bedingungsweise zugestandene Recht der Übernahme der Verwaltung über das
Vermögen der Georg Kellermann ' schen Kinderspitalstiftnng , jedoch nur gegen dem , dass der zu er¬
richtende Pavillon der Kellermann 'schen Stiftung auch zur Aufnahme von infectiös erkrankten Kindern
bestimmt werde und dass eine ex okko vidimierte Abschrift des stistungsbehördlich genehmigten
Stiftbriefes der Gemeinde Wien übermittelt werde.

0 . Begräbniswesen.

a) Kkgriibmsiorsrn im allgemeinen.
In Betreff der Durchführung des Beerdigungswesens ist im Berichtsjahre keine

grundsätzliche Änderung eingetreten.
Wiewohl die Arbeiten behufs Schaffung eines neuen Centralfriedhofes

fortgesetzt wurden , musste doch , da die endgiltige Lösung und Durchführung dieses
Projektes in den nächsten Jahren nicht zu gewärtigen war , Vorsorge getroffen werden,
dass ein für die nächsten Decennien genügender Belegraum geschaffen werde.

Im Interesse der Bevölkerung der vom Centralfriedhofe entfernter gelegenen

Bezirke einerseits , andererseits aber um eine vorzeitige Erschöpfung des Belegraumes
des nur für das ehemalige Gemeindegebiet errichteten Centralfriedhofes hintanznhalten,
wurde die schon in den Vorjahren begonnene Erweiterung von Friedhöfen der ehe¬
maligen Vororregemeinden auch in diesem Jahre fortgesetzt.

Zum Zwecke der Herstellung einer der Pietät entsprechenden Ordnung für den
Besuch und die Ausführung von gewerblichen Arbeiten , insbesondere den Verkehr von
Fuhrwerken i» den Friedhöfen der Bezirke XI — XIX wurde die Erlassung von , den
localen Rücksichten entsprechenden Kundmachungen angebahnt.

Zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 1 . April 1897 wurde angevrdnet , dass für
die Zuweisung von Leichen an einen der Vorortefriedhöfe vor allem der Sterbeort,
sodann der ständige Wohnort des Verstorbenen maßgebend ist.

b) Erweiterung von Friedhöfen.
Centralfried Hof. — Das Gebiet , welches durch die in den Vorjahren dnrch-

gesührte 4 . Erweiterung des Friedhofes in diesen einbezogen worden war , wurde nach
Vollendung der Terrainreguliernngsarbeiten mit Bäumen und Gesträuchen bepflanzt.

15Verwaltungsbericht der Stadt Wien.
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Hietzing er Friedhof . — Tie in den Vorjahren in Angriff genommene
Erweiterung dieses Friedhofes erfuhr im Berichtsjahre ihre Vollendung.

Tie Fläche der Erweiterung beträgt 9184 . mst  Auf diesem Areale wurde auch
ein ebenerdiges Gebäude errichtet, welches zwei Leichenkammcrn, einen Vorraum und
die Wohnung für einen Wächter enthält . Die Gefammtkosteu der ganzen Herstellung
beziffern sich mit 18 .100 fl.

Baumgartner Friedhof. — Die im letzten Berichte erwähnte Erweiterung
dieses Friedhofes wurde im Jahre 1897 vollendet , nachdem auch die im Wege der
Enteignung zu erwerbende Fläche in, Stadium des Recursverfahrens — die k. k. n .-ö. Statt¬
halterei hatte auf Enteignung erkannt — durch Kauf erworben und in den Friedhof
eiubezogen war.

Tie zu Friedhofszwecken regulierte Fläche besitzt ein Ausmaß von 42 .179 in? und
betragen die für die Regulierungsarbeiten nufgewendeten Kosten 26 .603 fl.

Simmeringer Friedhof. — Die Regulierung der im Vorjahre eingelösten
Grundstücke zu Friedhosszwecken wurde im Jahre 1897 begonnen und vollendet.

Dies in den Friedhof einbezvgene Gebiet beträgt 6462 .^ m?, die Kosten der
Erweiterungsarbeiten belaufen sich auf 4023 fl.

Torubach er Friedhof. — Die Erweiterungsarbeitcu — die Grundeinlöfungen
erfolgten in der vorigen Berichtsperiode — wurden im Jahre 1897 durchgeführt ; die
Erweiteruugsfläche beträgt 1591 m? nebst einer Refervefläche von 5397 in? ; die zu
diesem Zwecke anfgewendeten Kosten belaufen sich auf 2003 fl.

Heiligenstüdter Friedhof. — Mit Stadtrathsbefchluss vom 13 . October 1897
wurden die Erweiterungsarbeiten ans dem im Vorjahre eingelösten Grundstücke auf
Grund einer Lsiertverhandlung vergeben und wurde mit den bezüglichen Arbeiten und
Lieferungen noch im Spätherbste begonnen . Die Erweiternngsfläche beträgt 2921 in?.

Unter - Meidlinger Friedhof. — Die zur Erweiterung dieses Friedhofes
bestimmte Grundfläche im Ausmaße von 21 .500 in? wurde im Berichtsjahre eingeplankt;
die Vornahme der Regulieruugsnrbeiten auf dem erweiterten Areale erfolgte erst im
Jahre 1898.

c) Auflassung von Friedhöfen.
Wegen Durchführung der projectierteu Straßenzüge durch den allgemeinen Währinger

Friedhof und den israelitischen Friedhof im XVIII . Bezirke, ferner wegen Umwandlung
des Schmelzer Friedhofes in eine Parkanlage , endlich wegen der Auflassung und künftigen
Verwendung des Matzleinsdvrfer Friedhofes sind die Verhandlungen eiugeleitet worden.

Fragen juristischer und technischer Art , deren Beantwortung der Gemeindevertretung
nicht ausschließlich zusteht, ließen den Abschluss der bezüglichen Verhandlungen in der
nächsten Zeit nicht erwarten.

Tics und die Rücksichtnahme aus die in Gesuchen und Kundgebungen aus¬
gesprochenen Wünsche der Bevölkerung führten zur stillschweigenden Verlängerung des
für die Exhumierung von Leichen aus dem allgemeinen Währinger -, dem Schmelzer-
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und Währinger Ortsfriedhofe mit 1. Juli 1897 festgesetzten Termines auf unbestimmte Zeit,
indem thatsächlich Exhumierungen aus diesen Friedhöfen auch nach der erwähnten Zeit
bewilligt wurden.

Der ausgelassene Lainzer Friedhaf wurde unter möglichster Schaumig der ans
demselben befindlichen Gräber , van welchen nur die unter den Hauptwegen gelegenen
geräumt und verschüttet wurden, in eine Gartenanlage umgewandelt; die bezüglichen
Arbeiten, svwie der Verkauf der Grabsteine und Kreuze waren über Ersuchen des
Lainzer Verschönerungsvereinesdiesem übertragen worden.

Hinsichtlich des bereits oben erwähnten israelitischen Währinger Friedhofes ist die
Enltnsgemeinde aufgefordert worden, wegen Durchführungder projektierten Strastcnzüge
durch diesen Friedhof das Geeignete zu verfügen.

Tie Administration des protestantischen Matzleinsdorfer Friedhofes wurde auf¬
gefordert, die Belagverhältnisseund den voraussichtlichen Zeitpunkt der Schließung des
Friedhofes bekannt zu geben.

Zu Ende des Berichtsjahres standen Friedhöfe mit einem Flächenraum von
zusammen 2,058 .424 in Benützung, wovon 1.556.838 m? ans den Centralsriedhvf
entfallen.

ch Kemkrkkuswkrtr Norkoulmiiisse aus einzelnen Friedhöfen.

1. Wiener Centralfriedhof.

Über Ansuchen des Militär-Beteranenvereines „Fürst Schwarzenberg" um Über¬
lassung eines Platzes zur Aufstellung des vom Währinger Friedhöfe abzntransportierenden
„Sachsen -Denkmales " , wurde mit Stadtrathsbeschluss vom 22 . December 1897
ans Pietätsrücksichten ein commissionell ermittelter Platz auf Gruppe 25 im südöstlichen
Theilc des Friedhofes zu dem gedachten Zwecke unentgeltlich unter der Bedingung
überlassen, dass der Verein für die entsprechende Instandhaltung des Denkmales selbst
vorzusorgen habe. Die feierliche Einweihung dieses Denkmales fand am 8. August 1897 statt.

Mit Stadtrathsbeschlnss vom 5. März 1897 wurde die principiellc Genehmigung
zur Erbauung einer Leichenbeisetzhalle, einer Wartehalle und zur Zulassung der Leid¬
tragenden in die Leichenhalle ertheilt.

. Mit Stadtrathsbeschlnss vom 14. December 1897 wurde die Gebür für die
Erwerbung des Benützungsrechtesans ein eigenes Grab hinter den Arkaden Gruppe 13 ^
und Gruppe 31 (reservierte Gräber) auf die Dauer des Friedhofsbestandes mit
200 fl. festgesetzt.

Zum Zwecke des Unterstellens von Wirtschastswägen wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 9. September 1897 die Herstellung eines offenen Flugdaches in der
Nähe der neuen Friedhofsgärtnerei mit dem Kostenbeträge von 800 fl. genehmigt.

Graberhaltnngswidmnngen. — Zu Ende des Jahres 1896 standen für
den Wiener Centralfriedhof 417 Graberhaltnngswidmnngen mit einem Stiftnngscapitale
von 204 .116 fl. 49 kr. in der Verwaltung der Gemeinde Wien.

Im Jahre 1897 wuchsen 50 Widmungen mit einem Capitale von 26 .097 fl.
52 kr. zu, so dass mit Ende des Berichtsjahres 467 Graberhaltnngswidmnngen mit
einem gewidmeten Capitale von 230.214 fl. 1 kr. in der Verwaltung der Gemeinde
standen.

15*
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Ehrengräber . — Im Jahre 1897 wurden nachbenannten Personen Ehren¬
gräber gewidmet : Dem Tondichter Johannes Brahms ; dem Dechant Dr . Albert
Wiesinger ; dem Componisten Franz Mair ; dem ehemaligen Bürgermeister Dr . Andreas
Zelinka ; dem Bildhauer Josef Klieber ; dem Stifter der Fortbildungsschule für
Mädchen im V. Bezirke Carl Diehl ; dem Violinvirtuosen Josef Mayseder ; dem
Maler Alois Schöne ; dem k. k. Hvf-Capellmeister Josef Weigl.

Arkadengrüfte . — Im Jahre 1897 wurden zwei Arkadengrüfte zur Benützung
erworben , so dass mit Ende des Jahres 30 Arkadengrüfte vergeben waren.

Hinsichtlich der Zahl der Beerdigungen und Exhumierungen gibt das Statistische
Jahrbuch der Stadt Wien Aufschluss.

Seit Eröffnung des Centralfriedhofes , das ist seit 1. November 1874 bis Ende
1897 haben auf dem Centralfriedhofe 517 .737 Beerdigungen stattgefnnden.

S. Die übrigen Friedhöfe im Gemeindegebiete.

In Betreff des Hütteldorfer Friedhofes erfolgte die Herstellung gärtnerischer
Anlagen im neuen , im Jahre 1895 einbezogenen Theile ; in Ansehung der Friedhöfe
Simmering , Hütteldorf , Banmgarten , Gersthof , Pöhleinsdorf , Grinzing sind Pläne
unter theilweiser Änderung in der Gräberanlage verfasst worden.

Hinsichtlich der auf den alten Theilen der Friedhöfe in Simmering , Hetzendorf,
Hütteldorf , Ottakring , Gersthof , Pötzleinsdorf gelegenen Gräber machte sich der
Übelstand geltend, dass zahlreiche Gräber infolge Ablauf der ursprünglichen Be¬
nützungsdauer und Unterlassung der Einzahlung der Renovationsgebür , beziehungs¬
weise mangels der neuerlichen Erwerbung der Gräber verfallen waren . Waren
hiedurch einerseits die Rücksichten auf die Vermeidung einer vorzeitigen Erschöpfung des
Belegraumes , andererseits die materiellen Interessen der Gemeinde geschädigt, indem
die Hinterbliebenen bereits erloschene Benützungsrechte factisch ausübten , so galt es , in
Betreff der genannten Friedhöfe diesen Übelstünden zu begegnen . Den bezüglichen
Verhandlungen stellten sich insoferne Schwierigkeiten entgegen, als in vielen Fällen,
sowohl in den Protokollen der ehemaligen Gemeindeämter , als auch in den seitens
der Todtengrüber geführten Protokollen Ausschreibungen über die Benützungsrechte und
deren Verlängerung fehlten.

Es konnte daher nur zur Anordnung der Wiederbelegnng der zweifellos , das ' ist
protokollarisch nachgewiesen verfallenen Gräber geschritten werden ; im übrigen konnte
nur die Verhandlung behufs Feststellung der Namen der Erwerber , beziehungsweise
deren Nachkommen, des Zeitpunktes der ersten Erwerbung , der allsälligen Erneuerung
des Benütznngsrechtes durch Nachzahlung , beziehungsweise Beilegung eingeleitet werden.

Aber auch iu deu Fällen der Wiederbelegnng verfallener Gräber wurde den
Hinterbliebenen eine angemessene, mehrmonatliche Frist zur Nachzahlung der Gebüren
behufs Erneuerung des Benutzungsrechtes , beziehungsweise zur Exhumierung der in
den Gräbern ruhenden Leichen gewährt.

Hinsichtlich des Vorganges bei der Wiederbelegung wurde aus Pietätsrücksichten
von der Exhumierung der Leichen und Eingrabung in einem Sammelgrabe Umgang
genommen , vielmehr wurden die Leichen in den Gräbern belassen und durch entsprechende
Vertiefung dieser und Erhöhung der Grabhügel die für die Wiederbelegung erforder¬
liche, den sanitären Vorschriften entsprechende Grabestiefe hergestellt.
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In dieser Art fanden Wiederbelegungen auf den Friedhöfen in Simmering,
Altmannsdorf , Meidling , Hetzendorf, Ober -St . Veit , Baumgarten , Hiitteldorf , Ottakring,
Gersthof , Pötzleinsdorf und Heiligenstadt statt . Dringende Verhältnisse machten es
»othwendig , ohne die definitive Erledigung der einheitlichen Friedhofsordunng für
sämmtliche Friedhöfe der ehemaligen Vorortegenieinden abzuwarten , die provisorische
Änderung der Gräbertarife auf einzelnen dieser Friedhöfe in Verhandlung zu ziehen,
so namentlich hinsichtlich des Neustifter , Simmeringer , Heiligenstädter und Baumgartner
Friedhofes.

Die Verhandlung gedieh im Jahre 1897 nur in Ansehung des Neustifter Fried¬
hofes zum Abschluss; es wurden nämlich mit Beschlüssen des Stadtrathes , beziehungs¬
weise des Gemeinderathes vom 28 . Deeember 1897 (beziehungsweise 7. Jänner 1898)
nachstehende Änderungen der Friedhofsordunng für den Neustifter Friedhof
vom 6 , November 1880 festgesetzt:

1, wurden die Gebüren für
eine fertige Doppelgruft für Zugewiesene mit 1200 fl., für Fremde niit 2400 fl.

,. „ einfache Gruft ,. ., „ 700 .. „ 1400 „
einen Toppelgruftplatz „ „ „ 800 „ „ ,, „ 1600

„ einfachen Gruftplatz „ „ „ 400 „ „ „ „ 800 „
bestimmt;

2 . wurde in Abänderung des § 11 dieser Friedhofsordunng , wonach Eigen-
thümer eines Hauses im Beerdigungsrayon dieses Friedhofes , gleichgiltig ob sie dort
oder anderswo sterben, einen Anspruch auf die unentgeltliche Anweisung einer Grabstelle
haben , angeordnet , dass solche Personen auch dann , wen» sie außerhalb des Beerdigungs¬
rayons wohnen und sterben, hinsichtlich der Grabstellgebür als einheimisch, d. i. dem
Friedhöfe zugewiesen zu behandeln sind.

Behufs Behebung des Wassermangels auf einzelnen Friedhöfen sind die Ver¬
handlungen wegen Aufstellung von Anslaufbrunuen auf den Friedhöfen,
wo solche noch nicht bestehen, eingeleitet worden und wurde mit Stadtrathsbeschluss vom
8 . August 1897 der Magistratsantrag auf Aufstellung eines Auslanfbrunnens der Hoch-
guellenleitung vor dem Gersthofer Friedhofe und Speisung dieses Brunnens mit einem
täglichen Wasserquantnm von 114 KI genehmigt.

Endlich sei erwähnt , dass hinsichtlich sämmtlicher Friedhöfe für eine die Orien¬
tierung erleichternde Nummerierung durch Anschaffung und Aufstellung von Gruppen-
und Reihenständern , sowie Grabnummerntafeln vorgesorgt wurde.

o . Veterinär -Polizei.

s >Thierseilchen.
Auf dem Centralviehmarkte kam die Maul - und Klauenseuche  der Rinder

im Jahre 1897 bei weitem seltener zur Beobachtung , als im Vorjahre . Dagegen
erfuhr die Verseuchung der Schweine eine sehr bedeutende Zunahme u. zw. größten-
theils bei galizischen Schweinen . Es verdient hervorgehoben zn werden , dass bei den
aus den Ländern der ungarischen Krone zugeführten Rindern und Schweinen auf dem
Bahnhofe zu St . Marx kein einziger Fall von Maul - und Klauenseuche festgestellt wurde.
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Tie Lungenseuche wurde auf dem Viehmarkte nur einmal u. zw. bei Rindern
ungarischer Herkunft canstatiert. Dieser Constatierung sind noch 82 Fälle von Lungen-
seuche zuzuzählen, welche in den Wiener Schlachthäusern bei ungarischen Rindern nach
der Schlachtung vvrgefunden wurden, und ein Fall, welcher Rinder österreichischer
Provenienz betras. Wegen Herrschens der Lnngensenche bestanden gegenüber einer Reihe
ungarischer Eomitate Einfuhrverbote.

Der Milzbrand trat im Berichtsjahre am Viehmarkte, sowie in den Bezirken,
nur sporadisch auf.

Roihlauf der Schweine kam bei 53 Partien ans Galizien und bei 2 Par¬
tien aus der Bukowina zur Beobachtung.

Die Schweinepest trat im Berichtsjahre ans dem Viehmarkte in St . Marx in
erheblich geringerem Maße ans, als im Vorjahre ; jedoch wurden immer noch 51 ver¬
seuchte Partien mit zusammen 1757 Schweinen beanständet.

Das bereits im Jahre 1895 erlassene Verbot, vom Viehmarkte lebende Schweine
über die Gemeindegrenzeausznführen, blieb auch im Berichtsjahre aufrecht und machte
sich durch gesteigerte Inanspruchnahme der öffentlichen Schlachtstätten fühlbar. Auch
die Bestimmung, dass die vom Centralviehmarkte abgehenden, für Niederösterreich
bestimmten Rinder binnen 8 Tagen zu schlachten seien, wurde aufrecht erhalten.

Im Laufe des Jahres 1897 musste viermal aus veterinär-polizeilichen Rücksichten
eine Beschränkung der unverkauft gebliebenen Rinder für den Wiener Localconsum
verfügt werden.

In den stabilen Nutzviehbeständen Wiens sind im Jahre 1897 die Maul¬
und Klauenseuche, der Milzbrad, die Rotz-Wurmkrankheit, die Räude, die Wuth, der
Rvthlanf und die Schweineseuche(Schweinepest) aufgetreten.

Die Maul - und Klauenseuche , welche in ziemlich bösartiger Form vorkam/
war auch von erheblichen Verlusten begleitet.

Tie Rotz -Wnrmkrankheit wurde bei 28 Pferden constatiert; die weitaus
größte Zahl der Fälle kam bei Pferden ungarischer Provenienz zur Beobachtung.

Die Räude  trat nur bei Pferden in 24 Gehöften ans; in einem Falle fand
eine Übertragung aus Menschen statt.

Die Hundswuth  ist in den Bezirken 13mal aufgetreten und wurden 10 Men¬
schen und 2 Pferde gebissen.

Schweinepest  kam in 74 Gehöften mit zusammen 1228 Schweinen zum
Nusbruch.

Im allgemeinen kann der Gesundheitszustandder Nutzthiere in Wien im Berichts¬
jahre im Vergleiche mit den Jahren 1895 und 1896 nicht als ungünstig bezeichnet werden,
zu welchem Resultate insbesondere die veterinär-polizeilichen Maßnahmen, die in den be-
zeichneten Jahren ergriffen worden waren, beigetragen haben. Auch verdient hervor-
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gehoben zu werde», dass das Verständnis sür die Nothwendigkeit dieser Maßregeln
sowie das Vertrauen zu den mit ihrer Ausführung betrauten behördlichen Organen in
erfreulicher Zunahme begriffen ist.

Viehbestand . — Ans den im Laufe der Berichtsperiode vorgenommenen Auf¬
nahmen des gestimmten Viehbestandes in Wien ergibt sich eine Zunahme des Pferde -,
Ziegen - und Schweinebestaudes , dagegen eine Abnahme des Rinder - und Schaf¬
bestandes . Gezählt wurden : 39 .544 Pferde , 13 .664 Rinder , 687 Schafe , 2734 Ziegen
nnd 2735 Schweine.

Nntzviehhandelsverkehr . — In Wien bestanden im Jahre 1897 im ganzen
19 Nutzviehhandelsstallungeu in welchen 46 Nutzviehhändler ihr Gewerbe betrieben.
Bon den Handelsstallungen befinden sich je eine im X . nnd XIX . Bezirke, je zwei
im XII . und XVI ., je drei im XIII ., XIV . nnd XVII . und vier im XV . Bezirke.

Bei dem stetigen Viehwechsel und dem regen Personenverkehre sind diese Stal¬
lungen der Gefahr der Verseuchung besonders ausgesetzt; sie wurden daher auch im
Jahre 1897 durch einen eigens hiezu bestellten städtischen Thierarzt beaufsichtigt.

Die Herkunft der in den Wiener Handelsstallungen zum Verkaufe gestellten
Thiere ist ans folgender Zusammenstellung zu ersehen:

Stiere Kühe Kälber
— 523 523 aus Niederösterreich

3 2572 2567 „ Oberösterreich
— 904 870 „ Salzburg
— 96 96 „ Steiermark
— 1 1 Küstenland
5 4516 4346 ., Tirol nnd Vorarlberg

— 808 812 „ Böhmen
— 2670 2739 „ Mähren
— 277 276 „ Schlesien

4 793 779 „ Ungarn

zusammen 12 13 .160 13 .009

b) Städtische Masenmeistrrei.

Zufolge Gemeiuderathsbeschlusses vom 8. Jänner 1897 wurde der Betrieb der
städtischen Wasenmeisterei in sämmtlichen 19 Gemeindebezirken Wiens vom 1. Jänner
1897 dem bisherigen Pächter derselben Johann Logar  auf die Dauer von 5 Jahren,
d. i. bis Ende December 1901 , gegen einen jährlichen Bestandzins von 6800 fl.
übertragen.

In der Wasenmeisterei-Filiale III am Arsenalweg wurde eine Vergrößerung der
.Kauzleiräume durchgeführt.

In der thermo -chemischen Anstalt in Kaiser-Ebersdorf wurde infolge des starken
Betriebes die Nothwendigkeit der Aufstellung eines neuen Digestors constatiert und
dieselbe beantragt , im Jahre 1897 aber nicht mehr durchgeführt.

Bezüglich einer Versorgung der thermo -chemischen Anstalt sowohl als der Wasen-
meisterei-Filiale mit besserem Trinkwasser wurden Vorschläge erstattet.
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Mit Erlass vom 13 . April 1897 hat die k. k. n .-ö Statthalterei über Anre¬
gung des Landes -Sanitätsrathes den Magistrat aufgefordert , die Frage der Auflassung,
beziehungsweise Verlegung der Wasenmeisterei-Filiale III Arsenalweg zu erwägen und
der Beschlussfassung des Stadtrathes zuzuführen.

In die städtische Wasenmeisterei wurden im Berichtsjahre täglich Amtsthierärzte
zur Überwachung , Vornahme von Thiersectionen und Untersuchung der dort zeitweilig
untergebrachten lebenden Thiere entsendet.

Untersucht wurden : 1549 Hunde und 138 Katzen.

Seciert wurden : 917 Pferde , 154 Rinder , 37 Kälber , 19 Schafe , 53 Ziegen,
300 Schweine , 1020 Hunde , 18 Katzen.

Verarbeitet wurden : 1395 Pferde , Esel und Fohlen , 639 Rinder , 500 Kälber,
1048 Schafe , Lämmer , Zicklein und Ziegen , 5442 Schweine und Ferkel, 4060 Hunde
und Katzen, 807 Hirsche, Rehe und Gemsen, 15 Wildschweine, 422 Hasen und
Kaninchen, 18 verschiedene wilde Thiere , 12 .593 kleine anfgelesene Äser, 10 .674 Stück
Fische und Krebse, 2954 lc§ Fische und Krebse, 179 .428 I(A verschiedene Fleischgat¬
tungen , 41 .848 einzelne thierische Organe , 5799 Stück Hausgeflügel und 5804 Stück
Geflügelwild.
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XVIII . Öffentliche Sicherheit.
^ Die k. k. Livil-Gicheicheitsrvache.

Der Wiener Polizeirayon, welcher sich auf das gesammte erweiterte Gebiet der
Stadt Wien und zwei benachbarte Gemeinden(Floridsdorf und Groß-Jedlersdorf ) erstreckt,
umfasst ein Gebiet von 19.392 Hektar, in welchem bei der letzten Volkszählung vom
31. December 1890 30.398 Gebäude mit 1,391 .972 Bewohnern, darunter
22.651 Militärpersonen, gezählt wurden.

In dem Verhältnisse der Gemeinde zur k. k. Civil-Sicherheitswache ist im Laufe
der Berichtsperiode keine Veränderung eingetreten.

Der systemisierte Stand der k. k. Civil-Sicherheitswachewies im Jahre 1897
3049 Stellen auf; hievon entfallen 38 auf Beamte, 260 auf Inspektoren und
2751 auf Wachmänner.

Auf Grund einer in der Sitzung des Genieinderathes vom 22. December 1897
gestellten Interpellation , betreffend die häufigen Klagen über den Mangel an Sicher¬
heitswache und die dadurch bedingte Unsicherheit in den weiter entfernten Bezirken
der Stadt , wurde die k. k. Polizei-Direction um Abhilfe dieses Übelstandes ersucht.
Seitens des Leiters derselben wurde mitgetheilt, dass er eine Vermehrung der Sicher¬
heitswache anstrebe und die erforderlichenEinleitungen treffen werde.

Bezüglich der Verhandlungen wegen der im städtischen Polizeigefangenhauseim
VI . Bezirke für Zwecke der Gerichts - und Staatspolizei verwendeten Localitäten wird
hier auf die im Abschnitte IX, Seite 72 dieses Berichtes gemachten Angaben verwiesen.

8. Gchubangelegenheiten.
Die Bestimmungenüber die polizeiliche Abschiebung und Abschaffung wurden im

XVIII . Abschnitte des letzten Verwaltnngsberichtes eingehend besprochen, daher auf die
dort gemachten Bemerkungen verwiesen werden kann.

Im Jahre 1897 wurden 6031 Personen abgeschoben, 2925 Personen durch¬
geschoben und 401 Personen zugeschoben. Die Gesammtzahl der vom Magistrate
behandelten Schüblinge betrug daher 9357.

Als Ursachen der Abschiebung  waren zu verzeichnen: Ausweis- und
Bestimmnngslosigkeit bei 3686 , Landstreicherei und Betteln ans Arbeitsscheu bei 484,
Prostitution bei 37, Gefährdung der Sicherheit der Person oder des Eigenthnms nach
Austritt ans der Straf - oder Zwangshaft bei 645, Übertretung des Verbotes der
Rückkehr bei 1136 und sonstige Anlässe bei 43 Personen.
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Nähere Angaben über das Geschlecht, das Alter und den Familienstand , sowie
über die Herkunft und den Bestimmungsort der Schüblinge sind im Abschnitte „Öffentliche
Sicherheit " des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien enthalten.

Auf Grund des Statthalterei -Erlasses vom 16 . April 1890 , Z . 66,890 , womit
den niederösterreichischen Gemeinden zur Pflicht gemacht worden ist, Corrigendeu im
Alter von unter 14 Jahren aus Gründen der Sittlichkeit und Erziehung nicht im Schub¬
wege, sondern mittels eigener , verlässlicher und in jeder Hinsicht vorwurfsfreier
Begleiter in die jeweiligen Besserungsanstalten zu überstellen , wurden von der Gemeinde
Wien als Schnbstation im Berichtsjahre 59 Knaben und 10 Mädchen an die Landes-
bessernngsanstalten : Eggenburg in Niederösterreich , Messendorf in Steiermark , Brünn
und Neutitschein in Mähren , Kostenblatt und Opatowitz in Böhmen überstellt . Bon diesen
Kindern waren 19 Knaben in Wien heimatberechtigt.

Die Zahl der Localarrestanten,  zu welchen die von den k. k. Polizeibehörden
wegen Subsistenz - und Answeislosigkeit , sowie wegen zweifelhaften Heimatrechtes in
interimistische Obsorge der Gemeinde gegebenen Personen gehören , und welchen vor
allem die zngeschobenen Wiener nach ihrer Einlieferung bis zur weiteren Verfügung
zngezählt werden müssen, betrug im Jahre 1897 734 . *

In Ausführung des gegen die zunehmende sittliche Verwahrlosung und Verrohung
der Heranwachsenden Jugend gerichteten Statthalterei -Erlasses vom 3 . Mai 1897,
Z . 31 .254 , werden Corrigendeu , snbstistenz- und mittellose Personen , endlich Individuen,
welche eine aus der politischen Verwaltung herrührende Arreststrafe verbüßen — im
Alter unter 18 Jahren — in gemeinschaftlicher Verwahrung , jedoch abgesondert von den
übrigen detenierten Personen angehalten.
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XIX . Armenwesen.

Organisation der Armenpflege.

Tie Organisation der Armenpflege hat im Berichtsjahre keine wesentliche Änderung
erfahren. Sie beruht auf der im Jahre 1860 vom Gemeinderathe erlassenen und seither
mir in einzelnen Punkten abgeanderten Instruction , nach welcher die Armenpflege in
der Art centralisiert ist, dass der Magistrat das Bewilligungsrecht für alle größeren
oder wiederkehrenden Unterstützungen hat, während die für jeden Bezirk bestehenden
Armeninstitute die Verhältnisse der Bittsteller zu erheben, Anträge zu stellen, die vom
Magistrate bewilligten Unterstützungen zu verabfolgen und nur in Fällen augenblicklichen
Bedarfes kleinere Unterstützungenselbständig zu ertheilen haben.

Mit Rücksicht auf die große Ausdehnung des II. Gemeindebezirkeshatte der
Gemeinderath schon mit Beschluss vom 18. December 1896 die Untertheilung des
Armeninstitntes dieses Bezirkes in zwei selbständige Armeninstitute beschlossen; doch
konnte dieser Beschluss, da gegen die Art seiner Durchführung Protest erhoben und
darüber noch nicht endgiltig entschieden wurde, im Berichtsjahre noch nicht durch¬
geführt werden. Auch au der Anzahl der Armenrathstellen , welche mit Stadtraths¬
beschluss vom 26 . April 1894 nach dem Grundsätze, dass einem Armenrathe nicht
mehr als 10 unterstützte Familien zugewiesen werden sollten, mit 1775 festgesetzt
worden war , wurde im Berichtsjahre nichts geändert.

Dagegen wurde die Zahl der Functionäre  bei einzelnen Armeninstituten, dem
Bedürfnisse entsprechend, vermehrt. So wurde für das Armeninstitut des VII. Bezirkes
die Stelle eines zweiten Obmann-Stellvertreters , für den VIII. Bezirk die eines
Stellvertreters für den Rechnungsführer und für den Schriftführer, für den IX. Bezirk
die Stelle eines zweiten Obmann-Stellvertreters und eines Stellvertreters für den
Cassier und für den Rechnungsführer, endlich für das Armeninstitnt des XII. Bezirkes
die Stelle eines zweiten Obmann-Stellvertreters systemisiert.

Durch, die Einverleibung der Vororte mit Wien im Jahre 1890 und durch den
Stadtrathsbeschluss vom Jahre 1894 , wonach die Zahl der Armenrüthe von 890 auf
1775 erhöht worden ist, sind in der Functionsdauer derselben so große Verschiedenheiten
eingetreten, dass allznhäufig Armenrathswahleu nothwendig wurden.
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Um nun ein einheitliches System durchführen und sämintliche Armenräthe gleich¬
zeitig wählen zu können, beschloss der Gemeinderath am 17 . December 1897:

„1. Die Wahl jener Armenräthe, deren Functionsdauer mit Ende des Jahres 1896 zu
Ende war oder mit Ablauf der Jahre 1897 bis 1899 zu Ende geht, sowie die innerhalb dieses
Zeitraumes nothwendigen Ergänzungs- und Ersatzwahlen werden nur bis Ende 1900 aus¬
geschrieben; es hat daher deren Bestätigung nur für diese Zeitperiode zu gelten und bis dahin
jede Auslosung zu unterbleiben.

2. Für die gleiche Zeitpcriode sind auch die Wahlen der Functionäre bei sämmtlichen
Armeninstituten vorzunehmen, mit Ausnahme jener Bezirke, in welchen die Functionäre ganz
oder theilweisc erst im heurigen Jahre gewählt wurden.

3. Diese Bestimmungen haben auch für das demnächst ins Leben tretende Armcninstitnt II b
(Brigittenau) zur Anwendung zu kommen/

Am Ende des Berichtsjahres betrug die Zahl der systemisierten Armenräthe
1642 , jene der Waisenvüter 353 , jene der Waisenmütter 114.

Über die Bewegung im Stande der Armenräthe  gibt folgende Zusammen¬
stellung Aufschluss.

Es fanden statt:
im Bezirke Wahlen von Armenräthen Wahlen von Functionären

I . . 2 . . . . 3
II . . 4 . . . . . . . . . —

III . . 3 . . . . —
IV . . 8 .. . . . —
V . .28. . . . 3

VI , . — . . . . —
VII . . 3. . . . —

VIII , .29 . . . . 6
IX . . 9 . . . . 6

X . . 6 . . . . —
XI . . 1 . . . . —

XII . . 10 . . . . 1
XIII . . 13 . . . . 4
XIV . . 18 . . . . 12
XV . . — . . . . —

XVI . . 7 . . . . —
XVII . .11. . . . —

XVIII . . 12 . . . . 1
XIX . . 2 . . . . —

Bezüglich der Geschäftsführung der Armeniustitute  ist zu bemerken, dass
im Berichtsjahre die Zahl der Geschäftsstücke 63 .126 , die Zahl der Sitzungen 210
betrug . Zur Beurtheilung des Umfanges der Geschäfte der Armeninstitute dient auch
die Anzahl nnd Größe der von ihnen dem Magistrate znr Entscheidung vorgelegten
Hauptberichte , d. i. der in Tabellenform zusammengefassten Anträge über Unterstützungs-
ausnchen.
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Im Jahre 1897 wurden vorgelegt:
aus dem I. Bezirke 14 Hauptberichte mit 277 Pvsteu

,, II. „ 61 1308
„ III. „ 121 1192 „

IV. „ 39 534
V. „ 82 „ „ 2087

VI. „ 41 1051
VII. „ 37 677

„ VIII. „ 49 798
„ IX. „ 114 1091

,, X. 50 „ 1061

„ „ XI. 14 210
„ XII. „ 46 591
„ „ XIII. „ 27 484
„ „ XIV. 56 „ 913 „

XV. 37 736
XVI. 62 2356

„ XVII. 74 1717
„ XVIII. „ 42 451

- » XIX. 21 » .. 292

zusammen also 987 Hauptberichte mit 17826 Posten.

Nach der Instruction über die Armenpflege soll womöglich jährlich eine Con-
ferenz der Obmänner sämmtlicher Armeninstitute stattfinden ; eine solche Con-
ferenz wurde am 18 . December 1896 eröffnet , ani 22 . Februar 1897 fortgesetzt und
am 5 . April 1897 geschlossen.

Bei dieser Conferenz wurde vor allem auf das fortwährende Steigen der
Kosten der Armenpflege hingewiesen und die Nothwendigkeit einer strengen und
gewissenhaften Prüfung der Verhältnisse der Bittsteller betont.

Der armenärztliche Dienst wurde im Berichtsjahre durch 11 k. k. provisorische
Armenärzte , welche theils vom k. k. Krankenanstaltenfond , theils von der Gemeinde
Wien remuneriert werden , durch 55 städtische Ärzte für Armenbehandlung und Todten-
beschau , ferner durch 1 k. k. Stadtarmen -Augenarzt und 1 k. k. Stadtarmenarzt , deren
Bezüge der k. k. Krankenanstalteufond allein trägt , versehen.

8 . Sonde nnd Stiftungen für die Zwecke der öffentlichen Armenpflege,

a) Fände der öffentlichen Armenpflege.

Für die Zwecke der öffentlichen Armenpflege stehen der Gemeinde Wien,
abgesehen von den Armenstistungen und den für die Armenpflege gewidmeten Legaten
und Schenkungen die Erträgnisse von sechs in ihrer Verwaltung befindlichen Fanden
zur Verfügung , über deren finanzielle Gebarung ini Folgenden berichtet wird . Außerdem
erhält die Gemeinde gewisse Zuschüsse aus dem niederösterreichischen Landesfonde.
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1. Allgemeiner Versorgungsfond.

Als im Jahre 1842 die Armenpflege in Wien van der k. k. niederösterreichischen
Landesregierung dem Wiener Magistrate übergeben wurde, erhielt dieser auch die für
die Armenpflege im allgemeinen gewidmeten Fände unter der Bezeichnung „Wiener
allgemeiner Versorgnngssvnd" mit der Bestimmung überwiesen, dass der Fand nicht dem
Gcmeindevermögeneinverleibt werden dürfe und stets abgesondert zu verrechnen sei.

Die Einnahmen des Fondes bestehen ans dem Ertrage seiner Realitäten und
Wertpapiere, ans dem Ertrage verschiedener ihm verliehenen Rechte (einer Gebür von
den in Wien vorfallenden Verlassenschaften, von freiwilligen Versteigerungen, von
öffentlichen Lustbarkeiten, dem Lohnwagcngefülle, einem Antheile an der Verzehrungs¬
steuer und an dem Reingewinne des k. k. Versatzamtes), aus dem Erträgnisse der
jährlich veranstalteten Armenlotterie, des Balles der Stadt Wien, des städtischen
Neujahrsalmanaches, ans Spenden, letztwilligen Zuwendungen und verschiedenen Straf¬
geldern. Im Berichtsjahre wurden die Einkünfte des Fondes mehrfach geschmälert.
Mit Erlass der k. k. niederösterreichischcnStatthalterei vom 13. April 1897,
Z. 34.144, wurde die bisher eingehobene Radfahrlicenzgebür als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben; der Antheil am Reingewinne des k. k. Versatzamtes
wurde nicht an den Fond abgeführt, sondern mit Rücksicht aus die geplante Umge¬
staltung des k. k. Versatzamtes znrückbehalten; endlich wurden auch die Gebären von
Verlassenschaften dadurch beeinträchtigt, dass infolge einer geänderten Spruchpraxis
der Abhandluugsgerichte für die Bemessung der Versorgungsfvndsgebür der Wert der
außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Nachlassrealitäten außer Anschlag blieb.

Dieser plötzliche Umschwung in einer Jahrzehnte lang geübten Spruchpraxis
bewies neuerdings die Nothwendigkeit einer neuen gesetzlichen Regelung der Verlassen-
schaftsgebür; der Magistrat hat die hiezu erforderlichenVorarbeiten bereits in Angriff
genommen.

Bezüglich des L o h n w a g e n g e f ä l l e s ist Folgendes zu bemerken:
Die Gemeinde Wien hebt aus Grund der Verordnung Kaiser Leopold I. vom

2. December 1697 (Lockex austi-iaous I. pag. 1l4 ) von gewissen Fuhrwerksbesitzern
sogenannte Licenzgcbürenein.

Durch diese Verordnung wird bestimmt, dass vom 1. Jänner 1698 alle jene,
welche in, vor, um und bei der Stadt Wien Lehenwagen(Lohnwagen), Schese(Chaisen)
und Kaless (Kaleschen) halten, zur Erhaltung des neu errichteten Armenhauses vor dem
Schotteuthore eineu Lehenwagen-, Schese- und Kalessaufschlag von monatlich 3 Gulden
von jedem dieser Transportmittel im vorhinein an die Armencasse zu entrichten haben.

Dieser Aufschlag, später Lohnwagengefälle genannt, hat im Laufe der Jahre
mannigfache Abänderungen erfahren. So wurde das Lohnwagengefälte im Jahre 1765
erhöht; ebenso mit Verordnung vom 30. Juni 1812 (Kropatschek's Gesetzessammlung
vom Jahre 1812).

Eine neuerliche Regulierung des Lohnwagengefülles wurde auf Grund der Aller¬
höchsten Entschließung vom 23 . August 1821 mit dem Regierungscircnlarevom 19. Sep¬
tember 1821, Z. 42.280 , verfügt und in derselben die Gebären für die Fiaker (Vor¬
stadtlohnkutscher), Stadtlohnkutscher, Sesselträger, Landkutscher, Kleiufuhrleute, sowie
Zeiscl- und Stellwagenbesitzerfestgesetzt. (Provinzial-Gesetzsammlung vom Jahre 1821,
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S . 503 .) Das ursprünglich in der Verwaltung des Staates befindliche Lohnwagen¬
gefälle kam gelegentlich der im Jahre 1842 erfolgten Übergabe des Arnicnwesens an
den Magistrat.

Gegenwärtig betragen diese Gebaren per Licenz und Jahr : für den Fiaker 37 sl. 80 kr.,
Einspänner 18 fl. 90 kr., Stadtlohnkutscher50 fl. 40 kr., Stellwagen I. El. 8 fl. 40 kr.,
Stellwagen II. Cl. 6 fl. 30 kr., Stellwagen III. Cl. 4 fl. 20 kr., Landkutscher
37 fl. 80 kr., Kleinfuhrwerksbesitzer6 fl. 30 kr.

Die Einnahmen, welche aus diesen Licenzgebüren dem Wiener Versorgungsfonde
zufließen, waren für das Jahr 1897 mit 93.000 fl. veranschlagt.

Zu wiederholten Malen sind die licenzpflichtigenFuhrwerksbesitzer um die
Aufhebung dieser Licenzgebüreneingeschritten. Es lässt sich in der That nicht leugnen,
dass die Licenzgebür insbesondere für die Fiaker, Einspänner und Lohnkutschereine
drückende Last ist, welche um so schwerer empfunden wird, als die Entwicklung der mo¬
dernen, auf den Massentransport eingerichteten Verkehrsmittel die Geschüftsverhältnisse
dieser Fnhrwerksbesitzer in überaus ungünstiger Weise beeinflußt.

Nachdem jedoch der Wiener allgemeine Versorgnngsfond auf eine so namhafte
Einnahmsquelle ohne einen entsprechenden Ersatz nicht verzichten kann, wurden die
Gesuche um Aufhebung der Licenzgebüren bisher ausnahmslos abgewiesen.

Anlässlich eines neuerlichen Ansuchens der betheiligten Fuhrwerksbesitzer um Auf¬
hebung dieser Gebüre» hat nun der Stadtrath in seiner Sitzung vom 23. April 1897
nachstehende Beschlüsse gefasst:

1. Der Stadtrath spricht sich für die Einführung einer communalen Pferdekopfsteuer mit
einer Progression , sowohl nach der Anzahl der Pferde , als auch für Lnxuspferde , unter gleichzeitiger
Abschaffung der bisherigen communalen Abgaben aus;

2. der Magistrat wird beauftragt , eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten und mit Beschleunigung
dem Stadtrathe , beziehungsweise Gemeinderathe zur Beschlussfassung vorzulegen , derart , dass die
Erledigung derselben in der nächsten Session des niedervsterreichischen Landtages ermöglicht werde;

3. in dem Berichte sind auch bezüglich der Einführung einer progressiven Standplatzgebür
Vorschläge zu erstatten , wobei sowohl auf die Örtlichkeit des Standplatzes , als auch ans die Anzahl
der Wagen eines Fuhrwerksbesitzers , welche diese Standplätze benützen, Rücksicht zu nehmen ist.

11m den finanziellen Effect der projectierten Pferdekopfsteuer ermessen zu können,
genügte es nicht, den Pferdestand im Wiener Gemeindegebiete überhaupt zu kennen,
sondern es musste mit Rücksicht auf die Einführung einer Progression nach der Anzahl
der Pferde erhoben werden, wie sich die im Wiener Gemeindegebiete gehaltenen Pferde
ans die einzelnen Pferdebesitzervertheilen.

Das Ergebnis der Erhebung ist ans der nachstehenden Zusammenstellungzu
entnehmen.

Zu Beginn des Jahres 1897 bezifferte sich der gesammte Pferdestand mit 39.000.
Hievon waren im Besitze der Wiener Tramway-Gesellschaft 3886 , der Neuen Wiener
Tramway-Gesellschaft 540, der Wiener General-Omnibus-Compagnie 1725 , der
Österreichischen Omnibus-Gesellschaft 867 , der städtischen Feuerwehr 111, des städtischen
Ttraßenreinignngsamtes 87 , des k. k. Poststallamtes 731, der Allgemeinen Österreichischen
Transportgesellschaft 233 ; von den übrigen Pferdehältern besaßen Pferde : je einer 3203,
je zwei 2477 , je drei 740, je vier 586 , je fünf 244 , je sechs 247 , je sieben 123,
je acht 139, je nenn 96, je zehn 85, über 10—20 : 212, über 20 —30 : 69, über
30 —40 : 32, über 40—60 : 18, über 50—60 : 13, über 60—70 : 14, über
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70 — 80 : 4 , über 80 — 90 : 8 , über 90 — 100 : 1, über 100 — 150 : 11 , über
150 — 200 : 2 . Die Zahl der Luxuspferde (Reit - und Equipagenpferde ) bezifferte sich
mit 1538.

In dieser Zusammenstellung sind jene Pferde außer Betracht gelassen, welche
auch von der auf Grund des Thierseuchenfoudsgesetzes alljährlich vorzuuehmeudeu Con-
scribierung ausgeschlossen sind.

Der Magistrat hat nun einen den Intentionen des vorbezeichneten Stadtraths¬
beschlusses Rechnung tragenden Gesetzentwurf , „betreffend die Einführung einer Gemeinde¬
auflage auf den Besitz von Pferden (Pferdesteuer ) in der Reichshanpt - und Residenz¬
stadt Wien " ausgearbeitet und denselben am 14 . Tecember 1897 dem Stadtrathe
vvrgelegt . Eine Entscheidung hierüber ist im Berichtsjahre nicht erfolgt . —

Die Einnahmen des allgemeinen Versorgungsfond es dienen zur Bestreitung der
Kosten der Armenpflege für alle in Wien heimatberechtigten Personen . Ta diese
Einnahmen hiefür nicht ansreichen , muss die Gemeinde den Fehlbetrag ans ihren
eigenen Geldern decken. In der Verrechnung wird aber dieses Verhältnis umgekehrt,
indem die ganzen Kosten der Armenpflege aus den Gemeindeeinkünften bestritten , dafür
aber die Einnahmen des Versorgnngsfondes nach Abzug der Auslagen für die Ver¬
waltung und die besonderen Zwecke des Fondes an die eigenen Gelder der Gemeinde
abgeführt werden.

Das Fondsvermögen erfuhr im Berichtsjahre durch den Ankauf der C . Rosen-
thallschen Baumschule in Albern eine Veränderung . Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses
vom 16 . Juli 1897 wurde dieser Besitz um den Betrag von 118 .670 fl. für das dem
allgemeinen Versvrgnngsfonde gehörige Fondsgut Ebersdorf a. d. Donau angekauft.
Das ganze Grnndareale wurde von der Gemeinde für städtische Bnumschulzwecke ge¬
pachtet und werden 4°/g des Ankaufscapitales als jährlicher Pachtzins an den Fond
gezahlt.

Die Hochwasserkatastrophe im Sommer des Jahres 1897 hat den Pachtgriinden
des Fondsgutes einen nicht unerheblichen Schaden zngefügt , weshalb der Gemeinderatl,
am 10 . August 1897 beschloss, den Pächtern einen Pachtzinsnachlass von insgesammt
1878 fl. zu gewähren.

Im Jahre 1897 betrugen die ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen
1,750 .647 fl. 4 kr., die ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben 1,721 .596 fl.
27 kr. (darunter der als Einnahmenüberschnss an die eigenen Gelder der Gemeinde
abgeführte Betrag von 1,325 .591 fl. 99 kr.), das reine Stammvermogen 5,196 .909 fl.
63 kr., das reine Currentvermögen 185 .149 fl. 35 kr., daher das gestimmte reine
Vermögen 5,382 .058 fl. 98 kr.

2 . Bürgerladfond.

Durch Legate , Schenkungen und durch Beiträge der bürgerlichen Zünfte entstand
im Jahre 1558 der Bürgerlndfond , welcher die Bestimmung hat , unversorgte Wiener
Bürger und deren Frauen , welche aus dem Bürgerspitalfonde , über den später gesprochen
werden wird , wegen Unzulänglichkeit der systemisierten Psründenzahl keine Pfründe
erhalten können, mit einer Aushilfe oder Pfründe betheilen zu können.

Die Zahl der aus diesem Fonde zu ertheilenden Pfründen wirv von Zeit zu
Zeit nach Maßgabe der Einkünfte des Fondes festgesetzt.
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Am Schluffe des Jahres 1897 waren 178 Bürgerlad -Pfründnerplätze beseht,
u . zw. bezogen 177 Pfründner monatlich acht Gulden und einer monatlich sechs Gulden.

Beim Bürgerladfonde beliefen sich im Berichtsjahre die gewöhnlichen Einnahmen
auf 27 .991 ft. 19 kr., welchen gewöhnliche Auslagen im Betrage von 23 .669 fl. 11 kr.
gegennberstanden.

Die Hauptsumme des Actitwermögens , welches sich ans den eigenen Capitalien,
den Stiftungscapitalien , dem Werte der Realität I . Bezirk, Wolkzeile Nr . 28 und den
Activrückständen, sowie dem baren Cassareste znsammenseht, betrug 484 .967 fl. 88 kr. ;
werden hievon die Passivrückstände per 191 fl. 30 kr. in Abzug gebracht, so ergibt
sich ein Reinvermögen von 484 .776 fl. 58 kr.

t. Bürgerspitalfond.
Dieser bis ins 13 . Jahrhundert zurückreichende Fond umfasste frühere Wid¬

mungen für verschiedene humanitäre Zwecke; erst seit dem Jahre 1784 , als für
Kranken-, Irren - und Waisenpflege besondere Anstalten geschaffen und die für diese
Zwecke bestimmten Capitalien aus dem Bürgerspitalfonde ansgeschieden wurden , erhielt
er die ausschließliche Widmung zur Unterstützung armer Bürger , hatte aber nichtsdesto¬
weniger noch immer jährlich gewisse Beträge an andere humanitäre Fonde abzuführen.
Nachdem die an den k. k. Krankenanstaltenfond zu entrichtende Reeessgebür im Jahre
1892 durch eine Capitalzahlung abgelöst worden war , blieben nur mehr die ver¬
hältnismäßig geringen Recessgebüren an den k. k. Waisenhaus -, den n.-ö. Findelhaus -,
den Gebärhaus - und Jrrenhansfond , welche zusammen 23 .782 fl. 88 kr. betragen.
Die Verhandlungen wegen Auslassung oder Ablösung dieser Gebären sind im Zuge.

Die Einkünfte des Bürgerspitalfondes bestehen ans dem Erträgnisse der Fonds¬
realitäten (der Herrschaft Spitz a. d. Donau , der zahlreichen Miethäuser in Wien , der
Grundstücke, Auen und Wälder in und bei Wien ), aus den Interessen der Fonds¬
capitalien , aus den Panschalbeiträgen des Staates für die Ablösung gewisser, dem
Fonde einst zugestandener Gerechtsame, endlich ans Legaten und Spenden.

Die Ablösungssumme für das dem Fonde früher gehörige ausschließliche Bier¬
braurecht im Jahresbetrage von 13 .020 fl. war zufolge Erlasses der k. k. u .-ö. Finanz-
landesdirection von 11 . April 1895 , Z . 15 .002 , auf Grund des Z 4 des Gesetzes
vom 20 . Juni 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 66 , mit einer 20percentigen Steuer belegt
worden . Die dagegen ergriffenen administrativen Rechtsmittel blieben erfolglos und
auch die beim k. k. Verwaltungsgerichtshofe erhobene Beschwerde wurde am 3 . No¬
vember 1897 als unbegründet abgewiesen.

Der Realbesitz des Fondes in Wien hat keine wesentliche Änderung erfahren.
Erwähnenswert ist, dass der Gemeinderath am 2 . Juli 1897 den Umbau des
Bürgerspitalfondshauses  I . Bezirk, Kärntnerstraße Nr . 24 , Neuer Markt Nr . 4
beschlossen hat und die Demolierung dieses Objectes begonnen wurde.

Zur Erlangung von Plänen für den Umbau desselben in ein Zins - und Ge¬
schäftshaus wurde der Magistrat mit dem angeführten Gemeinderathsbeschlnffe beauf¬
tragt , den Entwurf einer Concurrenzausschreibung vorzulegen und folgende Grundsätze
sestzuhalten:

1. Der Termin ist auf vier Wochen festznsepen.
2. Es sind drei Preise zu 300 fl., 500 fl. und 800 fl. zur Beitheilnng zu bringen.
3. Mit dem Gewinner des ersten Preises ist wegen Durchführung des Tetailprojectes in

Verhandlung zu treten.
VcrwaltungSbericht der Stadt Wien. 10
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4. Als Preisrichter soll durch den Gemcinderath eine dreigliedrige Jury eingesetzt werde» ,
bestehend cmS zwei Mitgliedern des Gemeinderathcs und einem außerhalb des Gemeinderathetz
stehenden Sachverständigen . Die Sachverständigen sind in der Preisausschreibung namhaft
zu machen.

5. Zur Prämiierung sollen jene Projecte kommen, welche sich neben der schönsten archi¬
tektonischen Durchbildung am besten zur Ausführung eignen.

6. Den Projektanten soll es sreistehcn, bezüglich der Baulinie Abänderungen vorzuschlagen
7. Tie Möglichkeit eines architektonischen Einklanges mit den hauptsächlichsten Bnnmaßcn

des seinerzeitigen Umbaues au Stelle des Hauses Sr .-Nr . 26 , Kärntnerstraße ist anzustreben.

Die vm» Magistrate nach diesen Gesichtspunkten verfasste Preisansschreibnng
wurde vvn dem Gemeinderathe mit dem Beschlüsse vvm Ili . Juli 1897 genehmigt.

Als Preisrichter wurden die Gemeinderäthe Josef Bündsdorf , Architekt und Stadt¬
banmeister und Carl Costenoble , Bildhauer , als außerhalb der Gemeindevertretung

stehender Sachverständiger der Architekt Ang . Kirstein eingesetzt. Die Preisrichter
haben als Sbmann Gemeinderath Bündsdorf gewählt.

Ans Grund der am 26 . Juli 1897 erfolgten Preisansschreibnng sind 22 Projecte ein¬

gelangt . Das Preisgericht , welches die Concurrenzprojectc einer eingehenden Besichtigung
und Beurtheilung unterzog , hat in seiner Sitzung vvm 10 . November 1897 die drei
ausgeschriebenen Preise in folgender Weise zncrkannt:

Der I . Preis per 800 fl. entfiel auf das Project Nr . 13 , welches Freiherr v.

Kraus , Architekt, und I . Tölk , Architekt und Stadtbaumeister , zu Verfassern hatte;
der II . Preis per 500 fl. wurde dem Projecte Nr . 10 zuerkannt, als dessen Verfasser
Alb . H . Pecha , Architekt sich erwies und der III . Preis per 300 fl. ist dem Verfasser
des Projektes Nr . 12 , Rudolf Tick , Architekt, zugefprvchen worden.

Der Gemcinderath hat mit dem Plenarbeschlüsse vom 10 . Tecember 1897 die

Entscheidung des Preisgerichtes genehmigend zur Kenntnis genommen und wurde der
Magistrat zugleich beauftragt , mit den Gewinnern des I. Preises wegen Durchführung
des Tetailprojectes in Verhandlung zu treten.

Die Verhandlungen , die sohin mit den Architekten Freiherrn v. Kraus und Tölk

gepflogen wurden , ergaben , dass dieselben sich am 31 . Deccmber 1897 bereit erklärten,
für den in Rede stehenden Ilmban die sämmtlichen Grundrisse , die Polierpläne , die
Details für die Eisenconstruction und die dazu nothwendige Berechnung , ferner die
Details der Steinconstrnctionen und der Festigkeitsberechnnng derselben, die Fapade
der drei Gassenfronten , sowie des Hofes und sämmtliche nöthigen Details der Fapaden
und Dachungen , weiters die Naturgrößen Detailzeichnnngen für die innere Ausstattung
und endlich die Anfertigung sämmtlicher Kostenanschläge ans Grund des städtischen
Tarifes mit Rücksicht ans die allgemeinen und speciellen Bedingnisse zu besorgen. —

Auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses vom 21 . April 1897 , wurde das

Haus VI. Bezirk, Einl .-Z . 665 , Mariahilferstraße Nr . 25 , um den Betrag von
273 .000 fl. für den Wiener Bürgerspitalfond angekanft. —

Zum Zwecke der Arrondierung der Herrschaft Spitz a. d . Donau , welche Eigen¬
thum des Wiener Bürgerspitalsfondes ist, wurden auf Grund des Gemeinderaths¬
beschlusses vvm 14 . Mai 1897 die Fondsgutsparzellen Nr . 95 und 137 , elftere im
Ausmaße von 1 Joch 527 lH Kl., letztere im Ausmaße von 1566 lH Kl., gegen
die Cat .-Parz . 127 mit einem Ausmaße von 3 Joch 642 lH Kl., in der Gemeinde
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Wicsmaunsreith vertauscht und deii, Eigenthümer der letzteren eine Aufzahlung
von 40 fl. geleistet; weiters wurden die Cat .-Parz . 464 in Spitz mit 658 lH Kl.
und die Cat .-Parz . 465 mit 405 Hi Kl . um den Gesammtbetrag von 200 st. zufolge Stadt-
ralhsbeschlusses vom 25 . August 1897 augekauft, und endlich ist mit Genehmigung
des Stadtrathes vom 25 . August 1897 die Cat .-Parz . 223in Wicsmaunsreith im Aus¬
maße von 3 Joch 100 H Kl. um den Betrag von 190 fl. käuflich erworben worden.

In der Fällungsperiode 1896/97 wurden in den Spitzer Forsten einschließlich
des ans dem Jahre 1896 zuriickbehalteuen Brennholzes 2305 25 Raummeter Scheit¬
holz und 405 '062 Festmeter Stamm - und Nutzholz erzeugt.

Tas gesummte vorhandene Stamm - und Nutzholz wurde ans freier Hand durch
die Fvrstvrgaue um 1857 fl. 10 kr. verkauft. Von dem vorhandenen Brenuholze
wurden 1903 Raummeter mit Genehmigung des Stadtrathes auf den städtischen Holz¬
lagerplatz in Wien. II . Bezirk, Obere Touaustraße abgeführt und an die Gemeinde
einerseits zur Deckung des eigenen Bedarfes in den städtischen Anstalten und Ämtern,
anderseits zum Behufe der Armeubetheiluug um den durch zwei vom Bürger¬
meister designierte Schätzmänuer erhobenen Schätzwert von 8599 fl. 10 kr.
abgegeben ; weiters wurden 209 25 Raummeter um den Betrag von 529 fl. von den
Forstbeamten in Spitz verkauft, 54 Raummeter den Forstbediensteten als Deputatholz
zugewiescn.

Für verschiedene Forstuebeuuutznugen fWaldstreu , Waldgras rc.) wurde eine Ein¬
nahme von 866 fl. 28 kr. erzielt und durch Verkauf von 13 .363 Stück Stangen , die
durch wirtschaftlich nothwendige Durchforstungen gewonnen wurden , ein Betrag von
745 fl. 73 kr. eingenommen.

Anlässlich des Hochwassers im Sommer 1897 wurde auch von dem Holzlager¬
platze des Fondsgutes Spitz in Schwallenbach das zur Abfuhr nach Wien aufgestap-
pelte Scheitholz weggefchwemmt. Für das Auffangen und die Bergung des wegge-
fchwemmteu Holzes wurde ein Betrag von 495 fl. 34 kr. verausgabt . Es konnte aber
nicht das ganze weggeschwemmte Holz in Sicherheit gebracht werden und giengen
IO 31/2  Raummeter hartes und 351/2  Raummeter weiches Holz im Gesammtwerte von
475 fl. 85 kr. verloren , so dass der Fond einen Schaden von zusammen 971 fl. 19 kr.
erlitten hat.

Ein Theil des weggeschwemmten Holzes ist im unteren Theile der Donau mit
fremdem Holze vermischt aufgefaugen und verkauft worden und wurde vom Forstamte
Spitz im Vergleichswege ein Rückersatz von 111 fl. 10 kr. erlangt , wodurch sich der
effective Verlust des Fondes auf 860 fl. 9 kr. herabmindert.

In den um Wien gelegenen Bürgerspitalfondswülderu u. zw. : im Schuhbrecher¬
walde , Kalksburger - , Wurzbacher- , Rothwasser - und St . Marxerwalde , sowie in den
dem Foude gehörigen Praterauen wurde im Jahre 1897 eine Holzmenge von zu¬
sammen 1084 5 Raummetern anfbereitet.

Nach dem Rechnungsabschlüsse des Bürgerspitalfondes für das Jahr 1897 betrugen
die ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen (mit Ausschluss der durchlaufenden
Gebarung , der Eautionen und Depositen) 1,168 .162 fl. 41 kr., die ordentlichen und
außerordentlichen Ausgaben 964 .156 fl. 39 kr., das Activvermögeu 11,318 .097 fl.
81 kr., das Passivvermögen 509 .458 fl. 76 kr., daher das reine Vermögen
10,808 .639 fl. 5 kr.

16*
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4 . Johannesspital - und Grotzarmenhaus-Stiftung.

Als im Jahre 1842 die für die Zwecke der Armenpflege in Wien bestehenden
Fonde in dem Wiener allgemeinen Versargnngsfande vereinigt wurden, blieben Theilc
des Jvhannesspital- und des Großarmenhansfondes, weil sie mit besonderen Wid¬
mungen belastet waren, als selbständige Fonde in der Verwaltung der niederöster¬
reichischen Landesregierung; erst im Jahre 1871 wurde die Verwaltung auch dieser
Fonde dem Magistrate übertragen. Sie dienen hauptsächlich zur Unterstützung von
Personen, die in Wien lange Zeit wohnhaft, aber nicht heimatberechtigt sind. Tie
Stiftungen werden meist über Vorschlag von Präsentatiousberechtigten durch den
Magistrat verliehen.

Nach dem Nechnuugsabschlnsse sür das Jahr 1897 betrug
bei dem

Johannesspital-
Stiftungsfonde

die Zahl der Stiftungen . 312
. Stistplütze
„ Summe der Einnahmen
„ „ ,, Ausgaben.

das Neiuvermögen . . .

666
38.517 sl. 66 kr.
30.580 ,. 44 „

814 .325 .. 85

bei dem
Großarmenhans-

Stiftnngsfondc
29

249
17.982 fl. 94 kr.
17.939 „ 68 .,

333 .050 „ — „

5 . Wiener Landwehrfond.
Die Erträgnisse dieses ursprünglich für Invalide der im Jahre 1806 errichteten

sechs Freibataillone der Wiener Landwehr und deren Witwen bestimmten Fondes sind
nach den Gemeinderathsbeschlüssenvom 11. April 1876 und 6. September 1878 bei
Ausbruch eines Krieges entweder zur Unterstützung der Familien in Wien heimatberechtigter
Soldaten oder zur Unterstützungder im Felde erwerbsunfähig gewordenen Familien¬
väter, und der Witwen, Kinder und Eltern Gefallener zu verwenden. Derzeit sind
2 Stistplätze mit monatlich 20 fl. und 1 Stiftplatz mit monatlich 30 fl. besetzt. Das
Vermögen des Fondes betrug im Berichtsjahre 401 .814 fl. 49 kr., die Einnahme
16.338 fl., die Ausgabe 16.338 fl. 64 kr.

Über Auftrag der k. k. niederösterreichischen Statthaltern vom 9. April 1897,
Z . 88 .836, betreffend die Erstattung eines Vorschlages über die zuk ü nftige Ver¬
wendung des „W i e n e r L a n d w e h r f o n d e s " fasste der Gemcinderath
in der Sitzung vom 2. Juli 1897 folgenden Beschluss:

Es sei mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Wehrverhültnisse und in genauer Beachtung der
ln dem Commissions -Protokolle vom 28. Mai 1810 und im Decrete der niederösterreichischen
Landesregierung vom 6. November 1846 , Z . 66 .141 enthaltenen Grnndbestimmuugen , sowie der
Gemeinderathsbeschlüsse vom 11 . April 1876 und vom 6. September 1878 , nachstehender Vorschlag
über die zukünftige Verwendung des Wiener Landwehrfondes an die k. k. niederösterreichische
Statthalterei zu erstatten.

Die Interessen des Wiener Landwehrfondes sollen verwendet werden:
1. Bei dem Eintritte einer Mobilisierung zur Unterstützung der Familien solcher in Wien

heimatberechtigter Personen des Mannschaftsstandes der bewaffneten Macht , welche als dauernd
Benrlaubte , Reservisten , nicht active Landwehrmänner oder als Angehörige der Seelvehr , ferner
als Ersatzreservisten , oder als Wehrpflichtige nach K 10 des Wehrgesetzes vom 11. April 1880,
R .-G.-Bl . Nr . 41 oder bei Aufbietung des Landsturmes als Landsturmpslickitige, zur Ergänzung
der bewaffneten Macht auf den Kriegsstand cinberusen werden nnd einrücken, oder welche als
Freiwillige auf Kriegsdauer eintreten , sobald jene Familien hiedurch ihrer Stütze ganz oder zum
größten Theile beraubt werden und zwar nur auf die Dauer der Abwesenheit der Ernährer.
Weiters seien von den vorangeführten Wehrkategorien.
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2. die Familienväter selbst, wenn sie vor dem Feinde eine Wunde erhalten, oder sonst in
Ausübung des Kriegsdienstes ohne eigenes Verschulden einen Schaden der Gesundheit erlitten
haben, der sie erwerbsunfähig gemacht hat, zum Genüsse der Stiftung berufen, jedoch sollen in der
Regel jene, welche auf eine Jnvalidenbetheilung Verzicht geleistet haben, keine Beiträge aus diesem
Fände erhalten und nur ausnahmsweise von letzteren diejenigen, welche nicht auf eine andere
Art, z. B . durch ihren Dienstgeber oder einen anderen Fond zu erhalten waren, zur Betheilung
berufen sein.

8. Sollen anspruchsberechtigt sein auch die Witwen der im Punkt 2 Benannten, also die¬
jenigen, deren Männer vor dem Feinde, im Spitale oder sonst bei Erfüllung der Dienstpflicht
oder späterhin infolge einer vor dem Feinde oder sonst in Ausübung des Kriegsdienstes ohne
eigenes Verschulden erhaltenen Wunde oder erlittenen Schädigung der Gesundheit verstorben sind,
falls sie durch den Tod ihrer Männer faktisch ihre Erhalter verloren haben und nicht selbst
imstande sind, sich den nöthigen Unterhalt durch Arbeit zu verschaffen; der sonst lebenslängliche
Genuss hat mit der Wiederverehelichung auszuhören. Ferner sind auch anspruchsberechtigt:

4. Die Waisen, deren Väter vor dem Feinde, im Spitale oder sonst bei Erfüllung der Dienst
Pflicht oder später infolge einer vor dem Feinde oder sonst in Ausübung des Kriegsdienstes ohne
eigenes Verschulden erhaltenen Wunde oder erlittenen Schädigung der Gesundheit gestorben sind
und zwar bis zum erreichten fünfzehnten Lebensjahre.

8. Die Eltern der sub 1 bezeichnet«: Personen der bewaffneten Macht, wenn sie vor dem
Feinde, im Spitale oder sonst bei Ersnllung der Dienstpflicht oder später infolge einer vor dem
Feinde oder sonst in Ausübung des Kriegsdienstes ohne eigenes Verschulden erhaltenen Wunde
oder erlittenen Schädigung der Gesundheit gestorben sind, falls die Eltern an denselben ihre vor¬
zügliche Stütze verloren haben.

6. Um den Intentionen der seinerzeitigen Spender und der eigentlichen Aufgabe des Wiener
Landwehrfondes gerecht zu werden, haben jene Personen, welche einem von der Stadt Wien in
Hinkunft zu errichtenden Freicorps beitreten, wenn die sonstigen in den Punkten 2—5 bezeichnet«:
Bedingungen zntreffcn, vor allen anderen Kategorien von Wehrpflichtigen de» Vorzug.

Das Fondscapital soll auch fernerhin bis zum Eintritte einer Mobilisierung durch Ankauf
von Eomnittnnl-Anlchcns-Dbligationcn, deren Vinkulierung zu Gunsten dieses Fondes stets zu
veranlassen ist, sructificicrt werden.

Die Höhe der jeweiligen Genüsse sei nach den: Jnteressenstande des Fondes und nach
der Anzahl der Bewerber von dem Magistrate unter Zustimmung des Stadtrathes auszuweisen.
DaS Fondsvermögen sei wie bisher abgesondert zu kontieren und getrennt vom Bersorgungsfonde
zu verwalten.

6 . Waiscnfond.

Dieser wurde in: Jahre 1855 zu dem Zwecke gegründet, de:: Vormündern
mittelloser, in Wien heimatberechtigter Waisen Beiträge zur Erziehung derselben zu
gewähren.

Nach dem Gemeinderathsbeschlussevon: 29. Mai 1877 stießen in den Fond die
bei Bürgerrechts- und Hcimatrechtsverleihnngengespendeten Beträge, ferner alle Spenden
und Legate für Waisen, die keine besondere Widmung haben. Diese Zuflüsse sind solange
zn srnctificieren, bis der Fond zur Erfüllung seines Zweckes hinreicht. Bis dahin können
bloß die Zinsei: des Stammkapitals zur Unterstützung von Waisenkindern, insbesondere
zur Anschaffung des Freigewandcs, d. h. zur Bekleidung armer verwaister Lehrlinge
anlässlich ihrer Freisprechung perwendct werden.

Im Jahre 1897 betrugen die Einnahmen des Fondes 8304 fl. 10 kr., die
Ausgaben 2291 ft., das Vermögen 53.104 fl. 35 kr.

7. Zuschüsse aus dem nicdcröstcrreichischen Landesfonde.

Nach den: Landesgesctze vom 13. Sctober 1893, L.-G.-Bl . Nr. 53, welches am
1. Jänner 1895 in Wirksamkeit trat, erhält die Gemeinde ans dem niederösterreichischen
Landesfonde den Rnckersatz der Armenpflegekosten für die ihr nach ij 19, 3 des
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Heimatgesetzes zugelviesenen Findlinge und an Stelle des ihr nnf Grund des Gesetzes
vom 1 . Febrmir 1885 , L .-G .-Bl . Nr . 24 , früher gewährten Rückersatzes der Armen¬
pflegekosten für nndere Personen durch 10 Jcihre einen Pauschalbetrag von jährlich
100 .000 fl . Der Rückersatz der Armenpflegekosten für Findlinge betrug im Berichts-
jcihre 1 .441 fl . 19 kr.

d) Armenstiftnngen.
Die Zahl der in Verwaltung der Gemeinde befindlichen Stiftungen für Zwecke

der Armenpflege betrug am Ende des Berichtsjahres 940 mit einem Stiftnngscapitale
von 6,036 .949 fl . und einem Jntcressenertrage von 243 .095 fl.

Hievon waren bestimmt
Stiftungen

mit einem mit einem
Capitale Jnteressenertrnge

für die vorübergehende Armenbetheiluna . 497 3,329 .834 fl. 135 .303 fl.

„ „ dauernde Armenbetheilung 376 1,948 .524 „ 87 .501

„ „ Verpflegung in städtischen Humanitäts-
anstalten. 63 606 .963 „ 15 .975 „

„ „ Verpflegung in nicht städtischen
Hnmanitütsanstalten. 2 137 . 122 „ 3 .710 „

„ „ Armenkrnnkenpflege. 2 14 .500 „ 606 „

In den hier angeführten Summen sind auch die bei den früher besprochenen
Armenfonden verwalteten und verrechneten Armenstiftnngen enthalten.

Aus den Interessen der von der Gemeinde verwalteten Armenstiftnngen wurden

im Berichtsjahre 10 .959 Personen vorübergehend , 1604 Personen dauernd , daher
zusammen 11 .563 Personen betheilt.

Hiezu ist zu bemerken , dass eine große Anzahl von "Armenstiftnngen sich in Ver¬
waltung der k. k. niedcrbsterreichischen Statthalterei , des niederösterreichischen Landes-

ansschnsses und verschiedener kirchlicher und weltlicher Srgane befindet . Angaben über
diese Stiftungen sind im Abschnitte „ "Armenpflege " der Statistischen Jahrbücher der
Stadt Wien enthalten.

0) legale und Schenkungen für Zwecke der östentliche» Armnpstkge.
Zu den Mitteln der öffentlichen "Armenpflege gehören auch die Legate und Schen¬

kungen , welche für diefen Zweck gewidmet werden . Nach dem Hvfdecrete vom
3 . Juni 1846 J .-G .-S . Nr . 964 , sind Vermächtnisse für Arme ohne nähere Bezeichnung dem
Localarmcnsonde , in Wien also dem allgemeinen Vcrsorgnngssonde znzuweisen . Mit Ge-
meinderathsbcschlnss vom 23 . December 1854 wurde verfügt , dass Legate und Schen¬
kungen für Arme ohne weitere Widmung nicht zum Stammvermögen des "Armenfondes
zu schlagen , sondern als currente Einnahmen desselben zu verwenden sind.

Von den im Jahre 1897 eingelangten Legaten und Spenden , welche den Betrag
von 1000 fl . erreichten oder überschritten , sind zu erwähnen:

Die Legate:  nach B alog  h Josef per 1052 fl . ; nach Bujatti  Franz
per 1250 fl . ( 1000 für Arme >n Wien , 200 für "Arme im VII . Bezirke , 50 fl . für
Arme im XIII . Bezirke ) ; nach Czermak  Ferdinand per 26 .100 fl . (3000 fl . für
die beiden Versorgnngshüuser in Wien , 18 .000 fl . zur Unterstützung armer Familien

christlicher Religion , 2500 fl . zur Unterstützung armer kranker Familien und 2600 fl . zur
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Vertheilung cm Wiener Volksküchen und Wärmestuben) ; nach Haswell  John per
1000 fl. für Arme des IV. Bezirkes; noch Herzmansky  August per 10.400 fl.
für Arme der Stodt Wien; noch Küfferle  Victor per 10.000 fl. für den Wiener
Armenfond; noch K u e f st e i n Morio Magda, Gräfin, per 1000 fl.; noch Merores
Chorlotte per 1000 fl. für christliche Arme in Wien; noch Richter  Engen per
4350 fl.; noch Roth  s chi l d Freiherrn von per 2520 fl.; nochR n f s o Jsook I . per
1000 fl. (zur Hälfte für christliche, zur Hälfte für jüdische Arme der Inneren Stadt ) ;
noch Schroll  Josef Edler von per 1000 fl. zur Vertheilung an Arme Wiens;
noch Spitzer  Ernestine per 1000 fl. (zur Hälfte für Arme Wiens, zur Hälfte für
Arme in Ober-St . Beit) ; Thomonn  Wilhelm von per 3000 fl. für Arme in Wien.

Die Spenden:  Sr . Majestät des Kaisers  und Ihrer Majestät der
K aiseri  n per 6000 fl. zur Anschaffung von Brennmaterial für Arme und Hilfs¬
bedürftige Wiens ; der And rosst)  D ., Gräfin, per 1000 fl. für die Armen Wiens;
der B r ü x e r K o h l e n b e r g b a n - G e f e l l s cha f t bestehend in 40.500 Klg. Stein¬
kohle für Arme der Bezirke II und X—XVIII ; des Fob er Moriz per 1000 fl., zur
Vertheilung an Arme; der Firma Gutm  a n n bestehend in 2000 Zvllcentner Stückkohle;
des Hackhofer  Josef per 1000 fl. (600 fl. für die Armen in Nussdors, 400 fl. für die
Armen in Sber -Dvbling); der N e m e l ka Juliane per 1300 fl. (1000 fl. für Arme des
VI . und XI . Bezirkes und 300 fl. für die Kinderbewohrnnstoltin Simmering) ; des
Neufeld  per 2000 fl. für Arme ohne Unterschied der Religion; des S p p en h eim,
Baron , per 1000 fl. für Arme Wiens; der I . österrei chi s ch en Spnrco  f f e
per 5000 fl. (3000 fl. zur Bekleidung von in Privatpflege befindlichen Waisenkinder,
1000 fl. zur Vertheilung von Brennmateriole an Arme und 1000 fl. zur Verkeilung
von Speise-, Thee- und Suppenmarken); des Gewinners des Haupttreffers der Armen¬
lotterie per 1000 fl. für die bei der Ziehung verwendeten 2 Waisenkinder; eines
Ungenannten per 1000 fl. für die Armen des I. Bezirkes.

6. Armenbetheilung.

Die Armenbetheilung ist entweder eine vorübergehende, in Fällen augenblicklicher
Roth, oder eine periodische.

a»Norübergehende Armenlictheilung.
Aushilfen in Fällen augenblicklichen Bedürfnisses werden in der Regel von den

Armeninstituten gegeben, dos heißt vom Armenrathe, in dessen Rayon der Bedürftige
wohnt, angewiesen und von der Armeninstitntscaffeausgefolgt. Nach der Instruction
über die Armenpflege sollen die Armeninstitute einer Person nicht mehr als 15 fl. in
einem Jahre an Aushilfen anweisen. Mit Gemeinderathsbeschluss vom 17. September
1897 wurde den Armeninstituten auch die Unterstützung unterstandsloser Personen,
welche früher dem Armendepartement oblag, überlassen und ihnen die Ermächtigung
crtheilt, solchen Personen Mietzinsunterstützungenbis zur Höhe von 15 fl. zu ertheilen.

Im Armendepartement des Magistrates werden Aushilfen an arme Bürger und
an Personen ertheilt, welche in keinen! Armenrothsrayon wohnen (auswärts wohnende,
zugereiste, zugeschobene, aus der Spitalspflegc oder Haft entlassene Personen) oder



248 XIX. Armenweseil. — L. Armenbetkeiluiig.

welche vom Armeiiinstitute nicht mehr unterstützt werden dürfen , weil sie das statthafte
Anshilfenmaximum bereits erhalten haben oder eines einmaligen größeren Betrages
bedürfen . Zur Unterstützung von Reconvalescenten , welche aus den Spitalern entlassen
werden und keine genügende Kleidung haben , werden den Spitalsverwaltungen auf
Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 8 . April 1816 und des Gemeinderathsbeschlnsses
vom 30 . September 1869 Beträge gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt.

Unterstützungen an nicht in Wien heimatberechtigte Personen werden von den
Armeninstituten , ausnahmsweise auch vom Armendepartement , aus den zu diesem
Zwecke verfügbaren Spenden oder vorschussweise auf Rechnung der Heimat¬
gemeinde des Bedürftigen gegeben; der Rückersatz solcher von den Armeninstituten
crtheilteu Aushilfen wird durch die magistratischen Bezirksämter geltend gemacht.

Endlich werden auch im Bureau des Gemeinderathspräsidiums , von den Bezirks¬
vorstehern und von dem k. k. Polizeipräsidium Aushilfen aus den verfügbaren Mitteln
gegeben.

Bei den Armeninstituten  wurden im Jahre 1897 aus Gemeindemitteln
Ausbilsen im Betrage von 246 .479 fl. 23 kr. ertheilt , und zwar 209 .338 fl. 92 kr.
in Geld (in 62 .195 Fällen ), der Rest in Naturalien ; die Zahl der Betheilten betrug
38 .057 <11 .487 männliche, 23 .570 weibliche) ; aus den verfügbaren Stiftungsinteressen,
Legaten , Spenden , dem Ertrage des städtischen Neujnhr -Almanaches re. wurden daselbst
63 .866 fl. 58 '5 kr. vertheilt.

Im Armendepartement  des Magistrates wurden 4706 männliche, 6685 weib¬
liche, zusammen daher 11 .391 Personen in 17 .553 Fällen mit einer Auslage von
70 .422 fl. 24 kr. vorübergehend betheilt.

Außerdem wurden au in Wien nicht Heimatberechtigte gegen Ersatz von der
Heimatgemeinde in 2489 Fällen Arme mit dem Gesammtbetrage von 10 .378 fl. 44 kr.
betheilt.

Durch das Gemeinderathspräsidium wurden an 1917 Personen (911 männliche,
1006 Weiblichei Geldaushilfen im Betrage von 2 bis 50 fl. mit einer Gesammtauslage
von 13 .610 fl. 30 kr. vertheilt ; außerdem erhielten 401 Personen Brennholzanweisungen,
die auf 1 bis 2 Raummeter Holz lauten , im Gesammtwerte von 4760 fl.

Über die von den Bezirksvorstehern durch Sammlungen , Veranstaltung von
Bällen und Wvhlthätigkeits -Vvrstellungen aufgebrachten Gelder und ihre Verwendung
geben die folgenden Angaben Aufschluss. Es betrug : die Summe der aufgebrachten
Gelder 44 .427 st. 96 kr., die Zahl der aus diesen Betrügen betheilten Personen 8624,
die Summe der vertheilten Geldbeträge 25 .823 fl. 85 kr., die Ausgabe für den
Ankauf von zur Armenbetheilung bestimmten Naturalien 12 .668 fl. 35 kr., die Summe
der verschiedenen Wohlthütigkeitsanstalten zugewendeteu Beträge 5935 fl. 76 kr.

Durch die Verwaltungen von Krankenanstalten  wurden im Jahre 1897
1907 Personen mit dem Gesammtbetrage von 3352 st. 20 kr. betheilt . Außerdem
wurden in den k. k. Krankenhäusern aus Klingelbeutelgeldern und den Honoraren für
ärztliche Befunde 1619 Personen mit zusammen 2307 fl. 20 kr. und aus den Interessen
der Krankenhausstistungen 2325 Reconvalescenten mit zusammen 8419 st. 50 kr. betheilt
Im Spitale der israelitischen Eultusgemeinde besteht zur Bctheilung austretender
armer Reconvalescenten eine Aushilfscasse , ans welcher Betheilungen im Betrage von
5412 sl. 6 kr. vorgenommen wurden ; die Zahl der Betheilten ist nicht bekannt.
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Aus den Interessen jener Armenstiftungen , bei welchen der Bezug der Interessen
kein dauernder ist, sondern die Vertheilung von Fall zu Full an geeignete Bewerber
stattfindet (853 Stiftungen mit einem Stiftungscapitale von 6,487.660 fl.) wurden im
Jahre 1897 im ganzen 21.242 Personen mit dem Betrage von 257.349 fl. vorüber¬
gehend betheilt und zwar ans Interessen von Stiftungen

in Verwaltung Personen mit dem Betrage
der k. k. niederösterreichischenStatthalterei . 3.661 35.192 fl.
des niedervsterreichischen Landesausschnffes. 822 2.795 .,
der Gemeinde . 10.959 135.303 ..
kirchlicher Organe. 3.548 19.996 „
weltlicher, privater Organe. 2.252 64.063 „

Bei der k. k. Pvlizei -Direction wurden ans Mitteln, die ihr zur Vertheilung
an Arme zuflossen, 1126 männliche und 1880 weibliche, zusammen daher 3006 Personen
mit den Betrage von 14.400 fl. betheilt.

Im ganzen wurden daher aus Mitteln der öffentlichen Armenpflege 81.963 Personen
mit dem Betrage von 630 .879 fl. 95 kr. vorübergehend betheilt.

An dieser Stelle soll auch des in Wien sehr umfangreichen Wirkens der Privat¬
armenpflege  gedacht werden. Mit der vorübergehendenArnienbetheilnng beschäftigten
sich im Jahre 1897 126 Vereine mit 39.710 Vereinsmitgliedern. Ans den von
denselben aufgebrachten Geldbeträgen wurden 22 .866 männliche, 33.363 weibliche,
daher zusammen 56.229 Personen mit dem Betrage von 473 .689 fl. 42 kr. betheilt.

Die Gesammtzahl der aus Mitteln der privaten Armenpflege vorübergehend
unterstützten Personen betrug 62.029 ; die Auslagen hicfür bezifferten sich mit
563 .160 fl. 48 kr.

b) Periodisch wiedrrkehrrndc(zeitliche und dauernde) Arinenbetheilung.
I . Pfründen aus Gemeindcmitteln.

Personen, denen wegen voraussichtlichlängerer Dauer ihrer Hilfsbedürftigkcit
mit vereinzelten Unterstützungennicht geholfen werden kann, werden Pfründen und
Erhaltungsbeiträge im Betrage von 3 bis 8 fl., ausnahmsweise im Betrage von 10 fl.
und 12 fl. verliehen. Tie Verleihung erfolgt über Antrag des Armeninstitntes durch
den Magistrat und zwar seit dem Jahre 1895 nur ans die Dauer von 1 bis 2 Jahren,
nach deren Ablauf um Verlängerung des Bezuges angesncht werden kann. Wenn eine
im Genüsse einer Armenpfründe stehende Person in die Pflege eines öffentlichen
Krankenhausesoder eine Irrenanstalt kommt, so wird der für die Tauer dieser Ver¬
pflegung entfallende Pfründenbetrag an die Anstaltsverwaltnng abgeführt.

In : Jahre 1897 bezogen ans den eigenen Geldern der Gemeinde nach dem
Stande am Ende des Jahres 20.945 Personen Pfründen im Gesammtbetrage von
1,659 .655 fl. 70 kr. Hievon standen im Genüsse einer monatlichen Pfründe von
2 fl. 18, von 3 fl. 3917 , von 4 fl. 3814 , von 5 fl. 3535 , von 6 fl. 3003 , von 7 fl.
1809 , von 8 fl. 4747 , von 9 fl. 1, von 10 st. 92, von 12 ft. 9 Personen.

Pfründen mit monatlich2 ft. werden gegenwärtig nicht mehr verliehen.
Außer der vorausgewiefenenAuslage wurden für die Verpflegung von in öffent¬

lichen Spitälern und Irrenanstalten nntergebrachten Pfründnern an die Verwaltung
dieser Anstalten Pfründenqnoten im Betrage von 7925 fl. 46 kr. abgeführt.
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2 . Pfründen ans dem Bürgerladfondc.
Mit den Gemeinderathsbeschlüssen vom 29. Jänner 1889 nnd vom 17. Juli

1891 waren 266 Pfründen zu monatlich 6 ft. systemisiert worden; mit Präsidialerlass
vom 24. April 1894, Z. 7500 , wurden anstatt derselben 20» Pfründen zu monatlich
8 fl. geschaffen. Am Ende des Jahres 1897 bezogen 104 Personen Pfründen im
Gesammtbetrage von 18.407 st. 60 kr.

3 Pfründen aus dem Bürgerspitalfonde.

Mit Gemeinderathsbeschtuss vom 14. Jänner 1897 wurden
325 Pfründen mit monatlich 15 fl.
600 . 12 „
550 10 „
275 „ „ „ 8 „ systemisiert.

Nach dem Stande am Ende des Berichtsjahres bezogen
307 Personen monatlich 15 fl.
536 „ „ 12 „
505 „ „ 10
230 „ 8 „

Die Gesammtzahl der Pfründen bezifferte sich daher mit 1578, der Gesammt-
anfwand für dieselben mit 206 .038 fl. 52 kr., wovon jedoch der Theilbetrag von
16.939 fl. 47 kr. ans dem Marie Böhm 'schen Legat, welches zur Aufbesserung der
Bürgerpsründen bestimmt ist, gedeckt wurde.

4 . Pfründen aus dem Landwchrfodc.
Aus diesem Fonde waren im Berichtsjahre 2 Stiftplätze mit monatlich 20 fl. nnd

1 Stiftplatz mit monatlich 30 fl. besetzt; die Auslagen hiefür betrugen 840 fl.

5 . Pfründen aus dem Hofspitalfonde.

Ans dem von der k. k. niederöstcrreichischen Statthalterei verwalteten Hosspital-
sonde werden jährlich 40 Pfründner in den Wiener Versorgungsanstaltenerhalten und
ebensoviele Personen mit Pfründen täglicher 20 kr. betheilt. Der Aufwand für diese
Pfründen betrug im Berichtsjahre 2234 fl. 80 kr.

6. Dauernde Betheilung aus Ttiftungsinteresscn.
Ans den Interessen der zur dauernden Unterstützung bestimmten Armenstiftungen

>434 Stiftungen mit einem Stiftnngscapitale von 3,105 .686 fl.i wurden im Jahre 1897
1987 Personen mit Beträgen von 138.567 fl. betheilt, und zwar aus Stiftungen

in Verwaltung Personen mit dem Betrage
der k. k. niederösterreichischen Statthalterei . 167 20.725 ft.
der Gemeinde . 1604 87.501 „
kirchlicher Organe. 16 497 „
weltlicher, privater Organe . 200 29 .844 „

Im ganzen wurden demnach ans Mitteln der öffentlichen Armenpflege
106.464 Personen mit einer Auslage von 2,408 .921 fl. 91 kr., ans Mitteln der
privaten Armenpflege 216 Personen mit einer Auslage von 30.341 ft. dauernd betheilt.
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ll. Gorge für obdachlose und arbeitslose Arme.

Die Behandlung nnterstandsloser Familien und Einzelpersonen wird nach dem
Gemeinderathsbeschlusse vom 17 . September 1897 in Hinkunft den Armeninstituten
überlassen.

Einzelpersonen und Familien , welche sich bei der k. k. Polizeibehörde nnter-
standslos melden , sind daher , aber nur unter der Voraussetzung , dass deren Unter-
standslosigkeit durch amtliche Erhebungen nachgewiesen erscheint, dem Armeninstitnte
jenes Bezirkes , in welchem sie ihren letzten Wohnort hatten , zur weiteren Amtshand¬
lung zu überstellen.

Eine Überstellung an den Wiener Magistrat hat nur zu erfolgen:
a) Wenn es sich um die Versorgung von Kindern handelt , deren Eltern trotz mehr¬

maliger ausreichender Unterstützung nicht in der Lage sind, den Zins für eine
ständige Wohnung auszubringen.

In diesem Falle hat die Überstellnng an das Departement für Armen¬
kinderpflege zu erfolgen.

ds Wenn es sich um die Aufnahme altcrsgebrechlicher , gänzlich erwerbsunfähig ge¬
wordener Personen in eine städtische Versorgnngsanstalt handelt , in welchem
Falle die Überstellnng an das Armendepartement zu erfolgen hat.

Zur Unterstützung obdachloser und arbeitsloser , in Wien heimatberechtigter Per¬
sonen dient das städtische Asyl- und Werkhaus im X. Bezirke, Timmeringerstraße Nr . 2.

In dem städtischen Asyle erhalten obdachlose Personen , die sich vor der Sperr¬
stunde zur Aufnahme melden, ein Nachtlager , Frühstück und Abendbrot ; die nach der
Sperrstunde sich Meldenden erhalten bloß den unentgeltlichen Unterstand für die Nacht¬
zeit. Das Asyl darf von einer Person nicht öfter als siebenmal innerhalb dreier
Monate in Anspruch genommen werden.

Im städtischen Asylhause wurden im Jahre 1897 nach nominativer Zählung 1555
männliche und 178 weibliche, zusammen daher 1728 Personen ausgenommen ; die Zayl
der Verpflegstage betrug 14 .261 . Die Gesammtanslagen bezifferten sich mit 4690 fl.
45 kr., die Verpflegskosten per Kopf und Tag mit 82 99 kr.

Das städtische Werkhaus bietet arbeitslosen Personen vollständige Verpflegung
und Unterkunft , gegen eine bestimmte Arbeitsleistung ; eine darüber hinansgehende
Mehrleistung wird mit Geld entlohnt . Die Aufnahme erfolgt über Selbststellung oder
polizeiliche Überstellnng des Arbeitslosen ; die Dauer des Aufenthaltes in der Anstalt
ist unbeschränkt.

Den ''Arbeitern wird Gelegenheit gegeben, sich außerhalb der Anstalt wieder
Beschäftigung zu suchen.

Die im städtischen Werkhause gebotene Arbeit besteht in der Anfertigung von
Papiersäcken u . dgl., welche ans den von den Bestellern gelieferten Rohmaterialien
hergestellt werden , und in verschiedenen Handwerksarbeiten für städtische Hnmanitäts-
anstalten.

Im Berichtsjahre wurden in der Anstalt unter anderem 174,085 .400 Papier¬
säcke verschiedener Größe , 2,105 .400 Stecknadel-Mäppchen , 268 .100 Malzbonbons-
Kapseln, 198 .000 Schirmhülsen und 99 .000 Apotheker - Papierdüten angefertigt,
1,751 .400 Stecknadel-Mäppchen gefüllt und packetiert, 1,012 .900 Büschel und 79 .440
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Eartons Hafteln gefasst , gezählt und packetiert, 789 800 Briefe und 151 .000 Rallen
Haarnadeln gezählt und packetiert, 3824 verschiedene Kleidungs - nnd BetteinrichtungL-
stücke angefertigt , 70 .175 Wäschestücke gewaschen nnd 3407 m- Teppiche gereinigt.

Im Jahre 1897 betrug im städtischen Werkhause : der Zuwachs 1344 ( 1189
männliche, 155 weibliche), der Abgang 1362 (1210 männliche, 152 weibliche), der
Stand der Arbeiter am Ende des Jahres 412 (376 männliche, 36 weibliche). Das
Erträgnis der Arbeiten bezifferte sich mit 26 .972 fl. 86 kr. , der aus Überverdieuste
entfallende Betrag mit 6623 fl. 9 kr. Der Überschuss der Ausgaben über die Ein¬
nahmen betrug 59 .233 fl. 83 kr., die Zahl der Verpflegstage 123 .137 (mit Einrech¬
nung der Ausgangs - und sogenannten Fasttage 129 .345 ). Die Verpflegskosten per
Kaps und Tag berechnen sich mit 45 ' 18 kr.

Das Personale des städtischen Asyl- nnd Werkhanses bestand aus 1 Verwalter,
1 Officiale , 1 Arzt , 1 Lehrer für die jugendlichen Arbeiter (beide gegen Remuneration ),
1 Oberanfseher , 13 Aufsehern , 1 Ausseherin und 1 Maschinisten für die Tampfheiz-
anlage . Im Asyl- und Werkhause gelangten im Berichtsjahre Dachreparatnren mit
einer Auslage von 400 fl. und die Adaptierung der linksseitigen Bodenräume zu
Magazinen zur Ausführung . Dagegen wurden die mit dem Erfordernisse von 3210 fl.
59 kr. genehmigten Renovierungsarbeiten mit Ausnahme der Trockenlegung der Kutschcr-
wohnnng ans das Jahr 1898 verschoben. —

Neben dem städtischen Asyle besteht in Wien noch das vom Verein zur Er¬
richtung von Asylen für Obdachlose  im III . Bezirke errichtete Asylhans mit einer
Abtheilung für Männer und einer Abtheilung für Frauen . Tie Aufnahme in dieses
Asyl erfolgt , ohne dass die Ausnahmswerber zu einer Ausweisleistung Verhalten
Vierden, doch soll das Asyl nur fünfmal in einem Monat benutzt werden.

Auf Kosten dieses Vereines wurden innerhalb des Berichtsjahres im Frauen¬
asyle 24 .631 , im Männerasyle 77 .461 , im ganzen daher 102 .092 Personen beherbergt.
Tie Zahl der beherbergten Personen ist hier gleichbedeutend mit der Zahl der Frequenz¬
fälle , da von den Aufzunehmenden die "Angabe des Namens oder der sonstigen per-
lichen Verhältnisse nicht gefordert wird . An die Anfgenommenen wurden 188 .784 Por¬
tionen Suppe und eben so viele Portionen Brot vertheilt . Die Auslagen für die
Asylistenverpflegung , Beheizung und Beleuchtung betrugen 5180 fl. 16 kr.

L. Armenkrankenpflege,
s) Armciikraukeupflkgr außerhalb der Heilanstalten.

1. Armenärztliches Personale.

Über die Organisation des armenärztlichen Dienstes wurde bereits im Abschnitte
-4. „Organisation der Armenpflege " das Erforderliche berichtet. Es erübrigt daher
nur noch die Bemerkung , dass die der Gemeinde zur Last fallenden Kosten des armen¬
ärztlichen Dienstes im Berichtsjahre 39 .808 fl. 69 kr., die aus dem k. k. Kranken-
anstaltenfond zu deckenden Kosten der Remunerationen der k. k. Armenärzte 10 .199 fl.
95 kr. betrugen . Am Anfang des Berichtsjahres war der Stand der unentgeltlich
behandelten armen Kranken 2758 (1089 männliche, 1669 weibliche) ; während des
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Jahres sind zngewachsen 77 .808 Kranke (34 .108 männliche, 43 .700 weibliche), daher
sich die Gesammtzahl der behandelten Kranken mit 80 .566 (35 .197 männliche, 45 .369
weibliche) beziffert. Hievon wurden 29 .492 (12 .215 männliche, 17 .277 weibliche) in
der Wohnung der Kranken und 51 .074 (22 .982 männliche , 28 .092 weibliche) in der
Wohnung des Arztes behandelt . Der Krankenstand am Ende des Jahres betrug 3013
l1210 männliche, 1803 weibliche) .

2 . Unentgeltliche Betheilung mit Medikamenten.

In Erkrankungsfällen erhalten die in Wien wohnhaften Armen , ohne Rücksicht
auf ihre Zuständigkeit , durch den Armenarzt ihres Rayons die unentgeltliche ärztliche
Behandlung und durch ihren Armenrath Anweisungen auf den Bezug der erforder¬
lichen Medikamente.

Der Kostenersatz für die an nicht zuständige Arme verabfolgten Medicamentc
wird , wenn er für eine Person und Erkrankung 1 fl. übersteigt , von der Heimat-
gemeinde des Unterstützten angesprochen.

Die Kosten der von den k. k. Armenärzten für zuständige Arme angewiesenen
Medicamente werden zu ein Dritteln von der Gemeinde Wien, zu zwei Dritteln vom
k. k. Krankenanstaltenfonde getragen.

Im Jahre 1897 erhielten 17 .801 (7374 männliche, 10 .427 weibliche) in Wien
heimatberechtigte und 11.345 (4583 männliche, 6762 weibliche), in Wien nicht heimat¬
berechtigte, im ganzen daher 29 .146 fl. (11 .957 männliche, 17.189 weibliche) Personen
unentgeltlich die erforderlichen Medicamente . Bon der Gesammtauslage Per 35 .119 ft.
96 kr. entfallen 31 .128 fl. 88 kr. auf die Gemeinde . Von den Heimatgemeindcn
wurden im Jahre 1897 9933 fl. 48 kr. an Medicamentenkosten rückersetzt.

3. Betheilung mit Bandagen und Optikerwaren.
Bandagen und Optikerwaren wurden im Berichtsjahre unentgeltlich an 1466

Personen mit einer Auslage von 4799 fl. 14 kr. verabfolgt.

4 . Betheilung mit Badeanwcisnngen.
Mit mehreren Badhansinhabern wird jährlich von der Gemeinde ein Über¬

einkommen getroffen, um armen Personen den Gebrauch von Heilbädern zu ermöglichen.
Im Berichtsjahre wurden 26 .239 Anweisungen auf Gratisbäder an 5247 Personen
mit einer Auslage von 4932 fl. 55 kr. ausgefolgt.

Z. Unterbringung armer Kranker in Heilbädern.
Im k. k. Wohlthätigkeitshause in Baden hat die Gemeinde Wien auf

Grund des Stiftbriefes dieser Anstalt jährlich 169 Betten u . zw. 50 für Männer,
111 für Frauen und 8 für das Wartepersonale zu belegen ; dafür ist sie zufolge
Ministerial -Erlaffes vom 20 . August 1848 zu einem verhältnismäßigen Beitrage zur
Deckung der Kosten der Anstalt verpflichtet.

Die Pfleglinge der Gemeinde , welche in drei Curperioden von je fechswöchent-
licher Dauer in der Anstalt nntergebracht werden , erhalten nebst den Bädern auch die
erforderliche ärztliche Behandlung , sowie Kost und Wohnung unentgeltlich.

Mit Erlass der k. k. n,-ö. Statthalterei vom 14 . März 1897 , Z . 4170 , wurde
die Verpflegstaxe für das Jahr 1897 mit 60 kr. per Kopf und Tag festgesetzt.
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Im Jcihre 1897 wurden in dieser Anstalt auf kosten der Gemeinde 479 Per¬
sonen (169 Männer und 304 Frauen ) mit einer Ausgabe von 10 .541 fl. 97 kr.
untergebracht . —

Auch im Hermann Todesco 'schen Hospitz in Weikersdorf bei Baden hat der
Bürgermeister von Wien das Recht , über 10 Plätze zu verfügen . Tie an diese Anstalt
aufgenommenen Personen müssen sich auf eigene Kosten verpflegen.

Im Jahre 1897 wurden über Anweisung der Gemeinde in drei Cnrperioden
32 Personen daselbst ausgenommen. —

Endlich wird auch im Armenbad - Spital zu Hall  in Sberösterreich jährlich
eine Anzahl erwachsener armer Kranker ans Kosten der Gemeinde Wien verpflegt . Die
Kosten betragen per Kopf und Tag 80 kr. Im Jahre 1897 waren dort von der
Gemeinde Wien 57 Personen (20 männliche, 30 weibliche), mit einem Aufwande von
1336 ft. 40 kr. nntergebracht . —

Im Spitale für arme scrophulöse Kinder in Baden  sind zufolge Über¬
einkommens vom 27 . Mai 1884 für die Commune Wien 12 Plätze reserviert , welche
während der Cursaison mehrmals besetzt werden . Tie Curdauer beträgt in der Regel
42 Tage . Im Jahre 1897 wurden in dieser Anstalt 30 Kinder (15 männliche, 15 weib¬
liche) auf Communalplätzen untergebracht.

Die Gesammtauslage der Gemeinde (für die Verpflegung und Beförderung der
Kinder nach Baden und zurück, sowie für die Remuneriernng der Wärterinnen ) betrug
bei 1778 Verpflegstagen 1274 ft. 60 kr.

Ter Cnrerfolg war laut Berichtes des Stadtphysikates ein günstiger ; von den
verschiedenen Krankheitsformen erschienen Beinhaut - , Gelenks- und Knochenschwellungen,
sowie chronische Ekzeme am günstigsten beeinflusst . —

Scrophulöse Kinder ini Alter von 4 bis 14 Jahren fanden weiters Aufnahme
im Kaiserin Elisabeth Kinderspitale in Hall.

In diese Anstalt wurden im Jahre 1897 49 Kinder ( 19 männliche, 30 weib¬
liche) , auf die Curdauer von durchschnittlich 45 Tagen abgegeben. Tie Gesammtans-
lage hiefür betrug 1890 fl. Die Reisekosten für die Kinder werden vom Kaiserin Elisabeth-
Kinderhospitalverein bestritten , welcher eigene Kindertransporte nach und von Hall ver¬
anstaltet.

Günstig beeinflusst wurden von der Cur scrophulöse Augen-, Knochen-, Gelenks- und
Hauterkrnnkungen , sowie Halsdrüsenschwellungen . —

In das Seehospiz in Grado,  in welches die Gemeinde Wien seit dem
Jahre 1884 Kinder entsendet, wurden im Jahre 1897 45 Kinder (15 männliche,
30 weibliche) ans die Curdauer von 60 Tagen abgegeben.

Von diesen Kindern wurden 40 in Wien heimatberechtigte Kinder für Rechnung
der eigenen Gelder , die übrigen , nicht in Wien zuständigen Kinder , theils für Rechnung
der Dr . Hardt 'schen  Stiftung , theils für Rechnung des Goldschmidt 'schen  Legates
verpflegt . Die Gesammtauslagen hiefür betrugen 2400 fl.

Durch den Curgebrauch wurden Blntnrmuth , Drüsenschwellungen , Knochen-
und Beinhautentzündungen günstig beeinflusst . —
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In dns Sechospiz in Triest , in welchem die Curdnncr in der Regel 100

bis 110 Tcige beträgt , wurden im Jahre 1897 50 Kinder (23 männliche , 27 weib¬

liche) ans Rechnung der Gemeinde abgegeben . Die Gesammtkosten für die Entsendung

dieser Kinder betrugen 4887 fl. Ter Curerfolg war ein sehr befriedigender.

Zur Cur waren schwere Fälle van Knochen - und Gelenkserkrankungen , scrophn-

lösen Hantgeschwüren , 2lngenentzündungen und Halsdrüsenschwellnngen ansgewählt
worden . —

Im Marin Theresia - Seehospize in San Pelagio , welches sich für schwer-

kranke scrophulöse und rhachitische Kinder besonders heilbringend erwiesen hat,

wurden im Jahre 1897 20 Plätze permanent besetzt gehalten , dem genannten Vereine

für jeden besetzten Platz eine Verpflegsgebür von 80 kr. per Tag geleistet und außer¬

dem die separat ausgerechneten , durch den Transport der Kinder von Wien nach San

Pelagio und zurück entstandenen Kosten vergütet.

Außer den 20 commnnalen Zahlplätzen hat der Verein auch 10 Plätze für vom

Magistrate vorgeschlagene , nicht in Wien zuständige , aber hier wohnhafte Kinder

unentgeltlich permanent besetzt gehalten.

Im Jahre 1897 wurden in diesem Hospize 122 Kinder (66 männliche , 56 weib¬

liche) mit einer Auslage von 5840 fl. untergebracht . Der Curerfolg war ein günstiger

und wurden die schwersten Fülle von Scrophnlose in diese Anstalt abgegeben . —

Im Kaiser Franz Joses - Kinderhospiz in Sulzbach bei  Ischl , welches

den Zweck hat , rhachitische , scrophulöse , sowie an Schwächeznständen leidende Kinder

in Behandlung zu nehmen , wurden im Jahre 1897 10 Plätze permanent besetzt

gehalten . Die Verpflegsgebür beträgt per Kops und Tag 80 .kr.

Außer diesen 10 commnnalen Zahlplätzen hat der Verein » och 5 Plätze für vom

Magistrate vorgeschlagene Kinder permanent unentgeltlich besetzt gehalten.

Ter Curerfolg war ein sehr befriedigender . In diesem Hospize wurden im Berichts¬

jahre 94 Kinder (43 männliche , 51 weibliche ) mit einer Gcsammtsauslage von 2920 fl.

untergebracht.

b, ArmkiikrilnkeiiMgc innerhalb der Heilanstalten.

Tie Kosten für die Spitalbehaudlnug armer Kranker fallen nicht der Heimat-

gemeiude , sondern dem Landesfonde zur Last , jedoch wird , wenn eine im Genüsse einer

Pfründe stehende Person in einem öffentlichen Krankenhause Aufnahme findet , die für

die Zeit ihrer Verpflegung entfallende Pfründenquote an die Spitalsverwaltung zur

theilweisen Deckung der Verpflegskosten abgeführt . Den in Wien bestehenden nicht¬

öffentlichen Krankenhäusern , in welchen arme Kranke ausgenommen werden , wurden , wie

in den früheren Jahren , entsprechende Subventionen gewährt.

Kranke , welche wegen llnheilbarkeit ihres Leidens sich zur Spitalpflege nicht

eignen , und Geheilte , welche sich nicht selbst überlassen werden können und auch von

ihren Angehörigen nicht übernommen werden , müssen ans Grund des Erlasses des

k. k. Ministeriums des Innern vom 17 . Juni 1869 , Z . 1713 , von der Gemeinde,

in welcher das Krankenhaus gelegen ist, zur Obsorge übernommen werden . Näheres

hierüber ist in dem Abschnitte „Armenversorgnng " zu finden.
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Im Jahre 1897 wurden
unentgeltlich verpflegt unentgeltlich

a ) in den in Verwaltung des

Personen durch Tage mit einer
Auslage von

ambulatorisch
behandelt
Personen

Staates stehenden Anstalten . .
b) in der n .-ö. Landes -Jrren-

40 . 107 1,022 .580 1,022 .580 fl. 176 .434

anstatt.

c) in der n .-ö Landesgebär-

1 .232 167 .552 184 .307 „ --

anstatt.

ck) in den aus Mitteln der

Privatwohlthätigkeit erhaltenen

11 . 127 218 .766 „

Krankenanstalten.

e) in den ans Mitteln der

Privatwohlthätigkeit erhaltenen Re-

12 .094 277 .310 347 .204 „ 136 .061

convalescentenhäusern . . . . 1 .250 — 26 .525 „ —

t ) in den aus Mitteln der

Privatwohlthätigkeit erhaltenen
Kranken -Ordinationsinstituten — — „ 96 .851

Tie Auslage für die letztgenannten Institute betrug 38 .015 st.

Die Auslagen für die Beerdigung mittelloser Personen werden unter den

Sanitätsauslagen verrechnet , und sind daher hier nicht anzuführen . Auf Koste » dcS
St . Josef von Arimathäa - Vereines , welcher Arme unentgeltlich beerdigen lässt,
wurden im Berichtsjahre 2869 Personen beerdigt , und betrugen die Auslagen für die
Bestattung derselben 6176 fl.

5. Armenkinderpflege.

Die Armenkinderpflege stützt sich gleich der Pflicht der Armenverforgung überhaupt
auf die Bestimmungen des IV . Abschnittes des Heimatgefetzes , nimmt aber insoferne
eine ganz exceptionelle Stellung ein , als das jugendliche Alter der Pfleglinge nur zu
häufig auch die Sorge für ihre Erziehung , für die physische Erhaltung , ja selbst für
die persönliche Sicherung derselben fordert.

Lebendig wird diese pflichtgemäße Obsorge , wenn jene der Kindeseltern dauernd
oder zeitweilig verhindert oder wenigstens eingeschränkt ist.

Solche Fälle treten ein , wenn die Eltern im Hinblicke auf ihre eigene Erwerbs¬
losigkeit oder den großen Familienstand die Kinder nicht erhalten können , wenn sie mit
Tod abgehen , erkranken , delogiert oder arrestiert werden , sich leichtsinnig entfernen , um

die Sorge für die Nachkommen einfach abzuschütteln , oder , was leider auch nicht zu
den Seltenheiten gehört , wenn -Kinder selbst ihren Eltern entlaufen und am Wiener
Platze als unterstandslos anfgegrifsen werden . Dieser Theil der Armenpflege ist ein so

bedeutender , dass hiefür ein eigenes Departement errichtet wurde , dem die Armen¬
institute , die Waisenväter und Waisenmütter unterstützend zur Seite stehen.

Die Überwachung der magistratischen Pfleglinge war 353 Waisenvätern und
114 Waisenmüttern , sowie den städtischen Ärzten anvertrant.
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»> Irmenkindrrpflkge außrrhalli der Anstalten.
Tritt der Fall der commnualen Sbsorge für ein Kind ein nnd sind die Eltern

in der Lage , das Kind selbst zu behalten , so erhalten sie llnterstützungsbeiträge
van invnatlich 2 fl. für eines , nach Umständen auch für mehrere Kinder . Nach dem
Stande am Ende des Jahres 1897 betrug die Anzahl der mit salchen Unterstützungs¬
beiträgen betheilten Kinder 3622 (1529 männliche , 2093 weibliche ), die Auslage hiefür
103 .820 fl . 4 kr.

Sind beide Eltern ader wenigstens der eheliche Vater , beziehungsweise die
uneheliche Mutter nicht mehr am Leben , so werden den Kindern Waisenpfründen
van 3 fl., bei besonderer Rücksichtswürdigkeit von 5 fl . monatlich gewährt.

Die Anzahl der mit Waisenpfründen bctheilten Kinder bezifferte sich am Ende
des Berichtsjahres mit 2269 (954 männliche , 1315 weibliche ) . Die Auslage für Waisen¬
pfründen betrug 100 .037 fl . 65 kr.

Ist es nicht möglich , ein Kind bei seinen Eltern zu belassen , dann wird es bei
Privaten gegen Zahlung eines Kostgeldes  von 6 nnd 8 fl. , nnd nur in Ausnahms-
sällen , wie bei kranken Kinder » , gegen ein höheres Kostgeld , nnd zwar in der Regel
in Wien nntergebracht , einerseits um die hiemit verbundenen ökonomischen Vortheile
Wiener Familien znzuwenden , andererseits weil die Aufsicht eine viel leichtere nnd
sichere ist, wenn gleich die Pflege ans dem Land billiger ist.

Die Zahl der bei Pslegeparteie » nntergebrachten Kinder bezifferte sich am Ende
des Berichtsjahres mit 1899 <1019 männliche , 880 weibliche ) ; davon waren 375
>158 männliche , 217 weibliche ) außerhalb Wiens nntergebracht . Die Auslage für
Kostgelder bezifferte sich mit 172 .802 sl. 76 kr.

Tie Pflege der Kostkinder war im ganzen eine gute ; gelangen in dieser Richtung
Klagen an den Magistrat nnd erweisen sie sich als berechtigt , so wird im kurzen Wege
ein Pflegewechsel vorgenommcn.

Solche Fälle kamen im Jahre 1897 im ganzen 23 vor.

Tie Anzahl der Pflegeparteien  betrug 1812.
Zufolge des Gemeinderathsbeschluffes vom 1 . Februar 1888 haben die Pflege¬

parteien aus dem Kostgelde auch die Bekleidung  ihrer Pfleglinge , zu bestreiten;
doch kann in dringenden Fällen für Kinder , die vom Magistrate in die Kostpflege ge¬
geben werden nnd mangelhaft bekleidet sind , sowie für bereits in Kostpflege befindliche
Kinder , deren Pflegeeltern arm sind , sich aber sonst entsprechend erwiesen haben , die
Kleidung in natura beigestellt werden . Den Pflegeparteien werden zur Anschaffung von
Kleidern für die Kostkinder auch ans Spenden , namentlich der I . österreichischen Spar-
eassa , sowie aus Stistungsgeldern und aus dem Waisenfonde Geldbeträge verabfolgt;
ebenso werden viele Kostkinder bei de » von Wohlthütigkeitsvereinen oder von den
Armeninstituten veranstalteten Weihnachtsbetheilungen mit Kleidungsstücken versehen.

Außerdem erfolgt nnd zwar im Maße der strengen Nothwendigkeit auch die Be¬
kleidung jener armen Kinder , welche dem Asyl für verlassene Kinder zugestellt werden.

Im Jahre 1897 wurden bekleidet : 569 dem Asyle für verlassene Kinder zuge¬
führte Pfleglinge (331 Knaben , 238 Mädchen ) mit 4141 Kleidungsstücken u »d einem
Kostenanfwande von 5320 fl. 32 kr., sowie 589 städtische Kostkinder (393 Knaben,
196 Mädchen ) mit 4218 Kleidungsstücken und einem Kosteiiauswnnde von 8315 fl. 76 kr.,
daher im ganzen 1158 Kinder mit einem Aufwands von 13 .636 fl . 8 kr.

Verwaltuitgsbericht der Stadt Wie». 17
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Auch für das Badebedürsnis der Kostkinder ist gesorgt; die näheren Bestimmungen
des bezüglichen Stadtrathsbeschlusses vom 10. Juli 1894 erscheinen im letzten Ver-
waltnngsberichteSeite 489 des Weiteren auseinander gesetzt.

Von der Betheilnng armer Kinder mit Lernmitteln wird im Abschnitte „Unter¬
richtswesen" die Rede sein.

Au dieser Stelle soll noch das die öffentliche Armenpflege in hohem Maße
unterstützende Wirken der zahlreichen in Wien bestehenden Vereine für Armen-
ki » d e r b e t h e i l u n g (1897 210 mit 32.633 Vereinsmitgliedern) hervorgehoben
werden. Im Berichtsjahre wurden aus Vereinsmitteln 15.472 Kinder (7379 männliche,
8093 weibliche) mit einem Anfwande von 213 .060 fl. 75 kr. betheilt. In der Gesammt-
zahl der betheilten Kinder sind auch 6882 vom Centralvereine zur Beköstigung armer
Schulkinder beköstigte Kinder mit inbegriffen; die Auslage für deren Beköstigung betrug
33.509 fl. 2 kr. Der genannte Verein erhält von der Gemeinde eine Subvention von
20 .000 fl. jährlich.

b» Armkukiudrrpkegk innerhalb der Anstalten.
1. Städtisches Asyl für verlassene Kinder.

Das Asyl für verlassene Kinder hat den Zweck, Kindern, denen die Obsorge ihrer
gesetzlichen Vertreter augenblicklich fehlt und deren sich somit die Gemeinde in Aus¬
übung der ihr gesetzlich obliegenden Armenpflicht annehmen muss, bis zur definitiven
Verfügung über dieselben eine vorübergehende Unterkunft zu gewähren.

Die Versorgung solcher Kinder, welche sich selbstverständlich aus den ärmsten
Stünden sammeln und häufig in sehr vernachlässigtem und höchst unreinem Zustande
in das Asyl gelangen, ist begreiflicherweise keine leichte.

Jedes Kind wird sofort nach dem Einlangen gebadet, gereinigt nnd soweit es
nothwendig ist, mit Kleidungsstücken versehen; das Asyl ist mit dem II. städtischen
Waisenhanse räumlich verbunden; auch stehen beide Anstalten unter derselben Verwaltung,
gleich wie die Verköstigung der Zöglinge des Ashles ans der Küche des Waisenhauses
erfolgt nnd der ärztliche Dienst in beiden Anstalten von demselben Hausarzte besorgt wird.

Die Gesammtzahl der im Jahre 1897 dem Asyle für verlassene Kinder, be¬
ziehungsweise dem betreffenden Magistrats-Departement zugeführten Kinder betrug 794.
Verpflegt wurden im Asyle 476 Knaben und 318 Mädchen, zusammen daher
796 Kinder durch 3304 Tage mit einem Anfwande von 9268 fl. 64 kr.

2 . Städtische Waisenhäuser.

Die Aufnahme in diese Anstalten setzt das Heimatrecht in Wien, das schul¬
pflichtige Älter, sowie die doppelte oder wenigstens die Verwaisung seitens des Vaters,
bei unehelichen Kindern jene seitens der Mutter voraus. Die Kinder erhalten in den
Waisenhäusern die vollständige Pflege, sowie eine sittliche und religiöse Erziehung.

Tie Commune Wien besitzt gegenwärtig 8 Waisenhäuser, deren 7 einen Beleg¬
raum für je 100 Kinder haben, während das VIII., das sich in den beschränkten Räum¬
lichkeiten des bestandenen Waisenhauses der ehemaligen Vorortegemeinde Unter-Meidling
im XII. Bezirke befindet, nur 50 Kinder anfnehmen kann.

Von diesen Anstalten sind vier ausschließlich zur Aufnahme von Knaben, drei
für Mädchen und eines — jenes in Klosterneuburg— zur Unterbringungvon Knaben
und Mädchen bestimmt. Im Berichtsjahre betrug die Zahl der Zöglinge am Ende des
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Jahres 671 (430 männliche, 241 weibliche), die Zahl der Verpflegs- und Urlanbs-
tage 236.712, die Summe der Anslagen 208 .663 fl. 20 kr., die Verpflegskosten per
Kaps und Tag 88'61 kr.

Die Zahl der Zöglinge am Ende des Schuljahres bezifferte sich mit 681 (434
männliche, 247 weibliche) ; hievon besuchten die Volksschule 450 (293 männliche, 157
weibliche), die Bürgerschule 199 (138 männliche, 61 weibliche), eine Mittelschule
3 Knaben, eine Handelsschule5 Mädchen; 24 Mädchen besuchten keine Schule mehr.

Van den Zöglingen besuchten die Schule mit sehr gutem Erfolge 197 (136 männ¬
liche, 61 weibliche), mit gutem Erfolge 411 (263 männliche, 148 weibliche), mit
schlechtem Erfolge 50 (31 männliche, 19 weibliche); nicht qualifieiert blieben 23 (4 männ¬
liche, 19 weibliche).

Hiebei wird bemerkt, dass für die Pfleglinge des V. städtischen Waisenhauses in
Klosterneuburg eine eigene, interne dreiclassige Volksschule besteht, deren Leitung
dem jeweiligen Waisenhausvater, der normalmäßig ein geprüfter Lehrer sein muss,
zukommt, während in den übrigen Anstalten bloß znm Zwecke des Nachunterrichtes
eigene Correpetitoren ans dem Lehrerstande ausgenommen werden.

Die Überwachung in den weiblichen Handarbeiten imI., V., VII. und VIII. Waisen¬
hanse erfolgt durch die hiefür im Hause selbst bestellten Lehrkräfte. In ähnlicher Weise
erhalten die Waisenhauszöglinge den musikalischen Unterricht innerhalb der bezüglichen
Anstalten.

Abgesehen aber von diesem, für Rechnung der Commune erthcilten Musik- und
Gesangunterrichte erhalten die Zöglinge einzelner Waisenhäuser auch außerhalb der
Anstalt unentgeltlich gediegene, musikalische Unterweisung.

So frequentierten 10 Zöglinge des IV. Waisenhauses unentgeltlich die Musik¬
schulen des Julius Hirs  chl e r und Otto S ch allinger  im X. Bezirke, welche
ihnen diese Gelegenheit in wahrhaft uneigennütziger Weise anboten.

Was die leiblichen Bedürfnisse der Zöglinge betrifft, so erfolgt deren Befriedigung
zunächst an der Hand einer für alle Waisenhäuser, mit Ausnahme jenes in Kloster¬
neuburg, giltigen, für jeden Tag des Jahres berechnetenS p e i s e o r d n u n g in
eigener Regie; jene für Klosterneuburgweicht mit Rücksicht auf den kränklichen Zustand
der dortigen Zöglinge einigermaßen von der allgemeinen Regel ab.

Die Ansspeisuug der Kinder wird periodisch und unangemeldet von Beamten
des Waisendepartemeuts und der Stadtbuchhaltnng, die Lieferung der Rohmate¬
rialien vom Marktamte überwacht.

Die K leidnng  der Waisenhauszöglingeist eine uniforme, dabei aber eine
recht zierliche.

Der G e s u n d h e i t s z u st a n d der Waisenhauszöglinge war ein entsprechend
günstiger; Insertionen blieben infolge der sofortigen Abgabe der Erkrankten an die
Spitäler stets ans einzelne Fälle beschränkt.

Der permanente ärztliche  D i e n st in den Waisenhäusern ist besonders be¬
stellten Hausärzten anvertraut, deren Obliegenheiten in einer speciellen allgemeinen
Instruction zusammengcfasst sind; nur der Hausarzt in Klosterneuburg hat in Anbetrachr
der Bestimmung dieses Hauses, als Aufenthaltsort für scrophulöse und kränkliche Kinder
überhaupt, einen strengeren Pflichtenkreis und insbesondere die Obliegenheit der täglichen
Frequentierung der Anstalt.

17*
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Zu dm administrativen Geschäften der Hausärzte gehört auch die quartalmässtgc
Untersuchung der Pfleglinge in Bezug ihrer Gewichtszunahme, svwie des Wachsthnms;
die bezüglichen Bevbachtungen im Berichtsjahre ließen auf nvrmale körperliche Pflege der
Kinder schließen. Hier ist nach zu bemerken, dass der Zahnarzt Dr . Friedrich Tur-
nvwsky  nach immer in hvchherziger Weise die fachmännische Behandlung der Waisen-
hanszöglinge ausübt und der günstige Zustand der in der Bildung befindlichen Gebisse
der Zöglinge vvrnehmlich seiner Aufmerksamkeit zu verdanken ist.

Die Kinder verbleiben regelmäßig- bis zur Erreichung des 14. Lebensjahres,
beziehungsweise bis zum Ablaufe des betreffenden Schuljahres in den Waisenhäusern;
die anstretenden Knaben widmen sich in der Regel einem geiverblichen Berufe, die
Mädchen zumeist dem Hausdienste; besvnders talentierten Pfleglingen wird die Stndien-
laufbahn ermöglicht.

Das für ausgetretene Waisenhauszöglinge normierte Freigewand  wurde im
Jahre 1897 an 58 Knaben verliehen, die Auslage hiefür betrug 2784 fl.; die für
Waisenmädchen beim Eintritte in eine Lehre vder in einen Dienst bestimmte Ausstattung
wurde an 41 Mädchen mit einer Auslage von 939 fl. 32 kr. ausgefolgt.

Von den im Juli 1897 ausgetretenen Zöglingen traten 69 in eine Lehre, 27 in
einen Dienst, während 15 sich einer höheren Ausbildung widmeten.

Ans den verschiedenen Humanitären Zweckstiftnngen und Gelegenheitsspenden im
Gesammtbetrage von 9714 ft. 89 kr. wurden 170 Zöglinge betheilt.

t Verpflegung von Kindern in nicht städtischen Anstalten.

Tie zur Versorgung überstellten Kinder, welche noch nicht 6 Jahre alt sind,
werden vom Magistrate in der Regel der niederösterrcichischen Landesfindet-
anstalt gegen Zahlung der vereinbarten Verpflegsgebüren abgegeben; die Findelanstalt
bringt diese Kinder bei Privatparteien gegen ein Kostgeld unter, welches auf Grund
des Gemeinderathsbeschlusses vom 13. Jänner 1891 für Kinder im ersten bis znm
vollendeten zweiten Lebensjahre mit 8 ft. pro Monat, und für Kinder vom dritten bis
znm vollendeten zehnten Lebensjahre mit monatlich 6 fl. bemessen ist.

Die Zahl der in der niederösterreichischen Landesfindelanstalt ans Kosten der
Gemeinde verpflegten Kinder betrug im Jahre 1897 : 447 , die Auslage für dieselben
35.017 ft.

Die für nicht zuständige Kinder ausgelaufenen Kosten werden von den betreffenden
Zustündigkeitsgemeiuden oder von zahlungsfähige» Verwandten der Kinder als Rück¬
ersatz angesprochen.

Im k. k. Waisenhause in Wien wurden auf die daselbst bestehenden Freiherr
von Chaos 'schen Stiftplätze, bezüglich welcher der Gemeinde das Recht der Präsentation
an die k. k. niederösterreichische Statthalterei zusteht, während des Jahres 1897
7 Knaben im Sinne des Stistbriefes neu ausgenommen.

Im k. k. Blinden -Erziehnngsinstitnte waren am Schlüsse des Jahres 1897
für Rechnung der Gemeinde Wien 10 Kinder untergebracht; die ansgelaufenen Ver-
pflegskosten betrugen 3533 fl.
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Im k. k. Taubstummeninstitute stmiden am Ende des Jahres 1897
17 Knaben nnd 8 Mädchen auf Commnnalplätzcn in Verpflegung; die in diesem Jahre
bezahlten Verpflegskosten betrugen 13.986 ft. 99 kr.

Im allgemeinen österreichischen israelitischen Taubstnmmeninstitnte
waren während des Jahres 1897 3 Zöglinge nntergebracht. Die Verpflegskosten
beziffern sich mit 875 fl.

Im Asyle „Stephaniestiftnng " in Biedermannsdorf bestanden ebenfalls
Communalstistplätze für schwachsinnige, jedoch entwicklnngs- nnd lernfähige Kinder und
wurde für einen Stiftplatz die jährliche Berpflegskostengebür Non 400 fl. entrichtet.
Im Jahre 1897 befanden sich ans diesen Stiftplätzen 10 Kinder mit dem Aufwande
von 4000 fl.

Von den im Franz Joscph -Jugendasyle in Weinzierl bestehenden 25 ganzen
nnd 25 halben Communalzahlplätzen zu je 300 fl., beziehungsweise 150 fl., waren
im Jahre 1897 22 ganze und 2 halbe Plätze besetzt; der Aufwand betrug 6857 fl. 48 kr.

Mit den Beschlüssen vom 16. Juli nnd 26 . November 1897 hat der Gemeinde¬
rath die allmählige Auslassung sämmtlicher, von der Commune bezahlten Plätze im
k. k. Taubstummen- nnd k. k. Blindeninstitute, im allgemeinen österreichischen israeli¬
tischen Taubstummeninstitute, im Asyle „Stephaniestiftung" zu Biedermannsdorf, im
Franz Joseph-Jugendasyle zu Weinzierl nnd die Unterbringung der betreffenden
bedürftigen Zöglinge in den bezüglichen, vom Lande Niederösterreich erhaltenen, daher
auch den Wiener Kindern offen stehenden Anstalten dieser Art ungeordnet.

Hiedurch wurde es in der That möglich, ein jährliches Ersparnis von 34.715 fl.
zu erzielen.

In normaler Verpflegung befanden sich weiter gegen Bezahlung des entsprechenden
Kostgeldes Kinder: im Kinderasyle „Hnmanitas" in Kahlenbergerdors1 Mädchen, im
evangelische» Waisenhause 14 Knaben nnd 4 Mädchen, im Vinccntinum in Fünfhans
44 Knaben, im Stephaneum in Biedermannsdorf 2 Mädchen, im Norbertinum in
Pressbaum 32 Knaben, in den Nettungshäusern des Wiener Schutzvereines in llnter-
St . Veit und Ernstbrunn 3 Knaben und 1 Mädchen, im Kloster der barmherzigen
Schwestern im VI. Bezirke 11 Mädchen, im Kloster Klater missncorcliae im XV. Bezirke
10 Mädchen, im Kloster zum armen Kinde Jesu im XIX. Bezirke 12 Mädchen, im
Kloster der Töchter des göttlichen Heilandes im X. Bezirke 8 Mädchen, im Kloster
der Schnlschwestern äs notrs äams in Fünfhaus 1 Mädchen, im Kinderasyl St . Josef
in Breitensee 15 Mädchen, im Herz Maria-Kloster in Weinbaus 2 Mädchen, im
katholischen Waisenhause in Krems 14 Mädchen, im Kloster znm armen Kinde Jesu in
Netz 1 Mädchen, im Erzherzogin Marie Valerie-Kinderasyl zu Wels 5 Knaben nnd
1 Mädchen, im Kloster der Schulschwestern in Frankenburg in Oberösterreich1 Mädchen,
im Kloster der Schulschwester» in Hengsdorf bei Wildon in Steiermark 1 Mädchen,
im Kloster Vlater acimiiubilis im XI. Bezirke 1 Mädchen, in der evangelischen Waisen-
und Rettungsanstalt Weikersdorf bei Gallneukirchen in Oberösterreich 3 Knaben nnd
endlich in der Erziehungsanstalt Edmundsberg in Salzburg 1 Knabe.

Hier wäre noch zu bemerken, dass in der städtischen Kind erb ewa hransta lt  im
XVII . Bezirke 325 Kinder ( 168 männliche , 157 weibliche ) mit einer Auslage von
2196 fl. 16 kr. nntergebracht waren.
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Im k. k. Blindenerziehnngsinstitute im VIII . Bezirke wurden im Berichts¬
jahre 71 Kinder (43 männliche , 28 weibliche ) mit einer Auslage von 28 .866 fl. 16 kr.,
im k. k. Taubstummeninstitute im IV . Bezirke 79 Kinder (49 männliche , 30 weib¬
liche) mit einer Auslage von 44 .654 ft. 75 kr., in der niederösterreichischen Landes-
Blindenschule in Purkersdorf in Niederöstcrreich 27 Kinder (16 männliche , 11 weib¬
liche) mit einer Auslage von 10 .314 ft . und in der Laudes - Taubstummenschule im
XIX. Bezirke 139 Kinder (80 männliche, 59 weibliche) mit einer Auslage von 18 .300 ft.
unentgeltlich verpflegt.

Auch auf dem Gebiete der Armeukinderpflege innerhalb der Anstalten ist das

Wirken der Privatwohlthätigkeit ein hervorragendes . So waren im Berichtsjahre in
den aus Privatmittelu erhaltenen Anstalten zur bloß zeit - oder theilweisen Verpflegung
armer Kinder (Kinderbewahranstalten , Krippen , Kinderhorte , Feriencolonien ) 8144 Kinder
ldavon 4724 in Wartanstalten und Krippen ) mit einer Auslage von 130 .591 ft . 82 kr.,
in Anstalten für die Verpflegung verwaister Kinder 808 Kinder mit einer Auslage
von 122 .062 ft . 35 kr., in Anstalten für die Verpflegung nicht verwaister , vollsinniger
Kinder 307 Kinder mit einer Auslage von 54 .840 fl . 71 kr., endlich in Anstalten für
die Verpflegung nicht vollsinniger oder verwahrloster Kinder 223 Kinder mit einer

Auslage von 78 .169 ft . 37 kr. unentgeltlich verpflegt , wobei bei den außerhalb Wiens
befindlichen Anstalten nur jene Zöglinge mitgezühlt wurden , welche auf Kosten der
Gemeinde verpflegt , oder in Wien heimatbcrechtigt , beziehungsweise wohnhaft waren.

6. Arinenversorgung.

Arme , denen auch mit einer regelmäßig wiederkehrendcn Unterstützung nicht zu
helfen ist, werden in die hiefür bestehenden Gemeindeanstalten ausgenommen ; solche
Anstalten sind die Grundarmenhäuser , die Grundspitäler , die Versorgungsanstalten und
die bei der Einverleibung der ehemaligen Vororte übernommenen Vororte -Armenhäuser.

s Gruildarmriihiillsrr.
Die Grundarmenhäuser sind durch die Privatwohlthätigkeit mittels Stiftungen

errichtet worden und zur Aufnahme solcher Armer bestimmt , welche ihren Unterstand nicht
bestreiten können . Sie werden daher zur Unterbringung solcher Armer verwendet,
welche im Genüsse einer Pfründe oder eines sonstigen kleinen Bezuges stehen . Die
Verwaltung der Grundarmenhänser obliegt den Bezirksvorstehern.

Gegenwärtig bestehen noch die Grundarmenhänser im III . Bezirke , Rochnsgasse
Nr . 8 (Laurenz Hieß ' sche Stiftung ), im III . Bezirke , Gestettengasse Nr 2 und im
IV. Bezirke, Neumanngasse Nr. 6 . Das Letztere ist ein Theil des ehemaligen Gemeinde¬
hauses , welches jetzt als Schule verwendet wird ; die Entfernung der Pfründner aus
diesem Gebäude ist daher sehr wünschenswert und sind schon längere Zeit Ver¬
handlungen wegen Abänderung des Stistbriefes anhängig . Außerdem besteht noch das
Susanna Bachm ann 'sche Stiftnngshaus im V . Bezirke , Pilgramgasse Nr . 3.

Im Jahre 1897 waren in diesen 4 Grundarmenhänsern 104 Personen unter¬

gebracht . Die Auslagen der Gemeinde betrugen , abgesehen von den Stiftnngsintercssen
und den von den Pfleglingen bezogenen Pfründen 1470 fl . 44 kr.
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b) Grundspitäler.
Die Grnndspitäler, welche im Anfang des 18. Jahrhunderts van den innerhalb

des Wiener Burgfriedens gelegenen Grundherrschaften errichtet und später von der
niederösterreichischen Landesregierung aus der Armencasse erhalten wurden, sind im
Jahre 1842 in die Verwaltung der Gemeinde Wien übergegangen. Gegenwärtig
bestehen noch die Grundspitäler im II. Bezirke, Im Werd Nr. 19 und im VI. Bezirke,
Gnmpendorferstraße Nr . 106. Die daselbst aufgenommenen Personen erhalten außer
der Wohnung, Beheizung und Beleuchtung, sowie den verfügbaren Stiftungsinteressen
eine Verpflegsgebür, die zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 16. Juli 1897 iu
ersterer Anstalt 23 kr., in letzterer Anstalt 7 kr. täglich betrügt; außerdem beziehen
die Anstaltsinsassen ein Wäschereinigungsgeld von monatlich 52'5 kr.

Im Berichtsjahre waren iu den beiden Grundspitälern 103 Personen unter¬
gebracht und betrugen die Auslagen der Gemeinde, abgesehen von den Stiftungs-
interessen und den oben angeführten Bezügen der Pfleglinge 7302 fl. 40 kr.

v) Armenhäuser der ehemaligen Norortegemcindeu.
Von den Armenhäusern der ehemaligen Vorortegemeinden bestehen derzeit noch 18;

sie werden von den Armeninstituts-Vorstehungen verwaltet. Die in ihnen untergebrachtcn
Personen erhalten eine Verpflegsgebür monatlicher 8 fl. und ein Wäschereinignngsgeld
monatlicher 60 kr.

Am Ende des Berichtsjahres waren in diesen .Armenhäusern 307 Personen
nntergebracht. Die Kosten der Gemeinde, abgesehen von den Stiftnngsinteresse» und den
Pfründenbezügen betrugen 46.811 fl. 74 kr.

i!) NersorgungshSuser.
Die städtischen Versorgungshänser dienen zur vollständigen Versorgung solcher

Personen, welche wegen ihres Alters, ihrer Gebrechlichkeit oder aus anderen Gründen
für die offene Armenpflege nicht geeignet sind. Die Gemeinde Wien besitzt derzeit
ein Bürgerversorguugshaus in Wien, ferner je ein Versorgnngshaus in Wien, in
Liesing, in Mauerbach, in Abbs a. d. Donau und in St . Andrä a. d. Traisen. Das
Bürgerversorgungshaus ist Eigenthum des Bürgerspitalfondes; die Versorgungshänser
in Ubbs und St . Andrä gehören ausschließlich dem Wiener allgemeinen Versorgungs-
fonde; die Anstalten in Wien und in Liesing sind theils Eigenthnm dieses Fondes,
theils der Gemeinde; das Versorgungshaus in Mauerbach ist Eigenthum des Religions-
fondes, während der Gemeinde bloß das Benützungsrecht znsteht.

Tie Versorgnngsanstaltenwerden unter Oberaufsicht des Magistrates von je einem
Verwalter geleitet, dem das »öthige Beamten- und Dienstpersonale zugewiesen ist. Das
letztere ist theils definitiv, theils gegen Kündigung angestellt. Außerdem werden auch
Anstaltspfleglingegegen tarifmäßige Entlohnung zu Dienstleistungen herangezogen, wenn
sie dazu geneigt und geeignet sind. Mit Gemeinderathsbeschluss vom 7. Tecember 1897
wurden die Entlohnungen für die von den Pfründnern verrichteten Arbeiten und Dienst¬
leistungen neu systemisiert und bestimmt, dass die neuen Löhne mit 1. Jänner 1898 in
Wirksamkeit zu treten haben.

In die allgemeine Versorgungsanstalt in Wien werden zunächst die aus den
Wiener öffentlichen Krankenanstalten als unheilbar in die Armenpflege der Gemeinde
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abgegebenen Personen anfgenommcn Tic Möser Anstalt dient hauptsächlich zur Unter¬

bringung Geisteskranker ; die Anstalt in Mauerbach für Alkoholiker und Personen , welche
einer strengen Hausordnung unterworfen werden müssen.

Mit Verfügung des landesfürstlichen Comniissärs vom 11 . Juli und 18 . Sep¬
tember 1895 war in den städtischen Versorgungsanstallcn , mit Ausnahme des Bürger¬
versorgungshauses , an Stelle des Traitenrsystems , nach welchem sich die gesunde»

Pfründner mit einer Geldportiou täglicher 26 kr. bei einem Anstaltstraitenr zu Tarif¬
preisen verköstigten , die Natnralansspeisnng in eigener Regie der Gemeinde ein-
geführt worden ; die Pfründner erhielten die vollständige Verköstigung , 45 Dekagramm
Brot und ein Handgeld täglicher 4 kr. zur Bestreitung kleinerer Bedürfnisse.

Da über diese zwangsweise Natnralverköstigung zahlreiche Klagen der Pfründner

laut wurden , fasste der Gemeinderath am 5 . November 1897 nachstehenden Beschluss:
1 . Tie Berichte der Anstaltsvenvaltungen über die bisherigen Ergebnisse der Ratural

ansspeisung der VersvrgungShäuser -Jusassen werden zur Kenntnis genvmme » .
2 . DaS bisherige System der Natnralansspeisnng wird in der Weise geändert , dass den

Pfleglingen freigcstellt wird , entweder die ganze Verpflegung (Frühstück , Mittag - und Abendmahl)
oder bloß Frühstück und Mittagmahl zu nehmen , in leßterem Falle wird das Abendmahl in
Geld reluiert.

Ferner ist das bisherige Brotgnantnm von 45» auf 30 Dekagramm , beziehungsweise von
drei ans zwei Semmeln hcrabznmindern und die hiedurch erzielte Ersparung per 15 kr. den
Versorgungshaus -Jnsassen derart znzuwcnden , dass denjenigen Pfleglingen , welche die ganze
Verpflegung nehmen , ein von 4 kr. auf 6V kr. täglich erhöhtes Handgeld , denjenigen Pfleglingen
aber , welche bloß Frühstück und Mittagmahl nehmen , unter Hinzurechnung des Abendmahl Relntums
per 2 3 kr., abgerundet auf 2 '6 kr.- >durch die Abrundung des Betrages von 2V kr. ans 2V kr.
ergibt sich ein jährliches Mehrerfordernis von 2600 fl.), ein solches von 8 kr. täglich ansznfolgen ist.

Im übrigen wird die Natnralansspeisnng für jene Versorgungshaus -Jnsassen , welche diese Art
der Verpflegung wünschen , in der bisherigen Weise und im bisherigen Ausmaße aufrecht erhalten.

3 . Der Ausspeisungszwang  wird mit 1 . Jänner 1898 aufgehoben.
4 . Den Anstaltspfleglingen in den fünf Versvrgnngshäusern Wien , St . Andrü , Mbs , Liesing

und Manerbach , welche von der Natnralansspeisnng keinen Gebrauch machen wollen , ist die frühere
Gcbür von 26 kr. pro Tag und Kopf für je fünf Tage im voraus zu bezahlen.

Eine Rückzahlung der bezogenen Gebür hat bei Beurlaubung nicht stattznfinden.
Wenn aber der Urlaub Tage umfasst , für welche die Gebür nicht ansbezahlt wurde , bat

der Pflegling für jene Tage bis zum Ende des Urlaubes , für welche derselbe eine Gcbür nicht
mehr erhalten hat , eine solche auch nicht zu fordern.

Der vom Urlaube rückkehrendc Pfründner tritt vom Tage seines Wiedereintrittes in den
weiteren Genuss seiner Gebür , insoweit diese nicht etwa schon bezogen wurde.

6 . Die Natnralansspeisnng bleibt für jene Pfleglinge , die dieselbe wünschen , gegen LOtügige
Kündigung gewahrt . Es steht daher jedem Insasse » frei , gegen ZOtägige Kvstkündigung wieder fein
Handgeld zu beziehen . Ebenso kann derjenige , welcher bisher das Handgeld bezogen hat , die Natural-
verpflegung dann erhalten , wenn er seinen diesbezüglichen Wunsch fünf Tage vorher bekanntgibt.

Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für jene Pfleglinge , welche die ganze Ver¬
pflegung erhalten , wie für jene , die bloß Frühstück und Mittagmahl nehmen , und haben dieselben
auch für den Fall des Überganges von der ganzen Verpflegung zu jener mit Ausschluss des
Nachtmahles , und umgekehrt , Anwendung zu finden.

6 . Diejenigen Anstaltsbedienstete » , welche bisher in der Natnralverpflegnng gestanden sind,
bleiben auch fernerhin in derselben.

7 . Der jeweilige Anstaltsleiter ist, jedoch nur in Übereinstimmung mit dem ersten Hausarzte
und gegen Angabe der Gründe , berechtigt , einzelnen Pfleglingen , wie Kranken , Siechen , Säufern
oder solchen Insassen , die zum vernünftigen Gebrauche des Handgeldes sich unfähig oder sich
dessen unwürdig erweisen , die Natnralansspeisnng ans bestimmte oder unbestimmte Zeit anzuweiscn.

8 . Die Verwaltungen der fünf genannten Versorgungsnnstalten sind zu beauftragen,
innerhalb vier Wochen über die gemischte Art der Verpflegung Bericht zu erstatten.
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Da es im Belieben der Pfründner steht, die don ihnen gewählte Berpflegsart
nach vorheriger Anmeldung zn ändern, ist zn Haffen, dass bei entsprechenden Leistungen
der Eigenregie allmählich der größte Theil der Pfründner freiwillig der Natnral-
verpflegnng den Vorzug geben wird. Für die in den städtischen Versorgungsanstalteil
verpflegten Bürgerpfründner, deren Gattinen und Witwen wurde mit Gemeinderaths¬
beschluss vom 17. September 1897 die tägliche Geldportion vom 1. Jänner 1898
angefangen bis auf weiteres um 4 kr., d. i. von 40 kr. auf 44 kr. erhöht.

Die Wäschereinigung in den Versorgungsanstaltenwurde mit den Stadtraths¬
beschlüssen vom 24. Februar und 4. März 1897 einheitlich geregelt. Zur Beaufsichtigung
und Leitung der Wäscherei wurde nämlich für jede Anstalt eine Oberwäscherin bestellt,
welcher das erforderliche Personale aus dem Psründnerstande oder von auswärts Ange¬
wiesen und das Brennmateriale, Seife, Soda w. von der Anstaltsverwaltungbeigestellt wird.

In sämmtlichen6 Versorgnngshäusern, welche einen Belegraum für 2022 männ¬
liche und 2707 weibliche, im ganzen also für 4729 Personen haben, waren am Ende
des Berichtsjahres 4292 Personen (1890 männliche, 2402 weibliche) nntergebracht.
Die Zahl der Verpflegstage betrug 1,541.195, die Summe der Auslagen 878 .081 fl.
70 kr. Die Verpflegskosten per Kopf und Tag berechneten sich
im Bürgerversorgnngshause in Wien mit . 83 '75 kr.
„ allgemeinen Versorgungshause in Wien mit . 55 '40 „
„ Bersorgnngshanse in Liesing mit . . . 49 ' 18 „
„ „ „Ybbs „ . 57 30 „
„ „ „ Mauerbach mit . 53 '13 „

„ St . Andrä „ . 52 '77 „

Die Anzahl der aus den Spitälc r n n berno m m enen 11» heil¬
baren  betrug im Jahre 1897 1566, darunter 789 nicht in Wien heimatberechtigtcn
Personen. Von den Übernommenenwurden 193 von der Heimatgemeinde übernommen
und 197 in ihre Heimatgemeindeheimbefördert.

In den ans Mitteln der Privatwohlthätigkeit erhaltenen Vcrsorgnngs-
anstalten  waren im Berichtsjahre untergebracht: in Anstalten zur bloß zeit- oder
theilweisen Versorgung 2762 Personen (956 männliche, 1806 weibliche) mit einer Aus¬
lage von 36.869 st. 99 kr., in Anstalten zur dauernden und vollständigen Verpflegung
1043 Personen (334 männliche, 709 weibliche) mit einer Auslage von 196.082 fl. 70 kr.

Nähere ziffermäßige Angaben über das Wirken der öffentlichen und privaten
Armenpflege enthält der Abschnitt „Armenpflege" in den Statistischen Jahrbüchern der
Stadt Wien.
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XX . Baupolizei.

Normative Bestimmungen.
Tie außerordentlichen Schwierigkeiten, mit denen die Schaffung eines neuen Ban¬

gesetzes verbunden ist, und die einschneidende Bedeutung, welche feinen Bestimmungen
sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung, die schönheitliche Entwicklung und die
Berkehrsverhältnisse der Stadt , als auch für den Realbesitz inncwohut, haben es mit
sich gebracht, dass auch in diesem Berichtsjahre die Berathnngen über den Entwurf
einer neuen Bauordnung für Wien im Schoße der Gemeindevertretung zu keinem Ab¬
schlüsse gelangt sind.

Das in Ausführung des Stadtrathsbeschlussesvom 16. December 1896 in der
Sitzung des Stadtrathes vorn 5. Jänner 1897 gewählte fünfgliedrige Comite, das den
Stadtrath Dr . Mayreder  zum Vorsitzenden wählte, hielt zwei vorbereitende und
sechs meritorische Sitzungen ab, bei welch' letzteren die Bauordnungs-Entwürfe des
Magistrates, des Stadtbauamtes , des Ingenieur- und Architektenvereines und des
städtischen Jngenieur-Adjuncten Rudolf Mayer  in die Berathung einbezogen wurden.
Das Comite verstärkte sich durch Vertreter des Gemeinderathes, des Ingenieur- und
Architektenvereines, der Genossenschaftder Baumeister, und des Baumeistervereines, ohne
jedoch mit Rücksicht ans die auseinandergehendenAnschauungen der verschiedenen Jn-
teressentengruppen seine Arbeiten beenden zu können. Die gleichfalls beabsichtigte Bei¬
ziehung des niederösterreichischen Gewerbevereines und des Centralverbandes der Haus¬
besitzervereine blieb mit Rücksicht ans die mittlerweile erfolgte Einstellung der Bera-
thuugen gegenstandslos. —

Inzwischen hat sich immer dringlicher das Bedürfnis nach einem Enteignungs¬
gesetze  zu Gunsten der Gemeinde Wien geltend gemacht. „Einerseits ist die Gemeinde"
— so heißt es in dem Berichte des Stadtrathes an den Gemeinderath über ein der¬
artiges Gesetz— „verpflichtet, einen General-Regulierungsplan zu verfassen, anderer¬
seits liefert sich dieselbe, wenn sie dieser gesetzlichen Pflicht nachkommt, voll und ganz
der Privatspeculation aus , welche imstande wäre, ihre besten Pläne zu durchkreuzen
oder doch wesentlich zu vertheuern."

Um die Gemeinde aus dieser Zwangslage zu befreien, wurde aus dem Bereiche
der durch die neue Bauordnung zu lösenden Fragen die Frage der Enteignung heraus-
gcgriffeu und unter Zugrundelegung des vom Magistrate durch seine Beschlüsse vom
5. und 14. März 1894 bereits fertig gestellten Entwurfes eines Enteignungsgesetzes
in den Stadtrathssitzungen vom 16. und 26. Juli 1897 (und vom 6. April 1898)
eine Gesctzesvorlage ausgearbeitet, die sodann im Jahre 1898 der Beschlussfassung
des Gemeinderathes unterzogen wurde.
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Leider bringen es die politischen Verhältnisse mit sich, dass die Schaffung dieses
sür die Reichshaupt - und Residenzstadt infolge der gesteigerten Bauthätigkeit von Jahr
zu Jahr nothwendiger werdenden Gesetzes , wozu vor allem die Zustimmung des Reichs-
rathes erforderlich ist , noch in weite Ferne gerückt erscheint . Seitens der Gemeinde
ist durch die Abfassung des Gesetzentwurfes alles geschehen , was zur Lösung dieser
brennenden Frage in ihrer Macht steht.

Um diese Lösung in keiner Weise zu verzögern und deren Schwierigkeit nicht
noch zu erhöhen , wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 27 . August 1897 ein An¬
suchen der Gemeinde Wiener -Neustadt um gemeinsame Erwirkung eines Enteignnngs-
gesetzes abgelehnt . —

Hinsichtlich des der Gemeinde zustehenden Rechtes , die Banlinicn und Niveaux
zu bestimmen , sind im Jahre 1897 drei wichtige Entscheidungen des Verwaltungs-
gcrichtsHofes erflossen:

1 . Die Entscheidungen vom 8 . November 1897 , Z . 5297 und 5202 , wonach
der General -Reguliernngsplan einschließlich der Niveaubestimmungen nur einen Amts¬
behelf bildet , keine Wirkung auf Rechte Dritter ausübt und daher keinen Gegen¬
stand der Judicatur des Verwaltungsgerichtshofes bildet.

2 . Die Entscheidung vom 12 . November 1897 , Z . 5799 , wonach die Bestim¬
mung , beziehungsweise Änderung der Baulinie vo r Ertheilnng eines Bauconsenses
jederzeit im freien Ermessen der Baubehörde steht , für die Feststellung des General-
Regulierungsplanes ausschließlich öffentliche Rücksichten und Zweckmäßigkeits¬
gründe maßgebend sind und die Administrativbehörden namentlich bei arbiträren Ent¬
scheidungen nicht verpflichtet sind , die Gründe derselben bekannt zu geben.

Ein weiteres wichtiges Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes ist dasjenige
vom 10 . Februar 1897 , Z . 811 , womit eine Beschwerde gegen den Auftrag zur
Adaptierung eines Hauses auf eigene Kosten infolge der Hebung des
Straßenniveaus abgewiesen und weiters ausgesprochen wurde , dass durch den Ban-
eonsens statuierte Verpflichtungen , welche das Bauobject betreffen , unverändert in Gel¬
tung bleiben , auch wenn eine Änderung im Besitze des Objectes eintritt . —

11m der Gemeinde ausreichende Gelegenheit zu geben , die Banlinieubestimmungc»
so zeitgemäß als möglich zu gestalten und bis zu dem letzten Termine , in dem noch
Änderungen thunlich sind , etwa hervorgetretenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen,
wurde mit Stadtrathsbeschluss vom 25 . November 1897 der Magistrat angewiesen , in
allen Fällen , in denen eine größere Parcellierung zu gewärtigen ist, den Ban¬
linienact vor Hinausgabe der Banlinie dem Stadtrathe vorzulegen.

Eine nicht unbedeutende Einnahme wurde der Gemeinde Wien durch den priu-
cipiellen Beschluss des Stadtrathes vom 10 . August 1897 gesichert , wonach in Hin¬
kunft bei Herstellung von Erkeranlagen , welche zur Vergrößerung der an¬
stoßenden Räume dienen , für die nach Z 60 der Wiener Bauordnung erforderlicheZnstim-
niung der Gemeinde Wien als Eigenthümerin des Straßengrundes entweder die Aus¬
ladefläche der Erker im dreifachen Ausmaße von dem schadlos zu haltenden Grunde,
der zur Straße entfällt , in Abzug zu bringen oder ein dem Grundwerte entsprechender
Betrag zu den eigenen Geldern der Gemeinde zu erlegen ist . —

Ter Gedanke einer entsprechenden Wahrung der Rechte Einzelner gelangte
znm Ausdrucke in dem Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 31 . Mai 1897,
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Z. 4160, wonach bei Erlassung von Aufträgen zu Herstellungen an einen Hausbesitzer
der letztere der Constatiernng des Thatbestandes zuzuziehen ist, und in dem Erlasse der
Bandepntation für Wien vom 1. Februar 1897, Z . 159, womit einem Realitätenbesitzer
der Bauconsens ertheilt wurde, obwohl über den Baugrund die Trace eines Theiles der
Stadtbahn prvjectiert erschien. —

Ans die Baugewerbe bezog sich der Statthalterei-Erlass vom 19. Mai 1897,
Z. 41.689, betreffend die Durchführung der Unfallversicherung bei den Ban¬
gewerben , und der Statthalterei -Erlass vom 17. September 1897 , Z. 87.648, be¬
treffend die Erklärung der Herstellung von Plänen , Architekturzeichnnngen und Kosten-
Überschlägen als freies Gewerbe.

Im Interesse der öffentlichen Sicherheit sind während des Jahres 1897
folgende Anordnungen erflossen:

das Magistratsdecret vom 18. Jänner 1897, Z . 155.385 ex 1896 , enthaltend
Vorschriften über das Ausränchern (Ansschwefclnt von Wohnungen und sonstigen
Lvcalitäten;

das Magistratsdecret vom 3. April 1897, Z . 766, betreffend Vorkehrungen
gegen die Benützung ungeeigneter Sonterrainlocalitäten zu Wohnzwecken(Stadt-
rathsbeschlnss vom 17. März 1897 >;

das Magistratsdecret vom 15. Juni 1897 , Z . 1387, betreffend die genaueste
Überwachung von Privatbanführungen (Erlass des Bürgermeisters vom 25. Mai
1897, Z. 4985 );

die Repnblication des Magistratsdecretes vom 3. Juli 1889 , Z. 263.132 ex
1888, betreffend die Bestimmungen über die Herstellung und den Betrieb von Per¬
sonen - und La st enanfzügen.

8. BautlMgkeit und Handhabung der Baupolizei.

Ein Bild der Bauthätigkeit im Jahre 1897 ergibt sich ans folgender Zusammen¬
stellung, welcher zur Vergleichung die entsprechenden Daten des Vorjahres 1896 bei-
gcgeben sind.

Es wurden behördlich genehmigt
im Jahre

1896 1897
Neubauten. . 510 596
Umbauten . . 218 173
Znbanten . . 762 673
Aufbauten. 83 88
Adaptierungen . . . . . 2629 2762
Plananswcchslnngen 733 802
Baulinienbestimmnngen. . 77 48
Parcellierungen . . . . 36 39
Unterabtheilungen . . 86 64
Straßenniveanbestimmnngen 38 21
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Nach den Bezirken I bis IX nnd X bis XIX gesondert entfielen im Jahre 1897
auf die Bezirke

I bis IX X bis XIX
Neubauten. 161 435
Umbauten . 109 64
Zubauten. 290 383
Aufbauten. 24 64
Adaptierungen . . . . 1358 1404
Plannuswechslungen . . 466 336
Banlinienbestimmungen. . 13 35
Parcellierungen . . . . 16 23
Unterabtheilungen . . . 39 25
Straßennivennbestiinmnngen 3 18

Bon den genehmigten Neu-, Nm-, Zn- nnd Ausbauten, sowie Adaptierungen
entfielen auf

1896 1897
Industriebauten in isolierter Lage . . . . . 23 26

„ in nicht isolierter Lage . . . 58 73
Betriebsanlagen. . 632 625

Hievon entfielen im Jahre 1897

I bis
auf die Bezirke
IX X bis XIX

Industriebauten in isolierter Lage. 3 23
in nicht isolierter Lage 23 50

Betriebsnnlagen. 339 286

Die Zahl der Benülzungsbewilligungen  betrug im Jahre 1897 : 2978.
gegen 2573 im Jahre 1896.

Hiebei sind im Jahre 1897 die Bezirke I bis IX mit 1626 und die Bezirke X
bis XIX mit 1352 Bewilligungen betheiligt.

Der Zuwachs an Gebäuden  betrug
iiu Jahre

1896 1897
durch Neubauten . . . . 380 390
durch Umbauten . . . . 196 190

im ganzen 576 580
der Abfall an Gebäuden  durch Demolierung

betrug .
daher der Überschuss des Zuwachses  über

325 178

den Abfall. 251 402.
Es betrug weiters die Zahl der thatsächlich ausgeführten

im Jahre
1896 1897

Umbauten einzelner Gebäudetheile 25 23
Demolierungen „ „ 60 56
Zubauten. 369 335
Aufbauten. 66 59.
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Von den 1263 Häusern mit 18jähriger Steuerfreiheit wareu bis Ende
1897 umgebaut: im I. Bezirke 40 , in den Bezirken II bis IX 183, in den BezirkenX
bis XIX 47 , daher zusammen 270.

Das Gesammtergebnis der Bauthätigkeit, wie es in der Entwicklung der Stadt
zum Ausdrucke kommt, ist daraus zu entnehmen, dass zu Ende des Jahres 1897
12 68 Percent des Gemeiudegebietes verbaut waren, gegen 12'54Perceut zu Ende des
Jahres 1896 . Es betrug ferner z„ Ende des Jahres

1896 1897
die Gesammtzahl der Häuser . 31.558 31.968
„ „ „ Wohnungen . . . . 347 .663 356 .456
„ „ „ Wohnnngsbestandtheile. 1,115 .568 1,144.045

In der Gesammtzahl der Häuser sind auch die am Ende des Jahres im Bane
befindlich gewesenen Häuser enthalten, deren Zahl im Jahre 1897 322 betrag.

Bezüglich der näheren Angaben über die Bauthätigkeit im ganzen und in den ein¬
zelnen Gemeiudebezirken wird auf den Abschnitt „Bau- und Wohnstatistik" in den
Statistischen Jahrbüchern der Stadt Wien verwiesen.

Als wichtigere Bauten sind zu erwähnen:

Im I. Bezirke : der Umbau des Hauses Kärntnerstraße 14 (mit Straßenhosj,
des Palais Herberstein in der Herrengasse und des Gebäudes der österreichischen
Gesellschaft vom Rothen Kreuze unter den Tnchlanben, dann des Hanfes Graben Nr . 18,
Ecke des Kohlmarktes (Georg Roth ), endlich des Hauses Salvatorgasse Nr . 6, wodurch
eine bedeutende Verbreiterung dieser Gasse von der Marc Aurelstraße aus begonnen
wurde;

im II. Bezirke : der Bau des k. k. Staatsghmnasiums in der Circusgasse;

im III. Bezirke : der Bau der Palais Hoyos und Wrede in der Jacquiu-
gasse, sowie der k. k. II. Landwehr-Cadettenschule in der Boerhavegasse;

im IV. Bezirke : der Umbau des Pfarrhofes der Karlskirche; der Umbau der
Häuser Nr . 25, 27 und 29 Wiedner Hauptstraße (P . und C. Habig ), sowie des
Hauses Nr . 18, Wiedner Hauptstraße (Schäffer 'sches Stiftungshaus), wodurch die
Verbreiterung dieser Straße unterhalb der Paulanerkircheherbeigeführtwurde; endlich
die Verbauung einzelner Baustellen der parcellierten Realität Or .-Nr. 20, Favoriten¬
straße unter Eröffnung der Tilguerstraße und des Brahmsplatzes;

im VI. Bezirke : der Umbau der Häuser Nr . 19, 21 Windmühlgasse, Nr . 22
bis 26 Gumpeudorferstraße, wodurch eine Verlängerung der Theobaldgasse und eine
directe Verbindung der letzteren mit der Windmühlgasse erfolgte;

im VII. Bezirke : der Bau einer Schule und eines Pensionates für die Con-
gregatiou der Töchter des göttlichen Heilandes in der Kenyongaffe, Ecke der Stollgasse;

im VIII. Bezirke : der Bau eines Saales für die Bäckergeuossenschast in dem
Gebäude derselben in der Buchfeldgasse;

im IX. Bezirke : der Zubau zum physiologischen Institute der k. k. Universität;
der Bau Nussdorferstraße 4 (mit Saal - und Vergnügnngslocalitäteu);
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im XIII. Bezirke : der Bau einer k. u. k. Jnfauterie-Cadettenschule in Breiteusec:

im XVIII. Bezirke : der Bau eines Rohrpost-Maschinenhauses nebst Wohngebäude
in der Schulgasse.

Von wichtigen Industriebauten seien erwähnt:
im II. Bezirke : die elektro-technische Fabrik „Österreichische Schuckert-Werke" in

der Engerthstraße; das „Riesenrad" im englischen Garten (Prater ) ; die nene Stadt¬
gärtnerei im Prater;

ini VI. Bezirke : die k. k. Telephon-Centrale in der Dreihufeisengasse;

im VII . Bezirke : der Bau der Holzhausen 'schen Druckerei , Kandlgasse 19uud 21;

im IX. Bezirke : die k. k. Telephon-Centrale in der Berggasse; die Wageufabrik
Armbruster in der Porzellaugasse; der Neubau des Briiuulbades in der Borschkegasse
(Josef Sucharipa ) ;

im XI. Bezirke : die Metallkrätzwäscherei in der Studenhgasse; die Fabrik des
Julius Pietsch zur Anfertigung von Gasmessern und Gasapparaten und zur Erzeugung
von Maschinenbestandtheilen am Geiselberge;

im XVI. Bezirke : die Zahuräderfabrik des Johann Kienast in der Seeböck- und
Rückertgasse;

im XIX. Bezirke : die elektrische Centralstation der Firma Bartelmns L Comp,
(für die Wiener Stadtbahn) in der Muthgasse Nr. 117 und 119.

BemerkenswerteBaulinienbestimmungeu erfolgten:
im I . Bezirke : für das Gebiet Milchgasse—Tuchlaubeu—Kühfußgasse—Peters¬

platz; für die Habsburgergasse;

im II. Bezirke : für die Franzensbrückenstrasze; für die Berbinduugsgasse zwischen
der Karajan- und Wasnergasse; für die Mayergasse; für die Gruppen IV, V und VI
der Donauregulieruugsgründe oberhalb der Kaiser Franz Josefs-Brücke;

im III. Bezirke : für die Häuser Nr. 22, 13, 15 und 17 der Gärtnergasse;
für die Landstraße Hauptstraße in der Brückenaxe der Stadtbahnstation Hauptzollamt;

im V. Bezirke : für die Christofgasse;

im VI. Bezirke : für die Häuser Nr. 34, 36, 38 Wallgasse;

im VII. Bezirke : für die Häuser Nr. 25 . 27, 26, 28 Hermannsgasse;

im VIII. Bezirke : für die Häuser Nr . 48, 50 Florianigasse und 17 Skodagasse
(Platzbildung) ;

im IX. Bezirke : für das Haus Nr. 2 Bindergasse; für die Häuser Nr . 24,
26, 28 Nussdorferstraße;

im X. Bezirke : Auflassung des Theiles der zweiten östlichen Parallelstraße zur
Himbergerstraße zwischen der Katharinen- und Lehmgasse; principielle Baulinienbestimmung
für den Matzleinsdorfer katholischen Friedhof und die zunächstliegenden' Straßenzüge;

im XI. Bezirke : Bauliuienabäuderung für den Platz an der Gänsbachergasse;
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im XII . Bezirke : Baulinieubestimmimg für das Gebiet zwischen dem Meidlinger
Friedhöfe , dem Kaiser Franz Josef - Spitale . der Wienerbergstraße und der Wien-
Pottendorferbahn bezüglich der Straßen I bis VI und für den Banblock im Delta zwischen
der Südbahn und der Wien -Pottendorfer Bahn ; ferner für das Gebiet zwischen
der Hohenberg - , der Wasserleitnngsstraße und dem Fasangarten des Schönbrunner
Parkes ; Baulinienabändcrnng für die Meidlinger Hauptstraße zwischen der Wcrtheim-
gasse und der Wilhelmsstraße;

im XIII . Bezirke : (Hietzing ) Baulinienabänderung für die Auhofstraße (von
Nr . 24 bis Nr . 34 ) ; (Breitcnsee ) für die Straßen III , XV , XVI , XIX , XX , anlässlich
der projezierten Kasernenbanten ; (Hütteldorf ) Baulinienbestimmung für die Keißlergasse
zwischen der Brndermann - und Rettichgasse ; (Iknter -St . Beit ) für die Berbindungsstraße
zwischen der Anhofstraße und der Hietzinger Hauptstraße sammt Fortsetzung bis zur
Reichgasse und für einen Theil der Wittegasse ; (Lainz ) für vier Straßenzüge in dem
Gebiete zwischen der Verbindungsbahn , der Reichgasse , der Lainzerstraße und der
Veitingergasse;

im XIV . Bezirke : Baulinienbestimmnng für die neue Verbindungsstraße
zwischen der Ullmannstraße und der Diefenbachgasse ; Abänderung für die Schönbrunner¬
straße Nr . 62 bis 80;

im XIII und XVI . Bezirke : Baulinienbestimmung für das Gebiet zwischen der
Borortelinie der Stadtbahn , der Breitenseerstraße , der Straße XXI und dem Flötzer-
steig ; für das Gebiet östlich der Wiener Stadtbahn bis zur Schmelz , beziehungsweise
Possingergasse;

im XVI . Bezirke : Banlinienbestimmnng und -Änderung für das Gebiet zwischen
der Sandleiten - , Römer - , Degengasse und Thaliastraße ; für die Wurlitzergasse von der
Ottakringerftraße bis zur Arnethgasse ; für die Bachgasse zwischen der Blumberg - und
Feßtgasse auf der Seite der geraden Orientierungsnummern;

im XVII . Bezirke : (Hernals ) Baulinienabänderung für einen Theil der Hernalser
Hauptstraße (Or .-Nr . 43 bis 49 ) ; (Dornbach ) für die Pointengasse zwischen der
Henberg - und Winklergasse;

im XIX . Bezirke : (Unter -Döbling ) Baulinienabändernng für die Rnthgasse
zwischen der Scheibengasse und der Hohen Warte ; (Ober -Döbling ) Banlinienbestiminung
für das Gebiet zwischen der Hartäcker - , Chimani -, Billroth - , Gymnasium -, Hasenaner-
nnd der projektierten Meridianstraße , ebenso für die Chimanistraße bis zum Tunnel-
portale und für die Obkirchergasse ; (Grinzing ) für die Kobenzlgasse ; (Kahlenbergerdorf)
für einen Theil der Wiegandgasse beziehungsweise des Jnnghcrrnsteiges ; (Sievering)
Abänderung für die Sieveringerstraße zwischen der Windhaber - und Agnesgasse.

Über eine Zuschrift des Lbersthofmeisteramtes Sr . Majestät , betreffend dieBau-
linicnbestiinmung für einen Theil des k. k. Angartens , wurde zufolge Stadt¬
rathsbeschlusses vom 14 . Oktober 1897 an dieses Amt eine Vorstellung gerichtet , in
welcher dargethan wurde , dass die Durchführung des vorgelegten Projektes der hoch¬
herzigen Widmung Kaiser Josef II . widerspreche , große Beunruhigung im Publikum
Hervorrufen und die Gesnndheitsverhältnisse des umliegenden Stadttheiles in außer¬
ordentlicher Weise beeinträchtigen würde.
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Von S t r a ß e n n i v e a u - B e st i m m u n g e n sind folgende erwähnenswert
idiejenigen, welche mit den oben angeführten Banlinien-Bestimmnngcn in Verbindung
waren, werden nicht gesondert angeführt) :

Im VI. Bezirke:  für die Verbindungsgassemit Stiegenanlage zwischen der
Windmühlgasse und Thcobaldgasse;

im XI. Bezirke:  für die Drehergasse (Kaiser-Ebersdorf);
im XII. Bezirke:  für die Verlängerung der Bethlengasse(Hetzendorf);
im XIII. und XIV. Bezirke:  Niveanabändernng für das Gebiet zwischen

der Schönbrnnnerstraße, Geibelgasse, Sechshnuserstraßeund Jheringgasse;
im XIX. Bezirke:  Niveanabändernng für die Mnthgasse, zwischen der Gunvld-

nnd Grinzingerstraße.
Durch die zahlreichen und weitansgreifenden, nach den einheitlichen Grundzügeii

des bauamtlichen Reguliernngsbureaus vorbereiteten Banlinien- und Niveaubestimmungen
wurde die Fertigstellung einer Reihe von Abschnitten des Generalregnlierungsplanestheils
dnrchgeführt, theils eingeleitet.

Größere Parcellierungen  wurden bewilligt:
Im I . Bezirke:  für die Gründe der Franz Josefs-Kaserne(Theilparcellierung

durch den Stadterweiternngsfond);

im II . Bezirke:  für die Feuerwerkswiese(Roth , Umparcelliernngj;
im III. Bezirke:  für die Realität Sr . kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs

Friedrich an der Nenlinggasse und linken Bahngasse; Umparcelliernng der Kaisergarten-
Gründe;

im IV. Bezirke:  für die Realität des Josef Sncharipa  an der Ecke der
Favoritenstraße und Kolschitzkygasse; für die Realität des ritterlichen Krenzherrnordens
in der Alleegasse Or .-Nr . 1;

im VI. Bezirke:  für die Realitäten von Lederer L S chw e i n b n r g
an der Gnmpendorferstraße, Theobald- und Windmühlgasse;

im VIII. Bezirke:  für die Realität des Stadterweiterungsfondes an der
Floriani- und Skodagasse;

im IX. Bezirke:  für die Weiner 'sche Realität an der Glaser- und Rothen¬
löwengasse; für die A l b e r t i n i'sche Realität am Svbieskyplatze;

im XI. Bezirke:  für die Realitäten E.-Z. 495 und 515 an der Geisel¬
bergstraße;

im XII. Bezirke:  für die Realitäten E.-Z . 40 und 742 an der Tivoli-,
Aichholz- und Bonhgasse;

im XIII. Bezirke:  für die Realitäten E.-Z . 275 und 389 (Hietzing) Watt¬
manngasse; für Gründe an der Linzerstraße, Einwanggasse, Hütteldorfer- und Missin¬
dorfstraße E.-Z . 534 und 537 (Penzing); für die Realitäten E.-Z. 454 und 455
Hütteldorferstraße (Breitensee), dann E.-Z . 559 , 11 und 344 (Breitensee) an der
Hütteldorferstraße, Kendler- und Spallartgasse; für die Realitäten E.-Z . 159 (Unter-
Baiimgarten) und 9 (Ober-Baumgarten) an der Hütteldorferstraße; für die Realitäten
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E.-Z. 140 und 244 <11nter-St . Veit und Baumgarten) au der Auhofstraße
und Quaistraße; für die Realitäten E.-Z . 1041 (Ober-St . Veit), 135, 468 und 460
(Unter-St . Veit) au der Hietzinger Hauptstraße; für die Realitäten E.-Z . 6 (Lainz),
1044, 1045, 1197 und 1198 (Ober-St . Veit) an der St . Veiter Allee, Reichgasse,
Donauländebahn und Veitingergasse;

im XVI. Bezirke:  für die Realität E .-Z. 1944 an der Albrechtskreithgasse;

im XVIII. Bezirke:  für die Realitäten E.-Z . 112, 116, 122 und 125
(Währing) au der Gentz- und verlängerten Haiziugergasse; für die Realitäten E.-Z.
306, 1669, 1670 und 1808 (Währing) an der Colloredo- und verlängerten llniougasse;

im XIX. Bezirke:  für die Realität E.-Z . 682 (Ober-Döbling) an der ver¬
längerten Türkenschanzstraße und Hasenauergasse.

Auf dem Gebiete der in die Competenz der Baupolizei fallenden Prüfung
und Zulassung von Baumaterialien  entwickelte sich auch im Jahre 1897
eine lebhafte Thätigkeit. Einerseits sucht der nimmermüde Erfindnngsgeist die größt¬
mögliche Ersparung an Materialkosten bei Bauführungen und an Raum bei den ein¬
zelnen Wohnuugsbestandtheilendurch die Compositiou der Masse zu erreichen, deren
größere Festigkeit die Verwendung geringerer Quantitäten des Materiales erlaubt. Es
ist selbstverständlich, dass hier die Baubehörde nur insoweit zustimmen kann, als eine
solche Ersparnis nicht auf Kosten der Sicherheit des Baues erzielt werden soll, und
dass sie daher oft gezwungen ist, die Genehmigung neuartiger Baumaterialien zn ver¬
sagen. Anderseits bieten sich dem Baugewerbe auch stets neue Bezugsorte des Natur-
productes, des Steines , insoferne er noch bei Bauten, insbesondere als Stiegenstufen-
materiale, Verwendung findet, und muss bei Prüfung dieses Steinmateriales, dem
zumeist eine wichtige, tragende Rolle im Hause zukommt, sehr gründlich erwogen werden,
ob die Bürgschaft vollkommenerTragkräftigkeit vorhanden ist. Es kann somit diese
Seite der baupolizeilichen Thätigkeit als eine der der wichtigsten bezeichnet werden.

Im Jahre 1897 sind folgende wichtige Zulassungen von Baumaterialien erfolgt:
Mit Magistratsdecret vom 25. Jänner 1897, Z . 169.936 ex 1896, wurden die

Formziegel (Zackenziegel ) das Baumeisters Alois S chu in a che r zur Herstellung
von Gewölben  bedingungsweise zugelassen;

mit Magistratsdecret vom 5. März 1897, Z. 171.494 ex 1896, wurde die
Herstellung von Decken ge wölben  aus Welleuziegeln„Patent Wehler" bedingungs¬
weise zugelassen;

mit Magistratsbeschlussvom 20 . Mai 1897, Z . 165.580, wurden die Z ahn¬
st a n g e n - H ä n g e g e r ü st e von Martin Neuwirth  zur Verwendung bei Bauten
zugelassen;

durch das Magistratsdecret vom 24 . Mai 1897 , Z. 204 .559 ex 1896, wurden
die Bestimmungender Kundmachung vom 4. August 1896, Z. 92 .673 , betreffend die
Verwendung von S t i e g e n stu f e n m a t e r i a l e bei Bauten, abgeündert, beziehungs¬
weise ergänzt, indem die Sandsteine aus verschiedenen, namentlich angeführten, Brüchen
des Wienerwaldes unter gewissen Bedingungen als zur Herstellung von Stiegenstufen
geeignet erklärt wurden;

mit Magistratsdecret vom 28. Juni 1897 , Z. 118.991 ex 1896, wurden die
Doppelfalz- und Zackenziegel„Patent Ludwig"  zur Herstellung von Decken-
g e w ö l b e n bedingungsweise zugelasseu;
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mit Magistratsdecret vom 19. Juli 1897 , Z. 80.258, wurden S t i e g e n -
st ufeu aus  P o p p e n w a l d e r S a u d st e i n (St . Andrä vur den: Hagenthale)
bedingnngsiveise als zulässig erklärt;

zufolge Magistratsdecretes vom 14. August 1897, Z. 39.575 ex 1896 , wurden
G u s; w äude  aus Gyps und Kohleugries (Patent S w i e c i cki) bedingungsweise
zugelasseu;

«. das Magistratsdecret vom 14. August 1897, Z. 152.218 ex 1896, erklärte die
Betonstiegeustufen mit Eiseneinlagender Cementwaren-Fabrik Neumüller  L Co.
bedingungsweise für zulässig;

mit Magistratsdecret vom 7. October 1897, Z. 123.628 ex 1896, wurde die
Herstellung von Wänden aus sogenannten S c a g l i o l - P l a t t e n bedingungsweise
gestattet;

mit Magistratsdecret vom 16. November 1897, Z . 179.950 , wurden die von
Mischer,  H a s e l st e i n e r L Bock  erzeugten Hohltafelu  aus Gyps und
Kohleuschlacke mit Gasrohrversteifuug zur Herstellung von Wänden bedingungsweise
zugelassen;

mit Magistratsdecret vom 16. November 1897, Z. 175.245 , wurden die Be¬
stimmungen, betreffend die Zulassung des Gypscementes  von Hermann M eise
als Baumateriale zur Herstellung von Wänden theilweise abgeändert;

zufolge Magistratsdecretes vom 23. November 1897, Z. 129.981, wurde die
Dachpappe  der Firma C. H a u m a n n's WitweL Söhne als Bedachungsmateriale
bedingt für zulässig erklärt.

Mittels des principiellen Beschlusses vom 10. Februar 1897, Z . 15.352 hat
der Magistrat bestimmt, dass in Zukunft P r o t o ko l l s a b s chr i f t e n über
B r a n d p r o b e n, welche an vorgclegten Materialien vorgenommen wurden, mit
Weglassung des technischen Gutachtens den Parteien über Verlangen anszufolgeu sind.

Die Zahl der auf Grund der Bauordnung vorgeuvmmeueu Strafamts-
h au dl un gen  des Magistrates und der magistratischen Bezirksämter betrug 217
(gegen 263 im Jahre 1896 >. —^

Bezüglich der städtischen P r ü fungs - A n st a l t für hydranli s che
Bindemittel  ist Folgendes zu bemerken. Im Berichtsjahre wurden 381 Muster
von Roman-, Portland - und Schlackeu-Cement, sowie Steine und Ziegel geprüft. Bon
städtischen Bauten waren 147 Roman-, ,149 Portlaud - und 51 Schlacken-Cementmuster
entnommen.

Von Behörden, Fabriken und Bau-Unternehmungenwurden 11 Roman-Cemente,
13 Portlaud-Cemeute, 1 Schlackeu-Cement, 8 Ziegel- und 2 Steinmuster zur Prüfung
eingereicht und wurden über die diesbezüglich vorgeuommenen Untersuchungen ämtliche
Prüfungszeuguisseausgestellt. Die hiesür eingezahlten Prüfungstaxcn betrugen zusammen
528 fl.

Seit dem Bestände der Anstalt (1879) sind bis Ende 1897 im ganzen 2659
Prüfungen vorgenommen worden; davon entfallen auf zur Prüfung eingereichte Muster 407,
während 2252 von Bauten entnommene Muster geprüft worden sind. Die für diese
407 eingereichten Muster bezahlten Prüfungstaxen betragen zusammen 8624 fl. 50 kr.

18»
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Die auf Grund eines dreijährigen Durchschnittes alljährlich verfassten Qualitäts¬
scalen bilden die Grundlage für die Vergebung der Lieferungen hydraulischer Binde¬
mittel zu den Bauten der Gemeinde.

Anlässlich der am 23. Juli 1897 erfolgten Kenntnisnahme des vorgelegten
XVIII . Jahresberichtes der städtischen Prüfnngsanstalt durch den Stadtrath , wurde das
Stndtbanamt beauftragt, den in Ausführung begriffenen Beton- und Brnchstein-
manernngen der Wienflussreguliernngein ganz besonderes Augenmerk zuznwenden. ^

In Befolgung dieses Auftrages wurden im Jahre 1897 36 Muster Roman-
Cement, 38 Muster Portland -Cement und 24 Muster Schlacken-Cement ohne vorheriges
Wissen der Lieferanten, beziehungsweise Fabrikanten dem Baue zu verschiedenen Zeiten
entnommen und in der Prüsungsanstalt untersucht.

Es sind von diesem Bauwerke in einem Jahre 98 Muster ans 15 verschiedenen
Fabriken geprüft worden und haben bis ans 2 Muster, bei welche» sich eine geringe
Beanstandung ergab, die sämmtlichen Muster den Prüfungsvorschriftenin jeder Richtung
entsprochen.

Neben den Untersuchungen der zur Wienflussreguliernng gelieferten Cemente,
wurde ein Hauptaugenmerk auf die Cementliefernngen für den Ban der städtischen
Gaswerke gerichtet.

Es wurden im Jahre 1897 18 Muster Roman-Cement, 38 Muster Portland-
Cement und 6 Muster Schlacken-Cement, also zusammen 62 Muster, die aus 10 ver¬
schiedenen Fabriken stammten, geprüft. Diese 62 Untersuchungen haben ergeben, dass
alle Lieferungen in klageloser Weise dnrchgeführt worden sind und nicht ein einziges-
mal ein Grund zu einer Beanstündung vorlag.

Der Hanptvortheil dieser oft wiederholten, unvermntheten Prüfungsvornahmc
liegt darin, dass die ausführenden Techniker dadurch die Beruhigung erhalten, dass sie
bei ihren Bauausführungen nur qualitätmäßige Ware verwendet haben. Als das für
die Prüfungsanstalt wichtigste Ereignis ist die mit Stadtrathsbeschluss vom 7. Mai 1897
erfolgte Genehmigung der Anschaffung einer 150 Tonnen-Presse sammt Biegevorrichtung
und continuierlicher Pumpe zu bezeichnen. Die Anstalt ist dadurch in die Lage versetzt,
die Drnckfestigkeitsbestimmungen an größeren Probestücken als bisher dnrchznführen und
sich somit über die Druckfestigkeit von Betonkörpern mit entsprechendgroßen Quer-
schnittsslächen Ausschluss zu verschaffen, wodurch ein größerer Grad von Genauigkeit
erzielt und eine richtigere Benrtheilnng der untersuchten Materialien ermöglicht wird.

Ein wichtiges Moment für die Prüfnngsanstalt bildete die mit Stadtraths¬
beschluss vom 15. Juli 1897 beschlossene Entsendung des Leiters der Prüfnngs¬
anstalt, Baninspeetor Alfred Greil,  zur Wonderversammlung des internationalen
Verbandes für die Prüfung der Baumaterialien, welche im August 1897 in Stockholm
stattfand, bei welcher demselben Gelegenheit geboten war, in engere Fühlung mit den
hervorragendsten Fachgenossen zu treten und eine Reihe von großen, sehenswerten
deutschen Fabriken zu besuchen.

Die Prüsungsanstalt war außerdem berufen, an den wissenschaftlichenArbeiten
des österreichischen Ingenieur - und Architekten-Vereines theilzunehmen und speciell an
den Arbeiten des Gewölbe-Ausschusses, sowie an der Revision der Normen für die
Inanspruchnahme von Baumaterialien mitzuwirken.
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XXI . Feuerlöschwesen und Vorkehrungen gegen
Überschwemmungen.

Feuerlöschwesen.
a) Normative Bestimmungen.

Überwachung der Privat - Theater und Vergnügungs - Etablissements in
Wien . — Der Magistrat hat in der Plenarsitzung bom 18 . November 1897 nach¬
stehenden Beschluss gefasst:

1. Die Direktionen sämmtlicher Privat -Theater und sämmtlicher denselben nach 8 113 der
Verordnung der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 1. Juli 1882 , Z. 4572/Pr ., beziehungsweise Z 40
des Gesetzes vom 15. December 1882 gleichgestellten Etablissements erhalten mit Beziehung auf
Z 95, respective 94 der Verordnung der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 1. Juli 1882 , Z. 4672/Pr .,
folgende Aufträge:

a) Das Uhren -Controlbuch ist regelmäßig zu führen und hat dasselbe die Namen der mit dem
permanenten Tag - und Nachtwachdienste betrauten Wächter zu enthalten.
Dieses Buch ist aufzubewahren und dem technischen Jnspectionsbeamten jeden Freitag bei
der Untersuchung der Wasserwechsel vorzulegen . ^

b) Diese Anordnung ist sofort in die Instructionen (Detail -Instructionen ) für die Bediensteten
aufzunehmen , und sind diese ergänzten Instructionen dem Magistrate zur Genehmigung
nach Z 94 des citierten Gesetzes vorzulegen.
2. Die Instruction für die mit der Leitung des Feuerwachdienstes in den Theatern betrauten

Beamten des Stadtbauamtes ist durch eine unter Punkt > anfzunehmende , neue Bestimmung
folgenden Wortlautes zu ergänzen : „ob der in 8 95 der Verordnung der k. k. n.-ö. Statthalterei
vom 1. Juli 1882 , I . 4572/Pr ., vorgeschriebene Wachdienst durch die Theater -Direction entsprechend
controliert wird , und dass das Uhren-Controlbuch jeden Freitag bei der Untersuchung der Wasser¬
wechsel den Jnspectionsbeamten vorgelegt wird ."

3. Die k. k. Polizei -Direction in Wien ist zu ersuchen:
a) Den 8 3 der Instruction für die k. k. Polizei -Jnspectionsbeamten durch eine neue

Bestimmung (P . f.) folgenden Wortlautes zu ergänzen:
„Dass das Uhren-Controlbuch durch die Theater -Direction jeden Freitag bei der Untersuchung

der Wasserwechsel den Jnspectionsbeamten zur Einsicht vorgelegt werde".

b) Die von ihr nach 8 97 der citierten Verordnung zu genehmigenden , bzw. genehmigten
Hausordnungen dahin ergänzen zu lassen, dass die Controlstreisen der Controlnhren in 'den
hiezu gehörigen Büchern regelmäßig eingelegt , die Namen der den Tag - und Nachtwachdienst
haltenden Wächter darin eingetragen , die Uhren-Controlbücher aufbewahrt und den Jnspections¬
beamten zur Einsicht vorgelegt werden.

Diese Verfügungen wurden mit Statthalterei -Erlass vom 12 . Jänner 1898,
Z . 91 .229 , genehmigt . —
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In Beziehung nuf das Ansränchern (Ausschwcfeln ) von Wohnungen
ttnd sonstigen Localitäten wurde vom Magistrate am 7 . Jänner 1897 Nach¬

stehendes knndgemacht.
Auf Grund des A 93 der Gemeindeordnung für Wien vom 19 . December 1890 , L .-G.

und V .- Bl . Nr . 45 , wird verordnet!

1. Das Ansräuchern (Ansschweselni von Wohnungen und sonstigen Lokalitäten darf nur
gegen vorhergehende Anzeige an das zuständige magistratische Bezirksamt vorgcnommen werden,
welches die entsprechende Einleitung wegen Verständigung der k. k. Polizei und der städtischen
Feuerwehr treffen wird.

2 . Beim Ansränchern (Ansschwefeln ) muss immer eine vertrauenswürdige Person anwesend
sein , welche den ganzen Vorgang zn überwachen und nach erfolgtem Ausränchern sämmtlichc der
Ausräucherung unterzogene Räume genau zu untersuchen hat.

Wird das Ansräuchern von einer hiezu befugten GewerbSpersou vorgcnommen , so bleibt
dieselbe für die ordnungsmäßige Durchführung der Arbeit und jeden hieraus etwa entstehenden
Schaden verantwortlich.

3 . Während des Ausräncherns (Ausschwefelns ) ist eine entsprechende Wassermeuge an einem
geeigneten Orte bereit zu halten.

Übertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrafen bis zum Betrage von 200 fl. ö. W.
oder mit Arreststrafen bis zur Dauer von 14 Tagen geahndet.

Bezüglich der Telephvustcition der städtischen Feuerwehr - Centrale
wurde vvm Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Der Magistrat hat die Wahrnehmung gemacht , dass bei Ansbruch größerer Brände , aber
auch fast bei jeder Ausrückung der städtischen Feuerwehr aus allen Kreisen der Bevölkerung zahl¬
reiche telephonische Anfragen privater Natur an die städtische Feuerwehr - Centrale , I., Am Hof Nr . 9,
meisteutheils zu einer Zeit einlangen , in welcher das Telegraphenpersonale der Feuerwehr -Centrale
mit dringenden dienstlichen Obliegenheiten vollauf in Anspruch genommen ist.

Da hiedurch der Telegraphen - und Telephondienst in empfindlichster Weise gestört und das
Telegraphenpersonale durch solche , gewöhnlich der Neugier entstammende Anfragen mitunter gehindert
wird , ihren wichtigen , verantwortungsvollen Dienst mit der gebotenen Raschheit und Umsicht zu
besorgen , sieht sich der Magistrat genöthigt , aufmerksam zu machen , dass die in der Feuerwehr-
Centrale eingerichtete Telephonstation Nr . 361 nur für Brandmeldungen und amtliche Corre
spondenzen bestimmt ist, dass daher telephonische Anfragen und Mittheilungcn , welche mit dem
Feuerlösch - und Rettungsdienste in keinerlei Zusammenhänge stehen , schon aus dem Grunde zu
unterlassen sind , weil insbesondere zur Zeit eines ausgebrochenen Brandes oder eingetretenen
Unglücksfalles das Feuerwehr -Commando derlei Anfragen nicht beachten kann.

Beiträge der Versicherungs - Anstalten zu den Kosten des Wiener Feuer¬
löschwesens . — Bezüglich der Erhöhung derselben beschloss der Gemeinderath am
9 . Juni 1897 : Es sei in einer an den n .-ö. Landtag zn richtenden Petition an¬

zustreben , dass die gegenwärtig durch das Gesetz vom 16 . December 1882 , L .-G .-Bl.
Nr . 69 , gewährleisteten und von den Feuerversicherungs -Anstalten zu leistenden Beiträge
von 2 "/o der Bruttoprämien -Einnahme für die in Wien versicherten Objecte zu den

Kosten des Wiener Feuerlöschwesens auf 2 (>o/g erhöht werden , und diese Erhöhung mit
1. Jänner 1898 in Wirksamkeit tritt.

Unterirdische Sprengmitteldepots . — Die k. k. niederösterreichische Statt¬
haltern hat mit Erlass vom 30 . October 1897 , Z . 70 .593 , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 24 . Juli 1897 , Z . 7055 , in
thcilweiser Abänderung des Erlasses des genannten Ministeriums vom 6 . April 1892 , Z . 3176,
im Einvernehmen mit dem k. k. Ackerbau -Ministerium die politischen Behörden erster Instanz
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ermächtigt , von nun an die Errichtung von unterirdischen Sprengnüttelmagazinen für ein

Einlagerungsquantum bis zu SOO kg Sprengmittel , auf Grund der im Einvernehmen mit der
k. k. Bergbehörde erster Instanz gepflogenen Localerhebung provisorisch zu bewilligen , beziehungs¬
weise deren einstweilige Benützung zu gestatten.

Die im Ministerial - Erlasse von 6 . April 1892 für die Erthcilung dieser Bewilli¬
gungen normierten Bestimmungen verbleiben mit nachstehenden Änderungen und Ergänzungen
in Kraft:

.16 Punkt 1 . In dem betreffenden Magazine dürfen jeweilig höchstens 500 kg brisante
Sprengmittel zur Einlagerung gelangen.

.16 Punkt 2 . In der Regel sollen diese Magazine nach der Lustlinie bei einer Ein¬
lagerung bis höchstens 100 kg mindestens 100 m , von mehr als 100 bis höchstens 250 kg

mindestens 150 m und von mehr als 250 bis höchstens 500 kg mindestens 200 m von den

in Betrieb stehenden Schächten , Füllorten und Belegortcn entfernt sein und dürfen in diesem
Umkreise von den betreffenden Magazinen auch keine neuen Schächte , Füllorte und Belegorte
angelegt werden.

Diese Magazine müssen ferner so situiert sein , dass in der Regel in denselben eine möglichst
eonstante Temperatur nicht unter 8 bis 9 ° Celsius herrscht.

.16 Punkt 4 . Werden mehrere Magazine in einem und demselben Horizonte des Berg¬
werkes angelegt , so sollen dieselben » ach der Luftlinie bei einer Einlagerung bis höchstens 100 kg
mindestens 100 m, von mehr als 100 bis höchstens 250 kg mindestens 160 m und von mehr als
250 bis 500 kg mindestens 200 m voneinander entfernt sein.

.16 Punkt 8 . Tie Wetterführung ist so anzulegen , dass im Falle einer Explosion die aus-
trclendcn Gase nicht über Abbauräunie , welche im Betriebe stehen , streichen können.

Schließlich wird der Magistrat angewiesen , bei den Erhebungen über die Anlage der

unterirdischen Sprengmittelmagazine die Größe des Fassungsraumes stets derart zu ermitteln,
dass dieselbe den nach den jeweiligen Betriebs - und Transportverhältmssen erforderlichen Bedarf
nicht übersteigt.

d>Städtische Feuerwehr.

1. Organisation.

Admin istrative Angelegenheiten.

Bezüglich der Lieferung der Tuchwaren für die städtische Feuerwehr wurde,

wie bereits auf Seite 24 dieses Berichtes erwähnt worden ist, mit Stadtrathsbeschluss

vom 18 . Mai 1897 der § 19 al . 1 der Liesernngsvorschrift dahin abgeändert , dass

die Lieferung der Tuchwaren binnen nenn Wochen vom Tage der seitens des Fcnerwehr-

Commandos erfolgenden Anschaffung zu geschehen habe.

Ter zufolge Geineinderathsbeschlnsses vom 24 . November 1896 neu angeschasfte
dritte Actenzustellungswagen wurde am 15 . April 1897 in Dienst gestellt und

der Fcnerwehrfiliale Neubau zngewiesen.

Zufolge Senatsbeschlnsses des Magistrates vom 18 . März 1897 wurde die

Instandhaltung der Actenznstellnngswägen dem Fenerwehr -Cvmmando übertragen.

Mit Teeret vom 28 . Mai 1897 hat der Magistrat genehmigt , dass die in der

Feuerwehr - Centrale befindliche Amtswage  von 1000 IcZ Tragkraft nach vorheriger

Instandsetzung für Nachwägungen am Marktplatze Am Hof in Verwendung genommen

werde . Für die stete Gcbranchsfähigkeit dieser Wage und für die Vollzähligkeit der

dazu gehörigen Gewichte bleibt der vom Marktamtc bestimmte Marktanfseher ver¬

antwortlich.
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Bezüglich der Beschaffung und des Verbrauches au Brennmaterial
wurde mit Commandobefehl vom 8 . Juli d . I . Nachstehendes verfügt:

„Den Bedarf an Kohlen in den Feuerwehrfilialen haben die Wachcoinmandauten immer
rechtzeitig beim Feuerwehr -Commando anzusprechen , worauf das Erforderliche veranlasst wird . Wo
nur immer möglich , soll die Einlagerung der Kohlen , der billigeren Sommerpreise wegen , in den
Monaten Juni , Juli und August geschehen . Im Übrigen werden die Wachcommandanten neuer¬
dings angewiesen , mit dem Heizmateriale zu sparen ; wenn ans den Feuerwachen außerhalb der
Kochzeit zwecklos und übermäßig beheizte Kochherde angetroffen werden sollten , wird gegen die
schuldtragenden Wachcommandanlen mit empfindlichen Geldstrafen vorgegangen werden ."

Bezüglich des Verkehres vou Hausierern und Agenten in den Wach-
localeu der städtischen Feuerwehr wurde am 21 . August 1897 nachstehender Commando-
bcfehl verlantbart:

„Der Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 5 . August 1897 das Hausieren , das Agenturen
mit jeglicher Art von Gegenständen und die Ausübung von Wandergewerben in den städtischen
Ämtern vollständig verboten.

Mit Ausnahme derjenigen Personen , welchen vom Feuerwehr -Commando zum Betreten der
Kaserne behufs Abwicklung ihrer Geschäfte Legitimationen ersolgt wurden , darf in Hinkunft
Niemand mehr die Feuerwehrkaserne zu dem Zwecke , Geschäfte zu machen , betreten . Die Über¬
wachung dieses Befehles obliegt sämmtlichen Chargen , insbesonders dem jeweiligen diensthabenden
Exerciermeister und dem mit der Überwachung der Knsernordnung betrauten Exerciermeister ."

Zufolge Seuatsbeschlusses des Magistrates vom 17 . December 1896 wurde das
Feuerwehr -Commando ermächtigt , uach Maßgabe des Bedarfes zwei , höchstens drei

Waschweiber behufs Reinigung der Dienst - und Manuschaftsrüume in der Feuerwehr-
Centrale Am Hof Nr . 9 und 10 gegen einen mittels Wochenlisten zu verrechnenden
Taglohn von je einem Gulden ab 1 . Jänner 1898 aufzunehmeu , und die erforderlichen
Reiuiguugsreguisiteu im currenten Wege zu beschaffen.

sTie betreffenden Reiuigungsarbeiten waren bisher dem Ersteher der currenten
Baumcisterarbeiteu für den I . Bezirk übertragen .)

Veränderungen im Persoualstande.

Mit 1 . Jänner 1897 sind die mit Gemeinderathsbeschlnss vom 4 . December

1896 genehmigten Änderungen des Organisationsstatntes für die Feuerwehr der Stadt
Wien in Kraft getreten.

Die eingelretenen Änderungen im Personalstande betreffen die Auflassung der
Stellen des Reqnisitenmeisters , des Oberhornisten und des Turnmeisters unter gleich¬

zeitiger Schaffung der Stelle eines Exerciermeisters III . und zweier Exerciermeister-
stellen IV . Classe . An die Stelle zweier Telegraphisten I . Classe traten zwei Ober¬
telegraphisten II . Classe ; die Stellen von 15 Telegraphisten II . Classe und 15 Tele¬
graphisten III . Classe wurden neu geschaffen und dafür 30 Stellen von Feuerwehr¬
männern I . Classe aufgelassen . Schließlich wurde die Zahl der Feuerwehrmänner
II . Classe um fünf erhöht . Dafür wurde die Zahl der Feuerwehrmänner I . Classe um

zwei vermindert und wurden drei systemisierte , jedoch provisorisch mit von den frei¬
willigen Feuerwehren übernommenen Bediensteten besetzte Maschinistenstellen aufgelassen.

Die materielle Lage der Mannschaft vom Exerciermeister abwärts wurde einerseits

durch Erhöhung der Bezüge , andererseits durch die Systemisierung von Alterszulagcn
und Quartiergeldern für gewisse Dienstkategorien wesentlich verbessert.
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Van großer Wichtigkeit erscheint auch die Bestimmung im K 15 des Organi¬
sationsstatutes, wonach sich die Löschmeister, die Maschinisten, Heizer, die Telegra¬
phisten II. und III. Classe nach lOjahriger Dienstzeit verehelichen dürfen, dann die
Bestimmung der KZ 12 und 20, wonach die Dienstzeit mit 30 Jahren festgesetzt wird,
somit der Ruhegehalt mit jedem über das zehnte Dienstjahr zurückgelegten Jahre von
40 "/g des letzten Activitätsgehaltes um jährlich 30/g (statt L'/zO/o) steigt, endlich die
Bestimmung in ß 19, Absatz2, betreffend die Provisioniernng der nicht mit Jahres¬
gehalt Angestellten der Feuerwehr nach lOjahriger Dienstleistung.

Die geänderten Paragraphe des Organisationsstatntes lauten nunmehr:
8 7.

Das Feuerwehrcorps besteht dermalen aus:
I . Officieren:

1 Feuerwehr -Commandanten,
1 Feuerwehr -Oberinspector,
5 Feuerwehr -Jnspectoren.

II . In keine Rangsclasse eingereiht:
1 Stallmeister (Thierarzt ).

III . Mannschaft:
1 Exerciermeister I. Classe,
2 .. II - „

3 „ HI - „
2 „ IV . „
1 Obertelegraphist I . Classe,
2 Obertelegraphisten II . „
3 Telegraphisten I. Classe,
1 Obermaschinist,

20 Löschmeister I . Classe,
20 „ II . .,

6 Maschinisten,
15 Telegraphisten II . Classe,
16 „ m.
7 Heizer,

75 Feuerwehrmänner I . Classe (davon drei als Maschinisten bei freiwilligen
Feuerwehren kommandiert ),

100 Feuerwehrmänner II . Classe,
7 Kutscher I. Classe,

23 „ II.
30 ,. III . „ *)

Weiters sind dem Feuerwehrcorps zugetheilt : 160 Druckmänner.
Der Stand der Rauchfangkehrergehilfen beträgt drei , welche von dem städtischen Cvntra-

henten für Rauchfangkehrerarbeiten im I. Bezirke beigestellt werden.

8 8.

Der Feuerwehr -Commandant bezieht den der VII . Rangsclasse entsprechenden Jahresgehalt
von 2800 fl., zwei Quinquennalzulagen ä 400 fl., Naturalquartier , eventuell 700 fl. Quartiergeld.

Der Feuerwehr -Oberinspector bezieht den der VIII . Rangsclasse entsprechenden Jahresgehalt
von 2000 fl., zwei Quinquennalzulagen ä 200 fl., Raturalquartier , eventuell 600 fl. Quartiergeld.

*) Anlässlich der für das Jahr 1897 genehmigten Vermehrung der Actenzustellwägen wurde
zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 24 . November 1896 der Kutscherstand der städtischen Feuer¬
wehr nur einen Mann vermehrt ; der systemisierte Stand der Kutscher III . Classe betrug demnach 3l,
und beträgt zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 18. Juni 1897 dermalen 35 Mann.
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Die fünf Feuerwehr -Jnspectvren beziehen den der IX. Rangsclasse entsprechenden Jahres¬
gehalt von je 1600 fl., zwei Quinquennalzulagen ä 100 fl., Naturalguarticr , eventuell 800 fl.
Quartiergeld.

Der Stallmeister bezieht einen Jahresgehalt von 1200 fl. und 30 "/„ Quartiergeld.

8 9.
a) Definitiv Angestellte:

Ein Exerciermeister I. Classe erhält einen Jahresgehalt von 1100 fl.
II. „ ,. 1000 .,

III. „ 900 „
IV. ,, „ 800 „

„ TberteLegraphist I. „ „ „ „ „ 1000 „
„ „ II. „ „ „ „ „ 900 „
„ Telegraphist I. ,, „ „ „ „ 800 ..
„ Obermaschinist erhält einen Jahresgehalt von 800 fl.

Sämmtliche erhalten ein Quartiergeld von 30 ihres JahresgehalteS , ferner Montur und
Stiesel nach Erfordernis in natura.

Außerdem wird sämmtlichen Exerciermeistern und dem Obermaschinisten je eine Quingucnnal
zulage von 60 fl., dem Lbertelegraphisten zwei Qninguennalzulagen ä 60 fl. und den Telegra¬
phisten I . Classe zwei Triennalzulagen ä 30 fl. gewährleistet.

Diese Gehaltszulagen sind bei Bemessung der Pension in Anrechnung zu bringen.

8 10.
b) Provisorisch Angestellte:

Ein Löschmeister I. Classe erhält Löhnung täglich 2 fl., d. i. jährlich 730 fl., und nach
lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,

ein Löschmeister II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i. jährlich 657 sl., und
nach lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,

ein Maschinist erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i. jährlich 657 sl , und nach lOjähriger
Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,

ein Telegraphist II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i. jährlich 657 fl., und
nach lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,

ein Telegraphist III . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr., d. i. jährlich 584 fl., und
nach lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,

ein Heizer erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr., und nach lOjähriger Dienstzeit ein Quartier
geld von 150 fl.,

ein Feuerwehrmann I. Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr., d. i. jährlich 584 fl,
ein Feuerwehrmann II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 40 kr., d. i. jährlich 511 sl.,
ein Kutscher I. Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i. jährlich 657 fl , und nach

lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,
ein Kutscher II . Classe erhält Löhnung täglich 1 sl. 60 kr., d. i. jährlich 684 fl., und nach

lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,
ein Kutscher III . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 50 kr., d. i. jährlich 547 fl. 50 kr.
Die Löhnungen der Löschmeister I . und II . Classe, der Maschinisten , der Telegraphisten II.

und III . Classe steigen nach drei Dienstjahren um täglich 10 kr. und nach sechs Diensljahren um
weitere 10 kr. täglich.

Die Löhnungen der Feuerwehrmänner I. und II . Classe steigen nach drei Dienstjahren um
20 kr. täglich; die Löhnungen der Kutscher steigen nach fünf Dienstjähren um 10 kr., nach weiteren
fünf Dienstjähren abermals um 10 kr. täglich.

Außerdem erhalten die provisorisch Angestellten Stiefel und Dienstkleidung in natura nach
Erfordernis.

8 12.
Auf die Feuerwehr -Qfficiere, sowie auf die Chargen des Manuschaftsstandes , welche einen

Jahresgehalt beziehen, findet die für die Gemeindebeamten und Diener der Stadt Wien geltende
Dienstpragmatik in allen Punkten Anwendung , welche nicht durch dieses Statut abgeändert wurden.
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Ebenso gelten für diese Personen die für die Gemeindebeamten und Diener der k. k. Reichshaupt-
uud Residenzstadt Wien nach den Beschlüssen des Gemeiuderathes Nom 15. Februar. 6. und 12. März,
5., 12. und 30. April 1872, G.-R.-Z. 2593, und dem Plenarbeschlüsse vom 6. Februar 1895,
Z. 171, bestehenden Pensionsvorschriftenmit dem Beisatze, dass die Dienstzeit für sämmtliche
Angestellte der Feuerwehr mit 30 Jahren festgesetzt wird und dass der Ruhegehalt mit jedem über
das zehnte Dienstjahr in der städtischen Feuerwehr weiters zurückgelegten Dieustjahre um 3 Percent
des letzten Activitätsgehaltes steigt.

Zu den städtischen Beamten zählt nunmehr auch der Stallmeister.
Die in das Rangclassen-Schema eingetheilten Feuerwehr-Officiere erhalten im Falle der

Pensionierung den halben Betrag desjenigen Quartiergeldes, welches sie in dem ihrer Pensionierung
voransgehenden Quartale bezogen haben. Jenen Officieren, denen ein Naturalguartier zugewiesen
ist, wird die Hälfte des Qnartiergeldes, das ihrem Range entspricht, in die Pension eingerechnet.

Die mit Jahresgehalt definitiv angestellten, pensionsberechtigten Bediensteten der städtischen
Feuerwehr, welche in das Rangclassen-Schema nicht eingereiht sind, sowie die provisorisch ange-
stelltcn, nach zehn Dienstjahren provisionsberechtigten Mitglieder der Feuerwehr erhalten im Falle
der Pensionierung, bezw. Provisioniernng gleichfalls die Hälfte des Qnartiergeldes. welches sie in
dem der Pensionierung, bezw. Provisioniernng vorausgegangenen Quartale bezogen haben.

Im Falle sie ein Naturalguartier haben, ist ihnen die Hälfte des systemisierten Quartier-
geldcs anzuweisen.

Z 16.
Die Aufnahme der Feuerwehrmannschafterfolgt nach den, den jeweiligen Zeitverhältnissen

angepassten Vorschriften(A 30).
Als Grundsätze haben jedoch zu gelten:
1. Dass jeder Feuerwehrmann ledigen Standes sei, bei der Aufnahme das 20. Lebensjahr

znrückgelegt haben muss und das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben darf;
2. dass er vom Stadtphhsikus körperlich als vollkommen tauglich befunden wird:
3. dass Bauhandwerker bei gleicher Eignung vor anderen Bewerbern den Vorzug zu

erhalten haben;
4. dass das Dienstverhältnis (falls nicht wegen Dienstesvergehen die sofortige Entlassung

erfolgt) gegen eine beiden Theilen zustehendc 14tägige Kündigung aufgelöst werden kann;
6. dass die LöschmeisterI. und II. Classe, die Maschinisten, die Telegraphisten II. und

III. Classe, sowie die Heizer sich nach lOjähriger Dienstzeit verehelichen können.
Dieser Paragraph gilt auch für die Kutscher und erfolgt nunmehr deren Aufnahme nach der

vom landesfürstlichen Commissär am 21. August 1895, Z. 6807, genehmigten Vorschrift.

s 19.
Bei der Verleihung definitiver Dienerposten wird den Mitgliedern der städtischen Feuerwehr,

welche nicht mit Jahresgehnlt angestellt sind, nach znrückgelegter sechsjähriger, tadelloser Dienst¬
leistung bei gleicher Befähigung und bei gleicher Dienstzeit im städtischen Dienste vor Mitbewerbern
der Vorzug eingeräumt.

Nach zurückgelegter lOjähriger, zufriedenstellender Dienstleistung erlangen die nicht mit
Jahresgehalt Angestellten der städtischen Feuerwehr, wenn sie zum Fenerwehrdienste unfähig oder
ohne ihr Verschulden entlassen werden, Anspruch auf eine Provision.

Diese Provision wird nach zurückgelegter, ununterbrochener lOjähriger Dienstzeit mit
40 Percent der zuletzt bezogenen Löhnung einschließlich des halben systemisierten Quartiergeldes
bemessen und steigt für jedes weitere ohne Unterbrechung im Fenerwehrcorps zurückgelegte Dienst¬
jahr um 3 Percent.

Provisionsberechtigte Bedienstete der städtischen Feuerwehr, die zwar zum Feuerdienste
untauglich geworden, jedoch zur Vorsehung eines anderen städtischen Dienstpostensnoch geeignet
sind, müssen sich beim sonstigen Verluste ihres Provisionsansprnches die Versetzung auf einen
anderen städtischen Dienstposten gefallen lassen.

Sollten die mit diesem Posten verbundenen Bezüge geringer sein, als die nach der Dienstzeit
zu bemessende Provision, so wird die jeweilige Differenz als Personalznlage belassen.
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Ten Witwe » und Waisen nach provisionsberechtigten Bediensteten der städtische » Feuerwehr
gebären die in der Pensionsvorschrist für die städtische » Beamten und Diener festgesetzten Ver-
iorgungsgenüsse , wobei der Jahreslohn und das eventuell bezogene halbe Quartiergeld des Gatten
als Activitätsbezug nnzusehen ist. (Atz 11 bis incl . 22 der Pensionsvorschrist für die städtischen
Diener sind sinngemäß anzuweuden .)

Diese Art der Versorgung hat dann einzutreten , wenn den Witwen oder den Waisen nach
dem bestehenden UnfaUversicherungsgesetze nicht etwa höhere Versorgungsansprüche zustehen.

Den Bediensteten der städtischen Berufsfeuerwehr und den nach dem Unfallversicherungs-
gesetze vom 28 . December 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1888 , anspruchsberechtigten Angehörigen der¬
selben steht beim Eintritte eines Betriebsunfalles der Anspruch auf eine Rente , bezw . Pension
oder Provision zu , welche die Hohe der in den W 6 und 7 des oberwähnten Gesetzes festgesetzten
Rente , bezw . Pension oder Provision erreicht , vorausgesetzt , dass diesen Bediensteten nicht ans
Grund anderer Bestimmungen ein Anspruch auf eine höhere Unfallsentschädigung znkommt.

Die Verfügungen der provisorischen Gemeindeverwaltung vom 3 . Juli 1893 , Z . 883,
betreffend die Krankenversicherung der städtischen Arbeiter , hat auf die Feuerwehrmannschast einschließ¬
lich der Kutscher und jener Chargen , welche nicht mit Jahresgehalt angestellt sind , keine Anwendung
zu finden und wird dementsprechend dieselbe von der im Punkte 2 der citierten Verfügung aus¬
gesprochenen Verpflichtung , dem neu gegründeten Kranken - und Leichenvereine der Gemeinde¬
arbeiter Wiens beizutreten , enthoben.

Die nach dem Gesetze vom 30 . März 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , krankenversicherungspflichtigen
Mitglieder der Berufsfeuerwehr haben im Krankheitssalle , solange die Krankheit dauert , und wenn
sie nicht früher endet , durch 20 Wochen vom Beginne derselben Anspruch aus den Fortbezug des
volle » Lohnes , und wenn sic in häuslicher Behandlung verbleiben , auf sreie ärztliche Behandlung
und unentgeltlichen Bezug der nothwendigen Heilmittel und sonstigen therapeutischen Behelfe ; im
Falle die Natur der Krankheit die Aufnahme in ein Krankenhaus erfordert , bestreitet die Gemeinde
nebst Fortzahlung des vollen Lohnes für die genannten Bediensteten die Spitalsverpflegskosten
nach der letzten Classe auf die ganze Dauer der Spitalsverpflegung , jedoch nicht über die ZOwöchent-
liche Krankheitsdaner hinaus.

Das Feuerwehr -Commando hat sowohl für die bereits im communalen Dienste stehenden
versicherungspflichtigen Mitglieder der Berufsfeuerwehr , als auch für jedes neu eintretende derlei
Mitglied — und zwar stets nur sür die einzelne Person — mit aller Beschleunigung die Befreiung
von der Versicherungspflicht beim Wiener Magistrate als politischer Behörde 1. Instanz im Grunde
des H 4 des Krankenversicherungsgesetzes zu erwirken und zu diesem Behufs die Zustimmung
der zu befreienden Personen einzuholen ; Personen , welche die Zustimmung verweigern , sind bei der
städtischen Feuerwehr nicht aufzunehmen , bezw . nicht weiter zu verwenden.

Die bei der Bezirkskrankencasse bereits versicherten Mitglieder hat das Feuerwehr -Commando
unverzüglich nach erwirkter Befreiung von der Bersicherungspflicht bei der genannten Caffa wieder
abzumelden.

Im Hinblicke auf die Bestimmungen der Absätze 10 , 11 und 12 werden die Magistrats-
decrete vom 18 . März 1853 , Z . 39 .120 , vom 18 . December 1888 , Z . 162 .612 , und vom 9 . De¬
cember 1895 , Z . 68 .784 , letzteres soweit es die Anmeldung der Feuerwehrmannschaft , bezw.
Kutscher bei der Bezirkskrankencassa zum Gegenstände hat , als gegenstandslos außer Kraft gesetzt

Z 20.
Bei jeder Anstellung im städtischen Dienste wird die im Dienste der Feuerwehr zugebrachte Zeit

eingerechnet und steigt im Falle der Pensionierung .der Ruhegehalt mit jedem über das zehnte Dienstjahr
in der städtischen Feuerwehr weiters zurückgelegten Dienstjahre um3Percent des letztenActivitätsgehaltes.

Allen Communalbediensteten , welche unmittelbar vor ihrer definitiven Anstellung der
städtischen Feuerwehr angehört haben , wird die in derselben zugebrachte Dienstzeit bei ihrer
Pensionierung , respective bei der Versorgung ihrer Witwen und Waisen angerechnet , und wird
diese Begünstigung auch auf jene Communalbediensteten ausgedehnt , welche nicht unmittelbar aus
der Feuerwehr in eine definitive Gemeindeanstellung übergetreten sind , sondern nach ihrem Austritte
aus dem Löschcorps in der Zwischenzeit bis zur Erlangung einer definitiven Anstellung bei der
Gemeinde in einer nach den älteren Vorschriften provisionsfähigen Diensteigenschaft verwendet
murden , insofern in der gesammten Communal -Dienstzeit derselben keine Unterbrechung statt¬
gefunden hat . —



XXI . Feuerlöschwesen und Vorkehrungen gegen überschw . — Feuerlöschwesen . 285

Im Lmife des Jahres 1897 hat eine weitere Vermehrung des Personales statt¬
gesunden . und zwar ist mit Gemeinderathsbeschluss vom 18 . Juni 1897 die Zahl der
Reserve -Kutscher van 3 auf 7 erhöht und mit Stadtrathsbeschtuss vam 12 . October 1897
der freiwilligen Feuerwehr Untermeidling 1 Druckmanu Angewiesen worden.

Zufvlge Gemeinderathsbeschlusses vom 29 . Jänner 1897 ist im Z 14 des
Lrganisations -Statutes für die Feuerwehr der Stadt Wien als zweites Alinea eiu-
znsch alten:

Bewerber um die Stelle eines Obermaschinisten haben noch insbesondere eine längere
Verwendung im Gewerbe der Maschinschlosserei , sowie die Ablegung der gesetzlich vorgeschriebenen
Heizer - und Maschinisteuprüfung sür Dampfkessel - und Maschinenbedienung mit gutem Erfolge
nachzuweisen . —

In der Sitzung vom 28 . Mai 1897 beschloss der Gemeinderath an die Regierung
eine Petition zu richten , in welcher unter Hinweis auf die im Falle der Einberufung
der Feuerwehrmannschast für die Stadt Wien entstehende Gefahr die Bitte gestellt wird,
die Chargen und Feuerwehrmänner der städtischen Berufsfenerwehr von dem Einrücken
im Mobilisierungsfalle zn befreien . —

Der im IX . Wiener Gemeindebezirke bestandenen freiwilligen Feuerwehr , die den
Titel „ I . Wiener freiwillige Feuerwehr des IX . Bezirkes " führte , wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 26 . Jänner 1897 , Z . 10 .099 sx 1896 , die Löschberechtigung entzogen.
Die freiwillig erfolgte Auflösung der freiwilligen Feuerwehr Ilntcr -St . Veit wurde mit

Stadtrathsbeschlnss vom 24 . Februar 1897 zur Kenntnis genommen.

Meldewesen.

Mit Gemeiuderathsbeschluss vom 30 . März 1897 wurde die Auswechslung der
Jeuerwehr -Telegraphenkabel in der Strecke Feuerwehr -Centrale — Stephansdom — Filiale
Landstraße mit dem Kostenerfordernisse von 12 .324 fl . 96 kr. genehmigt.

Es waren am Ende des Jahres 1897 vorhanden : Sprechstationen 441 , öffent¬
liche Feuermelde -Apparate (Automaten und Alarmstationen ) 475 , Leitungen in Kilo¬
metern 738.

Die Luftleitungen haben im Laufe des Berichtsjahres um 1 Kilometer nbgeuoiumeu,
die Kabelleitungen um 28 Kilometer Angenommen.

Requisitenw esen.

Außer den nothwendigen Reparaturen und Justandhaltuugsarbeiten wurden auch
Änderungen in der Ausrüstung einzelner Geräthe vvrgenommeu , u . zw . wurden von
den vorhandenen , sür den Feuerlöschdienst bestimmten 4 Mannschaftswägen 2 mit einem
Leitergerüst versehen , ans welchen 4 Hakenleitern und 2 Feuerhacken untergebracht sind;
außerdem wurden diese Wagen je mit einer 10 Meter hohen drcitheiligen Schiebleiter
und mit einem Rettungsschlauche ausgerüstet.

In den Rüstwagen sind an Stelle der Rettuugsschlüuche je 10 Stück Pölzhölzer
und 2 Säcke Kohlen für die Dampfspritzeu untergebracht worden.

Die Zahl der tragbaren Schiebleitern ist auf 8 erhöht worden , und wurden
damit die Tenderwagen und Rüstwagen ausgerüstet . Die hiedurch freigewordeuen Klapp-
stecklcitern wurden in Reserve genommen . Die Zahl der Löschwägeu wurde um 4 erhöht,
so dass mit Ende 1897 10 solcher Löschwägen im Dienste standen . Weiters wurden
6 Kohl 'sche Petroleumgasfackelu und 3 elektrische Handlaternen nenbeschafft.
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Bespann nngswesen.

Im Jahre 1897 verendeten 2 Pferde , 2 Pferde wurden verkauft und 11 Pferde

an städtische Anstalten abgegeben . Ter Gesammtabgang wurde durch Ankauf vvn

15 Ersatzpferden gedeckt. Die Pferde sind meist ungarischen Schlages , Vvn kräftiger

Bauart und durchschnittlich 170 Centimetcr hvch. Am Ende des Jahres 1897 standen

112 Pferde im Dienste , darunter 30 in der Centrale.

Die Löschzüge der Berufssenerwehr legen auch bei großen Entfernungen 1 Kilo-

meter Wegstrecke in durchschnittlich 3 Minuten zurück . Bei Entfernungen über 5 Kilo¬

meter , bei schlechtem Zustande der Straßen und weiten Fahrten ans Straßen mit großen

Steigungen wird drei - oder vierspännig gefahren.

Die Beschaffung des Futters erfolgt gemäß der Stadtrathsbeschlüsse vom 23 . Sep¬
tember 1896 und vom 27 . October 1896 im Handeinkanfe durch ein Comite , welches

ans drei Gemeinderäthcn , dem Fcnerwehr - Commandanten und dem Stallmeister der

städtischen Feuerwehr besteht.

Unterkunfts localitäten.

Mit Beschluss vom 9 . Juni 1897 genehmigte der Gemeinderath die Bornahme

von Adaptierungen in der Filiale Prater , insbesondere die Aussetzung eines Stockwerkes

auf das ebenerdige Gebäude mit dem Kostenerfordernisse von 7000 fl . und mit dem

Beschlüsse vom 11 . August 1897 für denselben Zweck Mehrkosten im Betrage vvn

401 fl. 39 kr . Die erforderlichen Arbeiten wurden sofort in Angriff genommen und

im Berichtsjahre zum größten Theile dnrchgeführt.

Bezüglich der Verbesserung der Beleuchtung in den Localitäten der

Feuerwehr - Centrale I ., Am Hof , beschloss der Stadtrath am 7 . Mai 1897:
1. Einfühung des elektrischen Lichtes im Telegraphenzimmer , Officiersdienstzimmer , in den

beiden Mannschaftszimmern der ersten Bereitschaft und im Gerätheraume mit den bespannten
Geräthen mittels 24 Glühlampen , dann die Einführung des Aner 'schen Gasglühlichtes in sämmt-
lichen übrigen Raumen der Feuerwehr -Centrale Am Hof Nr . 9 und 10, mit Ausnahme der
Abortanlagen , in welchen die bisherige Beleuchtung beizubehalten ist, nach den vom Stadtbauamtc
verfassten Ausweisen über die Einführung der beiden vorgenannten Bcleuchtungsmethoden , um
den einmaligen Kostenbetrag von 300 sl. für die Installation der clekrischen Beleuchtung und von
490 fl. 80 kr. für die Installierung der Auer -Beleuchtung , dann um den jährlichen Betrag von
923 fl. 92 kr. für den Betrieb der elektrischen Beleuchtungsanlage und von 531 fl. 8 kr. für die
Instandhaltung der Auer -Beleuchtung nebst jährlichen Kosten per 3181 fl. 99 kr. für Gasconsum.

2. Genehmigung deS Offertes der Allgemeinen österreichischen Elektricitäts -Gesellschaft aus
Installierung der elektrischen Beleuchtung um den Maximalbetrag von 200 fl. und auf Lieferung
des elektrischen Stromes um 2'7 kr. per Hektowattstnnde , das ist um 923 fl. 92 kr. inclusive
Lampenersatzkostcn (SO sl.) und Elektricitätsmessermiete 1̂0 fl.) .

3. Genehmigung der Offerte der ÖsterreichischenGasglühlicht -Actiengesellschaft auf Lieferung
von Gasglühlichtbrennern , System Auer , Type O, nach dem zugehörigen Kostenanschläge über die
Anschaffung von Auer -Brennern und auf Instandhaltung der Gasglühlichtbeleuchtung um den
Preis von 1 ' Z kr. per Lampe und Tag nach der beiliegenden Justandhaltungsvorschrift.

4. Ausführung der weiters erforderlichen Arbeiten , als Maurer -, Tischlerarbeiten , Ver¬
änderungen an Laternen und sonstigen Beleuchtungsobjecteu durch das Stadtbauamt im currenten Wege.

2 . Thätigkeit der Feuerwehr.

Im Berichtsjahre betrug die Gesammtzahl der Feueranzeigen 1351 ) hievon

wurden 572 bei Tag und 779 bei Nacht , und zwar 244 mittels Telegraphen , 265

mittels Telephon , 307 mittels Automaten nnd 435 mittels Boten erstattet . Durch
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diese 1351 Anzeigen wurden Meldungen über 1310 Brände erstattet , von welchen sich
973 als richtig und 337 als irrig erwiesen.

Infolge der Anzeigen waren ansgeriickt : 29 .640 Mann , 11 .246 Pferde durch
78 (0/2 Stunden.

» . Größere Brände im Jahre 1897.

5 . Jänner . Feuer in Coblenzer ' s Glühlichtfabrik , V ., Wienstraße Nr . 79 ; ein
Löschmann erlitt Verletzungen.

9 . Jänner . In der Jntespinnerei XI ., Geiselbergstraße brannten drei Abtheilungen
des Magazins für Roh -Jnte , 2 Mann erlitten Verletzungen.

22 . Jänner . Brand des Warenmagazins Grünfeld und Bloch , I ., Neuthor¬

gasse Nr . 4 ; dieses Magazin war in dem mit Glas überdeckten Hofe dieses Hauses
nntergebracht . Die über das Dach schlagenden Flammen gefährdeten die in den höheren
Stockwerken gelegenen Wohnungen des ganzen Häusereomplexes.

8 . Februar . Rauchfangfener im Carltheater während der Vorstellung ; durch den

in den Znschauerranm eindringenden Ranch entstand eine Panik unter den Theaterbesuchern.
21 . Februar . Dachfeuer , XI . , Simmeringerlände , in einer Gedärmwäscherei.
27 . März . Brand der Knnstdüngerfabrik und Leimsiederei in Unter -Laa.
2 . April . Feuer im Clubhans des Radfahrvereines „ Alsergrund " , IX . , Liechten¬

steinstraße Nr . 143.

7 .April . Brand der (VccterproolXlanutnLturlNAOomp . (Friedmann und M arburg ),
II ., Handelsqnai Nr . 92 , wobei ein Mann eine Verletzung erlitt.

29 . April . Feuer in Leopoldsdorf bei Maria -Lanzendorf , wohin die Wiener
Feuerwehr telegraphisch berufen wurde.

9 . Juni . Brand einer Schmiedewerkstätte beim Schlensenbau bei Nußdorf.
1 . Juli . Dachfeuer in der Metallgießerei Chandoir im XI . Bezirk.
13 . Juli . Dachfener in Jnzersdorf , Triesterstraße.
13 . Juli . Dachfeuer , XVI ., Liebhardtsthalgasse Nr . 695.
16 . Juli . Feuer am Kehricht -Abladeplatz.
28 . Juli . Brand der Kotzenfabrik von Joses Koch , XI . , Rimböckftraße Nr . 37.

10.  August . Feuer in einer chemischen Wäscherei , VII ., Zieglergasse Nr . 5 ; es

brannten und explodierten größere Mengen von Benzin.
25 . August . Dachfener , I ., Schottenring Nr . 9.

24 . September . Dachfeuer , X ., Wienerberger Ziegelwerks - und Ballgesellschaft,
Pferdestall des Werkes I.

25 . September . Dachfener , II ., Schiffmühlenstraße Nr . 61.
24 . October . Waggonbrand ans dem Schwechater Bahnhofe . Es brannten 6 mit

je 3500 Kilogramm Schwefelkohlenstoff beladene Lowrys.
18 . November . Dachfener auf dem Schlachtviehmarkte St . Marx.
17 . December . Magazinsseuer in der Leinenwaren -Appretnr - und Seng -Anstalt,

VI ., Liniengasse Nr . 47.

19 . December . Dachfener in der Kabelfabrik Felten und Guilleaume , X ., Sim-
meringerstraße Nr . 11.

4 . Spenden nnd Stiftungen für die städtische Feuerwehr.
Im Jahre 1897 gelangten die Interessen von verschiedenen Stiftungen im

Gesammtbetrage von 1432 fl . 85 kr . an unterstützungsbedürftige Mitglieder der Feuer¬
wehr zur Bertheilung.
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5. Freiwillige Feuerwehren.

Den freiwilligen Feuerwehren wurden, wie früher, alle für den Lösch- und
Rettungsdienst nothwendigen Geräthe, Belenchtungs-, Reinignngs- und sonstigen
Materialien beigestellt, für ständige Depötsdiener Jahresbezüge normiert, für kleine
currente Ausgaben Subventionen von je 100—300 fl. bewilligt, die Telegraphen-,
Telephon- und Mitglieder-Alarm-Leitungen ansgebaut, diese und die Apparate in Stand
gehalten, einzelne Depots und Übungsobjectetheils neu errichtet, theils adaptiert oder
renoviert, und bezüglich der Beistellnng der Pferde und der Wasscrzufnhr durch Verträge
Vorsorge getroffen.

6. Auslagen für das Feuerlöschwesen.

Dieselben betrugen im Jahre 1897 : 517 .837 fl. 96 kr.
In diesem Betrage sind auch die Kosten der freiwilligen Feuerwehren enthalten,

welche sich(nach der laufenden Gebür, die thatsächlichen Ausgaben werden im Rechnungs¬
abschlüsse nicht gesondert ausgewiesen) im Jahre 1897 mit 56.977 fl. 55 kr. bezifferten.

8. Vorkehrungen gegen Überschwemmungen.

Im Sommer 1897 hatten die Vorkehrungen, welche auf Grund der im October
1896 stattgefnndenen commissionellen Berathnngen bei der k. k. niederösterreichischen
Statthalterei getroffen wurden, eine Probe zu bestehen, da Ende Juli infolge des
anhaltenden Regens ein beträchtliches Steigen des Wassers im Donaustrome, im Donau-
cauale und Im Wienflusse und dadurch eine Überschwemmungsgefahr eintrat. Es musste
daher am 30 . Juli das Sperrschiff bei der Einmündung des Donaucanales eingehängt
werden.

Das Centralcomite für Überschwemmungsaugelegenheiten trat, von der k. k. n.-ö.
Statthalterei einberufen, im Rathhause zusammen, um über die zu treffenden Vorkehrungen
zu berathen.

Zufolge Beschlusses dieses Comites wurden sofort die Rettungsschiffe an den
bedrohten Punkten aufgestellt und bald darauf auch sämmtliche Rettungsanstalten activiert.
Das Centralcomite war während der ganzen Dauer der größten Hochwassergefahr vom
31. Juli bis 5. August in Permanenz.

Da mittlerweile aus dem oberen Stromlaufe der Donau und ihren Nebenflüssen
ein Sinken der Wasserstände gemeldet wurde, fand die letzte Sitzung des Comites am
6. August statt.

Die höchsten Wasserstände im Donaustrome und Donaucanale während dieser
Überschwemmungsgefahrwaren beim Pegel der Kronprinz Rudolfsbrücke5 13 Meter
und beim Pegel der Ferdiuandsbrücke3 82 Meter ober Null.

Während diesen gefahrvollen Tagen nahmen die activierten Rettungsanstalteu vielfache
Delogierungenin bedrohten Objecten vor, und es mussten auch delogierte Personen
von der Gemeinde in den hiezu bestimmten Localitäten untergebracht und verpflegt werden.

Die Kosten, welche diese Überschwemmung im Jahre 1897 der Gemeinde ver¬
ursachte, beliefen sich auf 12.097 fl. 94 5 kr.
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Auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses dum 10 . August 1897 wurde ein
Centra  l - H i l fs - C o m i t 6, bestehend uns dem Bürgermeister , den beiden Viee-
bürgermeistern , den 4 Schriftführern des Gemeinderathes , 7 Mitgliedern des Stadt-
rathes , 12 Mitgliedern des Gemeinderathes und den Bezirksvorstehern , ins Leben ge¬
rufen , welches alle Vorbereitungen zu treffen hatte , die nothwendig sind , um eine ent¬
sprechende Hilfe der nothleidenden Bevölkerung zukommen zu lassen . Weiters wurde auf
Grund obigen Gemeinderathsbeschlusses in jedem Bezirke ein Comite  einge¬
setzt, an dessen Spitze der Bezirksvorsteher , beziehungsweise in dessen Verhinderung der
Bezirksvorsteher -Stellvertreter stand , und für die Überschwemmten ein Gesammtbetrag
von 50 .000 fl . bewilligt , welcher in nachstehender Weise vertheilt wurde:

a ) Für die durch das Hochwasser in Wie n geschädigten Parteien ein Betrag
von 20 .000 fl.

b) Für die in Nied er öfter reich mit Ausschluss von Wien durch das Hoch¬
wasser Geschädigten ein Betrag von 20 .000 sl.

e) Für die durch das Hochwasser geschädigten Personen in den übrigen Llron-
ländern  ein Betrag von 10 .000 fl.

Außer dem vom Gemeiuderathe gewidmeten Beträgen sammelten die genannten
Cvmitss für die durch das Hochwasser geschädigten Personen im Jahre 1897 Spenden
im Betrage von 90 .090 fl . 89 kr., von welchem 39 .849 fl . zur Vertheilung gelangten.

Doch waren am Ende des Berichtsjahres sowohl die Ausgaben , welche der
Gemeinde durch die Überschwemmung verursacht wurden , als auch die Sammlung und
Vertheilung von Spenden noch nicht abgeschlossen.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 1!)
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XXII. Lultus , Lheangelegenheiten und Matriken-
führung.

Lultusangelegenheiten.
a) patronlikinigklcgknheitcu.

Derlei lllngclegenheitcn standen im Laufe des Berichtsjahres nicht in Verhandlung.

b) Herstellungen an städtischen Patronatskirchen nnd Psarrhöfen.
Im Jahre 1897 sind Herstellungen dieser Art nicht vorgekammen.

c) Kauherstestuugen an Kirchen, liezw. Mrrhiifcn fremden Patronats.
Pfarrkirche zum  heil . Nikolaus in Jnzersdorf bei Wien. — Tie

Gemeinde Wien ist hinsichtlich des Kirchengebändesnnd des Pfarrhafes der Pfarre
znm heil. Nikolaus in Jnzersdorf bei Wien als Pfarrgemeinde betheiligt, weil Theile
der Ortsgemeinde Jnzersdorf , und zwar:  Rndolfshiigel und Wienerberg (Ziegelwerkej
in das Geineindegebiet von Wien cinbezogen wurden, während der Psarrsprengel
niwerändert verblieb.

Bereits vor der Einbeziehung obbenannter Gemeindetheile in das Wiener Gcmeinde-
gebiet fanden über Veranlassung der Gntsinhabung von Jnzersdorf als Kirchenpatron
durch eine Reihe von Jahren Verhandlungen wegen Heranziehung der Pfarrgemeinde
zur Vergütung der Kosten für Hand- nnd Zngarbeit anlässlich baulicher Herstellungen
statt, welche von dem Patron an dem Pfarrkirchengcbändeveranlasst werden mussten,
weil der Banzustand dieses Gebäudes im Laufe der Zeit bedenklich nnd gefahrdrohend
geworden war.

Die Gemeinde Wien wurde erst zu der von der k. k. Bezirkshauptmannschaft
Hietzing-Umgebung für den 2̂5 . Oktober 1895 anberanmten, diesen Gegenstand
betreffenden, Bauconcurrenz-Verhandlung zugezogen.

Die von beiden Gemeinden geltend gemachten, aus Privatrechtstitel gegründeten
Einwendungen gegen eine Verpflichtung zur Vergütung von Hand- und Zugkosten für
die erwähnten Banherstellungen wurden von der genanntenk. k. Bezirkshauptmannschaft
in der Entscheidung vom 1. December 1895, Z . 30.033 , im Hinblicke auf die hier
maßgebenden politischen Vorschriften (das Hof-Decret vom 22. Mai 1805 und das
Gesetz vom 7. Mai 1874, Nr. 50 N.-G.-Bl .) nicht berücksichtigt nnd die beiden
Gemeinden zur Vergütung dieser Kosten namens der Pfarrgemeinde verpflichtet.
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Ebenso wurde der von beiden Gemeinden gegen diese Entscheidung eingcbrachte
Rccurs von der k. k. n .-ö. Statthalterei mn 18 . Mai 1897 , Z . 3t. 904 , zurückgcwiesen.

Ter von der Gemeinde Wien infolge Beschlusses des Stodtrnthes vom 16 . Juni 1897

on das k. k. Ministerium für Cnltus und Unterricht gegen die vorstehende Entscheidung
ergriffene Rccurs war mit Ablauf des Jahres 1897 noch nicht erledigt.

Pfarrhof in Jnzersdors. — Gleichfalls noch vor der Einbeziehung der obigen
Gebietstheilc der Srtsgemeinde Jnzersdors in das Gcmeindegebiet von Wien haben

über das Einschreiten der Kirchcnvvrstehnng der Pfarre zum heil . Nikolaus in Jnzers-
dvrf wiederholt Erhebungen stattgefnnden , welche den Neubau dieses Pfarrhofes wegen
bedeutender baulicher und sanitärer Gebrechen und der Unzulänglichkeit der Raume des

alten Pfarrhofes als nnabweislich erscheinen ließen . Die hierüber crflossenc Entscheidung
der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hietzing -Umgebung vom 1 . Juli 1895 , Z . 17 .268 , enthob

die Kirche in Jnzersdors mangels eines verfügbaren Kirchenvermögens und den Pfarrer
mangels eines Überschusses über die portio eanoniaa von einer Beitragsleistnng zu den Bau¬
kosten und legte deren Bestreitung der Gutsinhabnng als Patron und der Pfarrgemeinde
nach den hiesür bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auf . (Hofkanzlei -Tecret vom 22 . Mai

1805 und Gesetz vom 7 . Mai 1874 , Nr . 50 R .-G .-Bl .) Auf Grund dieser Entscheidung und
des Ergebnisses einer neuerlichen , am 12 . März 1896 von der k. k. Bezirkshauptmann-
schaft Hietzing -Umgebung behufs Feststellung der Baukosten , unter Zuziehung der
Gemeinde Wien Vorgenvmmenen eommissionellen Verhandlung , bei welcher abermals
die Nothwendigkeit der Auslage festgestellt wurde , gab die Gemeinde Wien namens

der Pfarrgemeinde die Zustimmung zum Banprojecte und zur Bestreitung der dieselbe
treffenden Kosten für Hand - und Zngarbeit unpräjndicierlich für die Zukunft und unter
principielter Festhaltung an den im Erlasse des k. k. Ministeriums für Cnltus und

Unterricht vom 27 . Februar 1878 , Z . 21 .406 , ausgesprochenen Grundsätzen , wonach
die Concnrrenz der Kirchengemeinde nur dann in Anspruch genommen werden darf,
wenn das Kirchenvermögen für die betreffenden Baukosten nicht anfkommen kann.

Weiters wurde im Hinblicke ans den Gemeinderathsbeschlnss vom 3 . December 1880
ausgesprochen , dass die fraglichen Hand - und Zugkosten ans den eigenen Geldern der
Gemeinde Wien nur vorschussweise für Rechnung der Pfarrgemeinde gegen Rückver¬
gütung nach Constitniernng der letzteren beglichen werden.

Der die Gemeinde Wien treffende Antheil an den Hand - und Zngkvslen wurde
auf Grund der Stenerleistung der Steuerträger (mit Ausnahme der Akatholiken ) des in
Wien liegenden Theiles des Pfarrsprengels von Jnzersdors mit 1931 fl . 53 kr. berechnet.
Dieser Betrag wurde , nachdem der Benützungsconsens für den Pfarrhof ertheilt war.
der Gntsverwaltnng von Jnzersdors vergütet und wird nach Constitniernng der Pfarr¬
gemeinde von dieser an die eigenen Gelder der Stadt Wien zu vergüten sein.

An sonstigen Hand - und Zngkosten anlässlich von Herstellungen an Kirchen , bezw.
Pfarrhöfen fremden Patronates hat die Gemeinde im Jahre 1897 vorschussweise bis
zur Errichtung der katholischen Pfarrgemeinden im ganzen 9397 fl . 28 kr . geleistet.
Hievon entfallen auf die Kirche in Heiligenstadt 8079 fl . 64 kr., St . Peter 19 fl . 93 kr.,

St . Brigitta 46 fl . 78 kr., St . Rochus und Sebastian 463 st. 2 kr., zu den heiligen
Schutzengeln 10 fl . 4 kr., in Neulerchenfeld 618 fl. 46 kr., St . Josef im VI . Bezirke
8 fl . 75 kr., Am Hof 7 fl. 35 kr., St . Johann im II . Bezirke 43 fl . 63 kr., St . Elisabeth
99 fl . 68 kr.

19*
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cl) Aufnahme eines Innuitäten-Anlchcns für den Kau neuer Kirchen und Kfarrhöfr.
Über Anregung der k. k. n.-ö. Statthalterei fanden bereits am 19. 'April und

2. Juni 1893 unter Varsitz des Statthalters in Angelegenheit der Erbauung pan
Pfarrkirchen und Pfarrhöfen in Wien commissionelle Berathungen statt, an welchen
Vertreter der k. k. n.-ö. Statthalterei, des f. e. Ordinariates, der Gemeinde Wien und
des Wiener Allgemeinen Kirchenbauvereines theilnahmen. Über das Ergebnis derselben
wurde seitens der k. k. n.-ä. Statthalterei am 27. Juni 1893 unter Erstattung
entsprechender Varschläge au das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht berichtet.
Tiefes hielt nach dem an die k. k. n.-ö. Stattbalterei ergangenen Erlasse vvm
11. Februar 1897 die Erbauung von sieben Pfarrkirchen und Pfarrhöfen für noth-
wendig und bezifferte das Gesammtkosten-Erfordernis für dieselben mit 2,600 .000 fl.
Dieser Betrag sollte durch Aufnahme eines bei einem Creditinstitute zu negociereuden,
vom n.-ö. Religiansfande und der Gemeinde Wien mit gleichen Antheilen innerhalb
einer 45- bis 50jährigen Tilgungsperiode zu amortisierenden Annuitätcn-Anlehens
beschafft werden. Die Übernahme des Patronates über die neu zu errichtenden Kirchen
und Pfarren seitens des n.-ö. Religiausfandes oder des Cultusetats wurde abgelehnt.

Um nun über die Modalitäten des ganzen Actionsplanes schlüssig zu werden
und um überhaupt rascher zum Ziele zu gelangen, fand am 5. Mai 1897 eine eom-
missianelle Besprechung statt, an welcher, unter dem Vorsitze des Statthalters , Vertreter
der k. k. n.-ö. Statthalterei , des f. e. Ordinariates, der Gemeinde Wien und des
Wiener Allgemeinen Kirchenbauvcreines theilnahmen. Im Sinne des bei dieser Besprechung
gefassten Beschlusses, eine Revision des im Jahre 1893 auf Grund der damals
gepflogenen commissionellcn Besprechungen für die nächsten zehn Jahre entworfenen
Kirchen- und Pfarr -Errichtnngsprogrammes nach Anhörung der bezüglichen localen
Faktoren vorznnehmen, hat der Magistrat über 'Auftrag der k. k. n.-ö. Statthalterei,
unter Zuziehung der localen Faktoren, sowie unter Intervention des s. e. Ordinariates,
die erforderlichen Erhebungen gepflogen und über deren Ergebnis am 28 . Juli 1897
au die k. k. u.-ö. Statthaltcrei berichtet. In dem Berichte wurde rücksichtlich jener
Gemeindebezirke, in welchen Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Kirchen in
Aussicht genommen sind, nach Rubriken angegeben: die Zahl der katholischen Bevölkerung
im Jahre 1890 , die muthmaßliche Zahl der katholischen Bevölkerung im Jahre 1908,
die Zahl der katholischen Schulkinder am 1. Oktober 1896, die Anzahl der bestehenden
Bürger- und Volksschulenmit der Anzahl ihrer Elasten- und Religivnsstnnden, die
Zahl der Pfarren , die Zahl der Katholiken in den einzelnen Psarrbezirken im Jahre 1890
und die Anzahl der Seelsorger.

Nach diesen Angaben wurden zunächst in der aufzunehmeuden Darleheussumme die
Kosten sichergestellt, welche entweder zur gänzlichen Vollendung von gegenwärtig im
Bane begriffenen Kirchen und Psarrhösen (Kirche unter den Kaisermühlen, Antonins-
kirche in Favoriten, Kirchen in Breitensee, Rndolfsheim und Ottakring) oder zur
Tilgung von noch aushastendeu Schulden für in neuester Zeit fertiggestellte Kirchen
und Pfarrhöse (Calvarienbergkirche in Hernals, Kirchen in Weinhaus und Neugersttzof)
erforderlich sind. Die Summe dieser Kosten beträgt 609.000 fl.

Weiters wurden in dem Berichte die unaufschiebbaren, in den Jahren 1899 bis
1904 herznstellenden Kirchenbanten aufgeführt. Es sind dies der Kirchenbauten im V.
Bezirke, ans dem llanbcplatze im X. Bezirke, ans dem Eukplatze im XI. Bezirke, in der
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Ruckergasse im XII. Bezirke, auf dem Hvfserplatze im XVI. Bezirke und der Umbau
der jetzigen Kirche in Währing im XVIII. Bezirke, für welche die Kosten 2,300 .000 fl.
betragen.

Dann folgen in dem Berichte die dringenden Kirchenbauten, mit der Unterabtheilung
in Neubauten und Erweiterungsbauten.

Tie Kosten für erstere beziffern sich mit 1,180 .000 fl., jene für die letzteren
mit 260 .000 fl. Schließlich sind noch 200 .000 fl. für den Bau einer neuen Kirche
nebst Psarrhof an Stelle der zu demolierendenKirche zu St . Josef ob der Laimgrube
und 60.000 fl. als Reserve aufgenommen.

Das Gesammtkosten-Erfordernis betragt somit 4,600 .000 fl. Im Jahre 1897
erfolgte in dieser Angelegenheit noch keine Berichterstattung, beziehungsweise Antrag-
stelluug an den Stadtrath.

v) Kan neuer Kirchen.
Bau der Kirche in Ottakring im XVI. Bezirke . — Das Jahr 1897 war für

denOttakringerKirchenbanverein das arbeitreichste und stellte an dieMitglieder desVereins-
ausschusses und Baucomites höhere Anforderungen, als dies in früherenJahren der Fall war.

Es war nämlich geplant, den Bau in der Weise weiter zu führen, dass die
Einweihung der Kirche noch im Laufe des Jubiläumsjahres erfolgen kann. Die finan¬
ziellen Verhältnisse des Ottakringer Kirchenbanvereines waren im Jahre 1897 die
denkbar ungünstigsten. Das Vereinsvermögen war rapid zusammengeschmolzen und die
erhoffte, sehr ausgiebige, auswärtige Hilfe nicht eingetreten.

Tie Fertigstellung der inneren Einrichtung der Kirche war dem Vereine nur
möglich, weil bei Vergebung der Arbeiten mit Rücksicht auf den Mangel an Geld
hauptsächlich nur solche Firmen Berücksichtigung finden konnten, welche sich bereit er¬
klärten, mit der Bezahlung, zu warten.

Die Fertigstellung der inneren Einrichtung der Kirche erfolgte daher fast aus¬
nahmslos auf Credit und wenn dem Ottakringer Kirchenbauvereinenicht eine aus¬
giebige materielle Förderung zutheil wird, ist nicht abzusehen, bis zu welchem Zeit¬
punkte oder ob er überhaupt in der Lage sein wird, seinen eingegangeneu Verpflichtungen
zu entsprechen.

Im Jahre 1897 erfolgte das Wölben der verschiedenen Nebenräume, das Ver¬
setzen der Stiegen zu den Thürmen, das Pflastern der Dachränme, die Herstellung
der Stuccaturerarbeiten im Innern , die Einführung der Gasleitung, das Versetzen der
Kircheufeuster, die Montage des Uhrwerkes, die Herstellung des Betouflötzes auf dem
Kircheugewölbe und des Betones im Innern für das Pflaster, dann die Fundierung
der Altäre, die Herstellung des Kliukertrottoirs vor der Kirche, das Versetzen der
Steinunterbauteu der Altäre, die Aufstellung des Malergerüstes und der Beginn der
Malerarbeit.

Um eine Verbesserung der trostlosen Finanzlage zu bewirken, veranstaltete der
Verein am 3. October 1897 in der neuen Kirche eine Versammlung, in welcher außer
dem Vereinspräsidenten, Pfarrer Adam Latfchka , der Hof- und Gerichtsadvocat Dr . Josef
Porzer und der Rector P . Georg Freund als Redner auftraten und bestrebt waren,
das erschienene Publicum für die Sache des Kircheubauvereines zu begeistern und die
Opferwilligkeit der Bevölkerung Wiens diesem für Ottakring so bedeutungsvollenund
dringend nöthigen Unternehmen znzuwenden.
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Als außerordentlich gelungen muss das über Ersuchen der Vereinsleitnng vom
Männergesangsverein „Ottakringer Liedertafel" am 1. Oetober 1897 in der neuen
Kirche unter der Leitung des Chvrmeisters Alois Breymann und unter freundlicher
Mitwirkung hervorragender Mitglieder der beiden Hoftheater veranstaltete Concert bezeichnet
werden. Dasselbe wurde für den Kirchenbauverein namentlich deshalb bedeutungsvoll, weil
es nicht nur einen Reingewinn von 1159 fl. 65 kr. ergab,sondern auch au gesammelten
Spenden 110 fl. 74 kr. eingiengen und überdies Beitragsschcine in der Höhe von 174 fl.
zur Ausgabe gelangten.

Zufolge Erlasses der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 13. November 1897 verfügte
Seine Majestät der Kaiser, dass dem Ottakringer Kirchenbauvereine ans der kaiserlichen
Privatcasse eine Spende von 2000 fl. zur Anschaffung der inneren Einrichtung auszn-
folgen sei.

Ihre kaiserliche Hoheit die Frau Erzherzogin Balerie spendete ein Messklcid
sammt Zubehör, das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht bewilligte einen Credit
von 1800 fl. für die beim Portale der Kirche aufzustellende Figur eines Engels, sowie
für das Rondeau über deni Portale , das die heilige Familie darstelleu soll.

Die Gemeinde Wien ließ eine Gartenanlage »m die Kirche mit einem Kosten¬
beträge von mehreren Taufend Gulden Herstellen; die gemalten Fenster der Kirche, sowie
zahlreiche Kirchengegenstände wurden von hochherzigen Wohlthätern gespendet.

Der Pfarrhofbau konnte im Jahre 1897 wegen Unzulänglichkeit der dem Kirchen¬
bauvereine zur Verfügung stehenden Geldmittel nicht mehr begonnen werden.
Nach dem Rechnungsabschlüsse pro 1897 betrugen die Einnahmen des Vereines
24.748 fl. 25 kr., die Ausgaben 22.959 fl. 75 kr., so dass sich ein Cassarest von
1788 fl. 50 kr. ergab.

Das Vermögen in Wertpapieren bezifferte sich am Ende des Jahres 1897 mit
15.458 fl. 64 kr.

Bau der Kirche in Breitensee . — Durch die seltene Opferwilligkeit der
Mitglieder des Kirchenbauvereines und der Bevölkerung Wiens, insbesondere aber des
Erbauers der Kirche, des Gcmeinderathes Ludwig Zatzka, ist es ermöglicht worden,
den Rohbau der Kirche im Jahre 1897 zu vollenden und mit der inneren Einrichtung
zu beginnen.

Die Kirche ist im reinsten gothischen Stile als Ziegelrohbau, die Gesimse,
Fialen, Abdeckungen selbst find jedoch in Sandstein ausgeführt. Das Kircheugebäude
besteht aus einem dreischiffigen Langhause und einem Querschiffe; Chor und Kreuz¬
arme sind in halbem Zehneck geschlossen.

Zwei untereinander mit einem Communicatiousgange verbundene Sacristeien
umgeben den Chor. Oberhalb der Sacristeien sind die Oratorien angeordnet. Die Kreuz¬
arme haben beiderseits fünfeckige Anbauten für die mit Windfängen versehenen Seiten-
cingänge.

Dem Mittelschiffe ist der 63 Meter hohe Thurm mit massiv gemauertem Helme,
welcher sich aus eiuem Viereck iu ein Achteck entwickelt und mit einer steinernen Kreuz¬
blume abschließt, vorgelegt.

In der Höhe des Hctmansatzcs befindet sich die Uhr mit vier in den Giebeln
angebrachten Zifferblättern von 2^ m Durchmesser; zu beiden Seiten des Thurmes
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sind thurmartige Annexe angebaut, welchez» Vorhallen und Eingängen zn den Seiten¬
schiffen ausgebildet sind. Der schlanke, zierliche, mit Fialen und Krebben versehene
Dachreiter hat einen Holzhelm, der in Kreuz und Wetterfahne endigt.

Das Hauptschiff wird in jedem Joche durch zwei spitzbogige Doppelfenster er¬
hellt, während die Seitenschiffe durch einfache Spitzbogenfenster beleuchtet werden.
Das Hochschiff wird Pon zwei Reihen 90 cm dicken Säulen aus poliertem Unters-
bergcr Marmor, welche auf Basen von Granit gestellt sind, getragen.

Die größte Länge der Kirche beträgt 57'50 m, die größte Breite des Qucr-
schiffes 32 '80 m, jene des Langschiffes 19 12 m, die lichte Höhe bis zum Gewölb-
schlnsse 20 m.

Die Kirche hat einen Fassnngsranm für 1600 —2000 Personen. Im rechtssei¬
tigen Querschiffe der Kirche, welche zur Erinnerung an das 50jährige Regierungs-
Jnbiläum Sr . Majestät des Kaisers Franz Josef I . erbaut worden ist, befindet sich
die Kaiserkapelle.

Am 22. August 1897 wurden die von den Eltern des Bauführers, Gemeinde-
rathes Ludwig Zatzka gespendeten vier Glocken in feierlicher Procession übernommen
und auf de» Thurm aufgezogen.

Mit Stadtrathsbefchluss vom 9. September 1897 wurde die Anbringung einer
Thurmuhr mit vier transparenten Zifferblättern, sowie das Aufziehen und die Instand¬
haltung derselben auf Kosten der Gemeinde genehmigt.

Die mit 1. Jänner 1897 fällig gewesene I . Rate per 10.000 fl. der mit Ge-
meinderathsbeschlnssvom 10. December 1896 bewilligten Subvention per 30 .000 fl.
konnte nicht ausgefolgt werden, weil der Verein nicht in der Lage war, die daran
geknüpfte Bedingung zu erfüllen, beziehungsweise den Nachweis zn liefern, dass der
übrige Theil der noch testierenden Baukosten durch den n.-ö. Religionsfond oder an¬
dere Personen sichergestellt erscheint.

Vom „Wiener allgemeinen Kirchenbauvereine" wurde eine neuerliche Subvention
von 5000 fl. bewilligt.

Das Vermögen des Vereines belief sich zu Ende des Jahres 1897 auf 3306 st.
23 kr. und jenes des Tamencomites aus 1599 ft. 9 kr.

Bau der Herz Jesu -Basilika unter den Kaisermühlen . — Die für die
mit der Seelsorge betrauten zwei Priester der katholischen Lehrgesellschaft provisorisch
auf ein Jahr bewilligte Subvention von 1000 fl. wurde über Einschreiten der Vereius-
leitung von Seite des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht auch für das
Jahr 1897 zugestanden.

Über eine weitere Eingabe der Vereinsleitung an das genannte Ministerium
wegen Übernahme der Gesammtauslagender Seelsorge und der Abhaltung des Gottes¬
dienstes an der Herz Jesu-Basilika in Kaisermühlen wurde nebst der obigen Dotation
ver 1000 fl. auch zur Bestreitung aller Kirchenerfordernisse für das Jahr 1897 eine
weitere Subvention von 1000 fl. bewilligt, welche aber erst am 4. Jänner 1898
flüssig gemacht werden konnte. Die Vereinsleituug hat wiederholt und auch im Jahre
1897 in einem ausführlich motivierten Gesuche an das f. e. Ordinariat die Bitte ge¬
stellt, dass bei dem nur provisorischen Charakter der beiden erwähnten Subventionen
des niederösterreichischen Religionsfondesendlich die Verhandlungen über die definitive
Regelung und Dotierung der Seelsorge in Kaisermühlen zwischen dem k. k. Ministerium für
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Cultus und Unterricht und dein f. e. Ordinariate zum Abschlüsse gebracht werden.
Pan Seite des k. k. Cultus-Ministeriums wurde in dem Erlasse vvm 9. Juli 1897,
I . 16.922, dein s. e. Ordinariate eröffnet, dass noch vor Ablauf des Jahres 1898
die definitive Regelung der Seelsorge-Angelegenheit in Kaisermühlen hergestellt werden
wolle. Weiterhin ist es der Vereinsleituug gelungen, dass ihr von dem mit dem
Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 20. Juli 1895,
.I . 16.901, dem Herz Jesn-Kirchenbau-Bereine als einmalige Subvention ans dem
niederösterreichischen Religionsfonde bewilligten, in Jahresraten zahlbaren Betrage von
20 .000 sl. im Jahre 1897 zwei Raten, und zwar von 10.000 sl. und 5000 fl.,
daher zusammen 15.000 sl. flüssig gemacht wurden. Dieser Betrag wurde zu einer
weiteren Abschlagszahlung an die Erben des verstorbenen Hofbaumeisters Ernst
Krombhvlz , des früheren Baumeisters des Vereines, verwendet, so dass sich das
Guthaben derselben per 29.889 fl. 8 kr. auf 1488 fl. 8 kr. herabgemindert hat,
wozu allerdings noch eine zu vereinbarende Jinsenvergütung kommt. Was die noch
restliche Bauschuld des Vereines an den zweiten Baumeister Herrn Rudolf Jäger
per 27.189 fl. 42 kr. betrifft, so konnte im Jahre 1897 keine Abschlagszahlung an
denselben geleistet werden.

Es wurde daher von Seite der Vereiusleitung am 17. April 1897 eine aus¬
führlich motivierte Eingabe an den Gemeinderath um Beitragsleistnng zu dem voll¬
endeten Baue der Herz Jesu-Basilika in Kaisermühlen in dem ans die Hand- und
Zugarbeilen entfallenden Betrage, welcher nach einer vorgelegten ziffermäßigen Berechnung
29.843 fl. 53 kr. ausmacht, überreicht und zugleich um Bestimmung des zu dem noch
anszuführenden Thurmbaue, welcher nach dem vorliegenden Kostenvoranschlageauf
38 .372 fl. 78 kr. zu stehe» kommt, zu leistenden Beitrages gebeten. Auf diese Eingabe
erfolgte im Jahre 1897 noch keine Erledigung und wurde die Vereinsleitnng auf die
zwischen der Regierung und der Gemeinde Wien schwebenden Unterhandlungen verwiesen,
die über ein unter gemeinsamer Garantie des Staates und der Gemeinde Wien in
Betreff eines zur Bestreitung der Kosten der sämmtlichen neuen Kirchenbauten Wiens
zu contrahierendenAnlehens gepflogen werden, ans welcher Anleheussumme daun auch
dem Vereine ein größerer Betrag zugewendet werden würde.

An größeren Schnldposten ist noch an den Hofsteinmetzmeistcr Wasserburger für
den Steinaltar ein Rest von 1000 sl. und für Marmortafeln mit Inschrift ein Betrag
von 170 fl. 48 kr. zu bezahlen, endlich bei dem KnnstbanschlosserGillar ein restliches
Guthaben von 570 fl. 10 kr. zu begleichen.

Die innere Ausstattung der Herz Jesu-Basilika hat im Jahre 1897 insoweit
einen Fortschritt gemacht, als im Presbyterium zwei neue Fresken auf Goldgrund, den
heiligen Alfonsus von Lignori und den heilige» Ignatius von Loyola darstellend, in
gleicher Größe wie die beiden elfteren Freskenbilder (heiliger Franz von Sales und
selige Margaretha Alacoque) zur Ausführung gelangten. Elfteres Freskenbild erscheint
durch die beiden speciell für Fresken eingezahlten Beträge des Johann Gstöttner von
150 fl. und der Anna Geitler von 100 fl. bezahlt, die Kosten für letzteres wurden
vorläufig aus der Vereinseassa bestritten.

Ban der Kirche in Simmering . — Die Hoffnung, dass der Gemeindebezirk
Simmering eine neue große Pfarrkirche, die dringend erfordert wird, erhalten werde,
war im Jahre 1897 ziemlich geschwunden. Wenn auch hie und da die Nachricht



XXII . Lultus , Lheangelegeicheiten u. Matkikenführung . — .-V. Lultusangelegenheiten . 297

auftauchte, dass der Bau einer neuen Kirche i» Simmering baldigst werde in Angriff
geiwnimen werde», so fehlte es doch an jeder Begründung für dieselbe. Es wurde
nicht einmal die Platzfrage definitiv ausgetragen. Infolge der Verzögerung der Inan¬
griffnahme dieses Baues bemächtigte sich der Bevölkerung von Simmering eine Ver¬
stimmung, so dass viele bisherige Mitglieder und Spender des Kirchenbauvercines
sich znrückzogenund auch die eingeleitete Sammlung von Spenden bei bekannten
Wohlthütern nicht mehr den erwünschten Erfolg hatte. Das Vermögen des Simmeringer
Kirchenbanvereines betrug 5968 fl. 67 kr. in barem und 2000 fl. in Staatsnoten.
Von diesen Staatsnoten sind 1000 fl. gebunden, da sich die Spenderin den Zinsen¬
genuss für die Lebensdauer Vorbehalten hat.

Außerdem steht für den fraglichen Kirchenbau noch ein Vermögen von 125.000 fl.
in Staatsnoten zur Verfügung; die betreffenden Obligationen sind auf die alte Kirche
St . Laurenz in Simmering nomine des Baufondes für eine neue Kirche vincnlierl.
Tie Tevincnliernng dieser Wertpapiere kann daher nur mit Zustimmung des Patrons
iMetropolitan-Domcapitel zu St . Stephan), des f. e. Ordinariates und der k. k. nieder¬
österreichischen Statthalterei erfolgen. Dass dieser Kirchenbau im Jahre 1897 keine
Förderung erfuhr, findet seine Begründung hauptsächlich darin, dass derselbe im innigen
Zusammenhänge steht mit der großen Kirchenbanaetion, welche seit dem Jahre 1892
zwischen der Regierung nomine des niederösterreichischen Religionsfondes und der
Gemeinde Wien in Verhandlung steht.

Bau der Kirche in Breitenfeld. — Im Frühjahre 1897 wurden die Sturz-
nnd Bildhauerarbeiten der inneren Dekoration vollendet und die Bleiverglasungen der
Fenster eingesetzt; im Laufe des Sommers wurden die Altäre und die Kanzel ans
Marmor versetzt, die elektrische Beleuchtungsanlageinstalliert, die äußeren und inneren
Marmorstufen versetzt, die Betonnnterlage für das Mettlacher Plattenpflafter hergestellt
und das Uhrwerk in einem großen Thurine montiert. Auch wurde im Sommer mit der
Dekorationsmalerei und Vergoldung begonnen, welche Arbeiten den ganzen Winter
hindurch fortgesetzt wurden.

Ban der Kirche zum heiligen Anton von Padua im Bezirke Favoriten.
— Nachdem am 11. November 1896 der Grundstein zu dieser Kirche gelegt worden war,
erfolgte im Jahre 1897 der Aufbau des Kirchengebändes beinahe bis zur Dachgleiche.

Über das Ansuchen des Kirchenbau-Comites vom 20. Oktober 1897 um Flüssig¬
machung von Hand- und Zugkosten für geleistete Baumeisterarbeiten hat der Gemeinde¬
rath im Berichtsjahre noch nicht Beschluss gefasst.

Anlässlich des weiteren Ansuchens des Kirchenbau-Comites um Übergabe des zum
Baue des Pfarrhofes erforderlichen Grundes in den physischen Besitz des Comit6s,
hat der Stadtrath am 10. August 1897 beschlossen, den erforderlichenGrund in den
physischen Besitz des Comites zu übergeben.

Ban der Kirche in Rudolfsheim. — Anlässlich des Erlasses der k. k. n.-ö.
Statthalterei vom 18. September 1894 , Z. 73.644, betreffend die Übernahme der
Hälfte der Patronatskosten seitens der Gemeinde Wien für die Erhaltung der Kirche
und des Pfarrhofes wurde zufolge Stadtrathsbeschlussesvom 30. September 1897 die
Erklärung abgegeben, dass die Gemeinde Wien nicht in der Lage sei, die Hälfte der
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Erhaltungskosten für die Kirche und den Pfarrhos in Rudolfsheim , welche nach Abzug

des ermittelten Beitrages aus dem eigenen Kirchenvermögen nach unbedeckt bleibe »,

und welche nach den bestehenden Gesetzen den Patron treffen , zu übernehmen , und

zwar mit Rücksicht ans die bedeutenden pecuniärcn Opfer , welche die Gemeinde Wien

bisher für die im Bane begriffenen Kirchen gebracht hat und nach zu bringen haben wird.

Zufolge Erlasses der k, k. u .-ö. Statthalterei vom 15 . Mai 1897 , Z . 30 .956 , wurde

mit dem Geuieinderathsbefchlnsse vom 25 . Juni 1897 die vorschussweise Bestreitung

der Mehrkosten für Hand - und Zugarbeiten per 3867 fl . 47 kr. ans Rechnung der zu

constituierenden katholischen Psarrgemeinden bewilligt und angeordnet , diesen Betrag

im nächstjährigen Budget sicherzustellen ; die Leistung eines freiwilligen Beitrages von

3000 fl. zu den Mehrkosten per 19 .000 fl . für Materialien und Professionisteuarbeiten

wurde abgelehnt.

Uber Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . August 1897 , Z . 67 .235,

hat der Gemeinderath mit Plenarbeschluss vom 31 . August 1897 die Abfuhr der

restlichen Rate per 10 .000 fl . der für den Rudolfsheimer Kirchen - und Pfarrhofban

ursprünglich bewilligten , in 5 Jahresraten zahlbaren Subvention per 50 .000 fl.

bewilligt.
In Ansehung der Frage der Klagbarkeit von im Jahre 1887 subscribierten

Beiträgen znm Kirchenbaue in Rndvlssheim hat der Gemeinderath in seiner Sitzung

vom 25 . Oetvber 1897 beschlossen, es sei der Vorsteher des XIV . Gemeindebezirkes

zu ersuchen , die Snbscribenten einznvernehmen und zur Zahlung anfzusordern . Zahlnngs-

pslichtige , welche ihrer Verpflichtung nicht Nachkommen wollen , sind dem Stadtrathe

wegen eventueller Klagesührung mitzntheilen.

Der in . Rede stehende Kirchenbau gelangte im Jahre 1897 noch nicht zur

baulichen und benütznngsfähigen Vollendung.

f >Evangelische GemeindeA. K. in Wien.

An Stelle der von der k. k. n .-ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 16 . Te-

eember 1886 , Z . 64 .130 , genehmigten Taxordnung der evangelischen Gemeinde A . B-

in Wien hat das Presbyterium dieser Gemeinde Bestimmungen über die Beitragsleistnngen

für Kirchen - und Schulzwecke der evangelischen Gemeinde A . B . in Wien ansgearbeitet,

welche vom k. k. evangelischen Ober -Kirchenrathe A . B . und von der k. k. n .-ö. Statt¬

halterei (Erlass vom 20 . Juni 1897 , Z . 49 .404 ) genehmigt worden sind.

Diese Bestimmungen wurden vom Magistrate als politische Behörde I . Instanz

zur Kenntnis genommen und den zur Einbringung der nicht bezahlten Beiträge gesetzlich

berufenen magistratischen Bezirksämtern mit dem Bemerken mitgetheilt , dass dieselben

vom 1 . Jänner 1898 in Kraft treten.

g) Armknisch-orikntalische Glaubcnsgenolstn in Wien.

Eine Anzahl von Anhängern des armenisch -orientalischen Ritus in Wien ist um

Genehmigung der Constitnierung einer armenisch -orientalischen Cultusgemeinde in Wien,

eventuell um Errichtung einer Filialkirche der armenisch -orientalischen Cultusgemeinde

zu Snczawa eingeschritten . Infolge Auftrages der k. k. n .-ö. Statthalterei wurde vom

Magistrate über dieses Einschreiten die Erhebung gepflogen und am 26 . Februar 1897

ein Bericht erstattet , welcher am Ende des Jahres 1897 noch nicht erledigt war.
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k) Mrslkyanischr Methodisten und Inhänger der katholisch-apostolischen Gemeinden lIrvingianer).
Den Anhängern der in Österreich gesetzlich nicht anerkannten Religions-Genossen-

schciften der Wesleyanischen Methodisten und der katholisch-apostolischen Gemeinden
(Jrvingianer) in Wien wurde infolge einer Anfrage der k. k. Polizeibehörde vom
Magistrate als politische Behörde I. Instanz ans Grnnd des Ergebnisses der ein¬
geleiteten Erhebungen im Hinblicke auf den Artikel 16 des Staatsgrnndgesetzes vom
21. December 1867 und im Sinne einer Entscheidung des Reichsgerichtes vom
26 . April 1880 , Z. 68, mitgetheilt, dass die Abhaltung der häuslichen Religions-
Übungen seitens der bezcichnetcn Religionsanhänger nicht beanständet wird.

Hiebei wird jedoch verlangt, dass bei den Übungen nicht auch diesen Bekennt¬
nissen nicht angehörende Personen an den Functionen activ theilnehmen, insbesondere
schulpflichtige, einem gesetzlich anerkannten Religionsbekenntnisse angehörendeKinder von
denselben ausgeschlossen werden, und dass diese Religionsübnngen nicht gesetzwidrig
oder sittcnvcrletzend sind.

8. Lheangelegenheiten.

a>tlormative Lcstimmungcn.
Mit dem Erlasse der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 80 . Jänner

1897, Z. 90 .829/96 , wurden darüber, ob auch Ersatzreservisten des Heeres und
der Landwehr vor dem Austritte ans der dritten Altersclasse, sonach bis zum
81. December jenes Jahres , in welchem sie das 23. Lebensjahr vollenden, der Ehe-
bewillignng im Sinne des K 50 des Wehrgesetzes, beziehungsweisedes Z 19 der
Wehrvorschriften, I. Theil, bedürfen, unter Hinweis ans Z 61, Absatz a bis e des
Wehrgesetzes Zweifel erhoben.

Der Z 50 des Wehrgesetzes hat nur eine Beschränkung der Berehelichnng
stellnngspflichtigeroder noch nicht im stellungspflichtigen Alter stehender Personen im
Auge, wie dies sowohl ans dem Tenor dieses Paragraphen als auch insbesondere ans
der Überschrift des einschlägigenK 19 der Wehrvorschriften, I. Theil „Verbot der
Verehelichung für Stellnngspstichtige" zu ersehen ist.

Die anderen ans dem Titel der Wehrpflicht bezüglich ihrer Verehelichung
beschränkten Personen, welche ohne militärbehördliche Bewilligung sich nicht verehelichen
dürfen, sind in dem 61, Absatz n bis s des Wehrgesetzes anfgezählt.

Alle im ersten Absätze des i; 61 Wehrgesetz nicht bezeichneten Personen des
Heeres (Kriegsmarine) und der Landwehr einschließlich der nneingereihtcn und der
nicht activen Ersatzreservisten bedürfen nach der Bestimmung des Schlussabsatzes des
bezogenen Paragraphen zur Verehelichung einer militärbehördlichenBewilligung nicht
und sind daher bezüglich der Freiheit ihrer Verehelichung überhaupt keiner Beschränkung
unterworfen. —

Laut Erlasses der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 4. Mai 1897,
Z. 32.808 , haben die Bestimmungen des Erlasses des k. k. Ministeriums für Cnltus und
Unterricht vom 10. October 1896, Z. 23 .624, wonach die für Localanstellnngen vvr-
gemerkten Officiere des Ruhestandes einer militärbchvrdlichen Bewilligung zur Eheschließung
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bedürfen, auch für Osficiere der k. u. k. Kriegsmarine und der königlich ungarische»
Landwehr, welche für eine Localanstellung vorgcmerkt sind, volle Geltung. —

Nach Inhalt einer an das fürsterzbischöfliche Ordinariat in Wien gerichteten
Zuschrift der k. k. niederösterreichischen Statthaltern vom 5. Mai 1897, Z . 36.342,
sind Trauungen, welche in der Schweiz durch konfessionelle Organe per clelegstionem
vorgcnommen werden, gesetzwidrig und können eine Ehe nicht begründen. —

Bezüglich der Ehesühigkeitszeugnissc hat sich die k. k. niederösterreichische Statt¬
halterei in dem Erlasse vom 24 . April 1897, Z . 31.058 , dahin ausgesprochen, dass
cs keinem Anstande unterliege, in denselben auch den Namen des zweiten Nnpturienten
in passender Weise anzuführen. —

Mit dem Erlasse vom 12. Juli 1897 , Z . 51.534, wurde dem Magistrate eine
Verordnung des königlich ungarischen Ministeriums der Justiz und des Innern vom
27. Februar 1897 , Z. 11.435 , betreffend die Modifikation und Ergänzung der
Vorschriften über die in Ungarn zu erfolgende Verkündigung(Aufgebot) der außerhalb
Ungarns zu schließenden Ehen, zur Kenntnis gebracht. -

Nach dem Erlasse der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 6. September
1897, Z. 79.047 , darf in Füllen, in welchen Ehen standesamtlich im Auslande
geschlossen wurden, der Act über die von einem österreichischen Fnnctionär vvrge-
nommene religiöse Trauung in der österreichischen Trannngsmatrik mit fortlaufender
Nummer nicht eingetragen werden. —

Laut Eröffnung der vorerwähnten Landesstelle vom 28. August 1897, Z. 67.101,
hat das königlich ungarische Justizministerium mit der an das k. k. Ministerium des
Innern gerichteten Note vom 6. Mai 1897, Z . 20 .923, darauf hingewiesen, dass es
nach ungarischem Eherechte (Zi; 113, 27 und 36 des ungarischen Gesetzartikels XXXI
vom Jahre 1894) den ungarischen Staatsangehörigen, welche im Anslande zu einer
Ehe schreiten wollen, in dem Falle einer mit nahem Tode drohenden Krankheit eines
der beiden — auch des nichtungarischen— Nnpturienten gestattet ist, auch ohne Ver¬
kündigung in Ungarn, beziehungsweise auch ohne Erwirkung des Dispenses von
derselben die Ehe zu schließen. -

b) Eheansgeiiotc und Ehrschließungen vor dm Magistrate.
Im Jahre 1897 haben vor dem Magistrate 129 Eheschließungenstattgefunden.
Von den Brautleuten waren in 43 Füllen beide Theile konfessionslos, in 39 Füllen

war der Bräutigam mosaisch, die Braut confessionslos, in 42 Füllen der Bräutigam
consessionslos, die Braut aber mosaisch und in 5 Füllen waren beide Brautleute mosaisch.

Eheaufgebote wurden 131 vorgenommen, wobei in 96 Füllen der Vvrgeschriebene
Termin von 21 Tagen eingehalten wurde; in 5 Füllen wurde der Aufgebotstermin
aus 14 Tage, in je einem Falle ans 10 und 8 Tage, in 25 Füllen aus 7 Tage und
in 3 Füllen auf 3 Tage abgekürzt.

Die Differenz zwischen der Anzahl der Aufgebote und der vor dem Magistrate
stattgesundeuen Eheschließungenfindet ihre Erklärung darin, dass in zwei Fällen die
Eheschließung nicht mehr im Jahre 1897 erfolgte.
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6. Matrikenführung.
a) Normative Kestimmungca.

Bezüglich Legitimationsvorschreibung unehelicher Kinder hat die k. k. n.-ö. Statt¬
halterei mit dem Erlasse vom 28. Februar 1897 , Z . 8601 eröffnet, dass bei der
Einleitung und Durchfichrung von Legitimationsvorschreibnngen unehelicher Kinder seitens
politischer Behörden neben der in gehöriger Form abgegebenen Vaterschaftserklärnng
des unehelichen Kindesvaters eine Erklärung der unehelichen Kindesmntter behufs
Durchführung der durch subseguens matrimonium eingetretenen Legitimation eines
unehelichen Kindes in der Gebnrtsmatrik nicht in dem Sinne zu fordern ist, dass diese
letztere als unerlässliche Bedingung der Durchführbarkeit der erbetenen Legitimations-
vvrschreibnng im administrativen Wege anzusehen sei.

Zum Zwecke der Controle der Erklärung der als Kindesvater sich bezeichnenden
und die Eintragung in die Matrik fordernden Person erscheint es jedoch angemessen,
auch die Äußerung der Kindesmntter, sofern selbe ohne erhebliche Schwierigkeiten
beschafft werden kann, einznholen. —

Mit dem Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25. Juli 1897, Z. 64 .770,
wurde angeordnet, dass die in den Gcbnrtsmatrikenhinsichtlich minderjähriger unehelicher
Kinder vorgcnommenen Legitimations-Borschreibunge» den vormundschaftlichen Gerichten
mitgetheilt werden.

Diese Verständigung hat, wenn die bezügliche Matrikeneintragung von dem
Mntrikenführer im eigenen Wirkungskreise vorgenommenwurde, unmittelbar durch diesen
selbst, in jenen Fällen jedoch, in welchen die Intervention der politischen Behörde ein¬
trat , durch die letztere zu erfolgen.

b) Matrikkafiihrung-es Magistrates.
Auf Grund des Reichsgcsetzes vom 9. April 1870, R.-G.-Bl . Nr. 51, wurden

in die beim Magistrate als politischer Behörde erster Instanz geführten Geburts-
matriken über die keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgenoffenschaft an¬
gehörenden Personen während des Jahres 1897 59 Geburten (48 eheliche und 11 un¬
eheliche) eingetragen.

Zwei Eintragungen waren im Berichtsjahre nachträglich erfolgt.
Legitimatiousvorschreibungen wurden zwei durchgeführt.
In das Sterberegister des Magistrates wurden 24 Fälle eingetragen.
Berichtigungendes Ehe-, Geburts- oder Sterbe-Registers fanden im Jahre 1897

nicht statt.
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XXIII. Unterricht.

Schulbehörden.

Kerirksschillrath.

Aus Anlass der mit 15 . September 1897 Mausenden Fnnctionsperiodc des

Bezirksschulrathes , welche als letzte der dreijährigen Periadcn vom 15 . September 1894
bis 15 . September 1897 währte , wurden bereits zu Beginn des Jahres 1897 die
nothwendigen Vorbereitungen getroffen , um die Neuwahlen und Ernennungen in diese

Schulbehörde zu veranlassen.

Auf Grund des Gesetzes vom 15 . April 1896 , L .-G .-Bl . Nr . 19 , mit welchem

einige Bestimmungen des Schnlaufsichtsgesetzes vom 12 . October 1870 , L .-G .-Bl . Nr . 51,
abgeündert wurde » , haben künftig alle nach den HZ 19 , 20 und 21 stattfindenden
Wahlen und Ernennungen für den Bezirksschnlrath ans die Dauer von 6 Jahren
zu gelten.

Demgemäß nimmt die gegenwärtige Functionsdauer am 15 . September 1897
ihren Anfang und endet am 14 . September 1903.

In der Organisation des Bezirksschulrathes ist eine Veränderung nicht eingetrete » .

Ter Gemeinderath entsandte folgende 26 Herren als Mitglieder in die Bezirksschnl-
bchörde , und zwar:

Josef Bärtl , Leopold Brauneis , Carl Costenoble , Josef Carl Deipenbrock,

Johann Fikeys , Carl Gloning , Joses Grcgorig , Prof . Anton Leo Hickmann,
Dr . Carl Hofer , Dr . Josef Hosmann , Anton Kargl , Dr . Emerich Klotzberg , Josef

Kopetzky , Franz Kreisel , Adalbert Knndi , Dr . Joses Mattis , Franz Narozny,
Wenzel Oppenberger , Hugo Plater , Eduard Pollak , Alexander Purscht , Peter
Rogan , Leander Schönhofer , August Stift , Prof . Josef Sturm und Heinrich
Wägner . Da Dr . Josef Hofmann die ans ihn gefallene Wahl nicht annahm , wurde
an dessen Stelle Gemeinderath Josef Grünbeck in den Bezirksschnlrath entsendet.

Kurz nach der erfolgten Wahl sahen sich die Herren Josef Bärtl und Prof.
Josef Sturm infolge ihrer Wahl in den k. k. n .-ö. Landesschulrath veranlasst , ihre

Bezirksschnlraths -Mandate niederzulegen , und wurden vom Gemeinderathe an deren
Stelle die Herren Josef Jalkotzh und Gustav Stingl zu Mitgliedern des Bezirks-

schnlrathes gewählt.
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Tie Bestellung des Magistratsrathcs Josef Bictoriu zum administrativen
Referenten fmid neuerlich die Bestätigung des Landcschefs.

Die Coustituieruug des neuen Bezirksschulrathes erlitt infolge des resnltntlosen
Verlaufes der ersten Wahl der von der Lchrcrconfereuz des Schulbezirkes Wien uns
der Zahl der an den öffentlichen Volksschulen wirkenden Directoren und Bürgerschul-
lchrer und der aus der Zahl der an den öffentlichen Volksschulen wirkenden Oberlehrer
und Lehrer eine Verzögerung. Sie wurde jedoch am 16. Octobcr 1897, nachdem der
engere Wahlgang nur hinsichtlich der ans der Zahl der an Bürgerschulen wirkenden
Directoren und Bürgerschullchrer zn einem positiven Resultate führte, ohne Rücksicht
auf die sortzusetzende Wahl der ans der Zahl der an den öffentlichen Volksschulen
wirkenden Oberlehrer und Lehrer zu wählenden Mitglieder, vorgenommen.

In der constitnierenden Vollversammlung am 16. October 1897 wurde der
Direktor der k. k. Lehrerbildungsanstalt im III . Bezirk in Wien, Josef Gugler , zum
ersten und der Hof- und Gerichtsadvocat Dr . Josef Mattis zum zweiten Stellvertreter
des Vorsitzenden des Bezirksschulrathes gewühlt, und fanden diese Wahlen ihre Be¬
stätigung seitens des Landeschefs.

Weiters wurden in derselben Vollversammlungdie Wahlen der beiden Schrift¬
führer, die Wahlen der Mitglieder der zwei Fachscctioncn und die Wahlen in die
II Bezirksfectioncn vorgenommen.

Schilliusprltilmsbezirkc.
In der Eintheilung der Jnspectionsbezirke und in den Standorten der Bczirks-

fectionen ist im Lause des Berichtsjahres keine Veränderung eingetreten.

Vrtsslhiilräthe.
Die Ortsschnlräthe traten im Jahre 1897 in den letzten Jahrgang ihrer am

28 . Februar 1898 endenden Functionsperiodc. Nur die Mandatsdauer der im Jahre 1896
nencreierten Ortsschnlräthe für die Bezirke 2a und 2b, welche bereits nach dem
Erscheinen des Gesetzes vom 15. April 1896 , L.-G.--M . Nr. 19, gewählt wurden,
erstreckt sich auf 6 Jahre , und zwar vom Zeitpunkte der Wahl, d. i. vom 21. Mai 1896
bis znm 21. Mai 1902.

Wiederholt eingctretene Personalveräuderungen inachten während der Berichts¬
periode Neu- und Ergttnznngswahlennothwendig, welche seitens der betreffenden Bezirks¬
ausschüsse vorgenvmmen wurden.

Über die Gcfchäftsgebarnng des Bezirksschulrathes und der Ortsschnlräthe während
der Berichtsperiode geben die folgenden Angaben Aufschluss. Während des Berichtsjahres
betrug in der Centrale des Bezirksschulrathes : die Zahl der Geschäftsstücke 8734,
der Plenarsitzungen 14, Fachsectioussitzuugen 29, Comitäsitzungen 15; bei den Bezirks-
sectionen : die Zahl der Geschäftsstücke 30.061 , der Sitzungen 52 ; bei den Orts-
fchulräthen : die Zahl der Geschäftsstücke 95.417, der Sitzungen 183.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung nach Bezirken sind im Abschnitte VIII L
der Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien enthalten.
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8. Londe und Stiftungen für Unterrichtszwecke.
3»LehrerprnfionssonL.

Auch im Jahre 1897 smiden Verhandlungen über die Frage der Verschmelzung
des Wiener Lehrerpensionsfondesmit dem n.-ö. Lnndes-Lehrcrpensionsfondc im Sinne
des Gcmeinderathsbeschlnsscs dam 18. Deecmber 1891 statt.

Leider war der van Seite des n.-ö. Landesansschnssesgegen diese von der
Gemeinde ans Grund ihrer Rechte begehrte Action entgegengesetzte Widerstand ebenso
stark, wie in den Vorjahren.

Um einen Schritt wurde die Angelegenheit vom k. k. n.-ö. Landcsschulrathe
dadurch gefördert, dass derselbe ein versicherungstechnisches Gutachten hinsichtlich der
vcrmögensrechtlichen Auseinandersetzung zwischen dem n.-ö. Landes-Lehrerpensionsfonde
und der Wiener Lehrerpensionseasseeinholte und der Gemeinde zur Kenntnisnahme
mit der Anfrage übermittelte, ob dieselbe ans dem obigen Gemeinderathsbeschlnssc,
wonach die Wiener Lehrerpensionseasse vom 31. December 1891 ausgelassen sei, beharre.
Das sohin am 18. Jänner 1898 an den Stadtrath vorgelegte Rechtsgntachten des
Magistrates lautete dahin, an dem vorbczeichneten Gemcinderathsbeschlnsse sestznhaltcn,
da die Erhaltung der Lehrerpensionseasse nicht Pflicht der Gemeinde ist.

Die Einnahmen der Wiener Lehrerpensionseasse betrugen im Jahre 1897
84.002 fl. 45 kr. (darunter ein Beitrag von 5805 fl. als ans die Gemeinde Wien
entfallender Anthcil ans dem Gebarnngsüberschnsse des k. k. Schnlbücherverlages), die
Ausgaben 174.307 fl. 4 kr.

Die Summe der aus den eigenen Geldern der Gemeinde Wien in den früheren
Jahren an die Wiener Lehrerpensionseasse gegebenen Vorschüsse per 560.174 fl. 24 kr.
erhöhte sich im Jahre 1897 ans 650.174 ft. 24 kr.

Der Stand der vorhandenen Wertpapiere erfuhr im Jahre 1897 nur insofern«.'
eine Veränderung, als aus dem Erlöse von 2 Stück Communal-Obligationcn 8 1000 ft.
und durch Entnahme von 43 fl. 10 kr. ans dem Sparcassebnche2 Stück Silberrente
5, 1000 fl. angetanst wurden.

Der Stand des Sparcassebuches war Ende 1897 49 fl. 58 kr., derjenige der
Wertpapiere 107 .399 fl. 58 kr.

b) Stiftungen für tlnternchtsMcke.
Die Zahl dieser Stiftungen betrug im Jahre 1897 104. Die Gcsammteinnahmen

derselben stellten sich auf 64.500 fl. 83 kr., die Gesammtansgaben auf 60.909 fl. 38 kr.
Das Vermögen derselben bestand ans Realitäten im Werte von 77.400 fl., ans Wert¬
papieren im Betrage von 887 .170 fl. 63 kr. und ans einem schließlichcn Casfareste
von 21.267 fl. 18 kr.

Folgende Stiftungen sind im Laufe des Jahres 1897 zu gewachsen:
1. Die Josef Schiellein 'sche Stiftung mit einem Capitale von 30.604 fl. 65 kr.
Ter am 30. December 1883 verstorbene Stifter hat in seinem Testamente verfügt,

dass, falls seine Ehegattin und Nniversnlerbin die Bedingung nicht erfüllen sollte, ein
städtisches Waisenmädchen als Ziehtochter zu sich zu nehmen, welcher seinerzeit das
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ganze Vermöge» znfallen sollte, der Mogiftrnt in Wien seinerzeit dos ganze Vermögen
zur Errichtung einer Stistnng für nrme Techniker  zu übernehmen habe. Tie Witwe
erklärte am 5. November 1889 ihren Verzicht zu Protokoll.

Im Jahre 1897 gelangte die Gemeinde in den Besitz des Vermögens, welches
ans 2700 fl. in Wertpapieren nnd dem Hanse, III ., Schimmelgasse Nr. 10, bestand.
Infolge Gemeinderathsbeschlusses vom 4. Jnni 1897 wurde das Haus um 27.000 fl.
verkauft. Die Errichtung des Stiftbriefes ist im Zuge.

2. Stiftung des Gymnasinmvcreines im politischen Bezirk Sechshans zur Unter¬
stützung von Gymnasiasten in den ehemaligen Gemeinden Hietzing nnd Penzing mit
einem (kapitale von 1200 fl.

Ter bestandene Gymnasinmvercin im politischen Bezirk Sechshans hat anlässlich
seiner Auslösung im Februar 1889 aus dem Vereinsvermögen 1200 fl. Notenrente
angekaust und bestimmt, dass dieses Capital einen Stipcndicnfond bilden solle, dessen
Zinsen zu Stndicnzweckeneinem Gymnasiasten aus Hietzing oder Penzing verliehen
werden soll. Nachdem der Bezug des ersten Percipienten, welchen der Verein selbst
noch benannt hat, am 1. August 1897 abgelanfen war, steht der Errichtung des Stifts-
briescs und Persvlviernng der Stiftung nichts im Wege.

6 städtische Volksschulen.
s- Schulbauten, Schulgebäude und Schuleinrichtung.

Im Jahre 1897 sind nachstehend angeführte städtische Schulbauten vollendet nnd
die neuen Gebäude mit Beginn des Schuljahres 1897/98 der Benützung übergeben
worden:

1. Das Schulgebäude in der Wittelsbachstraße, Ecke der Valeriestraße im
II . Bezirke . — Tic bauliche Anlage dieses Schnlhanscs wurde bereits im letzten
Vcrwaltungsberichtebeschrieben. Im rechtsseitigen Traetc ist eine Mädchen-Volks- nnd
Bürgerschule, im linksseitigen Tracte eine Knaben-Bolks- nnd Bürgerschule nntergebracht.

Von den im Verbindungstracte befindlichen2 Turnsälen ist einer der Knaben¬
schule, der andere der Mädchenschule zur Benützung zugewiesen. Sämmtliche Lehrränme
sowie die Nebenlocalitätcnsind mittelst Füllöfen, welche für Lüftnngsbetrieb eingerichtet
sind, beheizbar. Zum Transporte der Heizmaterialien sind 2 für Handbetrieb eingerichtete
Kohlcnanfzüge vorhanden.

Die künstliche Beleuchtung dieser Lehrräume erfolgt durchS ieinens -Regnlativbrenner.
Für Trinkwasser ist durch Einleitung des Hvchquellcnwassers vorgesorgt.
Die Lehrzimmer sind mit Schulbänken nach dem Schlimp 'schen System eingerichtet.
Die Gesammtkostcn dieses Baues und der Einrichtung betragen 246 .780 fl.
Nachdem für den zwischen dem Pratergürtel nnd der Valeriestraße gelegenen

Bezirkstheil die offene Verbauung mit Vorgärten vorgeschriebe» ist, wurde dieses Schul¬
gebäude freistehend und im Villeustyl ausgeführt.

Rings um dasselbe wurden Gartenanlagen hergcstellt, welche gegen die Wittelsbach¬
straße nnd Valeriestraße sowie gegen die Pratergründe mit hohen, ans Parapetmanern
stehenden eisernen Einsriedungsgittern abgeschlossen sind.

VerwallungSbericht der Stadt Wie». 20
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Infolge der freistehenden Loge des Gebäudes, der nett ausgeführten Fayadierung,
der früher erwähnten hübsche» Gartcnanlagen und der schönen Umgebung bildet das
Schulgebäude eine Zierde dieses Stadttheilcs und ist überhaupt eines der schönsten
Schulhäuser der Stadt.

2. Das Volksschulgebäude im II. Bezirke, Trcustraße Nr. 9. — Tie bunliche
Anlage dieses Gebäudes wurde ebenfalls bereits im letzten Berwaltungsberichte beschrieben.

Von den Lehrzimmern dient die eine Hälfte der Mädchenschule, die andere der
Knabenschule.

Die Trennung noch Geschlechtern ist in verticoler Richtung durchgesührt und durch
Herstellung zweier von eiuouder getrennten Stiegeuhänser erreicht worden.

Die Beheizung der Schulränme erfolgt mittels Füllöfen, welche für Lüstungs-
betrieb eingerichtet sind. Die Gänge und Aborträume werden mittelst Calorifercs
temperiert. Tie künstliche Beleuchtung wird durch directcs Olnsglühlicht sSystcm Auer)
bewirkt. Für Trinkwosser ist durch Einleitung des Hochguelleuwossers vvrgesorgt.

Sämmtliche Lehrzimmer sind mit Schulbänken noch dem System „Brüder Schlimp "-
eingerichtet. Tie Gesammtkosten des Baues und der Einrichtung stellen sich auf 147.540 fl.

3. Das Schulgebäude im IX. Bezirke, Galileigasse Nr. 5, dessen bauliche Anlage
und Einrichtung bereits im letzten Berwaltungsberichte besprochen wurde, ist für eine
Knaben-Vvlksschule bestimmt, die zum Schulbcginne 1897/98 zur Eröffnung gelangte.

Der im benachbarten Schulgebäude, Galileigasse Nr . 3, bestehende Turnsaal
sammt Garderobe wurde mit der neuen Schule in Verbindung gebracht und sohin für
die Knabenschule in Verwendung genommen, wogegen der im I. Stocke aufgebaute
Turnsaal für die Mädchen-Volks- und Bürgerschule bestimmt ist.

Für Triukwasser ist durch Einleitung des Hochguellcuwassersvorgesorgt. Tic-
Beheizung der Lehrräume geschieht durch eine Niederdruckdampfheizung.

Die Aborte und Pissoirs sind mit directer Wasserspülung(Sturzclosets) versehe».

Die Gcsammtkostcn des Baues mit Einschluss der Einrichtung betrugen 90.751 fl.

4. Ter am 2. November 1896 begonnene Bau der Volksschule für Knaben und
Mädchen im XIII. Bezirke, Speisingerstraße Nr. 44, wurde im September 1897
vollendet und sogleich in Benützung genommen.

Dieses ringsum freistehende Schulgebäude, welches aus einem zweistöckigen
Mitteltracte und zwei einstöckigen Seitentracten besteht, enthält 6 Lehrzimmer, 1 Lnrn-
saal, 1 Ankleideraum, 1 Kanzlei, 1 Evnfereuzzimmer, 1 Lehrmittelzimmer, 1 Schnl-
diencr- und 1 Oberlehrcrwvhnnng; die letztere ist von den übrigen Räumen des
Hauses isoliert.

Die Beheizung der Lehrzimmer und des Turnsaales erfolgt durch Regulier-
Füllösen ncit reinem Lüstungsbetrieb, jene der Aborte, Stiegen und Gänge durch eine
Central-Feuer-Luftheizuug, jene der übrigen Räume durch Regulier-Füllöfen mit Kreis-
lnftheizung.

Tie künstliche Beleuchtung der Lehrräume geschieht durch direktes Gasglühlicht
(System Auer ). Die Lehrzimmer wurden durchwegs mit Schulbänken nach dem
System „Schlimp " versehen. Die Aborte und Pissoire sind mit Slverschluss eingerichtet.

Die Gesnmmtkosten des Baues, einschließlich der Einrichtung, beliefen sich ans
74.310 fl.
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5. Das Schulgebäude im XVI. Bezirke, Ganllachergasse Nr. 49/51 . — Dieses
Schulgebäude besteht aus einem 3 Stock hohen Trocte gegen die Goullochergusse und
einem ebenerdigen Hoftrocte.

In dem Gossentrncte befinden sich 14 Lehrzimmer, 1 Ausnahmskanzlei, 1 Lehr-
mittclzimmer, 1 Schulleiter- und 1 Schnldienerwohnnng, serner die zum Turnsonle,
welcher im Hofseitentrocte untergebrocht ist, gehörige Gordcrobe. Tic Schulleiter-
Wohnung ist von den Schnlränmen vollständig isoliert.

Ter Gnssentrcict lvnrde im Frühjahre 1897 vollendet und daraus von der im
anstoßenden Schnltracte in dem städtischen Hanse XVI., Neulerchenfeldcrstraße Nr. 52
nntergebracht gewesenen Mädchen-Volksschule in Benützung genommen.

Ter alte Schnltract lvnrde sodann wegen der vielen in demselben vorhandenen
banlichen und sanitären Übelstände demoliert und ein Theil der hiedurch gewonnenen
Area zur Erbauung des Tnrnsaaltractes, der übrige Theil zur Schaffung eines
geräumigen Hofranmes zwischen dem neuen Schulgebäude und dem städtischen Hanse,
Neulerchenfelderstraße Nr. 52 verwendet.' Der Tnrnsaaltract ist anfangs September 1897
vollendet und mit Beginn des Schuljahres 1897/98 von der früher bezeichneten
Mädchen-Volksschule in Benützung genommen worden.

Die Beheizung der Lehrräume dieses Schnlhauses, sowie die Temperierung der
Aborte, Stiegen und Gänge erfolgt durch eine Niederdruck-Dampfheizung.

Tie künstliche Beleuchtung dieser Räume wird durch Leuchtgas mittelst Jäckle-
Brenncrn bewirkt. Für Trinkwasser ist durch Einleitung des Hochgnellenwassers in
entsprechender Weise vorgesorgt.

Zur Bespülnng der Aborte wird Brunnenwasser verwendet, welches ans dem
25 m tiefen Brunnen mittels einer durch einen einpferdigen Gasmotor betriebenen
Pumpe befördert wird.

In den Lchrzimmern sind Bänke nach dem System „Schlimp " in Verwendung.
Die Gesammtkosten des Baues, also jene des Gassen- und Tnrnsaaltractes,

einschließlich jener der inneren Einrichtung, belaufen sich auf 112.240 fl.
6.  Das Schulgebäude im XVIII. Bezirke, Schvpenhauerstraße Nr . 79 . — Dieses

Schulgebäude wurde nach erfolgter Parcellierung der Realität der ehemaligen Weinhanser
Zwangsarbeits-Anstalt ans dem Banblocke Nr . 16, welcher von der Schopenhanerstraße,
Stand -, Vincenz- und Klostcrgasse begrenzt ist, erbaut und im Jahre 1897 vollendet.
Das Gebäude besteht aus einem dreitheiligen, 3 Stock hohen Tratte gegen die Schopen-
hanerstraßc und zwei je 1 Stock hohen Tratten gegen die Kloster- und Vinccnzgasse.
In diesem umfangreichen Schulgebäude sind nntergebracht:

n) Eine Knaben-Volks- und Bürgerschule. Dieselbe besitzt 14 Lehrzimmcr, 2 Zeichen¬
säle, 1 Conferenzzimmer, 1 Tirectivnskanzlci, 2 Lehrmittelzimmcr und 1 Turnsaal
sammt Garderobe.

b) Eine Mädchen-Volks- und Bürgerschule. Diese besitzt ebenfalls 14 Lehr-
zimmer, 2 Zeichensäle, 1 Eonserenzzimmer, 1 Tireetionskanzlei, 2 Lehrmittelzimmer und
1 Turnsaal sammt Garderobe. '

ci 2 Wohnungen für die Schulleiter, welche von den Schnlränmen isoliert sind
und ihre Eingänge durch den gegen die Standgasse gelegenen Garten haben, ferner
im Sontcrrain -Geschoße2 Schnldienerwohnnngcn.

LO*
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6 > Ein Knabenhort, welcher im Partcrre -Geschoste des einstöckigen Trnctes gegen
die Vinceilzgasse nntergebracht ist und dessen Räume von dem daselbst gelegenen Garten-
theile zugänglich sind. Ter Knabenhart umfasst einen Arbeits- nnd einen Zeichensaal,
ferner ein Lehrmittel- und ein Vorzimmer.

es Ei» Kindergarten, welcher im Parterre -Geschosse des einstöckigen Tractes gegen
die Klostergassenntergebracht ist, einen Spielsnal mit einem Vorzimmer und ein
Zimmer für die Kindergärtnerin enthält.

Die Beheizung nnd Lüftung der Lehr- nnd Turnräume beider Schulen, der
Localitäten des Knabenhortcs nnd des Kindergartens erfalgt mittels Tnmpfnicderdrnck-
Luftheiznng; jene der Kanzleien, Canserenz- und Lehrmittelzimmcrmittels Füllöfcn.

Für den gleichen Zweck sind in den Tircctorswohnnngen Kachelöfen, in den
Schnldicnerwohnungcneiserne Füllöscn anfgestellt.

Sämmtliche Schulränmc lverden mit directem Anerglühlicht beleuchtet, während in
den 3 Zeichcnfälen nnd dem Handarbeitssaale diffuse Belenchtnng mit Auer-Gasglühlicht
installiert wurde.

Für Trinkwasser ist durch Einleitung des Hochgnellenwassers und Anbringung
einer entsprechenden Anzahl van Ausläufen in geeigneter Weise vargesargt.

Zur Bespülnng der Aborte wird Brunnenwasser verwendet, welches ans dem
49 m tiefe» Brunnen mittels einer durch einen einpferdigcn Gasmatar betriebenen
Pumpe befördert wird.

Die Einrichtung der Lehrzimmer ist mit Ausnahme van zweien mit Schulbänken
System „Lchlimp " erfolgt. In zwei Lehrzimmern sind Schulbänke nach System
Stejskal zur Erprobung anfgestellt worden.

Die Gesammtkasten der Erbauung und Einrichtung dieses Schulgebäudes betragen
276 .28« fl.

Tie Gartenanlage besteht gegen die Standgassc zu zwischen den 3 Tracten ans
einem grasten mittleren Spielplätze für die Schulen, dem sich links nnd rechts die
kleineren Spielplätze für den Knabenhart und Kindergarten anschliestcn. Ter Gartentheil
an der Bincenzgasse ist Schulgarten des Knabenhortes; der Gartentheil an der Kloster¬
gasse gehört der Mädchen-Bürgerschule zu. Die ganze Gartenanlage ist gegen die
Kloster-, Stand - und Bincenzgasse durch ein verziertes schmiedeisernes Gitter ans
gemauertem Sockel mit Deckplatten abgeschlossen und besitzt3 Eingänge in der Standgasse.

Dieses Schulgebäude wurde Ende September 1897 vollendet und am 1. October
1897 in Benützung genommen.

Auster den angeführten Neubauten sind in mehreren Schulen Umänderungen
grösteren oder geringeren Umsanges vorgenommen worden, zumeist zu dem Zweck, um
neue Lehrzimmer zu gewinnen.

Eine der umfangreicheren ist jene im städtischen Schulgebäude II. Bezirk, Letz¬
tlich Pöchlarnstraste, woselbst behufs Erweiterung der im Borjahre neu eröffnetcn
Bürgerschule für Knaben nnd Mädchen verschiedene Herstellungen vorgenommen werden
mussten. Dieselben bestanden hauptsächlicĥ arin, dass die Garderobe beim Turnsaale
für Mädchen in ein Lehrzimmer nmgestaltet, vom Turnsaal ein Theil abgctrcnnt nnd
daraus eine neue Garderobe geschaffen wurde; in der in diesem Gebäude befindlichen
Knaben- nnd Mädchen-Volksschule wurden verschiedene Verschiebungenvorgenommen
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und die für die Bürgerschule gewonnenen Lehrzimmer mit Rücksicht uns die Grüße der

Kinder mit entsprechenden Schulbänken versehen ; ferner wurden die sonstigen für die

Bürgerschule erforderlichen Einrichtungsstücke beigestellt.

Tie Gesommtkostcn der bezüglichen Arbeiten und Ncubeistellnngen beliefen sich

uns 6886 fl.

Weiters wurden in älteren Schulgebäuden , welche weiche Fußböden bescißen , in

einer größeren Anzahl von Lehrzimmern , in einigen Turnsälen und sonstigen Räumen

Fußböden uns horten Bretteln neu hergestcllt.

In einigen städtischen Schulgebäuden sind die bestandenen Heiznngsonlogen wegen

der ihnen anhaftenden Mängel beseitigt und durch Niederdruck -Dampfheizungen ersetzt

worden . Andere Heizanlagen wurden reeonstrniert.

So wurden in der Knaben - und Mädchen -Bürgerschule VI . Bezirk , Gumpen-

dorscrstraße Nr . 2L , Rahlgasse Nr . 2 , in der Mädchenschule VIII . Bezirk , Zelt¬

gasse Nr . 7 und bezüglich einiger Zonen der Schulen X . Bezirk , Keplergasse Nr . 11

und XVI . Bezirk , Habsburgplatz Nr . 1/2 Niederdrnck -Tampsbeizungen eingerichtet.

In allen diesen Schule » erfolgt nunmehr die Heizung und Lüftung der Lehr¬

zimmer durch Luft , welche in Keller -Heizkammcrn durch mit Niedcrdruckdampf gespeiste

Wärmeabgeber auf höchstens -ft 40 " E  erwärmt wird , also mit einem Lüftnngsbetriebe.

Außerdem sind kleine örtliche Niederdrnckdampf -Hcizkörper in jenen Lehrräumen

angebracht , deren Wärmebedarf durch die Einführung einer Lnftmenge gleich dem

2 5 fachen Eubikinhalte dieser Räume nicht gedeckt wird . Diese Ergänznngsheizkörpcr

sollen jedoch nur zum Anheizen verwendet werden.
Im allgemeinen war der Zustand der Schulhäuser dank der großen , seitens der

Gemeinde bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit , ohne irgend welche fremde

Subvention gebrachten Opfer ein sehr befriedigender.

Die stetige Zunahme der Bevölkerung namentlich in den äußeren Bezirken ver¬

ursachte aber ein stetiges Tchnlbaubedürsnis in diesen letzteren.

Nachdem das Schulbanconto im Budget seit Jahren eine die Kräfte der Gemeinde

hart auf die Probe stellende Höhe erreicht hatte , musste die Gemeindevertretung aus

eine das Schulintercssc möglichst wenig berührende Verbilligung der Schulbauten bedacht sein.

Nach eingehenden Verhandlungen einer hiezu eingesetzte » Engutzte beschloss der

Stadtrath am 25 . November 1897 folgende Grundsätze für zukünftige Schul¬
bauten  anfzustellen:

1 . Grimdrissanlage . a) Bei der Wahl des Platzes muss ans die Möglichkeit einer öko¬

nomischen Ausführung des Baues Rücksicht genommen werden . In der Regel werden sich Mittel¬
banplätze mit entsprechender Diese und Breite am besten hiezu eignen.

b ) In dem Fall , als Mittelbanpläye nicht erworben werden können , sondern nur Eckplätze,

ist eine möglichst intensive Ausnützung des Platzes , insbesondere durch Erbauung von Dvppel-
tracten anzustreben.

c) Zn vermeiden ist sowohl eine bewegte Anlage des (Grundrisses , als auch eine bewegte
Silhouettierung.

2 . Das Stadtbauamt hat bei der Verfassung der Schulbaupläne , wo es möglich ist , sich
überhaupt an die gesetzlich bestimmten Ausmaße zu halten.

S . Das Stadtbauamt hat auch in Hinkunft bei der Verfassung der Projectskizzen daraus

Rücksicht zu nehmen , dass neben den Lehrzimmern mit dem normalmäßigen Fassungsraume für

60 Kinder noch einige mit einem Fassungsranme für 80 Kinder geschaffen werden , damit nicht

sofort , wenn die Anzahl von 60 Kindern überschritten ist, Parallelklassen errichtet werden müssen.
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4 . Die Anregung dass bei Schulen in ländlichen Bezirken vorderhand nur ein Somincr-
kuruplatz errichtet werde , in welchem Falle dann im Winter in einem hiezu geeigneten Lehrzimmer
Freiübungen gemacht werden , dass aber bei solchen Schulen auf den eventuellen Anbau eines
Turnsaales Rücksicht zu nehmen sei, wird zur Kenntnis genommen.

6 . Der Rohbau soll nur dort Anwendung finden , wo er als Dekoration gelten soll ; sonst
hat ein gewöhnlicher Verputz zur Anwendung zu kommen.

6 . Bon übermässigen Ausmauerungen und besonders großen Ausladungen ist abzusehen.

7 . Es sind nur Lraversendecken ausznführeu , wobei sedoch alle Coustruetionsarten zulässig
sind , so dass nur das direkte Auflegen von Holz auf Mauerwerk ausgeschlossen wird.

8 . Als ökonomisch richtig wird die Eindeckung mit flachen Ziegeln angesehen , was jedoch
die fallweise Bcrwendnng von Falzziegeln nicht ansschließt.

9 . Auch der Rekamiuklerstein wird für die Sticgenstufen zulässig erklärt.

10 . Die Brettelbvdcu werde » beibehalten . Die Anregung wegen Anbringung von Vor¬
legern (Cocosteppichen ) bei jedem Lehrzimmer zum Abputzen der Schuhe wird zur Kenntnis
genommen.

11 . In den neu zu erbauenden städtischen Schulen ist das System der Niederdruck-
Dampfheizung nach der Wiener Anordnung anznwenden.

12 . Die Anregung , dass von dem im Gemeinderathe gestellten Anträge wegen Aus¬
schreibung einer Cvncurrenz von Wiener Architekten zur Erlangung von Schulbauprojecten Um¬
gang genommen werde , wird zur Kenntnis genommen.

Aufgelassen wurde im Jahre 1897 zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 11 . Mai 1897
wegen der abnehmenden Schnlkinderznhl die alte Unaben -Vvlksschnle VI ., Theobald-
gasse Nr . 4 , zumal ihr Banzustand den heutigen Ansprüchen hinsichtlich der Schulen

längst nicht mehr entsprach . Die Schüler wurden am Ende des Schuljahres in die
benachbarten Schulen vertheilt und die Lehrpersonen der neuen Schule VI ., Grasgasse
Nr . 5 zugcwiesen.

Ter Zuwachs an neu cröffnetcn Schulen beträgt 12 in 5 neuen (städtischen
Gebäuden.

Die folgende Zusammenstellung enthält die Übersicht über die Zahl der städ¬
tischen Schulgebäude , die Eigenthumsverhältnisse an denselben und die An¬

zahl der in denselben nntergebrachten Schulen nach dem Stande am 1 . Ok¬
tober 1897.

Zahl der Schulgebäude

städtische sonstige im ganzen
191 10 201

In denselben waren untergebracht
Schulen

399

Von der Gcsammtzahl der Schulen waren Bürgerschulen 101 , allgemeine Volks¬
schulen 294 . Unter diesen Schulen waren 28 „ allgemeine Volks - nnd Bürgerschulen"
enthalten , welche als je 2 Schulen , nämlich als eine Bürger - und eine allgemeine

Volksschule gezählt werden . Nähere Angaben über die Schulgebäude nnd die Zahl
sowie die Gattung der Schulen sind im Abschnitte „ Bildnngswesen " der Statistischen

Jahrbücher der Stadt Wien enthalten.

Errichtung einer Excnrrendo - Schulstation in Josefsdvrf am Kahlen-

berge  während der Winterperiode 1897 — 1898 . — Da die in Josefsdorf am Kahlcn-

berge und am Leopoldsberge wohnhaften Schulkinder die in Nnssdorf am Fuße des
Berges nächst gelegene Volksschule im Winter , insbesondere morgens , schwer rechtzeitig
erreichen können , beschloss der Stadtrath am 30 . November 1897 der vom Bezirks-
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schnlrathe beantragten Errichtung einer Excnrrcndostntion fiir diese Schulkinder znzu-
stimmen und das dlncrbieten der Kahlcnberg-Eiscnbahngcsellschast hinsichtlich der unent¬
geltlichen Beistellung des Lchrzimmers und der kostenfreien Beförderung des Lehr-
persvnales anznnehmen.

Überzählige Clnsscn . — Eine Anregung, die überzähligen Classen zur Ver¬
mehrung der Schulen zu benützen, beschäftigte den Stcidtrath am 1. September 1897.

In dieser Beziehung hatte nämlich der Bezirksschulrath am 4. Mai 1892 den
Grundsatz ausgestellt, dass dort, wo die localen oder räumlichen Berhältnisse die
Leitung von Schulen mit Parallelclassen nicht gestatten, eine entsprechende Organisation
vorzunehmen sei, wonach in keinem Falle mehr als 15 Classen an allgemeinen Volks¬
schulen und nicht mehr als 12 Classen an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen, sowie
an Bürgerschulenallein, unter eine Leitung gestellt werden dürfen.

Da die Zahl der über obige Norm hinaus an den einzelnen Schulen vorhandenen
überzähligen Classen als eine verschwindend geringe sich heraus stellte, beschloss der Stadt¬
rath, in dieser Sache nichts zu verfügen und verständigte den Magistrat dahin, dass
der Stadtrath grundsätzlich die Anlwngnng überzähliger Classen an Volks- und Bürger¬
schulen nicht billigt, jedoch in dem bisherigen Stande dieser Classen keine besondere
Abweichung von dem genannten Grundsätze erblickt.

Ausmaß der Natnralwohnnngen der Schulleiter . — Ter Bczirksschnlrath
der Stadt Wien hatte am 20 . März 1896 in Interpretation des § 13 des Lehrer¬
dotationsgesetzes, wonach den Schulleitern ein Anspruch ans eine Naturalwohnung im
Ochnlgebünde, bestehend ans mindestens 2 Zimmern und 1 Cabinet, nebst den erfor¬
derlichen Nebenlocalitäten znsteht, ein Normale erlassen. Danach sollte 1. zu einer solchen
Wohnung ein, wenn auch nicht geräumiges, Vorzimmer und ans Rcinlichkeits- und
hygienischen Rücksichten ein Tienstbotenzimmcr, ein im Vorzimmer befindlicher englischer
Abort mit Wasserspülung re. gehören; 2. müsste die Wohnung des Tirectors einem
Mictwert von 500 fl., jene des Oberlehrers einem solchen von 450 fl. entsprechen.

Nachdem diese Interpretation weit über das Gesetz hinaus gieng und zu überaus
lästigen und unbegründeten Auseinandersetzungen zwischen den Schulleitern und der
Gemeinde geführt hätte, ergriff der Stadtrath hicgcge» den Recnrs. Ter k. k. n.-ö. Landes-
schnlrath hob denn auch mit dem Erlasse vom 2. Dceember 1896, Z . 6323 , das oben
bezeichnet«: Normale als unbegründet und nicht in der Competcnz des Bezirksschulrathcs
gelegen, auf. Im Jänner 1897 wurde dieser Erlass dem Stadtrathe zur Kenntnis gebracht.

Ilmgangnahme von der Herstellung von Schulleitern ' ohnnngcn . —
Wiederholt beschäftigte diese Frage den Gemcinderath, so z. B. im Jahre 1894 an¬
lässlich der Berathung des Hanptrechnnngsabschlusscs. Bisher war ungefähr in der
Hälfte der Wiener Schnlhäuser für Schulleitcrwohnungcn vorgesorgt, während die übrigen
Schulleiter das gesetzliche Llnarticrgeld bezogen.

Die imperative Norm des Lehrerdvtationsgesetzesvom Jahre 1891 , dass dem
Schulleiter ein Anspruch ans eine Natnralwohnnng im Schulgebäude zustehe, erwies
sich oft als sehr hemmend, insbesondere beim Auftreten contagiöser Krankheiten in der
Familie des Schulleiters.
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Die Schulbehörden drängten daher auf bauliche Isolierung dieser Wohnungen,
was die Gemeinde oft , insbesondere finanziell , als empfindliche Nnzukbmmlichkeit be¬

zeichnen musste . Andererseits erschien es nicht gut möglich , auf eine gänzliche Cassierung
aller Schnlleiterwohnungen zu drängen , weil dies ans localen Rücksichten , insbesvnderc
in expvnierten Schulen nicht durchführbar ist.

Demgemäß beschlass der Gemcindcrath am 3 . September 1897 , cs sei pan der
principiellen Umgangncchme von der Errichtung der Schnlleiterwohnung in neu zu er¬
bauenden Schnlhänsern abzusehen , jedoch eine Abänderung der geschlichen Bestimmung
dahin anzustrcbe » , dass die Errichtung von Schnlleiterwohnnngcn in den Schulgebäuden
dem Ermessen der Gemeinde überlassen bleibe.

Beleuchtung der städt . Schulgebäude. — Zum Zwecke der praktischen Er¬
probung der verschiedenen für die städt . Schulen geeigneten Belenchtnngsmethoden wurden
in der Mädchcnvolksschnle VI ., Kopernikusgasse Nr . 15 in verschiedenen Lehrzimmern
Versuche mit Specialrundbreiinern , Sicmcns 'schen Regcnerakivlampen , Aner 'schem Gas¬

glühlicht , elektrischem Glühlicht und elektrischem Bogcnlicht solvohl für die directc , als
auch für die indircctc (diffuse ) Beleuchtung veranstaltet.

Nach einer mehrnionatlichcn Erprobung fand vm 25 . Februar 1897 unter Zu¬

ziehung anerkannter Fachmänner auf dem Gebiete der Beleuchtungstechnik eine cvmmissionellc
Besichtigung statt , welche folgendes Ergebnis hatte:

1 . Die diffuse Beleuchtung ( indirekte oder Deckcnbeleuchtnngl , insbesondere mit elektrischem
Lichte , ist der directen vorzuziehen , weil das Licht gleichmäßig verweilt , die Schattenbildung eine
minimale ist und weil die Blendung bei Betrachtung der Lichtquelle entfällt . Jedoch muss die Ver-
Heilung der Helligkeit durch genügende Lusterzahl auf allen Plähen möglichst gleichmäßig sein.

2 . Man muss die Helligkeit von 20 deutschen Meterkerzen als das zulässige Minimum bei
der Beleuchtung der Pultplatten bezeichnen , wogegen eine mittlere Helligkeit voll 30 deutschen
Meterkerzen als das wünschenswerte Normale zu verlangen ist.

3 . Die Temperaturerhöhung ist bei Specialrundbreiinern und Siemens ' Regenerativlampen
am größten , bei Gasglühlicht unbedeutend , bei elektrischem Glühlicht und Bvgenlicht kaum wahr¬
nehmbar.

4 . Die Verbrennnngsproducte entweichen bei Siemensbrennern durch die eigene Ventilations-
anlage dieses Systems . Bei den übrigen Beleuchtnngsarten machen sich diese Producte bemerkbar
und zwar beim elektrischen Licht am geringsten , bei Specialrundbreiinern stärker , bei Allerlicht
geringer.

Lbivohl sonach die diffuse Beleuchtung mit elektrischem Lichte als die beste erschien , sprach
sich die Commission im allgemeinen wegen der Kostenrücksicht für die Einführung der directen Be¬
leuchtung niit Auer ' schem Gasglühlicht aus.

Der Stadtrnth fasste sohin am 26 . März 1897 folgenden principiellen Beschluss:

1. Vorläufig , bis ans weiteres , wird beim Bau neuer Schulhänser zur künstlichen Beleuchtung
direktes Auer ' sches Gasglühlicht mit matten Augenschühern einzurichten sein.

2 . Zunächst beim Bau der Dvppelbürgerschule im XVlII . Bezirke , Schopenhanerstraße , ist in
den Zeichen - und Handarbeitssälen die indirecte Beleuchtung mit Auer ' schem Gasglühlichte in
Probeweise Anwendung zu bringen . In den sonstigen Räumen dieses neuen Schnlhanses hat die
directc Beleuchtung mit Auer ' schem Gasglühlichte in Anwendung zu kommen.

3 . Im Falle der Neueinführung der künstlichen Beleuchtung oder im Falle der Beseitigung
der vorhandenen , aber unbrauchbar gewordenen künstlichen Beleuchtung in den bereits bestehenden
Schulhäusern ist vorläufig bis ans weiteres direktes Auer ' sches GaSglühlicht mit matten Angen¬
schützern einzurichten , hiebei aber innerhalb der präliminarmäßigen Grenzen nur allmtthlig , unter
Berücksichtigung der localen Verhältnisse , vorzugehen.
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4 . Die Instandhaltung der Beleuchtungseinrichtung ist in eigener Regie zu führen.
5 . Bon weiteren Beleuchtungsversnchen ist abzusehcn.
6 . Der Magistrat wird beauftragt , über die Beleuchtung säimntlichcr Schulen mit Anerlicht

eine Vorlage zu machen.

Über den sich auch auf die sonstigen städt . Gebäude beziehenden Bericht des

Magistrates fasste der Gemeinderath am 28 . Teeember 1897 folgende Beschlüsse:

1. Es wird die allgemeine Einführung des Auer ' schen Gasglühlichtes in den Einfahrten,

Ltiegen , Gangen und Höfen der sämmtlichen vom Magistrate bezeichnten städt . Häuser mit dem
Kvstenerfvrdcrnis von 22 .303 fl. 65 kr. genehmigt.

2 . Bei Ausführung der betreffenden Arbeiten sind in erster Linie jene Objecte mit Auerlicht

zu versehe » , welche einen bedeutenden Gasconsum aufweisen , bei denen sohin auch eine bedeutendere
Gasersparung erzielt wird , sowie jene , in welchen eine bessere Beleuchtung erforderlich erscheint.

3 . Von der sosortigen allgemeinen Einführung des Auer ' schen Lichtes in den Lehrzimmern
Lehrmittel - und Eonfcrenzzimmern und Kanzleien der städt . Schulen ist abzusehen und hat diese

Einführung , wie bisher , successive nach Maßgabe des dringenden Bedarfes und der budgetmäßigen
Geldmittel zu erfolgen . Desgleichen ist die Gasglühlichtbelenchtung successive , in den inneren Räumen
der städt . Amts - und Anstaltsgebäude überhaupt nach Maßgabe des Bedarfes und der Dringlichkeit
einzuführen.

4 . Es ist das Anbot der Gasglühlicht -Actiengesellschast vom 20 . Mai 1897 nicht anzunchmen,
vielmehr mit derselben wegen weiterer Preisherabsetzungen für Brenner und Glühkörper in Ver¬
handlung zu treten.

Einsübrung eines neuen Normal - Lehrmittelverzeichnisses für die

Volks - und Bürgerschulen . — Mit Rücksicht ans die geänderten Lehrpläne erschien

das derzeit seit dem Jahre 1886 bestehende Normal -Lehrmittelverzeichnis keineswegs

mehr den heutigen Anforderungen entsprechend , weshalb der Bezirksschulrath der Stadt
Wien ein neues Lchrmittelverzeichnis vorlegte.

Rachdem das letztere jedoch keineswegs die entsprechende Klarheit der Bestimmungen

besaß und durch dasselbe manche ' derzeit noch an den Schulen eingeführte Lehrmittel

eliminiert und sonach , obwohl noch verwendbar , wertlos geworden wären , auch manche

neue , und zwar kostspielige Lehrmittel , deren Nothwendigkeit nicht außer Zweifel ist,

ausgenommen erschienen , endlich ' die sofortige praktische Durchführung dieses Verzeichnisses

einen plötzlichen Aufwand von 46 .000 fl . verursacht hätte , beschloss der Stadtrath

am 18 . Juni 1897 , das Vvrgeschlagene Normal -Lehrmittelverzeichnis wegen allzu

hoher Inanspruchnahme der Mittel des Wiener Bezirksschnlfonds nicht zur Kenntnis

zu nehmen , sondern den Bezirksschulrath zu ersuchen , zur Revidiernng des neuen Normal-

Lchrmittelvcrzeichnisses neuerdings ein Comits znsammenznstellen , in welchem auch vom

Stadtrathe entsendete Fachmänner in gleicher Anzahl wie die Fachmänner aus dem

Wiener Bezirksschnlrathe Ausnahme finden mögen . Diesem Evmite wäre nahezulegen,

bei der Zusammenstellung des Verzeichnisses auch ans die thunlichste Schonung der Mittel

des Wiener Bezirksschulsonds Bedacht zu nehmen . Nach erfolgter Revision wäre das

Verzeichnis neuerdings dem Stadtrathe zur Kenntnisnahme vorznlegen.

Das Comits wurde sodann als sechsgliedriges bestellt , jedoch sind die Verhand¬

lungen noch nicht abgeschlossen.

Einführung von Stenvgraphiecnrsen an Bürgerschulen. — Um dem

pädagogischen und praktischen Werte der Stenographie gerecht zu werden , beschloss der
Stadtrath am 15 . September 1897 , der Errichtung solcher Enrse an je einer Bürger-
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schule für Knaben und Mädchen in jedem Jnspectivnsbezirkevom Schuljahre 1897/98
an und der Entlohnung der betreffenden Lehrkräfte mit je 50 fl. jährlich für jede
wöchentliche Unterrichtsstundezu,zustimmen.

Eigene Physiksäle für Bürgerschulen . — Über ein diesbezügliches Ansuchen
eines Vereines beschloss der Stadtrath am 5. Jänner 1897, van der Errichtung eigener
Physiksäle an den künftig zu errichtenden Mädchen-Bürgerschulen bei Abfassung der
Baupläne abzusehen, jedoch seien an denjenigen Mädchen-Bürgerschulen, an welchen
eigene Physiksäle bereits bestehen, dieselben ihrem ursprünglichen Zwecke solange zu
erhalten, bis nicht eine anderweitige Verwendung derselben, insbesondere ihre Adaptierung
zu Lehrzimmern im Interesse des Schulunterrichtes nothwendig wird.

Ausrüstung der Volks - und Bürgerschulen mit Christus - und Kaiser¬
bildern . — In Gemäßheit der bestehenden Vorschriften über die Ausschmückung der
Lchrzimmer wurden zufolge Stadtrathsbeschlnssesvom 26. August 1897, beziehungs¬
weise Gemeinderathsbeschlnsses vom 9. October 1897, zum Zwecke der Bcthcilung der¬
jenigen Schulen, welche der vollkommenen Ausrüstung mit Christus- und Kaiserbildern
entbehren, im Offertwege 480 Stück Christusbilder und 1800 Stück Kaiserbilder um
den Gesammtkostenbetragvon 6303 fl. beschafft. Für die Christusbilder wurde ein
Stahlstich, darstellend „Christus am Kreuz" nach Rubens , und für die Kaiserbilder
eine Heliogravüre nach einer im Juli 1897 in Ischl erfolgten photographischen Auf¬
nahme Seiner Majestät des Kaisers gewählt. Die äußere Ausstattung beider Bilder
besteht in einem nußbraunen modernen Holzrahmen mit Goldleiste, Solinglas und
Holzrückwand.

Einführung neuer Amtssicgel für die Volks - und Bürgerschulen Wiens
mit dem Wappen der Stadt Wien . — Dieselbe.erfolgte über Zuschrift des Bezirks-
schnlrathes vom 26 . October 1897. Die Ausstattung des Siegels zeigt als Mittelstück das
Wappen der Stadt Wien und als Umschrift die amtliche Bezeichnung der Schule unter
Angabe des Bezirkes, der (Kasse und Hausnummer.

Ctosct - und Pissoirbespülung in den Schulen . — Auch im Jahre 1897
wurde eine solche in mehreren Schulen um den Gesammtkostenbetrag von 6780 fl. nach¬
träglich eingeführt.

Über ein Ansuchen des Wilhelm Beetz um probeweise Einführung seiner patentierten
Urinoir-Pissoirspülnng (Ölbespülnng) wurde in zwei Aborten der Knaben-Volksschulc,
VI., Cornelinsgasse 6, woselbst der Schulleiter die Beaufsichtigung der Bedienung dieser
Spülung durch den Schnldiener bereitwillig übernahm, die Olbespülung probeweise ein-
gcsührt. Dieselbe hat sich bewährt und ist seitdem definitiv in dieser Schule eingerichtet.
Ein Übereinkommen mit Wilhelm Beetz wegen allgemeiner Einführung seines Patentes in
allen Schulen kam bisher nicht zustande.

b>Kchrpcrsonr» in den städtischen Volksschulen.
Anwendung des Snbstitntionsnormales auf die provisorische Be¬

setzung vacanter Lehrstellen . — Bei der praktischen Anwendung des im Jahre
1895 erlassenen Snbstitntionsnormales (siehe Seite 682 des letzten Verwaltnngs-
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berichtess entstand eine Eontrovcrse darüber , vb die Lehrstellen , welche durch

Vorrückung , Pensionierung vder Todesfall vacant werden , durch Substituten sin Gemäßheit

des Substitntionsnormalcs ) oder durch provisorische Unterlehrcrkräfte während der

Vacanz zu besehen seien.

Ter Bezirksschulrat !, handelte jeweilig im Sinne der letzteren Alternative , wäh¬

rend der Magistrat die erstere als im Gesetze allein begründet erachtete . Über de»

Recnrs der Gemeinde Wien entschied der k. k. n .-ö. Landcsschulrath zu Gunsten der

letzteren.

Um dieser Entscheidung gerecht zu werden und anderseits die Einreihung der

bereits für vacante Lehrstellen bestellten provisorischen Lehrkäfte in den Status der

shstemisierten vornehmen zu können , was zur Wahrung der Rcmnnerationsansprüche

derselbe » nothwcndig war , aber immerhin mehrere Wochen Arbeit erforderte , enthob

der Bezirksschulrath alle provisorischen Lehrkräfte ihrer Dienstleistung mit der aus¬

drücklichen Ankündigung ihrer Neubestellung , und der Aufforderung , den Schuldienst

vorläufig weiter zu versehen . Diese lediglich ans formalen Gründen veranlasstc Maß¬

regel rief vorübergehend eine allgemeine Bennrnhignng der jüngeren Lehrpersonen

hervor . Um nun möglichst bald die Stimmung der letzteren zn beruhigen , beschloss der

Gemeindcrath am 11 . Februar 1897 eine Rückwirkung der vvrbczeichneten Entscheidung

ans die Zeit vor dem 31 . Jänner 1897 nicht eintreten zn lassen ; vom 31 . Jänner

1897 an solle jedoch im Jntresse des Bezirtsschnlfvndes strenge nach dem Snbstitutions-

normale vorgegangen werden . Diesen Beschluss nahm sodann der k. k. n .-ö . Landes¬

schulrat !) zur Kenntnis.

Präsentationsrecht der Gemeinde mit Rücksicht ans das Geschlecht

der präsentierten Lehrpersonen . — Auch im Jahre 1897 suchte die Gemeinde

jede Beschränkung ihres Präsentationsrechtes in obiger Hinsicht hintanzuhalten.

^lls daher der k. k. n .-ö. Landcsschulrath am 13 . Juni 1897 3 Bürgerschnl-

lehrerinncnstellen an der Mädchenbürgcrschnle X ., Quellengasse 52 , systemisicrtc , ergriff

der Stadtrath am 14 . Juli 1897 hiegegen den Recnrs unter Berufung ans den

Mangel einer ausdrückliche » gesetzlichen Bestimmung , welche eine Beschränkung der

Bewerber ans solche bestimmten Geschlechtes bei der Besetzung von Lehrstellen

ansspricht.

Das k. k. Ministerium für Cnltus und Unterricht wies jedoch am 7 . September

1897 den Recnrs ab , zumal „sich diese Verfügung nicht als eine bleibende Regelung

in Betreff des Geschlechtes der an dieser Schule anzustellenden Lehrkräfte darstcllt , in¬

dem diese Frage nach Bedarf in jedem einzelnen Besetzungsfallc nach Maßgabe der

jeweiligen Verhältnisse zn entscheiden sein wird " .

Ter Stadtrath nahm diesen Erlass am 12 . October 1897 zur stenntnis.

Das Norniale für Wegentschädignng der Religivnslchrer . — Dasselbe

kam bisher noch nicht zustande , obwohl der Stadtrath im Jänner 1897 dem Anträge

des Bezirksschulrathes der Stadt Wien auf Vornahme von einigen redactioncllcn Ab¬

änderungen des bezüglichen Entwurfes znstimmte.

Jedoch wurden auch im Jahre 1897 von Fall zn Fall in rücksichtswürdigen

Fällen solche Wegcntschüdigungen im Einvernehmen mit der Schulbehörde gewährt.
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Wogengelder für die Bezirksschnlinspectorcn in Wien . — Solche
wurden zufolge Gcmeinderothsbeschlusses vom 4. Juni 1897 in der Gesommthöhe von
3800 fl. jichrlich für die Toner der Fnnctionsperiode bewilligt.

Termin der Anweisung der höheren Bezüge von beförderten Lehr¬
personen . — Noch dem Gesetze vom Johre 1870 sollte die Anweisung der höheren
Bezüge der beförderten Lehrpersonen erst vom Toge der Beeidigung, bezw. Einführung
ins Amt erfolgen.

Do dieser Moment, nnmentlich die Einführung ins Amt, sich öfters verzögert,
könnte leicht eine Schädigung des Einkommens der Lehrpersoneneintrete». Ter Stodt-
roth genehmigte doher om 28. September 1897 den Borfchlog des Mogistrotcs,
wonoch die Anweisung der höheren Bezüge jedesmol vom ersten des onf die londes-
schnlrothliche Bestätigung der Präfentotion folgenden Monotes zu erfolgen Hobe, vorons-
gesetzt, dnss nicht eine erst zu erwirkende Enthebung von einer onswärtigen Dienststelle
den Tienstontritt der Lehrpersonen verzögert, in welchem Folle erst vom Toge des
Tienstontrittes diese Anweisung erfolgt.

Die Berhondlnngen der Schulbehörden behufs Durchführung dieses Beschlusses
sind jedoch noch nicht obgeschlossen und muss doher, um den nenernnnnten Lehrper¬
sonen diese Wohlthot znkommen zu lösten, von Foll zu Foll sowohl die Zustimmung
des Stodtrothes ols onch des k. k. n.-ö. Londesschnlrothes eingeholt iverden.

Flüssigmochnng oller im Snbstitutionsnormole geregelten Snbstitn-
tivnsgebüren und Remnnerotivnen in lOmonotlichen Roten . — Im Interesse
der entsprechendenEntlohnung der Substituten erklärte sich der Gcmeinderoth om
23. Juli 1897 domit einverstonden, dnss diese Gebären nicht mehr in 12, sondern
in 10 Mvnotsroten flüssig gemocht werde», ferner doss dieser Modus bereits ous die
ini Schnljohre 1896/97 verdienten Gebären nngcwendet und die sohin sich ergebenden
Mehrbeträge ons dem Bezirksschnlfvnde on die Substituten nochgczohlt werden.

Stobilisiernng von Bezirksonshilfslehrerstellen . — Die Bezirksonshilfs-
lehrpersonen hoben die Anfgobe, in Fällen von Erkronknngen oder Bcnrlonbnngcn von
Lehrpersonen nn deren Stelle einznspringen. Tn sich die Zohl derselben ols zu gering
erwies, beschloss der Gemeinderoth om 31. August 1897, der Vermehrung dieser Lehr¬
stellen von 78 ous 124 zuzustimmen. Todnrch soll eine größere Eontinnität im Unter¬
richte und eine Beschränkung der von der Lehrerschnst bekämpften Substitutionen erreicht
werden. Ein Drittel der Stellen ist mit weiblichen, zwei Drittel mit männlichen Lehr¬
kräften besetzt.

Auch stimmte der Stodtroth om 4. Moi 1897 der Systemisiernng einer Bezirks-
onshilss-Jndnstrielehrcrinstelle für den neu geschossenen 11. JnspeetionsbezirksXVIII.
und XIX. Gemeindebezirks zu.

Bezüglich der Veränderungen im Stunde der definitiven Lehrpersonen
ist zu bemerken, doss im Johre 1897 414 Ernennnngen, 12 Pensionierungen.
17 Todesfälle und 13 Resignotivncn vorgekommen sind.
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Ter Stund der Lehrpersonen für den allgemeinen Unterricht war um
l . October 1807 suchender.

Anzahl der:
männlich weiblich zusammen

Direktoren an Bürgerschulen . 83 1 84
Oberlehrer . 220 8 228
Bürgerschullehrer . 525 143 668
Volksschullehrer . 933 716 1649
definitiven Unterlchrer . 280 278 558
vravisvrischcn Unterlchrer . 284 237 521
Substituten . 141 71 212

Lehrer für den allgemeinen Unterricht zusammen 2466 1454 3920
Unter diesen Lehrkräften waren 39 männliche und 39 weibliche, zusammen daher

178 Bezirksaushilfslehrkrüste.

Für den Religionsunterricht waren am 1. Octaber 1897 bestellt:
Eigene mit Gehalt angestellte Religionslehrcr 40, eigene mit Reninnerativncn

entlohnte R'eligivnslehrcr 82 (39 an Volksschulen, 43 an Bürgerschulen). Die Zahl
der beim Religionsunterrichteverwendeten katholischen Seelsorger betrug 117, jene der
israelitischen Religivnslchrer 92, der evangelischen Religionslehrcr 35, der altkatholischen
Religivnslehrer 2.

Außerdem mussten 776 weltliche Lehrkräfte zur Ertheilung des subsidiarischen
Religionsunterrichtes herangezogen werden.

Tic Gesammtkostcn für die Ertheilung des Religionsunterrichtes betrugen
l58 .414 fl. 38 kr.; hievon fallen die Ouartiergclder und Ergänznngsznlagen per
12.270 fl. der Schulgemeinde, der Ziest dem Bezirksschnlfonde zu Last.

Für den Jndnstriennterricht standen neben den zur Ertheilung desselben ver¬
pflichteten Lehrerinen für den allgemeinen Unterricht, einschließlich der Bezirksaushilfs¬
lehrerinnen, 570 Judustrielehreriuneu in Verwendung.

Den französischen Sprachunterricht an Bürgerschulenertheilten 110 männ¬
liche, 120 weibliche, zusammen daher 230 Lehrkräfte.

Früherer Einlass der Schulkinder in die Schnlhänser während der
rauhen Jahreszeit . — Im Aufträge des k. k. n.-ö. Landesschnlrathes fand der
Bezirksschulrat!) am 7. November 1896 mit Rücksicht ans die durch Humanität und
Disciplin bedingte Nothwcndigkeit einer zeitlicheren Eröffnung der Schulhausthore anzu-
ordnen, dass die Thore der Schnlhänser stets eine halbe Stunde vor Beginn des
Unterrichtes, also um ^ 8 Uhr früh und um /̂ 2̂ Uhr nachmittags, geöffnet und die
Lunder in die Elassenziinmer eingelassen werden.

Ta sich jedoch infolge dieser Verfügung Unzukömmlichkeiten hinsichtlich der Über¬
wachung der Kinder heransstellten, wurde sic am 12. Deccmber 1896 folgendermaßen
abgeändert:

Bei schlechter Witterung und in der kalten Jahreszeit ist mit möglichster Hintanhaltung
eines Missbrauches jenen Schulkindern, welche ohne Verschulden etwas früher als eine Viertel-
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stunde vor Beginn des Unterrichtes vor dem Schulgebäude erscheinen , Einlass und Schutz vor
den Unbilden der Witterung zu gewähren , wobei jedoch eine absichtliche und unbegründete An¬
sammlung der Schulkinder vor und im Schulgebäude zu obgennnnter Zeit nach Thunlichkeit hint-
auzuhalten ist.

Der Stadtrath nahm diese Verfügung am 7 . Jänner 1897 zur Kenntnis.

o) Schüler der städtischen Nolksschulen.
Die Zahl der Schüler betrug am 1 . Octvber 1897:

in den Bürgerschnleiassen 38 .027 ( 17 .357 Knaben , 20 .670 Mädchen ) ,
in den allgemeinen Volksschnlclassen 135 .285 (67 .744 Knaben , 67 .441 Mädchen ) .

Die Hanptsumme aller in den allgemeinen Balls - und Bürgerschulen Wiens
unterrichteten Kinder beträgt sohin 173 .212 Kinder (85 . 101 Knaben , 88 .111 Mädchen !.
Hiebei sind nicht eingerechnet die in den Privat -Volks - und Bürgerschulen unterrichteten
Kinder.

Nähere Angaben über die Schüler nach Glaubensbekenntnis , Muttersprache , Ge¬
burtsort , Beruf der Eltern oder Pflegcparteieu , Wohnort , Alter rc., nach einzelnen
Gemeindebezirken enthält der Abschnitt „ Bildnngswesen " der Statistischen Jahrbücher der
Stadt Wien.

6) Keitriigc zur Krkleidung und Ausspülung armer Schulkinder.

Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses vom 10 . December 1897 wurden anlässlich des

Weihnachtsfestes den Vorstehnngen sämmtlicher Bezirke Beiträge zur Bekleidung armer
Schulkinder im Gesammtbetrage von 14 .500 fl. bewilligt.

Zur Verhütung von Missbrauchen seitens der Eltern wurde weiters Folgendes
beschlossen:

Die an Vereine und Anstalten bewilligten Subventionen können wie bisher von denselben
nach ihrem Ermessen vertheilt werden , jedoch haben dieselben die Verpflichtung zu übernehmen,
behufs möglichster Hintanhaltnng von mehrseitigen Betheilnngen die Namen der von ihnen zu
Betheilenden rechtzeitig dem Bezirks - Cvmito bckanntzngeben . Die Bezirksvorsteher haben auch die
nicht subventionierten Vereine zu ersuchen , dem Bezirks -Comite zu demselben Zwecke bekanntzn-
geben , welche Kinder sie schon betheilt haben oder betheilen werden.

Die den Bezirken eröffnet « ! Höchstcredite sollen durch ein Comite verwendet werden , welches
aus dem Bezirksvorsteher als Obmann , aus dem Obmanne des Ortsschulrathes und des Armen¬
institutes mit beschließender Stimme und aus je einem Delegierten der von der Gemeinde subven¬
tionierten Vereine und Anstalten mit berathender Stimme bestehen soll.

Ebenso wurde dem Central -Bereine zur Beköstigung armer Schulkinder , welcher

seinen Sitz im Rathhansc hat und in der Zeit vom 16 . November 1896 bis
31 . März 1897 : 5476 armen Schulkindern theils in den Volksküchen , theils in Schul¬
häusern , an 110 Ausspeisetagcn warme Mittagmahle verabreichte , eine Subvention von
20 .000 fl . gewährt . In den städtischen Schulen X ., Leibnitzgasse 33 und V . , Fendi-
Einsiedlergnsse wurde je ein eigener Ansspeiseranm eingerichtet.

In jene Schulen , in welchen die Ausspeisnng der armen Schulkinder in den
Turnsälen erfolgte , wurden die Speisen aus den Volksküchen , beziehungsweise ans der

Vereinsschulküche im IX . Bezirke in Speise -Transportgeschirren (System Dr . Kühn)
in ausnahmslos befriedigender Weise zugeführt.

In der Vereinsschulküche im IX . Bezirke erfolgt die Speisenznbereitnng mit
anerkannt bestem Erfolge in regulierbaren Papin 'schen Kesseln (System Dr . Kühn ) .

Die Ausgaben des Vereines betrugen im Jahre 1897 32 .754 fl . 77 kr.
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e) Anschaffuug von Lernmitteln für arme Schulkinder.
Anlässlich der Berathnng des Hanptvoranschlages für das Jahr 1897 beauf¬

tragte der Gemeinderath den Magistrat , darüber Bericht zn erstatten , in welcher Weise

eine strenge Überwachung der Bertheilnng der Armenlernmittel ermöglicht iverde.

Zu diesem Behnfe wurde eine Besprechung mit den Obmännern der 20 Armen-

institnte unter Intervention der bcthciligten Hilfsämter veranlasst , wobei folgende Er¬

gebnisse sich heransstellten:
1 . Die Anmeldung der auf unentgeltliche Beistellnng von Armenleruiuitteln reslectierenden

Parteien hat nicht , wie bisher , vom 15 . Juli bis 15 . August jeden Jahres , sondern früher zu er¬

folgen , um dem Armeninstitute Gelegenheit und Zeit zu bieten , die eingelangten Ansuchen prüfen

zu können , so dass sowohl das Interesse der Stadtfinanzen , als auch die wirkliche Bedürftigkeit

der Schulkinder in gerechter Weise gewahrt wird.
2 . Es ist eine Central -Lerumittelverwaltung zu schaffen , welcher die Prüfung der Erfor¬

dernisse , die Erstattung von Vorschlägen au den Magistrat zur Anschaffung der erforderlichen Lern¬

mittel und die Überwachung der Verwendung der derzeit an einzelnen Schulen überflüssig auf-

gcstapclten Vorräthe obliegt.
3 . Die an de» einzelnen Schulen in Verwendung stehenden Lernmittel , sowie die even

tuellen Vorräthe sind in einer Eentralevidenz zusammenzustelleu und hierüber die Verzeichnisse

weiter zu führen.

Der Gemeinderath beschloss hierüber zunächst am 16 . Juli 1897 , den oben¬

erwähnten Anmeldnngstermin der Parteien ans die Zeit vom 15 . Juli bis 8 . August

zu verkürzen und bestimmte weiters:
1 Es sei den Bezirksarmeninstituten das Recht zuzuerkenuen , über die einlangenden Ge¬

suche um Verabreichung der Armenlermnittel auf Grund eingehender Erhebungen endgiltig zu

entscheiden . Die diesfüllige bisherige Thätigkeit des Ortsschnlrathes , sowie jede andere in den

Normen erwähnte Mitwirkung des Ortsschulrathes in dieser Angelegenheit hätte in der Folge

zu entfallen.
Die Normen für die Beistellung und Verabreichung der Armenlernmittein seien in diesem

Sinne abzuänderu.
2 . Es sei das Armeuinstitut jedes der 1v Bezirke Wiens zu ersuchen , dass nur bei zwei¬

fellos erwiesener Armnth den Schulkindern der Bezug der Armenlernmittel und zwar in der

Regel nur der beschränkte und nur ausnahmsweise der unbeschränkte zuerkannt und darauf geachtet

werde , dass mit dem nach der Berechnung der städtischen Buchhaltung auf den betreffenden Bezirk

entfallenden Betrage das Auslangen gesunden werde.
3 . Weiters seien auch die Schulleitungen zu ersuchen , mit den Armcnlernmitteln thunlichst

hauszuhalten und zu sparen.

Tie Schaffung einer Central -Lernmittelverwaltung wurde aus ökonomischen Rück¬

sichten einer besonderen Erledigung Vorbehalten . Auch wurden im Winter 1897 inner¬

halb weniger Tage an fast allen städtischen Schulen (rund 400 ) Revisionen in Bezug

aus die vorhandenen Borräthe vorgenommen , wobei sich herausstellte , dass in so

manchen Schulen übermäßige Armenlernmittel -Borräthe vorhanden waren , auf deren

Berringerung sodann gedrungen wurde.

11m dem dringenden Armenlernmittelbedarfe zn Beginn des Schuljahres in jeder

Richtung zu genügen , beschloss der Stadtrath am 23 . September 1897 , für das Schul¬

jahr 1897/98 die Schulleitungen zn ermächtigen , wirklich und zweifellos arme Schul¬

kinder , soweit die Borräthe reiche » , provisorisch auch dann mit Armenlernmitteln zn

betheilen , wenn dieselben ans irgend einem Grunde noch nicht im Besitze einer An¬

weisung des betreffenden Armcninstitntes sind . Tie Erhebungen und Anweisungen

des Armeninstitntes znm Bezüge der Lernmittel seien dann nachträglich einzuholen und

ansznführen.
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Bezüglich dcr unentgeltlichen Betheilnug armer Schulkinder , deren
Eltern nicht in Wie » wohnhaft oder Ausländer sind , fasste der Gemeinderath
am 16 . Juli 1897 folgende Beschlüsse:

Die Armenräthe seien anzuweisen , bei den Erhebungen über die Vermögens - und Familien-
verhältnisse solcher Eltern vder deren Stellvertreter , welche nicht in Wien wohnhaft vder Ausländer
sind , mit der größten Genauigkeit und Gewissenhnstigkeit und aller Strenge — wenn nothwendiq
im schriftlichen Verkehre mit der (Gemeinde , wo die Eltern vder deren Stellvertreter wohnen —
vorzugehen und nur in jenen Fälle » , wo die Armuth ganz zweifellos cvnstatiert ist , die Bethei
lang niit Armenlernmitteln zuznerkennen , da im allgemeinen bei Kindern solcher Eltern von der
Voraussetzung ausgegangen weiden kann , dass die Eltern oder deren Stellvertreter imstande
sein werde » , zu den Verpslegs - und Erziehungskosten auch noch die verhältnismäßig geringen
Kosten für die Anschaffung der Lernmittel auszubringe » .

Überdies haben Kostender , welche znm Zwecke des Schulbesuches nach Wien geschickt werden
und deren Eltern nicht ln Wien dvmicilieren , um die Begünstigung der Betheilung mit Armen
lernmitteln zu erlangen — ohne Unterschied ob In vder Ausländer — a priori ein vorschrifts¬
mäßig ausgefertigtes Armuthszeugnis , welches von der Bezirkshanptmannschaft , bezw . von der
entsprechenden Behörde des Auslandes zu vidieren ist, mitzubringcn . Auszustellen ist ein solches
Zeugnis von der Anfenthnltsgemeinde der Eltern.

Tank dieser auch den Ansprüchen der wirklich dürftigen Kinder gerecht werden¬
den Maßregeln war es möglich , bereits im Berwaltungsjahre 1897 den Bedarf an
Armenlernmitteln von seiner bisherigen übermäßigen Höhe (rund 183 .000 fl .) ans
111 .271 sl. 82 kr. herabzudrücken . Trotzdem betrug die Zahl der betheilten Kinder 64 .439,
also nur um 3137 weniger , als im Borjahre.

Auch in diesem Jahre lieferte der k. k. Schnlbücherverlag gemäß einem Ministerial¬
erlasse vom 15 . Jänner 1895 unentgeltlich Armenbücher im Werte von 12 .941 fl. als
rechnungsmäßig ans die Schulgemeinde Wien entfallende Gewinnguote an die Schul¬
behörde » Wiens ab.

f) Lehrer- und Schiilerbililiotheken. Lehrmittelsammlungen.

In dem Stande der Bezirks -Lehrerbiblivtheken hat sich im Jahre 1897 nichts
wesentliches geändert.

Tie Benützung derselben seitens der Lehrerschaft war eine geringe . Der Bestand
der 13 Bezirks -Lehrerbibliotheken belief sich ans rund 5500 Werke . Neuanschaffungen
erfolgten um den Betrag von 150 fl. 56 kr., während für die an den einzelnen Schulen
bestehenden Local -Lehrer - und Schülerbibliotheken 15 .650 fl. 7 kr. verausgabt wurden.

Für Lehrmittelsammlungen wurde ein Aufwand von 24 .719 fl . 65 kr. gemacht,
worin die bezüglichen Anschaffungen für die im Jahre 1897 neu eröffncten Schulen
inbegriffen sind.

g) Finanmllts.

Tie Einnahmen für die allgemeinen Bolks - und Bürgerschulen betrugen im
Jahre 1897 4,491 .621 fl., darunter an Bezirksschulumlagen 4,464 .373 fl.

Tie Auslagen für diese Schulen betrugen im ganzen 8,229 .595 fl ., darunter
vornehmlich für : gesetzliche Bezüge der activen Lehrpersonen 5,367 .858 fl ., berechnete
Mietwcrte 1,093 .500 fl., Errichtung und Erweiterung der Schulbauten 600 .895 fl.

Die Besoldungsvorschüsse an Lehrpersonen sind sowohl in de» Einnahmen , als
in den Ausgaben , die Subvention an die evangelischen Schulen in letzteren nicht enthalten.
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v . Städtische Kindergärten.

Im Jahre 1897 sind wesentliche Änderungen in den cvmmnnalcn Kindergärten
nicht Vvrgekommen.

Gegenwärtig bestehen 11 solcher Kindergärten , und zwar im XI ., XV . und
XVIII . Bezirke je einer , in dem XII . und XVI . Bezirke je 2 und im XIX . Bezirke 4.

Das Personale der städtischen Kindergärten besteht aus 9 leitenden und 15 ge¬
wöhnlichen Kindergärtnerinnen . Van letzteren gehören 5 dem weltlichen Stande an und
beziehen je 500 fl . Jahresgehalt ; 6 gehören der Congregation der barmherzigen
Schwestern vom heiligen Kreuz nach der Regel des heiligen Franz Seraphicns an und
beziehen eine Jahresremuneration von 210 fl. ; 4 gehören der Kongregation der barm¬
herzigen Schwestern nach der Regel des heiligen Vincenz de Paul und beziehen eine
Remuneration von je 300 fl . jährlich . Bon diesen barmherzigen Schwestern werden die
städtischen Kindergärten XII ., Vierthalergasse Nr . 17 und XV ., Beingasse Nr . 19 , geleitet.

Die Gesammtanslngen der Gemeinde für Kindergärten betrugen im Jahre 1897
im ganzen 41 .039 ft., darunter an Bezügen der cominnnalen Kindergärtnerinnen
13 .851 fl . 15 kr., Subventionen an Privat -Kindergärten 10 .620 sl., Zinswerte der
Kindergartenlocale per 11 .900 fl.

Tie Gesammtzahl der in die städtischen Kindergärten eingeschriebenen Kinder
betrug 1533.

Den stärksten Besuch wies der Kindergarten im XII . Bezirke , Bierthalergasse Nr . 17,
den schwächsten der Kindergarten im XIX . Bezirke , Windhabergasse Nr . 2 (Sievering ) auf.

Anlässlich der Erweiterung der Räume des magistratischen Bezirksamtes für den
X . Bezirk im Jahre 1897 wurde dem im selben Hanse untergebrachten Privat -,Kinder-
garten ein großer Saal zur Verfügung gestellt , so dass der Verein daselbst jetzt zwei
Säle und einen Gardervberaum benützt.

Städtische Unterrichtsanstalten für nicht vollsinnige Kinder.

Am 1 . October 1897 waren vorhanden:
an der Specialschul -Abtheiluiig Lehrkräfte Schüler

für blinde schulpflichtige Kinder , XVI ., Kirchstetterngasse Nr . 38 1 12
für schwachsinnige Kinder , XVIII ., Anastasius Grüngasse Nr . 16 — 18 4 66
für taubstumme Kinder , IX ., Gemcindegasse Nr . 2 . 6 48
für taubstumme Kinder , XV ., Zinkgasse Nr . 12 — 14 . . . . 5 38

Die gesetzliche Regelung der Frage , betreffend die Kosten für die Errichtung,
Erhaltung und Erweiterung derartiger Anstalten ist noch nicht erfolgt.

Mit Rücksicht ans die im letzten Verwaltnngsberichte (2 . 590 ) anseinandcrgesetzten
und noch fortdauernden Gründe konnte eine Ausgestaltung dieser Schulen im
Jahre 1897 nicht stattfinden . Vielmehr musste die Gemeinde darauf bedacht sein , unter
allen Umständen ans die gesetzliche Regelung dieser Frage hinzuwirken . Dadurch ergaben
sich aber einige Controversen mit der Schulbehörde.

So bezog der k. k. n .-ö . Landesschulrat !) am 29 . Mai 1897 die Specialschul-
abtheilnng für taubstumme Kinder im IX . Bezirke , Gemeindegasse Nr . 2 , in die
Systemisiernng der allgemeinen Volksschule daselbst ein . Hierüber beschloss der Stadtrath,

Verwaltnngsbcricht der Stadt Wien . 21
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den Änderungen cm dein Stande der systemisierten Classen für vollsinnige Binder an
dieser Schule zuznstiinmen, jedoch bezüglich des Lehrstatus an der Specialschulabtheilung
siir taubstumme Binder daselbst im Reeurswege ausznsprechen, dass das bestellende
Provisorium bis auf weiteres aufrecht zu bleiben habe.

Gegen einen ganz ähnlichen Systemisiernngserlassdes k. k. n.-ö. Landesschulrathes
vom 22. Mai 1897 hinsichtlich der allgemeinen Volksschule, XVIII., Anastasius Grün¬
gasse Nr. 16—18 und der damit in Verbindung stehenden Specialschnlabtheilung für
schwachsinnigeVInder ergrisf der Stadtrath am 18. Juni 1897 den Recnrs an das
k. k. Unterrichtsministerium.

Für die Blindcnabtheilnngder .Enaben-Volksschule, XVI., Uirchstettcrngasse Nr. 38,
wurde für die Jahre 1897 — 1899 zufolge Geineindcrathsbeschlusses vom 9. Oktober 1897
eine Dotation von je 150 fl. zur Verfügung gestellt, damit der Unterricht weiter
ertheilt werden kann.

Aus den oben angegebenen principiellen Gründe» musste der Stadtrath seine
Zustimmung zur Errichtung von eigenen Disciplinarclassen an Bürgerschulen
versagen. (Beschluss vom 20. August 1897 .) Auch verweigerte er seine Zustimmung
zur Errichtung eines kommunalen Erziehnngshauses für sittlich verwahrloste
U ind  er.

Dagegen stimmte der Stadtrath am 28. Mai 1897 der Errichtung von vier
Stottercnrsen nach der Methode des Professor Bcrguand  zu , die durch mehrere
Wochen in städtische» Schulen abgehalten wurden.

Hinsichtlich der Auszahlung der Remunerationen für das Lehrer- und Diener-
personale au den Schnlabtheilungen für nicht vollsinnigc stinder wurde mit dem Gcmcinde-
rathsbcschlusse vom 3. September 1897 angeordnct, dass diese Auszahlung nicht am
Ende des Jahres , sondern in 10 Monatsraten mit den übrigen Dicnstesbezügcn der
Betreffenden zu erfolgen habe.

f . Städtische Mittelschulen.

Im Jahre 1897 fand die successive Übergabe, bezw. Übernahme der commnnalen
Mittelschulen in Wien in die Verwaltung des Staates ihren Abschluss, indem mit
1. September dieses Jahres die letzte communale Lehranstalt dieser Art, das Leopold-
stüdter Communal-Real- und Oberghmnasium, von der k. k. Staatsverwaltung über¬
nommen wurde.

Entscheidungen principieller Natur oder von besonderer Wichtigkeit sind bezüglich
der commnnalen Mittelschulen, bezw. des Lchrpersonales an denselben im Berichtsjahre
nicht erflossen. Ans die seitens der k. k. Staatsverwaltung gegebene Anregung, betreffend
eine informative Auslegung der vielfach strittigen Bestimmungen des Übergangsvertrages
bezüglich der Verpflichtung zur Vornahme der Renovicrungs- und Gebäude-Erhaltungs¬
arbeiten in den Gebäuden der vormals städtischen Mittelschulen, erklärte der Stadtrath
mit Beschluss vom 11. November 1897 eingehen zu wollen.

In die aä lloa einzusctzende Commission wurden mit Stadtrathsbeschluss vom
26 . November 1897 die Stadträthe Tr . Dcntschmanu und Hörmanu  delegiert.
Eine Zusammentretungdieser Commission hat im Berichtsjahre nicht stattgcfuudc».
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K. Das städtische Pädagogium.
In dem Status des Lehrkörpers des städt. Pädagogiums trat im Schuljahre 1896/97

nur die eine Änderung ein, dass an Stelle des Bürgerschul-Directors Wolleusaek der
ÜbnugsschullehrerEmil Richter den Unterricht in der speeiellen Methodik der Geo¬
graphie übernahm.

Auch im Jahre 1897 wurde das Pädagogium seiner Aufgabe, strebsame Lehr¬
personen nach allen Richtungen ihres theoretischen Wissens und praktische» Könnens fort¬
zubilden, u. zw- durch mannigfache Jortbildungsmittel, thunlichst gerecht. Dies geschah
durch wissenschaftliche, von tüchtigen Dircctorcn und Professoren von Mittelschulen ge¬
haltene Borträge und durch methodische, von den Directoren und Übnngsschnllehrern
der mit dem Pädagogium verbundenen Übungsschnleu gehaltene Vortrüge. Namentlich
die Vorträge über theoretische Pädagogik waren überaus stark besucht.

Auch die praktischen Übungen wurden fleißig besucht, selbst von auswärtigen Lehrpersonen.
Über eine aus der Mitte des Gemeinderathes hervorgegangene Anregung beschloss

der Stadtrath am 25 . August 1897 einen Stenograph iccnrs mit 1 wöchentlichen
Unterrichtsstunde am städt. Pädagogium einznführen und wurde als Lehrer mit der
Ertheilnng des Unterrichtes der Bürgerschullehrcr JosefJahne gegen eine entsprechende
Remuneration (Stadtrathsbeschlussvom 11. November 1897s betraut. Gleich zu Beginn
des Cnrses im Tecember 1897 wurde er von 59 Hörern und Hörerinnen besucht.

Ter Tnrncnrs für Lehrerinnen wurde auch im Jahre 1897 abgehalten.
Die Zahl der ordentlichen Hörer und Hörerinnen betrug im Schuljahre

1896/97 im Jahrgange I : 51 , II : 16 , III : 44 , IV : 18 , im ganzen daher 129.
Die Zahl der außerordentlichen Hörer und Hörerinnen betrug 304 . An

den Collognien  betheiligten sich am Schlüsse des I. Semesters 80 ordentliche und
102 außerordentliche, am Schlüsse des II. Semesters 67 ordentliche und 67 außer¬
ordentliche Hörer und Hörerinnen.

Die Bibliothek  wurde durch neue Erwerbungen ergänzt und erweitert u. zw.:
in Sprache und Literatur um 15, in Pädagogik und Philosophie um 91, in Geographie
und Geschichte um 28, in Naturwissenschaft um 14, in der Methodik um 2 Werke.

Im ganzen zählt diese, besonders an pädagogisch-didactischen Werken reiche, Bibliothek
3644 Werke, von denen viele (Zeitschriften, Lexica, Encyklopädien) mehrere (oft 30
und mehr) Bände umfassen.

Auch Ausflüge zu wissenschaftlichen Zwecken, wie botanische Excursionen, ferner
Besuche der Sternwarte in Döbling, der Schwefel- und Kvhlensäurefabrik in Nnssdorf,
Besichtigung der Sammlungen in Kreuzenstein, im Stifte Klosterneuburg re., fanden im
Jahre 1897 unter der pflichteifrigen Leitung von Mitgliedern des Lehrkörpers statt.

Die Auslagen  für das Pädagogium betrugen 21.099 fl., welchen eine Ein¬
nahme  von 807 fl. gegenübcrstand.

Gewerbliche Lehranstalten.
Hier sind jene gewerblichen Lehranstalten zu besprechen, welche unter der Leitung

der Wiener Gewerbcschul-Commission stehen und seitens der Commune im allgemeinen durch
den 20 percentigen Beitrag zu den Gesammterhaltuugskosteu, im besonderen durch spe-
cielle Beitrüge oder unentgeltliche Überlassung von Lokalitäten unterstützt werden, sodann

21»



324 XXIII. Unterricht — II. Gewerbliche Lehranstalten.

jene staatlichen Anstalten , für welche die Gemeinde vertragsmäßig Schulräume beistellt

nnd anch nach sonstige Verpflichtungen übernommen hat.
Elftere gewerbliche Lehranstalten zerfielen im Schuljahre 1896/97 in 5 Kategorien:

a ) Gewerbliche Vorbereitnngscnrfe in der Zahl von 74 mit zusammen 13 .556

Schülern;
b ) gewerbliche Fortbildungsschulen für Lehrlinge und Gehilfen in der Zahl von

34 mit zusammen 7944 Schülern;
L> gewerbliche Fortbildungsschulen für Mädchen in der Zahl von 7 mit zusammen

1340 Schülerinnen;
ä ) fachliche Fortbildungsschulen für Lehrlinge in der Zahl von 29 mit zusammen

8533 Schülern;
e) 1 fachliche Fortbildungsschule für Lehrmädchen (der Genossenschaft der Psaidlcr)

mit 101 Schülerinnen.

Die im Vorhergehenden mitgezählten 8 Borbereitungscurse für Lehrlinge der Gast¬

wirte und Kaffeesieder in Wien waren von 659 Schülern besucht.

In obigen Daten sind die Angaben der fachlichen Fortbildungsschulen für Weber,

Posamentierer und Wirker , sowie die Gremialhandels -Fachschnlen inbegriffen.

Hiebei haben das Lehrziel erreicht:
in den Borbcreitungscursen. 750 /§

in den geiverblichen Fortbildungsschulen für Lehrlinge 67 „

in den gewerblichen Fortbildungsschulen für Mädchen 84 „

in den fachlichen Fortbildungsschulen . 71 „

in der fachlichen Fortbildungsschule der Pfaidler für

Lehrmädchen . 62 „

Der Nationalität nach waren die Schüler:
Deutsche Czecho-Llaven Andere

in den Vorbereitnngscnrsen. 5975 6618 963

in den gewcrbl . Fortbildungsschulen für Lehrlinge 7473 359 112

in den gewerbl . Fortbildungsschulen für Mädchen 1255 41 44

in den fachlichen Fortbildungsschulen . . . . 7319 768 446

in der sachlichen Fortbildungsschule für Mädchen 88 13 —

Der gesetzliche 20 "/ ^ Beitrag der Gemeinde für die Errichtung nnd Erhaltung

der Vorbereitnngs - nnd gewerblichen Cnrse bezifferte sich mit Einschluss der Zinswcrte

per 4000 fl . mit 71 . 197 fl.

Der Turnunterricht der Lehrlinge wurde außer von den Turnvereinen , welche

die Leitung nnd zum Theile auch die Turubödeu bcistellten , von der Gemeinde

durch Überlassung städt . Turnsäle gefördert . Auf diese Weise wurden im Jahre 1897

13 solcher Curse abgchaltcn.
Weitere Localitäteu in städt . Schulen wurden für gewerbliche Schulzwecke der

(Kcwerbeschul - Commission auch im Jahre 1897 unentgeltlich überlassen . So z . B.

1 . Räume in der Schule XVI ., Habsbnrgcrplatz Nr . 2 , für die dort neu eröffnete Fort¬

bildungsschule für Lehrlinge , 2 . Räume der Mädchen -Bürgerschule XII ., Ruckcrgasse

Vir . 40 , für eine gewerbliche Mädchcm -Fortbildungsschule nnd 3 . der Genossenschaft

der Pfaidler , für ihre Fortbildungsschule für Lehrmädchen , Räume in dem städtischen

Schulhanse I ., Börsegasse Nr . 5.
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Überdies wurden Subventionen für 16 fachliche Fortbildungsschulen im Gesammt-
betrage von 8600 fl. bewilligt.

In diesem Betrage ist die pro 1898 der gewerblichen Fortbildungsschule der
Srgel- und Clavierbaner im Jahre 1897 bewilligte Subvention von 200 fl. enthalten.

Endlich ist der Wert der für die zahlreichen gewerblichen Schulen, welche zum
größten Theilen in städt. Schulgebäuden nntergebracht sind, beigestcllten Beleuchtung
pro 1897 mit 9506 fl. 90 kr. zu veranschlagen.

Hiezu kommen noch die Beheiznngskoftcn, welche jedoch für die Gewerbeschulen
wegen der Einheitlichkeitder Heizungsanlagen, insbesondere der Dampfheizungen in
den städt. Schulgebäuden, nicht gesondert angegeben werden können.

Auch im Jahre 1897 übersendete der Magistrat 1000 Stück Anweisungen zu
wesentlich ermäßigten Preisen für das städt. Donanbad, 1000 Stück Anweisungen zur
unentgeltlichen Benützung gewöhnlicher Badewäsche im Freibade und 50 Stück Anweisungen
für den Schwimmunterrichtzn ermäßigtem Preise an die Gewerbefchnl-Commissivn be¬
hufs Bcrtheilnng an die gewerblichen und fachlichen Fortbildungsschulen.

Das „Lehr l i»gs hei in" in Wien, VI., Hirschengasse Nr. 9, welches Lehrlinge theils
unentgeltlich, theils gegen billiges Entgelt in Verpflegung und Unterstand nimmt, und
ein integrierendes Institut des Centralvereines für Lchrlingsunterbringnng ist, wurde
bisher seitens der Gemeinde mit 2000 fl. jährlich subventioniert. Die Kosten des
„Lehrlingsheim" wurden bisher von 3 Enrien getragen und zwar hat das Land Nieder-
östcrreich und die Gemeinde Wien je 40 "/g, die Handels- und Gcwerbckainmer20 "/„
beigetragen. Trotzdem hatten die Gemeinde Wien und das Land Niederösterreich unter
10 Mitgliedern des Ausschusses des „Lehrlingsheim" nur je 2 Stimmen. Nachdem die
Gemeinde sich sonach hinsichtlich ihres Stimmrechtes um die Hälfte verkürzt sah, die
Stimmenzahl auch den localen Verhältnissen und der Stellung der Gemeinde Wien als
Behörde I. Instanz nicht entsprach, drückte sie seinerzeit bereits den Wunsch nach einer
Änderung des Statutes des Lehrlingsheimes ans. Da dies fruchtlos blieb, verweigerten
sowohl die Gemeinde, als das Land die bisher gewährten Subventionen. Jedoch er¬
klärte sich der Gcmeinderath am 2. Juli 1897 bis ans weiteres bereit, zur Erhaltung
des Lehrlingsheims in der bisherigen Weise beizntrage», unter der Bedingung, dass
das Statut in der Weise abgeändert wird, dass dem Wiener Gemeinderathe in der
Verwaltung die Majorität eingerünmt wird.

Nachdem auch die weiteren Verhandlungen mit dem Ausschüsse des Lchrlingsheimes
erfolglos blieben, legte die Gewerbeschul-Commission die Leitung des Lehrlingsheimesmit
Ende October 1897 zurück; dasselbe wird jedoch durch erhöhte Beiträge der Handels-
nnd Gcwerbekammer weiter erhalte».

Die Staatsanstalten , hinsichtlich welcher die Gemeinde gewisse Verpflichtungen
übernommen hat, sind a) die k. k. Lehr- und Versuchsanstaltfür Photographie und
Reprodnctionsverfahren, VII., WestbahnstraßeNr . 25, b) die k. k. Staatsgewerbeschnle
(Wcrkmeisterschule), X., Engengasse Nr . 81, c) die k. k. Lehranstalt für Textilindustrie,
VI ., Marchettigasse Nr . 3.

Die in der ersteren Anstalt bereits im Jahre 1896 (vergl. Nerwaltungsbericht
für die Jahre 1894—1896 , Seite 596) begonnenen Erweiternngsarbciten wurden
behufs geeigneter Adaptierung des städtischen Hauses VII., Westbahnstraße Nr . 25 durch
das Stavtbauamr auf Rechnung des Staates ansgeführt und vollendet.
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Nach erfolgter Ausgestaltung erhielt die Anstalt die Bezeichnung„k. k. graphische
Lehr- und Versuchsanstalt" und wurde noch im Jahre 1897 durch einen Besuch
Seiner Majestät des Kaisers ausgezeichnet.

In der Werkmeisterschule im X. Bezirke fanden im Berichtsjahre besondere
Veränderungen nicht statt; im December 1897 wurde in den Zeichensälen und im
elektrotechnischenLaboratorium das Auer'sche Gasglühlicht eingeführt.

Die k. k. Lehranstalt für Textilindustrie im VI. Bezirke wurde von der
Gemeinde durch Gewährung einer Subvention von 500 sl. für die fachlichen Fort¬
bildungsschulen, sowie durch Verbesserung der Beleuchtung nnd Herstellung verschiedener
baulicher Reparaturen in dem städt. Hause, VI., Marchettigasse3, gefördert.

Die Regiebeitrüge der Gemeinde für die erstgenannten beiden Anstalten (mit Ein¬
schluss der berechneten Mietwerte der Schulränmej betrugen im Jahre 1897 24 .774 sl.

Nähere ziffermäßige Angaben über diese Anstalten finden sich im Statistischen
Jahrbnche (XIV. Abschnitt).

Die Tiehl 'sche Stiftungsschnle, eine Handarbeits-Fortbildungsschule für Mädchen,
ist seit Jahren im städt. Schulgebäude, V., Hundsthurmplast Nr. 14, untergebracht.

In den Lehrplan dieser stark sregnentierten Schule wurde zufolge Stadtraths-
beschlusses vom 15. October 1897 der Stenographieunterrichtals Bestandtheil des Unter¬
richtes über Buchhaltung ausgenommen und die Kosten per 50 fl. jährlich ans den Ge¬
meindesäckel überwiesen. Auch wurde die Auer 'sche Beleuchtung daselbst eingeführt.

Über die Zahl und Gattung der im Jahre 1897 vorhandenen Privatlehr¬
anstalten , welche zum Theil von der Gemeinde subventioniert werden, enthalten die
Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien in den Abschnitten„Bildungswesen" und „Gewerbe
nnd gewerbliche Angelegenheiten" der Bedeutung der verschiedenen Schnlgattungen ent¬
sprechende Angaben.
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XXIV . städtische Sammlungen und Archiv.

ä . Bibliothek.

Tie Dotation für die Stodtbibliothek blieb in dem Berichtsjahre dieselbe wie in
den Vorjahren. Es konnte auch in diesem Jahre eine Anzahl wertvoller Antiqnaria
für die Bibliothek erworben werden, namentlich Zeitschriften, welche siir die literar-
nnd knnstgeschichtliche Forschung reichhaltiges Materiale bieten. Zugleich wurden auch die
Nruerscheinnngen des Buchhandels mit Aufmerksamkeit verfolgt und viele Werke, die
ans die Verwaltung der Stadt und ihre Geschichte Bezug hatten, eingereiht. Mit einer
grosseren Zahl von Geschichtsvereinen des In - , und Auslandes, deren periodische
Pnblicationen noch nicht in der Bibliothek vertreten waren, wurden Beziehungen an-
gcbahnt und dadurch dem Bestände ein reichhaltiges Material zugeführt. Auch die
Sammlung von Gemeinde-Druckschriften der größeren Städte konnte in diesem Jahre
außerordentlich bereichert werden, indem zahlreiche Stadtvertretnngen dem an sie
gerichteten Ansuchen, ihre Pnblicationen der Stadtbibliothek znzuwenden, mit dem
größten Entgegenkommen Folge gaben. Außerdem liefen die im Berichtsjahre fälligen
Jahresberichte von Magistraten, Vereinen, gelehrten Anstalten, Museen ic. vollzählig
ein, so dass eine lückenlose Fortsetzung der periodischen Literatur ermöglicht wurde.

Besondere Spenden wurden in diesem Jahre der Bibliothek zutheil von: dem
k. n. k. Reichs-Kricgsministerium, Sr . Erccllenz dem Statthalter Grafen Erich Kiel-
mansegg , der ?rekecture cku cksparlement cke In Leine, welche seit Jahren ihre
Druckschriften, namentlich auch die kostbaren von der Stadt Paris pnblicierten historischen
Werke und Kunstblätter in liberalster Weise zur Verfügung stellt, der Stadwertretnng
Kvrnenbnrg, der österreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuz, der Direktion des
ethnographischen Museums in Leyden, dem österreichischenTvnristenclub, ferner von
dem k. k. Sectionschef Tr . H. R . von Jirieek in Prag , Direktor I . Leisching in
Brünn , Wilhelm Ritter von Piwonkn , E. L. Grieszelich , F. Scholz , I . Grünecke
in Paris , M . Amster , A. Waldvogel , L. Holzer , der ein Originalmanuscript des
Ehorregenten und Componisten Michael Holzer sf 1826) spendete, und der Firma
Theyer L Hardtmnth . Als Geschenk von hervorragendstem Werte muss das Original¬
manuscript der Composition „Tie Weihe des Hauses" von Beethoven hervorgehoben
werden, welches die Herren Carl August und Dominik Artaria aus dem Nachlasse
ihres Vaters den städtischen Sammlungen znwendeten. Auch sonst wurde die Autographen¬
sammlung der Stadtbibliothek wesentlich bereichert.

Ter Zuwachs der Bibliothek betrug im Jahre l897 1161 Werke in 1789 Bänden.
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Tie Benützung durch das Publicum war eine äußerst lebhafte; entlehnt wurden
l r>88 Werte in 2270 Bänden; im Lesesaale wurden von 1100 Lesern 2173 Werke
in 4109 Bänden benützt. Überdies wurden in zahlreichen Fällen zu amtlichen Zwecken
Informationen und Taten in der Bibliothek eingeholt. Von größeren Arbeiten wurde
in diesem Jahre die Katalogisierungder Bibliothek von Marie Schuldes vorgenommen.
Die Zahl der administrativen Geschästsstücke, darunter Gutachten und Berichte, betrug im
Berichtsjahre laut Geschäftsprotokoll 830 Nummern.

8. historisches Museum.
Tas Museum war, wie in den früheren Jahren , an drei Tagen der Woche

<Sonntag , Tienstag und Donnerstag) dem Besuche geöffnet. Die Zahl der Besucher
betrug 26.543. In zahlreichen Fällen wurden im Amtslocale die nicht ausgestellten
Gegenstände von Fachgelehrten, Künstlern, Sammlern :c. benützt. Tie Zahl der in
berücksichtigenswerten Fällen nach außen entlehnten Objecte betrug 190, wovon 32 an
die Tonizetti-Ansstellnng in Bergamo geliehen wurden.

Unter den Spenden ist auch in diesem Jahre an erster Stelle jene des regieren¬
den Fürsten Johann von und zu Liechtenstein hervorznhebcn, welcher 6 wertvolle
Ölgemälde von Ganermann, Gisela und Strecker widmete. Diese Bilder wurden in dem
Raume des Museums, der nach dem hochsinnigen Spender benannt ist, ausgestellt.

Ferner kamen dem Museum noch folgende Geschenke zu: Von den Herren Bachofen
von Echt, Ant. Dreher , N. Tumba , L . Klinger , A. Krupp , G. Weifert und
K. Wolfrum , das Ölgemälde „Medailleur Scharff in seinem Atelier", gemalt von
H. Temple; vom Markgrafen A. Pallavicini zwei Grabsteine aus dem ehemaligen
Königskloster; von Frau Baronin Haizinger das von R . Bacher gemalte Porträt
ihres verstorbenen Gatten; von Frl . Anna Nissel das von Professor Griepenkerl
gemalte Bildnis des Dichters Franz Nissel; von Frau Hofräthin Engerth eine Reihe
von Bildern ans dem Nachlasse ihres Gatten; von Graf Pöttickh von Pettenegg
eine Büste des Sinologen Psizmaicr und ein Ölportrüt des Technikers Spitzer; von
Frau A. Loritz die Büste des Dichters I . N. Vogl von Hans Gasser; von den
Brüdern Bnjatti die Büste des um die Wiener Seidenindnstrie verdienten Herrn
Franz Bnjatti. Außerdem förderten das Museum durch Spenden die Herren M. Gerstle,
<9. R . Schlögl , R . Wittmann , Cnstos E. Gerisch , Professor A. Hüttenbrenner,
Hermann R. von Schwind in Willen, Sccretär I . Böck-Gnadenau , Tr . Starzer,
Hr. Cnbasch , Graveur Schwerdtner , I . Nentwich , Dr . von Mauthner;
die Damen Frau Jda Schnsclka -Brüning und Frl . Marie Steiner ; endlich die
Firmen V. A. Heck, R . Lechner und Freytag 8c Berndt . Durch Legate wurde
das Museum bereichert ans dem Nachlasse der Hvfschauspielerin Charlotte Wolter und
des Gutsbesiyers Herrn A. V. Markt . Durch Ankauf  wurden erworben: Schwinds
Ölgemälde „Ter Künstler selbst mit Cornelius in der römischen Campagna" ; ein
Olporträt des verstorbenen Gemeinderathes Wiesinger; die Portrütmedaillons Anzen¬
grubers und Schlögels von Pcndl ; aus dem Nachlasse des Tondichters Bruckner seine
Büste von Tilgner und zwei Ölporträte; ferner Bilder von Danhauser, Wiener
Ansichten sznmeist Aguarelle) von Kopallik, Kvrompay, Heilmann, Grefe, Geller,
Poled u. a. Außerdem betheiligte sich das Museum an den Anctionen von Viennensien
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bei den Kunsthändlern Wawrn (Nachlass des verstorbenen Gemeindernthcs Klemm), Kende
und Einsle.

Im ganzen weist das Zuwachs-Protokoll des Mnsenms in diesem Jahre 1312
Nummern ans.

Schubert -Ausstellung . - - Die im Jahre 1890 von der Gemeindevertretung
beschlossene Ausstellung zur Centennarfeier der Geburt Franz Schuberts konnte dank
der erfolgreichen Bemühungen des zu ihrer Vorbereitung eingesetzten Comitss und
Grund der von den Beamten der Bibliothek und des historischen Mnsenms gemachten ans
Vorarbeiten zu Beginn des Jahres 1897 im Künstlerhause installiert werden, welches
von der Künstlergenossenschaftzu diesem Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde.

Die Schubert-Ausstellung, deren Eröffnung bereits in dem Abschnitte„Kundgebungen,
Feste w." des vorliegenden Berichtes besprochen wurde, blieb, von dem Beifalle der
Öffentlichkeit begleitet, der Mittelpunkt der vielen zu Ehren des großen Tondichters
veranstalteten Feierlichkeiten. Entsprechend dem Plane waren auch die künstlerischen Zeit¬
genossen und Freunde Schuberts, Moriz von Schwind , Leopold Kupelwieser und
Josef Danhauser miteinbezogen, und Ausstellungen von Werken dieser Künstler mit der
Schubert-Ausstellung verbunden worden. Durch das außerordentliche Entgegenkommen
öffentlicher Instituts , wie vieler Privatpersonen, und zwar nicht bloß im Jnlande , sondern
auch im Auslande, war es gelungen, die Ausstellung zu einer sehr reichhaltigen zu
gestalten. Der Gnade Seiner Majestät des Kaisers verdankte sie eine Anzahl höchst wert¬
voller Objecte ans dem Allerhöchsten Privatbcsitze und ans dem reichen Knnstschatze der
kaiserlichen Sammlungen. Auch Ihre kaiserliche Hoheit die durchlauchtigste Frau Erzherzogin
Maria Theresia geruhte die Ausstellung durch höchst wertvolle Objecte zu bereichern.
Desgleichen haben Se . Majestät der deutsche Kaiser, Se . königliche Hoheit der Prinzregent
von Bayern, Se . königliche Hoheit der Großherzog von Baden, Se . königliche Hoheit
der Großhcrzog von Sachsen-Weimar, Se . königliche Hoheit der Herzog von Sachsen-
Eoburg-Gotha nnd Se . Durchlaucht der regierende Fürst von und zu Liechtenstein das
Unternehmen der Stadt Wien huldvoll gefördert. Besonders hervorgehoben werden muss
ferner die Betheilignng Sr . Excellenz des Herrn Geheimrathes Nicolans Dnmba , der
für die Ausstellung seine außerordentlich reichhaltige und kostbare Sammlung von
Schubert-Reliquien zur unbeschränkten Auswahl zur Verfügung stellte. Die Stadt Wien
selbst hat nicht nur ans ihren Sammlungen eine bedeutende Anzahl von Gegenständen
beigestenert, sondern auch in dem großen Ölgemälde „Ein Schubertabend in einem
Wiener Bürgerhanse", das in ihrem Aufträge der Maler Julius Schmid für die
Ecntennarfcier malte, der Ausstellung einen besonders anziehenden Mittelpunkt gegeben.
Gegenwärtig bildet dasselbe eine Zierde des städtischen Mnsenms. So war es denn
möglich, dass der zugleich mit der Eröffnung erschienene Katalog, der mit zahlreichen
erklärenden Notizen versehen und mit Knnstbeilagen ansgestattet war, 1278 Nummern
verzeichnete.

Der Erfolg entsprach den anfgewandten Bemühungen, indem die Kritik sich über
die Ausstellung aufs beifälligste äußerte und der Besuch des Publicums stets zunnhm.
Die Schubert-Ausstellung wurde in der Zeit vom 20. Jänner bis 2. März von
31.295 zahlenden Personen besucht; ferner wurden 2119 Billeten zn ermäßigten Preisen
ausgegebcn. Die ganze Auflage des Kataloges (10.000 Exemplare) war bereits vor
Schluss der Ausstellung vergriffen.
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0. Archiv.
Während des Jahres 1897 wurden die in den beiden letzten Verwaltungsberichten

beschriebenen Ordnnngsarbeiten fortgesetzt , der Einlageneataster für die Bezirke XI — XIX

abgeschlossen und der Druck des Verzeichnisses der Originalurkunden bis zu den Regi¬
stern geführt , deren Anlage begonnen.

Der Zuwachs an Acten der laufenden Verwaltung betrug 752 Stück.
Dem historischen Archive wurden einverleibt:
Hausverkaufsurkunde des Jans Schumrka von Nohrbach vom 30 . Oc-

tober 1400 ; Burgrcchtsablösuug der Minoriten vom 20 . October 1413 ; Hausvcr-
kanfsnrknnde der Gebrüder Jeuspitzer vou Lichteuegg vom 3 . Mai 1425 ; Schuld¬
brief der Agnes , Otten des Wilden Hausfrau , vom 22 . Juni 1482 ; Ferdinands I.
Freiheiten der Stadt Wien vom 12 . März 1526 (gedruckt ) ; Schreiben der n .-ö. Statt¬
halter und Regenten vom 14 . October 1529 an den Grafen Ludwig zu Lodron , be¬
treffend den Entsatz von Wien ; Anschlag und Steuern vom 17 . Februar 1542
(gedruckt ) ; Eingabe des Universitäts -Pedells Michael Schrembser vom 25 . Sep¬
tember 1606 ; Schreiben des Papstes Paul V . an die Gräfin Maria Manrigucz
von Mannsfcld vom 5 . October >607 ; Eingabe des Jesuitenpräfecten Lamormain

vom 16 . März 1621 ; Dienstbotenordnnng vom Jahre 1688 (gedruckt ) ; Kaiser Leo¬
polds I. Ordnung äe furibcm ineorporalibus vom Jahre 1698 (gedruckt ) ; Kaiser Leo¬
polds I . Adelsdiplom für Dr . Franz Stockhammer vom 23 . August 1701 ; von dem
Jesuitenrector Caspar Glabotsnigg ansgestelltes Zeugnis über den Tod und die
Bestattung des Cardinals Kollvnitsch vom 14 . November 1707 ; Patent , betreffend die
Einhebung der Vermögenssteuer vom 12 . Februar 1735 (gedruckt ) ; Feuerlöschordnung
vom 2 . Mai 1759 (gedruckt ) ; Lehrbrief der Steiumetzgenosseuschaft für I . M . Mayer
vom 17 . Juni 1759 ; Kundmachung des Rectors der Universität , betreffend die Sti¬
pendien , vom 18 . November 1779 ; Gemeinderechnungen von Ottakring aus den Jahren
1801 — 1804 , 1806 — 1816 ; Patente , Circularien und Ähnliches aus dem Jahre 1809;
Vorschrift über das Feuerlöschwesen vom Jahre 1818 (gedruckt ) ; Compagniedecret für
Augustin Rabl  vom 16 . September 1831 ; Bürgermilitärknrte für Anton Schund
voni 16 . September 1831 ; Protokolle der Gemeinde Ottakring aus den Jahren 1838

bis 1855 , sowie mehrere Fascikel Acten der Gemeinden Nenlerchenfeld und Ottakring;
mehrere Diplome aus den Jahren 1841 — 1853 für den Capellmeister A . Emil Titl;

Protokoll der Gemeinde Neulerchenfeld aus den Jahren 1851 — 1864 ; Ausweis der
Gemeinde Rustendorf aus den Jahren 1857 — 1859 ; Bauurknnde der Leopoldsbrücke
vom 14 . November 1860 ; Rechnungen der Gemeinde Rustendorf aus den Jahren 1860
und 1861 ; Wählerliste der Gemeinde Rustendorf vom Jahre 1860 ; Gemeiudewahl-

listen für Rudolfsheim vom Jahre 1867 ; Bericht des Comites für die Vereinigung
der Gemeinden des Bezirkes Sechshaus vom Jahre 1868 ; Adresse der Gemeinden
des Landtagstvahlbezirkes Hietzing an Dr . Rudolf Breftel ; Gedächtnisrede für den
Bürgermeister von Sechshaus Josef Ulm an vom 6 . November 1890.

Die Localbenützung des Archives fand in 149 Fällen mit 502 Aushebungen
statt ; entlehnt wurden 82 Archivalien . Außerdem wurden zahlreiche Matriken -Eintra-
gnngen , Eintragungen in den Katalog der Salvator -Medaillen und Bürgereid -Constatic-
rungen vorgenommen , sowie Auskünfte im kurzen Wege ertheilt.
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XXV . Die Pfandleihanstalt der Gemeinde und
die Miener (Loinmunal -^ parcassen.

Die Pfandleihanstalt der Gemeinde Wien , XIV. Bezirk.

Die Gemeinde besitzt , wie schon i,„ Verwaltungsberichte für die Jahre 1889 — 1899
bemerkt worden ist, eine von der ehemaligen Borortegemeinde Sechshans am 1 . Juni 1899
ervffnete und durch die Einverleibung dieser Vorvrtegemeinde an sie übergegangene Pfand¬
leihanstalt . Diese Anstalt ist also eine Gemeindeanstalt . Sie ist ans Grund des 8 15,
Z . 13 , des Gesetzes vom 15 . Marz 1883 , R' .-G .-Bl . Nr . 39 , betreffend die Ab¬
änderung nnd Ergänzung der Gewerbeordnung , daun des Gesetzes vom 23 . März 1885,
N .-G .-Bl . Nr . 48 , mit welchem einige Bestimmungen hinsichtlich der Pfandleihergewerbe
erlassen worden sind , eoncessioniert worden , bat also die gesetzlichen Grundlagen eines
gewerbsmäßigen Betriebes . Die Thatsache aber , dass die Gemeinde Gewerbsinhaberin ist,
lässt es erklärlich erscheinen , dass der Betrieb der Anstalt nicht ans Erwerb gerichtet
ist , sondern humanitäre Ziele verfolgt.

Tie in dem Verwaltungsberichte für die Jahre 1894 — 1896 erwähnten Ver¬
handlungen wegen Übernahme der Pfandleihanstalt in die Verwaltung des Staates oder
der Verkehrsbank wurden im Jahre 1897 nicht fortgesührt.

In Erledigung des Ansuchens der Bediensteten der städtischen Pfandleihanstalt
uni definitive Anstellung nnd Regulierung ihrer Bezüge , beschloss der Gemeinderath
in seiner Sitzung vom 26 . November:

1 . Die Bediensteten der Pfandleihanstalt der Gemeinde Wien im XIV . Bezirke Rudolssheiin
mit Ausnahme des bereits seitens der Gemeinde Sechshaus definitiv angestellten Anstaltleiters,
ferner der Schatzmeister , dann des Aushilfsdieners und der Aushilfs -Psünderträger , sowie selbst¬
verständlich auch der Diurnisten , erwerben durch eine ununterbrochene dreijährige , in jeder Hinsicht
zufriedenstellende Verwendung bei dieser Anstalt den Anspruch aus definitive Anstellung.

Der Nushilfsdiener und die Anshilfs -Psänderträger können auf diesen provisorisch spstcmi-
sierten Dienstposten zwar nie definitiv angestellt werden ; denselben ist jedoch die auf diesen Dienst¬
posten zugebrachtc fprovisorische ) Dienstzeit im Falle der Verleihung einer definitiv systcmisierten
Stelle in die obigen drei Jahre einzurechnen , so dass dieselben nach einer dreijährigen ununter¬
brochenen , in jeder Hinsicht zufriedenstellenden Verwendung als Aushilfsdiener , beziehungsweise
als Aushilss -Pfänderträger auf einem ihnen verliehenen definitiv spstemisierten Posten sofort definitiv
angestellt werden können.

2 . Den ans Grund der suk 1 angeführten Bestimmungen definitiv angestellten Bediensteten
der genannten Anstalt wird bei Bemessung ihrer Pension die von ihnen bei dieser Anstalt pro¬
visorisch zugebrachte Dienstzeit , wenn dieselbe ohne Unterbrechung bis zum Zeitpunkte der definitiven
Anstellung reicht , in die definitive Dienstzeit eingerechnet.
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3 . Tie definitiv angestellten Bediensteten der städtischen Pfandleihanstalt im XIV . Bezirke
unterstehen der Dienstpragmatik für die Gemeindebeamten und Diener der Stadt Wien.

4 . Für die definitiv angestellten Bediensteten der mehrerwähnten Anstalt gelten die für die
Gemeindebeamten und Diener der Stadt Wien erlassenen Pensionsvorschriften.

5. Der derzeitige Leiter der städtischen Pfandleihanstalt im XIV". Bezirke , welcher noch von
der bestandenen Gemeinde Sechshaus definitiv angestellt und seitens der Gemeinde Wien als
definitiv angestellter Beamter der Gemeinde Sechshaus übernommen wurde , untersteht nach wie
vor der Dienstpragmatik der Beamten und Diener dieser Gemeinde und es hat für denselben
im Falle seiner Versetzung in den Ruhestand das Pensionsnormale für die Beamten und Diener
der Gemeinde Sechshaus zu gelten.

6. Die Bezüge der Bediensteten der Pfandleihanstalt der Gemeinde Wien im XIV". Bezirke
werden in nachstehender Weise festgesetzt:

D i e n st e s - C h a r a kter

Vorstand .

Liquidator.
I. Kassier.
I. Pfänderverwahrer

II . Psänderverwahrer
II . Kassier.
2 Kanzlisten . . . .
Pretiosen -Schätzmeister .
Ksfecten-Schätzmeister
2 Praktikanten . . . .
Portier.
Amtsdiener.

Pfändertrttger . . . .
Aushilfsdiener . . . .
2 Aushilfs -Pfänderträger

Gehalt Quartiergeld

' IN Gulden

l 500 * )
> 1400

420

10 (X) 300
900 270
900 270
800 240
800 240
720 210

1000 300
800 240
500 —

500 Nat .-Wohu.
500 150
500 150
480 144

tägl . 1 fl. 3V kr.

Die hinsichtlich der Bezüge der drei Diurnisten der Pfandleihanstalt mit dem Stadtraths-
Beschlusse vom 27 . Juli 1896 , Z . 5964 , getroffenen Bestimmungen bleiben aufrecht.

7. Die systemisierte , aber derzeit nicht besetzte II . Effecten -Schätzmeister -Stelle sei aufzulaffen.
8 . Der derzeitige I. Effecten -Schlltzmeister hat in seinen Bezügen (900 fl. Gehalt und

30 °/„ Quartiergeld ) zu verbleiben.
9. Die Quartalserhöhungen haben vom 1. December 1897 Geltung.

Über die geschäftliche Thätigkeit der Anstalt enthält das Statistische Jahrbuch
der Stadt Wien in dem Abschnitte XVIII , „ Sparcassen und Pfandleihanstalten " , aus¬

führliche Daten . Hier mögen nur einige Hauptziffern Platz finden.
Es betrug die Zahl der neu belehnten Pfänder 180 .291 , der ausgelösten Pfänder

170 .147 , der veräußerten Pfänder 5752 ; der Stand der Pfänder zu Ende des

Jahres 63 . 112 ; der Darlehensbetrag der neu belehnten Pfänder 737 .566 fl ., der

ausgelösten Pfänder 695 .069 fl ., der veräußerten Pfänder 21 .842 fl . ; der Stand des
Darlehensbetrages zu Ende des Jahres ' 284 .823 fl.

Von den im Jahre 1897 neu belehnten Pfändern waren belehnt:
115 .720 Posten Effecten mit 303 .566 fl .,

63 .821 „ Pretiosen „ 411 .519 „ und
750 „ Wertpapiere „ 22 .481 ,.

Auf eine Post Effecten waren also 2 fl . 62 kr., auf eine Post Pretiosen 6 fl . 45 kr.
und aus eine Post Wertpapiere 29 fl . 97 kr. durchschnittlich geliehen worden.

») TicnsteSziilage des derzeitigen Amtsleiters.
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Die Einnahmen der Anstalt betrugen 48.846 fl., darunter 43.227 fl. an Zinsen
van Pfändern ; die Ausgaben betrugen 36.698 fl., darunter für Gehalte und sonstige
Bezüge 18.118 fl., für Verzinsung des Betriebssoudes 10.231 fl.

Der Gebarungs-Überschuss betrug demnach im Jahre 1897 : 7148 fl., welcher
Betrag von den Gründungskosten abgeschrieben wurde, so dass diese zu Ende des
Jahres 1897 nur mehr mit 1180 fl. unter den Activen vorkamen. Zn derselben Zeit
bezifferten sich die übrigen Activen, und zwar: der Casseustand mit 25 .922 fl., die
aussteheuden Darlehen mit 284.823 fl., die ausstehenden Darleheuszinseu mit 13.335 fl.,
die sonstigen Ausstände mit 341 fl., der Wert der Einrichtung mit 5551 fl., die
gestimmten Activen daher mit 331 .152 fl.; unter den Passiven in gleicher Höhe waren
Vorschüsse der Gemeinde im Betrage von 329 .332 fl. Diese setzten sich aus Vorschüssen
für de» Betrieb mit 228.000 fl., aus Vorschüssen zur Bestreitung von Borauslagen
anlässlich der Errichtung der Anstalt mit 27 .137 fl. und von laufenden Ausgaben in
den Jahren 1890— 1892, theilweise auch im Jahre 1893 mit 27.039 fl., dann aus
den Zinsen für die Betriebsvorschüsse mit 47 .156 fl. zusammen. Die Betriebsvorschüsse
haben sich seit Ende 1896 um 5000 fl. erhöbt.

8. Oie wiener Lommunal-Iparcafien.
Die Wiener Commnnal-Sparcassen, deren Anzahl gegenwärtig vier beträgt >je eine

im XIV., XVII., XVIII. und XIX. Gemeindebezirke), sind fämmtlich von ehemaligen
Vorortegemeindenerrichtet; durch deren Vereinigung mit Wien ist die Wiener Gemeinde
in die Rechte und Verpflichtungen jener Gemeinden getreten. Über das Wesen der
Communal-Sparcasseu im allgemeinen und über das Verhältnis der Wiener Gemeindc-
Sparcassen zur Gemeinde im besonderen wurde schon in den beiden letzten Verwaltungs¬
berichten für die Jahre 1889—1893 und 1894—1896 gesprochen.

Die Verwaltung jeder Wiener Communal-Sparcasse liegt in den Händen eines
Ausschusses und einer aus dessen Mitte gewählten Direction. Der Ausschuss besteht
aus 18, die Direction aus 6 Mitglieder» ; unter dieser Anzahl ist der Bürgermeister
bzw. dessen Delegierter bereits inbegriffen.

Als Delegierte des Bürgermeisters erscheinen in den Rechenschaftsberichten der
Sparkassen für das Jahr 1897, und zwar bei der Sparcnsse im XIV. Bezirke Herr
Josef Schlögl , bei der Spcircasse im XVII. Bezirke Herr Dr . Roderich Krenu , bei
der Sparcasse im XVIII. Bezirke Herr Jranz Geyer , bei der Spcircasse im XIX. Bezirke
Herr Alexander Purscht — durchwegs Mitglieder des Wiener Gcmeinderathes.

In seiner Sitzung vom 5. Sctober beschloss der Stadtrath : Es seien mit den
vier Wiener Communal-Sparcassen wegen Erweiterung des Wirkungskreisesderselben
auf das gesammte Wiener Gemeiudegebiet und sonach Vereinigung derselben zu einer
Wiener Gemeindesparcasse mit Zweigstellen in jedem einzelnen GemeiudebezirkeVer¬
handlungen einzuleiten und zu diesem Behufs ein fünfgliedriges stadträthliches Comite
zu wählen.

Über die Geschäftsthätigkeit der Wiener Communal-Sparcasseu werden hier nur
wenige Daten gegeben; Ausführlicheres ist im XVIII. Abschnitte „Sparcassen und
Pfandleihanstalten" des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien zu finden.
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Bei allen vier Communal -Sparcassen wurden 16 .609 Sparcassebücher neu ans¬
gegeben , 11 .687 getilgt , zu Ende des Jahres waren 62 .044 Sparcassebücher im Um¬
laufe ; an Capital wurde neu eingelegt 22,078 .862 fl. , zurückgezahlt 20,043 .961 fl. :
an Zinsen wurden zugeschrieben 1,141 .947 fl., hinausbezahlt 56 .303 fl. Das Guthaben
der Einleger am Ende des Jahres betrug 34,639 .861 fl.

Zu Ende des Jahres 1897 belief sich

bei der
Spareasse

die Zahl
der Sparcasse¬

bncher

das Guthaben der
Einleger

der Durchschnitts¬
betrag eines Spar-

cassebuches
im XIV . Bezirke 26 .136 15,795 .605 fl. 604 fl.
„ XVII. 17 .297 9,484 .729 „ 548 „
„ XVIII . ,, 14 .014 7,499 .633 „ 535 „
„ XIX. 4 .597 1,859 .894 „ 405 ..

Bei allen vier Sparcassen war der durchschnittliche Betrag , auf welchen ein
Sparcassebnch lautete , zu Ende des Jahres 1897 : 558 fl.

Van sämmtlichen zu Ende des Jahres 1897 im Umlaufe befindlichen Sparcasse-
bnchern (62 .044 ) lauteten 27 .644 — 4456 "Z auf einen Betrag von weniger als
100 fl ., 17 .970 ^ 28 '96 »/g auf 100 bis 500 fl ., 6322 10 19 °/ „ auf 500 bis
1000 fl., 4939 — 7 -96 °/g auf 1000 bis 2000 fl. und 5169 ^ 8 33 °/ « auf 2000 fl.
und höher.

Bon dem Gesammtguthaben am Ende des Jahres 1897 mit 34,639 .861 fl.
waren 34,268 .021 fl . zu 3 '6 "/g und 371 .840 fl. zn 3 "/g angelegt . Tazn wäre zu bemerken,
dass Einlagen bis 5000 fl . den höheren Zinsfuß genießen.

Tie Fruchtbarmachung des den Communal -Sparcassen anvertranten Kapitals und
des Sparcasse -Vermögens (der Reservefonde ) geschieht in erster Reihe durch Ertheilung
von Hypothekar - und Gemeinde -Darlehen , in zweiter Reihe durch die Erwerbung von
zinsentragenden Wertpapieren ; Vorschüsse auf Wertpapiere werden verhältnismäßig
selten ertheilt ; eine noch geringere Bedeutung hat das Wechselescompte -Geschäft der
Communal -Sparcassen . Zu Ende des Jahres 1897 war der Stand der Hypothekar-
nnd Gemeinde -Darlehen 26,938 .379 fl . — 71 '28 "/g , der Curswert der im Besitze
der Anstalten befindlichen Wertpapiere 10,095 .792 fl . — 26 '71 "/g der Gesammtactiva.

Ter Zinsfuß für Hypothekar -Darlehen betrug bei den Communal -Sparcassen im
Jahre 1897 bei der Communal -Sparcasse im XIV . Bezirke 4 und -UZ tzxj
übrigen 4 "/g.

Das Gcbarungsergebnis (der Gewinn ) der Communal -Sparcassen bezifferte sich im
Berichtsjahre mit 199 .439 fl . Ohne Zurechnung der Cursgewinnste und -Verluste
betrug in diesem Jahre das Gebarungsergebnis 209 .736 fl.

Die Gcsammtrcserven stellten sich 1897 auf 1,745 .409 fl. ; davon entfielen auf
den ordentlichen Reservefond 1,571 . 101 fl. und auf den Special -Reservefond 174 .308 fl.
Der ordentliche Reservcfond betrug zu Ende des Jahres 1897

bei der Sparcasse

im XIV . Bezirke
„ XVII.

XVIII.
XIX.

in Proccnten der
im ganzen Sparcasse-Einlagen

841 .202 fl . 5 33
270 .312 „ 2 85
331 .330 ,. 4 -42
128 .257 „ 6 90
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Sobald bei den Communal-Spnrcasscn der Reservefond 5 °/o der Sparcasse-
Einlageu erreicht hat und — mit Ausnahme der Sparkasse im XIX. Bezirke —
200 .000 fl. übersteigt, kann ein die Hälfte des jährlichen Verwaltungsgewinncs
nicht übersteigender Theil davon mit Genehmigung der k. k. n.- ö. Statthaltern
zn gemeinnützigen oder wohlthätigen Localzwecken des Bezirkes, in welchem die Anstalt
liegt, verwendet werden, welche immer zunächst den Interessen der unbemittelten Teil¬
nehmer der Anstalt zu entsprechen haben. Beträgt der Reservefond mindestens 1l) o/g
sämmtlicher Einlagen, so können, insolange dieses Verhältnis besteht, mit Genehmigung
der k. k. n.-ö. Statthalterei 90 "/g des ganzen Jahres -Verwaltungsgewinnes in der
bczeichneten Art und Weise verwendet werden. Wie die voranstehenden Ziffern zeigen,
hat der ordentliche Neservefond — der außerordentliche, zur Deckung etwaiger Eurs-
verlnste bestimmte wird dabei nicht in Rechnung gezogen — bei den Sparcassen im
XIV., XVII . und XVIII. Bezirke die in deren Satzungen verlangte absolute Höhe von
200 .000 fl. erreicht, beträgt aber nur bei den Sparcassen im XIV. und im XIX. Bezirke
— für die letztere ist ein absolutes Mindestmaß nicht vorgeschriebeu— mehr als 50/0
der Sparcasse-Einlageu. Dieser Prvceutsatz wurde bei den Sparcassen im XIV. und
XIX. Bezirke bereits vor dem Jahre 1897 erreicht. Erstere hat im Jahre 1897 den
Betrag von 5800 sl. zu wohlthätigen und gemeinnützigen Zwecken des XIV. Gemeinde¬
bezirkes verwendet. Die Sparkasse im XIX. Bezirke hat, wie bereits im letzten Ber-
waltungsberichte erwähnt wurde, im Jahre 1895 eine Borschusscasse für Weinbau-
treibcude im XIX. Bezirke gegründet, bei welcher sich das Guthaben der Sparkasse
Ende 1897 auf 2025 fl. belief. Ein weiterer am 30. Oktober 1897 gefasster Beschluss
des Sparcasse-Ausschnsses zur Entnahme von 36.000 fl. ans dem Reservefonde der
Anstalt behufs Stiftung eines Jugeudspielplatzes in Döbling und Förderung der Be¬
strebungen zur Erlangung einer Realschule im XIX. Bezirke wurde erst im Jahre 1898
durchgcführt.
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XXVI. Reichsraths- und Landlagswahlen.

Reichsratbswahlen.
Mit dem kaiserlichen Patente vom 22. Jänner 1897 wurde die Einleitung und

Durchführung der allgemeinen Neuwahlen für das Abgeordnetenhausdes Reichsrathcs
augeordnet. Die Ausschreibung sowie Festsetzung der Zeit und Orte derselben geschah in
Gemäßheit der 21 , 22 und 23 der neuen Reichsrathswahlordnuug (Gesetz vom
14. Juni 1896 , R .-G.-Bl . Nr. 169) und des 2 der Ministerialverordnung vom
23. September 1896 , R .-G.-Bl. Nr. 170, mittels Kundmachung der k. k. nieder-
österreichischen Statthalterei vom 23. Jänner 1897 in nachstehender Weise.

Für die allgemeine Wühlerclasse(V. Curie) wurde als Wahltag der 9. März 1897
bestimmt, und hatte jeder der fünf Wahlbezirke einen Abgeordnetenzu wählen.

Für die Wählerclasse der Städte wurde als Wahltag der 20. März 1897 fest¬
gesetzt, und hatte der 1. Wahlbezirk vier Abgeordnete, jeder andere Wahlbezirk je einen
Abgeordneten zu wählen.

Wahlorte waren in den Wahlbezirken die bezüglichen Wiener Stadtbezirke. Die
Wahllocalitätcn in jedem Bezirke und die Art der Zuweisung der Wähler an dieselben
wurden mittels besonderer Verlautbarung bekannt gegeben.

Mit den Borbereituugsarbeitenzur Herstellung einer möglichst vollständigen Wähler¬
liste wurde bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1896 begonnen und ist die
Art und Weise, wie diese vorläufige Verzeichnung der Reichsrathswähler der allgemeinen
Wählerclasse(V. Curie) vom Magistrate im Wege der Conscription von Hans zu Hans
vor sich gieng, in dem letzten Verwaltnngsberichte(Seite 613) besprochen.

Die Reclamatiousfrist wurde für beide Wä hlerclasscu vom 13. bis einschließlich
20. Februar 1897 angeordnet, während welcher Zeit 11.589 Rcclamationen einlangten.
Hievon hatten 8405 Eintragungen, 1072 Berichtigungen, 406 Übertragungen und
109 Löschungen in den Wählerlisten zur Folge. 1291 Reclamationen wurden abwcislich
beschieden, 306 waren gegenstandslos.

Zur Vornahme des Wahlactes für die allgemeine Wählerclasse (V. Curie) wurde
von Seite der k. k. niederösterreichischen Statthaltcrei mittels wahlbezirksweiscr Kund¬
machungen vom 20. Februar 1897 verfügt, dass der 1. Wahlbezirk in 36 Sprengel,
der 2. in 55, der 3. in 49, der 4. in 56, der 5. in 58 Sprengel eingetheilt wurde
und festgesetzt, wie viele derselben auf jeden einzelnen Gemeindcbezirk entfallen; ferner
wurde für jeden Sprengel eine Wahllocalitätbestimmt, in welcher alle in dem betreffenden
Sprengel wohnhaften Wahlberechtigten ihre Stimme am Wahltage in der Zeit von
6 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags abzugeben hatten.
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Die einzelnen Sprengel (im ganzen 254) wurde» gemeindebczirksweise mit
separaten Kundmachungen des Magistrates Verlautbart.

Bezüglich der Vornahme des Wahlactes für die Wählerclnsse der Städte wurde
von der k. k. niedervsterreichischen Statthalterei am 10. März 1897 in einer Kund¬
machung für alle Wahlbezirke angevrdnet, dass die Wahlberechtigten jedes der 11 aus
Wien entfallenden Wahlbezirke nach den Anfangsbuchstabenihrer Namen bestimmten
Wahllvcalitäten (in Summa 85) zngewiesen und diese Wnhllocalitäten, beziehungsweise
der jeder einzelnen zugewiesene Wählerkreis in nachstehender Weise festgesetzt, und zwar
für den ersten Wahlbezirk6 Wahllvcalitäten, für den zweiten 10, für den dritten 9,
für den vierten 8, für den fünften, sechsten und siebenten je 5, für den achten4, für
den neunten 5, für den fünfzehnten 13 und für den sechzehnten 15 Wahllvcalitäten.

Die Stimmenabgabe wurde für diese Wählerclasse von 7 Uhr früh bis
4 Uhr nachmittags bestimmt.

Die Wahlen der V. Curie wurden am 9. März vorgenommen. Von 277 .918 Wahl¬
berechtigten betheiligten sich 216.920, d. i. 78'05 °/„ aller Wahlberechtigten an der Wahl.

Zn Abgeordneten wurden gewählt:
im 1. Wahlbezirke: Bielvhlawck Hermann, Gehilfen-Ansschuss, I., Grünangergasse

dir. k2, mit 16.056 Stimmen;
im 2. Wahlbezirke: Prochazka (auch Prohcizkn) Julius , Privntbeamter, III., Ungar¬

gasse Nr . 22 , mit 25.111 Stimmen;
im 3. Wahlbezirke: Lueger Karl, lur . I)r., Vice-Bnrgcrmeister der k. k. Reichs-

Haupt- und Residenzstadt Wien und Landtags-Abgeordneter, V., Wienstraßc Nr. 57, mit
23 .938 Stimmen;

im 4. Wahlbezirke: AxmannJulius , Gehilfen-Obmann, VII., Nenstiftgasse Nr . 12,
mit 27.177 Stimmen;

im 5. Wahlbezirke: Mittermayer  Karl , Oberkellner, I., Färbergasse Nr . 3,
mit 24.820 Stimmen.

Bei den am 20. März vorgenommenen Wahlen in der Wählerclasse der Städte
haben sich von 94.565 Wahlberechtigten 64.411 , d. i. 6811 aller Wahlberechtigten,
an der Wahl betheiligt.

Nachdem im 1. und 2. Wahlbezirke keiner der Candidaten die erforderliche
Stimmenmehrheit erreichte, wurde ani 22. März die engere Wahl vorgenommen, bei
welcher sich im 1. Wahlbezirke um 203 Wähler weniger, im 2. Wahlbezirke um
621 Wähler mehr, als am 1. Wahltage betheiligten.

Zn Abgeordneten wurden gewählt:
im 1. Wahlbezirke: Kopp  Josef, lur . Or., Hof- und Gerichtsadvocat, I., Rothenthurm¬

straße Nr. 15, mit 2663 Stimmen; Kronawetter  Ferdinand, lur . vr ., Magistratsrath
und Landtags-Abgeordneter, VIII., Lcrchenfelderstraße Nr. 122, mit 2643 Stimmen;
Noske  Constantin , General-Secretür des Fabrikenversichcrnngen-Theilnngsverbandes
und Landtags-Abgeordneter, I., Bäckerstraße Nr. 22, mit 2630 Stimmen, und
Wrabetz  Karl , Anwalt der deutschen Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften in
Österreich und Gemeinderath, I., Tnchlauben Nr . 18, mit 2632 Stimmen;

im 2. Wahlbezirke: Kareis  Josef , k. k. Hvfrath, II., Am Tabor Nr. 6, mit
4817 Stimmen;
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im 3 . Wahlbezirke : Steiner Leopold , Maler , Landtags -Abgeordneter und

Gemcinderath , XIX . Leidesdorfgasse Nr . 15 , mit 4044 Stimmen;
im 4 . Wahlbezirke : Mayrcder Rudolf , lur . Dr . , Ingenieur und Stadtrath,

IV ., Schlcismühlgasse Nr . 19 , mit 3756 Stimmen;
im 5 . Wahlbezirke : Strobach Josef , Bürgermeister der k. k. Reichshanpt - und

Residenzstadt Wien , Lehrmittelhändler , Hausbesitzer und Landtags - Abgeordneter,
V ., Schlossgasse Nr . 26 , mit 2996 Stimmen;

im 6 . Wahlbezirke : Pattai Robert , lur . Or ., Hof - und Gerichtsadvocat,

VI ., Nelkengasse dir . 1 , mit 2366 Stimmen;
im 7 . Wahlbezirke : Gregorig Josef , Wäschewaren -Erzenger , Landtags -Abgeordneter

und Gcmeinderath , VII ., Mariahilfcrstraße Nr . 22 — 24 , mit 2818 Stimmen;
im 8 . Wahlbezirke : Schlesinger Joses , k. k. Professor , Landtags -Abgeordneter

und Gcmeinderath , VIII ., Fnhrmannsgasse Nr . 15 , mit 2034 Stimmen;

im 9 . Wahlbezirke : Weiskirchner Richard , lue . Or . und Magistrats - Commissär,
XVIII ., Währing -Weinhanserstraße Nr . 31 , mit 2683 Stimmen;

im 15 . Wahlbezirke : Schneider Erncst Johann , Mechaniker und Landtags-

Abgeordneter , XII . , Krichbanmgasse Nr . 33 , mit 6971 Stimmen;
im 16 . Wahlbezirke : Liechtenstein Alois , Fürst von und zu , k. k. Lcgations -Secretär,

Hausbesitzer und Landtags -Abgeordneter , II . , Baleriestraße dir . 3 , mit 8081 Stimmen.
Nähere zifsermäßige Daten über die Reichsrathswahlen , insbesonders über die Zahl

der Wähler und der bei der Wahl erschieneneil Wahlberechtigten für die einzelnen Wahl¬
bezirke re. , enthält der Abschnitt „ Reichsrathswahlen " in den Statistischen Jahrbüchern der
Stadt Wien.

8. Landtagswahlen.
Am 11 . Jänner 1897 fand im V . Wiener Wahlbezirke (Margarethen ) infolge

Nichtannahme des Mandates des am 4 . November 1896 znm Landtags -Abgeordneten
dieses Wahlbezirkes gewählten I . Bice -Bürgermeisters der k. k. Reichshanpt - und
Residenzstadt Wien , Dr . Karl Lueger , welcher zur selben Zeit auch im II . Wahlbezirke
iLeopoldstadt ) gewählt worden war , die Ergänzungswahl statt.

Alle näheren , auf diese Wahl beznghabendcn Daten sind im letzten Verwaltnngs-

berichte (Seite 618 ) enthalten.
Im VIII . Wiener Wahlbezirke (Jvsefstadt ) wurde für den am 17 . November 1897

verstorbenen Abgeordneten Dr . Augustin Knpka mit Kundmachung der k. k. nieder-

österreichischen Statthalterei vom 10 . December 1897 die Ergänznngswahl für den
14 . Jänner 1898 ausgeschrieben . Während der Reclamationsfrist , d . i. vom
27 . December 1897 bis einschließlich 3 . Jänner 1898 , langten 49 Reclamationen ein.
Hievon hatten 24 Eintragungen , 3 Übertragungen , 5 Berichtigungen , 11 Abweisungen
in den Wählerlisten zur Folge , 6 waren gegenstandslos . Der Wahlact vollzog sich in
4 Scctionen . Bon den in den Wählerlisten dieses Bezirkes eingetragenen 4405 Wählern

betheiligten sich 2370 an der Wahl und wurden von denselben 2346 giltige Stimm¬
zetteln abgegeben.

Znm Landtags -Abgeordneten wurde gewählt : lur . Or . Richard Weiskirchner,

Magistrats -Commissär und Reichsraths -Abgeordneter , XVIII ., Währing - Weinhauser-
straße Nr . 31 , mit 1447 Stimmen.
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XXVII . Gewerbewesen.

Gewerbeangelegenhelten im engeren Sinne.
3) Reformen im Gemerbewesen

1. Gesetz vom 23. Februar 1897, R .-G.-Bl . Nr . 33. Durch dasselbe erfuhr die
Gewerbeordnung in jenen Bestimmungen des VI. und VII. Hauptstückes, welchs sich
auf das Lehrlingswesen und die Gewerbegenossenschaften beziehen, wichtige
Änderungen und Ergänzungen.

Einerseits dadurch, dass als äußerster Termin für den Abschluss des Lehrver¬
trages der Ablauf der Probezeit, welche drei Monate nicht übersteigen darf, aus¬
drücklich festgesetzt und eine durch Verschulden des Lehrherrn herbeigeführte Verzö¬
gerung als Übertretung der Gewerbeordnung bezeichnet wurde, dass weiters die Pflicht des
Lehrherrn, die Lehrlinge zum Besuche der gewerblichen Fortbildungsschule zu verhalten
und denselben zu überwachen, besonders betont erscheint, andererseits dadurch, dass au
die von dem Lehrlinge verschuldete Vernachlässigung des Schulbesuches die Rechtsfolge
der Verlängerung der Lehrzeit bis zur Dauer eines Jahres ebenso geknüpft wurde,
als an das Nichtbestehen der in den Genossenschaftsstatuten vorgeschriebenen Lehrlings-
prüsung, dadurch ist auf dem Gebiete des Lehrlingswesens eine Regelung erfolgt,
geeignet, die Intention des Gesetzes, einen fachlich tüchtigen Gehilfenstand herauzubilden,
in wirksamer Weise zu fördern.

Eine alte Klage der Genossenschaften war die, dass die G enossenschafts -Eiu-
verleibungsgebüren nicht immer erlegt wurden, vielmehr oft im executiveu Wege
eiugebracht werden mussten, wobei nicht selten die Execution ohne Erfolg war. Dadurch,
dass das Gesetz anordnet, dass der Erlag der Jncorporationsgebürschonbeider Anmeldung
des Gewerbes, beziehungsweisebei der Bewerbung um die Concession auszuweiseu
ist, erscheint diesen Klagen abgeholfen und zugleich auch eine Sicherung eines Theiles
der Einkünfte der Genossenschaft herbeigeführt.

Nicht unerwähnt kann bleiben, dass das Gesetz eine Bestimmung enthält, derzn-
folge dort, wo von den Genossenschaften einer oder mehrerer Gemeinden oder Bezirke
zur besseren Wahrung ihrer Interessen ein Verband  errichtet wird, der Ausschuss
derselben einen Beirath der politischen Bezirksbehörde zu bilden hat. Die Festsetzung
der Competenz dieses Beirathes erfolgte in Ausführung des Gesetzes durch die Ver¬
ordnung vom 20. März 1.897, R .-G.-Bl. Nr. 83 . Die erforderlichenErläuterungen
zu dem Gesetze enthält der Ministerial-Erlass vom 20. Juni 1897, Z. 31 .015.

22-
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2. Gesetz Vvm 4. Juli 1890, R .-G.-Bl . Nr . 205. Dasselbe stellt sich als Er¬
gänzung des Z 38 der Gewerbeordnungdar und bestimmt, dass der Umfang der Be¬
rechtigung der Detailhaudelsgewerbe mit geringerem Warenvorrathe und mit der
Beschränkung auf den Verkauf geringwertiger Prvducte bei einem lediglich localen Betriebe
(Gemischtwarenverschleiß, Greißler-, Fragner- oder Höcklergewerbe, Victnalienhandeln. dgl.>
im Verordnnngswege geregelt werden kann. In die Augen fällt die Bestimmung, dass mit dem
Zeitpunkte, in welchem die vorerwähnte Verordnung in Kraft tritt , die durch dieselbe geregelten
Detailhnndelsgewerbenur in dem dort bezeichneten Umfange ansgeübt werden dürfe» :
hiedurch wurde dem Gesetze eine rückwirkende Kraft znerkannt.

3. Das Gesetz vom 27. November 1896 , R .-G.-Bl . Nr . 218, betreffend die
Einführung von Gewerbegerichten . Dieses Gesetz ist insoferne für die Geschäfts¬
führung der politischen Behörden von Wichtigkeit, als Streitigkeiten ans dem gewerb¬
lichen Arbeits-, Lehr- und Lohnverhältnisse, die bisher unter gewissen Voraussetzungen
bei der politischen Bezirksbehörde zur Entscheidung zu bringen waren, nunmehr eigenen
Gewerbegerichten zur Austragung zugewiesen sind; hiedurch wurde eine erhebliche
Entlastung der politischen Behörden herbeigesührt. Mit dem Beginne der Wirk¬
samkeit des Gesetzes, d. i. am 1. Juli 1898 haben zunächst Gewerbegerichte an jenen
Orten, wo Gerichte auf Grund des Gesetzes vom 14. Mai 1869, R.-G.-Bl . Nr . 63,
errichtet wurden, in Thätigkeit zu treten; außerdem sind Gewerbegerichte an jenen
Orten zu errichten, an denen die betheiligten Ministerien das Bedürfnis als vorhanden
anschen.

Schließlich möge hier noch des Gesetzes vom 21. Jänner 1897, R .-G.-Bl.
Nr . 27, gedacht werden, mit welchem strafrechtliche Bestimmungen in Bezug ans Vas
Betreiben von Answanderungsgeschäften erlassen wurden.

Befähigungsnachweis. — Durch die Ministerial-Vervrdnnngen vom
13. September 1897 , R.-G.-Bl. Nr. 219, und vom 5. Deccmber 1897, R.-G.-Bl.
Nr. 281, wurde eine Reihe von gewerblichen Ilntcrrichtsanstalten bezeichnet, deren
Zeugnisse zum Antritte von handwerksmäßigen Gewerben berechtigen, bczw. als Nachweise
der Befähigung zum Antritte bestimmter concessionierter Gewerbe anznsehen sind. Die
in Betracht kommenden Gewerbe sind: Das Drechsler-, Feinzeugschmied-, Gürtler- und
Broncearbeiter-, das Gold-, Silber- und Jnwelenarbeitcr-, das Schlosser- und Tischler¬
gewerbe, ferner das Gewerbe der Verfertigung und des Verkaufes von Schusswaffen,
sowie der Erzeugung und Reparatur von Dampfkesseln.

b) Arbeitrrschutz.
Hieher gehören zunächst alle jene Normen, welche die Regelung der Sonntags¬

ruhe  im Gewerbebetriebe zum Gegenstände haben. In dieser Beziehung ist die Ministerial-
Verordnung vom 10. April 1897, R .-G.-Bl . Nr. 97, von Wichtigkeit, indem durch
dieselbe das Lebzeltergewerbe, der Verschleiß von Zuckerbäcker- und Lebzcltcrwaren und
das Kastanienbratergewerbe in die Kategorien jener Gewerbe ausgenommen wurden, bezüglich
deren ans Grund des Z 1, Art. VII des Gesetzes vom 16, Jänner 1895, R .-G.-Bl.
dir. 21, die Feststellung der Ausnahmen von der Vorschrift der Sonntagsruhe der
politischen Landesbehörde  übertragen wird; es stellt sich demnach die Verordnung
in dieser Beziehung als eine Ergänzung der Ministerial-Verordnung vom 24. April 1895,
R .-G.-Bl. Nr. 58, dar.
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Die bezügliche Feststellung in Ansehung der erwähnten Gewerbe ist für Niedcr-
österreich durch die Kundmachung der k. k. n.-v. Statthalterei vom 7. August 1897,
L.-G.-Bl . Nr. 46 , erfolgt, welche zugleich auch eine Abänderung der zur Durchführung
der Soun- und Feiertagsruhe im Gewcrbsbetriebe erlassenen Kundmachungen vom
25. April 1895, L.-G.-Bl. Nr . 19, vom 18. October 1895, L.-G.-Bl . Nr . 49 und
31. Mai 1896, L.-G.-Bl . Nr . 40 enthält.

Die wichtigsten Abänderungen bestehen darin, dass beim Handclsgewerbe die gestattete
Sonntagsarbeit eine Einschränkung um eine Stunde erfuhr, dass weiters der in Ansehung des
Lebensmittelshandels bestandene Unterschied in der Verkaufszeit zwischen den äußeren und
inneren Bezirken Wiens gänzlich aufgehoben wurde und schließlich eine gleichmäßige Regelung
für das ganze Wiener Gemeindegebiet erfolgte, wobei für die Sommermonate, d. i.
vom 1. Juni bis 30. September der Verkauf auf dse Vormittagsstunden eingeschränkt
wurde. Ähnliche Einschränkungen wie bei dem Lebensmittclhandel setzte dieselbe Kundmachung
auch bei einigen Prodnctionsgewerben fest, nämlich bei den Bäckern, Pferdefleischhanern,
Flcischselchern und Wursterzeugern, Molkereien, Milchmeiern und Milchverschleißern.

Durch die Mimsterial-Verordnung vom 18. Jänner 1897, R .-G.-Bl . Nr . 26,
wurde die Sonntagsruhe im Pnlververschleißc geregelt.

Arbeitszeit. — Auf die Regelung der Arbeitszeit  bezieht sich die Ministerial-
Verordnnng vom 2. April 1897 , R .-G.-Bl . Nr. 88, mit welcher auf Grund des Z 74s
der Gewerbeordnung in Ergänzung der Mimsterial-Verordnung vom 27. Mai 1885,
R .-G.-Bl . Nr. 82, bezüglich der Mittagspause im Betriebe der Linoleum-Erzeugung
Anordnungen getroffen wurden.

Ter Erlass der k. k. Statthalterei vom 13. September 1897, Z. 40.817, führt
aus, dass die Gewerbebehörde über das Ansuchen eines Gewerbsinhabers ohne Rücksicht,
ob derselbe zur Führung einer Arbeitsordnung verpflichtet ist oder nicht, die Prüfung
der vorgelegten Arbeitsordnung vorzunehmen hat.

o) Handelsverträge.
Als solche sind zu verzeichnen:
Die Handelsconvention vom 21. (9.) December 1896, R.-G.-Bl . Nr. 120 6x 1897,

zwischen der österr.-nngar. Monarchie und Bulgarien und der Handels- und Schiffahrts¬
vertrag mit Japan vom 5. December 1897.

d) Umfang und Insübnug der Gewerbe.
Auf Grund des Z 36 Gewerbeordnung wurden im Lause des Jahres 1897

nachfolgende Entscheidungen, betreffend den Umfang von Gewerben, getroffen:
Die Kammacher besitzen, gleichwie die Optiker, das Recht, Brillen, Zwicker und

Lorgnettensassungen aus Schildplatt, Horn, Celluloid und Kautschuk zu erzeugen(Erlass
der k. t. n.-ö. Statthalterei vom 18. August 1896, Z . 76.533 (bestätigt mit Entscheidung
des k. k. Ministeriums des Innern vom 16. März 1897 , Z. 7835).

Den Weinhändlern steht auf Grund ihres Gewerbescheines die Berechtigungzum
Handel mit gebrannten geistigen Getränken in verschlossenen Gesäßen nicht zu. (Erlass
der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 4. März 1897, Z . 7767, bestätigt mit Entscheidung
des t. k. Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit den: k. k. Handelsministerium
vom 27 . Juli 1897. Z. 22 .285.)
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Mit dem Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 27. August 1897, Z. 66.287,
wurde über eiue Eingabe der Naturblumenhäudler uud Naturblumenbinder entschieden,
dass die Inhaber eines ans Ziergärtnerei lautenden Gewerbescheines, auch wenn dieselben
wegen Mangels an Grundbesitz nicht in der Lage sind, Blumen zu erzeugen, berechtigt
sind, mit Blumen zu handeln, sowie Natnrblumengebindeherzustellen und zu verkaufen,
da H37 der Gewerbeordnungausdrücklich festsetzt, dass eine Beschränkung aus den Verkauf
der selbstgefertigten Waren nicht stattfindet, und infolgedessen jeder Gewerbetreibende,
ohne Rücksicht darauf, ob er wirklich selbst eine Erzeugung betreibt oder nicht, berechtigt
ist, mit den Waren, die er herzustellen befugt wäre, Handel zu treiben.

Über das Ansuchen der Genossenschaftder Kürschner um eiue principielle Entscheidung
darüber, ob Pfaidler , Wäsche- und Wirkwarenhändler, Modistinnen uud Kurzwarenhändler
berechtigt sind, aus verschiedenen Stoffen, ans Tuch, Peluche Sammt re. erzeugte
Kappen znm Verkaufe zu bringen, hat die k. k. n.-ö. Statthalterei mit dem Erlasse
vom 5. Mai 1897 , Z. 84.463 nachstehende Entscheidung getroffen.

Zur Führung von Mützen jeder Art sind berechtigt:

Tie Modewarenhändlcr  und jene Händler, welche sich mit dem Verkaufe
von Artikeln für Reise, Sport und Touristik befassen.

Modistinnen  sind zur Anfertigung und znm Verkaufe von Stoffkappen jeder
Art für das weibliche Geschlecht berechtigt; die Erzeugung und der Verkauf von Pelz¬
kappen kommt ihnen hingegen nicht zu.

Knrzwarenh ändler  sind zum Handel mit Kleidungsstücken aller Art, somit
auch von Kappen nicht befugt.

Ten Psaidlern  steht das Recht zu, Kappen aus denjenigen Stoffen herznstellen
und zu verkaufen, ans denen sie ihre übrigeil Artikel unfertigen und ebenso steht den

Wäsche- und Wirkwarenhändleru  das Recht zu, ans waschbaren Stoffen
angescrtigtc Kappen zu verschleißen, ausgenommen hievon sind jedoch Kappen mit
Schirmen aus Leder oder ledcrähnlichen Stoffen, deren Anfertigung nicht in das
Erzengungs- und Verkaufsrecht der Pfaidler fällt, die auch gar nicht befähigt sind, die
zu ihrer Herstellung nothweudigenArbeiten auszuführen, daher dieselbe ein ausschließ¬
liches Recht der Kürschner und Kappenmacherist; ebensowenig können solche Kappen
als Kürschnerartikel bezeichnet uud ihre Führung den Wäsche- und Wirkwarenhändlern
zugestanden werden. Tie Führung von Pelzkappen fällt selbstverständlich ebenfalls nicht
in die Befugnis der Pfaidler , Wäsche- und Wirkwarenhändler.

Auf das Recht zur Erzeugung und zur Führung gestrickter, gehäkelter und
gewirkter Kappen aller Art, sowie Capuchons erstreckt sich die voranstehende Ent¬
scheidung nicht. —

Mit dem Erlasse vom 7. März 1897 hat die k. k. n.-v. Statthalterei über eine
Anmeldung des Betriebes der Auskunftertheilnng und Vermittlung in  Ver¬
sicherungsangelegenheiten  iAuskunstertheiluug über die Creditverhältnisse von
Firmen ausgeschlossen und Versicherung gegen Prämien vorausgesetzt) entschieden, dass
dieses Unternehmen sich nicht als Privatgeschästsvermittlung, sondern nach Punkt IV
des Kundmachnngspatentcszur Gewerbeordnung als freies Gewerbe darstellt.

Über die gewerbliche Behandlung jener Personen, welche im Umherziehen von
der weiblichen Landbevölkerung Menschenhaar einkaufen oder gegen Schnittware» und
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dcrgl. enttäuschen, enthält der Ministerial-Erlass vom 12. Februar 1897 , Z . 4350,
Weisungen. Darnach ist siir die gewerberechtliche Behandlung der sich mit diesepn
Geschäftszweige befassendenPersonen zunächst der Umstand entscheidend, ob der Einsammelnde
das gekaufte oder im Tauschwege erworbene Haar im Umherziehen oder von einer
festen Betriebsstätte ans wieder verkauft. Im elfteren Falle wird der Betreffende als
ein Hausierer, im zweiten Falle als Inhaber eines stabilen freien Gewerbes anzu¬
sehen sein. In dem Falle dagegen, in welchem der sich mit dem Einsammeln von Menscheu-
haar Befassende, ohne im Dienste eines bestimmten, den Verkauf von Menschen¬
haar betreibenden Handels- oder sonstigen Gewerbsnnternehmens zn stehen, das
Einsammeln im Umherziehen selbstständig oder im Aufträge mehrerer solcher Gewerbe¬
treibender besorgt, wird eine derartige Beschäftigung ebenso zn behandeln sein, wie dies
durch den Ministerial-Erlass vom 22. December 1881, Z. 2049 , bezüglich des
Einsammelns von Hadern, Knochen re. angeordnet ist, d. h. es bedarf hiezu einer
Lieenz, deren Ausfertigung den politischen Bezirksbehörden zukommt.

Von Wichtigkeit ist schließlich die Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshvfesvom
29 . Jänner 1897, Nr . 613, welche über eine Beschwerde wegen verweigerter Bewilligung
zur Übertragung eines verkäuflichen  Schankgewerbes an eine andere Betriebsstätte
crflossen ist. Aus den Gründen der Entscheidung geht hervor, dass die unter Berufung
auf die Localverhnltnisseerfolgte Abweisung des fraglichen Ansuchens unstatthaft war,
die Anwendung der Bestimmungen des K 20 der Gewerbeordnung bei Übertragung
verkäuflicher Schankgewerbe an eine andere Betriebsstätte nicht für zulässig erkannt
werden kann und die Gewcrbsbehörde die Übertragung solcher Gewerbe nur insoweit
und insofern auszuschließen berechtigt ist, als gesagt werden kann, dass an dem neuen
Standorte die Ausübung des Gewerbes, d. i. die Bethätigung der mit dem Gewerbe
verbundenen Befugnisse in einer den Gewerbevorschriften entsprechenden Weise nicht
erfolgen konnte.

6) Gknoffenschasten.
Am Ende des Jahres 1897 bestanden im Gemeindcgebiete von Wien 126 Ge¬

nossenschaften. In Verhandlung befand sich die Constitniernng der Genossenschaft der
kaffeeschänker, welche jedoch nicht zum Abschlüsse gebracht werden konnte, weil die¬
jenigen Kaffeeschänker, welche erweiterte Concessivnen(Z 16 lit. t und cl, lit. t und ^
der Gewerbeordnung) besitzen, den Anschluss an die bestehende Genossenschaftder Kaffee¬
sieder anstrebten, diejenigen aber, welche nur im Besitze einfacher Concessivnen(8 16, lit. t
der Gewerbeordnung) sind, durch den Anschluss an die genannte Genossenschaft eine ipso
jure erfolgende Erweiterung ihrer Concessionen erhofften und beide Theile daher durch
mehrfache Rccurse gegen die behördlichen Entscheidungen die Verhinderung oder
mindestens die möglichste Verzögerung der Eonstituierung einer eigenen Genossenschaft der
.Kaffeeschänker zn erreichen suchten.

Die 126 Genossenschaften umfassen 77.473 Mitglieder (Gewerbsinhaber) und
220 .319 Angehörige, davon 179.713 Gehilfen bezw. Hilfsarbeiter und 40 .607 Lehrlinge.
Von mehreren Genossenschaften ist die Zahl der Angehörigen nicht bekannt.

Nähere Angaben über die Anzahl der genossenschaftlichen Einrichtungen und
Unternehmungen, sowie über die Thätigkeit und finanzielle Gebarung sind im XVII. Ab¬
schnitte des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien enthalten.
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Von besonderer Bedeutung für die gewerblichen Genossenschaften ist das Gesetz
vom 23. Februar 1897, R.-G.-Bl . Nr . 63, betreffend die Abänderung nnd Ergänzung
der Gewerbeordnung. Infolge dieses Gesetzes, besonders durch die einschneidenden
Änderungen in den KK 106, 107, 114, 115 a, 115 b, 118, 119 ck nnd 120 der
Gewerbeordnung musste eine Änderung der Statuten sämmtlicher Genossenschaften und
Gehilfenversaminlungen in Angriff genommen werden; der größere Theil der bezüglichen,
den Magistrat sehr belastenden Arbeit wurde in den Jahren 1898 und 1899 ausgeführt.

Von den neuen Principicn, die durch dieses Gesetz ausgestellt und durch den
Erlass des k. k. Handelsministeriumsvom 20. Juni 1897, Z. 31.015 , erläutert wurden,
sind folgende auzusühren:

Im H 106 . wurde festgesetzt, dass auch der Pächter,  da er sich als selbständiger
Gewerbetreibenderdarstellt, als Mitglied der Genossenschaft zu behandeln ist.

Nach Z 107 ist in Hinkunft die Jneorporationsgcbür  schon vor  Antritt des
Gewerbes zu entrichten.

Jni 8 114 ist auch die Förderung der gemeinsamen Humanitären Interessen durch
Gründung von Kranken - nnd Untcrstützungscassen  als Genossenschaftszweck
hinzugefügt worden. — Im selben Paragraph wird ans die Lehrlingsprttsungcu
Bedacht genommen, weiters wurde verfügt, dass die Jncorporationsgebürcn nur mehr
zu drei Vierteln, die Lehrlingsgebüren (Anfding- nnd Feisprechgebüren) nur mehr zur
Hälfte zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung der Genossenschaften herangezogen
werden dürfen.

Z 115 u bezweckt die Erleichterung der Errichtung gemeinsamer wirtschaftlicher
nnd humanitärer genossenschaftlicherInstitutionen. Endlich wird in den 88 119 ä nnd
120 bestimmt, dass die Wahlen des Genossenschafts-Vorstehers und dessen Stellvertreters,
sowie des Gehilfen-Obmaunes nicht mehr der Bestätigung der Gewerbebehörde bedürfen,
sondern dass selbe der Gewerbebehördenur zur Anzeige  zu bringen sind.

Von behördlichen Erlässen,  betreffend die Genossenschaften, sind ferners zu
erwähnen:

1. Die Verordnung des k. k. Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem
k. k. Ministerium des Innern vom 20. März 1897 , R .-G.-Bl . Nr. 83, betreffend die
Competenz der einen gewerblichen Beirath der politischen Behörden bildenden Ausschüsse
von Genossenschaftsverbänden.

2. Der Magistrats-Directions-Erlass vom 11. Mai 1897, Z . 95.973 , an sämmt-
liche Genvssenschafts-Commissärc, betreffend die Evidenzhaltnng der bei den Mitgliedern
der gewerblichen Genossenschaften beschäftigten Hilfsarbeiter.

3. Der Statthalterei-Erlass vom 12. Februar 1897 , Z. 122.549 , bezw. der
Erlass des k. k. Handelsministeriums vom 22. December 1896 , Z. 22 .527 , betreffend
den Einfluss der mit 1. Jänner 1898 in Wirksamkeit tretenden Bestimmungen der
neuen Civilprocess-Ordnnug (Gesetz vom I . August 1895, R .-G.-Bl . Nr . 112) auf die
genossenschaftlichenSchiedsgerichte in genossenschaftlichen Streitigkeiten und in solchen
der genossenschaftlichenGehilfen-Krankencassen.

Infolge dieses Erlasses wurden sämmtliche Genossenschaften beauftragt, das Statut
des schiedsgerichtlichen Ausschusses einer entsprechenden Änderung nach dem amtlichen
Musterstatute zu unterziehen; durch eine verspätete Hinausgabe des Musterstatutes
kamen die Statutänderungen erst im Jahre 1898 in Verhandlung.
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4. Mit der Entscheidung des k. k. Vcrwaltungsgericlstshofcs vom 20. Mai 1897,
Nr. 2905 , wurde ausgesprochen, dass den Gehilfen-Ansschüssen eine Einflussnahme in
Lehrlingssachen nicht znsteht, da nach den 120 und 120 a der Gewerbeordnung die
Vertretung der Interessen der Lehrlinge nicht in den Wirkungskreis des Gehilfen-
Ansschnsses fällt.

Die Zahl der genossenschaftlichen Gehilfen -Krankcncassen erlitt im Jahre
1897 eine Veränderung. Es bestanden während des Jahres 1897 75 Cassen, wie im
Vorjahre, jedoch musste die Krankenkasse der Genossenschaft der Spielkarten-Erzengcr
gegen Ende des Jahres sich auflbscn, weit von den wenigen Gewerbeinhabcrn einige
ihr Gewerbe ganz anfgaben, die anderen aber ihren Betrieb als einen fabriksmäßigen
erklärten und sohin ans dem Genossenschaftsverbande anstraten. Am Ende des Jahres 1897
waren daher 74 Gehilfen-Krankencassen vorhanden.

Bei diesen Krankenkassen waren 22 (gegen 24 im Vorjahres, welche an Verwaltnngs-
kostcn unter 10  o/̂ 45 (gegen 42 im VVbjahre), welche über 10 0/g, jedoch unter 20"/o
und 6, welche mehr als 20 o/o der Einzahlungen hatten.

Ferner wiesen 17 Krankenkassen(gegen 15 im Vorjahre) Fehlbeträge statt
einer Zunahme des Reservefondes ans; dieser Übelstand entstand zumeist infolge eines
außerordentlich hohen Krankenstandes.

Was den Reservefond der einzelnen Gehilfen-Krankeneassen betrifft, hatten 17
einen Zuwachs unter 10 "/̂ der Einzahlungen, 21 einen solchen von 10 —20  o/§ und
18 einen solchen von über 20 o/g der Einzahlungen, darunter einige sogar mit 63, 75
und 82l/2 0/g.

Das Gesanimtbild dieser Cassen kann daher mit Rücksicht ans die Wiener Ver¬
hältnisse als ein befriedigendes bezeichnet werden.

Von behördlichen Entscheidungen und Erlässen über Gehilfen-Krankeneassen
sind zu erwähnen:

1. Von der k. k. niederösterreichischen Ttatthalterei wurde mit dem Erlasse vom
19. April 1897, Z. 2322 , ein Schema über die Widmung der ans Grund der
Gewerbeordnung verhängten Geldstrafen für die Gehilfen-Krankcncassen rc. übermittelt.

2. Mit dem Erlasse vom 7. Juli 1897 , Z. 58.798, hat die k. k. nieder¬
österreichische Statthalterei zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom
18. Juni 1897 , Z. 7699 , zur Kenntnis gebracht, dass rückständige Cassenbeiträge der
Genossenschafts-Mitglieder im Verwaltungswege nur dann einznheben sind, wenn die
Erecutionsgesuche einen von dem Schuldner bestätigten Aufschluss darüber geben, aus
welchem Grunde die Zahlung der rückständigen Beiträge versäumt, beziehungsweise
verweigert wurde.

3. Zufolge der Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 23. April 1897,
Nr. 2304 , ist das Verbleiben der bei einer genossenschaftlichen Gehilfen-Krankencasse
versicherten Hilfsarbeiter bei dieser Casse nach Erlöschen der Genossenschaftszugehörigkeit
des Arbeitsgebers unzulässig.

4. Mit dem Erlasse vom 10. October 1897, Z. 29.901 , hat das k. k. Mi¬
nisterium des Innern bezüglich der Frist für die Anmeldung der Hilfsarbeiter bei den
Gehilfen-Krankeneassen durch die Arbeitgeber entschieden, dass eine im Sinne des
Cassestatntes verspätete Anmeldung, nicht im Sinne des Z 121 der Gewerbeordnnn
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strafbar ist, wenn zur Zeit der Einleitung der Strafamtshandlnug die Anmeldung des
Hilfsarbeiters bereits erfolgt ist, dass sich eine solche verspätete Anzeige lediglich als
eine Verletzung des Genossenschaftsstatutes darstellt und deren Ahndung der Genossen-
schaftsvorstehung nach Maßgabe des Statutes zustehe. Mit dem Erlasse des k. k.
Handelsministeriumsvom 2. Jänner 1899, Z . 23.336, wurde jedoch ausgesprochen,
dass die Gewerbeinhaber ihre Hilfsarbeiter sofort am Tage des Arbeitsantrittes bei
sonstiger Bestrafung nach § 131 der Gewerbeordnung anzumelden haben.

Was schließlich die Lehrlings -Krankencassen betrifft, so vermehrte sich die
Zahl derselben nicht, so dass am Ende des Jahres 1897, wie im Vorjahre, 47 solche
Cassen bestanden.

Bei diesen Cassen ist vor allem die erfreuliche Thatsache hervorznheben, dass
die Verwaltungskvsten in der weitaus größeren Anzahl der Fälle (34) unter 10"/o der
Einzahlungen bleiben, eine geringe Anzahl <7> diesen Percentsatz aber nur bis zu 2l>o/g
übersteigt und mir 6 Cassen 20"/o und darüber an Verwaltungskosten anfweisen.

Nicht unerwähnt kann hier bleiben, dass von den ersterwähnten 34 Cassen
14 gar keine Verwaltungskosten in Anrechnung brachten, weil dieselben von dem
Personale der Genossenschaftskanzlei geführt und für die Mühewaltung desselben keinerlei
kosten aufgerechner wurden.

Was die Entwicklung der Reservefonde  betrifft , so hatten 12 Cassen einen
Zuwachs bis 10°/°, 9 einen solchen bis 20"/», 9 einen solchen bis 30"/», 2 einen
solchen bis 40°/° und 2 einen solchen bis 50°/° der Einzahlungen, während 9 Cassen
einen Zuwachs von mehr als 50"/g, darunter von 86, 111, ja selbst von 212"/° anfwiesen.

Wenn bei 5 Lehrlings-Krankencassen statt einer Zunahme des Reservefondes ein
Fehlbetrag zutage trat , so findet dies seine Erklärung in einem abnorm hohe»
.Krankenstände.

Im großen und ganzen kann entnommen werden, dass die Reservefonde der
einzelnen Cassen in absehbarer Zeit die gesetzliche Maximalhöhe erreichen werden, und
dass mit der Zeit auch erhöhte Anforderungen an diese Cassen gestellt und befriedigt
werden können.

Was die Statute der Lehrlings -Krankencassen  betrifft , so wurden auch
im Jahre 1897 den Bedürfnissen und Ansprüchen entsprechend, mehrere solche Statute
zum Vortheile der Lehrlinge geändert.

Dass die Unterlassung der Anmeldung eines Lehrlinges nicht nach der Gewerbe¬
ordnung, sondern nach dem Kranken-Versicherungsgesetze zu ahnden ist, dass ferner die
Lehrlings-Krankencassen zur Bezahlung der Verpflegskosten an die Krankenanstalten nur
für die Dauer von vier Wochen verpflichtet sind, wird hier aus dem Berichte für die
Vorjahre wiederholt.

Was endlich die Meister -Krankencassen  betrifft , so wurde im Jahre 1897
die Errichtung solcher Cassen, und zwar obligatorischer Meister-Krankencassen von
4 Genossenschaften in statutenmäßigerWeise beschlossen. Nachdem auch im Jahre 1898
die Errichtung derartiger Meister-Krankencassen nur von 6 Genossenschaften beschlossen
wurde, so lässt dies den Schluss zu, dass diese Institution derzeit bei den Genossen¬
schaften noch nicht genügend gewürdigt wurde. Ties dürfte seinen Grund hauptsächlich
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darin haben, dass die Mitglieder vieler Genossenschaften von früher her Mitglieder der
zahlreich bestehenden Kranken-, Leichen-, Unterstützungs- rc. Vereine, oder der von einzelnen
Genossenschaften vor Erlassung der Gewerbenovelle vom Jahre 1897 auf Grund
des Vereinsgesetzes gebildeten Nnterstütznngsvereine sind.

Solche Gewerbetreibende, beziehungsweise Genossenschaften perhorrescieren die
Bildung einer genossenschaftlichenMeister-Krankencasse, weil ihnen im Falle des Ver¬
bleibens bei der Vereinscasse eine doppelte Leistung für den gleichen Zweck erwachsen
würde und weil sie im Falle des Ausscheidens aus der Vereinscasse die bereits
geleisteten Einzahlungen ganz oder wenigstens theilweise verlieren würden.

f) Privilegium-, Marken- und Musterschukangelegenhriten.
Das Bestreben, das Erfinderrecht in einer dem Fortschritte ans dem Gebiete der

Industrie und des Handels entsprechende» Weise anszngestalten, führte zu dem Gesetze
vom 11. Jänner 1897, R .-G.-Bl . Nr. 30, betreffend den Schutz von Erfindungen.

Durch dasselbe wurde zunächst das System der Patentertheilnng von Grund aus
geändert, indem das bisher in Geltung gestandene Anmeldeshstem, beruhend auf dem
Grundsätze, das Patent ohne vorgängige Untersuchung der Neuheit oder Nützlichkeit der
Erfindung zu ertheilen, soferne nur die eingereichte Beschreibung der Erfindung soweit
klargelegt ist, dass darnach ein Sachverständiger die Erfindung herznstellen, oder anzu¬
wenden vermag, beseitigt wurde und an dessen Stelle ein System trat , nach welchem
die Neuheit der Erfindung noch vor der Ertheilung des Patentes statlfindet.

Eine weitere tiefgreifende Änderung bezieht sich ans die Behörden und deren
Wirkungskreis. Insbesondere muss hervorgehoben werden, dass die politischen Behörden
I. Instanz als entscheidende Behörden nur mehr als Strafbehörden rücksichtlich der
Patentanmaßungen in Betracht kommen, demnach zur Entscheidung über Klagen wegen
Eingriffes nicht mehr berufen sind. Neu geschaffen wurde das Patentamt  und der
Patent - Gerichtshof:

Die am Tage der Wirksamkeit des neuen Patentgesetzes bereits ertheilten Pri¬
vilegien bleiben unverändert aufrecht; die bis zu diesem Zeitpunkte angesuchten Privi-
legien werden noch nach dem citierten kaiserlichen Patente ertheilt; sowohl für die er-
rheilten, als auch für die noch zu ertheilenden Privilegien bleiben die Bestimmungen
des Privilegiengesetzes vom 15. August 1852 , R.-G.-Bl. Nr. 184, bezüglich der
Pflichten und Rechte auch weiterhin maßgebend.

g) Erwerbs- und Wirtschasts-Gtnoffenschnstcn, Alticngesrltschastrn und sonstige der öffentlichen
Rechnungslegung unterliegende Unternehmungen.

Bezüglich der Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften ist das Gesetz vom
II . Februar 1897, R .-G.-Bl. Nr . 57, zu erwähnen, mit welchemZ 5 des Gesetzes
vom 2l . Mai 1873, R .-G -Bl. Nr . 87, in Betreff der den Erwerbs- »nd Wirtschafts-
Genossenschaften Ankommenden Begünstigungenin Ansehung der Stempel und unmittel¬
baren Gebüren abgeündert wird.

Anlässlich des seitens des niederösterreichischen Landesausschnssesgestellten An¬
suchens, dass künftighin von der Requirierung der Registrierungsbescheidebei den
Spar - und Darlehencassen-Vereinen nach dem Systeme Raiffeisen Umgang genommen
werde, hat die k. k. niederösterreichische Statthalterei mit dem Erlasse vom 7. Jänner
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1897, Z . 120.678, angeordnet, dass in Hinkunft von der Requirierung der RegistrierungS-
descheide zum Behnse der Varlage derselben an die k. k. niederästerreichische Statt¬
halterei seitens der registrierten Genossenschaften überhaupt Umgang zu nehmen ist.

Im Nachhange zu dem mit Statthalterei-Erlass vom 26. November 1896,
Z. 106.620, intimierten Normativ-Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom
7. November 1896, Z. 36.062 , betreffend die Jngerenz der Politischen Behörden bei
Registrierung von Genossenschaftsverträgen der Erwerbs- und Wirtschafts-Genossen¬
schaften hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 26. November 1897,
Z. 25.422, specielle Bestimmungen bezüglich des Vorganges bei Prüfung der Be¬
stimmungen des Genossenschaftsvertragesrücksichtlich des Betriebes des Spareinlagen¬
geschäftes erlassen.

Im Jahre 1897 wurden beim Wiener Handelsgerichte28 Erwerbs- und Wirt¬
schafts-Genossenschaften, welche ihren Sitz in Wien haben, in das Register für Oie¬
nossenschaftsfirmen eingetragen, und bestanden im ganzen 178 solche Genossenschaften.
Die Zahl der im Berichtsjahre in die Erwerbstener einbezogenen registrierten Ge¬
nossenschaften beträgt 12.

Nach den bestehenden Vorschriften wurde bisher den Versicherungs -Gesell¬
schaften die Erwerbsteuer für den gesummten Geschäftsbetrieb in Österreich am Sipe
der Hauptunternehmnngvorgeschrieben.

Nachdem nun niit dem Erkenntnisse des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom
24. Juni 1896, Nr. 3399 , die Zulässigkeit der abgesonderten Besteuerung dieser Gesellschaften
für ihre Generalagentschaftenund Hanptagentnren ausgesprochen worden war, hat das
k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom 14. August 1896 , Z . 4011 , angeordnet,
die Erwerbstener jener Versicherungs-Gesellschaften, welche Generalagentschaften und
Hauptagenturen außerhalb des Sitzes der Hauptuuternehmungoder Geueralrepräsentauz
besitzen und sohin für die letzteren einer abgesondertenErwerbsteuerbemessnug zu unter¬
ziehen sind, vom I. Semester 1895 angefangeu zu löschen und die Neubemessung der
Erwerbsteuer von diesem Zeitpunkte an für das Hanptunternehmen allein (ausschließlich
der abgesondert besteuerten Generalagentschaften. und Hauptagenturen) zu veranlassen.

Im Sinne dieses Erlasses hat der Magistrat im Jahre 1897 die Neubemessung
der Erwerbstener für 24 Versicherungs-Gesellschaften, welche in Wien ihren Sitz haben,
beziehungsweisederen hierländige Geueralrepräsentauz sich in Wien befindet, durch
Ausnahme der Erwerbsteuererklärungeuund Vornahme der erforderlichen Erhebungen
eingeleitet.

ti) Kausterwesen.
Tie fortwährenden Klagen und Beschwerden, welche aus den Kreisen der sess¬

haften Gewerbetreibenden gegen den Fortbestand des Hausierhandels im Wiener
Gemeindegebicte erhoben wurden, haben bekanntlich den Ecmeinderath bewogen, an das
k. k. Handelsministerium die Bitte zu richten, die Stadt Wien in Gemäßheit der
Bestimmungen des tz 10 des Hausierpatentes, beziehungsweise Z 5 der Vollzugs¬
vorschrift vom Hausierhandel auszuuehmen.

Tie bezügliche, am 14. ^ ctober 1896 überreichte Petition hat auch im Berichts¬
jahre eine Erledigung nicht gefunden.

In dem Gebiete der im Reichsrathc vertretenen Königreiche und Länder wurden
im Jahre 1897 2 Landeshauptstädte gegen den Hausierhandel gesperrt, und zwar
Klagenfnrt und Salzburg ; das Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt
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Klagenfnrt erfolgte mit der Verordnung des k. k. Handelsministeriums im Einvernehmen
mit den k. k. Ministerien des Innern und der Finanzen vom 11 . Jänner 1897,

R .-G .-Bl . Nr . 51 , mit der Wirksamkeit vom 1. Juli 1897 das Verbot bezüglich
der Stadt Salzburg mit der Verordnung des k. k. Handelsministeriums im Einver¬
nehmen mit den betheiligten k. k. Ministerien vom 18 . Juni 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 142,
mit dem Gcltnngstermine vom 1 . November 1897.

Um den Klagen über die Beeinträchtigung der stabilen Handelsgeschäfte durch
den Hausierhandel wenigstens theilweise zu begegnen , hat das k. k. Handelsministerium
mit dem Erlasse vom 31 . August 1897 , Z . 20 .061 , angeordnet , in Hinkunst über die

Zahl der bisher jährlich ertheilten Hausierbewillignngen womöglich nicht hiuauszugehen
und bei der Ertheilung von Hausierbefugnissen mit Beschränkung ans wirklich rücksichts-
wnrdige Petenten vorzngehcu . Im Sinne dieses Erlasses wurden an die magistra¬
tischen Bezirksämter die entsprechenden Weisungen erlassen.

Was die Zahl der im Berichtsjahre neu ertheilten , verlängerten und gemäß H 9
des Hansierpatentes bestätigend vidierten Hausierbewillignngen anbelangt , so wird diesfalls
ans das „ Statistische Jahrbuch " verwiesen , aus welchem auch die Stencrleistnng der
Hausierer im Jahre 1897 zu entnehmen ist.

Von sonstigen auf das Hausierwesen bezüglichen wichtigeren Erlässen und Ver¬
ordnungen wären folgende zu erwähnen:

1 . Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . Jänner 1897 , Z . 1342 , betreffend

das Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Segesvür ( Comitat
Nagy -Knkullo ) ;

2 . Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 25 . Mürz 1897 , Z . 24 .303 , betreffend
das Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Belovär;

3 . Erlass der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 17 . April 1897 , Z . 30 .638 , betreffend
die Hintanhaltnng des Zuzuges von Hausierern nach England;

4 . Erlass der k. k. n .-v. Statthalterei vom 2 . Juni 1897 , Z . 46 .202 , betreffend
das Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der Stadt Kaposvür;

5 . Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2 . Juni 1897 , Z . 46 .203 , betreffend

das Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Nagybünya;

6 . Erlass der k. k. n .-ö . Statthalterei vom 5 . September 1897 , Z . 73 .586,

betreffend das Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Csongrad
(Comitat Csongrad ) ;

7 . Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . September 1897 , Z . 82 .761,
betreffend das Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der Stadt Löcse
(Lentschau );

8 . Erlass der k. k. n .-o. Statthalterei vom 30 . Oktober 1897 , Z . 96 .356,

betreffend das Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Pozseg (PoLcga ) :

9 . Erlass der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 23 . November 1897 , Z . 99 .565,

betreffend das Verbot des Hausierhandels in der Stadt Brod (Comitat Pozsega ) in
Slavonieu;

10 . Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7 . Tecember 1897 , Z . 108 .960,

betreffend das Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der Stadt Szoluok ( Comitat
Jäsz -Nagyknn -Szotnok ) .
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i) Städtisches Aehrlingsstellru-Uachmisaint.

Im Jahre 1897 betrug die Zahl der von Meistern angeineldeten freien
Plätze 252 . Anfragen wegen Erlangung einer Lehrstelle langten 185 ein . Die
für Stellensnchende znstandegebrachten Vermittlungen betrugen 70.

Nähere Details sind in den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Wien enthalten.

k) Ftilbietungk».

Die Zahl der im Berichtsjahre im Wiener Gemeindegebiete mit behördlicher
Bewilligung abgehaltenen freiwilligen Feilbietungen betrügt 105.

Hievon entfallen ans den Bezirk II . 53 , I . : 30 , XIII . : 8 , III . : 4 , XIX . : 3,
VI . : 2 Feilbietungen , ans den VII ., IX ., X ., XII . und XIV ., Bezirk je 1 Feilbietung.

Die Anzahl der von den cvncessionierten Pfandleihern im Jahre 1897 vorge-
nommenen Lieitationen belief sich auf 114.

Hievon entfallen auf den VIII . Bezirk 68 , auf den XII . und XIV . Bezirk je 12,
auf den VII . Bezirk 8 , auf den IX . Bezirk 7 , auf den XVIII . Bezirk 5 und auf den
I . Bezirk 2 Lieitationen.

8. Unfall- und Krankenversicherung.

Gleichwie in den Vorjahren hat auch im Berichtsjahre ein auf die Ausgestaltung
der Arbeiterversicherung im allgemeinen abzielender Schritt nicht stattgefunden.

Aber auch die Vorarbeiten , welche auf eine Reform der Gesetze über die Unfall-
nnd Ürankenversichernng der Arbeiter gerichtet sind , haben im Jahre 1897 eine
wesentliche Förderung nicht erfahren und es ist , zumal bei den herrschenden parlamen¬
tarischen Zuständen nicht abzusehen , ob und wann diese Reformarbeiten zu einem
positiven Ergebnisse führen werden.

a) IlnsaUtlersichcrung

Sanierung der Unfallversichernngsanstalten . — Es ist eine unerfreuliche
Thatsache , dass die Mehrzahl der auf territorialer Grundlage ins Leben gerufenen
Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten mit Betriebsabgängen zu kämpfen hat.

Dieses Übel wurd 'e auch dadurch nicht beseitigt , dass gelegentlich der durch die
Revision der Gefahrenclassification nothwendig gewordenen Neueinreihung der ver¬
sicherungspflichtigen Betriebe in das Gefahrenelassenschema die überwiegende Mehrzahl
der Betriebsunternehmer zu namhaft erhöhten Leistungen herangezogen wurde.

Was speciell die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in Wien
anbelangt , so sah sich dieselbe veranlasst , zum Zwecke der Beseitigung des mehrere
Millionen Gulden betragenden Deficites unter anderem den Beschluss zu fassen , den
Beitragstarif der Anstalt mit der Wirksamkeit vom 1. Juli 1897 um 10 °/« der bis

dahin gütigen Tarifsätze , demnach derart zu erhöhen , dass für das Gefahrenpercent 100
ein Beitragssatz von 6 fl. 24 kr. für je 100 fl . Lohnsnmme einznheben ist.

Das k. k. Ministerium des Innern hat diesem Beschlüsse der Anstalt zufolge
Erlasses vom 18 . Juni 1897 , Z . 17 .459 , im Sinne des 2 . Absatzes des 8 16 des
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Gesetzes vom 28. December 1887, R .-G.-Bl . Nr. 1 ex 1888, mit dem Bemerken die
Genehmigung ertheilt, dass sich das Ministerium hinsichtlich der weiteren Sanierungs-
Maßnahmen die seinerzeitige Schlnsssassung Vorbehalte.

Infolge der großen finanziellen Schwierigkeiten, mit welchen die meisten Arbeiter-
Unfallversichernngsanstalten, trotz der stetig zunehmendenBelastung der Betriebsuntcr-
nehmer, zu kämpfen haben, werden aus den Kreisen der Unternehmer, insbesondere der
Großindustriellen vielfach Stimmen laut, welche das System, die Grundlage, ans
welcher unsere Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten aufgebaut sind, für diese unerfreuliche
Erscheinung verantwortlich machen.

In dieser Richtung wird zunächst die Ersetzung der territorialen Unfallver¬
sicherungsanstalten durch solche, welche auf dem Principe der Bernfsgenossenschaften
beruhen, gefordert und hiebei' auf die günstigen, zum Theile glänzenden Gebarnngs-
ergebnisse hingewiesen, welche die aus dieser Grundlage ansgebanten Unfallversichernngs-
anstalten in Deutschland sowie die einzige inländische bernfsgenossenschaftliche Unfall-
Versicherungsanstalt— die der österreichischen Eisenbahnen — zu verzeichnen haben.

Weiters wird die Beseitigung des derzeit geltenden Capitaldecknngssystcmes und
Ersetzung desselben durch das Umlagesystem gefordert.

Unsallsverhütung . — Um dem Übel, an welchem unsere Arbeiter-Unfall-
versichcrnngsanstalten kranken, beizukommen, wird es vor allem nothwendig sein, im
Berordnnngswcge, erforderlichenfalls im Wege der Gesetzgebung entsprechende Maß¬
nahmen in Absicht aus die Unfallsverhütung  zu treffen.

Die bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung (Z 74 Gewerbeordnung) sowie
des i; 28 des Gesetzes über die Arbeiter-Unfallversicherung sind für den gedachten
Zweck nicht vollkommen ausreichend.

Um ans die Verminderung der, insbesondere bei den landwirtschaftlichen
Maschinenbetrieben so häufig vorkonunenden, zumeist schweren Unfälle hinznwirken, hat
die niederösterreichische Unfallversicherungsanstaltmit Zustimmung der k. k. nieder¬
österreichischen Statthalterei eine „Belehrung zur Verhütung von Unfällen bei Ver¬
wendung landwirtschaftlicher Maschinen" hinansgegeben.

Durchführung der Unfallversicherung bei den Baugewerben. — Tie
mannigfachen Schwierigkeiten, welche sich der klaglosen Durchführung der Unfall¬
versicherung bei den Bangeiverben entgegenstellen, haben das k. k. Ministerium des
Innern veranlasst, mit dem an alle Landesstellen gerichteten Erlasse vom 28 . April
1897, Z . 8816 , diesfalls besondere Weisungen hinanszugeben.

In diesem Erlasse werden die politischen Behörden I. Instanz in Absicht aus die
möglichst vollständige Heranziehung der Baugewerbe zur Erfüllung der ans der Unfall¬
versicherung erwachsenden Pflichten angewiesen, die einschlägigen gewerberechtlichen
Bestimmungen auf das strengste zu handhaben und bezüglich der neu concessionierten
Baugewerbe die im K 18, Absatz 2 des Unfallversichernngsgesetzes vorgeschriebenen
Mittheilungen an die Arbeiter-Unfallversichernngsanstalten zu machen.

Den Versicherungsanstalten selbst wird empfohlen, der Controle der Baugewerbe
eine besondere Aufmerksamkeit zuznwenden, und insbesondere zum Zwecke der Controle
der einbekanntenLohnsnmme» den Contact mit den Krankencaffen nach Möglichkeit
zu pflegen.
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In letzterer Beziehung werden die politischen Behörden angewiesen , ans die
Urankencassen dahin nachdrücklichst ein,;»wirken , dass sie ihre Ausschreibungen den
Versicherungsanstalten zur Verfügung stellen.

Gewerbsmäßig betriebene Warenlagerunternehmnngen . — Der Begriff
der „gewerbsmäßig betriebenen Warenlagerunternehmungen " im Sinne des Artikel I,
Z . 5 des Gesetzes vom 20 . Juli 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 168 fAnsdehnnngsgesetz ), war
lange Zeit controvers.

Das k. k. Ministerium des Innern war bei wiederholten instanzmäßigen Ent¬
scheidungen von der Anschauung ausgegangcn , dass der in Rede stehende Begriff nicht
nothwendigerweise die Lagerung von fremden Waren Voraussicht , sondern dass unter
gewissen Umstünden darunter auch Unternehmungen fallen , welche sich nicht mit der
Lagerung fremder Waren befassen.

Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat jedoch mit dem Erkenntnisse vom 18 . Juni
1897 , Z . 3470 , ausgesprochen , dass unter gewerbsmäßig betriebenen Warenlager-
nnternehmnngen nur solche Betriebe zu verstehen sind , bei welchen die Lagerung von
Waren selbst den Gegenstand des gewerbmäßigen Unternehmens bildet.

Nach dieser Definition erscheint die Anwendung des Begriffes auf solche Unter¬
nehmungen ausgeschlossen , bei welchen in Ausübung eines anderen Gewerbes die
Lagerung eigener Waren stattfindet.

Unfallsanzeigen nnd Unfallserhebungen . — Die Gesammtzahl der bei den
magistratischen Bezirksämtern im Jahre 1897 gemäß Z 29 des Unfallversicherungs-
gesetzes erstatteten Unsallsanzeigen beträgt 24 .416 , die Zahl der im Sinne des K 31
dieses Gesetzes vorgenommenen Unfallserhebungen 2661.

Hievon entfallen auf den:
I. Bezirk 492 Unfallsanzeigen nnd 40 Unsallserhebungen

II. „ 6366 „ 431
III. 1763 266
IV. 656 118
V. „ 1474 238

VI. 722 69
VII. 843 120

VIII. 134 17
IX. „ 157 88
X. 3079 „ 304

XI. „ 1680 „ 120
XII. 845 121

XIII. 1707 332
XIV. 530 „ 42
XV. 497 75

XVI. „ 1835 68
XVII. „ 518 70
XVIII. 364 39

XIX. „ 754 „ „ 103

im ganzen 24 .416 Unsallsanzeigen und 2661 Unsallserhebungen.
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Zahl der eincatastrierteu unfallvcrsicherungspflichtigcn Betriebe . —
Am Schlüsse des Jahres 1897 betrug die Zahl der als unfallversichernngspslichtig
eincatastrierten Betriebe im Wiener Gemeiudegebicte 7522, die Zahl der freiwillig —
im Sinne der Artikel V und VI des Ausdehnuugsgesetzes— versicherten Betriebe
belies sich im gleichen Zeitpunkte auf 22.

Von den im Berichtsjahre erflossenen normativen Entscheidungen, Verordnungen
und Erlässen sind noch folgende zu erwähnen:

1. Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom I . Jänner 1897, Zahl 115 .967
ex 1896, betreffend die Verständigung der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Fällen
der Einleitung des strafgerichtlichen Verfahrens, anlässlich der Vornahme von Unfalls¬
erhebungen;

2. Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25. Jänner 1897, Zahl 6485,
betreffend die Beiziehnng der Arbeiter-Unfallversicherungsanstaltzu den Erhebungen
über Einsprüche von Unternehmern nnfallversicherungspflichtiger Betriebe, ferner be¬
treffend die Gestattung der Acteneinsicht;

3. Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 6. Februar 1897, Zahl 4482,
betreffend die Auskunftsertheilung an die gehörig legitimierten Beauftragten der Arbeiter-
Unfallversicherungsanstalt in Unfallsangelegenheiten, eventuell Gewährung der Einsicht¬
nahme in die Unfallerhebungsacten;

4. Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 22. März 1897, Zahl 9747 , mit
welchem entschieden wurde, dass die Gemeinde Wien zur Zahlung von Unfallversiche¬
rungsbeiträgen rücksichtlich des Betriebspersonales eines communalen Betriebes von dem
Zeitpunkte ab nicht mehr verpflichtet sei, mit welchem sie auf Grund des § 4 des Un-
sallversicherungsgesetzes das Risico der Unfälle selbst trägt;

5. Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 15. April 1897, Zahl 25.263, mit
welchem der oben sub 1 angeführte Erlass vom 1. Jänner 1897 , Zahl 115.967
ex 1896, theilweise abgeändert wird;

6. Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 15. September 1897 , Zahl 81 .497,
betreffend die Versicherungszuständigkeit bei Betrieben, welche in die Territorien ver¬
schiedener Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten übergreifen;

7. Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 18. October 1897,
Zahl 21.804 , betreffend die Handhabung der Strafbestimmungendes Unfallversicheruugs-
gesetzes, insbesondere in Absicht auf eine entsprechende Bemessung der Strafe in Übcr-
tretnngsfällcn.

d) Kranktnverficherllllg.

Reform des Krankenversicherungsgesetzes. — Wie bereits in dem Ver¬
waltungsberichte für die Jahre 1894—1896 erwähnt wurde, sah sich die Regierung
veranlasst, in Angelegenheit der Reform des Krankenversicherungsgesetzes außer der
schriftlichen Umfrage noch eine mündliche Expertise zu veranstalten.

Diese Krankenversicherungs-EnquLte hat am 19. Mürz 1897 ihren Anfang ge¬
nommen, und zwar wurden an diesem Tage die Experten aus Mähren und Schlesien
einvernommen. Am 22 ., 23. und 24. März wurden die Experten aus Böhmen, am

Verwaltuugsbericht der Stadt Wien. 23
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26. März jene ans Galizien und der Bukowina, am 1. nnd 2. April jene ans Ober-
Österreich, Salzburg , Tirol nnd Vorarlberg, am 5. April jene ans Steiermark, Kärnten,
Kram, Küstenland nnd Dalmatien einbernommen.

Nach einer Panse von 4 Wochen erfolgte am 7. Mai 1897 die Einvernehmung
der Experten ans der Gruppe der Bruderladencassenund am 11. Mai 1897 die Ver¬
nehmung der Experten ans Niedervsterreich, sowie jener ans dem Kreise der Eisenbahn-
Betriebskrankencassen, womit die Enquete ihren Abschluss fand.

Einwirkung der neuen Civilproeessordnung auf die Schiedsgerichte
der Krankenkassen . — Im Artikel I des Gesetzes vom 1. August 1895, R .-G.-Bl.
Nr . 112, betreffend die Einführung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Civilproeessordnung), wurde bestimmt, dass die Be¬
stimmungen der neuen Civilproeessordnung spätestens mit 1. Jänner 1898 in Wirk¬
samkeit zu treten haben.

Es hatten demnach auch mit diesem Zeitpunkte die aus die Schiedsgerichte bezug-
hnbenden Bestimmungendes Gesetzes für alle Arten von Schiedsgerichtenin Kraft zu
treten, insoweit nicht einzelne Schiedsgerichte bestimmter Körperschaften nach Artikel XII
des citierten Gesetzes von der Anwendung der neuen gesetzlichen Bestimmungen aus¬
genommen sind.

Insoweit es sich um die Träger der obligatorischen Arbeiter-Unfall- nnd Kranken¬
versicherung handelt, sind von der Anwendung dieser Bestimmungennur die Schieds¬
gerichte der Unfallversicherungsanstalten— und zwar sowohl der territorialen ,als der
berufsgenossenschaftlichen— sowie die Schiedsgerichte jener Krankenkassen, ans welche
die Bestimmungendes Z 41 des Krankenversicherungsgesetzes Anwendung finden, also
jene der Bezirks-, Betriebs- und Baukrankencassen vollständig ausgenommen.

Den Vereinskrankencassen und den registrierten Hilfscassen dagegen ist nur das
Recht gewahrt, die Entscheidungvon Streitigkeiten aus dem Mitgliedschaftsverhältnisse
Schiedsrichtern zu übertragen; es finden aber im übrigen die Bestimmungen der ZK 586,
592, 595, 598 und 599 des Gesetzes vom 1. August 1895, R .-G.-Bl . Nr. 113, auf
dieselben Anwendung.

Es wurden demnach zufolge Erlasses der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 13. April 1897,
Z . 14.213, die nach dem Krankenversicherungsgesetz eingerichteten Vereinskranken-
cassen mit Mngistratsdecret vom 26. April 1897 , Z . 83.885 , angewiesen, die mit
den eben bezogenen Gesetzesbestimmungen nicht im Einklänge stehenden statutarischen
Bestimmungen vor dem 1. Jänner 1898 entsprechend abzuündern. Die gleiche Verfügung
wurde bezüglich der registrierten Hilfscassen durch die magistratischen Bezirksämter
getroffen.

Befreiung von der Krankenversicherungspflicht .— JmBerichtsjahrewurden
in Gemäßheit der Bestimmungen des § 4 des Krankenversicherungsgesetzes 1066 der
Krankenversicherungspflicht unterliegende Personen, welche bei 46 Unternehmern beschäftigt
waren, von der Versicherungspflicht befreit; unter den letzteren befanden sich 9 neue
Unternehmer, welchen die Befreiung ihres Personales von der Krankenversicherungs-
Pflicht erst im Gegenstandsjahre bewilligt worden ist.
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Die Gesammtzahl der seit dem Jahre 1889 von der Krankenversichernngspflicht
befreiten Personen belief sich zn Ende des Jahres 1897 ans 10 .075 , welche bei 201
Nnternehmern beschäftigt waren.

Wiener Bezirkskrankencasse . — Die durchschnittliche Zahl der bei der
Wiener Bezirkskrankencasseim Jahre 1897 versicherten Personen betrug 133 .020 , gegen¬
über 120 .556 versicherten Personen im Vorjahre.

Die Zahl der erkrankten erwerbsunfähigen Mitglieder betrug im Verlaufe des
Jahres 1897 32 .307 männliche und 10 .302 weibliche Mitglieder , im ganzen daher
42 .609 Personen , d. i. 32 032 Procent der Mitglieder.

Diese 42 .609 erkrankten Cassenmitglieder standen mit 53 .671 Erkrankungen in
ärztlicher Behandlung ; es wurden an dieselben für 976 .619 Krankheitstage , ferner an
4729 Wöchnerinnen für 132 .322 Krankheitstage zusammen 639 .989 fl. 27 kr. an
Krankengeld ausbezahlt und betrugen die Spitalverpflegs - und Transportkosten
204 .795 fl. 32 kr. Im Durchschnitte betrug die Krankheitsdauer eines erkrankten Mit¬
gliedes 22 '9 Tage und das Krankengeld 67 kr. täglich.

Gestorben sind im Laufe des Jahres 1897 962 männliche und 246 weibliche,
zusammen 1208 Mitglieder gleich 0 908 Procent der Mitglieder.

Die Gesammteinnahmen der Cassa betrugen im Jahre 1897 : 1,259 .220 fl. 20 'S kr.,
wovon 1,221 .399 fl. 63 kr. auf die Prämieneinnahmen (Cassebeiträge) entfallen.

Die Gesammtausgaben beliefen sich auf 1,206 .774 fl. 14 kr., so dass sich ein
Reservefondzuwachs von 52 .446 fl. 6 kr. ergibt.

Im besonder» ist die Geldgebarung der Cassa im Jahre 1897 aus nach¬
stehender Tabelle zu entnehmen.

Percentsatz von Percentsatz von
der Betrag den Prämien - den Gcsammt-

Es wurde bezahlt an fl. kr. Einnahmen Einnahmen

an Krankengeld. 639 .989 27 s 52 40 50 -82

für Ärzte und Krankencontrole . . 157 .004 08 12-85 1247

„ Medikamente , Bäder und Heilmittel 87 .847 78 -s 719 6 98

„ Spitalverpflegs - und Transportkosten 104 .795 32 8-58 8-32

Beerdigungskosten. 41 .412 69 3-39 3 30

„ außerordentliche Unterstützungen . . 8 .170 — 0 -67 0 -65

Verwaltungskosten. 147 .700 685 12 09 1173

sonstige Ausgaben . 13 .064 52 -5 1-07 1-03

Coursverlust . 962 44 -5 0 -08 0 -08

Verbands -Reservefond. 5 .827 34- 0-48 0 -46

Reservefondzuwachs. 52 .446 06 -5 4-29 416

im ganzen . . 1,259 .220 20 -5 — —

Die Bezirkskrankencasse hat seit 1. August 1889 , d. i. seit dem Zeitpunkte der
Activierung der obligatorischen Krankenversicherung bis Ende des Jahres 1897 im
ganzen 2,967 .428 fl. 24 kr. an Krankengeldern ausbezahlt und in diesem Zeiträume einen
Reservefond von 592 .239 fl. 24 kr. angesammelt.

23*
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Betriebskrankencassen . — Von den im Jahre 1896 bestandenen 13, unter
Aufsicht des Wiener Magistrates stehenden, Betriebskrankencassen ist eine in Wegfall
gekommen, so dass im Jahre 1897 nur 12 Betriebskrankencassen bestanden, n. zw. bei
nachstehenden Firmen:

1. Bienkowskh und Stuhlik mit durchschnittlich. 27 Mitgliedern
2. R. Ditmar . . . „ „ . . 813
3. L. u. C. Hardtmuth. „ „ . . 56
4. Jmperial-Cvntinental-Gas-Association mit durch¬

schnittlich . 2234 „
5. Kreindl's Witwe mit durchschnittlich. . . . 161
6. Maschinenfabrik der priv. österr.-ungar. Staats¬

eisenbahn-Gesellschaft mit durchschnittlich. . 1083
7. Th. Schulz und M. Goebel mit durchschnittlich 114
8. Ferd. Sickenberg's Söhne „ „ . . 252
9. Wiener Tramway-Gesellschaft mit durchschnittlich 3345

10. Vienna General-Omnibus-Compagnie mit durch¬
schnittlich . 1162

11. Wienerberger Ziegelwerke mit durchschnittlich. 4518
12. L. I . Zacharias mit durchschnittlich. . . . 198

' Summa . . 13.963 Mitglieder.
Die Gebarung der Betriebskrankencassen im Gegenstandsjahreist im allgemeinen

als eine nicht ungünstige zu bezeichnen.

Baukrankencassen . — Im Jahre 1897 haben bei dem Magistrate Verhand¬
lungen wegen Errichtung einer Bankrankencasse für eine Banunternehmnng, welche ihren
Sitz in Wien hat, stattgefnnden. Das vorgelegte Cassestatut wurde auch mit dem Erlasse
der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 24. April 1897, Z. 18.456, genehmigt. Nachdem jedoch
der größte Theil der seitens der Unternehmung in Aussicht genommenen Bauarbeiten
im politischen Bezirke Mödling ausgeführt wurde, ist als Aufsichtsbehörde für diese
Casse nicht der Wiener Magistrat, sondern die k. k. Bezirkshauptmannschaft Mödling
bestimmt worden. Es hat demnach auch im Jahre 1897 eine unter der Aufsicht des
Magistrates stehende Bankrankencasse nicht bestanden.

Vereinskrankencasseu . — Die Zahl der im Wiener Gemeindegebiete befind¬
lichen, nach dem Krankenversicherungsgesetze eingerichteten Vereinskrankencasseu belief sich
im Berichtsjahre gleichwie im Jahre 1896 auf 6; die Namen dieser Krankenkassen sind
bereits in dem Verwaltnngsberichtefür die Jahre 1894—1896 verzeichnet. Die durch¬
schnittliche Zahl der bei diesen Cassen im Jahre 1897 versicherten Personen betrug
115.673, wovon auf die Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Unterstützungscasse in Wien
allein 110.523 versicherte Personen entfielen.

Genossenschaftskrankencassen. — Die Genossenschaftskrankencassen wurden
bereits im Abschnitte„Genossenschaften" besprochen.

Hilfscassen . — Zn Ende des Jahres 1897 bestanden im Wiener Gemeinde¬
gebiete 16 registrierte Hilfscassen, und zwar 6 im I., 4 im V., 2 im IX. und je 1 im
III., VI., VIII. und XVI. Bezirke.
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Im Stande jener Hilfscassen, welche die Bescheinigung im Sinne des K 7 des
Hilfscassengesetzes besitzen, ist im Berichtsjahre eine Änderung nicht eingetreten; deren
Zahl beträgt 5.

Strafamtshandlnngen. — Bezüglich der Strafamtshandlungen nach dem
Urankenrersicherungsgesetze wird auf das Statistische Jahrbuch der Stadt Wien verwiese».

Normative Erlasse und Entscheidungen. — Von den im Berichtsjahre
erflossenen normativen Erlässen und Entscheidungen sind bloß 3 zu erwähnen:

1. Erlass des k. k. Handelsministeriumsim Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium
des Innern vom 3. Jänner 1897, Z. 59.804 , betreffend die Frage der Kranken¬
versicherungspflicht der im Geschäfte verwendeten Familienangehörigender Gast- und
Schankgewerbetreibenden.

2. Entscheidung des k. k. Oberlandesgerichtes in Wien vom 30 . März 1897,
Z . 4441 , mit welcher ausgesprochen wurde, dass rückständige Kranken- und Unfall-
Versicherungsbeiträge ein Vorzugsrecht nur bei der executiven Veräußerung des aus¬
schließlich für Zwecke des VersicherungspflichtigenUnternehmens bestimmten Gutes genießen.

3. Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes, betreffend die Verpflichtung
der Krankencassen zur Zahlung der Verpflcgskosten für in einer öffentlichen Irrenanstalt
verpflegte Cassamitglieder.
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XXVIII . Alililärangelegenheilen.

Normative Bestimmungen,
a) In Kezilg ans das Heer und die Landwehr.

Infolge wiederholt vorgekommener Fälle, dass politische Bezirksbehörden nnterlassen
hoben, die von den Civilgerichten über im Wege der Stellung oder des freiwilligen
Eintrittes Assentierte vor deren Einreihung erflossenen Urtheile dem zuständigen
k. k. Ergänznngsbezirks-Commando mitzutheilen, hat die k. k. n.-ö. Stottholterei über
Ersuchen des k. k. Landwehrcommandos in Wien mit dem Erlasse vom3, Jänner 1897,
Z. 119,097, den Magistrat angewiesen, für die genaue Beobachtung der im § 139
der Wehrvorschriften, I, Theil, enthaltenen Norm Sorge zu tragen, —

Die Prager Malerakademiewurde ohne Änderung der Lehrverfassnng mit Aller¬
höchster Genehmigung in eine staatliche Lehranstalt mit dem Titel „k. k, Kunstakademie
in Prag" umgestaltet, und ist die bezügliche Berichtigung der Beilage Ila zu § 64 der
Wehrvorschriften, I, Theil, vorzumerken, (Erlass des k. k, Ministeriums für Landes-
vertheidigung vom 23, Jänner 1897, Z, 34,562/7292 II a.) —

Über eine Anfrage, ob auch Ersatzreservistendes Heeres oder der Landwehr
vor dem Austritte aus der dritten Altersklasse, sonach bis zum 31, December jenes
Jahres, in welchem sie das 23. Lebensjahr vollenden, der Ehebewilligung im Sinne
des Z 50 des Wehrgesetzes, beziehungsweise des § 19 der Wehrvorschriften, I. Theil,
bedürfen, hat das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom
25. September 1896, Nr. 24.130/5684 IIn, intimiert mit dem Erlasse der k, k, n,-ö.
Statthalterei vom 30. Jänner 1897, Z. 90.829, Folgendes eröffnet:

„Der Z50 des Wehrgesetzes hat nur eine Beschränkung der Verehelichungstellnngspflichtiger
oder noch vor dem stellungspflichtigen Alter stehender Personen im Auge, und sind alle anderen
aus dem Titel der Wehrpflicht bezüglich ihrer Verehelichung beschränkten Personen, welche ohne
militärbehördlicher Bewilligung sich nicht verehelichen dürfen, in demA 61, Absatz1 a- c, des
Wehrgesetzes aufgezählt.

Alle im ersten Absätze des Z 61 Wehrgesetz nicht bezeichnten Personen des Heeres(Kriegs¬
marine) und der Landwehr, einschließlich der nneingereihten und der nichtactiven Ersatzreservisten,
bedürfen nach der Bestimmung des Schlussabsatzes des bezogenen Paragraphen zur Verehelichung
einer militärbehördlichenBewilligung nicht, und sind daher bezüglich der Freiheit ihrer Verehelichung
überhaupt keiner Beschränkungunterworfen," —

Die unter lit, e des Erlasses desselben Ministeriums vom 3. December 1895,
Nr. 30,777 Ila , enthaltene Bestimmung, betreffend die vorzeitige dauernde Beurlaubung
nach dem Dienstalter(§ 8 : 2 der Wehrvorschriften, II, Theil), wurde abgeändert.
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Die in den Punkten u — c des citierten Erlasses festgesetzte Ordnung , nach welcher

Soldaten zu berücksichtigen sind , hat im Punkte e nunmehr zu lauten:
„Welche Nor ihrer Einreihung bei der Landwirtschaft thätig gewesen , darunter insbesondere

jene , welche sich vor ihrer Einreihung in irgend eine landwirtschaftliche oder Weinbauschule oder

in einen landwirtschaftlichen Fachlehrcnrs anfnehmen ließen oder sich der Aufnahme in irgend eine

der erwähnten Anstalten während ihrer activen Dienstleistung versicherten , und jene , welche dein

gewerblichen Arbeiterstande angehört haben ."

(Erlass deS k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 7. Juli 1896 , Nr . 17 .366/4473 II »,

intimierl mit Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 4 . Februar 1897 , Z . 66 .192 .) —

Anlässlich einer Anfrage , ob die bei der Entscheidung über Reklamationen in

Betracht kommenden , noch im nichtactiven (Reserve - oder Ersatzreserve ) Verhältnisse

des Heeres oder der Landwehr befindlichen männlichen Angehörigen behufs Benrtheilnng

ihrer Erwerbsfähigkeit einer Stellungscommission vorgestellt werden können , hat das

k. k. Ministerium für Landesvertheidigung , im Einvernehmen mit dem k. u . k. Reichs-

Kriegsministerium , mit Erlass vom 24 . Mai 1897 , Z . 14 .656/3673 IIu , angeordnet,

dass derlei Angehörige erst nach ihrer eventuell erfolgten Ausscheidung aus dem Heeres¬

oder Landwehrverbande behufs Constatierung ihrer Erwerbsfähigkeit einer Stellnngs-

commission vorgestellt werden dürfen.

Wenn also der Anspruch auf die Begünstigung als Familienerhalter auf die

mittlerweile eingetrctene Erwerbsunfähigkeit eines im nichtactiven (Reserve - oder Ersatz-

Reserve ) Verhältnisse des Heeres oder der Landwehr stehenden Angehörigen gegründet

wird , hat das zuständige Ergänzungsbezirks -Commando über das gutächtliche , die

mittlerweile erfolgte Erwerbsunfähigkeit bekräftigende Ersuchen der betreffenden politischen

Bezirksbehörde die Superarbitriernng sofort zu veranlassen . —

Laut Circular -Verordnnng des k. u . k. Reichs -Kriegsministeriums vom 1 . Juli 1897,

Abtheilung II , Nr . 5354 , wurde im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Landes¬

vertheidigung und dem kgl. ungarischen Landesvertheidignngs -Minister die Giltigkeit

des Eintrittscheines , welchen die Einjährig -Freiwilligen -Aspiranten nach Z 69 : 4 , 11t. a,

der Wehrvorschriften , I . Theil , ihren diesfälligen Gesuchen anzuschließen haben , auf

drei Monate , vom Tage der Ausstellung an gerechnet , festgestellt , und es bleibt der

Eintrittschein nach Einbringung des Gesuches , während der Dauer der Verhandlung

auch über die angeführte Frist , und zwar bis zur Entscheidung iiber das Gesuch,

in Geltung.

Die Giltigkeit der Nachweise nach K 69 : 4,  lit . e und 6 , der Wehrvorschriften,

l.  Theil , nämlich die schriftliche Zustimmung des Vaters oder Vormundes zum frei¬

willigen Eintritt , respective die Erklärung , den Aspiranten während der Präsenzdienstzeit

auf eigene Kosten zu erhalten , unterliegt keiner Zeitbeschränkung . —

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 6 . Juli 1897 , Z . 60 .228,

dem Magistrate Nachstehendes mitgetheilt.
Mit der Verordnung des k. k. Justiz -Ministeriums vom 26 . März 1896 , Z . 5853 , wurden

die k. k. Gerichte angewiesen , nicht bloß hinsichtlich der Gagisten und Personen des Mannschasts-

standes der nichtactiven k. k. Landwehr , sondern auch hinsichtlich der Gagisten und der Personen

des Mannschaftsstandes der kgl. ungarischen Landwehr , die Einleitung der Voruntersuchung , die

rechtskräftige Versetzung in den Anklagestand , die Verhängung der Untersuchungshaft , das rechts¬

kräftige Urtheil , dann im Falle der Verurtheilung zu einer Freiheitsstrafe , den für den Vernrtheilten

bestimmten Strafort , den Tag des Strafantrittes , sowie eine etwa später erfolgende Abkürzung

der Strafzeit , den politischen Bczirksbehörden , in deren Amtssprengel sich das Gericht befindet,

bekanntzugeben.
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Infolge reciproker Verfügungen seitens des kgl. ungarischen Justiz -Ministeriums bezüglich
der in Ungarn domicilierenden Gagisten und Personen des Mannschaftsstandes der nichtactiven
k. k. Landwehr wird der Magistrat angewiesen , sowohl die ihm seitens der k. k. Gerichte zukommenden
Mittheilungen über Strafamtshandlungen gegen Angehörige der nichtactiven kgl. ungarischen
Landwehr , als auch die im eigenen Wirkungskreise verhängten Bestrafungen über solche Personen
der zuständigen ungarischen Bezirksbehörde zur weiteren Verfügung zur Kenntnis zu bringen . —

Hinsichtlich der Waffenübungspflicht der Reserve -Officiere wurde mit dem Erlasse
des k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom 8 . Juli 1897 , Z . 18 .998/4932 Ila,
angeordnet , dass jene Reserve -Officiere , welche mindestens volle 4 Jahre als Berufs-
Officiere activ gedient haben und in der Onalificationsliste zur Beförderung geeignet
beschrieben sind , künftighin in der Regel nicht mehr , die sonstigen dem Berufstande
entstammenden Reserve -Officiere aber in dem dem Austritte aus dem activen Dienste
folgenden zweiten und vierten Jahre , wenn diese noch innerhalb der ersten sieben Jahre
ihrer Heeresdienstpflicht fallen , zu den Waffenübnngen heranzuziehen sind . —

Nach den Bestimmungen des H 18 : 3 der Wehrvorschristen , I . Theil , ist ein
Wehrpflichtiger bei zweifelhafter Heimatberechtigung in jenem Stellungsbezirke als
zuständig zu betrachten , wo er am l . November , dem Tage des Beginnes des Anmcldungs-
termines für Stellungspflichtige , den bleibenden Aufenthalt hat . In einem speciellen
Falle , in welchem zu dem bezeichneten Termine seitens eines Stellnngspflichtigen
während der Dauer der Stellungspflicht Domicilswechsel Vorlagen und die Frage
aufgeworfen wurde , bei welcher politischen Behörde derselbe in die Stellungsliste aufzu-
nchmen sei, hat das k. k. Ministerium für Landesvertheidignng mit dem Erlasse vom
26 . August 1897 , Nr . 21 .053/5438 IIn , entschieden , dass in derlei Fällen als maß¬
gebend für die Zuständigkeit zur Erfüllung der Stellungspflicht der bleibende Aufent¬
halt am 1. November jenes Jahres anzusehen ist , welcher dem Zeitpunkte , wo die
Verzeichnung zur Stellung in Frage kommt , unmittelbar vorausgeht . —

Tie aus drei Jahrgängen bestehende höhere Gartenbauschule zu Eisgrub wurde
zufolge Kundmachung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom 2 . De-
cember 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 10 ex 1898 , aus Grund des Z 25 des Wehrgesetzes
in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung für den Eiujährig-
Frciwilligendienst den Ober -Gymnasien und Ober -Realschulen gleichgestellt.

dt In Kcrilg aus den Kandstnrm.

Die Landsturmpflicht , beziehungsweise die Landsturm - Meldepflicht der Mann-
schaftspersoueu , welche aus der k. k. Gensdarmerie zur Probedienstleistung in einer
Civil -Staatsbedicnstuug zugelassen werden oder in eine solche Bedienstung in zeitlicher
(provisorischer ) Eigenschaft übertreten , wird mit dem an sämmtliche k. k. Landes -Gens-
darmerie -Commanden ergangenen Erlasse des k. k. Ministeriums für Landesvertheidi-
gung vom 30 . September 1895 , Z . 21 .709/3426 , intiinicrt mit dem Erlasse der k. k.
n .-ö. Statthalterei vom 3 . Jänner 1897 , Z . 115 .091 . geregelt.

Die in Probedienstleistung oder in provisorischen Anstellungen befindlichen Maun-
schaftspersonen , deren Verwendung im vorhinein bis zur Maximaldauer von sechs Mo¬
naten fixiert ist , gehören nach Punkt 73 der Nrlaubsvorschrift znm Personale der Gens-
darmerie , sind nur in dem im Z 2 , al . 5 des Landsturm -Gesetzes vom 6 . Juni 1886,
R .-G .-Bl . 90 , vorgesehenen Fällen zur Landsturmpflicht heranzuziehcn und unterliegen
der Landsturm -Meldepflicht nicht.
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Alle anderen Mannschaftspersonen , welche in zeitlicher (provisorischer ) Eigenschaft
angestellt sind nnd in der Gensdarmerie „ in Evidenz " geführt werden , gehören nicht
zu dem im K 2 , al . 5 des Landsturm -Gesetzes erwähnten Personale der k. k. Gensdar¬
merie , da die Evidenzführung nur die Continuität der Dienstzeit , die Wahrung des
Anspruches ans einen Versorgungsgenuss nnd eventuell die Ermöglichung des un¬
mittelbaren Rücktrittes zur k. k. Gensdarmerie bezweckt.

Solche Personen unterliegen daher sofern , sie im landsturmpflichtigen Alter stehen,
der Landsturm -Meldepflicht.

Die zu Ersatzzwecken des Heeres gewidmeten Landsturmpflichtigen , welche der
Traintruppe , den Anstalten des Trainzengwesens und der Gestütsbranche entstammen,
find in Hinkunft in den bezüglichen Eingaben der Behörden getrennt nachzuweisen.

Dementsprechend sind in den Mustern 4 , 4 a , 5 , 5a und 7 der am
31 . August 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 182 , verlautbarten Landsturm -Meldevorschrift,
die Rubriken „Traintruppe , Anstalten des Train -Zeugwesens und Gestütsbranche " in
separate Rubriken zu theilen und erhalten nun 'mehr die fortlaufenden Zahlen 12 — 14.
(Erlass des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 7 . Jänner 1897 , Z . 3267 .)

Ein Erlass desselben Ministeriums , Nr . 15 .525 , ex 1895 , dem Magistrate zur

Kenntnis gebracht mit der Zuschrift des k. k. Landsturm -Bezirks -Commandos Wien,
Nr . 1 vom 25 . März 1897 . bestimmt , dass die gelegentlich der Zustellung der Land-

stnrmpässe von den Meldepflichtigen abzunehmenden Landwehrpässe der in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen nnd Ländern heimatberechtigten Landsturmpflichtigen
von den k. k. politischen Bezirksbehörden direct den k. k. Landwehr -Ergänzungs -Bezirks-
Commanden zu übersenden sind , wogegen die Übermittlung der von den in Län¬
dern der ungarischen Krone heimatsberechtigten Landsturmpflichtigen eingezogenen derlei
Docnmente an das k. k. Landstnrm -Bezirks -Commando ihres Bereiches zur Absendnng
an die heimatlichen königl . ungarischen Landwehr -Ergänzungsbezirks - Commanden be¬
hufs weiteren Verfahrens zu erfolgen hat . —

Nach § 4 , Punkt 10 der Vorschrift , betreffend die Organisation des Landsturmes,

R .-G .-Bl . 193 vom Jahre 1889 , bilden sämmtliche Landsturmpflichtige 24 Altersclasscn,
von denen die älteste die 42jährigen und die jüngste die 19jährigen umfasst.

Eine Fußnote hiezu führt aus , dass für die letzten Sturmrollen -Jahrgänge eine

Ausnahme hinsichtlich derjenigen besteht , welche auf Grund des § 22 des Wehrgesetzes
Vor dem Beginne der Landsturmpflicht freiwillig in den Präsenzdienst des Heeres

getreten sind , und dass für solche die Landstnrmpflicht nach Erfüllung der gesetzlichen
zwölfjährigen Dienstpflicht sich noch auf die unmittelbar folgenden zehn Jahre erstreckt.

Das k. k. Lnndwehr - Commando in Wien hat mit dem Erlasse vom 12 . Mai
1897 , Nr . 2382 , zur allgemeinen Darnachachtung bekannt gegeben , dass der zweite

Absatz des Z 2 des Landsturm -Gesetzes , beziehungsweise die vorbezeichnete Fußnote , nur
ans jene Personen Anwendung zu finden hat , welche vor dem Eintritte in das land-
stnrmpflichtige Alter , also nicht in jenem Jahre assentiert wurden , in welchen ! sie auch
das 19 . Lebensjahr vollenden.

s) In Kkjilg auf Einquartierung!-- und Norspanilsangeiegknheiten.
Unter Bezugnahme ans die Bestimmung des ß 9 , letzter Absatz des Gesetzes

vom 11 . Juni 1879 , R .-G .-Bl . 93 und in Durchführung des Z9 der Vollzngsvor-

schristen vom 27 . Juli 1895 , R .-G .-Bl . 119 , hat das k. k. Ministerium für Landes-
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vertheidigung mit dem Erlasse vom 20 . Juli 1896 , dir . 7126/1716 II b bestimmt,

dass künftighin die Ermittlung des Fassnngsraumes bei Beqnartierungen nur je nach
Bedarf , von Fall zu Fall über Aufforderung dieses Ministeriums zu erfolgen hat und

dass der ini Falle des Erfordernisses eintretenden Erhebung ein Militärorgan beizn-
ziehen ist.

Weiters hat dasselbe Ministerium mit dem Erlasse vom 15 . December 1897,

Z . 3884/755 II b , über eine specielle Anfrage eröffnet , dass der regelmäßige Bericht
über die im Laufe eines Jahres eingetretenen Änderungen im Fassungsraumc für die
Einzelbeguartiernng , welche nach der Bestimmung aä 8 9 , drittletzter Absatz , der Mini-
sterinlverordnung vom 1. Juli 1879 , R .-G .-Bl . Nr . 94 , alljährlich bis Ende Jänner
zu erstatten war , in Hinkunft zu entfallen hat.

8. Ergänzung des Leeres und der Landwehr,

s) Stellung der Einheimischen.

Das Recrnten - Contingent des Heeres für die Stadt Wien betrug im
Jahre 1897 : 1707 , jenes für die Landwehr 306 Mann , und stellte sich somit das
Gesammt - Contingent für das Jahr 1897 auf 2013 Mann.

Zur Stellung gelangten die Wehrpflichtigen der Gebnrtsjahrgänge 1876 , 1875
nnd 1874 ; die Anzahl der Aufgerufenen betrug in der Altersclasse I : 5792 , II : 3891,
III : 3217 , im ganzen 12,900 Mann.

Der Stellungs - Commission wurden Vvrgeführt : ans der Altersclasse I : 5649,
II : 3774 , III : 3086 , im ganzen 12 .509.

Von den vorgeführten Wehrpflichtigen wurden
als tauglich als untauglich

in der I . Altersclasse . . . 1902 3747
,. ., II . .. . . . 761 3013

III . . . . 838 2248

zusammen : . . 3501 9008

befunden , somit in der Altersclasse I : 33 ^ , II : 20 .2,111 : als tauglich ein¬

gereiht.
Von der Stellung waren ausgeblieben : aus der Altersclasse I : 143 , II : 117,

III : 131 , daher zusammen 391 , u. zw. infolge Krankheit, Untersnchungs- oder Straf¬
haft nnd mit Bewilligung 85 , ohne Bewilligung 306.

Vor Beginn der regelmäßigen Stellung sind freiwillig in das Heer ein¬

getreten 614 Mann.

Nm Zuerkennung einer Begünstigung in der Erfüllung der Dienstpflicht im
Sinne der Bestimmungen der HZ 31 — 34 des Wehrgesetzes haben vor Beginn der

Hauptstellnng im Jahre 1897 401 Mann angesucht.

Diese Begünstigung besteht im allgemeinen in der Widmung für die Ersatz¬

reserve und in der Befreiung von der Einberufung zur ausnahmsweisen activen Dienst¬
leistung im Frieden (Wehrgesetz ß 12 , vierter Absatz ) ; bei Candidaten und Zöglingen
des geistlichen Standes überdies in der Enthebung von der militärischen achtwöchent-
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lichen Ausbildung, von den periodischen Waffenübnngen und von den Controlversamm¬
lungen; bei ausgeweihten Priestern und angestellten Seelsorgern (beziehungsweise Hilfs-
Seelsorgern und Professoren mit geistlichem Charakter) in der Übersetzung aus dem
Stande der Ersatzreserve in die Evidenz derselben.

An Stelle der Widmung für die Ersatzreserve tritt bei Lehramtszöglingen im
vierten Jahrgange und bei den ans die Übersetzung in die Ersatz-Reserve keinen An¬
spruch besitzenden Familienerhnltern, welche aber einer besonderen Berücksichtigung theil-
haftig werden sollen (Z 60 WehrvorschriftenI. Theil), die dauernde Beurlaubung ein.

Die Entscheidung über den gestellten Begünstignngsanspruch erfolgt in erster In¬
stanz in der Regel von der zuständigen(ambulanten oder ständigen) Stcllungscommission
und wird nur dann gefällt, wenn der Stellungspflichtige assentiert wurde; im entgegen¬
gesetzten Falle wird das Gesuch gegenstandslos.

Dagegen ist die Entscheidung noch vor der Assentierung hinsichtlich jener Stel-
lnngspflichtigen zu treffen, welche bei der Hanptstellung zur Abgabe in ein Spital
oder zur Überprüfung bestimmt wurden oder im Delegierungswege vor einer fremden
Stellnngscommissionzur Stellung gelangen.

Die Entscheidung ist jedoch wirkungslos, wenn der Betreffende nicht assentiert wird.
Von den 401 Stellungspflichtigen, welche um eine der vorbezeichneten Begünsti¬

gungen in der Erfüllung der Wehrdienstpflicht ansuchten, waren 35 Candidatcn des
geistlichen Standes , 103 Lehrer und 263 Familiencrhalter.

Ansuchen um Zuerkennung der Begünstigung des einjährigen Präsenzdienstcs
wurden 1122 eingebracht, u. zw. : aus der AltersklasseI : 527, II : 365 , III : 230.

Von den neu eingereihten Recruten wurden nachträglich aus Familienrücksichten
116 in die Ersatzreserve übersetzt und weiters 169 Mann wegen Kriegsdienstuntaug¬
lichkeit aus dem Militärverbande entlassen.

b) Stellung der Fremden.

Nach den Bestimmungen des Wehrgesetzes hat sich jeder Stellnngspflichtige, der
zum Erscheinen bei der nächstbevorstehenden regelmäßigen Stellung verpflichtet ist, im
Monate November des vorangehendenJahres bei dem Gemeindevorstande seines Hei¬
mat- oder Aufenthaltsortes zu melden.

Von den in Wien wohnhaften Fremden haben sich im Berichtsjahre 17.499 zur
Stellung gemeldet und der größte Theil derselben gleichzeitig das Ansuchen gestellt,
ihrer Stellungspflicht auch in Wien Nachkommen zu dürfen.

Der hiesigen Stellnngscommission wurden in dem bezeichneten Jahre 14.539
fremde Stellungspflichtigevorgeführt, wovon 4980 tauglich befunden wurden.

In Bezug auf das Ergebnis der Fremdcnstellung stellte sich das Tauglichkeits¬
percent auf 34 3.

Bei Zusammenfassung der Stelluugsresultate der Einheimische » und
Fremden ergibt sich, dass im Jahre 1897 von 27.048 Abgestellten 8481 tauglich
befunden wurden. Das Gesammt-Tauglichkeitspercent war demnach 3136.

Um eine rasche Abwickelung des Stellungsgeschäftes zu erzielen, wurden zwei
Commissionen für die Hanptstellung aktiviert, welche gleichzeitig funktionierten, n. zw.
die StellnngskommissionI für die einheimischen und die StclluugscvmmissionII. für
die fremden Stellungspflichtigen.
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Nach der Hauptstellung fanden zu den durch das Gesetz bestimmten Terminen
regelmäßig die Nachstellungen vor der ständigen Stellniigscommissionstatt.

Die Zahl der einer Hanptstellungscmnmission täglich zur Untersuchung Bor¬
geführten variierte zwischen 198 und 215.

Die Zahl der Stcllungstage betrug im Jahre 1897 79; davon waren 54
Hanptftellungstage.

6. Lvidenzhallung der nicht activen Mannschaft des Leeres und der
Landwehr.

Ans diesen Geschäftszweig fallen hauptsächlich alle jene Agenden, welche sich
nach den Wehrvorschriften III. Theil (Evidenzvorschrift) aus dem Militärdienst und den
persönlichen Verhältnissen der nichtactiven Mannschaft des Heeres und der Landwehr
ergeben.

Die Evidenz der nichtactiven Mannschaft umfasste 28.580 Einheimische und
80.160 Fremde, im ganzen daher 108.740 Mann.

Von dieser Mannschaft wurden 66.870 Anmeldungen, 39.911 Abmeldungen,
42.236 Wohnungsverändernngsanzeigen, daher im ganzen 149.017 Allzeigen erstattet.

Die Evidentführung der nichtactiven Mannschaft des Heeres und der Landwehr
gesondert nach den einzelnen Kategorien derselben(Reservisten, Landwehrmänner, nicht-
active Ersatzreservisten des Heeres und der Landwehr rc.), wurde aufgelassen und zum
Zwecke der möglichst raschen Abwickelung der in steter Zunahme begriffenen Amts-
geschäfte, eine Zweitheilnng des gestimmten Evidenzcatasters vorgenommen, welcher nun¬
mehr aus Blättern über die einheimische und Blättern über die fremde Mannschaft
besteht, gleichviel ob dieselben Angehörige des Heeres oder der Landwehr, oder solche
der vorerwähnten sonstigen Kategorien betreffen.

Eine Vorschreibnng darüber, wie viele der Evidenzblätter Personen des Heeres
und wie viele hievon Personen der Landwehr betreffen, wird mangels eines begrün¬
deten Bedürfnisses nicht mehr geführt.

Die Zahl der directe in der Centrale behufs Znstellnngsveranlnssnng eingelangten
Einberufungskarten betrug im Berichtsjahre 14.635; hievon entfielen ans Einbe¬
rufungen: zur besonderen Nachcontrole 2443, zur activen Dienstleistung 4606, zur
Waffenübung 7586.

Für die Controlversammlungen der nichtactiven Mannschaft des Heeres, der
Kriegsmarine und der königl. ungar. Landwehr wurden 41 Tage, für die Controlver-
sammlung der österr. Landwehr 35 Tage anberaumt.

Erschienen sind von der Mannschaft der ersten Gruppe, und zwar des Heeres
und der Kriegsmarine 26.164, der königl. nngar. Landwehr 1337, der zweiten Gruppe
(österr. Landwehr) 13.392, somit im ganzen 40.893 Mann.

Von Seite der magistratischen Bezirksämter wurden 30.051 Geschäftsstücke behufs
Vormerkung im Evidenzcataster und zur Bekanntgabe der Meldnngsdnten an die Ab¬
teilung für Evidenzhaltnng der nichtactiven Mannschaft eingesendet, und von diesen
termingemäß der entsprechenden Behandlung zngeführt.
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Im Berichtsjahre erwuchs eine außergewöhnliche Arbeit durch die Rückausfolgung
Vau ungefähr 50 .000 Militär - und Lnudwehrpässcn , welche der Mannschaft theils über
schriftliche Requisition , theils gelegentlich der Cvntrolversammlnngen des Jahres 1896
abgenommen und seitens der Militärbehörden mit Präsentierungskarten für den Mobi¬
lisierungsfall versehen worden sind.

Die Zahl der Amtshandlungen , die sich aus diesem Anlässe für die Evident-
haltnng der nichtactiven Mannschaft ergaben , belief sich ans rund 150 .000.

l) Landsturm.

Nach dem im Sinne der Bestimmungen des 8 9 , Pkt . 29 des Lnudsturm -Orga-

nisationsstatutes , R .-G .-Bl . Nr . 193 vom Jahre 1889 , vorgenommcnen Abschlüsse der
in 24 Jahrgänge gegliederten Stnrmrolle der einheimischen Landstnrmpflichtigen , welche
die im Alter von 19 — 37 Jahren befindlichen männlichen Individuen als erstes
und die im Alter von 38 — 42 Jahren befindlichen männlichen Individuen als zweites
Aufgebot umfasst , betrug die Zahl der im Jahre 1897 verzeichneten Landsturm-

pflichtigen 91 .839 ; hievon haben 18 .646 beim Militär gedient und 73 .193 nicht
gedient.

Seit der Wirksamkeit des Gesetzes vom 10 . Mai 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 83 und

den hiezu mit Verordnung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
20 . August 1894 , Präs .-Nr . 1744 , erlassenen Durchführungsbestimmungen , betreffend

die Meldepflicht derjenigen Landsturmpflichtigen , welche dem Militärverb and e angehört
haben , ist diese Gruppe Landstnrmpflichtiger Gegenstand einer besonderen Evidenz
insoferue , als aus den einlangenden Meldeblättern der Einheimischen zum praktischeren
Amtsgebranche ein lexikalisch geordneter , bis zur nächstjährigen Meldung in Verwen¬
dung stehender Cataster gebildet wird.

Ein derartiger Cataster besteht auch rücksichtlich der hierorts im Aufenthalte be¬
findlichen , im Falle der Aufbietung des Landsturmes zu besonderen Dienstleistungen
Designierten , welch letztere verpflichtet sind , jede Veränderung ihres ordentlichen Wohn¬
sitzes binnen 30 Tagen zu melden.

Für in Wien einheimische Landsturmpflichtige , welche dem Militärverbandc ange¬
hört haben und solche, welche zu besonderen Dienstleistungen designiert und zu diesem
Zwecke mit Widmungskarten betheilt werden , sind im Jahre 1897 2236 Landsturm¬
pässe eingelangt , welche ebenso wie die zahlreichen von auswärtigen Behörden einge¬
sendeten Landsturmpässe für in Wien befindliche fremde Landsturmpflichtige der vor¬
geschriebenen geschäftsmäßigen Behandlung unterzogen wurden.

Nach den Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 20 . August 1884,

Präs .-Nr . 1744 , ist den Wehrpflichtigen der denselben zukommende Abschied erst nach
Erfüllung der Landsturmpflicht ausznfolgen.

Für die mit Ende des Jahres 1896 zur Verabschiedung gelangten , in Wien heimat¬
berechtigten Landsturmpflichtigen wurden 2185 Abschiede zur Ausfolgungsveranlassuug
hiehergemittelt und hiefür die Landsturmpässe eingezogen.

Wegen Besorgung von Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes oder Interesses
sind im Jahre 1897 3547 einheimische Personen vom Landsturmdienste enthoben
worden.
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NachK 25 des Landstnrm-Organisationsstatutes sind über die zu besonderen
Dienstleistungen für Kriegszwecke vorherrschend nothwendigen verfügbaren Prosessionisten,
welche landsturmpflichtig sind, dem Militärverbande aber nicht angehört haben, summa¬
rische, dagegen über graduierte Ärzte, diplomierte Wundärzte, diplomierte Pharmaceuten,
Ingenieure, Baumeister, diplomierte Thierärzte und Curschmiede des Civilstandes ohne
Rücksicht darauf, ob sie militärisch ausgebildet sind oder nicht, Nominative Verzeichnisse
zu verfassen und von den politischen Behörden den Landesbehörden, sowie den Land-
sturm-Bezirks-Commanden, bezw. den Ergänznngs-Bezirks-Commanden einzusenden.

Zum Zwecke der Ermittlung dieser Nominativ und summarisch zu verzeichnenden
Landstnrmpflichtigen wird in Wien alljährlich eine Conscription derselben mittels Zähl¬
blätter, welche in entsprechender Anzahl in alle Häuser Wiens abgegeben werden,
durchgeführt.

Ans Grund des Ergebnisses dieser Conscription und theilweise auf Grund der
Vorstellung(Meldung) jener Landsturmpflichtigen, welche früher dem Militärverbande
angehört haben, werden die oberwähnten summarischen Nachweise und Nominativen
Verzeichnisse zusammengestellt.

Zur Bekanntgabe in denselben für das jeweilig nächstfolgende Jahr wurden im
Jahre 1897 auf die geschilderte Weise 113.116 Landsturmpflichtige ermittelt.

Landsturmpflichtige, welche Angehörige des Heeres, der Kriegsmarine, der Land¬
wehr (einschließlich deren Ersatzreserven) oder der Gensdarmerie waren, sowie sonstige
Landsturmpflichtige, welche für den Fall der Aufbietung des Landsturmes zu besonderen
Dienstleistungendesigniert und zu solchem Zwecke mit Widmungskartenbetheilt sind,
unterliegen nach dem Reichsgesetze vom 10. Mai 1894, R.-G.-Bl. Nr. 83, der Pflicht
zur jährlich einmaligen Vorstellung(Meldung); sie haben sich nach der Circularver¬
ordnung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 20. August 1894,
Präs.-Nr. 1744, R.-G.-Bl. Nr. 182, in der Zeit vom 1. bis 31. Oktober jeden
Jahres bei den hiezu berufenen Meldestellen vorzustellen.

Im hierortigen Verwaltungsgebiete wurde für diese Vorstellung(Meldung) ein¬
schließlich des für Nachmcldnngen bestimmten Termines der Zeitraum vom 1. bis
28. Oktober festgesetzt und durch Kundmachungen entsprechend verlautbart.

Die Entgegennahme der Meldungen erfolgte bei den magistratischen Bezirks¬
ämtern durch die zu diesem Geschäfte bestimmten conscriptionsämtlichen Abtheilungen.

Solche Landsturmpflichtige haben sich im Berichtsjahre 34.742 gemeldet; hievon
sind 11.643 einheimisch und 22.049 fremd und 1050 designiert(bei welchen die Zu¬
ständigkeit nicht weiter in Betracht kommt).

Unter den angemeldeten Landsturmpflichtigen waren 55 Mann, welche sich zum
Waffendienste oder zu jedem Dienste ungeeignet hielten.

Ans Grund der ärztlichen Gutachten wurden 47 von diesen Landsturmmännern
zum Erscheinen vor der Stellungscommission bestimmt, von letzterer der Untersuchung
unterzogen und classificiert:

als waffenunfähig als zu jedem
Dienste ungeeignetals tauglich

Einheimische. 2 7 7
Fremde. 3 13 15

Nach Abschluss der Meldung übersendeten die magistratischen Bezirksämter
sämmtlichc Meldeblätter an die Centrale (das Conscriptivnsamt) zur Verfassung der
vorgeschriebenen Ausweise.
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Aus den Mcldeblättcrn über Einheimische wurde sodann der im Eingänge er¬

wähnte Catastcr zusammcngestcllt und die Aieldeblätter über Fremde den heimatlichen
politischen Bezirksbehörden , bezw . jene über in Ungarn heimatberechtigte Landsturm-
pflichtige dem k. k. Landsturm -Bezirks - Commanda Nr . 1 in Wien zngemittelt.

Aus Anlass der Übertretung der Meldevorschriften im Sinne des § 12 der ob-
citicrten Circularverordnung wurden theils gelegentlich der Vornahme der Vorstellung
(Meldung ) der Landstnrmpflichtigen , theils über Requisition auswärtiger politischer Be¬
hörden von den magistratischen Bezirksämtern die Strafamtshandlungen gepflogen.

Durch Vergleichung des im Jahre 1897 gebildeten Meldekatasters mit jenem
aus dem Vorjahre wurde konstatiert , dass in 1308 Fällen Landsturmpflichtige im
Jahre 1896 sich gemeldet , der Meldepflicht für das Jahr 1897 jedoch nicht ent¬
sprochen haben.

Hierüber ergiengen verzcichnisweise die Verständigungen an die magistratischen
Bezirksämter behufs Einleitung der weiteren Amtshandlung.

Eine bedeutende Arbeitsleistung erforderten im Berichtsjahre die Amtshandlungen
behufs Ausfolgung der als Beilage zum Landsturmpasse bestimmten Präsentierungs¬
karten für den Mobilisierungsfall und lässt sich die Anzahl dieser für einheimische und
fremdzuständige Landsturmpflichtige eingelangten Karten mit rund 32 .000 beziffern.

L. Linquartierungs - und Vorspanns -Angelegenheiten.

S) Cinquartierungg-Angelkgeuhriten.

Nach den Reichsgesetzen vom 11 . Juni 1879 , R .- G .-Bl . Nr . 93 , beziehungsweise
vom 25 . Juni 1895 , R .-G .-Bl , Nr . 100 , haftet die Verpflichtung zur Beistellung der
von dem stehenden Heere , der Kriegsmarine , der Landwehr und dem Landstürme be-
nöthigten Unterkünfte und Nebenerfordernisse auf dem Besitze des Hauses , respective ans
dem Besitze sonstiger zu Bequartierungszwecken angeforderten Räumlichkeiten.

Die Grundlage der Einquartierung ist der nach diesen Gesetzen verfügbare geeignete
Fassnngsranm , der bei normalen Verhältnissen die Grenze des Forderungsrechtes und
der Leistungspflicht zu bilden hat.

Die Gemeinde Wien ist laut Erlasses des k. k Ministeriums für Landesvertheidi-
gung vom 25 . März 1883 , Z . 739 II a , von der Pflicht der Ermittlung des vorher
erwähnten „ verfügbaren geeigneten Fassnngsraumes " für so lange enthoben , als die
in gesetzlicher Form an sie gestellten Bequartiernngs -Anfordernngen von ihr ordnungs¬
mäßig vollzogen werden.

Sie entbindet ihrerseits gegen Einhebung einer Umlage , welche pro 1897,
gleichwie in den Vorjahren , mit Kreuzer vom richtiggestellten Mietzinsgulden
festgesetzt wurde , die Hans - und Realitütenbesitzer von der Natural -Quartierleistung in
gewöhnlichen Fällen.

Für die bewerkstelligten Bequartierungen werden von der Militärverwaltung

gesetzlich fixierte Vergütungen gezahlt , wozu das Land Niederösterreich der Gemeinde
Wien gewisse Aufzahlungen leistet.
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Nach dem Gesetze ist die Einquartierung in Bezug auf deren Dauer:
a) eine bleibende, wenn sie auf Grund der stabilen Dislvcationen stattfindet;
b) eine vorübergehende, wenn sie bei Märschen re. (überhaupt aus vorübergehenden

Anlässen) eintritt.
In Bezug auf die Art der Unterkunft ist dieselbe:
a) eine gemeinsame, wenn in einem und demselben Gebäude die Unterkünfte für

mindestens eine halbe Compagnie (oder eine ähnliche tactische Unterabtheilung) bei-
gcstcllt werden, sonst

b) eine Einzeln-Einquartieruug.
Die bleibende Einquartierung erfolgte im Jahre 1897 als eine gemeinsame in

der Krimskh 'schen Realität im III. Bezirke, Baumgasse Nr. 37 und in den Lokalitäten
der Nagler 'schen Realität im III. Bezirke, Schützengasse Nr. 27/29 , mit deren Besitzern
die Gemeinde darauf bezügliche Verträge abgeschlossen hat, während die bleibende
Einzel-Einquartierung durch Miete der erforderlichen Wohnungen, beziehungsweise
Zimmer durchgesührt wurde.

Für vorübergehende gemeinsame Einquartierung sorgte die Gemeinde durch Verein¬
barungen mit Besitzern leerstehender Fabriks- und sonst geeigneter Gebäude, für vorüber¬
gehende Einzeln-Einquartieruug durch Unterbringungder Anspruchsberechtigten in Hotels.

Ausnahmsweise wurde auch der städtische Pferdemarkt zu Bequarticruugszwecken
verwendet.

Vorübergehend wurden bequartiert mit einer Gesammtbequarticrungs-Dauer von
Tagen: Commandierende Generäle 4, Generäle 124, Stabs -Officiere 2217 , Ober-
Officiere 24 .565 , Unter-Osficiere 23.272, Familien-Mitglieder (von Militärpersoncn)
36.359, Mannschaft 16.383, Pferde 15.395.

Außerdem wurden verschiedene Nebenlocalitätenbeigestellt und an vorübergehend
bequartierte Mannschaft 2665 Durchzugs-Kostportionenverabreicht.

Gemeinsame Unterkünfte anlässlich der stattgehabten bleibenden Einquartierung
in der Krimskh 'schen und Nagler 'schen Realität, per Mann beziehungsweise Pferd
und Tag berechnet, wurden 158.751 für die Mannschaft und 111.556 für die Pferde
angewiesen; ferner mussten zur bleibenden Einquartierung 18.715 Zimmer für je zwei
ledige Unter-Osficiere, per Zimmer und Tag berechnet, und 502 Wohnungen für ver¬
heiratete Unter-Osficiere, per Familie und Vierteljahr berechnet, gemietet werden.

Kaseruenfrage . — Verhandlungen bezüglich Überlassung der Getreidemarkt-
Kaserne haben im Berichtsjahre nicht stattgefunden, da die Gemeinde auf Grund des
mit dem Militärärar geschlossenen Vertrages erst im Jahre 1898 in das unbeschränkte
Verfügungsrecht trat.

Die bereits im Jahre 1894 begonnenen Verhandlungen wegen Demolierung der
Franz Josef-Kaserne und Verbauung der angrenzenden Kasern- und Stadterweiteruugs-
fonds-Gründe wurden im Jahre 1895 fortgesetzt und führten zu einer Grundtransaction
zwischen der Gemeinde Wien und dem Wiener Stadterweiterungs- und Kasernenbaufonde
bezüglich der Verlegung der Franz Josef-Kaserne und Feststellung des Regulierungs¬
planes für den Stadttheil nächst dieser Kasernengründeund längs des Wienflusses bis
zur Schikauederbrücke.

Diese Grundtransaction wurde vom Landtage am 4. Februar 1896 genehmigt
und erhielt dieser Beschluss am 8. April 1896 die kaiserliche Sanction.
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Die Demolierung der Kaserne wurde oerschoben, bis die Kasernengründedie
angesnchte 30jährige Steuerfreiheit erhalten werden.

Jedoch wurden in den Jahren 1894 bis 1897 bereits vom Stadterweiternngs-
fonde neue Ersatzkasernen auf den Donaurcgnlierungs-Gründen im Prater und auf der
Schmelz erbaut.

d) Norspanns-Angelcgenheiten.
Die Pflicht zur Vorspannsleistnng ist eine allgemeine, indem jedem Staatsbürger,

der sich im Besitze von Zug- und Lastthieren befindet, die Pflicht obliegt, diese Thiere,
wenn der Staatsdienst es erfordert, gegen eine angemessene Vergütung als Vorspann
zu stellen. iVorspaiinsnormalevom Jahre 1782, Ministerial-Erlass vom 10. Jänner 1849,
R .-G.-Bl . Nr . 88, Kundmachung der n.-ö. Statthalterei vom 3. Jänner 1855, Z . 39.059 .)

In der Gemeinde Wien sind jedoch die Pfcrdebesitzer von der Naturalleistung
entbunden und wird zur Aufbringung der Vorspannskosten, welche durch die vom Staate
und Lande gewährleisteten Vergütungen nicht vollständig gedeckt werden können, von
den Pferdebesitzern eine Umlage eingehoben, die im Jahre 1897 mit 15 Kreuzern per
Pferd und Jahr festgesetzt war.

Laut der auf Grund des Pferdestcllnngsgesetzes vom 16. April 1873, R .-G.-Bl.
Nr . 77, durch die Pferde-Eigenthümer erstatteten Pferdestandsanzeigen waren im
Jahre 1897 39.788 Pferde in Wien vorhanden, von welchen 38.905 vorspanns¬
pflichtig waren.

Als Vorspann wurden beigestellt 445 zweispännige Fuhrwerke (beziehungsweise
Paare angeschirrter Pferde), sowie 3 einspännige Fuhrwerke. Die Gesammt-Vorspanns-
leistung betrug 12.280 Kilometer.

Auch im Berichtsjahre war die Beisteltung der Vorspannsfuhren der Vienna-
General-Omnibns-Compagny übertragen.

c) UcrdeclaWiatiill und Fichrwerksrählung.
Behufs Deckung des Bedarfes an Pferden im Falle einer Mobilisierung (Gesetz

vom 16. April 1873, R.-G.-Bl . Nr. 77 und die hiezu erflossenen Durchführungs¬
bestimmungen) hat von drei zu drei Jahren eine Pferdeclassification zur Ermittlung der
für Kriegszwecke geeigneten Pferde stattzufinden.

Zum Zwecke dieser Classification, beziehungsweise zur Evidenzführung ist alljährlich
auch die Anzeige und Verzeichnung des Pferdestandes vorzunehmen.

In den Jahren , in welchen keine Classification stattfindet, hat die Anzeige des
Pferdestandes in der Zeit vom 20. bis 31. Jänner , in jenen Jahren aber, in welchen
eine Pferdeclassification dnrchzuführen ist, in einem gleichen Zeiträume unmittelbar vor
Beginn der Classification zu erfolgen.

Die letzte Classification der Pferde hat im Jahre 1894 stattgefunden, es wurde
daher gemäß der obcitierten gesetzlichen Bestimmung seitens des k. k. Landesvertheidigungs-
Ministerinms mit Erlass vom 14. December 1896 eine solche für das Jahr 1897
angeordnet.

Die Anzeige des Pferdestandes erfolgte in der Zeit vom 20. bis 31. März ; die
Classification der Pferde wurde über Verfügung der k. k. n.-ö. Statthalterei in der Zeit
vom 3. Mai bis 18. Juni durchgeführt.
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Im Hinblick auf die große Ausdehnung des jetzigen Wiener Gcmeindegebictes,
sowie auf die beträchtliche Anzahl von Pferden erwies sich die Einsetzung von drei
Classifications-Commissionen als nvthwendig.

Eine dieser drei Commissionen fnnctionicrte durch 37 Tage auf drei, die andere
durch 35 Tage auf zwei verschiedenen Plätzen, die dritte aber verblieb durch 33 Tage
ans ein und demselben Platze.

Angezeigt wurden 39.788 Pferde, darunter 15 Tragthiere. Den Classifications-
Commissionen wurden 38.543 Pferde vorgeführt »nd sind hievon 22 .124 (6334 als
Reit- und 15.790 als Zugpferde) als tauglich und 16.419 als untauglich classificiert
worden. Nicht vorgeführt wurden: wegen gesetzlicher Befreiung 850, weil im Alter
unter vier Jahren 33, wegen Krankheit, sowie aus anderen Gründen 362.

Uber besondere Anordnung hat von Zeit zu Zeit ebenfalls zu militärischen
Zwecken auch eine Zählung der Fuhrwerke,  für welche Bespannung vorhanden ist,
stattzufinden.

Eine solche wurde für das Jahr 1897 mit Erlass des k. k. Landesvertheidi-
gungs-Ministeriums vom 14. December 1896 verordnet.

Bei dieser Zählung, welche in der gleichen Zeitperiode wie die Anzeige des
Pferdestandes stattfand, wurden sichergestellt: 2450 einspännige und 3224 zweispännige
mit Pferden bespannte Personenwagen, 5065 einspännige und 7169 zweispännige mit
Pferden bespannte Lastwagen, endlich 48 mit Ochsen bespannte Fuhrwerke.

Milttärtaxwesen.
Im Laufe des Berichtsjahres sind normative ^Bestimmungen in Militärtax-

angelegenheiten nicht erflossen.
Militärtaxpflichtig gemäß Z 1 des Militärtaxgesetzes vom 13. Juni 1880,

R.-G.-Bl. Nr. 70, waren für das Bemessnngsjahr 1897 23.375 Personen.
Aus den Verzeichnissen der Militärtaxpflichtigen wurden im Sinne der ZZ5 und 6

des Militärtaxgesetzes, weil erwerbsunfähig oder anderswohin zuständig geworden,
beziehungsweise verstorben, bleibend ausgeschieden  431 Personen. Die Zahl
der zeitlich Ausgeschiedenen  betrug 314.

Es sind dies Militärbeamte, welche nach dem Erlasse des k. k. Landesvertheidi-
gungs-Ministeriums vom 11. November 1881, Z . 16.885/11a, zu den Personen des
Heeres zu zählen, daher nicht militärtaxpflichtig, jedoch in Evidenz zu halten sind, tem¬
porär in Armenversorgung Stehende, Häftlinge und Taxpflichtige, bei welchen das Be¬
messungsrecht nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 18. März 1878, R .-G.-Bl.
Nr. 31 (Z 10 Militärtaxgesetz) bereits verjährt war.

Der Bemessung wurden im Jahre 1897 19.083 Militärtaxpflichtige thatsächlich
unterzogen.

Die Gesammtsumme der nach den im Z 3 des Militärtaxgesetzes festgesetzten
14 Tarifclassen von 1—100 fl. vorgeschriebenen Taxen bezifferte sich im Berichtsjahre
mit 110.839 fl , darunter 41.466 fl. Rückstände aus früheren Jahren . Hievon wurden
eingezahlt 65.430 fl. und abgeschrieben 5233 fl.
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Nach ß 9 der Durchführungsbestimmungenzum Militärtaxgesetze (R.-G.-Bl.
Nr. 26 vom Jahre 1881) hat in dem Falle, ivcnn die Giltigkeitsdauer einer Aus-
lands-Reisebetvillignng sich über jene Zeit erstreckt, in welche die regelmäßige Bemes¬
sung und Einhcbung der Militärtaxe fällt, die Bemessnng und Einhelmng der Militär¬
taxe für jedes in die Giltigkeitsdaner des Reisepasses fallende Taxjahr vor der Aus¬
händigung des Auslandspasses zu erfolgen. Weiters ist im Falle der Auswanderung
die Militärtaxe für sämmtliche noch zurückznlegcnden Jahre der gesetzlichen Wehrpflicht-
daner zu entrichten.

Die Summe dieser erlegten Depots betrug im Jahre 1897 6862 fl.

An Taxrückständen verblieben am Ende des Jahres 1897 40. 176 fl.
Diese bedeutenden Rückstände betreffen insbesondere die nach der XII., XIII.

und XIV. Tarifsclasse (mit 1, 2 beziehungsweise3 fl.) bemessenen Militärtaxpflichtigen,
bei welchen die mehrmals wiederholten Einbringnngsversucheresultatlos blieben.

Es wird auch nunmehr in allen Fällen, in welchen die Uneinbringlichkeit zwei¬
fellos nachgewiesen erscheint, und eine weitere Executionsführung voraussichtlich ohne
jeden Erfolg ist, seitens der magistratischen Bezirksämter auf Grund der Anzeigen der
conscriptionsämtlichen Abtheilungen bei der k. k. n -ü. Statthalterei in Gemäßheit des Er¬
lasses dieser Landesstelle vom 26. Juni 1893 , Z. 37.123, die Abschreibung beantragt.

Die Anzahl der Executionsanzeigen  betrug im Berichtsjahre 11.715.
Die Einzahlung der Militärtaxen für die im I., VIII. und IX. Bezirke, sowie

für die außerhalb Wiens wohnhaften Taxpflichtigen, hat bei der städtischen Hauptcassa
(Centrale), die Einzahlung für die in den übrigen 16 Bezirken wohnhaften Tax¬
pflichtigen bei den Hauptcassen-Abtheilungen der magistratischen Bezirksämter zu erfolgen-
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